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Zum Inhalt:

Ein großer Teil der Vergewaltiger und Sexualmörder ist vor der sexuellen
Gewalttat mit zahlreichen und deliktisch breit streuenden Straftaten
polizeibekannt geworden. Es handelt sich bei ihnen um „deliktun-
spezifische Mehrfachtäter“. In der vorliegenden Studie wird gezeigt,
auf welche Weise diese Erkenntnis zur Verbesserung von Ermittlungen
genutzt werden kann.

Zum einen lassen sich in Kombination mit weiteren Merkmalen,
insbesondere zum geografischen Tatverhalten, Datenbankrecherchen
im jeweiligen Polizeilichen Informationssystem durchführen. Das
Ergebnis ist eine Liste von Personen, die mit einer erhöhten Wahrschein-
lichkeit als Tatverdächtige in Frage kommen, und die damit zur Ermitt-
lungspriorisierung genutzt werden kann.

Zum anderen ist aufgrund der Überschneidung der Zielgruppen die
Kooperation mit Intensivtäterprogrammen sinnvoll. In Intensivtäter-
programmen werden zu deliktunspezifischen Mehrfachtätern große
Daten- und Wissensbestände gesammelt, die bei der Ermittlung zu
sexuellen Gewaltdelikten wertvolle Dienste leisten können.

Aus den gewonnenen empirischen Befunden wird ein Ermittlungskonzept
zu spurenarmen Fällen schwerer (sexueller) Gewaltkriminalität entwickelt,
das verschiedene Ermittlungsansätze in einem ganzheitlichen Konzept
integriert.
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Vorwort

Die „Operative Fallanalyse“ hat sich in den letzten 15 Jahren zu einem anerkann-
ten und erfolgreichen Werkzeug zur Unterst�tzung der polizeilichen Ermittlun-
gen imBereich der schwerenGewaltkriminalit�t entwickelt. Besonders beeindru-
ckend sind dabei der Grad der Vernetzung zwischen demBundeskriminalamt und
den Polizeien der Bundesl�nder, die Strukturiertheit dieser kriminalistischenMe-
thode und die kontinuierlichen Bem�hungen, dieses Werkzeug mit wissenschaft-
lichen Mitteln weiter zu entwickeln. Der vorliegende Abschlussbericht �ber ein
vom BKA finanzierten Forschungsprojekt ist Bestandteil dieser methodischen
Weiterentwicklung.

Auf den ersten Blick mag sich der Leser fragen, welchen Zusammenhang es zwi-
schen der Operativen Fallanalyse im Bereich der schweren Gewaltkriminalit�t
und dem Ph�nomen „Intensivt�ter“ geben mag.

Intensivt�ter scheinen gem�ß bisheriger Erfahrung eher im Bereich der Massen-
kriminalit�t, der leichten und mittelschweren Kriminalit�t angesiedelt zu sein.
Die Forschungsarbeiten der Kriminalistisch-kriminologischen Forschungs-
gruppe zeigten jedoch, dass die ph�nomenologisch zutreffende Beschreibung
komplizierter ist.

In der Untersuchung des Bundeskriminalamtes mit dem Titel „Polizeiliche Vor-
erkenntnisse von Vergewaltigern“ (Straub und Witt, 2002) hat sich an Hand
vonAktenanalysen herausgestellt, dass �ber diemeistenVergewaltiger und Sexu-
almçrder eine große Anzahl von Delikten und eine erstaunliche Deliktsbreite an
polizeilichen Vorerkenntnissen vorliegt. Dabei beeindruckt vor allem das Aus-
maß von Vorerkenntnissen im Bereich der „Eigentumsdelikte“ und bei den
„Straftaten gegen die kçrperliche Unversehrtheit“. Sexuelle Gewaltt�ter sind in
den polizeilichen Meldesystemen also eher unter den „Dieben“ und „Schl�gern“
zu suchen. Die reine Deliktsperseveranz „sexueller Gewaltt�ter“ ist �ußerst sel-
ten. Dies trifft auch f�r die Gruppe der „Sexualmçrder“ zu.

Diese Art der Vorerkenntnisse weisen aber auch polizeibekannte Intensivstraf-
t�ter am h�ufigsten auf. Das f�hrt unvermittelt zu der Frage, ob sich die Vergewal-
tiger und Sexualmçrder in erhçhtem Maße aus der Klientel der Intensivstraft�ter
rekrutieren.

Da die relativ kleine Anzahl der Intensivstraft�ter bekanntermaßen f�r eine große
Anzahl von Straftaten verantwortlich ist, wurden in vielen deutschen St�dten so
genannte Intensivstraft�terprogramme aufgelegt. Der Vorteil dieser Programme
liegt darin, dass mittels personenbezogener Ermittlungen �ber diese Straft�ter
bei der Polizei sehr fundierte und qualitativ hochwertige Erkenntnisse vorliegen.
Auf diese Weise sind diese Intensivt�ter sowohl pr�ventiv als auch repressiv bes-
ser im Blick, die polizeiliche Arbeit ist in diesem Bereich sehr effizient.

V
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Die Frage war nun, ob die Erkenntnisse aus den Intensivt�terprogrammen auch
bei den Ermittlungen bzgl. sexueller Gewaltt�ter nutzbar gemacht werden kçn-
nen. Immerhin ist nicht zu �bersehen, dass sich diese T�tergruppen �berschnei-
den.

Im Verlauf der vorliegenden Untersuchung, die an der FHS der Polizei in Berlin
durchgef�hrt wurde, hat sich herausgestellt, dass die Praxis deutscher Intensiv-
straft�terprogramme und das Umgehen mit den dort vorliegenden Informationen
sehr vielf�ltig ausgestaltet ist. Auf diese Ausgangslage musste bei der vorliegen-
den Untersuchung mit einer sehr aufw�ndigen Methodik reagiert werden. So ka-
men parallel qualitative Interviews, teilnehmende Beobachtungen, quantitativ
orientierte Fragebçgen und statistische Berechnungen zum Einsatz.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in analoger Weise komplex und werden in
der Zukunft zu neuen interessanten Fragestellungen und Diskussionen f�hren. Es
ist geplant, die Ergebnisse des vorliegenden Forschungsprojekts an zwei grçßeren
Dienststellen einem Praxistest zu unterziehen. Die Fragestellung wird dann lau-
ten: Kçnnen wir effizientere Recherchestrategien entwickeln und einsetzen, um
den noch unbekannte sexuellen Gewaltt�ter an Hand der bereits vorhandenen po-
lizeilichen Daten aus anderen Deliktsbereichen fr�her und schneller zu identifi-
zieren, als es uns bisher mçglich ist?

Die Untersuchung zeichnet ein interessantes Bild der aktuellen Praxis bei der Be-
k�mpfung der allgemeinen Straßenkriminalit�t und den unzweifelhaft vorhande-
nen Parallelen zur sexuell motivierten Gewaltkriminalit�t. Damit wird eine Br�-
cke zwischen zwei Bereichen der Kriminalit�t geschlagen, die aufgrund der de-
liktischen Zust�ndigkeit nur scheinbar nicht zusammengehçren. Die Realit�t
zeigt allerdings, dass Kriminelle sich nicht an deliktischen Zust�ndigkeiten orien-
tieren. Die Polizei muss sich auf diese Erkenntnislage ad�quat einstellen.

Dies mçchte die Kriminalistisch-kriminologische Forschungs- und Beratungs-
gruppe des BKA mit einem Folgeprojekt erreichen, bei dem untersucht wird,
wie Erkenntnisse dieser Studie in die polizeiliche Praxis umzusetzen sind.

Jçrg Ziercke
Pr�sident des Bundeskriminalamtes

VI



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/titelei.3D 5 26.09.2006 S. 7

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Fragestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 Untersuchungsdesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Der Untersuchungsverlauf im �berblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2 Forschungsinstrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2.1 Teilnehmende Beobachtungen (Hospitationen) . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2.2 Qualitative Interviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.3 Fallstudien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.4 Gruppendiskussionen (Expertenrunden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2.5 Aufbau eines qualitativen Textkorpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.6 Statistische Auswertung von Datens�tzen des polizeilichen

Informationssystems Verbrechensbek�mpfung Berlin (ISVB) . . . 16
2.2.7 Die Fragebogenerhebung: �berblicksbefragung . . . . . . . . . . . . . 17

2.3 Methodologische Grundlagen der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . 19

3 Methodologische Grundlagen und Methoden der kriminalisti-
schen Ermittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.1 Prozessmodell der Ermittlung: Generierung und Umsetzung von
Ermittlungshinweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.1.1 Hermeneutisch-generativer Prozess: Entwickeln von
Ermittlungshinweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.1.2 Komparativer Prozess: Anwendung von Ermittlungshinweisen . . 26
3.1.3 Ermittlungshinweise als ,Scharnier� zwischen hermeneutisch-

generativem und komparativem Prozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.4 Zirkularit�t der Ermittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.2 Methodologie und Methoden des hermeneutisch-generativen
Prozesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2.1 Zum Zusammenhang von T�ter und Tat bei der Generierung von
Ermittlungshinweisen zum T�ter (Perseveranzthese) . . . . . . . . . . 33

3.2.2 Kriminalistische Untersuchungsplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.2.3 Kriminalistische Fallanalyse und Operative Fallanalyse (OFA) . 37
3.2.4 Zwischenres�mee zur Generierung von Ermittlungshinweisen . . 40

3.3 Typspezifische Ermittlungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.4 Methodologie und Methoden des komparativen Prozesses (Suche) 43

VII



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/titelei.3D 5 26.09.2006 S. 8

3.4.1 Objektrepr�sentation: die Vorstellung dar�ber, was ich suche . . . 44
3.4.2 Suchraum: Wo wird gesucht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.4.3 Art und Weise der Suche: Wie wird gesucht? . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.4.3.1 Methode: Vergleich – Anwendung von Logik und heuristischer

Zugang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.4.3.2 Methode: Suchinstrumente – empirischer Zugang . . . . . . . . . . . . 48
3.4.4 Dynamische Suchstrategien: Effektivit�t und Effizienz . . . . . . . . 48
3.4.5 Methoden der Suche im Rahmen der Ermittlungst�tigkeit . . . . . . 51

3.5 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4 Ausgangssituation: Ermittlung im Falle sexueller Gewalttaten 54
4.1 Sexuelle Gewalttaten – Strafrechtliche Definition, H�ufigkeiten

und Erscheinungsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.2 Praxis der Ermittlung im Falle von sexuellen Gewalttaten und
Sexualmorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.2.1 Kl�rung der organisatorischen Zust�ndigkeiten . . . . . . . . . . . . . . 56
4.2.2 Einsatz knapper Ressourcen und Verh�ltnism�ßigkeit . . . . . . . . . 59
4.2.2.1 Fallaufkommen, Schweregrad und Einsatz von Ressourcen . . . . . 59
4.2.2.2 Einsatz von Ressourcen anhand exemplarischer F�lle . . . . . . . . . 63

4.3 Nutzung typspezifischer Ermittlungshinweise im Falle sexueller
Gewalttaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5 ,Deliktunspezifische Mehrfacht�ter� als Suchobjekte –
Ann�herung an ein Konstrukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

5.1 Die statistische Konstruktion des ,deliktunspezifischen
Mehrfacht�ters� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5.1.1 Der Auszug aus dem InformationssystemVerbrechensbek�mpfung
Berlin (ISVB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

5.1.2 Anzahl der polizeilichen Vorerkenntnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.1.3 Deliktperseverantes versus deliktunspezifisches Verhalten von

T�tern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.1.4 Fremde und bekannte T�ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.1.5 Alter zum Zeitpunkt der Tat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.1.6 Sonstige Merkmale: Geschlecht und Nationalit�t . . . . . . . . . . . . 87
5.1.7 Zwischenres�mee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5.2 ,Deliktunspezifische Mehrfacht�ter� im Lichte kriminologischer
Forschungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5.2.1 Das Konzept des ,chronic offender� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.2.2 Das Konzept der ,antisozialen� bzw. ,dissozialen� Persçnlichkeit 89
5.2.3 Differenzierungen nach Alter und Geschlecht . . . . . . . . . . . . . . . 91

VIII



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/titelei.3D 5 26.09.2006 S. 9

5.2.4 Differenzierungen nach Nationalit�t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.2.5 Vorbelastungen, Legalbew�hrung, R�ckf�lligkeit und Karrieren . 94
5.2.6 Deliktperseveranz versus deliktunspezifisches Handeln . . . . . . . 96
5.2.7 T�ter-Opfer-Beziehung, Fremd- und Bekanntt�ter . . . . . . . . . . . . 97
5.2.8 Annahmen zum Handlungsraum von T�tern . . . . . . . . . . . . . . . . 98

5.3 Zusammenfassung zum Suchobjekt ,Vergewaltiger mit
unspezifischen polizeilichen Vorerkenntnissen� . . . . . . . . . . . . . . 98

6 Suchraum ,polizeiliches Wissen �ber Straft�ter� . . . . . . . . . . . 102
6.1 Polizeiliche Vorerkenntnisse und polizeiliches Wissen . . . . . . . . 105

6.2 Grundlagen: Daten – Informationen – Wissen . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.2.1 Daten: EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6.2.2 Personales Wissen: Implizites versus explizites Wissen . . . . . . . 109

6.3 Polizeiliche Daten- und Wissensproduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.3.1 �ber wen werden Daten und Wissen produziert? . . . . . . . . . . . . 113
6.3.2 ,Haltbarkeit� von Daten und Wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.3.3 Verteilung von Daten und Wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6.3.4 Juristische Rahmenbedingungen beim Umgang mit Daten und

Wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.3.5 Polizeiliche Kultur des Umgangs mit Daten und Wissen . . . . . . . 119

6.4 Ermittlungsstrategien zur Erschließung polizeilicher Wissens-
best�nde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

7 Teilsuchraum ,polizeiliche Informationssysteme� und EDV-
basierte Ermittlungsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

7.1 Aufbau der polizeilichen Informationssysteme: Elektronische
Informationssysteme und Datenverarbeitung (EDV) der Polizei . 124

7.1.1 Die Strafanzeige als grundlegende Eingangsinformation . . . . . . . 125
7.1.2 ,Tage- bzw. T�tigkeitsbuch� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
7.1.3 Vorgangsbearbeitungsprogramme auf Landesebene . . . . . . . . . . . 126
7.1.4 Informations- und Auskunftssysteme auf Landesebene . . . . . . . . 127
7.1.5 Regional begrenzte, spezifische Datenbanken und Recherche-

programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
7.1.6 Intranet der Polizei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
7.1.7 INPOL-neu: Das bundesweite Informationssystem der Polizei . . 132

7.2 EDV-basierte Ermittlungsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7.2.1 Informationstechnische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
7.2.2 Datenrecherche anhand des Merkmals ,polizeiliche

Vorerkenntnisse� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

IX



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/titelei.3D 5 26.09.2006 S. 10

7.2.3 EDV-basierte Ermittlungsstrategien in der Praxis . . . . . . . . . . . . 146
7.2.3.1 Das Hamburger Konzept der Straftatenanalyse . . . . . . . . . . . . . . 147
7.2.3.2 Generierung und Anwendung von Ermittlungshinweisen bei einer

EDV-basierten Ermittlungsstrategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
7.2.3.3 Ermittlungsintensit�t und Zielph�nomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
7.2.3.4 Bewertungen und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

7.3 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

8 Intensivt�terprogramme als Suchr�ume von Sexualermittlern 159
8.1 T�terorientierte Ermittlung (ToE) als Grundstruktur von Intensiv-

t�terprogrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

8.2 Intensivt�terprogramme in der BRD im �berblick . . . . . . . . . . . 162
8.2.1 Zielsetzungen und t�terorientierte Handlungsstrategien . . . . . . . . 165
8.2.2 Organisations- und Personalstrukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
8.2.2.1 Organisatorische Anbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
8.2.2.2 Personal- und Betreuungsschl�ssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
8.2.3 Beispiel: das Berliner Intensivt�terprogramm . . . . . . . . . . . . . . . 171

8.3 Welche Zielgruppen werden erreicht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
8.3.1 Zur Definition des Begriffs ,Intensivt�ter� auf der fachlichen Ebene 176
8.3.2 Kernbestandteile von Intensivt�terdefinitionen in den einzelnen

Konzeptionen der Bundesl�nder und der regionalen Programme . 179
8.3.2.1 Art des Deliktes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
8.3.2.2 Straftatenfrequenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
8.3.2.3 Einsch�tzung der Person und R�ckfallwahrscheinlichkeit . . . . . . 182
8.3.2.4 Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
8.3.3 Bestimmung der Zielgruppe durch das praktizierte

Auswahlverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
8.3.3.1 Wahrnehmungsphase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
8.3.3.2 Phase der Entscheidungsfindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
8.3.3.3 Einstellung ins Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
8.3.4 Wichtige Strukturmerkmale der eingestellten Intensivt�ter . . . . . 196

8.4 Die Praxis der Sachbearbeitung als Generierung von Wissen zum
T�ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

8.4.1 Datenerhebung und -auswertung zu polizeilichenVorerkenntnissen 200
8.4.1.1 Polizeiliche Informationssysteme (EDV-Best�nde) . . . . . . . . . . . 201
8.4.1.2 Kriminalakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
8.4.1.3 Kommunikation und Kooperation mit ehemaligen Sachbearbeitern 204
8.4.2 Erhebung neuer und Aktualisierung vorhandener Daten . . . . . . . 205
8.4.2.1 Aktualisierung der vorhandenen Daten durch Zugriff auf polizei-

liche und außerpolizeiliche Dateien (Daten) . . . . . . . . . . . . . . . . 206

X



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/titelei.3D 5 26.09.2006 S. 11

8.4.2.2 Informationssammlung durch die Kooperation mit anderen
Polizeidienststellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

8.4.2.3 Informationssammlung durch die Kooperation mit anderen
Behçrden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

8.4.2.4 Zentralisierung polizeilicher Wahrnehmung durch den Personen-
gebundenen Hinweis (PHW) und Polizeiliche Beobachtung . . . . 214

8.4.2.5 Gef�hrderansprache und Umfeldermittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
8.4.3 Generierung von T�terbildern im Rahmen von t�terorientierten

Ermittlungsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
8.4.3.1 Fokussierung von Ermittlungsressourcen auf bestimmte Personen:

Kontrolle und �berwachung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
8.4.3.2 Abschreckung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
8.4.3.3 Ermittlung und Fahndung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
8.4.3.4 Verurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

8.5 Andockmçglichkeiten von Sexualermittlern an die Daten- und
Wissensbest�nde von Intensivt�terprogrammen . . . . . . . . . . . . . . 228

8.5.1 Zielgruppen von Intensivt�terprogrammen und Sexualermittlern 229
8.5.2 Recherchemçglichkeiten in den Datenbest�nden zu Intensivt�tern 240
8.5.3 T�terprofile und das Wissen in Intensivt�terprogrammen . . . . . . 241
8.5.4 Berechnungen zur Effektivit�t und Effizienz von

kooperativ-kommunikativen Ermittlungsstrategien bei
Intensivt�terprogrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

8.5.5 Bewertungen und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

9 Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen . . . . . . 252
9.1 Frage- bzw. Aufgabenstellung der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . 252

9.2 Theoretische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
9.2.1 Ermittlung als Suche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
9.2.2 Anwendung typspezifischer Ermittlungshinweise . . . . . . . . . . . . 253

9.3 Suchobjekt ,deliktunspezifischer Mehrfacht�ter� . . . . . . . . . . . . . 255

9.4 Suchr�ume und Ermittlungsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
9.4.1 Polizeiliche Informationssysteme und EDV-basierte

Ermittlungsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
9.4.2 Intensivt�terprogramme und kommunikativ-kooperative

Ermittlungsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
9.4.2.1 Die Konstruktion von Intensivt�tern: Definitionen und

Auswahlverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
9.4.2.2 Daten- und Wissensbest�nde in Intensivt�terprogrammen . . . . . . 263
9.4.2.3 Andockmçglichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

XI



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/titelei.3D 5 28.09.2006 S. 12

9.5 Integration verschiedener Ermittlungsstrategien im Rahmen
institutionalisierter Kooperationsbeziehungen zwischen Sexual-
ermittlern und Intensivt�terprogrammen (Kooperationsmodell) . 266

9.5.1 Zielph�nomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
9.5.2 Generierung und Umsetzung von Ermittlungshinweisen zu

polizeilichen Vorerkenntnissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
9.5.3 Kooperationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

9.6 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Tabellenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Abbildungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

XII



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap01.3D 1 26.09.2006 S. 1

1 Einleitung und Fragestellung

Die vorliegende Studie besch�ftigt sich mit der Frage, wie das Merkmal „polizei-
liche Vorerkenntnisse“ im Rahmen der Ermittlung gegen unbekannte Vergewal-
tiger und Sexualmçrder genutzt werden kann, und schließt damit unmittelbar an
eine Untersuchung an, die am Kriminalistischen Institut (KI) 13 des Bundeskri-
minalamts von Ursula Straub und Rainer Witt im Jahr 2002 durchgef�hrt wurde.
Die beiden Fallanalytiker machen im Anschluss an �ltere kriminologische Arbei-
ten deutlich, dass – entgegen einer auch in der Polizei weit verbreiteten Vorstel-
lung – Vergewaltiger und Sexualmçrder vor der Bezugstat nicht in erster Linie
mit einschl�gigen Taten aus demBereich der Sexualdelikte, sondern meist in ver-
schiedenen anderen Deliktbereichen auffallen. Wenn es im Einzelfall auch den
deliktperseveranten Sexualmçrder geben mag, die Ergebnisse von Straub und
Witt zwingen f�r die großeMehrheit der sexuellenGewalttaten zu einemPerspek-
tivenwechsel und haben f�r Aufbau und Nutzung polizeilicher Daten- und Wis-
sensbest�nde weit reichende Konsequenzen: Nicht mehr der deliktperseverante,
sondern der die Grenzen polizeilicher Organisation �berschreitende ,deliktunspe-
zifische Mehrfacht�ter� wird in den Fokus polizeilicher Wahrnehmung ger�ckt.

Eingebettet ist dieser Auftrag in die Forschungst�tigkeit des Kriminalistischen In-
stituts 13, das 1993 mit dem Ziel gegr�ndet wurde,

„[. . .] Methodenkompetenz aufzubauen, sowie aus besonders ergiebigen F�llen
charakteristische Schemata und Verlaufsstrukturen zu isolieren [. . .]. Derartige
Charakteristiken sollen in der anschließenden Anwendungsphase als Maßstab
an laufende F�lle angelegt werden, umPrognosen �berdenweiteren Verlauf eines
Falles sowie Ableitungen kriminalistischer und polizeilicher Maßnahmen zu er-
mçglichen.“ (Vick 1996: 332)

Jens Vick, der auch das vorliegende Forschungsprojekt beraten hat, sieht bei die-
ser Aufgabe die Mçglichkeit, an verschiedene kriminalistische Forschungs-
str�nge anzuschließen: Zum einen an die „klassischen“ Ans�tze, die Mitte der
siebziger bis Mitte der achtziger Jahre in den USA entwickelt wurden. Diese ba-
sieren auf dem Vergleich von F�llen im Rahmen massenstatistischer Unter-
suchungen. Ein wesentlicher Vorteil dieser Verfahren ist deren çkonomische An-
wendbarkeit (Vick 1996: 328). Ihr Nachteil liegt in einer fehlenden ganzheit-
lichen Betrachtungsweise. „Diese eindimensionalen Techniken kçnnen f�r den
Zweck und die Fragestellung, f�r die sie konzipiert wurden, durchaus wertvolle
Quellen f�r Ermittlungshinweise darstellen“, sie sind aber andererseits ungeeig-
net, komplexe Kriminalf�lle in allen Dimensionen zu erfassen (Vick 1996: 325).
Den „klassischen“Ans�tzen stehen „ganzheitliche“ gegen�ber. Letztere basieren
nicht auf demVergleich verschiedener F�lle, sondern „auf der umfassenden Ana-
lyse von Informationen, die ein einzelner Fall bereith�lt“. Auf dieser Basis wird
der Fall als „Gestalt“ („Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“) wahr-
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genommen (Vick 1996: 328), wodurch auch „untypische“ F�lle bearbeitet werden
kçnnen. Der entscheidende Nachteil dieses Verfahrens ist in seinem hohen Zeit-
aufwand zu sehen. Die vorliegende Studie versucht, die Vorteile beider Ans�tze in
einem einheitlichen Ansatz zu nutzen.

Ergebnis des kriminologisch-kriminalistischen Forschungsprojekts des KI 13war
die Einf�hrung der ,Operativen Fallanalyse – OFA� bei der deutschen Polizei. In-
haltlich war die Fallanalyse zun�chst auf F�lle r�uberischer Erpressung und er-
presserischen Menschenraubs ausgerichtet, die Methode war aber so konzipiert,
dass sie auch auf andere Deliktbereiche �bertragen werden konnte (Musolff
2002a: 6). 1999 beschlossen das Bundeskriminalamt und die Landeskriminal-
�mter schließlich eine einheitliche Konzeption zur Einf�hrung fallanalytischer
Verfahren. „Die Arbeitsmethoden der Fallanalyse, der T�terprofilerstellung,
der geografischen Fallanalyse, der vergleichenden Fallanalyse und der ViCLAS-
Datenbank1 wurden in ein Gesamtsystem integriert, welches den Oberbegriff
,Operative Fallanalyse – OFA� erhielt.“ (Baurmann 2004).

Parallel zur Institutionalisierung der Operativen Fallanalyse in den Polizeien der
Bundesl�nder arbeiteten die Beteiligten an der Verfeinerung und Weiterentwick-
lung der Methoden und der Vergrçßerung der Wissensbasis. Es wurden vor allem
zwei grçßere Forschungsprojekte innerhalb desKI 13 durchgef�hrt. Dabei ging es
zum einen um „geografisches Verhalten fremder T�ter bei sexuellenGewaltdelik-
ten“ (Dern u. a. 2004) und zum anderen um die bereits erw�hnte Studie vonStraub
und Witt (2002) zu den polizeilichen Vorerkenntnissen von Vergewaltigern und
Sexualmçrdern.

Mit diesen beiden Studien zeichnet sich in zweierlei Hinsicht eine Trendwende
bei der Operativen Fallanalyse ab: W�hrend die Operative Fallanalyse – bei
grunds�tzlich breiten Anwendungsmçglichkeiten – bisher v. a. auf den �berregio-
nal aktiven Serient�ter mit pervers-sadistischer Persçnlichkeitsstruktur, also auf
eine sehr spezifische und sehr kleine T�tergruppe ausgerichtet war, erweitert
die Studie von Straub und Witt die Perspektive und nimmt den ,deliktunspezi-
fischen Mehrfacht�ter� in den Blick. Dar�ber hinaus wird mit der Studie von
Dern et al. das Methodenrepertoire der Fallanalyse erweitert, das bislang vor al-
lem auf die hermeneutische Herleitung von Ermittlungshinweisen ausgerichtet
war. Bei dieser Untersuchung hingegen geht es um die praktische Anwendung
empirisch-statistisch gewonnener Ermittlungshinweise.

Auch die vorliegende Studie der Fachhochschule f�r Verwaltung und Rechts-
pflege Berlin ordnet sich in diesen Perspektivenwechsel ein. Auch sie besch�ftigt
sich in erster Linie mit der Anwendung statistisch gewonnener Ermittlungshin-
weise: hier der Anzahl und Art polizeilicher Vorerkenntnisse. Mit ihr wendet
sich zudem – wenn man so will – die Operative Fallanalyse einer T�tergruppe

1 ,Violent Crime Linkage Analyses System�, eine �berregionale Datenbank, in der schwere sexuelle
Gewalttaten u. �. gespeichert werden.
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zu, die einen großen Teil aller Vergewaltiger und Sexualmçrder ausmacht und de-
ren Taten �ber das gesamte Ph�nomenspektrum der sexuellen Gewaltdelikte
streuen. Diese Gruppe ist also nicht nur f�r die Arbeit der Operativen Fallanalyti-
ker, sondern dar�ber hinaus auch f�r die Sexualermittler2 insgesamt relevant.
Gleichzeitig wird der Fokus der operativen Fallanalyse hinsichtlich der zu bear-
beitenden F�lle erweitert.W�hrend die Operative Fallanalyse aufgrund des hohen
Ressourcenaufwands auf wenige F�lle von Schwerstkriminalit�t beschr�nkt ist,
die zudem durch den Einsatz ,normaler� Ermittlungsmethoden nicht aufkl�rbar
sind, geraten mit der vorliegenden Untersuchung nun auch F�lle in den Blick,
die von ihrer Schwere bzw. ihrer Bedeutung her sowie hinsichtlich des Ressour-
cenaufwands eher auf einer mittleren Ebene liegen.

Nimmtman die Perspektive der Ermittler im Falle schwerer sexueller Gewalttaten
und Sexualmorde ein – und das soll im Rahmen dieser Untersuchung konsequent
getanwerden –, stellt sich die Frage, wo innerhalb der Polizei ,deliktunspezifische
Mehrfacht�ter� bearbeitet werden und an welchen Stellen welchesWissen zu die-
sen T�tern in die Organisation eingelagert ist. Aus dieser Perspektive heraus rich-
tet sich die Aufmerksamkeit zum einen auf die Installation der neuen polizei-
lichen Informationssysteme imVerbundmit INPOL-neu, die in diesem Jahr in al-
len Bundesl�ndern zumAbschluss gebracht wird. Es stellt sich die Frage, wie das
elektronische Wissen strukturiert ist und zug�nglich gemacht werden kann. Zum
anderen nehmen die in den letzten Jahren ausgebauten Intensivt�terprogramme
der Landespolizeien eine besondere Bedeutung ein, da sie �berwiegend auf nicht-
deliktperseverante Mehrfacht�ter ausgerichtet sind. Hier stellt sich die Frage, ob
Intensivt�ter eine f�r Sexualermittler relevante Zielgruppe sind und ob das poli-
zeiliche Wissen �ber sie zur Aufdeckung schwerer sexueller Gewalttaten genutzt
werden kann.

F�r Sexualermittler wird die Frage nach polizeilichen Vorerkenntnissen eines T�-
ters dann relevant, wenn die Auswertung der vorhandenen Spuren abgeschlossen
ist und aus diesen Spuren nun Ermittlungshinweise zu generieren sind. In dieser
Phase stellt sich die Frage – zumindest bei F�llen, in denen es keine direkt zum
T�ter f�hrende Spuren gibt –, ob der T�ter nicht ohnehin schon in den Daten-
und Wissensbest�nden der Polizei enthalten ist und ob es nicht einfach nur des
richtigen Zugangs bedarf, um ihn darin zu finden. Ausger�stet mit den Erkennt-
nissen von Straub undWitt machen wir uns in dieser Studie auf, um einenWeg in
die Daten- undWissensbest�nde der Polizei zu finden und damit den empirischen
Ergebnissen ermittlungspraktische Relevanz zu geben. Um dieses Ziel zu errei-
chen, sind vor allem folgende Aufgaben zu bew�ltigen:

2 Zur Erhçhung der Lesbarkeit wird dieser Begriff als Abk�rzung f�r ,Ermittler im Bereich der
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung� verwendet.
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U Es sind theoretische Konzepte zu entwickeln, mit deren Hilfe der Weg be-
schrieben werden kann und die so als Orientierungshilfen genutzt werden kçn-
nen.

U Die Ergebnisse von Straub und Witt sind nicht einfach zu �bernehmen, son-
dernmit einer gewissen Skepsis darauf hin zu �berpr�fen, ob sie f�r die Ermitt-
lung tauglich sind.

U Es ist zu zeigen, wo sich polizeiliches Wissen befindet, das von den Sexualer-
mittlern im Falle schwerwiegender sexueller Gewalttaten genutzt werden
kann. In unserem Fall handelt es sich dabei zum einen um die Informationssys-
teme und elektronischen Datenbest�nde der Polizei und zum anderen um das
Wissen im Rahmen von Intensivt�terprogrammen.

Das wichtigste theoretische Konzept der Untersuchung ist das der Suche. Ermitt-
lungst�tigkeit wird als eine Suche konzeptualisiert, bei der es zun�chst darum
geht, auf der Basis der vorhandenen Informationen ein mçglichst klares Bild
von dem zu suchenden Objekt, dem unbekannten T�ter, zu entwickeln. Mit die-
sem ,Bild� begibt man sich in den Suchraum. Dies ist der – virtuelle – Raum,
von dem angenommen wird, dass sich das zu suchende Objekt in ihm befindet.

Die Gliederung des Berichts �ber die Ergebnisse der Untersuchung wird sich eng
an den dargelegten Gesichtspunkten orientieren:

Zun�chst werden im 2. Kapitel die methodischen �berlegungen dargestellt, die
das Forschungsdesign gepr�gt haben.

Im 3. Kapitel wird ein Suchmodell entwickelt. Dessen Konzept ist so allgemein
gehalten, dass es auf alle mçglichen F�lle �bertragbar ist, ohne dabei an prakti-
scher Relevanz zu verlieren. Zu diesem Zweck werden die sich aus dem Modell
einer Suche ergebenden theoretischen Konzepte in eine kriminalistische Termi-
nologie �bersetzt.

Im 4. Kapitel wird die Ausgangssituation der Ermittlung bei sexuellen Gewalt-
delikten beschrieben. Um die Handlungsoptionen der Sexualermittler zu verste-
hen, werden deren juristische, organisatorische und methodische Handlungs-
bedingungen dargestellt. Dar�ber hinaus geht es um die Struktur des Fallaufkom-
mens im Bereich sexueller Gewalt.

Im darauf folgenden 5. Kapitelwenden wir uns der Konstruktion des Suchobjekts
,deliktunspezifischer Mehrfacht�ter� zu. Dies geschieht zun�chst in einer statis-
tischen Weise. Am Beispiel des Berliner polizeilichen Informationssystems wer-
den die Ergebnisse vonStraub undWitt nachvollzogen und gleichzeitig �berpr�ft,
ob und welche der darin enthalten Informationen als Ermittlungshinweise f�r Se-
xualermittler tauglich sind. Im n�chsten Schritt werden die statistischen Daten im
Lichte kriminologischer Befunde und Theorien interpretiert. Dabei stellt sich die
Frage, ob sich hinter den ,d�rren� statistischen Daten ein kriminologisches Kon-
zept finden l�sst, das imRahmen der Ermittlung genutzt werden kann. Eswird vor
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allem der Typus des dissozialen Straft�ters diskutiert werden. Abschließend ge-
hen wir der Frage nach, welche Rolle derartige Konzepte und Typologien imRah-
men von Ermittlungen spielen kçnnen und wo Vorsicht bei ihrer Verwendung ge-
boten ist.

Im 6. Kapitel wird der �bergeordnete Suchraum ,polizeiliche Daten- und Wis-
sensbest�nde� allgemein beschrieben und entlang einiger zentraler Dimensionen
aus dem Bereich des Wissensmanagements theoretisch gefasst. So wie der Such-
raum von uns entworfen wurde, umfasst er sowohl EDV-Systeme (Polizeiliche In-
formationssysteme) als auch das Wissen zu Straft�tern, das im Zuge der t�terori-
entierten Ermittlung im Rahmen von Intensivt�terprogrammen generiert wird.
Beide Teilsuchr�ume werden in den folgenden Kapiteln n�her untersucht.

So stehen im 7. Kapitel der Suchraum ,polizeiliches Informationssystem� und
die dazu gehçrende ,EDV-basierte Ermittlungsstrategie� im Fokus. Nachdem
die Rahmenbedingungen f�r die Nutzung polizeilicher Datenbest�nde dar-
gestellt werden, wird �berpr�ft, ob sich charakteristische Merkmale von ,delik-
tunspezifischen Mehrfacht�tern� zur Datenbankrecherche (,Rasterung�) nutzen
lassen.

Im 8. Kapitel soll die t�terorientierte Ermittlung in Intensivt�terprogrammen als
ein besonderer Teil des Suchraums „polizeilichen Wissens“ dargestellt und ana-
lysiert werden. Wie bereits erw�hnt, sind diese Programme deswegen relevant,
weil aufgrund unserer Ausgangsthese angenommen wird, dass sich in der Ziel-
gruppe von Intensivt�terprogrammen ein hoher Anteil an ,deliktunspezifischen
Mehrfacht�tern� und damit auch ein erhçhter Anteil an (potenziellen) Vergewal-
tigern befindet. Zum anderen wird angenommen, dass durch t�terorientierte Er-
mittlung ein großer und qualitativ hochwertigerWissensbestand geschaffen wird,
der im Rahmen von Ermittlungen genutzt werden kçnnte.

Im abschließenden Kapitel 9 werden die wichtigsten Ergebnisse in einer Zusam-
menschau diskutiert, um daran ankn�pfend Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Es sei an dieser Stelle allen Mitwirkenden ganz herzlich gedankt. Unser besonde-
rer Dank gilt Frau Dipl.-Psych. Franziska Ziethen, die als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin die erste Phase des Projekts wesentlich mitbestimmt hat, sowie den stu-
dentischen Hilfskr�ften, Celina Sonka und Joscha Legewie, die jeweils wichtige
Beitr�ge zum Fortgang des Projekts geliefert haben. Zum anderen geb�hrt unser
Dank denmit uns kooperierendenMitarbeitern der Polizei, diemit ihrer Offenheit
und Diskussionsfreudigkeit das Projekt erst mçglich machten. Sie sollen im Be-
richt ausf�hrlich zu Wort kommen.

Bei der Wiedergabe der Interviews haben wir auf eine Gl�ttung der Zitate weit-
gehend verzichtet. Dadurch wirkt manche �ußerung – wie meist bei der wçrt-
lichen Rede – sprachlich vielleicht etwas holprig. Selbstverst�ndlich geht es
uns dabei nicht darum, unsere Interviewpartner zu br�skieren.Wir denken imGe-
genteil, dass die Beitr�ge Farbigkeit und Lebendigkeit in den manchmal etwas
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trockenen Text und die Dinge auf den Punkt bringen. Dar�ber hinaus kann an den
Zitaten wenigstens im Ansatz die Herleitung von Konzepten und der Argumenta-
tion �berpr�ft werden. Aus diesem Grund haben wir uns f�r die Wiedergabe im
,O-Ton� entschieden.
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2 Untersuchungsdesign

2.1 Der Untersuchungsverlauf im �berblick

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine Arbeit imAuftrag des
Kriminalistischen Instituts des Bundeskriminalamtes KI 13 – Operative Fallana-
lyse (OFA). In seiner Leistungsbeschreibung zum Forschungsvorhaben (Bundes-
kriminalamt 2003) geht das BKA davon aus, dass ,deliktunspezifischeMehrfach-
t�ter� bzw. Intensivt�ter f�r einen betr�chtlichen Teil der registriertenKriminalit�t
verantwortlich sind. F�r diese Gruppe vonT�tern gibt es jedoch kein einheitliches
Recherche- und Informationssystem bei der Polizei, das f�r die Ermittlung ge-
nutzt werden kçnnte. Dies wirkt sich auch auf die Ermittlung unbekannter sexu-
eller Gewaltt�ter aus. Denn nach einer Untersuchung von Straub undWitt (Straub
& Witt 2002) gehçren Vergewaltiger und Sexualmçrder eher zu den Mehrfach-
oder Intensivt�tern denn zu deliktperseveranten Sexualstraft�tern. Sexualmçrder
und Vergewaltiger kçnnten also, wenn auch nur – entsprechend ihres geringen
Aufkommens an der gesamten registrierten Kriminalit�t – mit einem gewissen
Anteil, unter den Mehrfach- und Intensivt�tern zu finden sein.

Vom Ansatz der t�terorientierten Ermittlung (ToE) bzw. den Intensivt�terpro-
grammen wurde angenommen, dass sie auf die Gruppe der ,deliktunspezifischen
Mehrfacht�ter� zielen und aus diesem Grund auch f�r die Ermittlung von Ver-
gewaltigern und Sexualmçrdern relevant sein kçnnten. Die Frage war also: Wel-
cheDaten- undWissensbest�nde gibt es imRahmen t�terorientierter Ermittlungs-
ans�tze bzw. in Intensivt�terprogrammen zu ,deliktunspezifischen Mehrfach-
t�tern� und wie kçnnen diese f�r die Ermittlung gegen unbekannte Vergewaltiger
und Sexualmçrder genutzt werden?

Auf der Basis dieser Leitfrage war zun�chst eine weitgehend standardisierte Er-
hebung zu den formellen und informellen Informationssystemen, die im Rahmen
t�terorientierter Ans�tze genutzt werden, geplant. Im Rahmen einer Machbar-
keitsstudie (Tausendteufel & Ziethen 2004) zeigte sich aber recht schnell, dass
t�terorientierte Ermittlungsans�tze ein sehr heterogenes polizeiliches Praxisfeld
darstellen und aufgrund sehr unterschiedlicher Zielgruppen nicht alle gleicher-
maßen f�r die Ermittlung unbekannter Vergewaltiger und Sexualmçrder relevant
sind (vgl. Kapitel 8). Die der Untersuchung zu Grunde liegende Population war
entsprechend nicht genau zu bestimmen. Zudem wurde mit der Machbarkeitsstu-
die klar, dass es relativ wenig Wissen zu den Ermittlungsans�tzen selbst, zum or-
ganisatorischenAufbau undAuswahlverfahren der t�terorientierten Sachbearbei-
tung sowie zumUmgangmit Daten undWissen gibt. Tats�chlich bençtigt man f�r
die Durchf�hrung einer standardisierten Befragung mit einer daran anschließen-
den statistischen Auswertung erhebliches Vorwissen. Deshalb war die Unter-
suchung – bei gleich bleibender Aufgabenstellung – insgesamt offener zu gestal-
ten. Das Untersuchungsfeld, das hinsichtlich seiner Grenzen und Strukturen nur
in Umrissen erkennbar war, musste zuerst erkundet werden. Nachdemwir die ers-
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ten Interviews mit t�terorientiert arbeitenden Ermittlern gef�hrt und einen Teil
der Literatur gesichtet hatten, entwickelten wir in enger Kooperationmit denMit-
arbeitern des Bundeskriminalamtes ein qualitatives Forschungsdesign, das fol-
gende Aufgaben vorsah:

U Es sollte gekl�rt werden, welche Zielgruppen durch t�terorientierte Ermitt-
lungsans�tze anvisiert werden.

U Von Interesse war gleichermaßen, welche Handlungsstrategien im Rahmen
von t�terorientierten Ermittlungsans�tzen angewendet werden. Im Zentrum
sollten dabei Strategien zur Informationsbeschaffung stehen.

U Schließlich war zu fragen, welches Wissen letztlich vorhanden ist und in wel-
cher Form es vorliegt.

Um die Praxisrelevanz zu gew�hrleisten, wurden die Fragen in ein Evaluations-
konzept �bersetzt, das die erhobenen Befunde aus der Perspektive der Ermittler
von Sexualdelikten bzw. Sexualmorden sowie der Fallanalytiker bewertet. In die-
ser Perspektive war zu kl�ren,

U ob es sich bei den Zielgruppen von Intensivt�terprogrammen tats�chlich auch
um potenzielle Vergewaltiger und Sexualmçrder handelt,

U ob die Daten- und Wissensbest�nde der Intensivt�terprogramme anschlussf�-
hig an die von Fallanalytikern, Sexualermittlern und Mordkommissariaten er-
stellten T�terprofile bzw. -,versionen� sind und

U ob – und wenn ja, wie – auf das bei t�terorientierten Ermittlungsans�tzen ge-
sammelte Wissen tats�chlich zugegriffen werden kann.

Die im explorativen Forschungsansatz gewonnenen Ergebnisse, die zusammen
mit Fachkr�ften der Polizei immer wieder in Gespr�chen auf ihre G�ltigkeit
hin �berpr�ft wurden, wurden nach und nach mithilfe der Methode der Grounded
Theory (vgl. Abschnitt 2.3) zu einer gegenstandsbezogenen Theorie verdichtet.
Im Zuge der Reflexion �ber eine Optimierung von Ermittlungsprozessen durch
dieVerbindung von t�terorientierter Ermittlungmit der Ermittlung imBereich se-
xueller Gewalttaten entstand ein ,Prozessmodell der Ermittlung� (vgl. Kapitel 3).
Dieses Modell bildet die Basis f�r die Darstellung und Einordnung der Unter-
suchungsergebnisse.

Zu Beginn der Untersuchung wurden in einem explorativen Durchgang qualitati-
ve, leitfadenorientierte Interviews in Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Brandenburg und Bayern mit Sachbearbeitern der dort ans�ssigen In-
tensivt�terprogramme durchgef�hrt. Die Programme dieser Bundesl�nder wur-
den deswegen ausgesucht, weil sie sich nach einer durchgef�hrten Analyse stark
voneinander unterschieden und so das Spektrum der mçglichen Ans�tze halb-
wegs abdeckten (vgl. Flick 1996: 85 f.).
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Der Leitfaden bezog sich – abgeleitet aus den zentralen Fragen des Projekts:

U auf das Auswahlverfahren,

U auf die Ziele des Ansatzes und die Methoden, mit denen diese angestrebt wer-
den; der Schwerpunkt lag auf den Aspekten Informationsbeschaffung und
Wissensgenerierung,

U auf die zu Grunde liegenden Kommunikations- und Kooperationsstrukturen,

U auf die Ermittlungsstrategien zu ,deliktunspezifischen Mehrfacht�tern�,

U und auf Umfang und Aufbereitung der vorhandenen Daten- und Wissensbe-
st�nde.

Wegen des großen Informationsbedarfs, den wir bei Anlaufen des Projektes hat-
ten, bei gleichzeitiger Notwendigkeit der zeitlichen Begrenzung der Interviews,
fokussierten wir in der ersten Phase zun�chst auf das Auswahlverfahren. Es sollte
vorab gekl�rt werden, ob es sich bei Intensivt�tern �berhaupt um relevante Ziel-
gruppen f�r Sexualermittler, Morddezernate und Fallanalytiker handelt. Als
Interviewpartner wurden prim�r Sachbearbeiter ausgew�hlt, die unmittelbar in
das operative Gesch�ft involviert waren. Parallel dazu wurden Interviews mit
Vorgesetzten und Koordinatoren gef�hrt, die in der Regel auf der Ebene der
Landeskriminal�mter angesiedelt waren und strategische oder koordinierende
(Stabs-)Funktionen innehatten. Dar�ber hinaus wurden Materialien wie Erlasse,
Programme, Arbeitsanweisungen, Konzepte und statistische Auswertungen ein-
zelner Programme in die Analyse einbezogen.

Bereits recht fr�h im Forschungsprozess zeichnete sich ab, dass die interviewten
Sachbearbeiter nicht zu allen Themen gleichermaßen Auskunft geben konnten:
Zum einen konnten sie nicht genau beschreiben, wie sie imRahmen desAuswahl-
verfahrens zu Einsch�tzungen der R�ckfallwahrscheinlichkeit und ,Gef�hrlich-
keit� der T�ter kommen. Zum anderen blieben die Fragen nach typischen Ermitt-
lungsverl�ufen h�ufig unbeantwortet. Die Antwort war meist, dass man derartige
Fragen nicht allgemein beantworten kçnne, da das jeweilige Vorgehen vom Ein-
zelfall abhinge. Aus diesem Grund entschlossen wir uns zu Hospitationen bei
Dienststellen, die Intensivt�terprogramme durchf�hren. Durch unmittelbare Pra-
xiskontakte mit den Sachbearbeitern gewannen wir Einblick in die Komplexit�t
der Einzelf�lle. Auch die in der zweiten H�lfte des Projekts durchgef�hrten Fall-
studien in Hessen und Hamburg waren eine Antwort auf das methodische Pro-
blem, implizites Wissen (vgl. Abschnitt 6.2.2) zu erheben, das nur am Einzelfall
und am praktischen Handeln dargestellt werden kann.

Neben den Interviews mit Sachbearbeitern aus Intensivt�terprogrammen wurden
von Anfang an Sondierungsgespr�che und sp�ter ebenfalls leitfadenbasierte In-
terviews mit Sexualermittlern und Fallanalytikern aus verschiedenen Bundesl�n-
dern, �berwiegend aber aus Berlin gef�hrt. Auf Grund des geringen Fallaufkom-
mens von Sexualmorden und der Fokussierung der Untersuchung auf die sehr viel
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h�ufiger vorkommenden Vergewaltigungen bzw. sexuellen Nçtigungen (vgl. Ab-
schnitt 4.1) trat angesichts des engen zeitlichen Rahmens die Befragung von
Sachbearbeitern aus Mordkommissariaten in den Hintergrund. Der Schwerpunkt
der Gespr�che mit Sexualermittlern lag – analog zu den Interviews mit Sachbear-
beiter aus Intensivt�terprogrammen – auf der gemeinsamen Rekonstruktion typi-
scher Ermittlungsverl�ufe, der Generierung von Tat- und T�terthesen, dem Ein-
satz von polizeilichen Informationssystemen bei der Ermittlung gegen Unbe-
kannt und der T�tergruppe der ,deliktunspezifischen Mehrfacht�ter�.

Diese Phase wurde mit einer Gruppendiskussion im Herbst 2004 abgeschlossen,
an der Mitarbeiter aus Intensivt�terprogrammen, Sexualermittler und Fallanalyti-
ker aus vier Bundesl�ndern (Niedersachsen,Mecklenburg-Vorpommern, Bayern,
Berlin) sowie Wissenschaftler aus der Fachhochschule f�r Verwaltung und
Rechtspflege Berlin teilnahmen. Die Veranstaltung erwies sich als sehr fruchtbar
f�r den weiteren Forschungsprozess. Bis zu diesem Zeitpunkt stießen wir bei un-
seren Interviewpartnern – sowohl bei den Sachbearbeitern aus den Intensivt�ter-
programmen als auch bei den Sexualermittlern – meist auf Unverst�ndnis, wenn
nach einer mçglichen Kooperation zwischen ihnen gefragt wurde. Die Vorstel-
lung, dass es zwischen den jeweils ins Visier genommenen T�tergruppen wenigs-
tens partiell �berschneidungen geben kçnnte, wurde relativ spontan zur�ck-
gewiesen. Erst in der Diskussion zeichnete sich ab, dass es eine gemeinsame
Grundlage f�r die Zusammenarbeit geben kçnnte.

Die Durchf�hrung von Gruppendiskussionen diente – auch in sp�teren Phasen –
der kommunikativen Validierung (vgl. Abschnitt 2.3) unserer bis dahin ent-
wickelten theoretischen Konzepte im Sinne der Handlungsforschung (Lamnek
1995).

F�r uns erwies sich die Gruppendiskussion Ende September 2004 als Z�sur. Mit
der Best�tigung der Interviewpartner, dass das Thema tats�chlich praktische Re-
levanz besitzt, setzten wir in den n�chsten Monaten zwei Schwerpunkte:

U Zum einen ging es um die Systematisierung unseres explorativ erarbeiteten
Wissens zu Intensivt�terprogrammen. Dazu wurde eine weitgehend standardi-
sierte Fragebogenerhebung in all den Bundesl�ndern durchgef�hrt, die aktuell
�ber Intensivt�terprogramme verf�gen. Mit dieser als �berblicksbefragung
bezeichneten Erhebung wurden 19 der 38 von der Gemeinsamen Projekt-
gruppe des Unterausschusses F�hrung-Einsatz-Kriminalit�tsbek�mpfung
(UA FEK), der AG Kripo und der Justiz (2003) zusammengestellten Intensiv-
t�terprogramme aller Bundesl�nder einbezogen.

U Neben den Ermittlungsmethoden wurden die Kooperationsmçglichkeiten der
Sachbearbeiter von Intensivt�terprogrammen, der Sexualermittler und Fall-
analytiker genauer betrachtet. Dazu wurden die Bundesl�nder Hessen und
Hamburg in die Untersuchung aufgenommen.
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Ein wichtiger Bestandteil der Untersuchung blieb bislang unerw�hnt: Um die
Grçßenverh�ltnisse der Populationen (,deliktunspezifische Mehrfacht�ter�, In-
tensivt�ter,Vergewaltiger etc.) und zentraler Merkmale (Anzahl der Vorerkennt-
nisse, Perseveranz etc.) bestimmen zu kçnnen, konnten wir einen Datensatz aus
dem Berliner polizeilichen Informationssystem (ISVB) nutzen. Mit diesem Da-
tensatz war es mçglich, die Ergebnisse von Straub und Witt, die an verurteilten
Vergewaltigern gewonnen wurden, an Polizeidaten zu tatverd�chtigen sexuellen
Nçtigern und Vergewaltigern nachzuvollziehen (vgl. Abschnitt 5.1). Der Daten-
satzwurde auch dazu genutzt, um einmal retrospektiv denAnteil an Intensivt�tern
unter den tatverd�chtigen sexuellen Nçtigern und Vergewaltigern und das andere
Mal prospektiv den Anteil der tatverd�chtigen sexuellen Nçtiger und Vergewal-
tiger unter den Intensivt�tern sch�tzen zu kçnnen (vgl. Abschnitt 7.2.2 bzw.
8.5.1).

Insgesamt war die Forschung gekennzeichnet vom Einsatz verschiedener metho-
discher Instrumente und dem flexiblenUmgangmit diesen. ImGesamtverlauf des
Forschungsprojektes lassen sich drei Hauptphasen unterscheiden, die allerdings
eng verflochten sind und sich in Wirklichkeit gegenseitig �berlagert haben. Den-
noch kçnnen eine eher explorative, eine eher empirisch-statistische und eine
Phase der verst�rkten Theoriebildung unterschieden werden. Den Phasen sind je-
weils die im Abschnitt 0 beschriebenen Forschungsinstrumente zugeordnet. Sie
lassen sich schematisch wie folgt �berschauen:

Tabelle 1:
Phasen des Forschungsprozesses und die zugehçrigen Instrumente im �ber-
blick

Phase 1:
Explorativ-qualitativ

Phase 2:
Quantitativ-statistisch

Phase 3:
Theorieentwicklung

Teilnehmende Beobachtung ISVB-Auswertungen Fallstudie mit Aktenanalyse

Interviews mit Auswertung Fragebogenerhebung und
Auswertung

Interviews mit Auswertung

Gruppendiskussion zur kommunikativen Validierung der Ergebnisse

Beratung durch Experten des Bundeskriminalamtes

2.2 Forschungsinstrumente

2.2.1 Teilnehmende Beobachtungen (Hospitationen)

Nachdem die Machbarkeitsstudie abgeschlossen war, f�hrten wir bei verschiede-
nen Dienststellen in Berlin teilnehmende Beobachtungen durch (Tausendteufel &
Ziethen 2004: Abschnitt 5.1), um zum einen Einblick in die routinierten Hand-
lungsstrategien der Ermittler zu erhalten. Zum anderen sollten die Mitarbeiter
des Forschungsprojektes f�r die Perspektiven und Arbeitsweisen der Polizisten
sensibilisiert werden. Die Beobachtungen erfolgten bei drei verschiedenen
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Dienststellen von Intensivt�terprogrammen, beim Kommissariat f�r ,sexuali-
sierte Gewalt� und der Operativen Fallanalyse (OFA). Aus den teilnehmenden Be-
obachtungen hat sich in den weiteren Monaten eine kontinuierliche Zusammen-
arbeit ergeben, die f�r die Untersuchung insgesamt sehr hilfreich war.

Die Beobachtungen, die sich – mit Unterbrechungen – �ber einen Zeitraum von
ca. vier Wochen erstreckten, erwiesen sich als sehr fruchtbar. Den Projektmit-
arbeitern wurde bereitwillig Einblick in die allt�gliche Arbeit gew�hrt. Sie nah-
men an Teambesprechungen teil und konnten sichmit denMitarbeitern der jewei-
ligen Dienststellen unterhalten, so z. B. �ber aktuelle F�lle. Die Sachbearbeiter
demonstrierten dar�ber hinaus die Arbeit mit dem polizeilichen Informationssys-
tem und verschiedenen Datenbanken. Damit erhielten die Mitarbeiter des For-
schungsprojektes einen guten �berblick �ber die verschiedenen T�tigkeiten in
den unterschiedlichen Dienststellen. Die dazu protokollierten Beobachtungen
sind Bestandteil des qualitativen Datenpools des Forschungsprojekts (vgl. Ab-
schnitt 2.2.5).

2.2.2 Qualitative Interviews

Auf der Basis der teilnehmenden Beobachtungen wurden die Leitf�den f�r die
weiteren qualitativen Interviews �berarbeitet und st�rker auf den ersten themati-
schen Schwerpunkt ,Zielgruppen von Intensivt�terans�tzen� fokussiert (Tausend-
teufel & Ziethen 2004: 45 ff.). Parallel zu den durchgef�hrten Interviews wurden
Auswertungsverfahren verfeinert und erste theoretische Analysekonzepte ent-
wickelt. Der Leitfaden wurde – dem Verfahren der Grounded Theory (vgl. Ab-
schnitt 2.3) entsprechend – von Interview zu Interview den jeweiligen neuen Er-
fordernissen angepasst.

Insgesamt f�hrten wir 18 Interviews (in Berlin 9, in Brandenburg 3, in Nieder-
sachsen 5 und in Bayern 1), darunter 13 Einzel- und 5 Gruppeninterviews.3

Als Interviewpartner wurden Polizeibeamte aus verschiedenen Hierarchieebe-
nen, in verschiedenen Funktionen und aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen
gew�hlt. Sie stammen aus den Bereichen Intensivt�terprogramme (IT-Program-
me), t�terorientierte Ermittlung (ToE), Sexualermittlung, Operative Fallanalyse
(OFA) und Auswerteeinheiten. �ber ihre Funktionen gibt eine detaillierte Auflis-
tung Aufschluss (vgl. Tabelle 2). Diese heterogene Zusammensetzung der Inter-
viewpartner war wegen des explorativen Charakters der Anfangsphase ge-
w�nscht.

Die Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert und nummeriert. Sie flossen
in einen qualitativen Datenpool ein, der als Grundlage f�r die Auswertung und
Theoriebildung diente (vgl. Abschnitt 2.2.5). Thematische Schwerpunkte der In-
terviews waren: die organisatorischen Grundlagen der Intensivt�terprogramme,

3 Einen �berblick �ber die gef�hrten Interviews bietet Tabelle 27 im Anhang.
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die Auswahlkriterien und das Auswahlverfahren. Dar�ber hinaus wurden alle f�r
die Gesamtfragestellung relevanten Themen angesprochen, soweit dies zeitlich
mçglich und die jeweiligen Interviewpartner hierzu auskunftsf�hig waren.

Tabelle 2:
Funktionen und Hierarchieebenen der Interviewpartner in der ersten Phase
(28 Interviewpartner in 18 Interviews)

Bezeichnung der Dienststelle/Funktion Anzahl der Inter-
viewpartner

Interview-Nummer im
Datenpool
(Mehrfachnennung)

Sachbearbeiter einer Dienststelle, die Inten-
sivt�ter (mit-)betreut

7 P 1, P 3, P 4, P 5, P 10, P 16,
P 14

Kommissariatsleiter ToE
und IT-Programme

3 P 14, P 15, P 16

Stabsstellen IT-Programme;
Koordination ToE, IT-Programme

5 P 2, P 5, P 6, P 9, P 13

Kommissariatsleiter auch f�r IT-Programme 2 P 7, P 14

Koordinationsstellen IT 1 P 6

Landespolizeipr�sidium
IT-Programme

1 P 8

Sexualermittler LKA 2 P 10, P 25

Kommissariatsleiter f�r ,sexualisierte Ge-
walt�, f�r Jugendkriminalit�t

2 P 10, P 30

Leitung der OFA 2 P 40, P 41

Leiter Analysestelle 1 P 7

Stabsstellen Auswertung, PKS, Lagebilder 2 P 5, P 28

Insgesamt 28 18

2.2.3 Fallstudien

Um Ermittlungsverl�ufe nachzuvollziehen und Kooperationsmçglichkeiten von
Sexualermittlern und Sachbearbeitern von Intensivt�terprogrammen auszuloten,
wurden zwei Einzelfallstudien in Hessen undHamburg durchgef�hrt. Deren Aus-
wahl erfolgte, weil sich die Intensivt�terprogramme dieser Bundesl�nder auch an
�ber 18-j�hrige junge Erwachsene richten und dar�ber hinaus ein Stadtstaat mit
einem Fl�chenstaat verglichen werden konnte. Die Handlungsstrategien der
Sachbearbeiter und ihre T�tigkeitsfelder sollten hinsichtlich mçglichst vieler Di-
mensionen mit vielf�ltigen Methoden beobachtet und beschrieben werden. Es
ging darum, ein mçglichst ganzheitliches und realistisches Bild der Wirklichkeit
zu erhalten (Lamnek 1995: 4 ff.).
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Im Zentrum der Fallstudien standen F�lle von ,deliktunspezifischen Mehrfach-
t�tern�. Wir suchten an beiden Standorten sowohl die Sexualermittler als auch
die Sachbearbeiter der Operativen Fallanalyse und der Intensivt�terprogramme
auf. Eswurden bei allen drei Dienststellen Akten �ber ,deliktunspezifischeMehr-
facht�ter� ausgew�hlt und die wichtigsten Daten zur deren ,krimineller Karriere�
extrahiert. Es folgten vertiefende Befragungen der jeweils Zust�ndigen nach den
Formen der polizeilichen Sachbearbeitung. Dabei wurden die Vorg�nge in den
Akten genauer erl�utert und rekonstruiert. Dar�ber hinaus wurde untersucht, in
welchen F�llen Sachbearbeiter die vorhandenen Informationssysteme nutzten
und mit genannten Auswerteeinheiten kooperierten.

Im Zuge der beiden Fallstudien wurden neben vielf�ltigen Materialanalysen
nochmals insgesamt 11 Einzel- und Gruppeninterviews durchgef�hrt – darunter
zwei vorbereitend in Berlin, um die Leitf�den f�r die Aktenanalyse und die Inter-
viewleitf�den zu differenzieren, anschließend vier Interviews in Hessen und f�nf
in Hamburg.

Die Fallstudien der Phase 2 waren darauf ausgerichtet, die Frage nach der �ber-
schneidung von Zielgruppen zu kl�ren, insbesondere aber auch Fragen zur Ko-
operation der verschiedenen Akteure: Sexualermittler, Operative Fallanalyse,
Auswerteeinheiten und Sachbearbeiter von Intensivt�terprogrammen. Mit den
Fallstudien konnten nochmals detaillierte Informationen gewonnen werden, die
dazu beigetragen haben, das Suchmodell (vgl. Kapitel 3) weiterzuentwickeln
und auszudifferenzieren.

2.2.4 Gruppendiskussionen (Expertenrunden)

Es wurden insgesamt drei Gruppendiskussionen in grçßerer Runde mit jeweils
mehr als zehn Teilnehmern durchgef�hrt, um die Ergebnisse der jeweiligen Pha-
sen zu validieren und – im Sinne der Handlungsforschung – zur�ck in die Praxis
zu tragen.

Im September 2004 wurde eine Gruppendiskussion (Workshop) mit dem Thema
,Wer ist Intensivt�ter? Auswahlkriterien und -verfahren� durchgef�hrt (Tausend-
teufel&Ziethen 2004: Abschnitt 5.3). Es nahmen neben denvierMitarbeitern des
Forschungsprojektes und zwei weiterenWissenschaftlern der Fachhochschule f�r
Verwaltung und Rechtspflege Berlin elf Experten der Polizei aus Niedersachsen,
Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Berlin teil. Dabei handelte es sich um
sechs Sachbearbeiter und zwei Leiter aus Intensivt�ter-Dienststellen, einen Sexu-
alermittler und zwei Fallanalytiker.

Ziel der Gruppendiskussion war es, die aus den Interviews entwickelten, vorl�u-
figen Thesen und Konzepte im Sinne einer kommunikativen Validierung mit den
Experten zu diskutieren und auf ihre Praxisrelevanz zu �berpr�fen. Dar�ber hi-
naus ermçglichte die Teilnahme von Herrn Vick (BKA, KI 13) eine Einordnung
des bisher gewonnenen Wissens in den Kontext der Fragestellung und deren wei-
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tere Differenzierung. In der Diskussion, in der die Sichtweisen und Erfahrungen
recht unterschiedlicher Intensivt�terans�tze im Kontext der Fragestellung der
Fallanalytiker sichtbar wurden, erwiesen sich die bislang entwickelten Konzepte
als weitgehend valide und praxisrelevant.

Mit einer zweiten Gruppendiskussion wurde die Phase der Auswertung der Daten
des Berliner Informationsverarbeitungssystems Verbrechensbek�mpfung abge-
schlossen. Die Ergebnisse wurden rund 20 Interessierten aus Berliner Polizei-
dienststellen pr�sentiert und mit ihnen diskutiert. Anwesend waren Sexualermitt-
ler und Auswerteeinheiten, Sachbearbeiter von Intensivt�terprogrammen ver-
schiedener Direktionen und der Koordinator f�r die Intensivt�terprogramme.
Auch hier gab es wiederum einen regen Austausch zwischen ganz unterschied-
lichen Dienststellen.

Die dritte und letzte grçßere Diskussionsrunde in Hamburg diente dazu, das ent-
wickelte Suchmodell vorzustellen und in Bezug auf dessen Praxisrelevanz zu dis-
kutieren. Auch hier waren �ber 20 Interessierte anwesend, die wiederum aus den
bereits genanntenDienststellen (Sexualermittler, Operative Fallanalyse, Intensiv-
t�terprogramme) stammten. DasModell wurde imWesentlichen best�tigt und als
interessante Ermittlungsunterst�tzung gewertet.

Die Gruppendiskussionen hatten nicht nur eine große Bedeutung f�r die Weiter-
entwicklung des Forschungsvorhabens. Es wurde auch deutlich, dass es unter den
Sachbearbeitern der Intensivt�terprogramme einen sehr großen Bedarf an Kom-
munikation gibt. Die dienststellen�bergreifenden Diskussionsrunden wurden da-
her von allen Teilnehmern als sehr hilfreich angesehen. Allerdings konnte das Be-
d�rfnis nach Informationsaustausch durch die von uns organisierten Veranstal-
tungen nur teilweise befriedigt werden. In einigen Bundesl�ndern gibt es, wie
wir erfahren haben, mittlerweile auch Treffen ohne uns, und es zeichnet sich
dort eine gewisse Institutionalisierung der Kooperation ab – ein Ergebnis unseres
qualitativen Forschungsansatzes, der ganz bewusst auf die Anregung von Innova-
tionsprozessen durch Diskussion von Untersuchungsergebnissen mit den betei-
ligten Akteuren abzielte. Um die konzeptionelle Weiterentwicklung der Intensiv-
t�terprogramme voranzutreiben und die Zusammenarbeit zwischen Sexual-
ermittlern, Fallanalytikern und Sachbearbeitern der Intensivt�terprogramme zu
vertiefen, schlagen wir deshalb weitere gezielte Fçrdermaßnahmen vor: Dies
kçnnten neben einer Fachtagung vor allem regionale Pilotprojekte vor Ort sein.

2.2.5 Aufbau eines qualitativen Textkorpus

Das gesamte Material, die transkribierten Interviews, die Protokolle der teilneh-
menden Beobachtungen, die vorhandenen Arbeitsanweisungen und Konzepte zu
den Intensivt�terprogrammenwie auch Zwischenfazits in Form so genannterMe-
mos wurde sukzessive gesammelt, aufbereitet und in einem qualitativen Daten-
pool zusammengestellt. Die gesamte Datei umfasst abschließend 61 Dokumente,
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darunter 34 Interviews und Gruppendiskussionen, vier Beobachtungsprotokolle,
sechs Konzeptionen, Arbeitsanweisungen, Berichte und 17 Memos zu unter-
schiedlichen Themenschwerpunkten. Auf diese Weise entstand ein umfangrei-
cher Textkorpus, der mithilfe des Auswertungsprogramms Atlas.ti �ber ein st�n-
dig weiterentwickeltes Kodierschema immer neu erschlossen wurde und als
Grundlage f�r Reflexion und Theoriebildung diente.

2.2.6 Statistische Auswertung von Datens�tzen des polizeilichen
Informationssystems Verbrechensbek�mpfung Berlin (ISVB)

Bei der Auswertung eines Auszuges aus dem ISVB4 stand das Vorkommen ,de-
liktunspezifischer Mehrfachtatverd�chtiger� und ihr Vergleich mit allen im Da-
tensatz erfassten Tatverd�chtigen im Mittelpunkt. Die statistische Analyse stellt
den Versuch dar, die Studie von Straub und Witt in die Praxis zu �bertragen.
Den Sexualermittlern stehen bei ihren Ermittlungen neben fallspezifischen Ein-
zelhinweisen vor allem statistische Daten aus polizeiinternen Datenbanken zur
Verf�gung.

Dar�ber hinaus wurde �berpr�ft, inwieweit die hier als Intensivt�ter und/oder tat-
verd�chtige sexuelle Gewaltt�ter eingestellten Personen tats�chlich Teilmengen
der �bergeordneten Menge ,deliktunspezifische Mehrfachtatverd�chtige� bilden.

Es wurde ein Datenauszug aus dem ISVB zur weiteren Auswertung beantragt und
unterWahrung datenschutzrechtlicher Bestimmungen von der Zentralen Service-
einheit, Informations- und Kommunikationstechnik des LKA Berlin im August
2004 zur Verf�gung gestellt. Charakteristisch f�r ein solches Informationssystem
der Polizei ist der dauerndeWandel auf Grund laufender Eing�nge durch polizei-
liche Meldungen bzw. Ausg�nge, zum Beispiel durch vorgeschriebene Lçschun-
gen. „Die Datei lebt“, so pflegt es der Sachbearbeiter zu formulieren.

Dieser Auszug aus dem ISVB bedurfte einer aufw�ndigen Aufbereitung, bevor
mit der Auswertung begonnen werden konnte. Im Zuge einer Plausibilit�ts�ber-
pr�fung traten zahlreiche Probleme auf, die nach R�cksprache mit dem zust�ndi-
gen Sachbearbeiter zwar weitgehend, jedoch nicht vollst�ndig gelçst werden
konnten. Als M�ngel der Datei sind vor allem fehlerhafte Eingaben und unvoll-
st�ndige Daten zu nennen. Zur�ckf�hren lassen sich die Probleme darauf, dass
das ISVB der Polizei als Arbeitsdatei dient und daher nicht nach wissenschaft-
lichen Kriterien gepflegt und gehandhabt wird. Mit zunehmender Nutzung von
polizeilichen Informationssystemen f�r die Ermittlung d�rften Anspr�che an
die Datenpflege k�nftig allerdings wachsen.

Nach eingehender Pr�fung der Daten haben wir uns entschlossen, diese trotz der
genannten M�ngel zu nutzen. Zum einen, weil es sich bei unserer Untersuchung

4 Inzwischen wurde das ISVB ersetzt durch das Informationsverarbeitungssystem POLIKS, das mit
dem Bundessystem INPOL-neu kompatibel ist (vgl. Kapitel 7).
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nicht um ein streng Hypothesen pr�fendes Verfahren handelte, sondern die Daten
lediglich zur Illustration von Grçßenverh�ltnissen verwandt werden sollten. F�r
diesen Zweck war die vorhandene Qualit�t der Daten ausreichend. Zum anderen
haben wir mit den ISVB-Daten auf einen Datenpool zugegriffen, der auch von
den Ermittlern genutzt wird.

Die Daten wurden nach folgenden Kriterien aus der Datenbank der Polizei extra-
hiert: Enthalten sind alle Eintr�ge zu allen Personen, zu denen es 1995 (113.811
Personen mit insgesamt 923.300 Vorg�ngen) oder 2003 (147.448 Personen mit
insgesamt 693.707 Vorg�ngen) mindestens einen Vorgang gab. Zu diesen Per-
sonen sind auch die Vorg�nge vor, nach und zwischen den Bezugsjahren 1995
und 2003 – und zwar bis zum Zeitpunkt der �bergabe im August 2004 enthalten.
Dar�ber hinauswurden alle Personenmit ihren ISVB-Eintr�gen in die Datenbank
aufgenommen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt als Intensivt�ter gekennzeich-
net waren. Die Daten wurden in eine relationale Datenbank (Microsoft Access)
�berf�hrt und mithilfe von SPSS ausgewertet.

Im Zentrum der Auswertung standen die Tatverd�chtigen nach § 177/178 StGB
des Jahres 2003 (n = 784). An dieser Gruppe konnten im Anschluss an die Studie
von Straub und Witt (2004) die relevanten Merkmale im Zusammenhang mit po-
lizeilichen Vorerkenntnissen im Kontext aller Straft�ter und weiterer Straft�ter-
gruppen untersucht werden. Die Ergebnisse sind in Abschnitt 5.1 dargelegt. An
dieser Gruppe wurde zudem in einer Art Simulation �berpr�ft, ob die zentralen
Merkmale von ,deliktunspezifischen Mehrfacht�tern� (Anzahl und Art der Vor-
erkenntnisse) geeignet sind, um Ermittlungspriorisierungen durchf�hren zu kçn-
nen (vgl. Abschnitt 7.2.2).

Dar�ber hinauswurde eine Reiheweiterer Fragestellungen amDatensatz bearbei-
tet. Eine wichtige Frage war u. a., mit welcher Wahrscheinlichkeit Intensivt�ter
sp�ter sexuelle Gewaltdelikte begehen (vgl. Abschnitt 8.5.1). Hierzu wurden
auf der Basis von g�ngigen Intensivt�terdefinitionen ,virtuelle Intensivt�ter� ge-
bildet. Das Bezugsjahr war 1995. Der Beobachtungszeitraum reichte bis August
2004.

Ziel der Auswertung war es zum einen, deskriptive H�ufigkeitsverteilungen zu
den Zielgruppen unserer Untersuchung zu erstellen und zum anderen, sich quan-
titativ mit zentralen Fragestellungen des Forschungsprojektes unter verschiede-
nen Perspektiven auseinander zu setzen.

2.2.7 Die Fragebogenerhebung: �berblicksbefragung

Die in der explorativen Phase eruierten Intensivt�terans�tze wiesen eine große
Vielfalt auf: sowohl hinsichtlich der Zielsetzungen als auch hinsichtlich der Ziel-
gruppen, der Arbeitsabl�ufe und der organisatorischen Einbindung. Die Ergeb-
nisse boten zwar einen Ein- jedoch noch keinen �berblick �ber die bestehende
Landschaft der t�terorientierten Ermittlung zu Intensivt�tern. Die erarbeiteten
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theoretischen Extrakte sollten deshalb mit einer statistisch-deskriptiven Befra-
gung erg�nzt und gleichzeitig weiter verdichtet werden, indem vertiefende Inter-
views an die Fragebogenerhebung angekoppelt wurden. Die von uns als �ber-
blicksbefragung bezeichnete Erhebung zielte auf die in der Bundesrepublik im
Aufbau befindlichen und laufenden Intensivt�terprogramme. Unter dem Begriff
Intensivt�terprogramm wird die praktizierte Intensivt�tersachbearbeitung ver-
standen, die auf landesweite oder regional begrenzte schriftliche Erlasse und/oder
auf regional entwickelte Einzelkonzeptionen zur�ckgeht. Diese im Folgenden als
,Programme� bezeichneten Sachgebiete dienten als Untersuchungsfeld. Wegen
der zeitlichen Begrenzung des Forschungsprojektes wurde pro (Landes-)Pro-
gramm und/oder pro regional begrenztem Konzept, soweit mçglich, ein Fragebo-
gen erhoben und ein unmittelbar am Fragebogen orientiertes Interviewmit einem
erfahrenen Polizeibeamten dazu gef�hrt. Ausgeschlossen wurden Intensivt�ter-
programme, die sich ausschließlich auf strafunm�ndige Kinder, Schulschw�nzer,
Bagatellt�ter oder auf Diversionsmaßnahmen f�r jugendliche Erstt�ter beziehen.
Diese Bereiche sind eher pr�ventiv und werden in enger Kooperation mit der Ju-
gendhilfe unter erzieherischenGesichtspunkten durchgef�hrt. Die dort erreichten
Zielgruppen kommen f�r die Ermittlung sexueller Gewaltt�ter nicht infrage, da
schon konzeptionell keine Gef�hrlichkeitsprognose, sondern eher eine Gef�hr-
dungsprognose5 abgegeben wird.

Trotz dieser Einschr�nkungen wurde mit der Untersuchung ein recht breites
Spektrum der Intensivt�tersachbearbeitung in 12 von 16 Bundesl�ndern erfasst.
In zwei Bundesl�ndern (Th�ringen, Rheinland-Pfalz) bestanden zum Zeitpunkt
der Erhebung keine Intensivt�terprogramme. In Sachsen war man gerade dabei,
ein Programm aufzulegen, aufgrund des fr�hen Stadiums war man aber nicht in
der Lage, Auskunft zu geben. In den restlichen 13 Bundesl�ndern werden unseres
Wissens mindestens 19 Intensivt�terlandes- oder Einzelprogramme (exklusive
die oben benannten Maßnahmen f�r junge Erst- und Bagatellt�ter) umgesetzt.
Brandenburg, das ein landesweites Intensivt�terprogramm umsetzt, sandte den
Fragebogen nicht zur�ck.

Da jedoch nur jeweils ein Vertreter eines konkreten Intensivt�tersachgebietes pro
Landesprogramm oder nur ein Vertreter pro lokal begrenztem Konzept befragt
wurde, konnte die Spannbreite der Umsetzungsmçglichkeiten der Landespro-
gramme nicht erschçpfend erfasst werden. Die Ergebnisse der Erhebung stellen
also kein pr�zises Abbild, sondern eine Ann�herung an dieWirklichkeit der t�ter-
orientierten Sachbearbeitung im Bereich Intensivt�ter dar.

Inhaltlich zielte die Untersuchung auf den aktuellen Entwicklungsstand und die
geplanten Perspektiven der Intensivt�terprogramme in Deutschland. Es ging
um die Erhebung von Zielsetzungen, organisatorischen Einbindungen, um die

5 Vgl. die bundesweit g�ltige Polizeiliche Dienstvorschrift PDV 382, die eine Beschreibung von
Gef�hrdungslagen von Kindern und Jugendlichen enth�lt, die zur Information der Jugendhilfe
verpflichtet.
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Reichweite der Programme, vorherrschende Zielgruppen und um die erfassten
Kriminalit�tsph�nomene. Von besonderem Interesse waren die Filter, mit denen
die Intensivt�ter ausgew�hlt und ins Programm eingestellt werden sowie dieMaß-
nahmen, die danach zum Einsatz kommen. Nicht zuletzt ging es um die Informa-
tionsquellen, die im Rahmen unterschiedlicher Formen der Kooperation zur Ver-
f�gung stehen und um die Art der Auswertung und Pflege der Daten.

2.3 Methodologische Grundlagen der Untersuchung

Als methodologische Grundlage der Untersuchung wurde die Grounded Theory
(Glaser & Strauss 1998, Strauss 1998, Strauss & Corbin 1996) gew�hlt. Dabei
handelt es sich um einen Ansatz zur Analyse qualitativer Daten. Das Ziel ist
die Gewinnung einer Theorie, die in enger und stetiger Auseinandersetzung mit
dem empirischen Material entwickelt wird. Damit ist kein klar abgezirkeltes
und genau zu befolgendes Methodenreglement gemeint, sondern eine Anleitung
zum eigenst�ndigen Forschen. Die Auseinandersetzung mit demMaterial erfolgt
in Form eines zirkul�ren Prozesses, bei dem mit einer meist noch nicht endg�ltig
ausformulierten Fragestellung begonnen wird, Daten zu erheben. Hierbei kçnnen
Abschriften qualitativer Interviews, Protokolle von Beobachtungen, Ausz�ge aus
Akten, aber auchKonzeptionen, Bilder oder Videos und anderes mehr zuDaten in
einem qualitativen Forschungsprozess werden. Diese Daten werden analysiert
und zu Sinneinheiten zusammengefasst, die wiederum mit einem treffenden Be-
griff (Kode oder Kodierung) versehen werden. Auf Grund der durch Interpreta-
tion gewonnenen Erkenntnissewird �berlegt, welcheweiteren Informationen not-
wendig sind, um das Verst�ndnis f�r den Gegenstand zu verbessern. Dies ist dann
vonDaten zu erwarten, wenn sie es in irgendeinerWeise erlauben, den untersuch-
ten Gegenstand in neuem Licht darzustellen (,Theoretical sampling�). Dieses Ver-
fahren wird – auch unter Einbeziehung der bereits fr�her erhobenen Daten – im-
mer wieder durchlaufen, wobei die vergebenen Kodes immer abstrakter werden.
Mithilfe des jeweils neu erhobenen Datenmaterials kann der Gegenstandsbereich
zunehmend detaillierter ,ausgeleuchtet� werden. Der Forschungsprozess ist abge-
schlossen, wenn sich durch Hinzunahme von neuem Datenmaterial keine neuen
Erkenntnisse f�r die Entwicklung der Theorie ergeben, d. h. eine Theories�tti-
gung eintritt.

Der Ablauf soll im Folgenden anhand der vorliegenden Untersuchung noch ein-
mal genauer dargestellt werden. Nachdem wir uns f�r ein qualitatives Vorgehen
entschieden hatten, gab es zun�chst eine Reihe recht ,naiver� Fragen, mit denen
wir ins Feld gingen: Was ist t�terorientierte Ermittlung? Was macht einen Inten-
sivt�ter aus und ist ein Intensivt�ter dasselbe wie ein ,deliktunspezifischer Mehr-
facht�ter�? Diese Fragen wurden mithilfe unseres Vorwissens, das wir u. a. durch
Gespr�che mit den Auftraggebern erworben hatten, vorstrukturiert und zu einem
Leitfaden verdichtet. Auf dessen Grundlage wurden dann die ersten Interviews
mit Sachbearbeitern von Intensivt�terprogrammen gef�hrt, die sich als sehr ge-
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duldig erwiesen. Die Interviews wurden auf Band aufgezeichnet und sp�ter tran-
skribiert, sodass sie schließlich als EDV-Dateienvorlagen. Die Textewurden dann
in eine Auswertungssoftware (Atlas.ti) eingelesen, die die Unterteilung des Tex-
tes in Abschnitte (Quotations) erlaubt, die wiederum mit einem oder mehreren
Schlagwçrtern (Kodes) versehen wurden. UmMissverst�ndnisse und vorschnelle
Interpretationen zu vermeiden, ist es in diesen ersten Auswertungsdurchg�ngen
notwendig, den Text in sehr kleine Einheiten zu zerlegen, bei wichtigen Passagen
sogar in einzelne S�tze oder gar Halbs�tze und diese sehr genau und extensiv, d. h.
auf allemçglichenBedeutungen hin zu interpretieren.6 Sinneinheiten des Textes –
meist handelt es sich dabei um eine Frage und die dazugehçrende Antwort – wer-
den mit einem Begriff versehen, der die darin enthaltene Aussage mçglichst tref-
fend umschreibt (offenes Kodieren). Dabei ist das Ziel aber letztlich nicht die
Umschreibung der beobachteten Handlung. Dies w�rde dazu f�hren, dass man
auf einer rein deskriptiven Ebene bliebe und nur das, was ohnehin gesagt oder be-
obachtet wurde, mit eigenen Worten wiederholt. Vielmehr wird die Entwicklung
abstrakter Konzepte bzw. Begriffe7 angestrebt, aus denen schließlich die Theorie
,gebaut� werden kann.

So wurden bspw., wenn in den Interviews von Personen die Rede war, diese zu-
n�chst mit ihrer Funktion kodiert: z. B. ,Mitarbeiter Jugendamt� oder ,Zivilstrei-
fe�. Als Oberbegriff hierf�r wurde ,Akteur� gepr�gt. Erst im Verlauf der Unter-
suchung wurde dieser Bereich durch die Vergabe weiterer Kodes ausdifferenziert
und pr�zisiert: z. B. ,kooperierende Polizeidienststellen�, ,soziales Umfeld des
T�ters� usw.

Die Kodes werden zum Anlass genommen, um Memos zu schreiben, in denen
erste Thesen �ber Zusammenh�nge zwischen den Kodes festgehalten werden.
So war beispielsweise zu vermuten, dass es einen engen Zusammenhang zwi-
schen dem T�termerkmal ,Jugendlicher�, den entsprechenden typischen ,Koope-
rationsbeziehungen� außerhalb der Polizei (z. B. zum Jugendamt) und dem beim
jeweiligen Sachbearbeiter bzw. bei der Dienststelle entstehenden ,Wissen zum
T�ter� gibt.

Kodieren undMemografieren schaffen die Voraussetzung f�r den n�chsten wich-
tigen Schritt, die theoretisch kontrollierte Erhebung neuer Daten (,Theoretical
sampling�). Durch die Kontrastierung der F�lle werden vorl�ufige Thesen �ber-
pr�ft und die Entwicklung der Theorie vorangetrieben. Zur These, dass die Inten-
sivt�tersachbearbeitung bei Jugendlichen spezifische Merkmale aufweist, waren
die Interviews mit Programmen, die sich an Jugendliche wenden, mit solchen zu
kontrastieren, die ausschließlich oder wenigstens �berwiegend mit Erwachsenen
arbeiten. Eine weitere Mçglichkeit der Kontrastierung lag darin, nach Intensiv-

6 Dieses Verfahren ist im Kern identisch mit der extensiven Interpretation von Tatortspuren im Rah-
men der Operativen Fallanalyse (vgl. Kapitel 3).

7 Konzept, Begriff und Kode werden hier weitgehend synonym verwendet.

20



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap01.3D 1 26.09.2006 S. 21

t�terprogrammen zu suchen, die zwar Jugendliche als Zielgruppe haben, aber
bspw. nicht oder kaum mit dem Jugendamt kooperieren.

Zeichneten sich die entwickelten Konzepte als relevant ab, wurden sie kommuni-
kativ validiert (Bortz &Dçring 1995: 303 f., Kardorff 2000: 247), d. h. siewurden
innerhalb der Forschungsgruppe, vor allem aber mit Interviewpartnern diskutiert.
So konnte �berpr�ft werden, ob sie zum einen die Praxis ad�quat abbilden und
zum anderen, ob sie analytischen Gehalt haben, d. h. ob mit ihrer Hilfe relevante
Zusammenh�nge trennscharf dargestellt werden kçnnen.

Mit voranschreitendem Forschungsprozess kristallisierte sich eine Vielzahl an
Kodes bzw. Konzepten als relevant heraus. Diese Kodes wurden dimensionali-
siert, d. h., sie wurden im Hinblick auf bestimmte Quantit�ten und Qualit�ten in
Dimensionen differenziert, die einen genaueren Vergleich und eine engere Ver-
kn�pfung bestimmter Kodes erlaubten (axiales Kodieren). Sowurde das Konzept
,Tatmerkmal� �ber die ,Deliktschwere� dimensionalisiert (mehr oder weniger
schwer) und konnte so beispielsweise mit dem Konzept ,Sachbearbeitung� und
dessen Dimension ,Intensit�t� verkn�pft werden. Im Anschluss ergaben sich wei-
tere Beziehungen zur ,Organisationsform�, zum ,Ressourceneinsatz� usw. Auf
diese Weise wurden die einzelnen Konzepte zunehmend miteinander vernetzt.
Mit der wachsenden Differenzierung w�chst allerdings auch die Komplexit�t
der Verbindungen und es wird nçtig, diese Komplexit�t zu reduzieren. Die Suche
nach ,Schl�sselkategorien�, um die herum letztlich die Theorie ,gebaut� wird,
dient diesem Zweck. In der letzten Phase des Forschungsprozesses geht es vor al-
lem darum, diese zentralen Schl�sselkategorien mçglichst dicht mit allen bislang
entwickelten Konzepten bzw. Kodes zu verkn�pfen (selektives Kodieren). Hilf-
reich bei dieser T�tigkeit, wie f�r die Strukturierung des Kodierens insgesamt,
ist das Kodierparadigma (Bçhm 2000: 479, Strauss 1998: 56 f.). Aus ihm resultie-
ren folgende Fragen an ein Konzept:

U Um welches Ph�nomen handelt es sich?

U Was sind die Ursachen f�r dieses Ph�nomen?

U In welcher Situation tritt dieses Ph�nomen auf und welche Merkmale der Si-
tuation haben Einfluss auf das Ph�nomen?

U Wie gehen die Menschen mit diesem Ph�nomen um?

U Was folgt aus dem Ph�nomen, welche Konsequenzen hat es?

Als Schl�sselkategoriewurde von uns zuletzt das Konzept der ,Suche� (von unbe-
kannten sexuellen Gewaltt�tern auf der Basis von Ermittlungshinweisen) aus-
gew�hlt. Diesem Konzept der ,Suche� fiel abschließend die Aufgabe zu, das ge-
samte Material bzw. alle relevanten Kodes zu integrieren. Es stellt den zentralen
Gegenstand dieser Untersuchung dar. Beim Festlegen auf diese Schl�sselkatego-
rie der Untersuchung standen wir vor dem Problem, zwei bislang sehr unter-
schiedliche Perspektiven in einem einheitlichen Theorieansatz zu integrieren:
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Zum einen untersuchten wir ausf�hrlich Intensivt�terprogramme und dies selbst-
verst�ndlich aus der Perspektive der dort arbeitenden Sachbearbeiter. Zum ande-
ren reflektierten wir die gewonnenen Erkenntnisse immer wieder aus dem Blick-
winkel der Sexualermittler und Fallanalytiker. Bereits in Abschnitt 2.1 wurde da-
rauf hingewiesen, dass diese Perspektiven �ber einen l�ngeren Zeitraum der Un-
tersuchung nicht integrierbar schienen. Erst in den letzten Monaten des Projekts
gelang dies im Zuge intensiver Theoriediskussionen zunehmend besser. Im nun
folgenden Kapitel 3 werden die Schl�sselkategorie bzw. das ,Prozessmodell der
Ermittlung� und die daraus abgeleiteten Konzepte, insbesondere dasModell einer
,allgemeinen Suche� dargestellt.

Im Vorangegangenen wurde h�ufiger von der Entwicklung einer Theorie gespro-
chen. Es stellt sich die Frage, was die hier vorgelegte Theorie f�r eine Art von
Theorie ist und was sie zum Gegenstand hat. Weit verbreitet ist die Vorstellung,
dass Theorie dasGegenteil von Praxis und damit abgehoben und nicht f�r die kon-
krete Anwendung tauglich sei. Dieser Gefahr sollte mit der Anwendung der
Grounded Theory entgegen gewirkt werden. Die Bausteine der Theorie wurden
in unmittelbarer Auseinandersetzung mit den Praktikern gewonnen und anschlie-
ßend wieder mit diesen hinsichtlich ihrer G�ltigkeit diskutiert. Dem Ansatz
kçnnte deshalb auch entgegen gehalten werden, dass sich diese Art von Theorie
darin erschçpft, das zu wiederholen, was die Praktiker sagen. Dies birgt die Ge-
fahr, dass eventuell falsche Alltagstheorien der Praktiker aufgenommen – und
wissenschaftlich veredelt – ebenso falsch wiedergegeben werden. Auch hier
kann Grounded Theory bei richtiger Anwendung ein Korrektiv darstellen. Durch
die zunehmende Abstraktion der verwendeten Begriffe wird auch deren analyti-
sche Pr�zisierung vorangetrieben. Mit zunehmendem Abstraktionsgrad entsteht
im Verh�ltnis zum Blickwinkel der Praxis eine neue Perspektive auf den Gegen-
standsbereich. Dar�ber hinaus wurden viele wichtige Aussagen mit unterschied-
lichenMethoden bearbeitet bzw. aus verschiedenen Positionen heraus beleuchtet.
Dieses Verfahren wird in der qualitativen Sozialforschung Triangulation genannt
(Flick 2000: 309 ff.). In dieser Hinsicht waren die Verwendung der Daten aus dem
Berliner polizeilichen Informationsverarbeitungssystem (vgl. Abschnitte 2.2.6
und 5.1) und die standardisierte Fragebogenerhebung der Intensivt�terpro-
gramme (vgl. Abschnitt 2.2.7 undKapitel 8) sehr hilfreich, da sie dieMçglichkeit
boten, die qualitativ erhobenen Daten mit quantitativen zu vergleichen. Mit der
Befragung von Personen mit unterschiedlichen Funktionen, die zudem im Kon-
text unterschiedlicher Praxisans�tze arbeiten und nicht zuletzt mit der Einbezie-
hung sehr unterschiedlicher Perspektiven von Akteuren (Sexualermittler, Mit-
arbeiter der Operativen Fallanalyse, Sachbearbeiter von Intensivt�terprogram-
men, Polizeiexperten aus dem informationstechnologischen Bereich) auf den Ge-
genstand der Untersuchung, wurde eine Vereinnahmung durch die Praxis
verhindert.

Die vorliegende Theorie ist nicht in jederHinsicht gleichermaßen durchgearbeitet
und dicht. Dies liegt vor allem daran, dass zur Beantwortung der recht spezi-
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fischen Frage: ,Welches Wissen zu ,deliktunspezifischen Mehrfacht�tern� kann
im Rahmen der Ermittlung gegen Unbekannt bei Vergewaltigungen genutzt wer-
den?� ein weiter inhaltlicher Rahmen gezogenwerdenmusste. Dieser Rahmen be-
zieht die Ermittlungen bei Sexualdelikten ebenso ein wie das Auswahlverfahren
bei Intensivt�terprogrammen. In ihm ist der Umgang mit Wissen aus einer Ma-
nagementperspektive ebenso enthalten wie bestimmte Aspekte der Polizeiorgani-
sation. Dar�ber hinaus fehlen f�r viele Bereiche kriminalistischer T�tigkeit ela-
borierte Theorieans�tze. So handelt es sich unseres Wissens bei dieser Arbeit
um die erste Konzeptualisierung von Ermittlungst�tigkeit im Sinn einer ,Suche�.

In diesem Sinn hoffen wir, einen Beitrag zur wissenschaftlichen Fundierung kri-
minalistischerArbeit zu leisten und den Praktikern eine Handreichung f�r die t�g-
liche Arbeit zu geben.
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3 Methodologische8 Grundlagen und Methoden der kriminalistischen
Ermittlung

In diesem Kapitel wird zun�chst ein Modell des Ermittlungsprozesses entworfen,
in das imAnschluss einigewichtigeMethoden undMethodenans�tze eingeordnet
werden. Neben den methodischen Aspekten wird auch der zentrale inhaltliche
Aspekt des kriminalistischen Erkenntnisinteresses angesprochen: der Zusam-
menhang zwischen Tat und T�ter.

Die Darstellung erfolgt im Hinblick auf die Erfordernisse der Untersuchung, ist
also bereits auf die Ermittlung zu ,deliktunspezifischen Mehrfacht�tern� bei Ver-
gewaltigungen und anderen schweren Gewalttaten zugeschnitten. Wir gehen al-
lerdings davon aus, dass die vorgestellten Konzepte und ihre Systematisierung
imRahmen eines Ermittlungsmodells allgemeine Geltung beanspruchen kçnnen.

3.1 Prozessmodell der Ermittlung: Generierung und Umsetzung von
Ermittlungshinweisen

Mit dem im Folgenden vorgestelltenModell wird die Ermittlungst�tigkeit in zwei
weitgehend eigenst�ndige T�tigkeitsbereiche bzw. Arbeitsprozesse gegliedert.
Die Differenzierung der verschiedenen T�tigkeiten erfolgt auf der Basis metho-
dologischer �berlegungen. Die Arbeitsprozesse lassen sich jeweils auf unter-
schiedliche Ziele und daran ankn�pfend auf einige zentrale Verfahren zum Errei-
chen dieser Ziele zur�ckf�hren:

U Der hermeneutisch-generative Prozess: Ziel ist die Generierung von Ermitt-
lungshinweisen. Der Prozess umfasst die Auswertung von Spuren und Aussa-
gen im Sinne einer Rekonstruktion des Tathergangs. Der methodologische
Kern ist das hermeneutische, d. h. das interpretierende Verfahren.

U Der komparative Prozess: Hier ist das Ziel die Umsetzung von Ermittlungs-
hinweisen. Die in der vorangegangenen Phase erzeugten Ermittlungshinweise
werden im Rahmen einer Suche genutzt, um den unbekannten T�ter zu finden.
Methodologische Basis ist der Vergleich.

8 Es handelt sich im Folgenden um eine wissenschaftstheoretische Reflexion der kriminalistischen
Methoden und theoretischen Konzepte.
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Abbildung 1:
Prozessmodell der Ermittlung

Die Teilprozesse der Ermittlung werden hier in einer idealtypischen Weise als
chronologisch voneinander getrennt dargestellt. In der Praxis ist die Abfolge
der Prozesse zirkul�r (vgl. Abschnitt 3.1.4) oder kann auch parallel erfolgen.

3.1.1 Hermeneutisch-generativer Prozess: Entwickeln von
Ermittlungshinweisen

Straft�ter wollen in der Regel bei der Begehung ihrer Taten ihre Identit�t nicht
preisgeben. Sie werden versuchen, mçglichst wenige Hinweise (Spuren) auf
sich selbst am Tatort zur�ckzulassen bzw. werden sich dar�ber hinaus bem�hen,
bestehende Spuren zu verwischen oder falsche zu legen. Sofern eine Aussage ei-
nes/einer Gesch�digten vorliegt, kçnnen daraus Hinweise auf den Tatverlauf ab-
geleitet werden. Aber auch dies ist nicht unbedingt gesichert, da Opfer die Tat
h�ufig unvollst�ndig oder verzerrt wahrnehmen. Ermittler finden also eine Situa-
tion vor, die dadurch gekennzeichnet ist, dass es mehr oder weniger viele Spuren
zum Tathergang gibt, aus denen sich der tats�chliche Tathergang mit mehr oder
weniger großer Sicherheit rekonstruieren l�sst. In vielen F�llen ist die Spurenlage
so, dass sich verschiedene Versionen zu einem Tathergang bilden lassen.

Dieser Teil der kriminalistischen Arbeit, die Deutung von Spuren zur Ermittlung
eines unbekannten T�ters, wird von uns als hermeneutisch-generativer Prozess
bezeichnet.

Die wichtigsten Arbeitsschritte sind:

U Im ,ersten Angriff� wird der Tatort auf Spuren untersucht9.

U Die gefundenen Spuren werden in eine oder mehrere ,Versionen�10 zumTather-
gang eingeordnet.

9 Bereits bei der Tatortarbeit handelt es sich um einen hermeneutischen Prozess, da erst auf der
Grundlage einer Deutung oder ,Version� bestimmt werden kann, was eine Spur ist und was nicht
(vgl. Reichertz 1991).

10 Der Begriff der ,Version� entstammt der sozialistischen Kriminalistik und stellt ein brauchbares
Konzept zur Darstellung des hermeneutischen Prozesses dar. Mit gleicher Berechtigung w�rden
sich auch die Begriffe ,Thesen� oder auch ,Theorien� verwenden lassen (vgl. Brodag 2001: 299 ff.).
Entscheidend ist, dass die Spuren im Rahmen einer Tatgeschichte interpretiert werden. Wir ver-
wenden den Begriff weitgehend in seiner alltagssprachlichen Bedeutung.

25



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap02.3D 24 26.09.2006 S. 26

U ,Versionen� wiederum werden daf�r genutzt, um Hinweise auf den T�ter oder
andere ermittlungsrelevante Umst�nde zu erzeugen.

Die Qualit�t der Tatortarbeit, die daran ankn�pfende Rekonstruktion des Tather-
gangs und die entwickelten Ermittlungshinweise entscheiden wesentlich �ber Er-
folg oder Misserfolg der Ermittlung.

3.1.2 Komparativer Prozess: Anwendung von Ermittlungshinweisen

In der zweiten Phase, der Umsetzung der Ermittlungshinweise, tritt der herme-
neutische Prozess in den Hintergrund. Die Rekonstruktion des Tathergangs
bzw. die daran gewonnenen ,Versionen� oder Thesen werden als Ausgangsbasis
f�r die Suche nach demunbekannten T�ter genommen. Dieser Phase liegt dieMe-
thodologie der Suche zu Grunde. Eine Suche besteht wesentlich aus drei Elemen-
ten:

U Suchobjekt: die Vorstellung dar�ber, was gesucht werden soll (vgl. Abschnitt
3.4.1),

U Suchraum: die Vorstellung dar�ber, wo dieses Etwas zu finden ist (vgl. Ab-
schnitt 3.4.2),

U Suchmethode: Methode, wie die Suche durchgef�hrt wird (vgl. Abschnitt
3.4.3).

Das Suchobjekt besteht im Rahmen der kriminalistischen T�tigkeit aus der
Summe der Ermittlungshinweise zum T�ter. Dies entspricht in etwa dem, was
bei der Fallanalyse als T�terprofil (vgl. Abschnitt 3.2.3) bezeichnet wird. Der
Suchraum beinhaltet alle Personen (Elemente), die auf der Basis der Ermittlungs-
hinweise als T�ter infrage kommen. Zum Beispiel w�rde die These, dass es sich
um einen m�nnlichen T�ter im Alter zwischen 20 und 30 Jahren handelt, der in
einemUmkreis von 20 km des Tatorts wohnt, eben diesen Suchraum beschreiben.
Mit welchen Methoden man sich nun auf die Suche macht, h�ngt von weiteren
Faktoren ab. Findet man z. B. biologische Spuren, w�re es mçglich, alle M�nner,
die dem Ermittlungshinweis entsprechen, zu einemDNA-Test aufzufordern, oder
falls es eine genaue T�terbeschreibung gibt, mit einem Phantombild eine �ffent-
lichkeitsfahndung zu initiieren.

Den methodologischen Kern dieser T�tigkeit bildet der Vergleich zwischen dem
in der vorangegangenen Phase entwickelten Suchobjekt (den Ermittlungshinwei-
sen zu Tat und T�ter) und den Elementen des Suchraums (dem Kreis der als T�ter
infrage kommenden Personen). Stimmen die Merkmale des Suchobjekts mit
einem oder mehreren Elementen des Suchraums �berein, kann es sich bei diesen
Elementen um das gesuchte Objekt handeln. Entspricht bspw. eine Person inner-
halb des Suchraums einer vorliegenden T�terbeschreibung, qualifiziert sie sich
als verd�chtig; wenn nicht, scheidet sie aus demKreis der Verd�chtigen aus.Wel-
che Methoden der Suche bzw. des Vergleichs anzuwenden sind, h�ngt von den
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Eigenschaften des Suchobjekts ab. Auf der Basis einer Personenbeschreibung (vi-
suelle Merkmale) wird anders gesucht als bei einer DNA-Spur (genetische Merk-
male).

3.1.3 Ermittlungshinweise als ,Scharnier� zwischen hermeneutisch-
generativem und komparativem Prozess

Ermittlungshinweise verbinden den hermeneutischenmit dem komparativen Pro-
zess. W�hrend die hermeneutischen T�tigkeiten darauf gerichtet sind, Ermitt-
lungshinweise zu erzeugen, dienen sie den vergleichenden T�tigkeiten der Suche
als Vorlage und Ausgangsbasis. Im hermeneutischen Prozess geht es um die mçg-
lichst genaue Rekonstruktion des Tathergangs und denVersuch, sich ein Bild vom
T�ter zu schaffen. Zu Beginn des komparativen Prozesses muss �berlegt werden,
welche Teile des ,T�terbildes� f�r die Suche nach dem T�ter geeignet sind. Nicht
immer sind die amEnde der hermeneutischen Arbeit erzeugten Thesen zumT�ter
auch unmittelbar f�r eine Suche tauglich. In solchen F�llen m�ssen die Thesen
,�bersetzt� bzw. operationalisiert werden. Gewinnen die Ermittler auf der Basis
des rekonstruierten Tathergangs bspw. die �berzeugung, dass es sich beim T�ter
um eine Personmit einer psychischen Stçrung handeln kçnnte, dann l�sst sich da-
raus nicht unmittelbar eine Suchstrategie entwickeln. Erst wenn diese These auf
einen konkreten Suchraum bezogen wird, ist dies mçglich. So kçnnte aus dieser
These abgeleitet werden, dass sich der T�ter in ambulanter oder station�rer The-
rapie befinden kçnnte. Mit dieser operationalisierten T�terthese erçffnen sich
Hinweise auf Personen, die sich aktuell oder fr�her in Therapie befanden als Ele-
mente dieses Suchraums, die bspw. mithilfe von Patientenlisten recherchierbar
sind.

Ermittlungshinweise haben imRahmen einer Suche die Funktion, einen Verd�ch-
tigenkreis zu konstituieren (vgl. Brodag 2001: 288 f., Roll 2003a: 176 ff.) bzw.
einen relativ großen Verd�chtigenkreis einzuschr�nken (Ermittlungspriorisie-
rung). Verd�chtigenkreis und Suchraum haben im Rahmen des Suchmodells
die gleiche Bedeutung. Ein Ermittlungshinweis kann sehr viele ,Verd�chtige� er-
zeugen (z. B. der Hinweis, der T�ter ist ein Mann), wobei Verdacht in diesem
Sinne lediglich als eine logische Operation zu verstehen ist: Tr�ger desMerkmals
Y kommen als potenzielle T�ter (mit einer hohen Wahrscheinlichkeit) infrage,
Tr�ger des Merkmals X nicht. Dar�ber hinaus ist es mçglich, dass Ermittlungs-
hinweise dazu beitragen, eine Rangfolge unter den Verd�chtigen festzulegen:
Wenn ein Ermittler, der hundert, zun�chst alle gleich verd�chtige Personen am
Tatort eines Gewaltverbrechens vorfindet, zuerst aufkl�rt, welche der Personen
bereits ein Gewaltverbrechen begangen haben, so kann er damit f�r den Fortgang
seiner Ermittlungen Priorit�ten setzen, denn diese Personen sind ,verd�chtiger�
als andere.

Ermittlungshinweise sind in einem analytischen Sinne scharf vom Beweis abzu-
grenzen. Beim Beweis geht es darum, den Verdacht in Gewissheit zu verwandeln,
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indemman Zweifel an einer bestimmten Version des Tathergangs ausr�umt (Bro-
dag 2001: 62, Clages 1997: 83). Ein Ermittlungshinweis hingegen hat die Auf-
gabe, Verdacht zu erzeugen. Bezogen auf das Ermittlungsverfahren heißt dies,
dass ein Ermittlungshinweis das Vorgehen des Ermittlers strukturiert, w�hrend
imRahmen der Beweisw�rdigung bzw. desAbw�gungsprozesses zumVerdachts-
status11 bestimmt wird, ob das Ermittlungsverfahren mit der Feststellung eines
T�ters abgeschlossen werden kann. Tats�chlich ist es aber so, dass ein Ermitt-
lungshinweis im Rahmen der ,polizeilichen Beweisw�rdigung� zu einem Beweis
werden kann. Insbesondere im Falle einer Ermittlungspriorisierung wird der Un-
terschied sehr deutlich: So macht bspw. der Ermittlungshinweis ,T�ter hat Orts-
kenntnisse� alle Personen, die im Umkreis des Tatorts wohnen, zu ,Verd�chtigen�.
F�r sich genommen handelt es sich bei einem derartigen Ermittlungshinweis nie
um einen Beweis. Es ist aber vorstellbar, dass am Schluss des Ermittlungsverfah-
rens einige wenige Verd�chtige �brig bleiben und das Merkmal ,Ortskenntnis�
zum entscheidenden Beleg f�r die T�terschaft wird.

Es wurde gesagt, dass Ermittlungshinweise in einem hermeneutischen Prozess
gewonnen werden. Diese Aussage ist zu relativieren. Tats�chlich wird zwar
jede Ermittlung an der Analyse und Deutung des Tatorts ansetzen, es ist aber
auchmçglich, Ermittlungshinweise unabh�ngig vomFall zu erzeugen. Es handelt
sich dabei um ermittlungsrelevante Ergebnisse empirischer Studien, z. B. aus der
Kriminologie, Psychologie usw., die auf allgemeine Erkenntnisse zielen und des-
halb an einer grçßeren Population gewonnenwerden. Bei denvon Straub undWitt
vorgestelltenMerkmalenvonVergewaltigern handelt es sich um derartige Ermitt-
lungshinweise. Es ist in diesem Sinn zwischen fallspezifischen und typspezi-
fischen Ermittlungshinweisen zu unterscheiden:

U Fallbezogene Ermittlungshinweise werden auf der Basis eines hermeneuti-
schen Prozesses durch die Rekonstruktion des Tatgeschehens generiert. Das
Tatgeschehenwiederum basiert auf der Analyse vonTatortspuren und Zeugen-
bzw. Opfervernehmungen. Sie sind unmittelbar auf den einzelnen Fall bezo-
gen, auch wenn bei ihrer Herstellung allgemeines Erfahrungswissen oder
bspw. kriminologisches Wissen eingeht.

U T�tertypbezogene Ermittlungshinweise gelten – wie der Name sagt – nicht f�r
einen einzelnen T�ter, sondern f�r einen mehr oder weniger spezifisch gefass-
ten T�tertyp bzw. eine -gruppe im Rahmen statistischer Untersuchungen12.
Diese Art von Ermittlungshinweisen ist allein nicht geeignet, einen Fall voll-

11 Es gibt folgende drei Verdachtsformen: Anfangsverdacht, dringender Tatverdacht und hinrei-
chender Tatverdacht (Roll 2003a: 177).

12 Wir halten die Bezeichnung ,Empirisches T�terprofil�, wie sie weitgehend in der Literatur f�r
derartige Ermittlungshinweise verwendet wird, f�r irref�hrend, da es sich auch bei hermeneutisch
gewonnenen um empirische Ermittlungshinweise handelt. Passend w�re auch der Begriff des
,General Profile� in Anlehnung an die General Profile Analysis, bei der es um das spezifische
Profil von T�tern eines Deliktbereichs geht (vgl. B�chler & Schneider 1999: 24).
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st�ndig aufzukl�ren. Da sie aus der Analyse vieler F�lle generiert werden, pas-
sen sie auch auf viele F�lle bzw. Personen und kçnnen aus diesemGrund allein
nicht zur Ermittlung des T�ters f�hren. Sie kçnnen allerdings eine wichtige
Funktion bei der Ermittlungspriorisierung �bernehmen.

Abbildung 2:
Fall- und typspezifische Ermittlungshinweise

Neben den bereits angesprochenen Funktionen und Eigenschaften von Ermitt-
lungshinweisen gibt es noch eine ganze Reihe weiterer, die im Folgenden noch
aufgegriffen und hier zun�chst lediglich im�berblick dargestellt werden: So kçn-
nen Ermittlungshinweise aus sehr unterschiedlichen Bereichen des Tatgesche-
hens hergeleitet werden und auf sehr unterschiedliche Suchr�ume verweisen.
Sie kçnnen mehr oder weniger pr�zise und mehr oder weniger sicher sein. Sie
kçnnen mittelbar oder unmittelbar zum T�ter f�hren. Mit ihrer Verwendung ist
zudem ein unterschiedlich großer Ressourcenaufwand verbunden, d. h. sie unter-
scheiden sich in ihrer Praktikabilit�t.

Bevor das Prozessmodell der Ermittlung im Folgenden noch genauer dargestellt
wird, ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesem Modell um eine idealtypi-
sche Darstellung der Ermittlung handelt.
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3.1.4 Zirkularit�t der Ermittlung

Das vorgestellte Ermittlungsmodell erweckt den Eindruck, als w�rde es sich bei
den beschriebenen hermeneutischen und komparativen T�tigkeiten um klar von-
einander abgrenzbare Bereiche handeln, die zudem noch chronologisch geordnet
sind. Tats�chlich wird man in der Praxis aber wohl niemals eine nach diesemMo-
dell verlaufende Ermittlung beobachten kçnnen. Ermittler handeln h�ufig unter
Zeitdruck und arbeiten ab, was situations- und fallbedingt ansteht. So w�re es
nicht sinnvoll, sich �ber Ermittlungshinweise im B�ro Gedanken zu machen,
wenn gesehen wurde, wie der T�ter nach der Tat in einem bestimmten Haus ver-
schwand. Zudem werden sich Ermittler ohnehin in den meisten F�llen keinen ge-
nauen Ermittlungsplan machen. Es wird Ermittlungshinweisen nachgegangen,
die vielleicht am Tatort schon offensichtlich waren, w�hrend parallel �berlegt
wird, ob es auch noch andere Hinweise geben kçnnte. Den Ermittlungsprozess
hatman sich in der Regel eher also sovorzustellen, dass hermeneutische und kom-
parative T�tigkeiten parallel bzw. zirkul�r ausgef�hrt werden.

Abbildung 3:
Prozessmodell der Ermittlung – Zirkularit�t

Das vorgestellteModell f�hrt die Ermittlungst�tigkeiten auf ihren jeweiligen me-
thodologischen Kern zur�ck und ermçglicht dadurch einen analytischen Zugang
zum sehr heterogenen Feld der Ermittlung. Eswurde von uns dazu verwendet, das
Material zu ordnen und zu systematisieren und liegt daher auch der Gliederung
dieses Berichts zu Grunde. Im Folgenden wird das bis hierher im �berblick dar-
gestellte Ermittlungsmodell unter Einbezug einiger wichtiger Methoden und
Theorieans�tze auf eine breitere Basis gestellt.
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3.2 Methodologie und Methoden des hermeneutisch-generativen
Prozesses

Eine Straftat wird in der Regel der Polizei mit einer Anzeige bekannt. Im ,ersten
Angriff� wird der Tatort auf Spuren untersucht. Diese Spuren werden in eine oder
mehrere ,Versionen�13 zum Tathergang eingeordnet. ,Versionen� wiederum wer-
den daf�r genutzt, um Hinweise auf den T�ter oder andere ermittlungsrelevante
Umst�nde zu erzeugen. Dies sind – in Umrissen – die wichtigsten Arbeitsschritte
der ersten Phase, deren methodologischer Kern das hermeneutische Verfahren14

ist.

Oevermann, der sich folgenreich mit der kriminalistischen Hermeneutik aus-
einander gesetzt hat, ordnet aus diesem Grund die kriminalistische T�tigkeit
den Geistes- und Sozialwissenschaften zu:

„Methodologisch ist der Gegenstand des Kriminalisten, die Untersuchung einer
Straftat und die Ermittlung und �berf�hrung des T�ters15, als sinnhaftes Handeln
demGegenstandsbereich der sinnstrukturierten Welt zuzurechnen, f�r den die Er-
fahrungswissenschaften, die Kultur-, Sozial- und Geisteswissenschaften zust�n-
dig sind. Auch dann, wenn unter dem Sachbeweis f�lschlicherweise nur der natur-
wissenschaftlich gesicherte Tatortbefund verstandenwerden sollte, ist er krimina-
listisch nur unter der Bedingung verwertbar, dass er innerhalb des Sinnzusam-
menhangs der Straftat als Handeln zum Tr�ger einer Bedeutung geworden ist
bzw. als sinnhafte Folge eines Handelns interpretiert werden kann. Daraus folgt,
dass auch von ihrem stofflichen Charakter her dingliche, nicht-soziale Spurenele-
mente – im Unterschied zu Zeugenaussagen, ein Sohlenabdruck, eine Wunde am
Kçrper eines Opfers, eine Werkzeugspur – als Bedeutungstr�ger interpretiert
werden m�ssen und dass diese Interpretation eine vorausgehende Rekonstruktion
des Tatablaufs als sinnhaftes Handeln notwendig voraussetzt.“ (Oevermann, Lei-
dinger & Tykwer 1994: 159)

13 Vgl. Fußnote 8.
14 Urspr�nglich ging es bei der Kunst der Hermeneutik um die Auslegung religiçser und Gesetzes-

texte (Geldsetzer 1989: 134). Mittlerweile wird unter dem Begriff des Textes nicht nur das Me-
diumText verstanden, sondern auch Filme,Tonbandmitschnitte etc., und die Inhalte der Texte sind
sovielf�ltigwie dieWelt selbst, da sich alles als Text (Film etc.) dokumentieren l�sst und auf diese
Weise dem hermeneutischen Verfahren zug�nglich wird – eben auch Spurentexte zu einem Tatort
bzw. zu einemTatgeschehen (Garz &Kraimer 1994). Das hermeneutische Verfahren dient zudem
nicht mehr allein der Anwendung dogmatischer Wissensbest�nde auf bestimmte Problemlagen,
wie dies heute noch in der Theologie und den Rechtswissenschaften der Fall ist, sondern ist zu
einer anerkannten Methode in den Sozial- und Geisteswissenschaften geworden, mit der der ge-
meinte oder ,eigentliche� Sinn einer Handlung aus einem Text herausgelesen werden kann. Das
hermeneutische Verfahren ist immer auf menschliches Handeln, auf die ,soziale Wirklichkeit�
bezogen: Nur derMensch ,meint� etwas, wenn er etwas tut, und produziert selbst dann Sinnhaftes,
wenn er nicht bewusst handelt (Flick, Kardorff & Steinke 2000: 20 ff.).

15 Oevermann fasst die von uns getrennt konzeptualisierten Phasen kriminalistischer T�tigkeit in
einer zusammen.
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Im Zentrum der kriminalistischen Hermeneutik steht also die Rekonstruktion des
Tathergangs, der sich in seiner spezifischen Gestalt als ein Prozess der Auseinan-
dersetzung eines handelnden Subjekts (des T�ters) mit den von ihm vorgefunde-
nen Bedingungen der Situation (der Tatsituation) herausbildet. Dies ist der inhalt-
liche Kern der hermeneutischen Ermittlungst�tigkeit (vgl. Abschnitt 3.2.1).

Der Vorgang der Rekonstruktion vollzieht sich dabei in der Art des hermeneuti-
schen Zirkels (Geldsetzer 1989: 137 f.): Das Einzelne kann nur durch das Ganze
und das Ganze nur durch das Einzelne verstanden werden. F�r die kriminalisti-
sche Ermittlung heißt dies, dass die einzelnen Spuren nur innerhalb des gesamten
Kontextes Bedeutung erhalten und die gesamte ,Theorie� zumTathergang die ein-
zelnen Spuren zu einem sinnhaften Ganzen integrieren muss (vgl. obiges Zitat
von Oevermann). Wie bei einem unvollst�ndigen Puzzle m�ssen dabei die Leer-
stellen bezogen auf ein Ganzes (das gesamte Bild) zu Beginn der Ermittlung
durch die Phantasie aufgef�llt werden.

Wie gut die Rekonstruktion des Tathergangs letztlich gelingt, ist von einer Reihe
von Faktoren abh�ngig: Der Anzahl und Qualit�t der vorgefundenen Spuren, den
Verfahren, die zur Rekonstruktion angewendet werden und den F�higkeiten, die
die Ermittler mitbringen. Die F�higkeiten wiederum beziehen sich zum einen auf
die Kenntnisse zur Anwendung der Verfahren und zum anderen auf das inhalt-
licheWissen, das zur Rekonstruktion notwendig ist. DieQualit�t der entwickelten
,Version� (bzw. der ,Versionen�) h�ngt dann davon ab, wie vollst�ndig und wie zu-
treffend sie Tat und T�ter widerspiegelt (bzw. widerspiegeln).

Im Folgenden soll der hermeneutische Prozess mit dem Schwerpunkt auf der
Generierung von Ermittlungshinweisen zum T�ter und dessen polizeilichen Vor-
erkenntnissen vertiefend untersucht werden. Aber auch hier gilt, dass die getrof-
fenen Aussagen allgemeinere G�ltigkeit haben, also auch auf andere T�termerk-
male bezogen werden kçnnen. Zun�chst wird der inhaltliche Kern des hermeneu-
tischen Verfahrens zur Erzeugung von T�terthesen untersucht: der Zusammen-
hang zwischen dem Erscheinungsbild der Tat und Merkmalen des T�ters.
Danach werden einige elaborierte Verfahren zur Erzeugung von Ermittlungshin-
weisen diskutiert. An ihrem Beispiel ist ein tieferes Verst�ndnis des hermeneuti-
schen Prozesses zu gewinnen.
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3.2.1 Zum Zusammenhang von T�ter und Tat bei der Generierung von
Ermittlungshinweisen zum T�ter (Perseveranzthese)

Weiter oben wurde bereits gesagt, dass
es – aus dem Blickwinkel dieser Un-
tersuchung – beim hermeneutisch-ge-
nerativen Prozess wesentlich darum
geht, auf der Basis des T�terverhaltens
Schl�sse auf Eigenschaften des T�ters
zu ziehen16, die f�r die Ermittlung re-
levant werden kçnnten.

Bei derartigen Schl�ssen (vgl. neben-
stehenden Kasten) wird von einem be-
stimmten bekannten Umstand auf
einen unbekannten geschlossen. Die-
sen Schl�ssen liegt eine gemeinsame
theoretische Annahme zu Grunde:
Durch das Handeln eines jeden Men-
schen entsteht eine jeweils spezifische
und letztlich einzigartige Situation –
dies gilt gleichermaßen f�r Straft�ter.

„Der T�ter ist bei der Entscheidung �ber Art und Weise seines Vorgehens an eine
ganze Reihe subjektiver (in seiner Person liegender, seine F�higkeiten und Fertig-
keiten, sein Motiv betreffender) und objektiver (die materiellen Gegebenheiten
der beabsichtigten Tatdurchf�hrung betreffender) Bedingungen und Umst�nde
gebunden.“ (Leonhardt 1976: 7)

Der T�ter muss sich bei der Planung undDurchf�hrung seiner Tat mit denvon ihm
vorgefundenen inneren und �ußeren Umst�nden der Situation (vgl. Rasch 1999:
172 ff.) auseinandersetzen. Auf diese Weise kommt es genau zu dem Erschei-
nungsbild desTatorts, den dieErmittler vorfinden.DerTatort tr�gt die individuelle
,Handschrift� (vgl. Hoffmann & Musolff 2000: 262) des T�ters. Diesen Umstand
nutzen die Ermittler, um den Tathergang und schließlich auch entfernt liegende
Teile der Tatumst�nde, wie bspw. Persçnlichkeitsmerkmale zu rekonstruieren.

So gesehen tr�gt jede Straftat die individuellen Z�ge des T�ters, die – theoretisch
– durch eine feine Analyse der Straftat herausgearbeitet werden kçnnen. Diese
Mçglichkeit besteht nur deswegen theoretisch, weil der Tathergang und damit
die Erscheinungsform des Tatorts von einer ganzen Reihe weiterer Faktoren mit-

Beispiele f�r Schl�sse von Tatort-
spuren auf T�termerkmale:

U Aus einer Reifenspur am Tatort
wird geschlossen, dass der T�ter
bei der Tat ein Auto fuhr bzw. eines
besitzt.

U Benutzte der T�ter einen Schleich-
weg, kann man annehmen, dass er
Ortskenntnisse besitzt

U und weil er sehr ruhig und umsich-
tig handelte, kann geschlossen
werden, dass er entweder Erfah-
rungen mit derartigen Situationen
besitzt oder als Person gut mit
Stress umgehen kann.

16 Wir werden uns im Folgenden ausschließlich mit solchen Ermittlungshinweisen besch�ftigen, die
von der Tat auf einen T�ter schließen lassen. Der Abgleich zwischen Taten im Sinne einer Serien-
zusammenf�hrung bleibt dabei weitgehend unber�cksichtigt, auch wenn die Ausf�hrungen
durchaus auch f�r diese Aufgabe gelten.
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bestimmt werden. Einmal abgesehen von den Faktoren, die sich unabh�ngig vom
Tatgeschehen auf die Spurenlage auswirken (Quantit�t und Qualit�t von Zeugen-
aussagen,Witterungsverh�ltnisse, die die Spurensicherung erschweren etc.), gibt
es solche, die im Tatgeschehen selbst liegen und die die individuelle Handschrift
des T�ters �berlagern, die der Tat also �berindividuelle Z�ge verleihen. Dazu ge-
hçrt, dass T�ter bei der Verfolgung ihrer Ziele rationale Strategien anwenden. Der
schnellste, leiseste oder einfachste Weg zum Erreichen eines bestimmten Ziels
besteht unabh�ngig vom einzelnen T�ter. Um physische Barrieren (z. B. ein T�r-
schloss) zu �berwinden, bedarf es bestimmter Techniken usw. (vgl. Oevermann&
Simm 1985: 148). Das Tatgeschehen wird also sowohl individuelle als auch typi-
scheMerkmale aufweisen. Die Generierung von Ermittlungshinweisen, die einen
T�ter mçglichst individuell beschreiben, stellt daher in den meisten F�llen ein
schwieriges Unterfangen dar.

Bei der Generierung von Ermittlungshinweisen zu eventuell vorhandenen poli-
zeilichen Vorerkenntnissen kommt neben dem allgemeinen Zusammenhang zwi-
schen Tat und T�ter eine weitere wichtige Grundannahme hinzu, n�mlich dass
Mehrfacht�ter immer wieder die gleichen Delikte (Perseveranz im Delikt) in
der gleichen oder wenigstens �hnlichen Art und Weise (Perseveranz im Modus
operandi) begehen. Diese Annahme und die Diskussion hierzu reichen bis in
das 19. Jahrhundert zur�ck. Geht man von der Richtigkeit dieser Annahme aus,
muss die Polizei nur alle Taten nach einer bestimmten Systematik erfassen und
man wird durch Vergleich den (Mehrfach-)T�ter erkennen. Ein wichtiges Ermitt-
lungsinstrument, der Kriminalpolizeiliche Meldedienst, wurde mit großem Auf-
wand auf dieser Grundlage aufgebaut. Es stellte sich dann allerdings heraus, dass
die These auf einer so allgemeinen Ebene nicht zu halten war (vgl. Bundeskrimi-
nalamt 1984, Steffen 1982, 1984, Weschke 1983). Der von uns genauer unter-
suchte ,deliktunspezifische Mehrfacht�ter� hat daran einen erheblichen Anteil
(vgl. Kapitel 5). Die Studie von Straub und Witt zeigt, dass der Perseveranz-
gedanke auch bei Vergewaltigungen und Sexualmorden nicht allzu weit tr�gt. Da-
bei galt der Sexualmçrder, in geringeremMaße auch der Vergewaltiger, geradezu
als Prototyp des perseveranten Straft�ters, da er seine psycho-sexuelle Stçrung in
der Straftat inszenierte und ihr dadurch ein einzigartiges Erscheinungsbild verlei-
he. In einer ArtWiederholungszwangwerde er zudem dazu getrieben, immerwie-
der dasselbe Schauspiel zu inszenieren. Straub und Witt hingegen zeigten, dass
ausschließlich perseverant handelnde Vergewaltiger und Sexualmçrder eine ver-
schwindend kleine Minderheit darstellen. Mit dieser Feststellung ger�t eine
Grundannahme kriminalistischen Denkens ins Wanken, n�mlich dass man ge-
f�hrlicheMehrfacht�ter letztlich deshalb �berf�hrt, weil sie sich durch f�r sie cha-
rakteristische Merkmale verraten.

Wenn dieser enge Zusammenhang auch nicht immer oder immer weniger gilt, so
gehçren Ermittlungshinweise zu den polizeilichenVorerkenntnissen trotzdem zur
allt�glichen Arbeit der Ermittler, ebenso wie ihre hermeneutische Herleitung:
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IP: „Wenn wir eine Tat haben, wo einer in eine Erdgeschosswohnung einbricht,
’ne Terrassent�r aufhebelt oder auch ein Fenster aufhebelt und in das Objekt ein-
steigt und dort schl�ft eine Frau, dann ist er auf jeden Fall so gut in diesem Auf-
hebeln, dass er nicht so große Ger�usche verursacht, dass die Frau davon wach
wird. Und wenn er dann in dieser Wohnung dieser allein stehenden Frau eine Ver-
gewaltigung begeht, m�ssen wir nat�rlich nach Einbrechern gucken, weil der
diese F�higkeit schon mitbringt.“ (P 35: 24)

Im Folgenden sollen zum besseren Verst�ndnis des hermeneutischen Prozesses
zwei Ans�tze kriminalistischer Hermeneutik skizziert werden. Zun�chst wird
die Kriminalistische Untersuchungsplanung, ein urspr�nglich in der DDR und
den sozialistischen Staaten desOstblocks entwickelter und bis heute fortgef�hrter
Ansatz (Ackermann 2003: 110, Lack 2001), vorgestellt. Im Anschluss geht es um
den Ansatz der Operativen Fallanalyse, der in Anlehnung an US-amerikanische
Profilingans�tze im Bundeskriminalamt entwickelt wurde (Vick 1998b).

3.2.2 Kriminalistische Untersuchungsplanung

Bei der Kriminalistischen Untersuchungsplanung steht die Bildung von Versio-
nen im Zentrum.

„Kriminalistische Versionen sind auf der Grundlage von vorhandenem Wissen,
Kenntnissen und Fakten (Tatsachen) im Rahmen der Straftatenuntersuchung be-
gr�ndete hypothetische Annahmen oder Vorstellungen dar�ber, wie sich ein be-
stimmter kriminalistisch interessierender, momentan noch nicht erkl�rbarer
Sachverhalt zugetragen haben kçnnte. Sie werden gebildet, wenn wesentlich un-
gekl�rte Fragen und Probleme bei der Beweisf�hrung und Straftatenunter-
suchung zu lçsen sind, um Wissensl�cken zu f�llen sowie Ermittlungsans�tze zu
finden und Ermittlungsaufgaben festlegen zu kçnnen.“ (Ackermann 2003: 110)

Es gibt mehrere Arten von Versionen (Ackermann 2003: 111 ff.), denen im Rah-
men der Ermittlung verschiedene Funktionen zukommen. So dienen ,Allgemeine
Versionen� und ,Standardversionen� einer ersten Einsch�tzung der Lage, um die
sofort erforderlichen polizeilichenMaßnahmen einzuleiten bzw. die Ermittlungs-
t�tigkeit grob vorzustrukturieren. Neben diesen ,Allgemeinen Versionen� kçnnen
je nach den Umst�nden des Falles weitere ,Spezielle Versionen� gebildet werden,
die sich bspw. auf die Aufkl�rung des verletzten Strafrechtsverh�ltnisses, die Be-
gehungsweise, das Aufsp�ren vonDiebesgut etc. richten. In unserem Zusammen-
hang interessieren vor allem ,T�terversionen�. Sie sind auf die Ermittlung und
Feststellung des T�ters gerichtet und deshalbmit den auf den T�ter bezogenen Er-
mittlungshinweisen gleichzusetzen. Ackermann stellt fest, dass ,T�terversionen�
nur selten unmittelbar zumT�ter f�hren, in denmeisten F�llen richten sie sich auf
die Bestimmung von Verd�chtigenkreisen (ebd.: 115).
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Als T�termerkmal wird ein Merkmal bezeichnet, das der T�ter der zu unter-
suchenden Straftat (vermutlich) aufweist. Derartige Merkmale kçnnen sich auf
folgende Inhalte beziehen:

U Der T�ter ist Beziehungsperson im weitesten Sinn (Auswahl des Tatorts, der
Tatzeit, des angegriffenen Objekts, des Tatopfers).

U Der T�ter hat F�higkeiten und Fertigkeiten, die zur Realisierung der Tat not-
wendig sind.

U Der T�ter ist oder war im Besitz bestimmter Tatwerkzeuge und Tatmittel.

U Der T�ter besitzt ein Motiv f�r die Tat.

U Der T�ter hat Tatortkenntnisse.

U �ußere visuell wahrnehmbare Merkmale des T�ters.

U Der T�ter besitzt Tat- und/oder T�terwissen.

Zur Anwendung von T�termerkmalen bei der Ermittlung werden von Roll
(2003a: 181 f.) zwei Grundregeln genannt:

U „Je mehr Merkmale auftreten, desto kleiner wird der Verd�chtigenkreis.

U Je mehr Merkmale auf eine Person zutreffen, desto grçßer ist der Verdacht,
dass sie T�ter ist.“

Zur Bildung von Versionen gelten folgende Anforderungen (vgl. Ackermann
2003: 117 ff.):

U Alle relevanten Informationen sind umfassend zu sammeln und kritisch zu be-
werten.

U Widerspr�che in und zwischen den Informationen sind aufzudecken.

U Zun�chst sind alle mçglichen Versionen, auch unwahrscheinliche, zu ber�ck-
sichtigen, um sich dann auf die nahe liegenden zu konzentrieren.

U Die gebildeten Versionen m�ssen widerspruchsfrei sein. Sie d�rfen weder lo-
gische Widerspr�che enthalten noch d�rfen sie allgemeinen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen oder dem vorliegenden Faktenmaterial widersprechen.

U Die Versionsbildung ist schçpferisch zu betreiben; auch Phantasie und Intui-
tion gehen ein.

U DasErfahrungswissen der Ermittler ist in den Prozess derVersionsbildung ein-
zubringen.

U Versionen sollen zeitbezogen sein. Sie ber�cksichtigen nicht nur das vergange-
ne, sondern auch das aktuelle und zuk�nftige (mçgliche) Geschehen, z. B. um
beim Verdacht des Vorliegens einer Serie mçgliche Angriffsobjekte, Tatorte
oder -zeitpunkte absch�tzen zu kçnnen.
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U Versionen d�rfen nicht als Wahrheit angesehen werden. Sie sind als „auf Tat-
sachen beruhende Vermutungen“ zu betrachten und „ihr Inhalt tr�gt Wahr-
scheinlichkeitscharakter“.

Versionen werden von Ackermann im Sinne von zu �berpr�fenden Thesen ver-
standen (vgl. Brodag 2001: 299). Zur �berpr�fung werden von ihm beispielhaft
Ermittlungsmaßnahmen wie Ortsbesichtigung, Vernehmungen, Alibiermittlun-
gen usw. genannt (Ackermann 2003: 128 ff.). Dabei sollte bei der Abarbeitung
auf die Reihenfolge geachtet werden (Priorisierung). F�r die Festlegung der Rei-
henfolge kçnne es aber keine allgemein g�ltige Anleitung geben. Sie habe sich
am jeweiligen Ermittlungsziel, an der individuellen Sachlage des Falles, dem Er-
mittlungsgegenstand und der gew�hlten taktischen Grundlinie des Vorgehens zu
orientieren. Dar�ber hinaus nennt er an zu ber�cksichtigenden Faktoren die poli-
zeiliche Lage, die Vermeidung von Informationsverlusten durch verzçgerteMaß-
nahmen, das Entstehen neuer Gefahrensituationen, die Abh�ngigkeit von Maß-
nahmen untereinander sowie die personalen und logistischen Mçglichkeiten.
Ackermann weist dar�ber hinaus auf die Bedeutung hin, die ein systematisches
Vorgehen f�r die Pr�fung von ,Versionen� (Thesen) hat:

„Aus Erfahrungen der Praxis muss auf eine planm�ßige, systematische und kon-
tinuierliche Pr�fung der Versionen hingewiesen werden. Obwohl in theoretischen
Grunds�tzen der kriminalistischen Handlungslehre nicht vorgesehen, nimmt in
der Praxis bei der Bearbeitung besonders schwerer Verbrechen die Ermittlung
oft sporadische Z�ge an. Unter dem Zwang, neue Erkenntnisse anbieten zu m�s-
sen, wird bei fehlender straffer Leitung wahllos von einer zu anderen Version ,ge-
sprungen�, ohne dass die Pr�fung mit einem sicheren Ergebnis abgeschlossen
ist.“ (Ackermann 2003: 131)

An den Ausf�hrungen wird deutlich, dass es sich bei der Versionsbildung um
einen kriminalistischen Ansatz handelt, der mithilfe hermeneutisch gewonnener
Versionen zum Tatgeschehen die praktische Ermittlungst�tigkeit strukturieren
will (Leonhardt 1976, Strauß & Ackermann 1985: 102 ff.). Es handelt sich also
wesentlich um den Versuch, den hermeneutischen Prozess mit dem komparativen
zu verzahnen. Die hermeneutische T�tigkeit wird als Hypothesengenerierung, die
komparative Ermittlungst�tigkeit entsprechend als Hypothesenpr�fung auf-
gefasst (Brodag 2001: 299 ff., Clages 1997: 42 ff.). Der komparative Prozess
wird dar�ber hinaus aber nicht weiter konzeptualisiert und bleibt deshalb metho-
dologisch weitgehend unreflektiert.

3.2.3 Kriminalistische Fallanalyse und Operative Fallanalyse (OFA)

Auch Operative und Kriminalistische Fallanalyse gehçren zur Methodologie des
hermeneutisch-generativen Prozesses. Zun�chst ist die Operative Fallanalyse von
der Kriminalistischen Fallanalyse abzugrenzen. Bei der Kriminalistischen Fall-
analyse handelt es sich um ein allgemeines Konzept zur Fallbearbeitung, das
auch der Kriminalistischen Untersuchungsplanung vorangestellt ist.
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„Die kriminalistische Fallanalyse und die kriminalistische Hypothesenbildung
stehen in einem engen inhaltlichen Zusammenhang. Sie stellen gemeinsam ein er-
kenntnistheoretisches Analyse- und Synthesemodell dar, in dem nach kriminalis-
tischen und kriminologischen Kriterien die �ber den Fall vorliegenden Informa-
tionen in einem analytischen Denkprozess durchdrungen, bewertet und nach der
Methode der kriminalistischen Synthese zu einem Bild �ber T�ter und Opfer zu-
sammengef�gt werden. Aufgrund dieses Vorgehens gelingt es, noch offene Fragen
zum Tatbild und bestimmte kriminalistische Problemstellungen, wie z. B. die Fest-
legung von Fahndungsr�umen nach Tatverd�chtigen zu erkennen und in gezielte
Ermittlungshandlungen umzusetzen.“ (Clages 1997: 41 f.)

Die Kriminalistische Fallanalyse entspricht alsoweitgehend dem, waswir als her-
meneutischen Prozess bezeichnen. Das basale Prinzip ist das der Zergliederung
des Falls in seine einzelnen Bestandteile, um ihn anschließend wieder als Ganzes
zusammenzuf�gen (Synthese).17

Dies trifft auf einer allgemeinen Ebene auch auf die Operative Fallanalyse zu.
Diese unterscheidet sich allerdings in zwei Punkten von der Kriminalistischen
Fallanalyse. Zum einen handelt es sich bei der Operativen Fallanalyse um eine
sehr ausdifferenzierte und letztlich strenge Methode, die in Anlehnung an die so-
zialwissenschaftlicheMethodologie der objektiven Hermeneutik entwickelt wur-
de. Zum anderen ist sie eine Methode, die auf die Bearbeitung spezifischer F�lle
ausgerichtet ist:

„Bei der Fallanalyse handelt es sich um ein kriminalistisches Werkzeug, welches
das Fallverst�ndnis bei Tçtungs- und sexuellen Gewaltdelikten sowie anderen ge-
eigneten F�llen von besonderer Bedeutung auf der Grundlage objektiver Daten
undmçglichst umfassender Informationen zumOpfermit demZiel vertieft, ermitt-
lungsunterst�tzende Hinweise zu erarbeiten.“ (Projektgruppe der Polizeien des
Bundes und der L�nder 2004: 17)

Die Operative Fallanalyse besteht aus sechs Phasen oder Schritten (vgl. Projekt-
gruppe der Polizeien des Bundes und der L�nder 2004: 19 ff.):

U Erhebung der Falldaten (Erstberichte,Tatortbefund, Obduktionsbefund, Anga-
ben zum Opfer u. a.)

U Auswertung der Falldaten (Sichtung auf Vollst�ndigkeit und Qualit�t, Pr�fung
der Eignung des Falls)

U Bewertung und Interpretation der Falldaten (Tathergangsanalyse, Bewertung
fallspezifischer Parameter wie z. B. T�ter-Opfer-Beziehung oder Tatort- und
Tatzeitauswahl, fallanalytische Herleitung von Ergebnissen:Motivbewertung,
Fallcharakteristik, Aussagen zur Person des T�ters und Ermittlungshinweise)

17 Das entspricht dem hermeneutischen Zirkel: Die einzelnen Teile sind nur im Kontext des Ganzen
zu verstehen.
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U Zusammenfassung der Analyseergebnisse

U Pr�sentation der Ergebnisse

U Evaluation nach Ermittlung des T�ters

ImZentrum der Arbeit steht die Sequenzanalyse (Tathergangsanalyse), derenme-
thodologische Grundlagen dem sozialwissenschaftlichen Ansatz der objektiven
Hermeneutik entlehnt sind. In der Sequenzanalyse, die immer im Team durch-
gef�hrt wird, wird der Tathergang anhand der vorhandenen ,objektiven� Spuren
chronologisch – teilweise sekundengenau – rekonstruiert. Im Zentrum der Be-
trachtung stehen die Entscheidungen des T�ters, wobei alternative Handlungs-
weisen mitgedacht werden. Das Verfahren selbst gliedert sich in zwei Phasen.
In der ersten Phase werden unterschiedliche, miteinander konkurrierende Thesen
zur Interpretation des Textes aufgestellt. In der zweiten Phasen werden in einem
Ausschlussverfahren diese Thesen auf ihre Vereinbarkeit mit den vorliegenden
Fakten �berpr�ft (Geldsetzer 1989: 136, Musolff 2002b: 162, Oevermann, Lei-
dinger & Tykwer 1994: 130 f.).

Der Teamansatz der Operativen Fallanalyse spielt bei diesemVerfahren eine zent-
rale Rolle. Die Arbeit in der Gruppe hat bei der Thesengenerierung und -�berpr�-
fung die Funktion eines Korrektivs. Sie dient einerseits der Erzeugung einer mçg-
lichst großenVielfalt an Thesen und andererseits wird dadurch die Strenge bei der
�berpr�fung der vorher aufgestellten Thesen erhçht (Projektgruppe der Polizeien
des Bundes und der L�nder 2004: 18).

Im Anschluss an die Rekonstruktion des Tathergangs wird der Fall hinsichtlich
verschiedener kriminalistisch-kriminologischer Parameter bewertet, bspw. hin-
sichtlich der Motivlage des T�ters, der T�ter-Opfer-Beziehung, der Tatort- und
Tatzeitauswahl usw. (Projektgruppe der Polizeien des Bundes und der L�nder
2004: 21). Auf dieser Grundlage wiederum werden Ermittlungshinweise und
eventuell ein T�terprofil erarbeitet.

„Bei der T�terprofilerstellung (TPE) handelt es sich um ein fallanalytisches Ver-
fahren, das auf der Grundlage der Tathergangsanalyse einen unbekannten (!) T�-
ter hinsichtlich seiner Persçnlichkeits- und Verhaltensmerkmale so beschreibt,
dass er von anderen Personen signifikant unterschieden werden kann.“ (Dern
& Trautmann 2001: 2)

Die T�terprofilerstellung ist kein fester Bestandteil der Operativen Fallanalyse.
Siewird nur dann durchgef�hrt, wenn dieDatenlage ausreichend ist, um halbwegs
gesicherte Aussagen treffen zu kçnnen.

Bei derOperativenFallanalyse handelt es sich umein sehr aufw�ndigesVerfahren,
das z. B. Sexualermittlern als Dienstleistung angeboten wird. Der Aufwand be-
steht zum einen darin, dass die Sexualermittler zur Vorbereitung der Fallanalyse
umfangreiches Datenmaterial erarbeiten und aufbereiten m�ssen (Erstberichte
zu Auffindesituation,Tatortbefund, Obduktionsbefund, Kartenmaterial, Angaben
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zumOpfer, ggf.Opfervernehmung,Untersuchungsbefunde, sozio-demografische
Daten, Umgebungsvariablen usw.). Zum anderen dauert die Fallanalyse selbst
mehrere Tage, wodurch nicht nur die beteiligten Fallanalytiker, sondern auch
der Sexualermittler gebunden werden. Aus diesem Grund kann dieses Verfahren
nicht zum ,Alltagsgesch�ft� der Sexualermittler gehçren. Geeignet sind F�lle,

U die ein gewisses Mindestmaß an verwertbaren Spuren haben, damit die Deu-
tung an objektiven Fakten ansetzen kann,

U die von den Sexualermittlern ausermittelt wurden und keine weiteren Ansatz-
punkte (Ermittlungshinweise) mehr bieten,

U die aufgrund der Schwere der Tat oder des çffentlichen Interesses daran den
großen Ressourcenaufwand rechtfertigen.

3.2.4 Zwischenres�mee zur Generierung von Ermittlungshinweisen

Bereits der kurze �berblick zu den kriminalistischen Konzepten und der Metho-
dologie des hermeneutischen Verfahrens zeigt, dass es hinsichtlich der wichtigs-
ten Punkte weitgehende �bereinstimmung zwischen den einzelnen Ans�tzen
gibt. Die Deutung des Tatorts, die Bildung von Thesen oder Versionen zum Tat-
hergang und dieGenerierung vonErmittlungshinweisen sind dar�ber hinaus nicht
nur integrale Bestandteile der skizzierten kriminalistischen Theorieans�tze, son-
dern ebenso der t�glichen kriminalistischen Arbeit. Der Unterschied zwischen
der Alltagsarbeit und den elaboriertenMethoden besteht vor allem in der graduell
unterschiedlichen Systematik und der methodischen Strenge beim Vorgehen.

Die Konzeptualisierung der skizzierten Theorie- bzw. Methodenans�tze fokus-
siert sehr stark auf den hermeneutischen Prozess. Da mit der Deutung des Tatorts
dieGrundlage f�r die gesamteweitere Ermittlung gelegtwird, hat dies sicher auch
seine Berechtigung. Bei beiden Ans�tzen sind aberM�ngel in der Theoriebildung
festzustellen: Sie gehen davon aus, dass sich die akribisch gewonnenen Ermitt-
lungshinweise (T�terversionen, Tatrekonstruktionen) ohne weitere theoretische
Reflexion – gewissermaßen organisch – in konkrete Ermittlung transformieren
lassen. Theoretische Konzepte werden hierf�r von der Operativen Fallanalyse
nicht18 und von der Kriminalistischen Untersuchungsplanung nur in Ans�tzen an-
geboten. Wir halten zudem die Auffassung, dass es sich – wie von der Krimina-
listischen Untersuchungsplanung vertreten19 – bei der Umsetzung der Ermitt-
lungshinweise im Rahmen der Ermittlungen um ein Hypothesen testendes Ver-
fahren handelt, zumindest teilweise f�r falsch. Entscheidend f�r die von uns alter-
nativ vorgeschlagene Konzeptualisierung des komparativen Prozesses ist aber,
dass wir bestimmte Funktionen von Ermittlungshinweisen, allem voran den der

18 Vgl. hierzu selbstkritisch zur Fallanalyse: Horn & Frçnd (2004: 4 ff.).
19 Die Auffassung ist aber auch in vielen anderen kriminalistischen – auch sehr praxisbezogenen –

Texten zu finden (vgl. Bundeskriminalamt o. J.: 32 ff.).
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Ermittlungspriorisierung, mit dem herkçmmlichen begrifflichen Instrumenta-
rium nicht oder nur unzureichend fassen konnten. Dies sei hier kurz erl�utert.

,Versionen� zumTathergang oder zumT�ter kannmanmit einer gewissenBerech-
tigung als Hypothesen auffassen. Es handelt sich dabei um „wohlerwogene, theo-
retisch begr�ndete, empirisch nahe liegende, aber (noch) nicht allseitig gesicherte
Erkl�rungen“ (Dorsch 1982: 293 zit. n. Clages 1997: 42). Will man aber damit
mehr aussagen, als dass es sich dabei um eine Vermutung �ber einen singul�ren
Tatbestand handelt, hat man zu ber�cksichtigen, dass Hypothesen in der Wissen-
schaft auf das Finden allgemeiner Gesetzm�ßigkeiten zielen. Sie weisen zudem
eine formale Struktur in der Art von ,wenn a, dann b� oder ,je mehr x, desto
mehr (weniger) y� auf (Bortz & Dçring 1995: 7 u. 29 f.). Die kriminalistische Er-
mittlung zielt aber weder auf das Finden allgemeiner Gesetze, noch werden ,T�-
terversionen� in der Art kausaler Zusammenh�nge formuliert. Aus diesem Grund
ist die Methodologie der empirischen Wissenschaften auch nur begrenzt auf die
Ermittlungst�tigkeit zu �bertragen (vgl. Reichertz 1991: 253).

Diese erkenntnis- bzw. wissenschaftstheoretischen Probleme waren aber – wie
bereits erw�hnt – nicht die entscheidenden Gr�nde f�r eine Neukonzeptualisie-
rung dieses T�tigkeitsbereichs. Schwerer wog, dass die Funktion der Ermittlungs-
priorisierung durch die Auffassung von Ermittlung als ein Hypothesen pr�fendes
Verfahren nicht zu fassen war.

Zur Veranschaulichung sollen die Argumente auf ein Beispiel angewendet wer-
den. An einem Tatort werden Spuren gefunden, die auf Sachkenntnis beim Auf-
hebeln des Fensters schließen lassen. Hierzu werden die ,T�terversionen� auf-
gestellt, dass es sich zum einen um einen (Hobby-)Handwerker handeln und
dass der T�ter zum anderen Erfahrungen mit Einbr�chen haben kçnnte. Die ,Ver-
sion� zu den fachkriminellen Erfahrungen wird weiter entwickelt (operationali-
siert) und man erzeugt den Ermittlungshinweis, dass der T�ter polizeiliche Vor-
erkenntnisse im Bereich Einbruch haben kçnnte. Selbstverst�ndlich handelt es
sich hierbei um eine Vermutung und in diesem Sinne auch um eine Hypothese.
Bei der �berpr�fung der These geht es allerdings nicht um den Nachweis, dass
es sich bei Vorliegen einer derartigen Spur immer oder auchmeistens um eine Per-
son mit polizeilichen Vorerkenntnissen handeln muss. Diese Hypothese w�rde
man bspw. anhand statistischer Untersuchungen �berpr�fen. Es geht auch nicht
darum, dem T�ter nachzuweisen, dass es derartige Erkenntnisse bei der Polizei
�ber ihn gibt. Dies ist nicht das Interesse des Ermittlers und deshalb auch nicht
die Hypothese. Die zentrale Funktion des Ermittlungshinweises ist es, einenKreis
von Verd�chtigen zu erzeugen bzw. einen vorhandenen Kreis einzugrenzen, um
dann – u. U. mit ganz anderen Verfahrensweisen und Ermittlungshinweisen zu
den Personen dieses Kreises – weiter zu ermitteln. Diese Funktion der Ermitt-
lungspriorisierung hat aber kein �quivalent in den empirischen Wissenschaften.
Wir werden aus diesem Grund das im Weiteren vorgestellte Suchmodell als me-
thodologischeGrundlage des komparativenTeils der Ermittlung vorschlagen. Be-
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vor dieses allerdings vorgestellt wird, soll noch einmal auf die Funktion von typ-
spezifischen Ermittlungshinweisen eingegangen werden.

3.3 Typspezifische Ermittlungshinweise

Bei typspezifischen Ermittlungshinweisen werden nicht – wie bei fallspezischen
(vgl. Abschnitt 3.1.3) – der enge Zusammenhang zwischen einer konkreten Tat
und dem T�ter sowie die genaue Rekonstruktion der Tat als Ausgangspunkt ge-
nommen. Vielmehr werden aus empirisch erhobenen Daten (durch Fallauswer-
tungen) Merkmalsraster f�r bestimmte T�terkategorien, wie beispielsweise Ver-
gewaltiger oder Sexualmçrder, gebildet und als Wahrscheinlichkeitsangaben f�r
ein T�terprofil genutzt. Durch den Abgleich mit mçglichst �hnlichen T�tergrup-
pen/-typen werden f�r den zu ermittelnden T�ter Vorhersagen gemacht, die wie-
derum zur Ermittlungspriorisierung genutzt werden (vgl. Gerst 2000, Harbort
1997, 1999a, 1999b, Hoffmann 2002: 118, Marneros & Ullrich 2002, Mokros
2002). Bezogen auf mçgliche Vorstrafen eines unbekannten T�ters bedeutet
dies bspw., dass man ihn einem der erforschten T�tertypen zuordnet, um daraus
seine Vorstrafen abzuleiten. Dazu ist es jedoch nçtig, sehr differenzierte T�ter-
typen zu besitzen, da die Ableitungen f�r den einzelnen T�ter sonst nur sehr
vage bleiben. Je allgemeiner der Zusammenhang konstruiert wird, desto grçßer
wird der Verd�chtigenkreis sein, auf den der Ermittlungshinweis verweist und
desto ungeeigneter ist er letztlich auch f�r den Zweck der Ermittlungspriorisie-
rung. Auf einen konkreten T�ter kann ein typspezifischer Ermittlungshinweis
aus den genannten Gr�nden ohnehin nicht verweisen.

Besondere Bedeutung unter dieser Art von Ermittlungshinweisen bzw. den Ver-
fahren zu ihrer Herstellung kommt dem ,Geografischen Profiling� (Mokros 2002:
204 ff.) zu. Bei dieser Methode, die auch von den Fallanalytikern des BKA auf-
gegriffen undweiter entwickelt wurde (Geografische Fallanalyse), geht es darum,
aufgrund des r�umlichen Verhaltens eines T�ters R�ckschl�sse auf seinenWohn-
ort bzw. seine Lebensmittelpunkte zu ziehen. Diese r�umliche Eingrenzung hat
im Rahmen der Ermittlungen eines unbekannten sexuellen Gewaltt�ters sehr gro-
ßen praktischenNutzen, da sich so die Ermittlungen auf potenziell Tatverd�chtige
priorisieren lassen, um bspw. Observationen an einer �berschaubaren Anzahl von
Personen durchzuf�hren. Ein Ergebnis einer Studie des BKA zum geografischen
Verhalten fremder T�ter bei sexuellen Gewaltdelikten (Dern u. a. 2004: 39) ist
bspw., dass sexuelle Gewaltt�ter in hohem Maße regional orientiert sind und
ihre Taten im engeren Umfeld ihres Wohnortes begehen. In 90% der F�lle liegen
Kontaktort (Ort der Kontaktaufnahme) und Ankerpunkt (Ausgangspunkt des T�-
ters, der mit dessenWohnung identisch sein kann, aber nicht seinmuss) nicht wei-
ter als 20 km auseinander.

Auch die Ergebnisse von Straub undWitt sind als typspezifische Ermittlungshin-
weise zu verstehen. Ihnen geht es um die polizeilichen Vorerkenntnisse von Ver-
gewaltigern und Sexualmçrdern (vgl. Kapitel 5).
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Im Grunde handelt es sich bei typspezifischen Ermittlungshinweisen um krimi-
nologische Erkenntnisse, die f�r die Ermittlungsarbeit nutzbar gemacht werden.
Neben ihrem Einsatz bei der Ermittlungspriorisierung gehen derartige Erkennt-
nisse selbstverst�ndlich auch in die hermeneutische Herleitung fallspezifischer
Ermittlungshinweise ein. In diesem Fall dienen sie als Hintergrundwissen, um
bspw. den einzelnen Fall in Kenntnis allgemeiner Regelm�ßigkeiten besser beur-
teilen zu kçnnen, d. h., ob es sich bei dem zu untersuchenden Fall oder Teilen da-
von um besondere oder eher typische Verhaltensweisen handelt.

Umgekehrt kçnnen hermeneutische Verfahren bei der Anwendung typspezi-
fischer Ermittlungshinweise hilfreich sein, indem sie deren Genauigkeit und da-
mit ihre Praktikabilit�t erhçhen. So ist ein wichtiges Ergebnis der Studie zumgeo-
grafischen T�terverhalten, dass T�ter, die die Vergewaltigung geplant begehen,
einen grçßeren Abstand zwischen ihrem Ankerpunkt und dem Kontaktort schaf-
fen als T�ter spontaner Vergewaltigungen (Dern u. a. 2004: 87). Auf der Basis die-
ser Erkenntnis l�sst sich mithilfe typspezifischer Ermittlungshinweise zum geo-
grafischen T�terverhalten der Verd�chtigenkreis genauer eingrenzen. Daf�r muss
aber vorher in einem hermeneutischen Verfahren hergeleitet werden, ob der T�ter
die Tat tats�chlich geplant hat oder nicht. Erst aus der gemeinsamen Anwendung
fall- und typspezifischer Ermittlungshinweise werden alle nutzbaren Informatio-
nen im Sinne der Ermittlung optimal verwendet.

3.4 Methodologie und Methoden des komparativen Prozesses (Suche)

Charakteristisches Merkmal einer Suche ist der ihr zu Grunde liegende Wissens-
stand: Ohne ein gewisses Maß an Wissen kann ich nicht, bei vollst�ndigemWis-
sen muss ich nicht suchen. Man muss zumindest in Ans�tzen bestimmte Vorstel-
lungen �ber das Suchobjekt und den Suchraum haben, damit �berhaupt mit der
Suche begonnen werden kann. Andererseits: Wenn man weiß, wo sich das zu su-
chende Objekt befindet, handelt es sich nicht um eine Suche. Jede Suche ist also
durch die Unvollst�ndigkeit und Unsicherheit des zu Grunde liegenden Wissens
gekennzeichnet. Gleichzeitig basieren Objektrepr�sentation und die Konstruk-
tion des Suchraums auf dem vorhandenen bzw. dem hypothetischen Wissen. Un-
sicherheit und Unvollst�ndigkeit des Wissens kçnnen sich auf den Suchraum, die
Objektrepr�sentation und auf beides gemeinsam beziehen.

ImFalle einer Ermittlung gegenUnbekannt geschieht dieModellbildung (Objekt-
repr�sentation, Suchraum und -methode) auf der Basis der Erkenntnisse �ber das
Tatgeschehen, die vor dem Hintergrund allgemeinerenWissens interpretiert wer-
den. In der Operativen Fallanalyse geschieht dies methodisch fundiert und ausdif-
ferenziert, aber letztlich unterscheidet sich dieses Vorgehen nur graduell von der
kriminalistischen Arbeit des Sachbearbeiters.

Im Folgendenwerdenmit der Konzeptualisierung des komparativen Prozesses als
Suche dessen methodologische Grundlagen dargestellt.
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Abbildung 4:
Modell einer Suche (zu polizeilichen Vorerkenntnissen)

3.4.1 Objektrepr�sentation: die Vorstellung dar�ber, was ich suche

Zu Beginn einer Suche muss es eine Vorstellung dar�ber geben, was man sucht.
Diese Vorstellung wird von uns als Repr�sentation des Suchobjekts (kurz: Such-
objekt) bezeichnet. Im Fall einer Ermittlung handelt es sich beim Suchobjekt um
die Summe aller Ermittlungshinweise, die zum T�ter vorliegen. Ein Ermittlungs-
hinweis ist dementsprechend eine Eigenschaft des Suchobjekts bzw. des unbe-
kannten T�ters. Mit dem Begriff Repr�sentation wird ausgedr�ckt, dass es sich
bei den Vorstellungen �ber das zu suchende Objekt – oder wenn man sowill: des-
sen Abbild – um kognitive Konstruktionen handelt, n�mlich um theoretischeMo-
delle �ber den tats�chlichen T�ter.
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Das Suchobjekt basiert am Ende des hermeneutischen Prozesses

U auf mehr oder weniger gesichertem Wissen,

U das mehr oder weniger umfangreich und

U mehr oder weniger relevant f�r die Suche sein kann.

Jede einzelne Dimension f�r sich und das Zusammenspiel dieser Dimensionen
kann ausschlaggebend f�r den Erfolg der Suche sein.

Vorstellungen dar�ber, was ich finden
will, sind in unterschiedlichem Maße
geeignet f�r eine Suche. Am besten
ist ein Kriterium geeignet, das das
zu suchende Objekt als einzigartig
gegen�ber seiner Umgebung (im
Suchraum, s. u.) abhebt. Die Eigen-
schaft muss also eine diskriminie-
rende Qualit�t besitzen.

Das Suchobjekt schließt an das T�terprofil20 an, ist aber im Gegensatz dazu auf
die Belange der Suche hin konzipiert. Ein T�terprofil kann noch sehr allgemeine
Einsch�tzungen zur Persçnlichkeit des T�ters enthalten. So ist es mçglich, dass
aufgrund des rekonstruierten Tatverhaltens geschlossen wurde, dass es sich um
eine gebildete Person gehandelt haben muss. Diese T�terversion l�sst sich nicht
unmittelbar in Ermittlungst�tigkeit umsetzen. Vielmehr ist diese Aussage auf
konkrete Suchr�ume zu beziehen. Erst wenn klar ist, welche Suchr�ume hierf�r
geeignet sind und wie diese beschaffen sind, l�sst sich die T�terthese in ein Su-
chobjekt �bersetzen. So w�re es mçglich, die T�terversion im Sinne von Bil-
dungsgrad zu �bersetzen und die Ermittlungen auf Personen mit akademischem
Titel zu priorisieren.

In unserer Untersuchung handelt es sich um T�terprofile und deren Umsetzung in
Bezug auf die polizeilichen Vorerkenntnisse des T�ters.

Die in dieser Untersuchung diskutierte Objektrepr�sentation ist der unbekannte
,deliktunspezifische Mehrfacht�ter�, der eine Vergewaltigung begangen hat (vgl.
Kapitel 5). Dieses Suchobjekt weist ausschließlich Eigenschaften auf, die sich auf
die polizeilichen Vorerkenntnisse beziehen. Bei diesen Eigenschaften wiederum
handelt es sich ausschließlich um typspezifische Ermittlungshinweise, die auf
den Ergebnissen der Studie von Straub und Witt basieren. Es handelt sich also
um eine sehr reduzierte Form eines Suchobjekts. Da es aber in dieser Unter-
suchung nicht um die Aufkl�rung einer Straftat geht, sondern um das Finden

Beispiel zur unterschiedlich diskri-
minierenden Qualit�t von Ermitt-
lungshinweisen:

Wenn ich eine Person, �ber die ich nur
weiß, dass sie m�nnlich ist, in einer
Lesbenbar suche, ist das in der Regel
recht einfach, in einer Schwulenbar
d�rfte es schwieriger sein.

20 Wir verwenden im Folgenden den Begriff T�terprofil der Einfachheit halber gleichbedeutend mit
,T�terversion� und T�terthese.
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von Strategien zur optimalen Umsetzung derartiger Ermittlungshinweise, ist das
Suchobjekt f�r diese Belange richtig konstruiert.

3.4.2 Suchraum: Wo wird gesucht?
Beim Suchraum handelt sich um den
Raum, in dem sich das zu suchende
Objekt bzw. dessen Repr�sentation21

befindet. Dies kann ein richtiger
Raum sein; in der Regel ist aber ein
virtueller Raum damit gemeint, der
auf der Grundlage einer Eigenschaft
des Suchobjekts (also eines Ermitt-
lungshinweises) konstruiert wird.
Der Suchraum enth�lt Elemente, die
dieselben Eigenschaften aufweisen
wie das Suchobjekt.

In unserem Fall hat das Suchobjekt
ausschließlich Eigenschaften, die
sich auf die polizeilichen Vorerkennt-
nisse beziehen. Der Suchraum, der
sich daraus ergibt, ist das polizeiliche
Wissen. Die Elemente des Suchraums
sind (die Repr�sentationen der) Per-
sonen mit polizeilichen Vorerkennt-
nissen (innerhalb der polizeilichen
Daten- und Wissensbest�nde).

Der Suchraum kann in verschiedene
Zonen eingeteilt werden. Die Zonen
ergeben sich aufgrund der Wahr-
scheinlichkeit, mit der sich das ge-
suchte Objekt in einem bestimmten
Teil des ,Raumes� befindet (Finde-
wahrscheinlichkeit). Die Wahr-
scheinlichkeiten ergeben sich durch
die getroffenen Vorannahmen (sub-
jektive bzw. A-Priori-Wahrschein-
lichkeiten) bzw. durch empirisch-sta-

Beispiel zur Konstruktion eines
Suchraums auf der Basis einer Ob-
jekteigenschaft:

Auf der Grundlage der Aussage der
Gesch�digten konnte ein Phantombild
vom unbekannten T�ter angefertigt
werden, das f�r eine �ffentlichkeits-
fahndung genutzt werden soll. Der
zu dieser Eigenschaft gehçrende
Suchraum ist das visuelle Personenge-
d�chtnis der Personen, die den T�ter
kennen kçnnten.

21 Mit Repr�sentation ist hier gemeint, dass es sich bei den Elementen eines Suchraums meist nicht
um konkrete Personen (bzw. Gegenst�nde) handelt, sondern um deren Abbildung z. B. in Form
eines Datensatzes innerhalb einer Datenbank.

Beispiele f�r die Bestimmung von
Findewahrscheinlichkeiten inner-
halb eines Suchraums:

Wenn ich einen Schl�ssel verloren ha-
be, gliedere ich den Suchraum nach
Wahrscheinlichkeiten auf der Basis
einer ,Tathergangsanalyse� (Welchen
Weg bin ich gelaufen, was habe ich
an einer bestimmten Stelle getan?
usw.). Im Fall meines entflohenen
Meerschweinchens kann ich dies an-
hand eines ,T�terprofils� machen:
Aufgrund meiner Erfahrungen mit
dem Meerschweinchen weiß ich,
dass es sich gewçhnlich entweder un-
ter dem Schrank oder unter dem Bett
versteckt.
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tistische H�ufigkeiten. An den Wahrscheinlichkeiten kann der Ablauf der Suche
ausgerichtet werden (Such- bzw. Ermittlungspriorisierung). Bezogen auf die Er-
mittlung unbekannter T�ter heißt dies, dass es innerhalb desKreises der Personen,
die als T�ter infrage kommen, noch einmal eine Staffelung des Verdachts gibt:
Aufgrund empirischer Zusammenh�nge traut man einigen Personen die Tat
eher zu als anderen und orientiert daran die Abarbeitung der einzelnen Ermitt-
lungsschritte.

Suchr�ume weisen weitere Eigenschaften auf, die die Suche beeinflussen. Von
zentraler Bedeutung ist die Beschaffenheit des Suchraums. Es liegt auf der Hand,
dass eine Suche in einem Waldst�ck anders verlaufen wird als die Suche in einer
Datenbank. Auch das polizeilicheWissen, in dem nach Personen mit Vorerkennt-
nissen gesucht wird, gliedert sich inAbh�ngigkeit vomSpeichermedium desWis-
sens in Teilsuchr�ume. Zu unterscheiden ist nach den EDV-Best�nden, den Akten
in Papierform und dem Ged�chtnis der Polizisten. Jeder dieser Suchr�ume ist mit
jeweils spezifischen Suchstrategien zu erschließen.

3.4.3 Art und Weise der Suche: Wie wird gesucht?

3.4.3.1 Methode: Vergleich – Anwendung von Logik und heuristischer
Zugang

Die Suche selbst ist ein Vergleich zwischen den Objekten des Suchraums und der
Repr�sentation des Suchobjekts. Ein Vergleich setzt die Konstruktion des Such-
objektes nach bestimmten Eigenschaften voraus. Die Eigenschaften wiederum
sind so zu w�hlen, dass sie der Art und Weise der Suche und dem Suchraum ent-
sprechen (vgl. Abschnitte 3.4.3.2 und 3.4.2).

Die �bereinstimmung einer Eigenschaft des Suchobjekts mit der Eigenschaft
eines Objekts innerhalb des Suchraums ist noch kein Beleg f�r den Erfolg der Su-
che. Unter Umst�nden gibt es ja sehr viele Objekte mit denselben Eigenschaften
innerhalb eines Suchraums (wie dies bei Personen mit polizeilichen Vorerkennt-
nissen der Fall ist). Durch Hinzunahme weiterer Objekteigenschaften erhçhe ich
dieWahrscheinlichkeit, dass es sich bei �bereinstimmung tats�chlich um das ge-
suchte Objekt handelt. Aber auch in diesem Fall hat man selbstverst�ndlich keine
Gew�hr f�r den Erfolg der Suche. Die Suche selbst funktioniert nach logischen
Gesetzen bzw. bei Wahrscheinlichkeitsaussagen nach den Gesetzen der Stochas-
tik.
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3.4.3.2 Methode: Suchinstrumente – empirischer Zugang

Die Suche findet als Vergleich zwi-
schen der Repr�sentation des Such-
objekts und den Elementen des Such-
raums anhand von bestimmten Eigen-
schaften statt. Die Eigenschaften
wiederum legen fest, welche Such-
methode angewandt werden muss.
(So kann ich z. B. visuelle Eigen-
schaften nur visuell wahrnehmen.)
Die Suchmethoden sind letztlich im-
mer auf sinnliche Wahrnehmung
bzw. auf technische Instrumente,
also Erweiterungen sinnlicher Wahr-
nehmung bezogen. Dar�ber hinaus
gibt es aber eine Reihe weiterer Fak-
toren, die sich auf die Auswahl der
Suchmethode auswirken werden. Da
es sich bei den Elementen des Such-
raums h�ufig nicht um die konkreten

Gegenst�nde handelt, sondern um deren Repr�sentationen, handelt es sich auch
bei den Eigenschaften nur um Repr�sentationen. So wird bspw. das visuelle
Merkmal ,Narbe �ber dem linken Auge� bei der �bertragung in eine Datenbank
in einen Text �bersetzt und verliert dadurch seine visuellen Eigenschaften. Ein
weiterer wichtiger Faktor, der die Auswahl von Suchmethoden beeinflussen wird,
ist deren Effektivit�t und Effizienz (siehe Kasten und vgl. Abschnitt 3.4.4).

Im Zusammenhang mit demMerkmal ergeben sich in Anlehnung an die Medien,
auf denen Vorerkenntnisse gespeichert sind, drei Suchmethoden: die Datenbank-
recherche, die Recherche in den Akten und die Kommunikation und Kooperation
mit anderen Polizisten und Polizeidienststellen. Wir werden uns in der Darstel-
lung unserer Untersuchungsergebnisse haupts�chlich auf die Datenbankrecher-
che und die Kommunikation mit Sachbearbeitern beschr�nken. Komplexere
Suchmethoden bzw. die Kombination mehrerer Suchmethoden werden von uns
Such- bzw. Ermittlungsstrategien genannt.

3.4.4 Dynamische Suchstrategien: Effektivit�t und Effizienz

Bei dynamischen Suchen, wie sie in der Regel im Ermittlungsprozess vorliegen,
ver�ndern sich die zu Grunde liegendenWissensbest�nde imHinblick auf die Su-
che. Auf dieser Grundlage kann die Suche, d. h. der Suchraum, die Objektrepr�-
sentation oder die Suchmethode neuen Erfordernissen angepasst werden (vgl.
Abschnitt 3.1.4). Das gedanklich vorherrschende Modell in Bezug auf die Suche

Beispiel f�r die Abh�ngigkeit der
Suchmethode von den Eigenschaf-
ten des Suchobjekts (und von ande-
ren Faktoren):

Wenn ich einen Schl�ssel auf dem
Nachhauseweg auf der Straße ver-
loren habe, darf sich meine Repr�sen-
tation des Schl�ssels nicht auf sein
Gewicht, sondern sie muss sich auf
sein Aussehen beziehen, da es in der
Regel zu aufw�ndig sein wird, jeden
Gegenstand zu wiegen und ihn dar�-
ber mit dem Suchobjekt zu verglei-
chen. Bin ich allerdings blind, m�sste
die Suche an den taktilen Eigenschaf-
ten ausgerichtet sein – oder vielleicht
doch am Gewicht.
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mithilfe von Merkmalen zu polizeilichen Vorerkenntnissen ist unterteilt in zwei
Phasen: Auf der Basis des Merkmals wird zun�chst eine Gruppe von Personen
mit polizeilichen Vorerkenntnissen ausgew�hlt. Diese Gruppe sollte eine Grçße
haben, die es erlaubt, in der zweiten Phase weitere Ermittlungsmethoden, wie
z. B. DNA-Analyse, anzuwenden.

Das Kernst�ck einer Suche, der Vergleich zwischen dem Suchobjekt und den Ob-
jekten im Suchraum, erfordert immer eine gewisse Zeit und einen mehr oder we-
niger großen Ressourcenaufwand. Dieser h�ngt ab von der Beschaffenheit des
Suchraums (daran ankn�pfend auch von der Suchmethode) und der Anzahl der
darin befindlichen Objekte.

Ab einem gewissen Aufwand stellt sich die Frage, welche Suchstrategie çko-
nomisch (effektiv bzw. effizient) ist bzw. ob unter den gegeben Umst�nden
eine Suche �berhaupt durchgef�hrt werden kann.

Es wurde bereits gesagt, dass sich der Suchraum in der Regel in Zonen einteilen
l�sst, die durch Zuschreibung von Findewahrscheinlichkeiten auf der Basis des
vorhandenen Wissens entstehen. An diesen Wahrscheinlichkeiten wird sich der
Ablauf der Suche ausrichten. Auf dieseWeise entsteht eineAbfolge vonEntschei-
dungen �ber Suchr�ume und -methoden (Ermittlungspriorisierung).

Die Findewahrscheinlichkeit, die sich
selbst wiederum aus zwei Teilwahr-
scheinlichkeiten zusammensetzt,
kann als ein Maß f�r die Praktikabili-
t�t einer Suchstrategie aufgefasst
werden. Mit der ersten Wahrschein-
lichkeit wird auf der Basis der genutz-
ten T�terthese die Chance aus-
gedr�ckt, dass sich der T�ter in einem
bestimmten Suchraum befindet. Bei
einem fallspezifischen Ermittlungs-
hinweis wird diese Wahrscheinlich-

keit von den Ermittlern gesch�tzt; bei einem typspezifischen lassen sich die Fin-
de- und damit die Irrtumswahrscheinlichkeiten auf der Basis empirischer Unter-
suchungen bestimmen – aber selbstverst�ndlich handelt es sich letztlich auch hier
um eine Sch�tzung. So kçnnen am Ende einer Operativen Fallanalyse Thesen zu
T�termerkmalen entwickelt werden, die teilweise gut fundiert und teilweise vage
und unsicher sind. Derartige Einsch�tzungen lassen sich – grob – auch in Wahr-
scheinlichkeiten angeben (z. B. ,mit großer Sicherheit . . .� oder ,eher unwahr-
scheinlich, dass . . .�). Bei einem typspezifischen Ermittlungshinweis, z. B. der
T�ter hat polizeiliche Vorerkenntnisse, kann generell gesagt werden, dass diese
Aussage – auf der Grundlage der Untersuchung von Straub und Witt (2004) –
mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,74 zutrifft (= 74 von 100 F�llen). Fall- und
typspezifische Ermittlungshinweise kçnnen gemeinsam zur Bestimmung genutzt

Beispiel f�r die effiziente Gestal-
tung von Suchstrategien (Priorisie-
rung):

Wenn ich mit hoher Wahrscheinlich-
keit annehme, dass ich den Schl�ssel
im Wohnzimmer verlegt habe, werde
ich dort zu suchen anfangen. Wenn
ich ihn dort nicht finde, gehe ich in
das Zimmer mit der zweithçchsten
Findewahrscheinlichkeit usw.
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werden. So ist es mçglich, dass die Tat Merkmale aufweist, die die Ermittler zur
Annahme f�hrt, der T�ter habe mit fast 100-prozentiger Sicherheit Vorerkennt-
nisse.

Zum zweiten h�ngt die Findewahrscheinlichkeit von den Eigenschaften des Such-
raums ab. Allem voran ist hier die Anzahl der darin befindlichen Objekte zu nen-
nen: Je mehr Objekte, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, das Suchobjekt tat-
s�chlich zu finden. Durch die Anzahl der Objekte bestimmt sich der f�r die Suche
notwendige Ressourceneinsatz. ImFall einer Ermittlung ist zudem zu ber�cksich-
tigen, dass jede Form von Ermittlung einen Eingriff in die b�rgerlichen Freiheits-
rechte darstellt. Es ist also nicht mçglich und w�nschenswert, dass – auch bei vor-
handenen finanziellen und personellen Ressourcen – regelm�ßig Ermittlungen
durchgef�hrt werden, die tausende mçglicher T�ter zum Ziel haben. Die Anzahl
der Objekte bestimmt damit – in Abh�ngigkeit von der Schwere des Falls, dem f�r
die Suche nçtigen Ressourcenaufwand und anderen Faktoren (z. B. dem Druck
der �ffentlichkeit) – die grunds�tzliche Durchf�hrbarkeit einer derartigen Er-
mittlung. Was letztlich eine handhabbare Ergebnismenge f�r eine Ermittlungs-
priorisierung ist, l�sst sich nicht pauschal beantworten, weil Ressourcenaufwand
und Findewahrscheinlichkeit in hohem Maße von den eingesetzten Suchmetho-
den abh�ngen. So kçnnen zwar hunderte von Menschen zu einer Speichelprobe
aufgefordert, aber nicht observiert werden. Zudem wird die DNA-Analyse mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit zum T�ter f�hren, wenn er sich innerhalb des aus-
gew�hlten Suchraumes befindet, bei der Observation h�ngt dies u. U. vomVerhal-
ten des T�ters ab. Auch bei dieser zweiten Findewahrscheinlichkeit handelt es
sich also um eine Sch�tzung auf der Basis des vorhandenen Wissens und beruf-
licher Erfahrung.

Um die Praktikabilit�t und die Erfolgsaussichten einer Ermittlungsstrategie beur-
teilen zu kçnnen, sind beide Wahrscheinlichkeiten miteinander in Beziehung zu
setzen. Aus Gr�nden der Anschaulichkeit wird auf das hierf�r eigentlich notwen-
dige Rechnen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten verzichtet und eine Art Faust-
formel eingef�hrt. Da typspezifische Ermittlungshinweise ,Verdacht� generieren,
soll von einem Grundbestand an 100 Verdachtspunkten ausgegangen werden, der
auf verschiedene Tatverd�chtige verteilt werden kann. Hat jemand 100 Punkte, ist
er der alleinige Verd�chtige, hat jemand 0 Punkte, ist er unverd�chtig. Nun kçn-
nen die 100 Verdachtspunkte auf verschiedene Gruppen bzw. Suchr�ume verteilt
werden. Da bspw. bekannt ist, dass Vergewaltiger etwa zu 74% polizeiliche Vor-
erkenntnisse haben, erh�lt die Gruppe der Personenmit polizeilichen Vorerkennt-
nissen 74 Punkte. Im zweiten Schritt sind diese 74 Punkte auf die Personen der
Gruppe bzw. auf die Elemente des Suchraums zu verteilen. Je mehr Personen
bzw. Elemente in diesem Suchraum sich befinden, desto ,d�nner� wird der Ver-
dacht und umgekehrt.

Wir werden im 7. und 8. Kapitel mithilfe dieses Sch�tzmodells verschiedene Er-
mittlungsstrategien untersuchen (vgl. Abschnitte 7.2.2 bzw. 8.5.1).
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3.4.5 Methoden der Suche im Rahmen der Ermittlungst�tigkeit

Der komparative Teil der Ermittlungst�tigkeit besteht in der Anwendung der Er-
mittlungsmethoden, die der Polizei zur Verf�gung stehen.

Roll bietet zu den Ermittlungsmethoden einen guten �berblick (Roll 2003a:
179 f.):

Tabelle 3:
Ermittlungsmethoden im �berblick

Ermittlungs-
handlung

Rechtsgrundlage Ziel der Hand-
lung

Verdachtsart Strafprozessu-
aler Status

Einrichtung von
Kontrollstellen

§ 111 StPO a) Sicherung von
Beweismitteln
b) Ergreifung von
T�tern

a) Tatbezogener
Anfangsverdacht
b) T�terbezogener
Anfangsverdacht

Jedermann

Identit�tsfeststel-
lung

§§ 163 b, c StPO Kl�rung der
Identit�t

T�terbezogener
Anfangsverdacht

Verd�chtige,
Unverd�chtige

Erkennungs-
dienstliche
Behandlung

§ 81 b StPO Sicherung von
Beweismitteln

T�terbezogener
Anfangsverdacht

Beschuldigte

Kçrperliche
Untersuchung
/Blutprobe

§ 81 a StPO Sicherung von
Beweismitteln

T�terbezogener
Anfangsverdacht

Beschuldigte

Molekulargene-
tische Unter-
suchung

§§ 81 e-g StPO a) Sicherung von
Beweismitteln
b) Identifizierung

T�terbezogener
Anfangsverdacht

Beschuldigter

Gegen�ber-
stellung

§ 58 StPO a) Kl�rung von
Widerspr�chen
b) Identifizierung

T�terbezogener
Anfangsverdacht

a) Beschuldigte,
Zeugen
b) Beschuldigte

Durchsuchung /
Beschlagnahme

§§ 102 ff. StPO Sicherung von
Beweismitteln

T�terbezogener
Anfangsverdacht

Verd�chtige

Fahndung unter
Inanspruchnahme
der �ffentlichkeit

§§ 131, 131 a-c
StPO

Auffinden des
Tatverd�chtigen
a) nach konkreter
Person
b) nach unbe-
kannter Person

a) Dringender
Tatverdacht
b) Tatbezogener
Anfangsverdacht

a) Beschuldigte
b) Verd�chtige

Polizeiliche Be-
obachtung

§ 163 e StPO Sicherung von
Beweismitteln

T�terbezogener
Anfangsverdacht

Verd�chtige

Rasterfahndung §§ 98 a, b StPO Feststellen Tat-
verd�chtiger

Tatbezogener
Anfangsverdacht

Verd�chtige

Datenabgleich § 98 c StPO Feststellen Tat-
verd�chtiger

Tatbezogener
Anfangsverdacht,
t�terbezogener
Anfangsverdacht

Verd�chtige,
Zeugen
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Ermittlungs-
handlung

Rechtsgrundlage Ziel der Hand-
lung

Verdachtsart Strafprozessu-
aler Status

Observation §§ 163 f und
100 c-f StPO

Sicherung von
Beweismitteln

a) Tatbezogener
Anfangsverdacht
b) T�terbezogener
Anfangsverdacht

Verd�chtige

Datenspeiche-
rung und -aus-
wertung/Schlepp-
netzfahndung

§ 163 d StPO a) Sicherung von
Beweismitteln
b) Feststellen Tat-
verd�chtiger

Dringender Tat-
verdacht

a) Jedermann
b) Verd�chtige

Untersuchungs-
haft

§§ 112 ff. StPO Feststellen Tat-
verd�chtiger

Tatbezogener
Anfangsverdacht

Beschuldigte

Zeugenverneh-
mung

§§ 48 ff. StPO Sicherung von
Beweismitteln

T�terbezogener
Anfangsverdacht

Zeugen

Beschuldigten-
vernehmung

§§ 133 ff. StPO Sicherung von
Beweismitteln

Tatbezogener
Anfangsverdacht

Beschuldigte

Straftatenver-
gleich

§ 163 StPO Feststellen Tat-
verd�chtiger

Tatbezogener
Anfangsverdacht

Tatortarbeit § 163 StPO Sicherung von
Beweismitteln

Tatbezogener
Anfangsverdacht

Alibiermittlung § 163 StPO Feststellen Tat-
verd�chtiger

T�terbezogener
Anfangsverdacht

Verd�chtige

Postbeschlag-
nahme

§§ 99, 100, 101
StPO

Sicherung von
Beweismitteln

T�terbezogener
Anfangsverdacht

Beschuldigte

Telefon�ber-
wachung

§§ StPO 100 a-i,
101

a) Sicherung von
Beweismitteln
b) Feststellen Tat-
verd�chtiger

T�terbezogener
Anfangsverdacht

Beschuldigte

Nicht alle der angef�hrten Ermittlungsmethoden sind unmittelbar dem kompara-
tiven Prozess zuzuordnen. Bei fast allen Methoden handelt es sich aber um Ver-
fahren der Informationsgewinnung und -verarbeitung und die daraus resultieren-
den Informationen kçnnen f�r vergleichende T�tigkeiten nutzbar gemacht wer-
den. So ist bspw. die Postbeschlagnahme nicht unmittelbar auf einen Vergleich
hin ausgerichtet, aber das beschlagnahmte Material kann selbstverst�ndlich die
Grundlage f�r einen Vergleich liefern. Andere Ermittlungsmethoden hingegen
beinhalten unmittelbar einen Vergleich, so z. B. die Gegen�berstellung, der Da-
tenabgleich, die Datenspeicherung und -auswertung und der Straftatenvergleich.
Es kann also nicht klar zwischen Ermittlungsmethoden unterschiedenwerden, die
eindeutig einerseits auf den hermeneutischen und andererseits auf den kompara-
tiven Prozess bezogen w�ren. Entscheidend ist jeweils, zu welchem Zweck sie
eingesetzt werden. Die Einteilung der Ermittlungsmethoden orientiert sich an ju-
ristischen Gesichtspunkten. Die Verwendung von Ermittlungshinweisen ist im
Unterschied dazu auf deren Art und auf deren Funktion im Ermittlungsverfahren
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bezogen. So kann eine Kçrperspur (Blut, Sperma, Hautpartikel etc.) auf verschie-
dene Art und Weise f�r einen Vergleich aufbereitet werden. Das Ergebnis einer
DNA-Analyse kann sowohl f�r eine Recherche in der entsprechenden Datenbank
(DNA-Analysedatei) als auch zum Vergleich mit DNA-Mustern von Tatverd�ch-
tigen, die zu einer Speichelprobe aufgefordert wurden, genutzt werden. DieMçg-
lichkeiten eines Vergleichs h�ngen dar�ber hinaus von den technischen Mçglich-
keiten und deren Aussagekraft ab.

Die komparativen Arbeitschritte sind eingelagert in bzw. kombiniert mit herme-
neutischen Maßnahmen und zudem mit weiteren T�tigkeiten verbunden, die we-
der eine hermeneutische noch eine komparativeGrundlage haben:Aktenf�hrung,
Festnahme etc. Erst aus dem Zusammenspiel all dieser T�tigkeiten ergeben sich
die jeweiligen Ermittlungsstrategien und nur im Rahmen einer derartigen Ermitt-
lungsstrategie l�sst sich die Qualit�t eines Ermittlungshinweises beurteilen.

Aus diesemGrund ist die Analyse des Ermittlungsprozesses nicht �ber die einzel-
nen Ermittlungsmethoden durchzuf�hren, sondern hat sich an den Suchr�umen
und -methoden zu orientieren. Es wurde weiter oben schon dargestellt, dass es
sich im Hinblick auf den Ermittlungshinweis ,polizeiliche Vorerkenntnisse� ins-
besondere um die Suche in EDV- und Aktenbest�nden sowie in den Ged�chtnis-
sen von Polizisten handelt.

3.5 Zusammenfassung

Auf welche Weise kann die Erkenntnis, dass es sich bei Vergewaltigern zu einem
großen Anteil um ,deliktunspezifischeMehrfacht�ter� handelt, bei der Ermittlung
zu unbekannten T�tern nutzbar gemacht werden? Umdiese zentrale Frage derUn-
tersuchung beantworten zu kçnnen, war es notwendig, das Ermittlungsverfahren
auf seine methodologischen Grundlagen hin zu analysieren. Da es sich bei der ge-
nannten kriminologischen Erkenntnis um einen typspezifischen Ermittlungshin-
weis handelt, war vor allem zu kl�ren, welche Rolle derartige Ermittlungshinweise
im Rahmen der Ermittlung spielen kçnnen. Wie gezeigt wurde, kçnnen typspezi-
fische Ermittlungshinweise zwar nicht unmittelbar zumT�ter f�hren, sie sind aber
zur Ermittlungspriorisierung geeignet. Aber gerade die Funktion der Ermittlungs-
priorisierung l�sst sich im Rahmen bestehender kriminalistischer Konzepte nur
schwer verstehen. Erst mit der Konzeptualisierung eines Teils der Ermittlungs-
t�tigkeit als Suche ist die Grundlage f�r eine tiefer gehende Analyse gegeben.

Auf dieser Grundlage soll in den folgenden Kapiteln untersucht werden, ob das
Konzept des ,deliktunspezifischen Mehrfacht�ters� geeignet ist, neue Mçglich-
keiten der Ermittlung hervorzubringen und Ermittlungst�tigkeit unter çkonomi-
schen Gesichtspunkten und solchen der Verh�ltnism�ßigkeit besser gestalten zu
kçnnen. Im Zentrum der Untersuchung steht dabei die Analyse des Suchraums
,polizeilichesWissen� und die Strategien, wie mithilfe von Ermittlungshinweisen
zu polizeilichen Vorerkenntnissen dieser Suchraum erschlossen werden kann.
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4 Ausgangssituation: Ermittlung im Falle sexueller Gewalttaten

ImZentrum dieses Kapitels stehen die Bedingungen der praktischen Ermittlungs-
arbeit. Dar�ber hinaus geht es um die Frage, in welchen F�llen das in Kapitel 3
entwickelte Prozessmodell der Ermittlung bzw. die Nutzung des typspezifischen
Hinweises auf den ,deliktunspezifischen Mehrfacht�ter� sinnvoll sein kçnnen.
Das Kapitel gliedert sich folgendermaßen:

U Zun�chst wird erl�utert, was unter sexuellen Gewalttaten bzw. sexuell moti-
vierten Morden aus strafrechtlicher Sicht zu verstehen ist, um dann darzustel-
len, welcheMerkmale f�r die Polizei vonBedeutung sind und in welchemUm-
fang die einzelnen Straftaten anfallen (vgl. Abschnitt 4.1).

U Anhand exemplarischer Fallbeschreibungen wird in Abschnitt 4.2 gezeigt, wie
sich die Ermittlungst�tigkeit und der jeweilige Einsatz von Ressourcen bei der
Polizei ausgestalten.

U Zusammenfassend wird im Abschnitt 4.3 dargelegt, in welchen F�llen sexuel-
ler Gewalt typspezifische Ermittlungshinweise angezeigt sind.

4.1 Sexuelle Gewalttaten – Strafrechtliche Definition, H�ufigkeiten und
Erscheinungsformen

Das Strafgesetzbuch fasst in seinem 13. Abschnitt (§§ 174–184c) ,Straftaten ge-
gen die sexuelle Selbstbestimmung� zusammen. Dem Gesetzgeber geht es dabei
vor allem um ein Abwehrrecht und um die Freiheit des Einzelnen vor Beeintr�ch-
tigung seiner sexuellen Selbstbestimmung (Laubenthal 2000: 5 ff.). Der Ab-
schnitt umfasst �ber zehn Paragraphen, in denen jeweils Tatbest�nde in Bezug
auf den zu sch�tzenden Gegenstand spezifiziert werden, so u. a. sexueller Miss-
brauch von Schutzbefohlenen bzw. von Kindern, Fçrderung der Prostitution,
Menschenhandel, Zuh�lterei, exhibitionistische Handlungen und Verbreitung
pornografischer Schriften.

Sexuelle Nçtigung und Vergewaltigung werden seit der 1997 durchgef�hrten
Strafrechtsnovelle (33. St�G (Strafrechts�nderungsgesetz) vom 1. 7. 1997) in
den §§ 177, 178 StGB zusammengefasst behandelt (vgl. Laubenthal 2000: 11 ff.).
Eine entscheidende �nderung durch die Gesetzesreform bezog sich auf die Er-
zwingung sexueller Handlungen in der Ehe, die zuvor nicht als Vergewaltigung
deklariert wurden. Nach der aktuellen Regelung wird unter einer sexuellen Nçti-
gung eine Handlung verstanden, bei der eine Person durch Drohung mit gegen-
w�rtiger Gefahr f�r Leib oder Leben oder unter Ausnutzung einer Lage, in der
das Opfer der Einwirkung des T�ters schutzlos ausgeliefert ist, gençtigt wird, se-
xuelle Handlungen an sich vornehmen zu lassen oder an anderen vorzunehmen
(vgl. § 177 Abs. 1 StGB). Die Vergewaltigung gilt als Regelbeispiel f�r einen be-
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sonders schweren Fall einer sexuellen Nçtigung und ist damit nicht mehr als ei-
genst�ndiger Straftatbestand, sondern als eine Strafzumessungsregel aufzufassen
(Laubenthal 2000: 54). Nach § 177, 2 StGB liegt eine Vergewaltigung vor, wenn
„. . . der T�ter mit demOpfer denBeischlaf vollzieht oder �hnliche sexuelle Hand-
lungen an dem Opfer vornimmt oder an sich von ihm vornehmen l�sst, die dieses
besonders erniedrigen, insbesondere, wenn sie mit einem Eindringen in den Kçr-
per verbunden sind (Vergewaltigung) . . .“. Der Rahmen f�r die Strafzumessung
liegt zwischen einem halben Jahr bei minder schweren F�llen und lebenslanger
Freiheitsstrafe bei der Vergewaltigung mit Todesfolge (vgl. §§ 177, 5 und
178 StGB).

Neben offensichtlich sexuellen Gewalttaten, die in der Regel dem 13. Abschnitt
zuzuordnen sind, gibt es sexuelle Tatmotive, die weniger eindeutig sind. Bei einer
ganzen Reihe von anderen Delikten, z. B. bei Brandstiftung, Hausfriedensbruch
oder auch bei Diebstahl, kçnnen sexuelleMotive zwar einewichtige, jedoch nicht
nachweisbare, eher latente Rolle spielen. Dar�ber hinaus gibt es Delikte, die zwar
einen manifesten sexuellen Hintergrund haben, jedoch nicht im 13. Abschnitt des
StGB geregelt werden. So wird zwar z. B. die „Beleidigung auf sexueller Grund-
lage“ als eine eigene Kategorie in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) ge-
f�hrt, sie hat aber keine Entsprechung im Strafgesetzbuch, sondern kann in Ab-
schnitt 14 ,Beleidigung� des StGB unter die §§ 185–189 eingeordnet werden.
Auch die als ,Sexualmord� oder ,sexuell motiviertes Tçtungsdelikt� bezeichnete
Straftat findet sich nicht unter Abschnitt 13, sondern unter Abschnitt 16 ,Strafta-
ten gegen das Leben� im StGB. Dabei handelt es sich nach § 211 StGB um die
Tçtung eines Menschen „zur Befriedigung des Geschlechtstriebs“. Das Strafmaß
ist die lebenslange Freiheitsstrafe.

An der Bandbreite der Beschreibungen wird deutlich, dass der Bereich sexuell
motivierter Straftaten nicht klar zu umreißen ist, sondern sich invielf�ltigen Straf-
taten findet, die mit unterschiedlichen Abschnitten des Strafgesetzbuches belegt
werden.

Gemessen an allen Straftaten sind Sexualdelikte eher selten. So umfassten „Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ nach Abschnitt 13 StGB im polizei-
lich registrierten Kriminalit�tsgeschehen 2001 lediglich 1% aller registrierten
Straftaten (Egg 2003: 2). Davon betrafen ein Viertel die sexuelle Nçtigung und
Vergewaltigung: Von den 2001 in Deutschland erfassten 52.902 Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung handelte es sich bei 13.498 um sexuelle Gewalt-
delikte nach §§ 177, 178 StGB (Egg 2003: 3). Sehr selten sind sexuell motivierte
Morde. Sowurden f�r das Jahr 2001 in der Polizeilichen Kriminalstatistik 24 sol-
cher F�lle erfasst (Bundeskriminalamt 2002: 131).

Das Dunkelfeld ist bei den sexuellen Gewaltdelikten recht groß. Zum einen we-
gen der hohen Schamschwelle der Opfer, zum anderen weil es sich bei der Mehr-
heit der F�lle um Taten von Bekannten, Verwandten, Freunden, also um Bezie-
hungstaten handelt (vgl. Elz 2002: 51 ff.), bei denen die Hemmschwelle zur An-
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zeige hçher liegt als bei unbekannten T�tern. Sch�tzungen zufolge schwankt das
Verh�ltnis der bekannt gewordenen zu den tats�chlich begangenen Sexualstrafta-
ten von 1:5 bis hin zu 1:20 (vgl. Egg 2003: 7, Gçdtel 1994: 10 ff.).

Eine nicht ad�quate Abbildung der Wirklichkeit von Delikten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung in der Polizeilichen Kriminalstatistik kann auch dadurch be-
dingt sein, dass sich ein schwer einsch�tzbarer Teil von sexuellen Gewalttaten
hinter anderenKategorien, wie z. B.Kçrperverletzung oder Raubverbergen kann,
da etwaige sexuelle Motive des T�ters unber�cksichtigt bleiben.

Eine Verzerrung der Realit�t in diesem Bereich droht außerdem durch Falsch-
anzeigen. �ber deren Umfang bestehen in der Fachliteratur unterschiedliche An-
gaben: So gibt Baurmann anhand von mehreren Kriminalstatistiken Werte zwi-
schen 3%und 6%an (vgl. Baurmann 1985), Gçdtel (1994: 108) und Schliermann
(1993: 229) sch�tzen 2–4% aller Anzeigen als Falschanzeigen ein. Drießen
(2003) spricht wiederum von einemAnteil zwischen 2–8%.Die geringenAnteile
werden in der Fachliteratur u. a. damit begr�ndet, dass insbesondere die Tortur der
medizinischen Untersuchungen und die Vernehmungen bis hin zur gerichtlichen
Verhandlung abschreckend wirken w�rden. Andererseits wurde im Zuge der vor-
liegenden Untersuchung im Interview mit Sexualermittlern berichtet, dass seit
der Strafrechtsreform mehr Falschanzeigen durch Frauen unter anderem aus Mo-
tiven der persçnlichen Rache gemacht werden. Steffen (2005) begr�ndet die Dif-
ferenz zwischen derWahrnehmung der Polizei und der Statistik der Staatsanwalt-
schaft wie folgt: Gegen Falschanzeigen erfolge oftmals keine Anzeige vonseiten
der Polizei, weil diese nicht ausreichend nachweisbar seien und es deshalb auch
nicht zu einer Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft k�me. Sie nimmt in ihrer
neuen Untersuchung �ber Vort�uschungen und falsche Verd�chtigungen nur die
polizeiinternen F�lle aus der Vorgangsverwaltung und der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik zum Ausgangspunkt. Aber auch unter Einbezug dieser F�lle kommt
sie zu �hnlichen Quoten wie alle anderen Untersuchungen: 7,4% aller angezeig-
ten sexuellen Nçtigungen undVergewaltigungen in Bayern im Jahre 2005 kçnnen
als Falschmeldungen gelten (Steffen 2005: 181).

4.2 Praxis der Ermittlung im Falle von sexuellen Gewalttaten und
Sexualmorden

4.2.1 Kl�rung der organisatorischen Zust�ndigkeiten

Bereits bei der Darlegung der Straftaten nach §§ 177/178 StGBwird klar, dass die
Polizei mit unterschiedlichsten Nuancierungen sexueller Nçtigungen und Ge-
walttaten konfrontiert wird: Eine kurze Bel�stigung auf der Straße, bei der es
zur Ber�hrung der Geschlechtsteile kommt, kann genauso als sexuelle Nçtigung
zur Anzeige gebracht werden wie eine Vergewaltigung mit Todesfolge – um mit
diesen Beispielen die Pole zu benennen. Die Zuordnung der Straftat zu den ent-
sprechenden Straftatbest�nden des Strafgesetzbuches bzw. die Einordnung der
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Tat in den polizeilichen Straftatenkatalog gem�ß der PolizeilichenKriminalstatis-
tik (PKS)22 beginnt bei der Aufnahme der Anzeige oder – eher selten – der Ent-
deckung der Straftat23. Die Polizei differenziert in ihrer Kategorisierung sehr fein,
indem sie bspw. die „schwere sexuelle Nçtigung“ nach § 177, 2 StGB von der
„sonstigen sexuellen Nçtigung“ nach §§ 177, 1 und 177, 5 StGB unterscheidet.
Gibt es ein Todesopfer, wird in der polizeilichen Praxis unterschieden zwischen
einerseits „sexueller Nçtigung und Vergewaltigung mit Todesfolge“ nach § 178
StGB und andererseits „Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebes“ nach
§ 211 StGB.Allerdings kann die Einordnung einer Straftat nicht in jedemFall ein-
deutig getroffen werden. Da aus der Einordnung in den Straftatenkatalog der Po-
lizei auch die organisatorische und personelle Zust�ndigkeit abgeleitet wird, ist
die Kl�rung der organisatorischen Zust�ndigkeiten mitunter schwierig. Die Zu-
st�ndigkeiten f�r die zur Anzeige gebrachten Sexualdelikte sind deshalb inner-
halb und zwischen den Dienststellen zu kl�ren. Wie dies im Einzelfall aussehen
kann, zeigen die Ausf�hrungen eines Leiters einer Fachdienststelle f�r Sexualde-
likte, bei denen es um Zust�ndigkeitsprobleme und Kooperation im Falle von
Mord in Zusammenhang mit sexueller Gewalt geht.

IP: „[. . .] also es gibt dann immer wieder so diese Abgrenzungsproblematiken,
wenn dann von den �rzten des Instituts f�r Rechtsmedizin dann prognostiziert
oder festgestellt worden ist, dass da so ein massiver Angriff gegen den Hals, in
aller Regel, stattgefunden hat, dass das Opfer in die N�he des Todes gekommen
ist. O. K., dann sprechen wir dr�ber, ob das jetzt von der Mordkommission oder
halt von uns bearbeitet wird. Aber in aller Regel ist es so, dass der T�ter von einer
weiteren Tatausf�hrung ja selber Abstand genommen hat. Also es gibt ja dann,
dann ganz selten Zeugen, die dann da sagen: ,Ey, was machst du da� und ,He�,
und der T�ter hçrt jetzt auf. [. . .] Dann hat er den so genannten 24er, also ,Freiwil-
liger R�cktritt vom Versuch� und dann wird das sowieso nicht als versuchtes Tç-
tungsdelikt angeklagt und somit bleibt der Fall bei uns. [. . .] Also, da arbeiten wir
Hand in Hand. Oder auch jetzt mit eineranderen Geschichte, wo dann einfach ’ne
Mordkommission und ja, zwei Mitarbeiter meiner Dienststelle an einem Fall ge-
meinsam arbeiten.“ (P 31: 500–504)

Auch die Binnendifferenzierung innerhalb einer Landespolizei kann zu Konflik-
ten bzw. �berschneidungen bei Zust�ndigkeitsregelungen f�hren. Dabei stçßt
eine hohe Differenziertheit der Sexualstraftaten auf eine hohe interne Differen-

22 Der Erfassung rechtswidriger vollendeter oder versuchter Straftaten liegt ein unter teils strafrecht-
lichen, teils kriminologischen Aspekten aufgebauter bundeseinheitlicher Straftatenkatalog der
Polizei zu Grunde. Er entspricht einer mit Schl�sselzahlen versehenen Auflistung (vgl.
www.bka.de/pks/pks2002/tab_straftatenkatalog.pdf vom 30. 1. 2006).

23 In der Untersuchung von Steinhilper (1986: 59 ff.) beginnen lediglich bei 4,5% aller F�lle die
Ermittlungen durch eigene Feststellung der Polizei, in etwa die H�lfte der Taten wird von den
Gesch�digten selbst zur Anzeige gebracht und etwas weniger als die H�lfte der F�lle wird von
Nichtopfern angezeigt, bei denen es sich �berwiegend um Verwandte, Freunde und andere Ver-
trauenspersonen handelt.
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ziertheit der Polizei. Dadurch kann es zur Bearbeitung eines Falles oder verschie-
dener Delikte eines T�ters durch mehrere Dienststellen kommen, ohne dass die
einzelnen Sachbearbeiter etwas voneinander wissen m�ssen (vgl. Abschnitt 8.1).
Diese Problematik soll beispielhaft anhand der �berwiegend vorgangsbezogenen
Ausrichtung eines Landeskriminalamtes dargestellt werden, dessen Struktur in
einem unverçffentlichten internen Bericht genauer analysiert wurde (vgl. Knecht
2003: 2). Die Zust�ndigkeiten ergeben sich dort einmal aus der Deliktorientie-
rung, etwa wenn zwei ,Vergewaltigungskommissariate� ausschließlich Vergewal-
tigungen und sexuelle Nçtigungen bearbeiten. F�r diese beiden Kommissariate
besteht dar�ber hinaus noch eine çrtliche Zust�ndigkeit, denn jedes ist f�r ein an-
deres Stadtgebiet zust�ndig. Andere Zust�ndigkeiten orientieren sich hingegen an
denOpfern. SowerdenDelikte zumNachteil vonweiblichenKindern in zweiwei-
teren Kommissariaten bearbeitet. Eine andere Dienststelle, die ausschließlich Se-
xualstraftaten mit m�nnlichen Opfern im Kindesalter bearbeitet, ist wiederum an
den T�tern ausgerichtet. Hier wird angenommen, dass es sich in derMehrzahl um
homosexuell bzw. p�dosexuell veranlagte T�ter handelt. Ein eigenst�ndigen
Fachkommissariat, das sich mit Kinderpornografie, besonders in Verbindung
mit den Verbreitungsmçglichkeiten durch das Internet auseinandersetzt, arbeitet
dagegen sachorientiert, da die daf�r notwendigen technischen Arbeitsabl�ufe im
Mittelpunkt stehen.

Im Bericht wird beispielhaft ein Fall aufgerollt, der mehrere Dienststellen be-
sch�ftigen w�rde:

„Ein T�ter begeht innerhalb eines bestimmten Zeitraums versuchte Sexualstraf-
taten mit dem Ziel einer Vergewaltigung, wobei er von seiner Tatvorstellung
herKinderals Opferausschließt und gezielt j�ngere Frauen angreift. Eine eindeu-
tige T�terbeschreibung liegt nicht vor, die Versuchstaten lassen keine eindeutigen
Handlungsmuster erkennen, eine eindeutige deliktische Zuordnung ist nur be-
dingt mçglich, die Tatorte sind �ber das gesamte Stadtgebiet verteilt und bei
den Opfern handelt es sich sowohl um junge Frauen, aber auch um eine fr�hent-
wickelte, �lter aussehende 13-J�hrige. Es besteht hier die Gefahr, dass drei unter-
schiedliche Kommissariate ohne Erkennen des Tatzusammenhangs die einzelnen
Vorg�nge bearbeiten, und zwar LKA [X] und [Y] (auf Grund der unterschied-
lichen çrtlichen Zust�ndigkeit im Stadtgebiet, sofern die Taten als versuchte Ver-
gewaltigung erkannt werden) und LKA [Z] (sofern es sich bei einem Opfer um ein
Kind im strafrechtlichen Sinn handelt, bzw. mçglicherweise nicht eindeutig zwi-
schen einem versuchten sexuellen Gewaltdelikt und einer sonstigen Straftat wie
Kçrperverletzung, Raub oder Beleidigung auf sexueller Grundlage differenziert
werden kann).“ (Knecht 2003: 3)

Das System der Sexualstraftaten ist in sich derart differenziert, dass saubere
Trennlinien nur begrenzt gezogen werden kçnnen. Eine Vermeidung von Schnitt-
stellen durch Zust�ndigkeitsverlagerungen w�rde wieder an anderen Stellen
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Probleme aufwerfen. Diese Tatsache macht im Einzelfall eine erhçhte Koope-
ration und Kommunikation notwendig.

Aufgrund der durch jeweils landesspezifische ,Polizeiorganisationsgesetze� gere-
gelten Organisationsstrukturen sind diese so heterogen, dass eine differenzierte
Beschreibung den Rahmen dieses Forschungsprojektes sprengen w�rde24.

4.2.2 Einsatz knapper Ressourcen und Verh�ltnism�ßigkeit

Nach dem Legalit�tsprinzip ist die Polizei zwar verpflichtet, alle Straftaten zu
verfolgen (§ 152 StPO), jedoch nicht mit der gleichen Intensit�t. Gerade im Hin-
blick auf die Ermittlungsstrategien der Polizei existiert eine Art von Opportuni-
t�tsprinzip beim Einsatz von Ermittlungsmethoden. Bei einem einfachen Dieb-
stahl wird man keine Rasterfahndung auslçsen und jemand, der zwei Mal beim
,Erschleichen von Leistungen� erwischt wurde, wird nicht unter polizeiliche Be-
obachtung gestellt. Hier ist also jeweils das Prinzip der Verh�ltnism�ßigkeit zu
wahren. Gleichermaßen existiert im Hinblick auf die Arbeitsbelastung eine Art
von Auswahl bzw. Schwerpunktsetzung bei der Verfolgung von Straftaten, da
die zur Verf�gung stehenden Ressourcen knapp und deshalb effizient zu hand-
haben sind.

4.2.2.1 Fallaufkommen, Schweregrad und Einsatz von Ressourcen

In Berlin – das hier beispielhaft angef�hrt wird – sind laut Polizeilicher Kriminal-
statistik f�r die Jahre 2001/2002 (Der Polizeipr�sident in Berlin 2003: 48) ins-
gesamt 730 F�lle vonVergewaltigung und schwerer Nçtigung (nach § 177 StGB),
342 F�lle sonstiger Nçtigung (nach § 177, 1 und 3 StGB) und kein Fall eines se-
xuellen Gewaltdeliktes mit Todesfolge (nach § 178 StGB) oder eines Mordes in
Zusammenhang mit Sexualdelikten (§ 211 StGB) registriert. Sexualmorde ka-
men auch in den Jahren zwischen 2001 und 2003 laut Polizeilicher Kriminalsta-
tistik (PKS) in Berlin nicht vor (Der Polizeipr�sident in Berlin 2003: 44).

Die rund 1.000 F�lle sexueller Gewaltdelikte nach §§ 177/178 StGB stellen nur
einen Teil des gesamten Arbeitsanfalls des LKA 413 dar, das mit seinen Unter-
abteilungen s�mtliche stadtweit angezeigten Sexualdelikte bearbeitet. Deren
Zahl lag im Jahr 2002 laut Polizeilicher Kriminalstatistik (Der Polizeipr�sident

24 Um sich innerhalb der enormenVielfalt derAufbauorganisationen zu orientieren, lassen sich grob
vier hierarchische Ebenen entlang der Verwaltungsstrukturen der Bundesl�nder unterscheiden:
Die obersten Landesbehçrden (meist Innenministerien, teils auch Landespolizeipr�sidien), die
nachgeordnetemittlereVerwaltungsebene, d. h. obere undmittlere Landesbehçrden (mit Bezeich-
nungen wie Landeskriminalamt, Landespolizeipr�sidium, Polizeipr�sidium oder Polizeistab) von
der unterenVerwaltungsebene (mit Bezeichnungenwie Direktion, Kommissariate, Polizeiinspek-
tion, Polizeirevier oder Abschnitt). Die in Klammern stehenden Begriffe f�r die einzelnen Insti-
tutionen werden allerdings nicht einheitlich verwendet und deshalb wird durch die Bezeichnung
selbst kaum etwas �ber die Stellung einer Dienststelle im jeweiligen Gesamtsystem ausgesagt
(vgl. B�chler 1996a: 99 ff.).
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in Berlin 2003: 48) bei insgesamt 3.451 angezeigten Straftaten, die unter den Ab-
schnitt 13 des Strafgesetzbuches ,Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung� subsumierbar sind. Dar�ber hinaus �bernehmen diese Abteilungen unge-
f�hr noch einmal so viele Straftaten, die durch andere Abschnitte des Strafgesetz-
buches definiert sind.

Innerhalb des Fallaufkommens variieren die F�lle breit �ber die eingesetzten Res-
sourcen. Mit welchem Aufwand letztlich zu einem Fall ermittelt wird, h�ngt von
zahlreichen Faktoren ab. Steinhilper (1986: 95 ff.), der sich in einer empirischen
Untersuchung mit der Ermittlungsintensit�t bei sexuell motivierten Gewaltdelik-
ten auseinandergesetzt hat, unterscheidet organisatorische, kriminalistische und
juristische Faktoren. Zu den organisatorischen Faktoren z�hlt er polizeiliche Ent-
scheidungsprozesse vor demHintergrund knapper Ressourcen. Sowird vor allem
zu leicht aufzukl�renden F�llen intensiv ermittelt, da deren Bearbeitungmit hoher
Wahrscheinlichkeit zu Erfolgen f�hrt. Aus der Deliktschwere l�sst sich nur be-
dingt auf die Ermittlungsintensit�t schließen. Allerdings stellt er fest, dass bei
„massiven Angriffen“ die Ermittlungsintensit�t meist hoch ist (Steinhilper 1986:
111 f.). Einen wichtigen Einfluss auf die Ermittlungsintensit�t hat das Ermitt-
lungsorgan: Ist die Schutzpolizei an den Ermittlungen beteiligt, werden im
Durchschnitt mehr Maßnahmen ergriffen als bei Ermittlungen, die allein von
der Kriminalpolizei durchgef�hrt werden. Zu den kriminalistischen Faktoren
z�hlt er u. a. dieWahrnehmung des Tatgeschehens durch Zeugen, die Bereitschaft
zur Mitarbeit von Zeugen oder Gesch�digten sowie den Zeitpunkt der Anzeige.
Insbesondere der Anzeigezeitpunkt erweist sich als bedeutsam f�r die Ermitt-
lungsintensit�t.Wird eine Tat sp�ter als 24 Stunden angezeigt, erfolgen zumgrçß-
ten Teil nur Ermittlungen mit geringer Intensit�t. Die Gr�nde hierf�r sieht Stein-
hilper zum einen im Wegfall von Sofortmaßnahmen, zum anderen aber auch in
einer geringeren Motivation der ermittelnden Sachbearbeiter (Steinhilper 1986:
113 ff.). An juristischen Faktoren listet Steinhilper u. a. die „Komplexit�t des
mçglicherweise anwendbaren Tatbestandes, die eher objektiv oder subjektiv aus-
gerichtete Schwerpunktsetzung der Strafbestimmung“ auf, die jeweils unter-
schiedliche Anforderungen an die Ermittlungst�tigkeit stellen.

Nach einer multivariaten Analyse der von ihm untersuchten Faktoren haben das
Ermittlungsorgan (Schupo und Kripo vs. Kripo allein), der Anzeigezeitpunkt
und die T�ter-Opfer-Beziehung den grçßten Einfluss auf die Ermittlungsintensi-
t�t (Steinhilper 1986: 116 ff.).

Bereits der kurze �berblick zeigt, wie komplex letztlich die Entscheidungspro-
zesse zum Einsatz von Ressourcen sind. Angesichts der Tatsache, dass es im Zu-
sammenhang mit unserer Studie um die Bearbeitung spurenarmer F�lle geht und
dies vor allem dann der Fall ist, wenn sich T�ter und Opfer vor der Tat unbekannt
sind, werden wir das Fallaufkommen auf der Basis dieses Merkmals sch�tzen –
was selbstverst�ndlich eine starke Vereinfachung der tats�chlichen Verh�ltnisse
zur Folge hat. Vor dem Hintergrund der Steinhilperschen Ergebnisse ist anzuneh-
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men, dass es bei Fremdt�tern zu einer widerspr�chlichenMotivationslage bei den
Ermittlern kommt. Zum einen stellen Fremdt�ter ein besonderes Bedrohungs-
potenzial dar, das die Ermittler zur intensiven Ermittlung motivieren wird, zum
anderen sind diese F�lle schwer aufzukl�ren und demotivieren tendenziell durch
mangelnde Erfolgsaussichten.

Wir unterteilen das Fallaufkommen in folgende Stufen und beziehen uns dabei
auf die Studien von Elz (2002) und Steinhilper (1986):

U In rund 20% der Delikte kommen die T�ter aus dem Verwandten- oder engen
Bekanntenkreis (vgl. Elz 2002: 110). In solchen F�llen kann die Gesch�digte
den Tatverd�chtigen in der Regel namentlich benennen und auch dessen Auf-
enthaltsort angeben. Entsprechend entfallen viele Ermittlungsmaßnahmen,
die ansonsten zur Feststellung und Fahndung durchgef�hrt werden m�ssten
(Steinhilper 1986: 115).

U In rund 50% der angezeigten bzw. von der Polizei entdeckten Straftaten sind
die T�ter dem Opfer fl�chtig bekannt (Elz 2002: 110) und deshalb schwerer
ermittelbar als o. g. T�ter. Hier ist der Aufwand im Einzelfall sehr unterschied-
lich, weil der T�ter mçglicherweise erst durch Gegen�berstellung identifiziert
wird oder z. B. sein aktueller Aufenthalt oder Wohnsitz erst gefunden werden
muss.

U Bei rund 30% der F�lle sind die T�ter demOpfer vçllig fremd (Elz 2002: 110)
und insofern zun�chst grunds�tzlich schwerer ermittelbar. Dabei h�ngt es
letztlich stark von den Spuren und Zeugenaussagen ab, wie sich die Ermitt-
lungsarbeit im Einzelfall gestaltet. Aus diesemGrund ist innerhalb dieser Fall-
gruppe noch weiter zu differenzieren. So ist es auch bei Fremdt�tern durchaus
vorstellbar, dass sie unvorsichtig vorgehen und eindeutige Spuren hinterlas-
sen. Besonders problematisch sind vor allem solche F�lle, bei denen keine un-
mittelbar verfolgbaren Spuren vorhanden sind und die Tatausf�hrung zeigt,
dass es sich um einen T�ter mit einem hohen Bedrohungspotenzial handelt.
Ist die Aufkl�rung dieser F�lle dann nicht von einem großen çffentlichen Inte-
resse begleitet oder sie bleiben aus anderen Gr�nden unterhalb einer bestimm-
ten Erheblichkeitsschwelle, dann d�rfte die Frage nach dem zu vertretbaren
Ressourceneinsatz zu einer sehr schwierigen Entscheidung f�r den ermitteln-
den Sachbearbeiter bzw. f�r seine Dienststelle werden. Bei spektakul�ren und
schwerwiegenden F�llen (z. B. Sexualmorden) stellt sich die Frage nach dem
Ressourceneinsatz auf ganz andere Weise. Solche F�lle fallen aus der Routine
der t�glichen Sachbearbeitung und werden teilweise �ber Jahre mit hohem
Ressourceneinsatz verfolgt.
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Abbildung 5:
Fallbezogener Einsatz von Ressourcen (nach Elz 2002: 110)

Welche Ressourcen die Polizei im Falle schwieriger und schwerwiegender F�lle
mit unbekannten T�tern einsetzt und zu welchen Kooperationen es kommt, wird
im Folgenden anhand eines idealtypischen Phasenablaufs skizziert und dann im
n�chsten Abschnitt anhand zweier Fallbeispiele illustriert. Im Falle der Anzeige
bzw. Entdeckung sexueller Gewalttaten bzw. sexuell motivierter Tçtungsdelikte
nimmt, wie bei anderen F�llen auch, zun�chst der Kriminalpolizeiliche Dauer-
dienst, u. U. aber auch die zust�ndige Dienststelle f�r sexualisierte Gewalt bzw.
dieMordkommission die T�tigkeit auf.Mit dem sogenannten ,erstenAngriff� be-
ginnt die Sammlung von Informationen. Der Kriminalpolizeiliche Erkennungs-
dienst (ED) wird mit der Sicherung und Erschließung der Spuren am Tatort sowie
der Personenidentifizierung beauftragt, ggf. werden �rzte oder gerichtsmedizi-
nische Dienste angefordert (vgl. Weihmann 2005: 84 ff.). Meist f�hrt der Krimi-
nalpolizeiliche Dauerdienst bereits erste Vernehmungen mit dem Opfer, mit Zeu-
gen undVerd�chtigen durch. H�ufig wird der Fall erst dann an die Sexualermittler
bzw. die Mordkommission �bergeben, wenn gekl�rt ist, welche Dienststelle f�r
den Fall zust�ndig ist. Welche Ermittlungsmaßnahmen (vgl. Tabelle 3), von der
Gegen�berstellung (§ 58 StPO) bis zur Durchsuchung (§ 102 StPO) durchgef�hrt
werden, h�ngt letztlich vom Einzelfall ab. Ist es notwendig, werden selbstver-
st�ndlich auch alle informationstechnologischen Mçglichkeiten ausgeschçpft
(vgl. Kapitel 7.2.3). Daf�r stehen so genannte Auswertedienste oder Kriminal-
polizeiliche Meldedienste mit speziellen Kenntnissen zur Verf�gung. In diesem
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Zusammenhang kann bspw. auch ein Informationsabgleich in der ViCLAS-Da-
tenbank durchgef�hrt werden, f�r deren Pflege und Abfrage seit 1999 in den ein-
zelnen Bundesl�ndern spezielle Auswertedienste im Rahmen der Operativen
Fallanalyse zust�ndig sind. Wird ein Fall mit den beschriebenen Maßnahmen
nicht aufgekl�rt, werden in besonders schwerwiegenden F�llen nochmals die Res-
sourcen geb�ndelt: Jetzt werden Besondere Aufbauorganisationen (BAO) oder
Sonderkommissionen (SoKo) eingesetzt. F�hrt auch dies nicht zum Erfolg,
wird insbesondere bei Sexualmorden, bei denen ein �berregional agierender T�-
ter verd�chtigt wird, ein Hçchstmaß an Ressourcen aktiviert: Mit den Operativen
Fallanalytikern wird eine besondere Dienststelle des Landes- oder sogar des Bun-
deskriminalamtes kurzfristig t�tig. Eine zeitintensive Fallanalyse mit einer Viel-
zahl von Experten soll neue Perspektiven aufzeigen und ggf. auch mithilfe der
Erstellung eines T�terprofils die Ermittlungen erneut in Bewegung setzen (vgl.
Abschnitt 3.2.3). Sofern es zur Feststellung eines T�ters kommt, werden Schutz-
polizeien oder operative Einheiten bei der Observation, Fahndung und/oder Ver-
haftung bençtigt und erg�nzen hier wiederum die ermittelnden Beamten. Dar�ber
hinaus wird hierbei mit Staatsanwaltschaften und manchmal auch mit Richtern
(z. B. bei einer richterlichen Vernehmung) kooperiert.

4.2.2.2 Einsatz von Ressourcen anhand exemplarischer F�lle

Bei den Ermittlern stehen �berlegungen zu einem sinnvollen Einsatz von Res-
sourcen amAnfang der Ermittlungsarbeiten. Wie soeben dargelegt, spielen dabei
zum einen die Qualit�t und Quantit�t der vorhandenen Ermittlungshinweise eine
Rolle, zum anderen die Art und Schwere der Tat.

IP: „Weil das, das ist ja eine Kosten-Nutzen-Rechnung, ne – bei den klassischen
�berfalltaten oder bei den klassischen Vergewaltigungen. Bei Fremdbeziehung,
dann gehen wir mal davon aus, da wird auch Spurensicherung gemacht. [. . .]
Die r�cken [bei Sexualmord, Anm. d.Verf.] mit sechs Sachbearbeitern oder mit
f�nf Sachbearbeitern raus. Da sind, Fotografen dazu, die Spurensicherer von
Haus aus [. . .].“ (P 33: 484)

Im Unterschied zu Todesf�llen werden andere sexuelle Gewalttaten i. d. R. mit
weniger Aufwand bearbeitet:

IP: „Bei Sexualdelikten, die machen es zu zweit. Unter der Hand: Normalerweise
ist nur einer in der Bereitschaft.“ (P 33: 472)

Die im Folgenden beschriebenen zwei F�lle zeigen die Spannweite des Ressour-
ceneinsatzes bei der Ermittlungsarbeit bei Sexualstraftaten. Es handelt sich um
die Vergewaltigung einer jungen Frau, die in wenigen Stunden aufgekl�rt werden
konnte (Fall A) und ein sexuelles Tçtungsdelikt an zwei jungen Frauen, dessen
Aufkl�rung mehrere Jahre (von 1994 bis 2000) dauerte (Fall B). Grundlage der
Darstellung sind Interviews mit den Sachbearbeitern und Aktenanalysen.
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Fall A

Bei Fall A, einer Vergewaltigung einer etwa 17-J�hrigen durch einen unbekann-
ten, etwa 30-j�hrigen T�ter, handelt es sich um einen besonders spurenreichen
Fall, der demzufolge einfach zu ermitteln war. Die Vielzahl der offensichtlichen
Ermittlungshinweise machte sowohl die Herleitung weiterer fallspezifischer als
auch den Einsatz typspezifischer Ermittlungshinweise �berfl�ssig.

Die Beamten der zust�ndigen Dienststelle fassten den Fall im Polizeibericht fol-
gendermaßen zusammen:

„Frau X befand sich zur Tatzeit auf dem Bahnsteig des [. . .] Bahnhofes, als eine
m�nnliche Person auf sie zukam und sie mit folgenden Worten ansprach: Ich will
dich jetzt flachlegen! Die Gesch�digte machte dem T�ter deutlich, dass sie dieses
nicht wollte. Daraufhin hielt ihr der T�ter ein kleineres Messer an den Hals (rech-
ter Halsbereich). Anschließend dr�ngte der T�ter die Gesch�digte zum Treppen-
aufgang des Bahnsteiges. Die Gesch�digte verhielt sich aufgrund ihres Angst-
zustandes ruhig und begleitete den T�ter. Laut Gesch�digter çffnete der Beschul-
digte anschließend ihre Jacke und zerschnitt ihre Oberbekleidung. Danach for-
derte der T�ter von der Gesch�digten, dass sie diesen oral befriedigen sollte.
Diese Tat wurde unter Vorhalt desMessers vomT�ter vollzogen. ImAnschluss for-
derte der T�ter von der Gesch�digten weitere sexuelle Handlungen, was die Ge-
sch�digte jedoch in einem ,vertraulichen� Gespr�ch abwenden konnte. Der T�ter
wollte dann mit der Gesch�digten zu ihrer Wohnung und fuhr dann mit dieser vom
Tatort mit der U-Bahn bis Bhf. X. Von dort begleitete der T�ter die Gesch�digte zu
Fuß bis zur Hauseingangst�r der Y-Straße. In einem weiteren Gespr�ch versuchte
sie den T�ter von weiteren Handlungen abzuhalten, indem sie erkl�rte, dass sie
sich mit ihm am heutigen Abend (21:00 Uhr) auf dem Bahnhof Z treffen wollte.
Der T�ter hinterließ der Gesch�digten dabei seinen Vornamen und eine Telefon-
nummer, die sie auf ihremHandy speicherte. Da auf ihremHandy jedoch einewei-
tere Person mit dem Namen Y gespeichert ist, wusste sie nicht mehr, welche die
T�tertelefonnummer ist.“ (Anonymisierte Aktenanalyse in Y, Fall 2)

Aufgrund der detaillierten Ermittlungshinweise hielt sich der Einsatz von per-
sonellen Ressourcen in Grenzen. Er umfasste nach Aufnahme der Anzeige zu-
n�chst unterschiedliche Maßnahmen der Spuren- bzw. Informationssicherung:

U Die Gesch�digte wurde befragt,

U der Tatort besichtigt und fotografiert und

U es wurde eine �rztliche Untersuchung des Opfers durchgef�hrt.

U Dar�ber hinaus wurden EDV-Recherchen zu �hnlichen Taten durchgef�hrt
und bei anderen Dienststellen Informationen zu �hnlichen Taten erfragt.
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U Parallel zu diesen Ermittlungen wurde mit der Gesch�digten vereinbart, dass
sie sich mit dem T�ter am Abend treffen sollte, wie am fr�hen Morgen nach
der Tat ,verabredet�.

Die Gesch�digte erkannte den T�ter eindeutig beim Treffen wieder. Er wurde
durch den an der Verabredung beteiligten Polizisten verhaftet, sein Messer dabei
beschlagnahmt.

Der T�ter leugnete bei der Vernehmung die Tat. Außerdem hatte er der Gesch�-
digten einen falschen Namen angegeben, wollte aber seinen richtigen nicht nen-
nen. Da sich im Speicher seines Handys der von ihm angegebene Name befand,
konnten die Beamten die dazugehçrige Adresse ermitteln. Die dort angetroffene
Person gab unter Vorhalt des Fotos den richtigenNamen des Beschuldigten an und
sagte aus, dass der Beschuldigte per Haftbefehl gesucht w�rde. Nach �berpr�-
fungwurde demAuszug aus demBundeszentralregister entnommen, dass der Be-
schuldigte mehrfach wegen Betrugs und Urkundenf�lschung vorbestraft war. Er
wurde mehrere Male vernommen, schließlich dem Richter vorgef�hrt und ge-
langte dann wegen dringenden Tatverdachts und Fluchtgefahr in Untersuchungs-
haft.

Andere Dienststellen wiesen dar�ber hinaus auf zwei �hnliche F�lle hin, in denen
ebenfalls ein Messer zur sexuellen Nçtigung im Bereich çffentlicher Verkehrs-
mittel eingesetzt wurde. Die T�terbeschreibung dieser beiden angezeigten Taten
passte zu der des aktuellen Falls. Hier bahnte sich eine Serienzusammenf�hrung
an.

Durch einige wenige, unmittelbar zum T�ter f�hrende Ermittlungshinweise ge-
lang es, diesen innerhalb weniger Stunden zu �berf�hren. Die Anwendung typ-
spezifischer Ermittlungshinweise war in diesem Fall nicht notwendig.

W�hrend im Fall A umfassende Ermittlungshinweise eine rasche Aufkl�rung bei
geringem Ressourceneinsatz ermçglichten, konnten im Fall B dagegen nur we-
nige Fakten gesammelt bzw. Spuren gesichert werden.

Fall B

Ende 1994 waren zwei zun�chst vermisste M�dchen nach einigen Tagen tot im
Wald aufgefundenen worden. An ihren Leichen fanden sich keine Spuren, denn
sie waren vorher gewaschen worden. Nur an einer in unmittelbarer N�he liegen-
den weißen Socke, die aber nicht unbedingt mit dem Mord zu tun haben musste,
fanden sichDNA-Spuren, die aber f�r einenVergleich unzureichendwaren. Diese
konnten nicht f�r den effektiven Ausschluss eines T�ters herangezogen werden.

Die Spuren sowie Zeugenvernehmungen dienten dazu, eine Vorstellung �ber die
Tat und ihren Hintergrund zu gewinnen, d. h. auf hermeneutisch-interpretieren-
dem Wege Versionen zu generieren und damit Ermittlungsans�tze zu gewinnen.
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Ein erster Ermittlungsansatz bzw. eine erste T�terversion wurde mit der An-
nahme einer Eifersuchts- oder Beziehungstat entwickelt, da sich eines der beiden
Opfer kurze Zeit vorher von ihrem t�rkischen Freund getrennt hatte. Die Ermitt-
lungen, bei denen sogar verdeckte Ermittler in t�rkischen Kreisen eingesetzt wur-
den, verliefen ohne ausreichendes Ergebnis.

Eine zweite T�terversion einer sexualsadistisch motivierten Tat war mit der Ob-
duktion aufgekommen, die ergeben hatte, dass nicht allt�gliche Sexualpraktiken
und Werkzeuge angewandt worden waren. Verd�chtigt wurden zwei M�nner, die
die beiden M�dchen am Abend vor der Tat laut Zeugenaussagen in ihrem Auto
mitgenommen hatten.Wie der ehemalige Freund hatten auch diese beiden Tatver-
d�chtigen Vorerkenntnisse im Bet�ubungsmittelbereich, Einbruchs- und Rot-
lichtmilieu und waren mit Kçrperverletzungen bekannt. Ihnen waren diese Taten
nach Einsch�tzung der Ermittler zuzutrauen, „. . . was auch sp�ter dazu gef�hrt
hat, dass man diese beiden Herren zu einer weiteren, sag ich mal, Hauptspur sti-
lisiert hat.“ (P 23: 036) Aber auch diese Spur f�hrte nicht zum Erfolg.

Eine dritte T�terversion richtete sich gegen einen Tatverd�chtigen, der bereits in
seiner Jugendmit schweren sexuellen Straftaten in einem anderenBundesland be-
kannt geworden war. F�r seine T�terschaft sprachen auch, dass er in der N�he des
Tatortes lebte und ebenfalls in der Diskothek verkehrte, in der die beiden M�d-
chen sich oft aufgehalten hatten. Auch diese Spur wurde �ber ein Jahr vergebens
verfolgt.

Der komparative Prozess der �berpr�fung fallspezifischer Ermittlungshinweise,
die unmittelbar aus dem Fall bzw. aus den Tatversionen gewonnen wurden, zog
sich �ber Jahre hin. Die Bildung von Tat- und T�terversionen war deshalb so
schwierig, weil dieser Ermittlungsfall sich zwischen den Polen ,geringes Spuren-
aufkommen� und ,Informationsflut� abspielte. Die Ermittlungsarbeit wurde kurz
nach der Tat durch eine Vielzahl von Hinweisen aus der Bevçlkerung enorm er-
hçht. Neben der Verfolgung der Hauptversionen mussten rund 700 Einzelspuren
abgearbeitet werden. Dabei musste sowohl nach polizeilichen Vorerkenntnissen
recherchiert als auch Alibis oder andere individuelle Besonderheiten aufw�ndig
�berpr�ft werden. Nach Aussage des zust�ndigen Ermittlers dauerte auch die Ab-
arbeitung jeder einzelnen Version monatelang, weil eine genaue �berpr�fung der
jeweils verd�chtigten Personen in Form umfangreicher Vernehmungen und Infor-
mationssammlungen in deren sozialem Umfeld stattfand (P 23: 041–045).

Aufgrund der erfolglosen Ermittlungen und der großen çffentlichen Aufmerk-
samkeit nahm die Polizei in einem weiteren Schritt das Angebot zweier externer
Psychologen an, ein T�terprofil zu erstellen. Eine solche Art der Ermittlungs-
arbeit war zu Beginn der 90er Jahre in den L�nderpolizeien noch nicht installiert.
Mithilfe dieser Profile, aus denen sich neue fallspezifische Ermittlungshinweise
ergaben, wurde ein erneuter Anlauf genommen: Zum einen wurden alte Haupttat-
verd�chtige nochmals vor dem Hintergrund dieser Profile �berpr�ft. Zum ande-
ren wurden 150 tatverd�chtige M�nner in dem von den Psychologen berechneten
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Umkreis des Tatortes ausgerastert (Anwendung typspezifischer Ermittlungshin-
weise) und nochmals einzeln �berpr�ft. All diese Maßnahmen verliefen wieder
ohne nachweisbaren Erfolg. 1998 waren die Ermittlungen an einen Tiefpunkt an-
gelangt und die Sonderkommission, die bis dahin an dem Fall gearbeitet hatte,
wurde aufgelçst.

IP: „[. . .] das war so ein Resignationspunkt. Man muss sich das auch so vorstel-
len, man hat ja immer f�r die ganze Zeit, sagen wir aus dem normalen Dienst-
geschehen Kriminalbeamte abgezogen, [. . .], das war �ber Jahre, war das ’ne er-
hebliche Belastung.“ (P 23: 105)

Die noch ausstehenden Restermittlungen sollten von den Hauptermittlern im Ne-
benamt abgearbeitet werden. Da sich dies als unbefriedigend erwies, wurdeMitte
2000 noch einmal eine kleine Sonderkommission mit Unterst�tzung der Staats-
anwaltschaft gebildet, die die vorhandenen umfangreichen Informationen noch-
mals durcharbeitete.

IP: „[. . .] man muss sich das so vorstellen, also wenn dann viele Leute dran ar-
beiten, 25 Leute, das ist ein Riesenberg an Arbeit und es entsteht [. . .] so ’neWand
mit Leitz-Ordnern . . . “ (P 23: 106)

Die Sonderkommission ging davon aus, dass der T�ter eigentlich bereits ermittelt,
also in den Akten vorhanden war, jedoch die Tat bisher keinem der mçglichen
Verd�chtigen nachgewiesen werden konnte. Alle infrage kommenden verd�chti-
gen M�nner (insgesamt 1.200), die in Akten erfasst worden waren, wurden noch-
mals aufgelistet und erneut �berpr�ft.

Gleichzeitig wurde auf Anregung eines Vorgesetzten beschlossen, eine Operative
Fallanalyse durch Mitarbeiter des Bundeskriminalamts durchf�hren zu lassen –
dies war in der Zwischenzeit mçglich. Begr�ndet wurde dies damit, dass der
Fall �ber die Grenzen hinweg spektakul�r sei und bereits hohe Personalressourcen
gekostet hatte. Es wurde eine Tathergangsanalyse durchgef�hrt und ein T�terpro-
fil erstellt. Das Profil konnte allerdings nicht eng genug „gestrickt“ werden, um
eine Rasterung �ber Datenbanken durchf�hren zu kçnnen. Dennoch haben sich
die aus der Fallanalyse hergeleiteten Ermittlungshinweise im Nachhinein als er-
staunlich richtig erwiesen und waren bei der Vernehmung der Tatverd�chtigen
sp�ter sehr hilfreich.

Zum Erfolg f�hrte zuletzt doch die DNA-Spur auf der am Tatort gefundenen So-
cke. Mit einem neueren Verfahren konnte das Bundeskriminalamt nun eine ver-
gleichbare DNA-Spur herausfiltern. Nachdem klar war, dass die Socke nicht
von den M�dchen selbst oder aus ihrem famili�ren Umfeld stammte, wurde
eine große Vergleichsuntersuchung vorbereitet. Um nicht alle 1.200 ,verd�chti-
gen� M�nner �berpr�fen zu m�ssen, wurde eine Priorisierung nach St�rke des
Verdachtes vorgenommen. Hierzu wurde der typspezifische Ermittlungshinweis
,Polizeiliche Vorerkenntnisse� – vor allem im Bereich der Sexualstraftaten – ver-
wendet.
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Unter den 300 M�nnern dieser Kategorie befand sich auch der T�ter. Der Ver-
gleich der DNA-Spur und die Vernehmung selbst erbrachte schließlich seine
�berf�hrung. Bei den fr�heren Ermittlungen war der T�ter nur ein einziges
Mal �berpr�ft worden, nachdem er in einer fr�hen Phase der Ermittlung in einem
anonymen Brief „abartiger sexueller Praktiken“ bezichtigt worden war. Bei der
�berpr�fung seiner Person wurde festgestellt, dass er bei der Staatsanwaltschaft
bekannt war, und es wurde Akteneinsicht genommen.

IP: „[. . .] In dieser Akte ist das jungeM�dchen damals von einer Gutachterin an-
gehçrt worden, die kam zu dem Schluss, dass das nicht glaubhaft ist, ja das war so
eine Art Racheakt gegen den neuen Stiefvater. . . – und insoweit wardas Verfahren
eingestellt.“ (P 23: 132)

Deshalb war diese Spur nicht weiter verfolgt worden. Im Rahmen der kleinen
Sonderkommission wurde dieser Verd�chtige nochmals in die erste Kategorie
der in besonders hohem Maße Tatverd�chtigen aufgenommen, weil er trotz Ein-
stellung des Verfahrens einer sexuellen Straftat beschuldigt worden war.

Vor dem Hintergrund des in Kapitel 3 dargestellten Prozessmodells der Ermitt-
lung verdeutlicht dieser sehr komplizierte und ressourcenintensive Fall die abzu-
arbeitenden Schritte: Die hermeneutisch geleitete Sicherung von ersten Spuren,
die Generierung weiterer Ermittlungshinweise aus dem rekonstruierten Tat-
geschehen, die Bildung und �berpr�fung von Tatversionen entlang fallspezi-
fischer Hinweise bis hin zur erg�nzenden Abarbeitung von typspezifischen Hin-
weisen.

4.3 Nutzung typspezifischer Ermittlungshinweise im Falle sexueller
Gewalttaten

Mit dem �berblick �ber die Rahmenbedingungen, unter denen die Ermittlungen
zu schweren sexuellen Gewalttaten und Sexualmorden stattfinden, wird deutlich,
dass die Praxis der Sachbearbeitung kein homogenes Feld darstellt. Die eingesetz-
ten Ressourcen variieren erheblich je nach Erscheinungsbild der Straftaten (z. B.
T�ter-Opfer-Beziehung), Schweregrad der Tatbegehung und in Bezug auf die
Schwierigkeiten, mit denen Ermittler konfrontiert sind.

Viele sexuelle Gewalttaten werden z�gig abgearbeitet, denn aus den Spuren, aus
Zeugen- bzw. Opferaussagen ergeben sich fallspezifische Hinweise, die direkt
zum T�ter f�hren. In diesen F�llen ist es nicht notwendig, Spezialdienste wie
z. B. Auswerteeinheiten einzuschalten oder aufw�ndige Ermittlungsarbeiten
durchzuf�hren. Zudem handelt es sich bei einem Teil dieser F�lle um minder
schwereDeliktformen. Ein großer Teil dieser Vorg�nge l�sst sich innerhalb kurzer
Zeit abschließen.

IP: „Wir [. . .] haben ein Konzept aufgestellt, wir wollen eigentlich in 48 Stunden
mit einem Fall durch sein, mit einem Sofortfall, wo wir ein Bereitschaftsteam ran-
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setzen, manchmal 2, 3 oder auch 4 Leute, [. . .] und den eigentlich schon soweit
haben, dass wir ihn an die Staatsanwaltschaft abgeben kçnnen. Dadurch wollen
wir die Vorgangsbelastung bei der Sachbearbeitung verringern und wir wollen
die Qualit�t der Vorg�nge erhçhen, denn dadurch, dass wir schneller die Gesch�-
digten vernehmen, schneller die Beschuldigten dann mçglicherweise auch ermit-
teln und die Untersuchungsergebnisse zusammenfassen, kommen wir zu viel bes-
seren Ergebnissen [. . .]“ (P 21: 81–83)

Auf der anderen Seite gibt es die teils spektakul�ren F�lle, bei denen es sich um
Fremdt�ter, exzessive Gewaltanwendung oder um Verdacht auf eine Serie han-
delt. Hier werden die Methoden der Ermittlung erheblich intensiviert und Res-
sourcen großz�gig eingesetzt. In diesen F�llen spielen Kooperationen eine wich-
tige Rolle, das Einholen und der Austausch von vielf�ltigen Informationen, Dis-
kussionen in Teams, ggf. die Einrichtung einer Sonderkommission (SoKo) oder
sogar die Nutzung der Operativen Fallanalyse.

Zwischen diesen beiden Polen liegen sexuelleGewalttaten, die aufgrund vonSpu-
renarmut schwer aufzukl�ren sind, die nicht schwerwiegend genug sind, um be-
sondere çffentliche und polizeiliche Aufmerksamkeit zu erhalten. Gerade in sol-
chen F�llen ist es sinnvoll, mit typspezifischen Ermittlungshinweisen zu arbeiten.
Sie helfen Ermittlungen zu priorisieren und damit Ressourcen einzusparen bzw.
bei gegebenen Ressourcen �berhaupt Erfolg versprechende Ermittlungsans�tze
zu entwickeln.
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5 ,Deliktunspezifische Mehrfacht�ter� als Suchobjekte – Ann�herung
an ein Konstrukt

Ausgangsbasis der vorliegenden Studie sind wesentlich die Ergebnisse von
Straub und Witt (2002). Sie legen dar, dass Vergewaltiger zu einem großen Teil
bereits mit einer ganzen Reihe von Straftaten bei der Polizei bekannt sind und
diese Vorerkenntnisse breit �ber alle Abschnitte des Strafgesetzbuches streuen.
Es handelt sich bei ihnen also h�ufig um ,deliktunspezifische Mehrfacht�ter�.
Sie stellen damit einen bei der Polizei weit verbreiteten Ermittlungsansatz zu se-
xuellen Gewaltdelikten infrage, bei dem vor allem einschl�gige Sexualstraft�ter
in den Fokus von Ermittlungen genommen werden.

In der vorliegenden Studie soll �berpr�ft werden, ob und wenn ja, auf welche
Weise diese Erkenntnis f�r Ermittlungen bei sexuellen Gewaltdelikten fruchtbar
gemacht werden kann. Dazu ist es notwendig, vor allem die entscheidenden
Merkmale ,Anzahl der Vorerkenntnisse� und ,Art bzw. Streuung der Delikte� ge-
nauer zu untersuchen. Dies soll in drei Schritten geschehen:

U Umdie Relevanz der Straub/Witt-Ergebnisse, die an einemDatensatz vonver-
urteilten Vergewaltigern gewonnen wurden, f�r Ermittlungen bestimmen zu
kçnnen, m�ssen sie an dem Datenbestand �berpr�ft werden, den auch Sexual-
ermittler in erster Linie bei ihren Recherchen nutzen: dem jeweiligen polizei-
lichen Informationssystem.Wir tun dies anhand eines Auszugs aus dem Infor-
mationssystem Verbrechensbek�mpfung Berlin (ISVB).

U Straub undWitt haben lediglichVergewaltiger untersucht. Um aber die Bedeu-
tung der einzelnenMerkmale f�r Ermittlungen bestimmen zu kçnnen, m�ssen
sie in Bezug zu anderen Straft�tergruppen bzw. zu allen Straft�tern gestellt
werden. Erst auf diese Weise ist es mçglich, zu kl�ren, ob es sich um spezifi-
sche Eigenschaften von sexuellen Gewaltt�tern handelt oder nicht.

U Im Anschluss werden Interpretationsans�tze zu diesen Merkmalen diskutiert.
Was wird �ber eine Person ausgesagt, wenn sie viele und unspezifische Vorer-
kenntnisse hat?

Wenn wir im Folgenden vom Vergewaltiger als ,deliktunspezifischen Mehrfach-
t�ter� sprechen, mag die Vorstellung entstehen, es handle sich dabei um einen be-
stimmten Persçnlichkeitstypus. Wir haben zwar von einem statistischen Zusam-
menhang zwischen den Merkmalen ,Vergewaltiger�, ,Mehrfacht�ter� und ,unspe-
zifische Delikte� auszugehen, jedoch nicht davon, bzw. nur sehr eingeschr�nkt,
dass diese Merkmale auf einen bestimmten Persçnlichkeitstypus verweisen.
Bei n�herer Betrachtung der Merkmale wird deutlich, dass sie inhaltlich nur
sehr ungenau definiert sind: So kçnnen sich hinter Vergewaltigern bzw. sexuellen
Gewaltt�tern, die ja auf der Basis des Strafgesetzes definiert werden, nicht nur
sehr unterschiedliche Persçnlichkeiten und Biografien verbergen, sondern auch
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die damit verbundenen Straftaten werden hinsichtlich ihrer Schwere und �ußeren
Begleitumst�nde sehr verschieden sein. �hnlich verh�lt es sich mit der ,Anzahl
und Art der polizeilichen Vorerkenntnisse�. Hinter den Auspr�gungen dieser
Merkmale verbirgt sich eine unendliche Vielfalt an Lebenssachverhalten. Pau-
schale Aussagen zu dieser Gruppe, bspw. in Form von statistischen Mittelwerten
bergen die Gefahr, Dinge miteinander zu vermischen, die eigentlich nicht zusam-
mengehçren. Auch der Umstand, bei der Polizei als Beschuldigter oder Tatver-
d�chtiger registriert zu werden, ist nicht allein auf Persçnlichkeitseigenschaften
zur�ckzuf�hren. Es gibt so viele Einfl�sse (wie z. B. regionale Unterschiede in
der polizeilichen Ermittlungst�tigkeit, Falschanzeigen etc.), dass die Abbildung
des zu Grunde liegenden Ph�nomens mit einer Variablen bereits eine verzerrende
Reduktion darstellt. Wir fassen den ,deliktunspezifischen Mehrfacht�ter� ent-
sprechend als Konstrukt auf, das im Folgenden kritisch durchleuchtet wird.

Dabei kçnnen drei f�r die Ermittlungspraxis relevante Perspektiven eingenom-
men werden und zwar

U die kriminologische

U kriminalistische und

U organisationssoziologische.

Wenn auch im folgenden Schaubild getrennt dargestellt, sind sie in Wirklichkeit
doch eng ineinander verflochten. Vorteil der analytischen Trennung ist, dass mit
der jeweiligen Betrachtungsweise spezifische Problemstellungen fokussiert wer-
den, die eine genauere Eingrenzung des Suchobjektes ,deliktunspezifischer
Mehrfacht�ter� ermçglichen.

Abbildung 6:
Aspekte des Suchobjekts ,deliktunspezifischer Mehrfacht�ter�

Bei der kriminologischen Perspektive handelt es sich einerseits um eine Art un-
mittelbaresVermessen des insAuge gefassten Suchobjektes und zwar anhand em-
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pirisch-statistischer Daten �ber polizeiliche Vorregistrierungen, zuerst bei ver-
urteilten und dann an den tatverd�chtigen sexuellen Gewaltt�tern aus dem poli-
zeilichen Informationssystem. Im Vordergrund stehen die Merkmale ,Anzahl
und Art der polizeilichen Vorerkenntnisse�. Andererseits werden unter �tiologi-
schen Aspekten einschl�gige nationale und internationale Untersuchungen �ber
,Karrieren� von Mehrfach- und Gewaltt�tern und mçgliche T�tertheorien vor-
gestellt, z. B. die der ,dissozialen Persçnlichkeit�, die den ,deliktunspezifischen
Mehrfacht�ter� auszeichnen kçnnte. Dabei wird die Frage aufgeworfen, inwiefern
Mehrfacht�ter tats�chlich auch gef�hrliche T�ter sind und wenn ja, ob es Indika-
toren gibt, die auf die Entwicklung entsprechender ,krimineller Karrieren� hin-
weisen.

In kriminalistischer Perspektive stellen sich Straft�ter mit vielleicht zahlreichen
aber unspezifischen polizeilichen Vorerkenntnissen als schwer ermittelbar dar.
Kriminalistische T�tigkeit basiert wesentlich auf dem Vergleich von Tatmerkma-
len und damit auf dem Vorhandensein von Gleichfçrmigkeiten bei der Tatbege-
hung (Modus operandi; vgl. Abschnitt 3.2.1). Personen, die – wie ,deliktunspezi-
fische Mehrfacht�ter� – bei ihrem kriminellen Handeln keine oder nur wenige
Gleichfçrmigkeiten aufweisen, sind aus diesem Grund schwer zu fassen.

In organisationssoziologischer Perspektive stellen ,deliktunspezifische Mehr-
facht�ter� eine Art ,blinder Fleck� der polizeilichen Wahrnehmung dar. Polizei-
liche Organisation ist �berwiegend am Delikt und nicht am T�ter orientiert.
Aus diesem Grund besteht tendenziell das Risiko, dass Personen, die zwar inten-
siv kriminell, dabei aber deliktunspezifisch und unterhalb einer bestimmten Er-
heblichkeitsschwelle handeln, im Hinblick auf ihre ,kriminelle Energie� unzurei-
chend wahrgenommen werden. Sie werden an verschiedenen Stellen innerhalb
der Polizei bearbeitet, ohne dass die Verfahren zusammengef�hrt w�rden. Erst
in der Gesamtschau w�rde das tats�chliche Bedrohungspotenzial ansichtig wer-
den. Der Umstand der erschwerten Wahrnehmung verweist auf Ans�tze der Er-
mittlung, in denen t�terorientiert gearbeitet und Informationen zum T�ter geb�n-
delt werden. Dieser Zusammenhang wird in diesem Kapitel zwar vermerkt, soll
jedoch erst in Kapitel 8 in Bezug auf die Intensivt�terprogramme genauer erl�u-
tert werden.

5.1 Die statistische Konstruktion des ,deliktunspezifischen
Mehrfacht�ters�

Im Mittelpunkt des Abschnitts 5.1 stehen die Ergebnisse der Studie von Straub
undWitt (2002)25 �ber bestimmteMerkmale verurteilter Vergewaltiger und Sexu-
almçrder, die als statistisch generierte bzw. typspezifische Ermittlungshinweise

25 Deren Ergebnisse konnten wir am Originaldatensatz nachvollziehen und an einigen Stellen er-
g�nzen. Wir bedanken uns f�r das �berlassen der Daten!
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betrachtet werden und sexuelle Gewaltt�ter als ,deliktunspezifischen Mehrfach-
t�ter� genauer in den Blick nehmen.

5.1.1 Der Auszug aus dem Informationssystem Verbrechensbek�mpfung
Berlin (ISVB)

Die Untersuchungsgruppe der 367 rechtskr�ftig verurteilten Straft�ter, die Ver-
gewaltigungsdelikte begangen haben, wurde von Straub und Witt (2002: 9 ff.)
aus dem Bundeszentralregister und hier aus einer Gruppe aller im Jahre 1999
nach §§ 177, 178 Strafgesetzbuch (StGB) Verurteilten ausgew�hlt. Sie kamen
aus f�nf verschiedenen Fl�chenl�ndern. Da sexuelle Nçtigung ein relativ breites
Spektrum an Tatbegehungsweisen umfasst, ggf. vom erzwungenen Kuss bis zur
Vergewaltigung unter Einsatz einer Waffe, wurden die zun�chst erhaltenen F�lle
durchgesehen und nur die ausgew�hlt, die dem Bild einer ,Vergewaltigung� ent-
sprachen. Die 367 ausgew�hlten Straft�ter stellen in dieser Hinsicht also eine
weitgehend homogene Gruppe dar. Daneben haben Straub und Witt eine Ver-
gleichsgruppe von 39 Personen �berwiegend aus der ViCLAS-Datenbank zusam-
mengestellt, die 1999 einen Sexualmord begangen haben.

F�r diese beiden Untersuchungsgruppen wurden nicht nur die Vorstrafen aus dem
Bundeszentralregister zusammengetragen, sondern s�mtliche polizeilichen Vor-
erkenntnisse (auch Nebengesetze26) aus der Vergangenheit der T�ter durch Re-
cherchen in entsprechenden Kriminalakten und Informationssystemen der Poli-
zei. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Sachverhalte zu gerichtlichen Kon-
sequenzen f�hrten.

Auf Probleme der Datenqualit�t weisen Straub und Witt nochmals gesondert hin
(2002: 11 ff.): Bei der Beurteilung ihrer Ergebnisse sollte bedacht werden, dass
polizeiliche Vorregistrierungen zum einen nicht l�ckenlos erfasst werden kçnnen
(Dunkelfeld, Lçschfristen, keine Recherchemçglichkeit in Daten der neuen Bun-
desl�nder vor 1989). Zum anderen kommt es teils zur Doppelerfassung vonTaten,
wenn im Wege des juristischen Prozesses z. B. eine Herabstufung des Straftat-
bestandes vorgenommen wird und dabei zwei Abschnitte des Strafgesetzbuches
betroffen sind (vgl. Sessar 1981). Trotz dieser Fehlerquellen bilden die Ergeb-
nisse zusammen mit anderen Studien (vgl. Elz 2002) bestimmte statistische
Merkmale ab, die dazu beitragen kçnnen, einen sexuellen Gewaltt�ter mithilfe
typspezifischer Hinweise n�her einkreisen und ggf. besser ermitteln zu kçnnen.

Im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojektes wird versucht, die Ergebnisse
der Studie von Straub undWitt unter realistischen Bedingungen, d. h. als Recher-
chemerkmale in einem Informationssystem zu verwenden. Dabei geht es also
nicht um eine �berpr�fung der Ergebnisse von Straub und Witt. Da es sich,

26 Ordnungswidrigkeiten sind anfangs in der Studie von Straub undWitt (2002) ausgewiesen, sp�ter
aber nicht mehr einbezogen (vgl. S. 15 und 20).
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wie noch genauer dargestellt wird, um zwei unterschiedliche Populationen han-
delt, ist dies auch nicht mçglich. Es soll aber zum einen �berpr�ft werden, ob
sich die Zahlenverh�ltnisse zu den an verurteilten Vergewaltigern gefundenen
Merkmalen auch an tatverd�chtigen Vergewaltigern bzw. sexuellen Nçtigern zei-
gen. Zum anderen sollen die Ergebnisse in einen breiteren Kontext eingeordnet
werden, der dann wiederum als Ausgangsbasis f�r die Darstellung und Analyse
von EDV-basierten Ermittlungsstrategien (Rasterung) anhand der diskutierten
Merkmale genutzt wird.

F�r die Untersuchung wurde – unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestim-
mungen – ein Auszug aus dem Datensatz des ISVB zur Verf�gung gestellt.
Beim ISVB handelt es sich um eine Datei, in die zum einen laufend neue Tatver-
d�chtige eingestellt, zum anderen aber auch laufend Daten auf Grund von Lçsch-
fristen (vgl. Abschnitt 6.3) vernichtet werden. S�mtliche Vorregistrierungen, die
von den eingestellten Tatverd�chtigen bekannt sind, stellen – weil es sich um eine
polizeiliche Datei handelt – keine rechtskr�ftigen Verurteilungen dar, kçnnen je-
doch zuVerurteilungen gef�hrt haben. Hier finden sich auch – �hnlichwie bei den
Recherchen von Straub undWitt – Personen, die verd�chtigt werden,Verstçße ge-
gen Nebengesetze (wie z. B. Bet�ubungsmittelgesetz, Straßenverkehrsgesetz,
Ausl�ndergesetz) begangen zu haben. Ordnungswidrigkeiten sind hingegen nicht
enthalten.

Der dem Forschungsprojekt Mitte 2004 zur Verf�gung gestellte Datensatz des
ISVB enth�lt alle Personen, die 2003 mit mindestens einem polizeilichen Vor-
gang registriert wurden. DerDatenauszug aus dem ISVBbzw. die Bezugsgruppen
der Untersuchung unterscheiden sich vom Datensatz der Untersuchung von
Straub und Witt an einigen markanten Punkten:

U W�hrend Straub und Witt von verurteilten Vergewaltigern ausgehen, handelt
es sich bei unserer Untersuchungsgruppe um Tatverd�chtige, die wegen einer
Anzeige nach §§ 177/178 StGB polizeilich registriert sind. Anders als Straub
und Witt, die – außer Sexualmçrdern – keine weiteren Vergleichsgruppen in
die Untersuchung einbeziehen, steht uns durch den ISVB-Datensatz, der alle
registrierten Tatverd�chtigen aus dem Jahre 2003 enth�lt, eine Vergleichs-
gruppe zur Verf�gung, mit der sich neue Sichtweisen erçffnen kçnnen.

U Da es sich bei unserer Auswahl umTatverd�chtige und nicht um verurteilte T�-
ter handelt, gilt es zu ber�cksichtigen, dass sich unter den Erfassten auch Per-
sonen befinden, die sich zu einem sp�teren Zeitpunkt als unschuldig heraus-
stellen (vgl. Jacobs 1986, vgl. Abschnitt 4.1).

U Mit der Auswahl gem�ß der §§ 177/178 des StGB sind in der Untersuchungs-
gruppe Tatverd�chtige enthalten, die sowohl der sexuellen Nçtigung als auch
der Vergewaltigung beschuldigt werden.Weil nicht differenziert werden konn-
te, ist nicht absehbar, wie viele Tatverd�chtigewegen des Tatverdachtes auf se-
xuelle Nçtigung und wie viele wegen Vergewaltigung in das ISVB gestellt
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wurden. Insofern sind auch weniger schwerwiegende Delikte als Vergewalti-
gungen bei den Beschuldigten der Berliner Vergleichsgruppe zu finden.

U Aus der Untersuchung werden Sexualmçrder nach § 211 StGB in Ermange-
lung ausreichender Fallzahlen im polizeilichen Informationssystem Berlins
ausgeschlossen, sodass auch die Untersuchungsgruppe der 39 ausgew�hlten
Sexualmorde von Straub und Witt (2002) unber�cksichtigt bleibt.

U Der zur Verf�gung stehende ISVB-Datenauszug umfasst auch die Altersgrup-
pen unterhalb der Strafm�ndigkeitsgrenze von 14 Jahren, da es sich um die
polizeilich aufgenommenen Straftaten handelt. Das ist bei der Untersuchungs-
gruppe von Straub und Witt nicht der Fall, da diese nur verurteilte Vergewal-
tiger beinhaltet. Strafm�ndige Personen unter 14 Jahren sind somit ausge-
schlossen.

Der Versuch, die Ergebnisse aus der Untersuchungsgruppe der verurteilten Ver-
gewaltiger bei Straub und Witt zum Ausgangspunkt zu nehmen und auf Tatver-
d�chtige nach §§ 177/178 StGB aus Berlin zu �bertragen, ist angesichts der Un-
genauigkeiten bei der Berliner Untersuchungsgruppe gewagt. Dennoch soll ex-
ploriert werden, ob sich die folgenden Gruppen in ihren Merkmalen ann�hern
bzw. ob sich die ersten beiden Gruppen von der Mehrheit der Gesamtgruppe aller
im ISVB erfassten Tatverd�chtigen abheben:

U 367 verurteilte Vergewaltiger von Straub und Witt (2002),

U 784 aus dem ISVB-Datensatz 2003 ausgew�hlte Tatverd�chtige nach
§§ 177/178 StGB, im Folgenden als ,Tatverd�chtige nach §§ 177/178� be-
zeichnet,

U Gesamtgruppe der 147.448 Tatverd�chtigen, die 2003 von der Berliner Polizei
registriert wurde, im Folgenden als ,Alle Tatverd�chtigen� bezeichnet.

5.1.2 Anzahl der polizeilichen Vorerkenntnisse

Von den 367 verurteilten Vergewaltigern bei Straub undWitt hatten 74% polizei-
liche Vorerkenntnisse27, d. h., 270 waren im Zusammenhang mit Straftaten und
Verstçßen gegen Nebengesetze (z. B. Bet�ubungsmittelgesetz, Kraftfahrzeugver-
kehrsordnung, Ausl�ndergesetz) unter ihrem Namen in den polizeilichen Daten-
best�nden mit 5.853 Eintr�gen recherchierbar. Im Durchschnitt wiesen diese 22
polizeiliche Vorerkenntnisse auf. Bezogen auf die Gesamtgruppe der 367 ver-

27 Polizeiliche Vorerkenntnisse im Sinne der Untersuchung von Straub und Witt (2002: 17 ff.) sind
alle Sachverhalte, welche der Polizei als Straftat nach dem Strafgesetzbuch (StGB) sowie den
Nebengesetzen (z. B. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungs-, Aus-
l�nder- oder Asylverfahrensgesetz) zur Kenntnis gelangen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob diese
Sachverhalte zu gerichtlichen Konsequenzen (z. B. Verurteilungen) gef�hrt haben. Allerdings
unterliegen auch die polizeiinternen Kenntnisse bestimmten Lçschfristen der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen der jeweiligen Bundesl�nder.
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urteilten Vergewaltiger ergeben sich durchschnittlich 16 Vorerkenntnisse. W�h-
rend 69 Verurteilte gar keine Vorerkenntnisse hatten, lag das Maximum der Vor-
erkenntnisse f�r eine Person bei 301 Vorg�ngen. Straub und Witt ziehen aus die-
sen Ergebnissen den Schluss, „dass T�ter im Vorfeld einer Vergewaltigung bzw.
eines ,Sexualmordes� in der Regel bereits erheblich polizeilich in Erscheinung
treten“ (Straub & Witt 2002: 19).

Interessanterweise finden sich auch bei den 784 Tatverd�chtigen nach
§§ 177/178 StGB aus dem ISVB-Datensatz �hnliche Zahlenverh�ltnisse wie
bei Straub und Witt (vgl. Tabelle 4). Zu dieser Gruppe gibt es insgesamt 7.507
Vorg�nge in der Vergangenheit, soweit keine Lçschungen vorliegen. Das Maxi-
mum liegt bei 136 Vorg�ngen f�r eine Person. Im Durchschnitt hat diese Per-
sonengruppe 9,6 Vorregistrierungen bei der Polizei. Betrachtet man nur die Per-
sonen, die Vorerkenntnisse haben, ergibt sich einMittelwert von 12,5 Vorerkennt-
nissen, rund 10 weniger als bei den verurteilten Vergewaltigern der Untersuchung
von Straub und Witt.

Um zu einer differenzierten Einsch�tzung des Suchobjekts zu kommen, ist aller-
dings der Mittelwert alleine ungeeignet. Hierzu ist auch die Verteilung des Merk-
mals bzw. dessen Streuung in die Betrachtung einzuschließen. Ein großer Teil der
verurteilten Vergewaltiger von Straub und Witt hat relativ viele polizeiliche Vor-
erkenntnisse: Knapp die H�lfte (49,3%) hat 5 und mehr, bei 36% finden sich 10
und mehr, bei 28% sind es sogar 15 und mehr Vorerkenntnisse (vgl. Tabelle 4).
Dem stehen jedoch 26% Vergewaltiger ohne Vorerkenntnisse gegen�ber und
die ebenfalls etwa ein Viertel (24,3%) der Vergewaltiger umfassenden Gruppe
mit 1 bis 4 Vorerkenntnissen.

Die Extrembereiche, also die Personen, die keine bzw. sehr viele Vorerkenntnisse
haben, fallen zahlenm�ßig bei der ISVB-Untersuchung etwas weniger ins Ge-
wicht, sodass die Verteilung also insgesamt flacher ist (vgl. Abbildung 7). Aber
auch hier hat knapp die H�lfte (46%) der Tatverd�chtigen nach §§ 177/178
StGB 5 und mehr Vorerkenntnisse, 30% haben mehr als 10 und 20% haben
mehr als 15 Vorerkenntnisse. Lediglich bei 23,5% der Tatverd�chtigen nach
§§ 177/178 StGB finden sich vor der Bezugstat keine Eintr�ge im polizeilichen
Informationssystem (vgl. Tabelle 4).
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Tabelle 4:
VergleichderUntersuchungsgruppen: ,AnzahlpolizeilicherVorerkenntnisse�

Anzahl der polizei-
lichen Vorerkennt-
nisse

Verurteilte Vergewal-
tiger bei Straub und
Witt
(n = 367, Angaben
in%)

Tatverd�chtige nach
§§ 177/178 StGB
Berliner ISVB 2003
(n = 784, Angaben
in%)

Alle Tatverd�chtigen
Berliner ISVB 2003
(n = 147.448,
Angaben in%)

0 26,4 23,5 46,6

1 8,1 9,8 12,7

2 6,5 8,2 7,5

3 4,4 5,4 5,5

4 5,2 7,5 3,9

5 2,7 4,2 3,1

6 4,4 3,7 2,5

7 3,0 3,8 2,1

8 1,4 3,2 1,7

9 1,9 1,2 1,4

10–14 7,9 9,3 4,7

15 und mehr 28,1 20,3 8,3

Gesamt 100,0 100,1 100,0
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Abbildung 7:
VergleichderUntersuchungsgruppen: ,Anzahl polizeilicherVorerkenntnisse�

Ob es sich bei dieser Verteilung des Merkmals um eine spezifische Eigenschaft
vonVergewaltigern bzw. sexuellenNçtigern handelt oder nicht, zeigt sich imVer-
gleich mit allen Tatverd�chtigen. Von den im Jahr 2003 im ISVB befindlichen
147.448 Tatverd�chtigen hat knapp die H�lfte (47%) keine Vorerkenntnisse,
etwa ein Viertel hat 5 und mehr, 13% haben 10 und mehr und 8% haben 15
und mehr Vorerkenntnisse. Die recht deutlichen Unterschiede zu den Vergewal-
tigern sind auch in Abbildung 7 zu erkennen. W�hrend die Anteile bei den Ver-
gewaltigern bei 15 und mehr Vorerkenntnissen deutlich steigen, l�uft die Kurve
bei allen Tatverd�chtigen relativ flach aus.

Verurteilte Vergewaltiger nach Straub und Witt und Tatverd�chtige nach
§§ 177/178 StGB des ISVB heben sich also beimMerkmal ,Anzahl der Vorregis-
trierungen� gegen�ber dem Großteil aller Tatverd�chtigen deutlich ab28. Ein ent-
sprechender typspezifischer Ermittlungshinweis kçnnte insofern durchaus f�r die
Ermittlungspriorisierung gewonnen werden. Dieser m�sste sich allerdings vor al-
lem auf die Extrembereiche des Merkmals beziehen. So zeigen sich die Unter-
schiede zwischen den tatverd�chtigen sexuellen Gewaltt�tern des Jahres 2003
und allen Tatverd�chtigen desselben Jahres zum einen vor allem bei den Anteilen
an Personen ohneVorerkenntnisse und zum anderen bei denAnteilenmitmehr als
15 Vorerkenntnissen. In einem mittleren Bereich unterscheiden sich die Gruppen
kaum.

28 Der Unterschied zwischen den sexuellen Nçtigern und allen Tatverd�chtigen des ISVB ist statis-
tisch hochsignifikant (T-Test f�r Mittelwertgleichheit).
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Auf der Basis dieser Ergebnisse kann zudem geschlossen werden, dass sich Ver-
gewaltiger im Vergleich zu anderen Straft�tern deutlich h�ufiger in den Daten-
und Wissensbest�nden der Polizei finden werden. Die praktische Bedeutung die-
ser Aussage relativiert sich allerdings etwas angesichts des Umstands, dass bei-
spielsweise in Berlin etwa knapp 20% (660.000 Personen)29 der Gesamtbevçlke-
rung polizeilich registriert sind (vgl. Kapitel 7). Ebenso kann davon ausgegangen
werden, dass der Anteil an Personen mit vielen Vorerkenntnissen (z. B. mehr als
15) im Vergleich mit anderen Straft�tergruppen erhçht ist. Die praktischen Kon-
sequenzen, die daraus resultieren, werden im 7. Kapitel noch eingehender behan-
delt.

5.1.3 Deliktperseverantes versus deliktunspezifisches Verhalten von
T�tern

Bei der Vielzahl der polizeilichen Vorregistrierungen, die offensichtlich ein be-
sonderes Merkmal von sexuellen Gewaltt�tern sind, stellt sich zus�tzlich die Fra-
ge, ob eine H�ufung bei bestimmten Arten von Delikten existiert bzw. wie breit
die Vorerkenntnisse einzelner T�ter �ber die verschiedenen Deliktbereiche streu-
en. Da es hier nicht um Perseveranz in Bezug auf den Modus operandi der Tat-
begehung geht (vgl. dazu Abschnitt 5.2.6), sondern hinsichtlich der Straftaten,
h�ngt die Beantwortung eng damit zusammen, in welcher Weise Straftaten zu
Gruppen zusammengefasst werden. Straub undWitt (2002: 15) konstruieren „De-
liktbereiche“ analog zu den 30 Abschnitten des Strafgesetzbuchs (StGB) und er-
g�nzen sie um das Bet�ubungsmittelgesetz (BtMG) und sonstige Nebengesetze
(z. B. Straßenverkehrsgesetz, Waffen- oder Ausl�ndergesetz). Die Vorerkennt-
nisse lassen sich so auf insgesamt 32 Kategorien verteilen, die auch f�r die ISVB-
Untersuchung 2003 �bernommen werden. Der Konstruktion dieses Merkmals
haftet etwas Willk�rliches an, da die einzelnen StGB-Abschnitte teilweise sehr
unterschiedliche Delikte zusammenfassen. Mit gleicher Berechtigung w�rden
sich beispielsweise auch Deliktbereiche auf der Basis kriminologischer Unter-
suchungen konstruieren lassen, derenVerwendungwahrscheinlich zu anderen Er-
gebnissen f�hren w�rde.

Bei den Ergebnissen ist neben der Frage der Streuung besonders der Vergleichmit
allen Tatverd�chtigen interessant, weil – analog zum Merkmal ,Anzahl der Vor-

29 Die Zahl 660.000 basiert auf derAuskunft eines f�r die Pflege des ISVB zust�ndigenMitarbeiters.
In einem Fl�chenstaat wird sich der Anteil der polizeilich registrierten Personen an der Gesamt-
bevçlkerung deutlich verringern. So wohnten 1998 ca. 12 Mio. Personen in Bayern (vgl. Bayeri-
sches Landesamt f�r Statistik und Datenverarbeitung). Davon hatten 1,3 Mio. Personen einen
Eintrag im Kriminalaktennachweis, waren also als Beschuldigte bei der Polizei registriert (vgl.
JurPC Web-Dok. 70/1998. Internet-Zeitschrift f�r Rechtsinformatik). Im Unterschied zu Berlin
betr�gt der Anteil der Personen mit polizeilichen Vorerkenntnissen ca. ein Zehntel. Nach einer
Erhebung des bayerischen Datenschutzbeauftragten (vgl. Der Bayerische Landesbeauftragte f�r
den Datenschutz 2005) betr�gt der durchschnittliche Anteil polizeilich registrierter Personen an
der Gesamtbevçlkerung in Deutschland ca. 6%.
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erkenntnisse� – eine bestimmte Streuung ggf. als typspezifisches Merkmal sexu-
eller Gewaltt�ter identifiziert werden kann.

Nach Straub undWitt weisen die verurteilten Vergewaltiger mit Vorerkenntnissen
(n = 270) im Durchschnitt in 5 Abschnitten des StGB polizeiliche Registrierun-
gen auf. Das Maximum liegt bei 16 Abschnitten (Straub & Witt 2002: 19). Bei
den Tatverd�chtigen nach §§ 177/178 StGB des ISVB liegt der Durchschnitt
bei 4,4 Abschnitten und das Maximum bei 15. Trotz unterschiedlicher Unter-
suchungsgruppen bestehen also auch in diesem Punkt sehr �hnliche Tendenzen.
Der Durchschnittswert beschreibt allerdings auch hier keine Homogenit�t der
Gruppe hinsichtlich des Merkmals. F�r einen genaueren Einblick werden die
H�ufigkeiten der Deliktbereiche grafisch dargestellt (vgl. Abbildung 8). Dabei
werden nur Personen mit mindestens 2 Vorerkenntnissen einbezogen, da erst ab
dann die Streuung sinnvoll ausgewiesen werden kann.

Die am h�ufigsten vorkommenden Werte (Modi) der Deliktstreuung bei den ver-
urteilten Vergewaltigern von Straub und Witt (n = 240) sind 2 und 5, auf die sich
jeweils 15% der Personen verteilen. Die Vorerkenntnisse von 42% der Personen
streuen �ber f�nf und mehr Deliktbereiche. Der Anteil der verurteilten Vergewal-
tiger mit lediglich einem Deliktbereich liegt bei 7% (vgl. Tabelle 5). Bei denje-
nigenmit 5 undmehr polizeilichenVorerkenntnissen (n = 181) schrumpft derAn-
teil der Personen mit nur einem Deliktbereich auf 3%. Der Modus liegt nach wie
vor bei 5 Deliktbereichen.

Bei den Tatverd�chtigen nach §§ 177/178 StGB (n = 523) liegt der Modus, also
der am h�ufigsten vorkommende Wert, bei 2. 19,5% der Tatverd�chtigen weisen
2 Deliktbereiche, 35% der Tatverd�chtigen weisen 5 und mehr Deliktbereiche
auf. Die Streuung ist also insgesamt etwas geringer als bei den Vergewaltigern
von Straub und Witt. Andererseits ist der Anteil der Personen mit nur einem De-
liktbereich mit 5% kleiner als bei Straub undWitt. Betrachtet man nur die Tatver-
d�chtigen aus dem ISVB, die mindestens 5 Vorerkenntnisse haben (n = 358), re-
duziert sich der Anteil der Personen, die nur in einemDeliktbereich auff�llig wur-
den, auf 1%. Der Modus liegt dann bei 4, bewegt sich also auf denjenigen Wert
der verurteilten Vergewaltiger von Straub und Witt zu.
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Abbildung 8:
H�ufigkeiten der Deliktbereiche

Die Mehrzahl der verurteilten Vergewaltiger (61%) und der tatverd�chtigen se-
xuellen Nçtiger (63%) l�sst sich mit dem Merkmal ,deliktisch unspezifisches�
oder ,nicht perseverantes� Straft�terhandeln beschreiben. Es stellt sich die Frage,
ob sie sich in diesem Punkt von der Gesamtheit aller Tatverd�chtigen des ISVB-
Datensatzes unterscheiden und somit auch im Falle der Ermittlung besser identi-
fizieren lassen.

Betrachtet man alle Tatverd�chtigen des ISVB aus dem Jahr 2003 mit mindestens
zwei Vorerkenntnissen (60.056 = 41% von allen Tatverd�chtigen, vgl. Tabelle 5)
scheinen dieUnterschiede zu denverurteiltenVergewaltigern und den tatverd�ch-
tigen sexuellen Nçtigern zun�chst nicht so gravierend, jedoch zeigen die Vertei-
lungen deutlich unterschiedliche Schwerpunkte: Der Modus liegt bei allen Tat-
verd�chtigen mit einem Anteil von 26% bei zwei Deliktbereichen. Der Verlauf
der H�ufigkeitsverteilung ist bei der Gesamtheit der Tatverd�chtigen sehr viel
steiler auf den Modus ausgerichtet als bei den verurteilten Vergewaltigern und
den Tatverd�chtigen nach §§ 177/178 StGB, bei denen er nur langsam abflacht
und die H�ufigkeiten f�r die Deliktbereiche zwischen 2 und 5 fast gleich groß
sind. Knapp die H�lfte aller Tatverd�chtigen mit Vorerkenntnissen (n = 78.729)
aus dem ISVB-Datensatz (48%)weist 3 undmehrDeliktbereiche auf. Beschr�nkt
man sich auf die Personenmit mindestens 5Vorerkenntnissen (n = 35.123), so ha-
ben 53% dieser Personen Vorerkenntnisse in mindestens 5 Deliktbereichen und
der Anteil derjenigen mit nur einem Deliktbereich schrumpft auf 3%. Im Folgen-
den soll nochmals ein genauerer zahlenm�ßiger �berblick gegeben werden:
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Tabelle 5:
Deliktstreuung bei denUntersuchungsgruppen (Personenmit zwei undmehr
Vorerkenntnissen)

Delikt-
streuung
der Vor-
erkennt-
nisse nach
StGB

Verurteilte Vergewaltiger
bei Straub und Witt
(n = 367, n = 240)

Tatverd�chtige nach
§§ 177/178 StGB
Berliner ISVB 2003
(n = 784, n = 523)

Alle Tatverd�chtigen
Berliner ISVB 2003
(n = 147.448, n = 60.056)

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

1 17 7,1 25 4,8 6.316 10,5

2 36 15,0 102 19,5 15.764 26,3

3 27 11,3 74 14,2 11.345 18,9

4 23 9,6 81 15,5 7.954 13,2

5 36 15,0 59 11,3 5.882 9,8

6 21 8,8 40 7,7 4.214 7,0

7 20 8,3 39 7,5 3.136 5,2

8 14 5,8 39 7,5 2.201 3,7

9 13 5,4 20 3,8 1.461 2,4

10 11 4,6 19 3,6 908 1,5

11 8 3,3 12 2,3 504 0,8

12 2 0,8 8 1,5 240 0,4

13 5 2,1 4 0,8 93 0,2

14 2 0,8 0 0 23 0,0

15 4 1,7 1 0,2 10 0,0

16 1 0,4 0 0 3 0,0

17 0 0 0 0 2 0,0

Gesamt 240 100,0 523 100,2 60.056 99,9

Der soeben dargestellte Vergleich zwischen den verschiedenen Straft�tergruppen
beinhaltet allerdings die Gefahr einer Scheinkorrelation. Da mit einer großen
Zahl an Vorerkenntnissen auch die Wahrscheinlichkeit grçßer wird, dass diese
Vorerkenntnisse �ber mehrere Deliktbereiche streuen, haben Vergewaltiger allein
auf der Basis, dass sie durchschnittlich mehr Vorerkenntnisse haben als alle Tat-
verd�chtigen, entsprechend auch eine hçhereWahrscheinlichkeit f�r eine breitere
Deliktstreuung. Aus diesemGrund werden in der folgenden Tabelle 6 nur die Per-
sonen miteinander verglichen, die die gleiche Zahl an Vorerkenntnissen haben.
Zun�chst zeigt die Tabelle den Zusammenhang zwischen Anzahl und Streuung
der Vorerkenntnisse. Der Anteil an Personen, die ausschließlich innerhalb eines
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Deliktbereichs (Abschnitt des Strafgesetzbuches) agieren, also deliktperseverant
handeln, wirdmit demAnstieg der Vorerkenntnisse immer kleiner. Tendenziell ist
der Anteil der Perseveranten bei den tatverd�chtigen Vergewaltigern kleiner als
bei allen Tatverd�chtigen – auch wenn der Vergleich aufgrund der kleinen Fall-
zahlen bei den Vergewaltigern nur eine geringe Basis hat und der Unterschied
zwischen den Teilgruppen desVergleichs statistisch nicht signifikantwird30. Fest-
zuhalten bleibt aber vor allem, dass die Anteile an deliktperseverant handelnden
Straft�tern ohnehin recht gering sind. Selbst bei Personen mit nur zwei Vor-
erkenntnissen verteilen sich diese bei etwa 70% auf verschiedene Deliktbereiche.
Bei Mehrfacht�tern ist also ohnehin davon auszugehen, dass sie deliktunspezi-
fisch handeln.

Tabelle 6:
Anteile an ausschließlich in einem Deliktbereich handelnden
Tatverd�chtigen (Perseverante)31

Anzahl der Vor-
erkenntnisse

Tatverd�chtige nach
§§ 177/178 StGB Berliner ISVB
2003

Alle Tatverd�chtigen 2003

Anzahl der
Personen

Prozent der
Perseveranten32

Anzahl der
Personen

Prozent der
Perseveranten

2 64 21,9 11.072 30,9

3 42 11,9 8.053 16,6

4 59 3,4 5.808 9,2

5 33 6,1 4.581 6,3

6 29 13,8 3.752 5,1

7 30 3,3 3.033 4,4

8 25 4,0 2.431 3,3

9 9 11,1 2.110 3,1

10–14 73 2,7 6.983 1,6

15 + 159 0,6 12.233 1,2

Es stellt sich die Frage, wie hoch der Anteil an den Vergewaltigern ist, die ein-
schl�gige polizeiliche Vorerkenntnisse aufweisen. Mit einschl�gigen Vorerkennt-
nissen sollen dabei Delikte aus dem 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches (,Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung�) gemeint sein. 27%der ,Straub/Witt-
Vergewaltiger�mit Vorerkenntnissen (n = 270) haben neben anderen auch ein-

30 T-Test auf Mittelwertgleichheit.
31 Ber�cksichtigt werden nur die Vorerkenntnisse. So wird ein Tatverd�chtiger nach §§ 177/178

StGB, der bspw. mit zwei Diebst�hlen registriert ist, zu den Perseveranten gez�hlt.
32 Definiert als Anzahl von StGB-Deliktbereichen gleich 1 bezogen auf die Vorerkenntnisse.
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schl�gige Vorerkenntnisse (vgl. Tabelle 7). Bei den tatverd�chtigen sexuellenNç-
tigern des ISVBmit Vorerkenntnissen (n = 600) liegt dieser Anteil bei 19%. Ver-
gewaltiger, die ausschließlichVorerkenntnisse im 13. Abschnitt des StGB aufwei-
sen, stellen dagegen einen verschwindend geringen Anteil. Bei Straub und Witt
sind das lediglich 4 Personen oder 1,5% der 270 verurteilten Vergewaltiger mit
Vorerkenntnissen, im ISVB-Datensatz sind es 12 Tatverd�chtige nach §§ 177/178
StGB, das entspricht 2% aller 600 Personen mit Vorerkenntnissen.

Tabelle 7:
,Verurteilte Vergewaltiger� (Straub undWitt 2002) und ,Tatverd�chtige nach
§§ 177/178 StGB� (ISVB 2003) bezogen auf Abschnitte des StGB und Neben-
gesetze

Abschnitte StGB ,Vergewaltiger Straub und
Witt� (nur Personen mit
Vorerkenntnissen)

Alle Tatverd�chtigen ISVB
2003 (nur Personen mit
Vorerkenntnissen)

Personen
(n = 270)
(%)

Vorg�nge
(n = 5.853)
(%)

Personen
(n = 78.729)
(%)

Vorg�nge
(n = 693.619)
(%)

Diebstahl und Unterschlagung 66 45 51 26

Sonstige Nebengesetze 51 10 18 5

Straftaten gg. d. kçrperliche
Unversehrtheit

54 8 43 12

Betrug u. Untreue 36 6 43 22

Straftaten gg. d. persçnl. Freiheit 35 4 22 5

Sachbesch�digung 35 4 24 6

Straftaten gg. d. çffentliche
Ordnung

31 3 19 4

Gemeingef�hrliche Straftaten 29 3 2 0

Straftaten g. d. sexuelle Selbst-
bestimmung

27 3 4 1

Raub und Erpressung 26 3 13 3

Beleidigung 23 2 24 5

Bet�ubungsmittelgesetz 22 5 17 4

Urkundenf�lschung 18 2 8 2

Beg�nstigung und Hehlerei 14 1 4 1

Widerstand gg. d. Staatsgewalt 11 1 9 1

Gesamt 478 100 301 97
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Im Folgenden soll dargestellt werden, �ber welche Abschnitte des Strafgesetz-
buches die Delikte streuen. Grundlage ist ein Vergleich zwischen den verurteilten
Vergewaltigern der Studie von Straub und Witt (2002: 21) und allen Tatverd�ch-
tigen des ISVB-Datensatzes 2003 (vgl. Tabelle 7). Dabei ist auch hier zu ber�ck-
sichtigen, dass bei Personen mit einer großen Zahl an Vorerkenntnissen auch die
Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie Straftaten in mehreren Deliktbereichen auf-
weisen (vgl. Tabelle 6). Es sind also in erster Linie die Anteile an den Vorg�ngen
zu betrachten.

Hinsichtlich der Deliktstruktur kann festgestellt werden, dass ,Diebstahl und Un-
terschlagung� jeweils den grçßten Anteil bei beiden Untersuchungsgruppen aus-
machen (,Straub/Witt-Vergewaltiger�: 45% der Vorerkenntnisse, ,alle ISVB-
Tatverd�chtigen�: 26% der Vorerkenntnisse). Der zweitgrçßte Teil der Vor-
erkenntnisse liegt bei den Vergewaltigern im Bereich der ,sonstigen Nebengeset-
ze� (10%), bei allen Tatverd�chtigen bei Betrug und Untreue. Auf dem dritten
Rang befinden sich bei beiden Gruppen die ,Straftaten gegen die kçrperliche
Unversehrtheit (,Straub/Witt-Vergewaltiger�: 8% aller Vorerkenntnisse, ,alle
ISVB-Tatverd�chtigen�: 12% aller Vorerkenntnisse). Ob es sich hierbei um in-
haltlich interpretierbare und statistisch signifikante oder um eher zuf�llige Un-
terschiede handelt, kann an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Fest-
zuhalten ist, dass sich – abgesehen vom Deliktbereich ,Betrug und Untreue� –
keine gravierenden Unterschiede abzeichnen und die These, dass Vergewaltiger
im Vorfeld vor allem durch Gewaltdelikte (Deliktbereich ,Straftaten gegen die
kçrperliche Unversehrtheit�) auffallen, durch diesen statistischen Vergleich nicht
gest�tzt wird.

5.1.4 Fremde und bekannte T�ter

Ein wichtiges Merkmal bei der Ermittlung gegen sexuelle Gewaltt�ter ist das der
T�ter-Opfer-Beziehung, da sich die Ermittler bei Taten, bei denen der T�ter dem
Opfer unbekannt ist, regelm�ßig mit grçßeren Schwierigkeiten bei der Aufkl�-
rung der Tat konfrontiert sehen.

In der Regel finden sich in Untersuchungen die Abstufungen ,verwandt�, ,eng be-
kannt�, ,fl�chtig bekannt� und ,fremd�. Als ,fremd� wird die Beziehung bei Straub
undWitt dann bezeichnet, wenn sich T�ter und Opfer vor der Tat nie oder nur sel-
ten (fl�chtige Bekanntschaft) gesehen haben (Straub &Witt 2002: 24). Im Ergeb-
nis der Untersuchung haben nahezu drei Viertel der verurteilten Vergewaltiger
eine Vorbeziehung zum Opfer, die meisten T�ter finden sich in der Kategorie
,Ehe und Familie� wieder (vgl. Abschnitt 5.2.7).

Beim Vergleich polizeilicher Vorerkenntnisse der fremden und bekannten T�ter
stellen Straub undWitt in ihrer Untersuchung fest, dass verurteilte Vergewaltiger,
die sich ein fremdes Opfer w�hlen, signifikant hçher mit polizeilichen Vor-
erkenntnissen belastet sind als solche, die ein ihnen bekanntes Opfer vergewaltig-
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ten (Straub & Witt 2002: 31 ff.). 85% der Fremdt�ter, jedoch nur 69% der dem
Opfer bekannten T�ter haben polizeiliche Vorerkenntnisse.

Im ISVB-Datensatz sind in Bezug auf Vorerkenntnisse kaum Unterschiede zwi-
schen den dem Opfer fremden und bekannten Tatverd�chtigen erkennbar: Der
Anteil der Tatverd�chtigen nach §§ 177/178 StGB mit Vorerkenntnissen liegt
bei denBekannt-Tatverd�chtigenmit 76%nurwenig niedriger als bei den Fremd-
Tatverd�chtigen mit 77%. Da auch Elz (2002: 226 ff.) im Unterschied zur ISVB-
Auswertung in ihrer Untersuchung zu dem recht deutlichen Ergebnis kommt, dass
Fremdt�ter weit h�ufiger zu den R�ckf�lligen gehçren als die Beziehungst�ter
(vgl. Elz 2002: 249), ist anzunehmen, dass die Ergebnisse der Straub/Witt-Studie
eher den tats�chlichen Verh�ltnissen entsprechen. Das ISVB-Ergebnis mag dem
Zufall oder der unterschiedlichen Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe
geschuldet sein.

F�r die Bildung eines typspezifischen Ermittlungshinweises sind die Ergebnisse
von Straub undWitt zur Opfer-T�ter-Beziehung und den Merkmalen von Fremd-
t�tern interessant. Sind die Fremdt�ter, die ja ganz besonders im Visier der Sexu-
alermittler stehen, laut statistischem Profil in der Vergangenheit deutlich hçher
belastet, so verbessert das die Qualit�t des Ermittlungshinweises ,polizeiliche
Vorerkenntnisse�.

5.1.5 Alter zum Zeitpunkt der Tat

Das Durchschnittsalter der verurteilten Vergewaltiger zum Zeitpunkt der Tat liegt
bei 30 Jahren, wobei die Altersspanne zwischen 14 und 70 Jahren liegt (Straub &
Witt 2002: 26). Der Median, der die Population in zwei gleich große H�lften teilt,
befindet sich bei 28 Jahren. In der ISVB-Stichprobe ist das Durchschnittsalter der
Tatverd�chtigen nach §§ 177/178 StGB zum Zeitpunkt der angenommenen Tat
mit 33 Jahren etwas hçher. Der Median liegt bei 32 Jahren. Der j�ngste Tatver-
d�chtige hat ein Alter von 11 und der �lteste von 75 Jahren.
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Abbildung 9:
Vergleich verschiedener Untersuchungsgruppen – Altersverteilung

Da mit der Untersuchung lediglich grobe Trends verfolgt werden kçnnen, zeigt
der Vergleich der drei Gruppen (vgl. Abbildung 9), dass der Hçhepunkt kriminel-
ler Aktivit�t sowohl bei verurteilten Vergewaltigern, Tatverd�chtigen nach
§§ 177/178 StGB als auch bei der Gesamtgruppe aller Tatverd�chtigen zwischen
dem 21. bis 29. bzw. dem 30 bis 39. Lebensjahr liegt. Ab dem ca. 40. Lebensjahr
ist ein deutlicher Abfall zu verzeichnen. Gravierende Unterschiede zwischen den
Gruppen sind allerdings nicht feststellbar.

5.1.6 Sonstige Merkmale: Geschlecht und Nationalit�t

Auch wenn Straub undWitt ,Geschlecht� und ,Staatsangehçrigkeit� nicht auswei-
sen, sollen die Auspr�gungen dieser beidenMerkmale anhand der Berliner Daten
kurz dargestellt werden: Unter den Tatverd�chtigen nach §§ 177/178 StGB aus
dem ISVB-Datensatz befinden sich lediglich 12 Frauen (1,5%). Der Anteil der
Personenmit deutschemPass betr�gt 63%. ImVerh�ltnis zurGesamtbevçlkerung
Berlins ist dieser Anteil deutlich unterrepr�sentiert, da die Bevçlkerung mit deut-
schem Pass einen Anteil von 87% an der Wohnbevçlkerung hat.

5.1.7 Zwischenres�mee

Durch den Vergleich der beiden ,Vergewaltiger�-Populationen mit allen Tatver-
d�chtigen des ISVB-Datensatzes konnten Merkmale wie ,Anzahl� und ,Streuung
von Delikten� profiliert werden. Andererseits besteht der Nachteil, dass Informa-
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tionen streckenweise recht unsicher sind, weil es sich um noch nicht restlos ermit-
telte und verurteilte F�lle handelt. Dies mag allerdings im Zuge von eher explo-
rativen Recherchen der Sexual- und Todesermittler im Falle unbekannter T�ter
nicht immer eine so große Rolle spielen wie bei empirischen Untersuchungen.
Wichtig ist, dass sich die Ergebnisse vonStraub undWitt auch an einemDatensatz
nachweisen lassen, der den Ermittlern zur Verf�gung steht.

Die Ergebnisse von Straub und Witt wie auch die Informationen aus dem Daten-
satz ISVB untermauern die Aussage, dass es sich bei den untersuchten sexuellen
Nçtigern und Vergewaltigern um ,Generalisten� handelt, die keinesfalls nur auf
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung festgelegt sind. Eine Vergewal-
tigung wird nicht als „Krone der kriminellen Karriere“ verstanden, sie ist eine
Tat unter vielen (vgl. Straub & Witt 2002: 51). Es ist aber auch festzuhalten,
dass sich sexuelle Nçtiger und Vergewaltiger als ,deliktunspezifische Mehrfach-
t�ter� kaum vom Gros aller Mehrfacht�ter unterscheiden, die ebenfalls �berwie-
gend nicht deliktperseverant handeln. Die diagnostizierten Unterschiede zwi-
schen sexuellen Nçtigern und Vergewaltigern einerseits und allen Tatverd�chti-
gen andererseits bieten zwar Ansatzpunkte zur Ermittlungspriorisierung, es ist
aber noch unklar, ob die Unterschiede so gravierend sind, dass sie hierf�r genutzt
werden kçnnen. Wir werden uns im 7. und 8. Kapitel noch einmal genauer mit
dieser Frage befassen.

5.2 ,Deliktunspezifische Mehrfacht�ter� im Lichte kriminologischer
Forschungen

Im vorangegangenen Kapitel wurden auf der Grundlage der Aggregatdatenana-
lyse des ISVB-Datenauszugs bestimmte Merkmale f�r das Suchobjekt des ,de-
liktunspezifischen Mehrfacht�ters� herausgearbeitet und diskutiert. Nunmehr
sollen die hier erarbeiten Ergebnisse in den Kontext bereits verçffentlichter Stu-
dien gestellt und im Licht dieser kriminologischen Untersuchungen interpretiert
werden.

Dabei spielt das Ph�nomen des ,deliktunspezifischen Mehrfacht�ters� eine be-
sondere Rolle. In der Literatur wird es in unterschiedlichen Facetten als ,chronic
offender�, Mehrfacht�ter, Serient�ter oder als Karrieret�ter behandelt. Der grçßte
Teil dieser kriminologischen Untersuchungen bezieht sich vor allem auf Jugend-
liche bzw. junge Erwachsene. Seltener sind Studien, die auch andere Altersgrup-
pen einbeziehen oder sich gar auf den Lebenslauf erstrecken.

5.2.1 Das Konzept des ,chronic offender�

Bekannt geworden sind die Anfang der sechziger Jahre durch Marvin Wolfgang
begr�ndeten Forschungen der ,Philadelphia Cohort Study� (Figlio, Sellin &Wolf-
gang 1972). Sie f�hrten zur Etablierung desKarriereansatzes in derKriminologie.
Die Autoren unterscheiden Einmalt�ter, Mehrfacht�ter und chronische T�ter. Sie
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fanden heraus, dass 18% der Delinquenten 52% aller registrierten Straftaten be-
gehen. Das Ergebnis der Philadelphia-Studien, dass eine kleine Zahl von chro-
nischen Straft�tern f�r den grçßten Teil der begangenen Delikte verantwortlich
ist, war Anlass f�r die Durchf�hrung des ,Panels on Research on Criminal Ca-
reers� durch das National Institute of Justice unter Leitung von Alfred Blumstein
(daran beteiligt waren u. a. Delbert Elliot, David Farrington, Rolf Loeber und
Marvin Wolfgang). Kriminalpolitisch war man an der Strategie der ,selective in-
capacitation� orientiert und an der gezielten Inhaftierung von mçglichst fr�h di-
agnostizierten chronischen T�tern interessiert. Untersucht wurden u. a. die Dauer
der Karriere, H�ufigkeit der Beteiligung an Straftaten, Entwicklung der Delikt-
schwere imLebensverlauf undKontexte des Karriereendes (Blumstein u. a. 1986:
31 ff.). Nach den Ergebnissen des Panels korrespondiert eine dauerhafte krimi-
nelle Aktivit�t mit Substanzmissbrauch, instabilen Arbeitsverh�ltnissen und kri-
mineller Auff�lligkeit in der Jugend.

5.2.2 Das Konzept der ,antisozialen� bzw. ,dissozialen� Persçnlichkeit

Unter entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten sind die ,Cambridge Study
in Delinquent Development� von Farrington undWest (1990: 115) und die Unter-
suchungen von Moffitt (1993, 1994) hervorzuheben. F�r Farrington und West ist
es von Interesse herauszufinden, inwieweit sich im Lebensverlauf eine Kontinui-
t�t der Straff�lligkeit durchsetzt und vonwelchen Faktoren diese Entwicklung ab-
h�ngt. Als Pr�dikatoren f�r persistente Delinquenz konnten fr�hes antisoziales
Verhalten, Straff�lligkeit der Eltern, soziale Deprivation, geringe Intelligenz
und schlechtes Erziehungsverhalten der Eltern nachgewiesen werden.

Moffitt gelangtmit denDaten der ,Dunedin-Studie� zu einer Unterscheidung zwi-
schen zwei Formen dissozialen Verhaltens: „life-course persistent antisociality“
und „adolescent-limited antisociality“. Relativ dauerhafte Dissozialit�t („life-
course persistent“) in Kindheit (Beißen, Schlagen, Herumtreiben) und Jugend
(einfacher Diebstahl, Drogenhandel, Raub) steht im Zusammenhang mit Hirn-
sch�digungen, Ern�hrungsmangel, Hyperaktivit�t, mangelnder Impulskontrolle,
sprachlicher Inkompetenz, erlebtenMisshandlungen in der Kindheit, Unf�higkeit
zur Perspektiven�bernahme und anderen Defiziten (1994: 28). Zu einer Versteti-
gung der psychopathischen Persçnlichkeit kommt es dann, wenn dauerhafte Kon-
flikte mit den Eltern bestehen, die nicht in der Lage sind, p�dagogisch angemes-
sen zu reagieren. Dies wiederum treibt die Kinder auf die Straße. Reagiert die
Umwelt ebenso ablehnend wie die Eltern, so verstetigt sich das dissoziale Verhal-
ten. Die auf die Jugendphase beschr�nkte Antisozialit�t (adolescent-limited) ent-
wickelt sich dann, wenn kçrperliche Reife auf soziale Unreife trifft und zu einem
Spannungszustand f�hrt. Da aufgrund famili�rer und finanzieller Abh�ngigkeit
die Statusmerkmale des Erwachsenseins (z. B. Alkoholkonsum, Autobesitz usw.)
zur�ckgestellt werden m�ssen, versuchen die betroffenen Jugendlichen, diese
G�ter auf illegalem Wege zu erreichen.
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In Deutschland haben sich Lçsel und Bliesener (2003) eingehend mit dem Kon-
zept des dissozialenVerhaltens auseinander gesetzt. Sie unterscheidenmit Loeber
(1996) ein offenes antisoziales oder aggressives Syndrom von einem verdeckt an-
tisozialen oder delinquenten Verhalten. Die erste Kategorie bezieht sich auf Ver-
haltensweisen wie Treten, Schlagen, Trotzen, K�mpfen, Zerstçren und Wutaus-
br�che, wohingegen die zweite Kategorie Schulschw�nzen, L�gen, Stehlen, Feu-
erlegen, Substanzmissbrauch und Zugehçrigkeit zu delinquenten Gruppen um-
fasst. Antisoziales oder dissoziales Verhalten kann in unterschiedlichen Formen
auftreten. Zu einem persistenten Muster kann sich Antisozialit�t bei Kindern
und Jugendlichen herausbilden, wenn sie sowohl offene wie verdeckt aggressive
Formen zeigen.

F�r die Erkl�rung relativ dauerhafter Dissozialit�t hat Lçsel einen multifaktoriel-
len, bio-psycho-sozialen Ansatz entwickelt. Maßgebliche famili�re Risiken um-
fassen Ablehnung des Kindes durch die Eltern, aggressives, �berm�ßig strenges
oder inkonsistentes Erziehungsverhalten, mangelhafte Supervision des Kindes,
permanente Konflikte, Antisozialit�t undAlkoholmissbrauch der Eltern. Zu einer
Verst�rkung des Problemverhaltens kçnnen strukturelle Risikofaktoren wie Ar-
mut und Auflçsung der Familie beitragen (Lçsel & Bliesener 2003: 12).

Zu den Risikofaktoren der kindlichen Entwicklung gehçren u. a. Impulsivit�t,
Hyperaktivit�t, Aufmerksamkeitsstçrungen, eine niedrige Intelligenz sowie De-
fizite in den kognitiven Funktionen. Da die Eltern teilweise auch stark belastet
sind und selbst Verhaltensprobleme haben, kçnnen sie kaum p�dagogisch ange-
messen mit den Schwierigkeiten des Temperaments und den kognitiven Prob-
lemen ihres Kindes umgehen. Aus dieser Situation kann sich eine so genannte
Zwangsinteraktion entwickeln. Die Eltern reagieren ablehnend, ungeduldig, ag-
gressiv oder begegnen dem Verhalten des Kindes mit rigidem Zwang, was wie-
derum mit Unruhe, Wutausbr�chen und Aggressionen des Kindes beantwortet
wird. Die aggressive Vorbildrolle der Eltern erzeugt kognitive Schemata der In-
formationsverarbeitung, mit denen das Verhalten anderer als feindselig wahr-
genommen wird. Gleichzeitig kann dies dazu f�hren, dass aggressive Verhaltens-
weisen als erfolgreich erlebt werden.

Emotionale und kognitive Defizite wirken sich auch in der Schule aus und f�hren
zuLeistungsproblemen und zu Schwierigkeiten imUmgangmit Lehrern undMit-
sch�lern. Kinder und Jugendliche, die Stçrungen des Sozialverhaltens aufweisen,
erfahren Ablehnung durch andere Mitsch�ler und schließen sich delinquenten
Peer-Gruppen an, die auf ,Action� und unmittelbare Bed�rfnisbefriedigung aus-
gerichtet sind. Dabei machen sie Erfahrungen mit Vandalismus, Diebstahl, Raub,
Alkohol, Drogen und der Auseinandersetzung mit anderen Gruppen. Mit zuneh-
mender Delinquenz und der offiziellen Registrierung durch Polizei, Justiz und an-
dere Behçrden finden weitere Ausgrenzungen statt. Die Zugangsmçglichkeiten
zu legalen Zielenwerden immermehr eingeengt und die Eigendynamik der R�ck-
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f�lligkeit wird beg�nstigt. Das wiederum kann die subkulturellen Orientierungen
verst�rken (Lçsel & Bliesener 2003: 14 ff.).

Die angedeutete Entwicklung zeigt, dass die Prozesse nicht kausal und determi-
nistisch ablaufen. Die Wahrscheinlichkeit zu einem chronischen Verlauf steigt,
wenn eine Kumulation der verschiedenen Risikofaktoren stattfindet. Je h�ufiger
und vielf�ltiger das Problemverhalten auftritt und je j�nger das Alter bei der ers-
ten offiziellen Straftat ist, umso hçher ist die Wahrscheinlichkeit f�r eine dauer-
hafte Stçrung des Sozialverhaltens (Lçsel & Bliesener 2003: 18).

ImHinblick auf Sexualstraft�ter konnten Ullrich undMarneros (2002: 274) nach-
weisen, dass Vergewaltiger ein deutlich aggressiveres und feindseligeres Persçn-
lichkeitsprofil ausweisen als T�ter, die sexuellen Missbrauch von Kindern bege-
hen. Ihrer Ansicht nach besteht ein starker Zusammenhang zwischenGewaltt�tig-
keit und einer neurotischen Dissozialit�t. Sehr stark ausgepr�gt ist bei Vergewal-
tigern ein Drang, Feindseligkeit gegen�ber anderen auszuleben.

Generell machen verschiedene entwicklungskriminologische Untersuchungen
darauf aufmerksam, dass f�r eine kleine Personengruppe klinisch relevante Stç-
rungen des Sozialverhaltens bis ins Erwachsenenalter hinein erhalten bleiben
(Farrington 1992b, Figlio,Tracy &Wolfgang 1990). So fand Dahle (Dahle 1998)
in einer L�ngsschnittuntersuchung von 397m�nnlichen Berliner Strafgefangenen
bei 40% der Probanden eine sehr fr�h einsetzende polytrope delinquente Aktivi-
t�t. Im Vergleich zu 60% der Befragten war deren durchschnittliche Deliktrate in
der Jugendzeit um mehr als sechsmal erhçht (vgl. Dahle 1998: 50).

5.2.3 Differenzierungen nach Alter und Geschlecht

Die bereits angef�hrte Studie von Dahle (1998) ist f�r die Fragestellung unseres
Projekts von Interesse, weil sie eine weitergehende Differenzierung nach der De-
liktbelastung im Altersverlauf vornimmt. Damit konnte Dahle unterschiedliche
Altersverl�ufe von Straft�tern herausarbeiten.

Die Gruppe der „Jungaktiven“ (16%) wies das hçchste Ausmaß an Delinquenz
im fr�hen Erwachsenenalter noch vor dem 25. Lebensjahr auf. Danach nimmt
die Deliktbelastung ab. W�hrend einige nach dem 30. Lebensjahr strafrechtlich
nicht mehr in Erscheinung traten, blieben die meisten Befragten dieser Gruppe
mit eher geringf�gigen Normverletzungen (meist Verkehrsdelikte) weiterhin ak-
tiv (vgl. Dahle 1998: 51). Die Gruppe der „altersbegrenzten Intensivt�ter“ (11%)
zeichnet sich durch eine fr�h einsetzende delinquente Aktivit�t aus. Im Hinblick
auf die Schwere der begangenen Straftaten steigerten sie sich bis um das 30. Le-
bensjahr. Nach dem 35. Lebensjahr wurden sie nur noch selten auff�llig, nicht zu-
letzt aufgrund von langj�hrigen Haftstrafen. 30% aller schweren Raub- und Er-
pressungsdelikte gehen auf das Konto der Befragten dieser Gruppe (vgl. Dahle
1998: 51). Eine weitere Gruppe von Straff�lligen, die „Sp�teinsteiger“ (13%),
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trat erst relativ sp�t, allerdings �ber einen l�ngeren Zeitraum,mit intensiven straf-
rechtlich relevanten Aktivit�ten auf.

Eine hoch problematische Gruppe scheint die der „persistenten Intensivt�ter“
(13%) zu sein. Sowohl unter Gesichtspunkten der Delikth�ufigkeit als auch der
Deliktschwere handelt es sich hier um die aktivste Gruppe. Mit durchschnittlich
17 Jahren hatten sie dreimal soviel Lebenszeit im Straf- oder Maßregelvollzug
verbracht wie alle anderen Gruppen. Ein großer Teil von ihnen hatte schwere
Raub- und Erpressungsdelikte begangen. 60% von ihnen wurden mehrfach auf-
f�llig. Ein eindeutiger Altersgipfel der delinquenten Aktivit�t l�sst sich bei den
Befragten dieser Gruppe nicht nachweisen. Die meisten Probanden waren auch
noch in den letzten Jahren strafrechtlich auff�llig (vgl. Dahle 1998: 51). Bei ihnen
wurden massive Verhaltensauff�lligkeiten mit einer dissozialen Orientierung
festgestellt. Festzuhalten bleibt aber auch, dass ann�hernd die H�lfte der Befrag-
ten (47%)mit einer vergleichsweise geringen kriminellenAktivit�t auffiel. Dahle
bezeichnet sie als „Gelegenheitst�ter“ (vgl. Dahle 1998: 50).

Aufgrund der geringen Fallzahlen und der selektiven Stichprobe kçnnen mit der
Studie vonDahle nur begrenzte Aussagen getroffen werden. Ann�hernd ein Vier-
tel der F�lle (24%) muss gleichwohl den beiden Intensivt�tergruppen („alters-
begrenzt“ und „persistent“) zugeordnet werden, die auch mit einer polytropen de-
linquenten Aktivit�t auffallen. Dieser Befund entspricht insoweit den Erwartun-
gen, als dass Sexualstraft�ter auch in anderen Deliktbereichen mehrfach auffal-
len.

Die Altersverteilung ist auch ein Gesichtspunkt der Studie von Elz (2002). Sie ist
allerdings nicht als Verlaufs-, sondern als Querschnittuntersuchung angelegt. Die
Untersuchung bezieht sich auf 210 Straft�ter, die im 1. Halbjahr 1987 wegen der
Begehung ausgew�hlter Sexualstraftaten33 verurteilt worden waren. Dabei wur-
den Daten zur Legalbew�hrung und R�ckf�lligkeit auf der Grundlage von Bun-
deszentralregister-Ausk�nften und den Strafakten der jeweiligen Bezugsent-
scheidungen ausgewertet. Elz gelangt zu dem Ergebnis, dass der grçßte Teil der
Vergewaltiger (51,9%) in die Altersgruppe der 21- bis 29-J�hrigen f�llt. 9,7% be-
gingen das Delikt imAlter von 14–17 Jahren und 18,1% imAlter von 18–20 Jah-
ren. Ab 30 reduzieren sich die Quoten erheblich. In der Gruppe der 30–39-J�h-
rigen wurden 19,4% der Vergewaltiger registriert. Bei den 40–49-J�hrigen sinkt
die Quote auf 11,1% und ab dem 50. Lebensjahr treten 5,6% der T�ter mit einem
Vergewaltigungsdelikt in Erscheinung. Der Median liegt bei 25 Jahren und der
Mittelwert bei 27,3 Jahren. Die Ergebnisse dieser Studie unterscheiden sich nicht

33 Dabei handelt es sich um zwei Deliktgruppen: 1. sexuelle Missbrauchsdelikte begangen an Kin-
dern (§ 176 StGB), Schutzbefohlenen (§ 174 StGB) oder Widerstandsunf�higen (§ 179 StGB), 2.
sexuelle Gewaltdelikte, Vergewaltigung (§ 177 StGB) und sexuelle Nçtigung (§ 178 StGB) und
sexuelle Bel�stigungsdelikte in Form exhibitionistischer Handlungen (§ 183 StGB) und Erregung
çffentlichen �rgernisses (§ 183 a StGB). Die selektive Auswertung der Studie bezieht sich auf
sexuelle Gewaltdelikte.
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nennenswert von Ergebnissen nordamerikanischer Untersuchungen. Nach
Schwartz (1995, zit. nach Sohn 2004: 28) liegt das Durchschnittsalter von Sexual-
straft�tern zwischen 26 und 32 Jahren. Hanson (2001, zit. nach Sohn 2004: 28)
wertete in einer Sekund�ranalyse 10 R�ckfalluntersuchungen aus. Er gelangte
zu dem Ergebnis, dass die meisten Vergewaltiger zum Zeitpunkt der Entlassung
nach der Sanktion 25 bis 29 Jahre alt sind. Stellt man dabei den Strafrahmen in
Rechnung, so kann man davon ausgehen, dass sich die Altersgrenzen noch weiter
nach ,unten� verschieben.

Bei einem Vergleich mit der Stichprobe des Berliner polizeilichen Informations-
systems (ISVB) und demDatensatz von Straub undWitt f�llt auf, dass die Haupt-
belastungsgruppe der Vergewaltiger in den zuvor referierten Untersuchungen von
Elz, Schwartz undHanson j�nger ist.Womçglich h�ngt das damit zusammen, dass
die Untersuchungen von Elz und die nordamerikanischen Studien auf selektiven
Stichproben beruhen, die polizeiliche Vorerkenntnisse nicht ber�cksichtigen.

Frauen spielen bei sexueller Nçtigung und Vergewaltigung erwartungsgem�ß
kaum eine Rolle. Die Stichprobe der Untersuchung von Elz setzt sich nur aus
m�nnlichen Personen zusammen. Sie wurde aus den Straft�tern gebildet, die im
ersten Halbjahr 1987 verurteilt worden waren. Im gesamten Jahr 1987 wurden le-
diglich vier Frauenwegen sexueller Nçtigung undweitere f�nf FrauenwegenVer-
gewaltigung verurteilt (Elz 2002: 77). Zu �hnlichen Aussagen gelangen Elsner
und Steffen (2005: 62) mit ihrer Auswertung von Vergewaltigung und sexueller
Nçtigung in Bayern.

5.2.4 Differenzierungen nach Nationalit�t

Nach den Angaben der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) f�r alle Sexualde-
likte liegt der Anteil nichtdeutscher Tatverd�chtiger bei ca. einem F�nftel34.
Noch st�rker vertreten sind Nichtdeutsche bei sexuellen Gewaltdelikten. Die
Rate betrug 2004 ca. 30%. In St�dten wie Berlin ist der Anteil mit ca. 40%
noch hçher35. In der Studie von Elz sind nichtdeutsche Verurteilte mit 14% deut-
lich unterrepr�sentiert (vgl. Elz 2002: 78). Als Begr�ndung f�r diesen Befund
vermutet die Autorin eine h�ufigere Lçschung der Registereintragungen des Be-
zugsdelikts. Sie weist daraufhin, dass eine „Tilgung nur in Betracht [kommt],
wenn alle in das Register eingetragenen Sanktionen tilgungsreif sind, also auch
sp�tere Straftaten. Da ein erheblicher Teil der ausl�ndischen T�ter nach § 456 a
StPO ausgewiesen wird, ist die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Straftat,
die in der Bundesrepublik sanktioniert wird und deshalb eine Tilgung der Bezugs-
sache verhindern kçnnte, bei diesen T�tern aber geringer als bei deutschen“ (Elz

34 2004 betr�gt die Quote f�r die Bundesrepublik 18%.
35 Dabei ist zu ber�cksichtigen, dass der Anteil der j�ngeren M�nner in der nichtdeutschen Wohn-

bevçlkerung hçher ist als in der deutschen.
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2002: 78). Hinzu kommen T�ter, die nach der Vollstreckung des Urteils Deutsch-
land verlassen.

5.2.5 Vorbelastungen, Legalbew�hrung, R�ckf�lligkeit und Karrieren

Die Studie von Straub und Witt wie auch die Auswertung des Datensatzes des
Berliner polizeilichen Informationssystems (ISVB) enthalten Angaben zu poli-
zeilichen Vorerkenntnissen von Vergewaltigern. Dabei zeigt sich bei beiden Aus-
wertungen, dass Tatverd�chtige, die keine oder aber sehr viele Vorerkenntnisse
(10 und mehr) hatten, sehr stark vertreten sind.

Der Vergleich mit einschl�gigen kriminologischen Studien ist nur bedingt mçg-
lich, da sie andere Fragestellungen behandeln. Dabei geht es meist um R�ckfall
und R�ckfallprognosen bzw. generell um die Vorstrafenbelastung bereits ver-
urteilter Straft�ter (Elz 2002, Sohn 2004). Beim Vergleich von R�ckfallquoten
ist insbesondere der Beobachtungszeitraum, die Deliktspezifik und die T�ter-Op-
fer-Beziehung zu ber�cksichtigen.

Elz (2002) hat verschiedene Studien in der Bundesrepublik zu Legalbew�hrung
und R�ckf�lligkeit ausgewertet. Sie gelangt zu dem Ergebnis, dass:

U „die einschl�gige R�ckfallquote bei Sexualstraft�tern imVergleich zu anderen
Deliktgruppen eher niedrig ist;

U ein nicht unerheblicher Teil der r�ckf�lligen Sexualstraft�ter polytrop krimi-
nell ist;

U insbesondere sexuelle Gewaltt�ter – bei allerdings sehr unterschiedlichen For-
schungsergebnissen – vermehrt mit sonstiger (Gewalt-)Kriminalit�t statt wei-
terer Sexualdelikte in Erscheinung treten;

U etliche R�ckfalltaten – anders als die Bezugstaten – nicht zu einem Freiheits-
entzug f�hren;

U bei Maßregelpatienten mit einem sexuellen Anlassdelikt zumindest kein er-
hçhtes R�ckfallrisiko feststellbar ist . . . “ (Elz 2002: 28)

Mit ihrer eigenen Untersuchung konnte Elz eine hohe Vorstrafenbelastung der
T�ter feststellen, die wegen sexueller Nçtigung/Vergewaltigung verurteilt wor-
den waren. 52,2% von ihnen hatten sonstige Straftaten begangen. 16,9% waren
wegen einschl�giger und sonstiger Straftaten und lediglich 2% ausschließlich
wegen einschl�giger Straftaten verurteilt worden. Keine Vorstrafen wiesen
28,9% auf (vgl. Elz 2002: 79). Betrachtet man ausschließlich die T�ter, die sons-
tige Delikte in ihrem Vorstrafenregister aufzuweisen hatten, so dominieren in
41% der F�lle Diebstahl- oder Unterschlagungsdelikte. Danach folgen sonstige
Delikte (u. a. Freiheitsberaubung, Nçtigung, Hehlerei, Betrug, Sachbesch�di-
gung,Verstçße gegen das Bet�ubungsmittelgesetz) mit 18,7%, Raub und Erpres-
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sung mit 15,8%, vors�tzliche Straftaten gegen Leib und Leben mit 14,4% und
Verkehrsdelikte mit 10,1% (vgl. Elz 2002: 84).

ImHinblick auf die R�ckfallquoten hatten 31,5% der T�ter imVerlaufe eines Be-
obachtungszeitraumes von 6 Jahren keine neuerlich sanktionierte Straftat began-
gen. Mit einer einschl�gigen Straftat fielen 19,3% auf. Und die Quote f�r den
R�ckfall mit sonstigen Delikten liegt bei 49,2% (vgl. Elz 2002: 217).

Die von Sohn (2004: 24 f.) referierten nordamerikanischen Untersuchungen zu
Vergewaltigern verweisen auf eine relativ hohe einschl�gige R�ckf�lligkeit wie
auch R�ckf�lligkeit mit Gewaltdelikten.

In einer weitergehenden Analyse hat Elz (2002) den Versuch unternommen, f�nf
Karrieretypen herauszuarbeiten:

„ ,Einmalt�ter� sind Personen, deren Registerauszug lediglich die Bezugsent-
scheidung zu entnehmen war, was auf 14% der sexuellen Gewaltt�ter zutraf. Un-
ter ,Gelegenheitst�ter� werden Personen gefasst, die zwar Vor- und/oder Folge-
eintragungen aufwiesen, bei denen das Bezugsdelikt aber das einzige sanktio-
nierte Sexualdelikt war. Diese machen mit 57% die Mehrheit der Gesamtgruppe
aus. ,Aus- oder Umsteiger� waren vor der Bezugsentscheidung zwar schon min-
destens einmal wegen eines Sexualdelikts sanktioniert worden, zu einem (ein-
schl�gigen) R�ckfall war es aber nicht gekommen. Deren Anteil bel�uft sich
auf 9%. Bei ,Einsteigern� handelt es sich hingegen um T�ter, die kein fr�heres
aus dem Register ersichtliches Sexualdelikt begangen hatten, aber entsprechend
r�ckf�llig geworden waren, was f�r 11% der Gruppe galt. ,Serient�ter� umfassen
jene Verurteilte, die sowohl vor wie nach der Bezugsentscheidung auchwegen der
Begehung von Sexualdelikten sanktioniert worden waren, was auf 9% zutraf.“
(Elz 2002: 224 f.)

F�r die Fragestellung unserer Untersuchung sind zum einen die beiden Gruppen
der ,Einsteiger� und der ,Serient�ter� (20%) interessant. T�ter dieser Gruppen
sind durch einschl�gige Delikte r�ckf�llig geworden, wobei in der Gruppe der Se-
rient�ter keiner der T�ter ausschließlich mit einem Sexualdelikt, sondern mit
einer Reihe von anderen Delikten auffiel. Zum anderen sollten die ,Aus- und Um-
steiger� ber�cksichtigt werden. Obwohl T�ter dieser Gruppe im Beobachtungs-
zeitraum nicht mehr wegen eines Sexualdelikts r�ckf�llig geworden waren, wur-
den sie es doch mit anderen Delikten.

Die Frage, ob es bestimmte Einstiegsdelikte in der ,kriminellenKarriere� vonVer-
gewaltigern gibt, l�sst sich nicht mit Bestimmtheit beantworten. Sohn (2004)
weist in seiner Sekund�ranalyse auf einige empirische Studien, die zeigen, dass
Raub und Wohnungseinbruch dazu gerechnet werden kçnnen.

Generell wird man den vorliegenden Untersuchungen zu Sexualstraft�tern keine
genauen Anhaltspunkte �ber die Anzahl der Vorbelastungen, sondern eher �ber
die H�ufigkeit und den Anteil der R�ckf�lligen entnehmen kçnnen. Doch auch
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im Hinblick darauf sind die Angaben mit Vorsicht zu genießen, wenn man nicht
den Ausfilterungsprozess zwischen Anzeige, Anklageerhebung, Verurteilung
und Inhaftierung sowie den Beobachtungszeitraum und die Deliktspezifik be-
r�cksichtigt. Tendenziell zeigt sich, dass verurteilte Vergewaltiger einen geringe-
ren Anteil an einschl�gigen Vorbelastungen als an sonstigen Vorbelastungen auf-
zuweisen haben. Unter Gesichtspunkten des R�ckfalls treten Vergewaltiger eher
mit sonstigen als mit einschl�gigen Delikten in Erscheinung.

5.2.6 Deliktperseveranz versus deliktunspezifisches Handeln

Den „Unbekannten auf der Grundlage einer l�ckenhaften T�ter-, Tathergangs-,
Tatort- und Tatzeitbeschreibung bekannt zumachen“ (Oevermann& Simm 1985:
136), ist ein klassisches Thema der Kriminalistik. Dabei spielt u. a. die Per-
severanzhypothese eine wichtige Rolle. Im traditionellen Verst�ndnis wird nach
der Perseveranz im Delikttyp und im Modus operandi gefragt. Oevermann u. a.
(1985) haben eine Erweiterung und zugleich eine Differenzierung des Per-
severanzbegriffes vorgenommen, in dem sie darauf abstellen, �hnlichkeiten
von Straftaten und ihrer Begehung nicht nur anhand von �ußeren Merkmalen,
sondern als objektive Bedeutungsstruktur der Strafhandlung insgesamt zu re-
konstruieren. Ihrer Ansicht nach soll der Kriminalist das, was er am Tatort, von
Zeugenaussagen, Spuren und Laborbefunden vorfindet, als Spurentext, als Pro-
tokoll der Strafhandlung auf deren latente Sinnstruktur hin auslegen.36 Krimina-
listische Erfahrungen wie auch kriminalistisch/kriminologische Forschungen
(Steffen 1983,Weschke 1983) haben erhebliche Zweifel an der Perseveranzhypo-
these aufkommen lassen. Das gilt auch und ganz besonders f�r Sexualstraft�ter.
Sowohl deutsche wie auch nordamerikanische, englische und norwegische Stu-
dien (Sohn 2004) zur R�ckfallforschung best�tigen, dass eine Spezialisierung
von Vergewaltigern auf Sexualdelikte die Ausnahme ist. Die Ergebnisse der Stu-
die von Elz (2002) zum deliktunspezifischen Handeln von Sexualstraft�tern an-
hand der Vorbelastungen undR�ckf�lligkeit wurden bereits an anderer Stelle aus-
gewertet. Gleiches kann f�r die kleine Gruppe der Intensivt�ter in der Unter-
suchung von Dahle (1998) gesagt werden. Allerdings sollte bei all den Studien
ber�cksichtigt werden, dass die Frage nach der Perseveranzmit der Deliktspezifik
beantwortet wird. Angaben zum Modus operandi, den Gelegenheitsstrukturen
oder gar nach der Motivation enthalten die Untersuchungen nicht.

36 Im Weiteren l�sst sich Perseveranz als „Folge der Reproduktion einer vom T�ter f�r erfolgreich
gehaltenen und ausgearbeiteten Problemlçsung“, als „Folge situationsbedingter Zw�nge, die sich
persçnlichkeits�bergreifend f�r die Straftat mehr oder weniger stark aufgedr�ngt haben“, „als
Reproduktion einer stereotypen, �berlieferten oder in Mode befindlichen Strategie der erfolg-
reichen Tarnung und / oder Auswahl Erfolg versprechender Gelegenheiten“ und als „Folge der
Reproduktion einer neurotischen Persçnlichkeitsstruktur“ (Oevermann & Simm 1985: 148) ver-
stehen.

96



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap02.3D 24 26.09.2006 S. 97

5.2.7 T�ter-Opfer-Beziehung, Fremd- und Bekanntt�ter

In der �ffentlichkeit h�lt sich hartn�ckig das Bild des �berfallartig vorgehenden
Vergewaltigers, der keine Beziehungen zu seinem Opfer hat. Betrachtet man das
Hellfeld bei Sexualstraftaten, so zeigt sich, dass der Anteil der Opfer, die keine
Vorbeziehungen zum T�ter hatten, im Zeitraum von 1986 bis 2000 von 46%
auf 28% kontinuierlich gesunken ist. Der Anteil der T�ter mit fl�chtigen Bezie-
hungen zum Opfer ist in dem gleichen Zeitraum mehr oder weniger konstant ge-
blieben und liegt bei 15%. Demgegen�ber steigt die H�ufigkeit der Kontakte, bei
denen der T�ter dem Opfer bekannt war, von 25% auf 36%. Bei den Verwandt-
schaftsbeziehungen zwischen T�ter und Opfer nahm der Anteil im gleichen Zeit-
raum von ca. 4% auf 14% zu. Dabei zeigt sich ein merklicher Anstieg seit 1997,
seit mit der Ver�nderung des Sexualstrafrechts sexuelle Gewaltdelikte zwischen
Ehepartnern pçnalisiert sind (Elz 2002: 42 f.).

Mit ihrer Auswertung gelangt Elz zu dem Ergebnis, dass sich ungef�hr 52% der
F�lle als Kontakttaten beschreiben lassen. Der T�ter war dem Opfer weitl�ufig
bekannt oder sie hatten sich erst am Tattag kennen gelernt. Die zweitgrçßte
Gruppe entf�llt mit ca. 30% auf so genannte Anblickstaten, bei denen das Ge-
schehen �berfallartig ablief. Schließlich machen Beziehungstaten lediglich
18% der F�lle aus. Dass der Anteil der Beziehungstaten den Ergebnissen dieser
Studien nach zu urteilen relativ gering ist, mag mçglicherweise mit einer aus-
gesprochen weiten Fassung der Kategorie der Kontakttaten zu tun haben.

Demgegen�ber l�sst dieUntersuchung vonStraub undWitt (2002) erkennen, dass
ca. drei Viertel der Vergewaltiger eine Vorbeziehung zu ihrem Opfer hatten. Bei
dem restlichen Viertel konnten sie eine „fremde“ T�ter-Opfer-Beziehung nach-
weisen (vgl. Straub & Witt 2002: 25). Dieser Anteil ist bei den Sexualmçrdern
mit 49% sehr viel hçher.

Elsner und Steffen (2005: 63 f.) fanden mit ihrer Untersuchung von sexuell moti-
vierten Tçtungen in Bayern heraus, dass sich in 15 von 40 F�llen T�ter und Opfer
vçllig fremd waren oder sich erst zur Tatzeit kennen gelernt hatten. In 13 F�llen
bestand eine fl�chtige Bekanntschaft.

Mit aller Vorsicht l�sst sich aus den referiertenUntersuchungen folgender Schluss
ziehen: Der Anteil der Fremdt�ter ist bei Vergewaltigungen niedriger als der An-
teil der T�ter mit einer Vorbeziehung zum Opfer. Bei Sexualmorden muss man
jedoch von einem hçheren Anteil der Fremdt�ter37 ausgehen.

37 Interessanterweise fanden Hanson und Thorton (2003, zit. nach Sohn (2004: 49)) mit einer Meta-
analyse von zehn neueren angloamerikanischen Untersuchungen heraus, dass ein fremdes Opfer
nur ein schwacher R�ckfallpr�dikator f�r eine weitere Begehung von Sexualdelikten oder wei-
teren Gewaltdelikten ist.
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5.2.8 Annahmen zum Handlungsraum von T�tern

Die Wiederbelebung kriminalgeografischer Ans�tze (Brantingham 1991, Eisner
1997,Wikstrçm 1998) hat auch in den Forschungen zum geografischen Verhalten
fremder T�ter bei sexuellen Gewaltdelikten (Dern u. a. 2004) ihren Niederschlag
gefunden. Dern u. a. (2004) werteten Ergebnisse einschl�giger internationaler
Untersuchungen aus und legten eine eigene Studie zum r�umlichen Verhalten
vonVergewaltigern und T�tern, die Tçtungsdelikte im Zusammenhang mit Sexu-
aldelikten begingen, vor.

Ein zentraler Befund der Studie ist, dass Vergewaltiger und Sexualmçrder ganz
�berwiegend regional handeln. Die grçßte Differenz zwischen dem Ankerpunkt
(Wohnort, R�ckzugsort) und dem Ort der Kontaktaufnahme mit dem Opfer liegt
bei denmeisten T�tern innerhalb eines Radius� von 20Kilometern (vgl. Dern u. a.
2004: 42). Bei Sexualmçrdern wird eine grçßere Heterogenit�t des Handlungs-
raums festgestellt.

Dass T�ter ihreOpfer ganz �berwiegend im sozialen Nahraum suchen, begr�nden
Dern u. a. mit dem Ansatz des „routine activity approach“ (Cohen & Felson
1979). Demnach sind kriminelle Handlungen das Ergebnis von Gelegenheits-
strukturen, die sich inAlltagsaktivit�ten zeigen. T�ter nutzen ihreAlltagsroutinen
bei der Suche nach geeigneten Opfern und Tatsituationen, in denen die soziale
Kontrolle gering ist. In solchen Situationen w�gen sie das Entdeckungsrisiko ge-
gen�ber dem kriminellen Ertrag ab. Das kriminelle Handeln setzt weder eine Pla-
nung voraus noch beinhaltet es die Umsetzung sexueller Phantasien, sondern eher
das Ergreifen einer g�nstigen Gelegenheit (Dern u. a. 2004: 96).

Mit ihrer Untersuchung best�tigten die Fallanalytiker, dass die Annahme von T�-
tertypologien im Hinblick auf Sexualstraft�ter wenig hilfreich ist. Sie empfehlen
stattdessen eine weitergehende Operationalisierung des T�terverhaltens nach
dem Modus operandi, der Auswahl bestimmter Opfertypen und Elementen der
Tatplanung. F�r entscheidend halten sie den Ort des ersten Kontaktes zwischen
T�ter und Opfer. Hier lassen sich am augenf�lligsten R�ckschl�sse von kriminel-
len Handlungen auf Alltagsroutinen ziehen (Dern u. a. 2004: 99).

5.3 Zusammenfassung zum Suchobjekt ,Vergewaltiger mit
unspezifischen polizeilichen Vorerkenntnissen�

Zur Konstruktion unseres Suchobjekts ,Vergewaltiger mit unspezifischen polizei-
lichen Vorerkenntnissen� sind wir von den Ergebnissen von Straub und Witt aus-
gegangen. Sie stellten fest, dass es sich bei einem großen Teil der sexuellen Ge-
waltt�ter – entgegen weit verbreiteter Vorstellungen – hinsichtlich ihrer polizei-
lichen Vorerkenntnisse um ,Generalisten� handelt, die also vor der Bezugstat,
d. h. vor der aufzukl�renden sexuellen Gewalttat ,quer durch das Strafgesetzbuch�
aktiv waren. Die Fokussierung polizeilicher Ermittlungen auf einschl�gig be-
kannte Straft�ter verliert dadurch erheblich an Relevanz. Auch sonst wirft diese
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Erkenntnis Probleme f�r die Ermittler auf, da ihre Arbeit wesentlich auf das Er-
kennen von Gleichfçrmigkeiten im Erscheinungsbild der Tat (Modus operandi)
angewiesen ist. F�r ,deliktunspezifische Mehrfacht�ter� trifft dies gerade nicht
zu.

Es stellt sich also die Frage, ob sich aus den empirischen Ergebnissen zur Anzahl
und Art der Vorerkenntnisse von sexuellen Gewaltt�tern neue Ermittlungsans�tze
auf der Basis typspezifischer Ermittlungshinweise generieren lassen. Zu diesem
Zweck wurden zun�chst die Ergebnisse von Straub undWitt anhand eines Daten-
auszugs aus dem ISVB �berpr�ft – ein Datenbestand, den auch Sexualermittler
nutzen. F�r die Konstruktion des Suchobjekts ergaben sich daraus folgende rele-
vante Ergebnisse.

Die Resultate von Straub undWitt ließen sich am untersuchtenBerliner Datensatz
nachvollziehen. Damit ist gew�hrleistet, dass sie auch als Grundlage f�r die Er-
mittlung mithilfe polizeilicher Informationssysteme taugen. Angesichts der Tat-
sache, dass es sich bei den ausgew�hlten Populationen zumeinen um rechtskr�ftig
verurteilte Vergewaltiger und zum anderen um Tatverd�chtige von sexuellen Nç-
tigungen handelt, kann man zudem festhalten, dass es sich bei ,Anzahl und Streu-
ung der Vorerkenntnisse� um stabile bzw. ,robuste� Merkmale handelt, die gegen-
�ber den zu Grunde gelegten Populationen und Datenbest�nden relativ unemp-
findlich sind. Dies best�tigt sich auch bei der Durchsicht einschl�giger nationaler
und internationaler Studien.

F�r die Ergebnisse von Straub undWitt war zudem zu kl�ren, ob die untersuchten
Merkmale grunds�tzlich geeignet sind, um Vergewaltiger von anderen Straft�ter-
gruppen zu unterscheiden, d. h. ob sie also ,diskriminierende Qualit�t� besitzen
(vgl. Kapitel 3). Wir verglichen die sexuellen Gewaltt�ter aus diesem Grund
mit allen Berliner Tatverd�chtigen des Jahres 2003 und es zeigte sich, dass dies
durchaus der Fall ist – allerdings mit einigen deutlichen Einschr�nkungen.

Bei sexuellen Gewaltt�tern bzw. Vergewaltigern handelt es sich in Bezug auf die
untersuchten Merkmale um keine homogene Gruppe. Ein Viertel von ihnen hat
beispielsweise keine und ein anderes Viertel hat sehr viele Vorerkenntnisse.
Die Darstellung der Merkmale �ber den Mittelwert f�hrt also ebenso in die Irre
wie die Auffassung, bei sexuellen Gewaltt�tern handle es sich prinzipiell um ,de-
liktunspezifische Mehrfacht�ter�. Entsprechend gilt auch f�r die Konstruktion
typspezifischer Ermittlungshinweise, dass sehr stark zu differenzieren ist.

In engem Zusammenhang hierzu steht, dass mit den untersuchten Merkmalen
sehr große Gruppen anvisiert werden. So ist zwar das Ergebnis, dass 74% derVer-
gewaltiger Vorerkenntnisse haben, ein wichtiger Hinweis f�r Ermittler, weil es
auf die Relevanz des Suchraums ,polizeiliche Daten- und Wissensbest�nde� ver-
weist, gleichzeitig relativiert sich der Wert des Hinweises, wenn man bedenkt,
dass sich etwa 6% der deutschen Gesamtbevçlkerung in den Datenbest�nden
der Polizei befinden. �hnlich verh�lt es sich mit ,Anzahl und Streuung der Vor-
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erkenntnisse�. Bei �ber 40% der von uns untersuchten polizeilich registrierten
Tatverd�chtigen handelt es sich umMehrfacht�ter (mindestens zwei Vorerkennt-
nisse), von denen wiederum der ebenfalls weitaus grçßte Teil unspezifisch han-
delt. Der ,deliktunspezifische Mehrfacht�ter� ist also ein Massenph�nomen und
aus diesem Grund nicht ohne weiteres als Suchobjekt geeignet. Wir werden die
Frage nach der diskriminierenden Qualit�t der Merkmale im 7. und 8. Kapitel er-
neut aufgreifen und dort genauer auf ihre Praktikabilit�t im Rahmen von Ermitt-
lungsstrategien untersuchen.

Dar�ber hinaus war in diesem Kapitel zu kl�ren, wie die Merkmale ,Anzahl und
Streuung der Vorerkenntnisse� zu interpretieren sind. Zun�chst handelt es sich bei
den Merkmalen lediglich um statistische Zusammenh�nge, die zudem – wie er-
w�hnt – auf eine in dieser Beziehung weitgehend inhomogene Gruppe angewen-
det werden. F�r eine Teilgruppe der sexuellen Gewaltt�ter, n�mlich f�r diejeni-
gen, die tats�chlich dauerhaft und h�ufig kriminell handeln, bieten sich zur Inter-
pretation die kriminologischen Konzepte des ,chronic offenders� und der ,dis-
sozialen� bzw. ,antisozialen� Persçnlichkeit an. In Auseinandersetzung mit der
einschl�gigen kriminologischen Literatur zeigte sich ein breiter Konsens dar�ber,
dass es unter Straft�tern eine Minderheit von Personen gibt, die aufgrund be-
stimmter Persçnlichkeitsmerkmale zu sich verfestigenden kriminellen Karrieren
tendieren. Diese Personen haben u. a. einemangelnde Impulskontrolle und zeigen
sich aus diesem Grund in besonderer Weise offen f�r Anreize zu kriminellem
Handeln, die aus ihrer Umgebung kommen. Auf der Basis dieser Konzepte ließe
sich einGegentypus zum perversen bzw. sadistischen sexuellenGewaltt�ter kons-
truieren, der im Unterschied zu diesem nicht aus einem inneren Antrieb heraus,
sondern als Reaktion auf Tatgelegenheiten aktiv wird. Diese Konzepte bieten
also eine plausible ,Erkl�rung� f�r – einen Teil – der ,deliktunspezifischen Mehr-
facht�ter�. Von diesem Typus ist zudem anzunehmen, dass er zur Zielgruppe von
Intensivt�terprogrammen gehçrt. Auch dort ist h�ufig die Rede von einerMinder-
heit unter den Straft�tern, die f�r einen großen Teil der Straftaten verantwortlich
ist. Wir werden uns im 8. Kapitel noch eingehend mit diesem Punkt auseinander
setzen.

Aber auch in dieser Hinsicht sind einige deutliche Einschr�nkungen zu machen.
Die Auseinandersetzung mit den Konzepten zeigte, dass sie sich nur schwer auf
empirisch darzustellende Gruppen �bertragen lassen. Es gibt Straft�ter, die kurz-
zeitig und intensiv Straftaten begehen, andere begehen �ber einen langen Zeit-
raum hinweg gelegentlich Straftaten undwieder andere handeln intensiv und dau-
erhaft kriminell. Je nach zu Grunde gelegten Kriterien kommt man also zu sehr
unterschiedlichen Gruppen. Einmal abgesehen davon, dass hiermit Art und
Schwere der Delikte noch nicht ber�cksichtigt wurden – es ist ja ein Unterschied,
ob jemand immer wieder ,schwarz f�hrt� und Ladendiebst�hle begeht oder ob er
mit Kçrperverletzungen und Raubtaten auff�llt –, zeigt sich, dass sich ,dissoziale�
bzw. ,antisoziale� Persçnlichkeiten auf der Basis der hier diskutierten Merkmale
nicht diagnostizieren lassen. Zumal auch deswegen, weil sich mit dem Merkmal
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,Anzahl der Vorerkenntnisse� keine Aussagen zur ,kriminellen Karriere� treffen
lassen.

Was bleibt also �brig von unserem Suchobjekt ,deliktunspezifischer Mehrfach-
t�ter�? Als empirisch gut fundierter Tatbestand bleibt bestehen, dass sich unter
den sexuellen Gewaltt�tern ein relativ großer Anteil an Personen befindet, die be-
reits mehrfach und mit unterschiedlichen Delikten bei der Polizei bekannt wur-
den. Von ihnen ist anzunehmen, dass sie an der einen oder anderen Stelle inner-
halb der Polizei auch bereits besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben.
Insbesondere Intensivt�terprogramme qualifizieren sich damit als aussichtsrei-
che Suchr�ume innerhalb der polizeilichen Daten- undWissensbest�nde. Grund-
s�tzlich unterscheiden sich zudem sexuelle Gewaltt�ter – im Durchschnitt – von
anderen Straft�tergruppen hinsichtlich der diskutierten Merkmale. Es ist also zu
pr�fen, ob sich daraus praktikable Ermittlungsstrategien ableiten lassen.

Neben diesen kriminologischen Erkenntnissen sind bei der Konstruktion unseres
Suchobjekts dar�ber hinaus zwei weitere Aspekte zu ber�cksichtigen. Zum einen
stellen ,deliktunspezifische Mehrfacht�ter� in kriminalistischer Perspektive eine
Problemgruppe dar, weil sich sehr unterschiedliche Taten nur schwer einem T�ter
zuordnen lassen. ,Deliktunspezifische Mehrfacht�ter� hebeln also in gewisser
Weise den kriminalistischen Ansatz des ,Modus-operandi-Systems� aus. Zum an-
deren besteht in organisationssoziologischer Perspektive aufgrund der am Delikt
orientierten Organisation der Polizei die Tendenz, dass die Taten ,deliktunspezi-
fischerMehrfacht�ter� an unterschiedlichen Stellen innerhalb der Polizei bearbei-
tet werden. Es besteht also die Gefahr, dass derartige Straft�ter im Hinblick auf
die kriminelle Intensit�t untersch�tzt werden. Wir werden beide Aspekte im Zu-
sammenhang mit der Darstellung des Suchraums ,Intensivt�terprogramme� auf-
greifen.
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6 Suchraum ,polizeiliches Wissen �ber Straft�ter�

Nachdem im vorherigen Kapitel die Konstruktion des Suchobjekts ,deliktunspe-
zifischer Mehrfacht�ter� diskutiert wurde, soll im Folgenden der dazu gehçrende
Suchraum dargestellt und darauf hin untersucht werden, welche Mçglichkeiten
und Restriktionen er f�r die Suche beinhaltet. Der Suchraum ergibt sich unmittel-
bar aus der Konstruktion des Suchobjekts (vgl. Abschnitt 3.4.1). Da wir im An-
schluss an die Ergebnisse von Straub undWitt den T�ter unter dem Aspekt seiner
polizeilichen Vorerkenntnisse konstruierten, handelt es sich bei dem dazu gehç-
renden Suchraum um die polizeilichen Daten- und Wissensbest�nde. Wir be-
schreiben den Suchraum – analog zur typspezifischen Konstruktion des Suchob-
jekts – zun�chst sehr allgemein. In den beiden folgenden Kapiteln werden wir uns
dann mit jeweils spezifischen Strategien zur Erschließung polizeilicher Daten-
und Wissensbest�nde auseinander setzen.

Die Vorstellung, polizeiliche Vorerkenntnisse f�r die kriminalistische Arbeit zu
nutzen, reicht weit in die Geschichte der Polizei zur�ck und ist tief in der Praxis
verankert (vgl. Tetsch 2003: 144 f., siehe auch Abschnitt 3.2.1).

IP: „Wenn wir eine Unbekanntsache haben, dann ist ja f�r uns die Frage: Ist der
T�ter tats�chlich der Polizei fremd oder ist er uns im erstenMoment nur scheinbar
fremd, in Wirklichkeit kennen wir ihn, wir kçnnen ihn nur noch mit diesem Fall
noch nicht in Verbindung bringen. Und f�r uns ist es nat�rlich polizeilich am ein-
fachsten, wenn wir das vern�nftig anpacken, erst mal in polizeiinternen Systemen
oder in demWissen, waswir polizeilich haben, zu suchen, um diesen T�ter heraus-
zufinden.“ (P 45: 110)

In der Regel wird man die Ermittlungshinweise zur Erschließung des Suchraums
,polizeiliches Wissen� hermeneutisch herleiten. Auf diese Weise wird man den
Suchraum bereits regional, deliktspezifisch oder in anderer Hinsicht begrenzen
kçnnen.

IP: „[. . .] in der Serie mit X. im Stadtteil Y. haben wir zum Beispiel in einem Be-
reich gesehen, er greift immer irgendwo in Hochh�usern in Fahrst�hlen an. Dann
sind wir losmarschiert und haben in dem Tatortbereich, in dem Abschnitt, der da-
f�r zust�ndig ist, diese Gelbblattsammlung angeguckt, also sprich, das sind die
Durchschriften quasi von den Anzeigen, die in dem Bereich geschrieben worden
sind und dort auch abgelegt werden. Die werden zwei Jahre aufbewahrt, wie auch
immer. Dann haben wir explizit nach Raub�berf�llen, Kçrperverletzung, Bedro-
hung geguckt. Weil viele Dinge bleiben vielleicht auch im, ja, im Angriff stecken
letztendlich, was noch gar nicht f�r den außen stehenden Betrachter als Sexual-
straftat in Betracht kommt. Sondern er ist irgendwie gestçrt worden – es ist
ganz einfach eine Bedrohung geworden – und ist dann wieder abgehauen. Aber
der kçnnte eventuell vielleicht sogar im Nachgang ermittelt worden sein, den
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hat man aber auf dem Abschnitt nicht als denjenigen erkannt, der eventuell f�r
eine Sexualstrafserie infrage kommt. Da haben wir nachgekartet, ob eventuell
ein paar Dinge, die vielleicht am Anfang danach gerochen haben, dass sie zur Se-
rie passen, die haben wir ausgefiltert. Das macht man schon, dass man sagt, okay
Raub�berf�lle, das Opfer weiß ja nicht, dass er eigentlich was Sexuelles vorhat
und dachte eigentlich, der zieht jetzt nur anmeiner Handtasche, ummir die Hand-
tasche zu rauben, wie auch immer. Und dannwarer weg.Dassman da einfachmal
guckt, eventuell kçnnte er darunter sein. Und da hast du halt wieder den T�ter
letztendlich, der vielleicht sogar Raubtaten begeht, aber an dem Tag einfach
geil drauf war und nicht rauben wollte, sondern vergewaltigen wollte.“ (P 10:
147)

Im Unterschied zur hermeneutisch generierten werden wir uns hier jedoch mit
typspezifischen Ermittlungshinweisen besch�ftigen. Wir werden zeigen, dass
sich der Suchraum ,polizeilichesWissen� damit in anderer Weise und mit anderer
Zielstellung erschließen l�sst. Unabh�ngig davon geht es aber bei der Verwen-
dung beider Ermittlungshinweise zu polizeilichenVorerkenntnissen um zwei Fra-
gen:

U Haben wir es bei dieser Tat mit einer von mehreren Taten zu tun, die von ein
und demselben T�ter begangen wurde (Tat-Tat-Abgleich oder Serienzusam-
menf�hrung)? Dies ist nicht nur deshalb sinnvoll, weil man dadurch wertvolle
Hinweise f�r die Aufkl�rung dieser und anderer Taten gewinnen wird, sondern
auch, weil man dadurch die Aktivit�ten von Personen erkennt, von denen eine
besondere Bedrohung ausgeht.

U Haben wir es mit einem T�ter zu tun, zu dem polizeiliche Vorerkenntnisse vor-
handen sind (Tat-T�ter-Abgleich)? In diesem Fall ist es mçglich, die noch un-
aufgekl�rte Tat anhand bestimmter Merkmale einem bereits bekannten T�ter
zuzuordnen (Modus-operandi-System).

Beide Fragen verweisen auf den Suchraum ,polizeiliches Wissen zu Straft�tern�
und stellen die Ermittler vor die Aufgabe, die f�r die Aufkl�rung der Tat notwen-
digen Informationen zu finden. Oder aus Sicht der Organisation formuliert: Wie
kçnnen dem Ermittler angesichts eines gigantischen Daten- undWissensaufkom-
mens bei der Polizei die f�r ihn relevanten Informationen zur Verf�gung gestellt
werden?

Horst Herold, ehemaliger Pr�sident des BKA entwickelte angesichts dieser Auf-
gabe die Vision von der Polizei als „gesellschaftlichem Diagnoseinstrument“:

„Dieses ganze riesige Instrumentarium, tagt�glich von etwa einer Viertelmillion
Polizisten ausge�bt und eingeschwemmt, dieses gewaltige Material wird einfach
ignoriert. [. . .] Wir m�ssten zun�chst einmal die gewaltige Datenmenge, die die
Polizei ja hat, durchdringen und mehrdimensional verkn�pfen kçnnen. Die heu-
tige Technik w�rde das bew�ltigen. [. . .] Das ganze Wissen liegt herum, nur
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wir wissen nicht, was wir eigentlich wissen.“ (Herold 1980, zit. n. Reichertz
1992a: 139)

Herold setzte auf moderne Informationstechnologien in Kombination mit organi-
satorischen Lçsungen. Es hat sich allerdings gezeigt, dass seine Visionen und die
anderer Polizeistrategen nicht ohne weiteres zu realisieren sind. Der Kriminal-
polizeilicheMeldedienst, der – gerade inKombinationmit Informationstechnolo-
gien – als ein viel versprechendes Instrument erschien, erwies sich in mancherlei
Hinsicht als ,stumpfes Schwert� (vgl. Schuster 1985: 39 f.,Tetsch 2003: 145, siehe
auch Abschnitt 3.2.1). So sind Mehrfacht�ter, die aufgrund ihrer unspezifischen
Handlungsweise sowohl die Serienzusammenf�hrung als auch den Bezug zu
eventuell vorhandenen Vorerkenntnissen schwierig bis unmçglich machen, mit
diesem Instrument kaum zu erfassen. Bei vielen Ermittlern d�rfte angesichts
der Schwierigkeiten bei der Einf�hrung von neuen Technologien und dazu gehç-
render Organisationsprinzipien mittlerweile weitgehend Ern�chterung eingetre-
ten sein, auch deswegen, weil Dateneingabe und -pflege h�ufig mit einem hohen
Arbeitsaufwand verbunden sind. ,Kommissar Computer�, der das Denken erset-
zen soll, hat bei vielen Kriminalisten kein hohes Ansehen.

IP: „Und da hat man gedacht, das geben wir schçn ein, jede Anzeige, werden Tat-
merkmale eingegeben und dann braucht sich der Kriminalbeamte nur an den
Computer zu setzen, gibt die Tatmerkmale ein. Dannmacht dasDing rumpel, rum-
pel, rumpel und dann schmeißt der den T�ter raus.“ (P 10: 63)

Die Einstellungen zum Einsatz von EDV sind heute – nach unserer Einsch�tzung
– weniger vision�r und �berwiegend pragmatisch. Vorgangsbearbeitungs- und
Datenbanksysteme sind nicht mehr aus dem Polizeialltag wegzudenken. An der
methodisch abgesicherten Erschließung EDV-gespeicherter Daten wird zuneh-
mend systematisch gearbeitet. Auswertet�tigkeit differenziert sich innerhalb
der Organisation der Polizei an vielen Stellen zu einer eigenst�ndigen Funktion.
An Auffassung und Verst�ndnis der T�tigkeit ,operative Auswertung� wird aktu-
ell gearbeitet (vgl. B�chler & Schneider 1999, siehe auch Kapitel 7).

Neben diesen methodischen Ans�tzen zur Erschließung von Daten entwickeln
Ermittler ihre auf den Einzelfall bezogenen Strategien im Umgang mit polizei-
lichen Datenbest�nden und entscheiden selbst, wann und auf welche Weise sie
auf das jeweilige polizeiliche Informationssystem oder andere Datenbanken zu-
greifen. Sie nutzen aber auch dasWissen derKollegen, das sich selbstverst�ndlich
nicht in der gleichen Weise erschließen l�sst. Dies geschieht durch Kommunika-
tion und Kooperation und reicht von der Darstellung des Falls im Team bis zum
Anruf bei den Kollegen der entsprechenden Dienststelle.

Bereits der kurze Problemaufriss zeigt, dass die Erschließung von Daten- und
Wissensbest�ndenmit einer Reihe von Problemen behaftet ist, die aus der Verzah-
nung organisatorischer, informationstechnologischer und praktischer Ermitt-
lungst�tigkeit resultieren. Wir wollen in diesem Kapitel die entsprechenden
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Grundlagen anhand des Konzepts des Suchraums im �berblick erçrtern und da-
rauf aufbauend zwei idealtypische Ermittlungsstrategien entwickeln, die in den
folgenden Kapiteln genauer dargestellt werden.

6.1 Polizeiliche Vorerkenntnisse und polizeiliches Wissen

Die Frage, ob der unbekannte T�ter bereits in den Datenbest�nden der Polizei ent-
halten ist, kann bei Vergewaltigern f�r den weitaus grçßten Teil eindeutig mit ,Ja�
beantwortet werden (vgl. Kapitel 5). Wenn wir uns mit der Frage besch�ftigen,
wie diese (Vorer-)Kenntnisse f�r die Aufkl�rung des Falls nutzbar gemacht wer-
den, ist zun�chst zu kl�ren, was unter polizeilichen Vorerkenntnissen eigentlich
zu verstehen ist. Da es sich bei polizeilichen Vorerkenntnissen bzw. Erkenntnis-
sen nicht um einen Fachbegriff handelt, der genau definiert ist, kannman sich ihm
nur �ber seinen Gebrauch ann�hern. Im Terminus ,polizeiliche Vorerkenntnisse�
ist der Begriff ,Erkennen�38 enthalten, der mit Entdecken bzw. Aufdecken assozi-
iert ist. Ein Sachverhalt, der vorher verschleiert wurde, wird ans Licht der – po-
lizeilichen – �ffentlichkeit gebracht. Dies ist zun�chst dann der Fall, wenn eine
Person im Zusammenhang mit einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit als Be-
schuldigter bzw. als Betroffener (vgl. Brodag 2001: 217 f.) unter ihrem Namen
in die Datenbest�nde der Polizei aufgenommen wird. Dabei handelt es sich aller-
dings um eine sehr weite Definition. Mit der Hineinnahme von Ordnungswidrig-
keiten in die Definition weitet man den Suchraum so aus, dass praktisch alle er-
wachsenen Personen darin enthalten sind. Ein weiteres Problem bei der Defini-
tion von polizeilichen Vorerkenntnissen ist der Status, mit dem eine Person in
den Datenbestand aufgenommen wird. Neben der T�terrolle (Beschuldigter, Be-
troffener) kann eine Person als Anzeigender, Zeuge oder Gesch�digter in den Da-
tenbest�nden gef�hrt werden.W�rdeman diese Aspekte in eine Definition hinein
nehmen, f�hrte auch dies zu einer �berdehnung des Begriffs polizeiliche Vor-
erkenntnisse, obwohl derartige Daten selbstverst�ndlich zum recherchierbaren
Datenbestand der Polizei gehçren und u. U. auch ermittlungsrelevant werden kçn-
nen. Der Begriff der Vorerkenntnis ist aber auf Personen bezogen, die gegen Straf-
gesetze verstoßen haben und registriert sind. Ihr Verhaltenwird imSinne vonAuf-
decken von der Polizei erkannt. Anzeigende, Zeugen oder Gesch�digte tragen
selbst zur Aufdeckung bei und haben aus diesem Grund einen anderen Status.
In diesem Sinne sollen als polizeiliche Vorerkenntnisse alle Straftaten aufgefasst
werden, die einer bestimmten Person im Sinne einer T�terschaft zugeordnet wer-
den kçnnen. In dieser Bedeutung wurde der Begriff auch von Straub undWitt ge-
braucht, die zwar bei ihrer Definition zun�chst die Ordnungswidrigkeiten ein-

38 DerBegriff ,Erkenntnis� istmit verschiedenenBedeutungsfeldern assoziiert. Zumeinen leitet sich
der Ursprung des Wortes ,erkennen� aus dem Althochdeutschen ,irchennan� ab, was soviel wie
,innewerden, geistig erfassen, sich erinnern� bedeutet. Zum anderen wird ,erkennen� seit dem 13.
Jahrhundert in der Rechtssprache im Sinne von „entscheiden, urteilen, bekannt machen“ (z. B. im
Begriff des erkennenden Gerichts) genutzt (Drosdowski 1989: 161). Im Begriff der ,polizeilichen
Vorerkenntnisse� sind alle Bedeutungsdimensionen und ihre Differenzierungen enthalten.
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beziehen (Straub &Witt 2002: 11), bei der Darstellung der Ergebnisse aber nicht
mehr weiter darauf eingehen.

Wir werden das Konzept der polizeilichen Vorerkenntnis allerdings in anderer
Hinsicht erweitern. Vorerkenntnisse werden von Straub und Witt als „harte Da-
ten“ bezeichnet.

„Bei der Erstellung von Ermittlungshinweisen kommen etwaigen polizeilichen
Vorerkenntnissen des unbekannten T�ters besondere Bedeutung zu, da sie als
,harte Daten� in Dateien abgespeichert sind. Die Polizei ist aufgrund dieser Da-
teien in der Lage, Personen mit diskriminierenden Merkmalen zu selektieren und
einer gesonderten Pr�fung zu unterziehen.“ (Straub & Witt 2002: 5)

Straub undWitt beziehen sich also in ihrer Fassung des Begriffs auf EDV-gespei-
cherte Daten. Wir werden hingegen auch anderesWissen zu Beschuldigten in un-
sere Untersuchung hinein nehmen und aus diesem Grund von polizeilichemWis-
sen sprechen. Hierzu gehçrt dasWissen, das in Papierform oder auch imGed�cht-
nis von Polizisten ,gespeichert� ist.Wir werden zeigen, dass insbesondere das per-
sonale Ged�chtnis bei der Ermittlung gegen ,deliktunspezifische Mehrfacht�ter�
eine wichtige Rolle spielt (vgl. Abschnitt 8.4.3.3).

Wir fassen polizeiliches Wissen zu Straft�tern als Engramme39 auf, also als Spu-
ren, die eine Person im Sinne einer T�terschaft im polizeilichen ,Ged�chtnis� hin-
terlassen hat.Mit dieser Definition ist auch der f�r unsere Untersuchung relevante
Suchraum bezeichnet.

Dieser Suchraum ist als ein Teilsuchraum ,polizeilichen Wissens� zu verstehen,
das ja sehr viel mehr Wissen als das zu Straft�tern enth�lt. Polizisten lernen
und lehren kriminalistische Methoden, lesen wissenschaftliche Studien, bewegen
sich innerhalb der polizeilichen Organisation, fahren Streife, treten vor Schul-
klassen auf usw. Bei all diesen T�tigkeiten erwerben sie Wissen, dass u. U.
auch ermittlungsrelevant werden kann. Da wir uns aber mit den Mçglichkeiten
typspezifischer Ermittlungshinweise zu polizeilichen Vorerkenntnissen besch�f-
tigen, ist dieses Wissen f�r uns hier nicht prim�r relevant.

Der Suchraum ,polizeilichesWissen zu Straft�tern� hat zwei zentrale Eigenschaf-
ten:

U Aufgrund kriminalistischer Theoriebildung hat er eine entscheidende Funk-
tion bei der Aufkl�rung von Straftaten. Die Vorstellung, dass ein Tatort die
,Handschrift� eines T�ters verr�t, f�hrt Ermittler regelm�ßig zur Generierung
von Ermittlungshinweisen zu polizeilichen Vorerkenntnissen, die wiederum
auf diesen Suchraum verweisen.

39 Ein auch als ,Ged�chtnisspur� bezeichnetes „Engramm ist die von einem spezifischen Ged�cht-
nisinhalt (Information) hervorgerufene, dauernde, strukturelle bzw. elektrochemische, physiolo-
gische�nderung imGehirn“, �ber die Erlebniseindr�cke und Erfahrungen „stabil und erstaunlich
widerstandsf�hig“ bewahrt werden (H�cker & Stapf 2004: 246 f.).
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U Der Suchraum liegt innerhalb der Polizei und ist dadurch f�r Ermittler in der
Regel niedrigschwellig zug�nglich. Zudem hat die Polizei die Mçglichkeit,
diesen Suchraum so zu gestalten, dass die Suche mçglichst effektiv und effi-
zient durchgef�hrt werden kann. Da die Wissensproduktion innerhalb der Po-
lizei transparent ist, kann dar�ber hinaus die Qualit�t desWissens in der Regel
zutreffend beurteilt werden.

6.2 Grundlagen: Daten – Informationen – Wissen

Bislang wurde recht undifferenziert gleichermaßen von Daten- und Wissens-
best�nden gesprochen. Im Folgenden werden die Begriffe pr�zisiert.

Mit Daten werden in der Regel40 uninterpretierte Fakten verstanden. So ist der
Umstand, dass eine Person einen Eintrag in einem polizeilichen Informationssys-
tem hat, ein Datum. Als Information wird ein Datum dann bezeichnet, wenn es
Bedeutung hat. Dies ist immer dann der Fall, wenn es in Bezug auf einen bestimm-
ten Zweck relevant wird. Im Rahmen unserer Fragestellung w�re dies dann gege-
ben, wenn der Ermittler die These hat, dass der gesuchte T�ter bereits als Beschul-
digter bei der Polizei gef�hrt wird.MitWissenwird einKomplexmiteinander ver-
bundener Thesen bezeichnet, der es ermçglicht, Daten Informationswert zuzu-
weisen. Erst im Zusammenhang mit umfassenderem Wissen, z. B. wenn der
Ermittler die Studie von Straub und Witt gelesen hat, wird er dem Umstand,
dass eine Person polizeiliche Vorerkenntnisse hat, die Bedeutung zuweisen kçn-
nen, die es ihm ermçglicht, das Datum f�r seine Ziele praktisch nutzen zu kçnnen.
Damit wird deutlich, dass Daten imGrunde ,bedeutungslos� sind. Erst imKontext
praktischer T�tigkeit und vor dem Hintergrund bereits vorhandenen Wissens er-
halten sie einen Informationswert – und umgekehrt: Der Informationswert von
Daten variiert mit der Fragestellung und mit dem dazu gehçrenden Wissen (Bo-
dendorf 2003).

Mit der Unterscheidung zwischen Daten, Informationen und Wissen zeigt sich
eine weitere wichtige Dimension des Suchraums: das Speichermedium. Daten
kçnnen gleichermaßen elektronisch (EDV), auf Papier oder im Ged�chtnis einer
Person gespeichert sein. In besondererWeise ist aber die EDV f�r die Speicherung
und Verarbeitung von Daten geeignet. Wissen hingegen ist eine Ressource, die
praktisch ausschließlich dem menschlichen Bewusstsein zur Verf�gung steht.
Nur Menschen kçnnen Daten in einem Kontext interpretieren und bewerten.
Die Kriminalakte, Berichte und andere Texte innerhalb der Polizei nehmen in die-
ser Hinsicht eine mittlere Stellung ein. Sie enthalten Daten, die so dargestellt wer-
den, dass ihr Informationswert innerhalb eines bestimmten Zusammenhangs
deutlich wird. Ob es die Information ist, die gerade gesucht wird, bleibt offen.We-

40 Es besteht zwar weitgehende Einigkeit im Hinblick auf die im Folgenden dargestellte Unterschei-
dung; je nach theoretischer Ausrichtung kann es aber trotzdem zu unterschiedlichen Definitionen
kommen (Clases 2003).

107



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap03.3D 102 26.09.2006 S. 108

gen der Bedeutung, die diese Dimensionen des Suchraums haben, sollen sie hier
skizziert werden.

Obwohl besonders Kriminalakten im Einzelfall f�r die Ermittlung relevant wer-
den kçnnen, verzichten wir auf die herausgehobene Darstellung von Akten aus
folgenden Gr�nden:41

U Im Hinblick auf das von uns konstruierte Suchobjekt ,deliktunspezifischer
Mehrfacht�ter� bietet der Suchraum ,Akten� keinen besonderen Ansatzpunkt.
Im Unterschied dazu l�sst sich der Suchraum ,polizeiliche Informationssyste-
me� leicht �ber Anzahl und Art der Vorerkenntnisse erschließen. Im Fall des
Suchraums ,Intensivt�terprogramme� konstituiert sich der Raum sogar �ber
diese Merkmale.

U Papierakten verlieren durch die zunehmend verbreitete elektronische Akten-
f�hrung an Bedeutung. Mit der Digitalisierung der Akten stehen dann neue
Methoden der Erschließung der Informationsbest�nde zur Verf�gung.

U Der Zugriff auf Akten erfolgt im Rahmen einer Ermittlung meist nicht unmit-
telbar. In der Regel wird man entweder mithilfe einer EDV-Recherche oder
durch Vorgespr�che mit Sachbearbeitern einer bestimmten Dienststelle die
F�lle ausw�hlen, die infrage kommen. Erst nach einer derartigen Vorauswahl
wird man mit der zeitaufw�ndigen Auswertung der Akten beginnen. Vor einer
Aktenauswertung wird man also mithilfe einer der beiden dargestellten Er-
mittlungsstrategien eine Priorisierung durchf�hren. Die Aktenauswertung ist
in diesem Sinn eher anderen ressourcenintensiven Ermittlungsmethoden
gleichzustellen (z. B. Observation, DNA-Analyse etc.).

6.2.1 Daten: EDV

Innerhalb der Polizei werden riesige Datenmengen gespeichert und verarbeitet.
Ein großer Teil davon bezieht sich auf Straft�ter und gehçrt damit zu dem f�r
uns relevanten Teilsuchraum ,polizeilichen Wissens� (vgl. Kapitel 7). Diese Da-
tenbest�nde stellen ein ,Destillat� des umfassenderen Wissens der mit der Sach-
bearbeitung betrauten Polizisten dar, d. h., dass der Sachbearbeiter aus dem Wis-
sen, das er zum Straft�ter hat, diejenigen Informationen ausw�hlt, die er f�r rele-
vant h�lt bzw. per Anweisung f�r relevant halten muss, um sie dann als Daten in
eine Datenbank (oder auch in die Akte) einzutragen. Im Verlauf dieses Destilla-
tionsprozesses geschieht das, was den Umgang mit normierten Datenbanken oft
so schwierig bis unmçglich macht: Informationen innerhalb eines beziehungsrei-
chen Wissens zu einer bestimmten Person werden durch Dekontextualisierung,
d. h. mit demHerauslçsen aus ihrem Bedeutungskontext, zu Daten umgewandelt.

41 Im Zusammenhang mit der Darstellung der Informationsgewinnung und -verarbeitung im Rah-
men von t�terorientierter Ermittlung werden wir aber noch ausf�hrlich auf die Verwendung von
Akten eingehen (vgl. Abschnitt 8.4.1.2).
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Wird der schriftliche Bericht �ber eine Gewalttat mit dessen Aufnahme in eine
Datenbank in Merkmalsbestandteile mit vorgegebenen Antwortkategorien, wie
,Haarfarbe (blond, schwarz, braun)�, ,Grçße des Messers (in cm)� oder ,Ort der
Begehung (Stadtteil A, B, C)� zerlegt, gehen u. U. diejenigen Informationen ver-
loren, die f�r die Ermittlung relevant w�ren. Im Zusammenhang mit der Darstel-
lung des hermeneutischen Teils des Ermittlungsprozesses wurde darauf hinge-
wiesen, dass erst die Einordnung einer bestimmten Spur in einen Kontext ihre Be-
deutung ausmacht (vgl. Oevermann, Leidinger & Tykwer 1994: 132).Mit Dekon-
textualisierung wird ein Prozess bezeichnet, der der hermeneutischen Auslegung
von Spuren diametral entgegensteht.

Mit der Einteilung des Suchraums ,polizeilichesWissen� in Daten, Informationen
und personales Wissen kann auch zwischen verschiedenen Formen des Zugangs
bzw. Suchmethoden differenziert werden. Daten haben in dieser Hinsicht den
Vorteil, dass sie mittels EDV aufbereitet, ausgewertet und sehr schnell an jede
Stelle innerhalb der Organisation transferiert werden kçnnen. Der Preis, der f�r
den einfachen Zugriff bezahlt werden muss, ist – wie bereits erw�hnt – der oft
mit der �bertragung auf EDV verbundene Informationsverlust.

Datenbanken kçnnen aber – quasi aus sich selbst heraus – Informationen anbie-
ten, n�mlich dann, wenn die Datenbank – ausschließlich oder wenigstens �ber-
wiegend – f�r die Belange der Nutzer entwickelt wurde und durch die Konzeption
der Datenbank der Informationsgehalt gew�hrleistet ist. Der Nutzen h�ngt auch
davon ab, ob das der Konzeption zu Grunde liegende Wissen zutrifft oder nicht.
So kann eine Datenbank zu denModi operandi von Einbrechern voller n�tzlicher
Informationen f�r Ermittler sein, wenn bzw. solange es zutrifft, dass der grçßte
Teil der Einbrecher in diesem Sinne perseverant handelt. Ist dies nicht der Fall,
wird aus dem n�tzlichen Ermittlungsinstrument ein ,Datenfriedhof�. �hnlich ver-
h�lt es sich, wenn die Daten unzureichend gepflegt werden, wenn also das Ein-
gabeverhalten der Sachbearbeiter sehr verschieden ist und bspw. viele F�lle nicht
oder falsch eingegeben werden. Unter diesen Umst�nden wird der Informations-
gehalt der erhaltenen Daten allm�hlich gegen null gehen.

6.2.2 Personales Wissen: Implizites versus explizites Wissen

Im Unterschied zu Datenbanken ist der Zugriff auf personales Wissen eher
schwierig und aufw�ndig. Es steht grunds�tzlich nicht zu jeder Zeit und an jedem
Ort zur Verf�gung, da es ja an eine oder mehrere Personen gebunden ist. Die beste
Form des Wissenstransfers ist die unmittelbare Kommunikation, die sich meist
zeitintensiv gestaltet und durchaus auch stçranf�llig ist, da Emotionen, kognitive
F�higkeiten, Ged�chtnis u. a. einewichtige Rolle dabei spielen. Neben der unmit-
telbaren Kommunikation ist eine ganze Reihe weiterer Formen (Telefon, Brief
oder E-Mail, Rundschreiben etc.) mçglich, die jeweils wieder bestimmte Vor-
und Nachteile haben. Der große Vorteil personalen Wissens – insbesondere hin-
sichtlich desWissens zu Straft�tern – ist die Mçglichkeit, eine ganzheitliche Vor-
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stellung von der betreffenden Person zu gewinnen. Mit ganzheitlichemWissen ist
zun�chst gemeint, dass die Merkmale, die einer Person zugeschrieben werden,
nicht f�r sich genommen, sondern im Rahmen eines Gesamteindrucks interpre-
tiert werden. Ein stiller Mensch kann einmal als verschlossen und ein anderes
Mal als ruhiger Charakter aufgefasst werden, je nach dem welchen Gesamtein-
druck wir von ihm haben. UnsereWahrnehmung funktioniert in diesem Sinne ge-
stalthaft, d. h., dass wir aus der Summe vieler verschiedener Elemente ein Ganzes
bilden, ohne dass wir angeben kçnnten, wie genau sich die einzelnen Elemente
zusammensetzen und was ihre Besonderheit letztlich ausmacht. Wir kçnnen
bspw. Gesichter sehr gut erkennen, ohne dass wir angeben kçnnten, auf welche
Weise wir dies tun (Polanyi 1985: 14 ff.).

Da diese Form der Wahrnehmung eines T�ters bzw. dieses Wissen �ber ihn unter
anderem bei der t�terorientierten Ermittlung einewichtige Rolle spielt, soll es an-
hand der Unterscheidung von implizitem und explizitemWissen42 etwas ausf�hr-
licher dargestellt werden.

Bei explizitem Wissen handelt es sich um den Teil des Wissens, der jedem Men-
schen unmittelbar reflexiv zug�nglich ist. Auf Anfrage kçnnen wir diesesWissen
darstellen und damit z. B. unsere Handlungsweisen begr�nden. ImplizitesWissen
hingegen macht zwar den grçßten Teil unseres Wissens aus und ist tief in unsere
Handlungsweisen in der Art vonRoutine eingelagert, aber es f�llt uns in der Regel
schwer, es darzustellen, und es bedarf einer gewissen Anstrengung, um es �ber-
haupt zu Tage zu fçrdern (Polanyi 1985: 13 ff.).43 Beispiele daf�r sind T�tigkeiten
wie Fahrrad- oder Autofahren. Der grçßte Teil dieser T�tigkeiten geschieht unbe-
wusst, und es ist deshalb nicht nçtig, sich darauf zu konzentrieren. �hnlich verh�lt
es sich mit der Intuition als einer Form impliziten Wissens, die in der Regel auf
Erfahrung basiert, von der wir aber nicht angeben kçnnen, auf welche Erfahrun-
gen sie sich genau bezieht und wie sie gewonnen wird. Intuition hat eine wichtige
Funktion bei der Orientierung innerhalb komplexer Situationen, in denen Fakten-
wissen eher dysfunktional sein kann, wenn man bspw. ,vor lauter B�umen den
Wald nicht mehr sieht�. Die Intuition kann sicher tr�gen, wenn sie allerdings
aus der intensiven Auseinandersetzung mit einem Gegenstand resultiert, wird
sie in der Regel ein hilfreiches Mittel zur Informationsverarbeitung darstellen.

Im Rahmen der Ermittlungst�tigkeit kommen die genannten Formen desWissens
mit unterschiedlichen Funktionen vor. Ermittler bringen ihr kriminalistisches
Wissen in die Ermittlung ein: Sie wissen, wie Verhçre zu f�hren sind, wie Be-

42 DasKonzept geht imKontext des Diskurses zumWissensmanagement auf Polanyi (1985) zur�ck.
Mit gleicher Berechtigung kçnnen aber auch andere Traditionslinien aufgezeigt werden. In der
neueren soziologischen Literatur macht bspw. Giddens (1988: 91 ff.) eine derartige Unterschei-
dung. Auch das Konzept des ,Habitus� bei Bourdieu oder Elias geht in diese Richtung.

43 Dies galt auch f�r die von uns durchgef�hrten Experteninterviews. Es fiel den meisten Sachbear-
beitern schwer, ihre eigene Arbeitsweise systematisch dazustellen. Erst am Einzelfall konnten
gemeinsam abstraktere Konzepte zu deren Darstellung entwickelt werden (vgl. Kapitel 2).
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richte geschrieben werden oder wie man die Spuren eines Tatorts zu ,lesen� hat
(vgl. Reichertz 1991: 262). Ermittler bençtigen aber dar�ber hinaus Lebens-
und Berufserfahrung f�r ihre T�tigkeit. Sie sind angewiesen auf ihre Menschen-
kenntnis und m�ssen einsch�tzen kçnnen, ob jemand oder etwas verd�chtig ist
oder nicht (vgl. Roth 2004: 320). Ermittlungst�tigkeit ist zu großen Teilen geleitet
vom intuitiven Wissen des Sachbearbeiters bzw. von dessen ,Gesp�r�, ohne dass
er jeweils konkret angeben kçnnte, woraus er dieses ,Gesp�r� bzw. diese ,Ahnung�
ableitet.

IP: „[. . .] Autoh�user aufbrechen, aber auch vorher noch jemanden auf die Nase
hauen und vorher noch einen beleidigen und M�dchen anpçbeln und an die
Br�ste fassen, sowas. Dawussten wir genau, wenn es die [Gegend] war, entweder
der, der oder der. Also das hat man dann schon irgendwo rausgehabt. Man lag
auch mal falsch, aber meistens lag man richtig dann. Dass man anhand eben die-
ses Profils eben geahnt hat, auch oder von der Beschreibung her oder wie er sich
bewegt hat, das kçnnte der und der sein. [. . .]“ (P 24: 376–379)

Der Nutzen derartigen Erfahrungswissens hat sich in der praktischen Arbeit zu
erweisen. Das bedeutet nicht, dass die daraus resultierenden �berzeugungen
und Entscheidungen in jedem Fall zu optimalen Ergebnissen f�hren m�ssen. Pra-
xis funktioniert vielmehr auch dann, wenn deren Pr�missen nicht richtig sind. Da
Praxis eine Anpassungsleistung an teilweise widerspr�chliche Anforderungen
darstellt, kann es durchaus sein, dass die in ihr enthaltenen �berzeugungen und
Methoden nicht optimal zum Erreichen einzelner Ziele sind.

Zu den uns im Kontext unserer Fragestellung interessierenden Best�nden impli-
ziten Wissens gehçren also auch Einsch�tzungen von Kriminalbeamten zu Straf-
t�tern.Wir nehmen an, dass sich im unmittelbaren Kontakt mit Straft�tern bei den
kriminalpolizeilichen Sachbearbeitern ein gewisses ,Gesp�r� daf�r entwickelt, ob
sich bspw. eine ,kriminelle Karriere� bei einer bestimmten Person verfestigt oder
ob es sich um ein jugendtypisches Ph�nomen handelt.Weitere derartige Einsch�t-
zungen kçnnen sich z. B. auf die ,Gef�hrlichkeit� oder auf das individuelle Dun-
kelfeld beziehen. Wir werden im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren bei
Intensivt�terprogrammen noch genauer darauf zu sprechen kommen (vgl. Ab-
schnitt 8.3).

Implizites ist nicht klar von explizitemWissen abzugrenzen; die �berg�nge sind
vielmehr fließend. So ergibt sich aus dem Umgang mit Personen ein Wissen, das
von der �berwiegend zuschreibenden implizitenGesamteinsch�tzung bis zum ex-
pliziten konkreten Faktenwissen reicht. DiesesWissen wird im Einzelfall von der
Intensit�t des Kontakts, von der Art des Kontakts, den Persçnlichkeitseigenschaf-
ten der beteiligten Personen und anderen Faktoren abh�ngig sein. Es wird sich
also hinsichtlich der Wissensinhalte, seiner Quantit�t und Qualit�t erheblich
von Fall zu Fall unterscheiden. Da es aber ermittlungsrelevant werden kann, ist
es in den Suchraum einzubeziehen (vgl. Abschnitt 8.5.3)
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Zentral f�r die Nutzung bzw. die Bereitstellung von ermittlungsrelevantem Wis-
sen sind Kommunikation und Kooperation. Reichertz (1992: 142 f.) beschreibt in
diesem Zusammenhang die Bedeutung einer Teek�che in der von ihm untersuch-
ten Mordkommission. Sie hatte die Funktion einer Informationsbçrse. Aktuelle
F�lle wurden dort in mehr oder weniger großer Runde besprochen, und so war
es mçglich, dass Kollegen Querverbindungen zu anderen F�llen herstellen oder
sonstige relevante Informationen in die Ermittlungen einbringen konnten.

�hnliche Beobachtungen wurden auch von uns gemacht. Neben den ohnehin �b-
lichen Lage- oder Morgenbesprechungen gab es immer wieder kommissariats-
�bergreifende Kontakte, die neben dem Austausch aller mçglichen Inhalte
auch dazu dienten, aktuelle F�lle oder Ermittlungen zu besprechen. Bei diesen in-
formellen Kontakten kann also implizites Wissen, das u. U. in einem vçllig ande-
ren Kontext entstand, in explizites Wissen umgewandelt, das heißt zu einer wert-
vollen Information im Rahmen der Ermittlung werden.

IP: „Bei diesen Unbekanntsachen ist es schon so, dass dann standardm�ßig eine
Straftatenanalyse durchgef�hrt wird. Und wir auch zweimal in derWoche hier ’ne
Dienststellenbesprechung machen und dann diese herausragenden F�lle dann
auch vorgestellt werden. Um dann auch einfach mal, ja, das Wissen von den Mit-
arbeitern hier dann abzugreifen, wo dann mal jemand sagt, also so was hab ich
schon mal bearbeitet, das hab ich vielleicht dann �ber irgendwelche Systeme
mit rausgefunden und lass uns mal gucken, ob da irgendwo ein Zusammenhang
besteht. Also grade [. . .] wenn wir jetzt den sexuellenMissbrauchmit Kindern ha-
ben, und wir stellen das in einer bestimmten �rtlichkeit dann fest, dann kommt
immer schon von den Mitarbeitern, . . . da sollten wir uns mal k�mmern um den
– und den oder den ansehen . . .“ (P 35: 71)

6.3 Polizeiliche Daten- und Wissensproduktion

Um Quantit�t und Qualit�t der Daten und des Wissens innerhalb des Suchraums
bestimmen zu kçnnen, ist es nçtig, deren Herstellung genauer zu betrachten.

Das ermittlungsrelevanteWissen wird �berwiegend imRahmen der Sachbearbei-
tung, d. h. im Rahmen der Ermittlung selbst generiert.44 Zu wem welches Wissen
mit welcher Quantit�t und Qualit�t erzeugt wird, h�ngt also zun�chst von Fak-
toren ab, die an die Ziele und Bedingungen der Sachbearbeitung gekn�pft sind.
Dar�ber hinaus werden Daten und Wissen durch Sonderdienste aufbereitet und
weiterverarbeitet. Dazu gehçren der Kriminalpolizeiliche Meldedienst (KPMD)
und andere polizeiliche Informationssysteme und Datenbanken (vgl. Abschnitt
7.1).WelchesWissen letztlich dann zur Verf�gung steht undmit welcher Qualit�t,

44 Im Unterschied zu planungsrelevantem Wissen, das auch auf eigenst�ndige Erhebungen (z. B.
kriminologische Regionalanalyse, statistischeAuswertungen zum Fallaufkommen etc.) zugreifen
kann.
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ist zudem beeinflusst von juristischen, organisatorischen und kulturellen Fak-
toren.

6.3.1 �ber wen werden Daten und Wissen produziert?

Ein großer Teil der kriminellen Handlungen wird nicht als Straftat wahrgenom-
men und entsprechend nicht zur Anzeige gebracht. Aber auch dort, wo der krimi-
nelle Charakter einer Handlung wahrgenommen wird und sich der oder die Ge-
sch�digte als Opfer erlebt, gibt es zahlreiche Gr�nde, warum eine Straftat nicht
angezeigt wird (Albrecht 1999: 125). Bei Eigentums- und Gewaltdelikten ist
dies nur jede zweite Tat (Bundesministerium des Inneren / Bundesministerium
der Justiz 2001: 9). Und trotzdem bestimmt sich das Hellfeld der Kriminalit�t,
d. h. das Ausmaß der bei Polizei und Justiz bekannt gewordenen Straftaten, in ers-
ter Linie durch das Anzeigeverhalten der Bevçlkerung. Lediglich 2–9% aller
Strafsachen werden von der Polizei initiiert (Bundesministerium des Inneren /
Bundesministerium der Justiz 2001: 8, Kaiser 1997: 322). Die Anzeigebereit-
schaft wiederum variiert stark in Abh�ngigkeit vom Delikt, dem Alter des Ge-
sch�digten, der sozialen Position und anderen Faktoren (Kaiser 1997: 139 ff.).
Auch die Ermittlung von Straft�tern ist nicht in erster Linie ein Erfolg polizei-
licher Arbeit. In vielen Deliktbereichen gibt es eine sehr hohe Aufkl�rungsquote,
die aber zum weitaus grçßten Teil darauf zur�ckzuf�hren ist, dass die Gesch�dig-
ten den Tatverd�chtigen gleich mitliefern. So liegt die Aufkl�rungsquote bei La-
dendiebstahl bei knapp 100%, weil Tat und T�ter vom Kaufhausdetektiv, Kauf-
hauspersonal oder der Kundschaft meist gleichzeitig entdeckt werden (Schwind
2000: 47). Dies f�hrt zu einem ,Aufkl�rungsparadox�: Je hçher die polizeiliche
Aufkl�rungsquote, desto grçßer ist das Dunkelfeld (Kreuzer 1994: 10, zit. n.
Schwind 2000: 47).

Aber auch dort, wo die Polizei durch ihre T�tigkeit Einfluss auf die Aufdeckung
von Straftaten nimmt, erzeugt sie aufgrund unterschiedlicher Konzepte zur Ver-
brechensbek�mpfung und -verh�tung in Abh�ngigkeit vom Delikt, der Delikt-
schwere, aber auch von Regionen oder Straft�tergruppen unterschiedliche Wahr-
scheinlichkeiten f�r die Aufdeckung und Aufkl�rung von Straftaten (Kaiser
1997: 143 ff.).

Insgesamt geben die polizeilichen Datenbest�nde ein verzerrtes Abbild derWirk-
lichkeit wieder. Mit anderenWorten: Bei Personen mit polizeilichen Vorerkennt-
nissen handelt es sich um eine selektive Gruppe. Anschaulich wird dies am Bei-
spiel der Jugendkriminalit�t. Dunkelfelduntersuchungen haben ergeben, dass
90% der Jungen und jungen M�nner Handlungen begehen, die juristisch unter
eine Norm des Strafrechts oder der strafrechtlichen Nebengesetze subsumiert
werden kçnnen (Bundesministerium des Inneren / Bundesministerium der Justiz
2001: 12). Fast die gesamte m�nnliche Bevçlkerungm�sste also polizeiliche Vor-
erkenntnisse haben. Da dies nicht der Fall ist, kann gesagt werden, dass die poli-
zeiliche Registrierung nur zu einem geringen Teil auf die Begehung von Strafta-
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ten, sondern �berwiegend auf andere Faktoren zur�ckzuf�hren ist (vgl. a. Birkel
2003: 27 ff.). Im Hinblick auf das Suchobjekt ,deliktunspezifischer Mehrfach-
t�ter� ist hinzuzuf�gen, dass mit der Schwere des Delikts und mit der mehrfachen
Begehung von Delikten die Wahrscheinlichkeit polizeilicher Registrierung zu-
nimmt (Bundesministerium des Inneren / Bundesministerium der Justiz 2001:
12, Steffen 1982: 12).

Die bislang angef�hrten empirischen Befunde beziehen sich lediglich auf den
Umstand, ob bzw. mit welcher Wahrscheinlichkeit jemand mit der Begehung
strafrechtlich sanktionierter Handlungen von der Polizei registriert wird. Dar�ber
hinaus variieren aber auch Art und Umfang der Daten und desWissens zu Tatver-
d�chtigen. Dies hat u. a. damit zu tun, dass die polizeilichen Daten- undWissens-
best�nde den jeweils aktuellen Stand der Ermittlungen widerspiegeln. Es ist da-
von auszugehen, dass der Wissensstand bei einem gerade erçffneten Verfahren
quantitativ und qualitativ ein anderer ist als bei Abschluss des polizeilichen Er-
mittlungsverfahrens. Mit dem Abschluss der polizeilichen Ermittlungen ist dar�-
ber hinaus die Informationssammlung und -bewertung nicht abgeschlossen. Im
Rahmen der Hauptverhandlung werden Zeugen, Gesch�digte oder Tatverd�ch-
tige gehçrt, psychiatrische Gutachten etc. angefordert. Die Informationen, die
auf diese Weise gewonnen werden, fließen allerdings nur zu einem sehr geringen
Teil wieder in die Wissensbest�nde der Polizei zur�ck. Es ist aber davon aus-
gehen, dass die abschließende juristische Bewertung des Falls einen großen
Teil der polizeilichen Daten in einem anderen Licht erscheinen lassen w�rde.
In dieser Hinsicht kann zusammenfassend gesagt werden, dass polizeiliche Daten
und polizeiliches Wissen keine abgeschlossenen Best�nde darstellen, sondern
stark vom jeweiligen Stand der Ermittlungen abh�ngig sind; mit denWorten eines
f�r das polizeiliche Informationssystem zust�ndigen Mitarbeiters: „Die Datei
lebt“.

Quantit�t und Qualit�t der produzierten Daten werden zudem von der Intensit�t
beeinflusst, mit der ein Fall bearbeitet wird. Sowird der Einsatz von Ermittlungs-
ressourcen im Bereich der so genannten Bagatellkriminalit�t eher gering ausfal-
len. Bei geringer Aufmerksamkeit f�r die beteiligten Personen und f�r den einzel-
nen Fall wird aber auch das gesammelte Wissen sp�rlich sein und nur selten �ber
die Rahmendaten wie Personalien und die knappe Darstellung des Sachverhalts
hinausgehen. Das gesamte Wissen liegt zudem als explizites Wissen – �berwie-
gend sogar ausschließlich in Form von Daten – vor, da es in der Regel keine per-
sçnliche Auseinandersetzung mit den T�tern gibt. Kommt es trotzdem zu Ver-
hçren und Zeugenvernehmungen, werden diese kurz ausfallen und das Wissen
zum Fall und den beteiligten Personen, das beim zust�ndigen Sachbearbeiter da-
durch entsteht, wird schnell durch die st�ndige Wiederkehr des Gleichen ver-
wischen.

Erst bei schwerwiegenderen Delikten und einem erhçhten Ermittlungsaufwand
werden die Wissensbest�nde grçßer. Mit der zunehmenden Bedeutung eines De-
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liktswird auch die Auseinandersetzungmit demT�ter intensiver, d. h., neben dem
Umstand, dass mehr Zeit in die Ermittlung und Darstellung des Falls investiert
wird, kommen auch andere Ermittlungsmethoden (Observation, ausf�hrliche
Vernehmungen bzw. Befragungen etc.) zumEinsatz. Hinzu kommt die Auseinan-
dersetzung mit Kollegen im Rahmen von informellen Gespr�chen oder Fall-
besprechungen, in denen das gesammelteWissen reflektiert und ggf. neu bewertet
wird. Manifest wird dieser Zusammenhang zwischen Ermittlungsintensit�t und
der Quantit�t und Qualit�t der vorhandenen Daten, wenn an bestimmteMethoden
der polizeilichen Informationsgewinnung rechtliche Mindestanforderungen hin-
sichtlich der Schwere der aufzukl�rendenTat gekn�pft sind (vgl. Abschnitt 6.3.4).

Eine im Rahmen dieser Fragestellung besonders relevante Form der polizeilichen
Wissensproduktion stellen t�terorientierte Ermittlungsans�tze dar. W�hrend Er-
mittlungst�tigkeit �berwiegend auf das jeweilige Delikt ausgerichtet ist, befindet
sich hier der T�ter im Fokus. Es ist zu erwarten, dass der Bestand an Wissen zum
T�ter besonders groß ist (vgl. Abschnitt 8.5.3).

6.3.2 ,Haltbarkeit� von Daten und Wissen

Daten und Wissen haben eine gewisse ,Lebensdauer�. Bei polizeilichen Daten
heißt dies vor allem, dass personenbezogene Daten nach einer gewissen Zeit ge-
lçscht werden m�ssen. Dar�ber hinaus verlieren Daten und Wissen in der Regel
an Qualit�t und G�ltigkeit, wenn sie nicht regelm�ßig aktualisiert werden.

Die Speicherung von Daten ist bei der Polizei unmittelbar an deren Aufgaben-
erf�llung gebunden. Daten sind entsprechend zum Zweck der Dokumentation
des eigenen Handelns, zur Strafverfolgung und Gefahrenabwehr zu sammeln
und zu halten (Stçrzer 1996: 781 f., Tetsch 2003). Sind diese Zwecke nicht oder
nicht mehr gegeben, sind die Daten unter Einhaltung bestimmter Fristen zu lç-
schen. Die Fristen sind in den jeweiligen Polizeigesetzen der Bundesl�nder teil-
weise unterschiedlich geregelt. Als Orientierungsrahmen gilt, dass personenbe-
zogene Daten bei Erwachsenen sp�testens nach zehn Jahren, bei Jugendlichen
nach f�nf Jahren und bei Kindern nach zwei Jahren gelçscht werden sollten.
Die Fristen beginnen in der Regelmit dem letztenAnlass der Speicherung, jedoch
nicht vor der Entlassung der betreffenden Person aus einer Justizvollzugsanstalt
oder der Beendigung einer mit Freiheitsentzug verbundenen Maßregel der Bes-
serung oder Sicherung45 (Tetsch 2003: 373 ff.). Die tats�chliche Dauer der Spei-
cherung h�ngt dann aber letztlich davon ab, ob geeignete Verfahren zur Einhal-
tung der Pr�ffristen installiert wurden (Tetsch 2003: 376 ff.).

Ein weiterer wichtiger Punkt im Hinblick auf die Haltbarkeit von Daten undWis-
sen ist der Aspekt der Datenpflege. Daten (Wohnort, besondere Merkmale, Aus-

45 Vgl. beispielsweise § 48Abs. 4 desAllgemeinenGesetzes zumSchutz der çffentlichen Sicherheit
und Ordnung – ASOG Berlin 2003.
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sehen etc.) ebenso wie Wissen (,kriminelle Energie�, Lebenssituation etc.) kçn-
nen ung�ltig werden, wenn der zu Grunde liegende Sachverhalt nicht mehr zu-
trifft. Eine kontinuierlicheAktualisierung scheitert oderwird erschwert durch fol-
gende Umst�nde:

U Die Aktualisierung von Daten ist zwar rechtlich vorgesehen (vgl. § 48, Abs. 1
ASOG Berlin), aber durch die Polizei selbst ist sie weder unter rechtsstaat-
lichen Gesichtspunkten zu verantworten noch w�re es wegen des hohen Res-
sourceneinsatzes praktisch mçglich. Aus diesem Grund werden Daten in der
Regel nur anlassbezogen aktualisiert.

U Die Justiz meldet in der Regel ihre Entscheidungen und ihrWissen nicht an die
Polizei zur�ck. Es kann also sein, dass eine Person bei der Polizei als Straft�ter
gef�hrt wird, obwohl er sp�ter rechtskr�ftig freigesprochen wurde.

U Die Polizei ist dar�ber hinaus auf dieMeldung weiterer Behçrden angewiesen:
Standes�mter bei Todesf�llen,Wohnortwechsel von den Meldebehçrden usw.
Diese �mter f�hren keine regelm�ßigen Meldungen an die Polizei durch und
w�ren mit dieser Aufgabe wohl auch �berfordert.

U Zudem sorgen Tatverd�chtige unbeabsichtigt oder willentlich selbst daf�r,
dass die Polizei nicht in den Besitz aktueller Daten gelangt. Sowird einWohn-
ortwechsel, der nicht beim zust�ndigen Amt gemeldet wird, auch nicht bei der
Polizei bekannt.

Die genannten Einflussfaktoren beziehen sich in erster Linie auf die ,Haltbarkeit�
von Daten. Die ,Haltbarkeit� personalen Wissens bzw. des Ged�chtnisses unter-
liegt selbstverst�ndlich anderen Gesetzm�ßigkeiten. Letztlich gilt aber auch hier,
dass nur solche Informationen gespeichert und verarbeitet werden kçnnen, die im
Verlauf der Sachbearbeitung erhoben wurden. Sp�tere �nderungen werden ent-
sprechend nicht ber�cksichtigt. Bei herausragenden F�llen mag dies allerdings
anders sein. Nicht zuletzt spielen Mitarbeiterwechsel im Hinblick auf die ,Halt-
barkeit� vonWissen einewichtige Rolle.Mit demAusscheiden einesMitarbeiters
geht auch dessen Wissen verloren:

IP: „Das Problem ist die Personalsituation. Wenn die Leute dann die Dienststelle
verlassen haben, dann haben sie leider auch das Wissen mitgenommen. Nicht al-
les steht in den Akten drin, aber so ist der Lauf des Lebens . . . “ (P 35: 73–75)

6.3.3 Verteilung von Daten und Wissen

Nach der Frage, �ber wen Wissen vorhanden ist und welche Qualit�t dieses hat,
stellt sich die Frage nach den Orten, an denen es zu finden ist.

Die Gliederung der Polizei nach verschiedenen Zust�ndigkeiten f�hrt zur unter-
schiedlichen Verteilung von Daten und Wissen innerhalb der Organisation. Dies
gilt f�r alle Formen von Zust�ndigkeiten: çrtlicher, sachlicher und instanzieller
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(Krauß 2001: 1918 f., Scholler & Schloer 1993: 56, Tetsch 2003: 99 ff.). Hinzu
kommen spezialisierte Dienste (Fahndung und Observation, Spurensicherung
u. a.), die an derWissensproduktion und -verteilung wesentlich beteiligt sind. Ins-
gesamt pr�sentiert sich die Polizei als eine Organisation, die allein aufgrund ihrer
Grçße und dar�ber hinaus wegen ihrer starken Binnendifferenzierung einen ho-
hen Kommunikationsbedarf hat – nicht zuletzt deshalb, weil es sich bei Daten
und Wissen um eine zentrale Ressource der Polizei handelt. Die Differenzierung
der Polizei ist zudem nicht immer optimal auf die Verbrechensbek�mpfung bezo-
gen, da sich beispielsweise sachliche Zust�ndigkeiten eher an juristischen oder
verwaltungstechnischen als an kriminologisch-kriminalistischen Erfordernissen
orientieren. Die Bereitstellung vonWissen ist also eine zentrale und aufgrund sei-
ner Fragmentierung, d. h. seiner sehr unterschiedlichen Verteilung auf verschie-
dene Organisationseinheiten, zugleich eine sehr schwierige Aufgabe, f�r deren
Erledigung eine Reihe vonDiensten geschaffen wurden.Wir werden das Problem
der Fragmentierung polizeilichen Wissens im Zusammenhang mit dem Suchob-
jekt ,deliktunspezifischerMehrfacht�ter� noch genauer untersuchen (vgl. Kapitel
8).

6.3.4 Juristische Rahmenbedingungen beim Umgang mit Daten und
Wissen

Einige juristische Rahmenbedingungen imBereich der Datenerhebung und -spei-
cherung wurden bereits angesprochen. Aufgrund ihrer Bedeutung soll an dieser
Stelle noch einmal kurz gesondert darauf eingegangen werden.

Polizeiliche Ermittlung ist in erster Linie eine daten- und wissensbasierte T�tig-
keit. Die Erhebung und Auswertung von Daten steht entsprechend in ihrem Zen-
trum. Da polizeiliches Handeln – auch das Sammeln und Verarbeiten vonDaten –
zudem zu einem großen Teil in die Grundrechte der B�rger eingreift, ist es in be-
sonderer Weise an Gesetze gebunden. In Bezug auf den Umgang mit Daten und
Wissen spielt in dieser Hinsicht das Volksz�hlungsurteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 18. 12. 198346 eine herausragende Rolle. Sp�testens mit diesem Ur-
teil wurde das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als ein Grundrecht
aufgefasst (Tetsch 2003: 152 ff.). ImAnschluss daranwar ein großer Teil der deut-
schen Polizeigesetze an die neue rechtliche Bewertung anzupassen. Zudemwurde
eine ganze Reihe weiterer Gesetze und Verordnungen zum Datenschutz erlassen
(Tetsch 2003: 153).

In der Diskussion hierzu haben sich zwei Positionen herausgebildet. Auf der einen
Seite wird die Auffassung vertreten, dass „Datenschutz gleich Tatenschutz“ sei.
So kommt z. B. Stçrzer, nachdem er diese Diskussion dargestellt hat, zu dem
Schluss:

46 BVerfGE 65,1 in: NJW 1984, 49.
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„Selbstverst�ndlich behindern datenschutzrechtliche Vorschriften die Arbeit der
Polizei, und zweifellos kçnnen Kriminelle daraus ihren Nutzen ziehen.“ (Stçrzer
1996: 810)

Auf der anderen Seite wird – oftmals durch Datenschutzbeauftragte und Daten-
sch�tzer – auf die Bedeutung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen hingewiesen, weil die informationelle Selbstbestimmung teilweise als
gef�hrdet eingesch�tzt wird:

„DieWahrung desDatenschutzes steht nicht mit der polizeilichen Aufgabenwahr-
nehmung imWiderspruch. Vielmehr ist derdatenschutzkonformeUmgangmit den
Daten von Verd�chtigen, Beschuldigten, Zeugen und unbeteiligten dritten Per-
sonen unabdingbare Voraussetzung f�r das Vertrauen der Bevçlkerung in eine
rechtskonforme Aufgabenerledigung der Polizei und f�r deren Unterst�tzung
durch die Menschen.“ (Weichert 2004)

Die Diskussion ist an dieser Stelle nicht weiter darzustellen. Es soll damit ledig-
lich darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Suchraum ,polizeiliches Wis-
sen� von den datenschutzrechtlichen Bestimmungen wesentlich bestimmt ist.

�ber die datenschutzrechtlichen Bestimmungen in den Polizeigesetzen und Ver-
ordnungen hinaus ist die Informationsgewinnung mit polizeispezifischenMetho-
den (z. B. Beschuldigtenvernehmung, Hausdurchsuchung, Telefon�berwachung
etc.) in der Strafprozessordnung geregelt (§§ 163, 102, 100 a, 100 b StPO). Rege-
lungen zum Umgang mit Daten sind ebenfalls im Bundeskriminalamtsgesetz
(BKAG) und im Bundesgrenzschutzgesetz (BGSG) niedergelegt (Stçrzer 1996:
793 f.). Zudem ist die Polizei beim Zugriff auf spezifische Daten an eine ganze
Reihe weiterer Gesetze (z. B. Straßenverkehrsgesetz, Ausl�ndergesetz, Bundes-
zentralregistergesetz u. v.m.) gebunden (Stçrzer 1996: 795).

Aus all diesen Gesetzen und Bestimmungen lassen sich folgende Prinzipien als
wesentlich im Umgang mit personenbezogenen Daten festhalten (Stçrzer 1996:
791 f.):

U Personenbezogene Daten d�rfen nur verarbeitet und genutzt werden, wenn der
Betroffene einwilligt oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt.

U Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist nur dann zul�ssig, soweit er im
Einzelnen erforderlich ist.

U Personenbezogene Daten d�rfen nur zu dem Zweck gespeichert, ver�ndert,
�bermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben worden sind. Eine
Zweck�nderung ist allerdings bei der Abwehr einer unmittelbar drohenden
Gefahr f�r die çffentliche Sicherheit oder zur Strafverfolgung zul�ssig.

Wichtig ist zudem die so genannte ,Dateieinrichtlinie�, die aus den ,Richtlinien
f�r die F�hrung personenbezogener kriminalpolizeilicher Sammlungen (RKpS)�
abgeleitet wird. Sie besagt, dass innerhalb der Polizei keine Dateien (Verfahren)
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ohne Errichtungsanordnung angelegt und gef�hrt werden d�rfen. In den Errich-
tungsanordnungen ist u. a. festgelegt, welcher Personenkreis betroffen ist, welche
Daten gespeichert werden, wer darauf Zugriff hat undwie lange die Daten gespei-
chert werden d�rfen (Meyer,Wolf & M�ller 2003: 472 ff.,Wiesel 1996: 746 f.).47

6.3.5 Polizeiliche Kultur des Umgangs mit Daten und Wissen

Wie die juristischen Regelungen zur Informationsgewinnung und -verarbeitung
ist die in der Polizei gewachsene Kultur zum Umgang mit Daten und Wissen
eine zentrale Dimension des Suchraums. Aufgrund der Vielschichtigkeit dieser
Dimension kann sie an dieser Stelle nur kursorisch behandelt werden.

Es wurde schon mehrfach darauf hingewiesen, dass Ermittlungst�tigkeit vor al-
lem Wissensarbeit (vgl. Willke 1998) ist: Erheben, Auswerten und Nutzen von
Daten und Wissen stellen sowohl einen zentralen als auch allt�glichen Aspekt
der T�tigkeit dar. Entsprechend hat sich eine Daten- undWissenskultur innerhalb
der Polizei gebildet, die tief in die Arbeitsroutinen eingelagert ist und das Ver-
st�ndnis der Mitarbeiter in diesem Zusammenhang wesentlich pr�gt. Diese Kul-
tur, die durch Wissensvermittlung und berufliche Sozialisation vom einzelnen
Mitarbeiter verinnerlicht wird, wirkt sich auf alle Bereiche der Wissensarbeit
aus. Reichertz (1991: 260 ff.) beschreibt derartige kulturelle Muster z. B. im Zu-
sammenhang mit der Entscheidung, welches Wissen f�r sp�tere Ermittlungen re-
levant werden kann („Schrottplatzdenken“), auf welcheWeise Verdacht generiert
wird oder wie die Zusammenarbeit mit Kollegen den Deutungsprozess zu einem
Fall mçglichst lange offen h�lt.

Zu dieser Kultur gehçrt auch, dass sich neben den offiziellen Kan�len der Infor-
mationsverarbeitung und -weiterleitung informelle Kommunikationswege bil-
den.Wir hatten das – ebenfalls bei Reichertz zu findende – Beispiel der Teek�che
als Informationsbçrse angesprochen (vgl. Abschnitt. 6.2.2). Ermittler kennen
diese Kan�le, nutzen sie und halten auf diese Weise das bereits gewobene Netz
der Informationskan�le aufrecht.

Im Zusammenhang mit den Mçglichkeiten, die EDV-Anwendungen bieten, spie-
len ebenfalls kulturelleMuster einewichtige Rolle.Wir konnten beobachten, dass
der Einsatz von EDV bei der Ermittlung sehr unterschiedlich bewertet wurde.
Dem am Anfang des Kapitels wiedergegebenen Zitat ist bspw. deutliche Skepsis
zu entnehmen. Wir haben aber auch Ermittler getroffen, die sich ausgesprochen
optimistisch in dieser Hinsicht zeigten. Dass es zu diesem Punkt kein einheit-
liches Verst�ndnis gibt, mag dem Umstand geschuldet sein, dass mit der Imple-
mentierung von INPOL-neu neue Software und neue Verfahren angeboten wer-
den, die noch nicht in den Alltag der Ermittler integriert sind. Daf�r spricht auch,

47 Die T�tigkeitsberichte der Datenschutzbeauftragten der einzelnen Bundesl�nder geben detailliert
Aufschluss �ber den Datenschutz, den Aufbau und die Funktion einzelner Datenbanken. Sie
kçnnen unter den jeweiligen Landesregierungen im Internet aufgerufen werden.
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dass sich so genannte Auswerteeinheiten als Spezialdienste innerhalb der Polizei
ausdifferenzieren, deren Selbstverst�ndnis zu den Aufgaben, die sie �bernehmen
sollen und kçnnen, noch in der Entwicklung begriffen ist. Der aktuelle Stand in
den einzelnen Bundesl�ndern ist hier recht unterschiedlich.

Die Skepsis gegen�ber dem Einsatz von EDV ist angesichts der Erfahrungen, die
die Ermittler bspw. mit dem Kriminalpolizeilichen Meldedienst (KPMD) ge-
macht haben, durchaus nachvollziehbar. Eine große Schwierigkeit hierbei war,
dass das Ausf�llen der Meldebçgen kompliziert war und wohl von vielen Sach-
bearbeitern als b�rokratische Belastung gesehen wurde. Zudem wurden Erfolge
nicht an die eingebenden Sachbearbeiter zur�ckvermittelt. Es wundert nicht,
dass die Ergebnisse schlecht ausfielen:

„Nicht selten gewinnt man den Eindruck, dass sich die çrtlichen Sachbearbeiter
entweder mit den Meldebestimmungen nicht auskennen oder den Meldedienst ad
absurdum f�hren wollen, indem sie sinnlose, l�cherliche Meldungen erstatten.“
(Steffen 1980: 11)

�hnliche Probleme werden sich bei allen grçßeren Informationsdiensten wieder
finden. Dabei handelt es sich um einen Teufelskreis: Mit dem erhçhten Arbeits-
aufwand und der mangelnden R�ckmeldung �ber Erfolge sinkt die Motivation,
die wiederum das Eingabeverhalten verschlechtert, was wiederum die Erfolgs-
aussichten bei der Ermittlung reduziert.

Das zentrale Problem hierbei, die abstrakte und unzureichende Verkn�pfung zwi-
schen Daten- bzw. Wissensproduzenten einerseits und den Nutzern andererseits
gilt auch bei anderen Formen der Wissensverarbeitung, z. B. bei der Aktenf�h-
rung:

IP 1: „Wir haben also eine recht hohe Fehlerquote schon in Papierform. Weil der
Kollege einfach sagt, ja, da schreib ich eh nix rein und das ist hier Papier, das geht
in die Akte, das hat ja nix mit den Ermittlungen zu tun. Die erkennen also nicht,
dass die Ermittlungsakte irgendwann im Keller verschwindet. Und das Einzige,
was von ihrer ganzen Arbeit �brig bleibt, ist eigentlich ein Merkblatt in der Kri-
minalakte. Und eigentlich m�sste da alles drinstehen. Weil die Akte, die ist ver-
staubt irgendwo. Das erkennen die aber nicht ganz so. Sondern die meinen, die
Ermittlungsakte ist eben das, was Bestand hat. Das hat’s eben nicht. Das wird be-
erdigt irgendwann und dann ist es weg. Und alle andern Kollegen lesen nur das
Merkblatt von diesem Kollegen. Und da steht meist drin: nichts. Rechtschreibfeh-
ler sind drin und nichts steht drin. Und da m�ssen wir einfach noch ein bisschen
was tun, dass die Kollegen nicht sagen, ich arbeite jetzt f�r meinen Vorgang, son-
dern ich arbeite eigentlich . . .“

IP 2: „F�r uns.“

IP 1: „F�r andere. Mehr f�r andere als jetzt f�r mich.“

IP 2: „Das ist ein Hilfsmittel f�r uns.“ (P 7: 302–305)
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Die mangelnde Motivation mag dar�ber hinaus auch noch auf andere Ursachen
zur�ckzuf�hren sein: auf hohe Arbeitsbelastung, auf Konkurrenz zwischen ver-
schiedenen Polizeidienststellen und Hierarchieebenen oder auch auf individuelle
Einstellungen und Persçnlichkeitsmerkmale. Aber alle diese Faktoren werden
vermittelt undwirksam durch die vorherrschende Kultur. In dieser Hinsicht ist be-
zeichnend, dass Auswertet�tigkeiten im Zusammenhang mit dem Kriminalpoli-
zeilichen Meldedienst (KPMD) offensichtlich einen so schlechten Status inner-
halb der Polizei hatten, dassMitarbeiter mit der Aus�bung dieser T�tigkeit diszip-
liniert werden konnten (Creutz 1984: 55).

Die Organisationskultur zum Umgang mit Daten und Wissen erweist sich bereits
nach diesen wenigen �berlegungen als ein wichtiger Faktor f�r den Erfolg von
Informationssystemen. Es zeichnet sich ab, dass es angesichts der Grçße der Po-
lizeiorganisation und der damit verbundenen Anonymit�t zwischen Datenpro-
duzenten und -nutzern eine Wissenskultur geben muss, die die individuelle Mo-
tivation der Mitarbeiter ber�cksichtigt und einbindet.

6.4 Ermittlungsstrategien zur Erschließung polizeilicher
Wissensbest�nde

Zusammenfassend l�sst sich sagen, dass sich der Suchraum ,polizeiliches Wis-
sen� aus dem Erkenntnisinteresse der Untersuchung heraus durch folgendeMerk-
male charakterisieren l�sst:

U Der Suchraum ,polizeiliches Wissen� hat aus Sicht der Ermittler deshalb be-
sondere Relevanz, weil er innerhalb der Organisation liegt. Aus diesem Grund
ist der Zugang relativ unkompliziert (niedrigschwellig). Zudem kçnnen Er-
mittler und Spezialisten innerhalb der Polizei die Qualit�t der Daten und des
Wissens gut beurteilen, da deren Herstellungsprozesse – teilweise aus eigener
Erfahrung – gut bekannt sind. Ein weiterer Grund ist, dass die Mçglichkeiten
zur Gestaltung des Suchraums innerhalb der Polizei liegen.

U Polizeiliche Vorerkenntnisse liegen allein schon deshalb in sehr unterschied-
licher Qualit�t vor, weil sie einmal als Daten und ein anderes Mal als persona-
les Wissen vorkommen. Daten und Wissen haben im Rahmen von Ermittlung
unterschiedliche Funktionen. Da sie zudem weitgehend auf unterschiedlichen
Medien gespeichert sind und sich daraus wiederum unterschiedlicheMçglich-
keiten der Erschließung ergeben, stellt dieses Merkmal eine zentrale Dimen-
sion des Suchraums ,polizeiliches Wissen� dar.

U Der Suchraum ,polizeiliches Wissen� zeichnet sich dar�ber hinaus dadurch
aus, dass die darin enthaltenen Daten und dasWissen im Kontext polizeilicher
T�tigkeit, d. h. nicht ausschließlich auf die Belange der Ermittlung hin produ-
ziert werden. Das bedeutet f�r die Orientierung im Suchraum, dass bei der Ver-
wendung von Daten und Wissen der Herstellungskontext jeweils mitzureflek-
tieren ist. Dies ist angesichts der Komplexit�t der polizeilichen Aufgaben und
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der großen Binnendifferenzierung der Polizeiorganisation ein schwieriges Un-
terfangen.Wir haben einigewenige Dimensionen des Suchraums skizziert. Im
konkreten Fall wird man sehr viel genauer hinschauen m�ssen.

Nachdem der Suchraum ,polizeiliches Wissen zu Straft�tern� grob ,vermessen�
wurde, stellt sich die Frage, auf welche Weise dieser Suchraum erschlossen wer-
den kann. Wir werden das Vorgehen in dieser Hinsicht im Folgenden als Such-
oder Ermittlungsstrategie bezeichnen. Dabei ist klar, dass es sich zum einen
eigentlich um Teilstrategien handelt, denn betrachtet wird nur der komparative
Teil der Ermittlung (vgl. Abschnitt 3.4) und zum anderen handelt es sich auch
hier wieder um idealtypische Darstellungen, denn Ermittlungen werden sich
nur in seltenen F�llen ausschließlich auf den Ermittlungshinweis ,polizeiliche
Vorerkenntnisse� st�tzen oder sich nur auf einen einzigen Suchraum beziehen.

Weiter obenwurde dargestellt, dass die Unterscheidung zwischenDaten undWis-
sen zentrale Bedeutung f�r die Erschließung des Suchraums ,polizeilichesWissen
zu Straft�tern� hat. Sowohl die unterschiedliche inhaltliche Bedeutung, die Daten
und Wissen im Hinblick auf Ermittlung haben, als auch die unterschiedlichen
Medien, auf die sie in der Regel gespeichert sind, begr�nden einen jeweils weit-
gehend eigenst�ndigenWeg der Informationserschließung. In Bezug auf den Teil-
suchraum ,EDV� soll darum von EDV-basierten Ermittlungsstrategien und in
Bezug auf den Teilsuchraum ,Sachbearbeiterwissen� von kommunikativ-koope-
rativen Ermittlungsstrategien gesprochen werden. In den beiden folgenden Kapi-
teln sollen diese Ermittlungsstrategien imHinblick auf ihre Tauglichkeit bei einer
Suche nach Vergewaltigern mit unspezifischen Vorerkenntnissen untersucht wer-
den. Wobei sich die Darstellung der EDV-basierten Suchstrategie ausschließlich
auf die Erschließung der polizeilichen Informationssysteme anhand einiger weni-
ger Merkmale beziehen wird und es bei der Darstellung der kommunikativ-ko-
operativen Ermittlungsstrategie ausschließlich um die Wissensbest�nde in Inten-
sivt�terprogrammen geht.
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7 Teilsuchraum ,polizeiliche Informationssysteme� und EDV-basierte
Ermittlungsstrategien

In diesem Kapitel geht es um die Erschließung polizeilicher Datenbest�nde als
einen Teilsuchraum innerhalb des ,polizeilichen Wissens zu Straft�tern�. Hierzu
ist zun�chst der Teilsuchraum mit seinen wichtigsten Bestandteilen darzustellen.
Wie bereits an anderen Stellen des Berichts kann dies, angesichts der Komplexi-
t�t, auf die man in den einzelnen Polizeibereichen stçßt, nur im �berblick ge-
macht werden. Im zweiten Schritt geht es dann um die Grundlagen der EDV-ba-
sierten Ermittlungsstrategie. Dabei sollen die Fragen beantwortet werden, welche
Methoden es gibt und wie die Qualit�t einer Datenbankrecherche �berpr�ft wer-
den kann.

Im Zentrum stehen die Mçglichkeiten, innerhalb des Suchraums nach Vergewal-
tigern mit deliktunspezifischen Vorerkenntnissen zu recherchieren. Dies wird an-
hand eines Auszugs aus dem ISVB und amBeispiel der in Hamburg durchgef�hr-
ten Straftatenanalyse48 untersucht. Abschließend werden die Erfolgsaussichten
EDV-basierter Ermittlungsstrategien bei der Aufkl�rung von Vergewaltigungen
bewertet.

Der Zugriff auf elektronisch gespeicherte Daten im Rahmen von Ermittlungen zu
Vergewaltigungen findet sicher relativ h�ufig statt, man kann wohl sagen, dass
diesmittlerweile zumAlltagsgesch�ft vonErmittlern gehçrt. Gleichzeitig ist fest-
zustellen, dass es keine wirklich elaborierten, im Arbeitsalltag verankerten Stra-
tegien hierf�r gibt. Gerade der Einsatz typspezifischer Ermittlungshinweise
d�rfte Neuland sein. Wir haben bei unseren Besuchen der Dienststellen fest-
gestellt, dass sich dieses Gebiet im Umbruch befindet und sich in den einzelnen
Bundesl�ndern, teilweise auch in den einzelnen Dienststellen unterschiedliche
Ans�tze entwickeln. Man kçnnte sagen, dass sich die Polizei in dieser Hinsicht
in einer Art Experimentierphase befindet.

Dieser Zustand hat mehrere Gr�nde. Die elektronische Datenverarbeitung hat
zwar l�ngst auch bei der Polizei Einzug gehalten, die eingesetzte Informations-
technologie ist jedoch erst in den letzten Jahren auf den neuesten Stand gebracht
worden und findet aktuell ihren Abschluss mit der Installation von INPOL-neu.

In der Praxis war allerdings zu beobachten, dass immer noch Datenbankanwen-
dungen verwendet werden, deren Benutzeroberfl�chen teils abweisend bis unver-
st�ndlich ist und deren Recherchemçglichkeiten hinter denen moderner Software
zur�ckbleiben. Gleichzeitig war bei denMitarbeitern dasVerst�ndnis imUmgang
damit nicht immer ausgepr�gt, sodass die Erfolgsaussichten eines Einsatzes der-

48 Es handelt sich dabei um eine spezielle Form der Ermittlung mithilfe von Recherchen im Infor-
mationssystem der Polizei.
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artiger Technik unter solchen Bedingungen bisher eher als gering zu veranschla-
gen sind. Mit der Einf�hrung von INPOL-neu scheint sich dies allerdings zu ver-
�ndern. Neue Softwaretools (vgl. Abschnitt 7.1) werden angeboten und von eini-
gen Dienststellen auch gerne angenommen. An manchen Stellen war in dieser
Hinsicht geradezu Aufbruchstimmung zu sp�ren. Ein Indiz daf�r ist auch die
an vielen Stellen zu beobachtende Entwicklung neuer Auswerteans�tze (B�chler
u. a. 1996b, B�chler & Schneider 1999, Bundeskriminalamt o. J., Der Polizeipr�-
sident in Berlin – LKA 121 AE o. J.), wobei auch hier festzustellen ist, dass am
Selbstverst�ndnis noch gearbeitet wird.

Die Schwierigkeiten, die es beim Einsatz von EDV im Rahmen von Ermittlungen
gibt, mçgen auch daran liegen, dass dieses Instrument nicht in jeder Hinsicht f�r
die Ermittlungsarbeit geeignet ist. Entsprechende Probleme, die sich in der Ver-
gangenheit deutlich gezeigt haben (vgl. Abschnitt 7.1), haben sich auch in den
Einstellungen vieler Ermittler niedergeschlagen (vgl. Zitat in der Einf�hrung
zu Kapitel 6). Oevermann u. a. gehen davon aus, „dass durch die in sich außer-
ordentlich zukunftstr�chtige und f�r Kriminalisten große Mçglichkeit der Infor-
mationsvernetzung bietende EDV die Gefahr versch�rft, dass sich die Logik einer
EDV-gerechten standardisierten Sachverhaltserfassung und -bearbeitung ver-
selbstst�ndigt“. Diesew�rde dazu f�hren, dass vor allem bei erfahrenenKriminal-
beamten ein „diffuses Unbehagen“ �brig bliebe und sie sich in die Rolle von „Zu-
lieferern des EDV-Systems“ gedr�ngt sehen (Oevermann, Leidinger & Tykwer
1994: 140).

7.1 Aufbau der polizeilichen Informationssysteme: Elektronische
Informationssysteme und Datenverarbeitung (EDV) der Polizei

In den letzten Jahren f�hrte die Polizei neue landesweite elektronische Daten-
banksysteme ein, die einenVerbundmit INPOL-neu, dem bundesweiten Informa-
tionssystem, ermçglichen sollen. Daneben werden die kommunikationstechnolo-
gischen Mçglichkeiten auch f�r spezifische Arbeitsfelder der Polizei, f�r be-
stimmte Funktionen oder f�r geografische R�ume genutzt. Die aktuellen Infor-
mationssysteme der Polizei gewinnen in Zusammenhang mit Ermittlungen bei
sexuellen Gewalt- und sexuell motivierten Tçtungsdelikten Relevanz, weil hier-
durch sowohl neue Informationssammlungen als auch neue Recherchemçglich-
keiten entstehen.

Der Auf- oder Ausbau der neuen Technologien hat mit der Einf�hrung des integ-
rierten Vorgangsbearbeitungs- und Informationssystems POLIKS in Berlin im
Jahre 2005 und der Entscheidung Brandenburgs f�r das Vorgangsbearbeitungs-
system ComVor (Lier 2005), das ab 2007 ans Netz gehen soll, seinen vorl�ufigen
Abschluss gefunden. Obwohl noch teils in der Erprobungsphase, sind damit alle
Bundesl�nder technisch so ausgestattet, dass eine zentrale Schnittstelle zu IN-
POL-Bund bzw. INPOL-neu besteht. Deshalb kann davon ausgegangen werden,
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dass die vorliegende Beschreibung einen Ist-Stand polizeilicher Datentechnik
wiedergibt, der nicht gleich wieder �berholt sein wird.

7.1.1 Die Strafanzeige als grundlegende Eingangsinformation

Wenn eine Strafanzeige vor Ort aufgenommen wird, geschieht deren Weiterbear-
beitung immer seltener von Hand oder per Schreibmaschine, und auch die Vor-
g�nge an die Staatsanwaltschaft werden k�nftig immer seltener auf dem internen
Postwege weiter geleitet. Die Aufnahme von Strafanzeigen wird nun – in einigen
Bundesl�ndern schon seit Jahren – am Computer �ber ein Formular get�tigt, das
durch ein so genanntes ,Vorgangsbearbeitungsprogramm� angebotenwird. Solche
Programme werden aktuell in den Polizeidienststellen aller Bundesl�nder instal-
liert. Sie bieten benutzerfreundliche Oberfl�chen und ermçglichenmit ihrer Dop-
pelfunktion sowohl eine Speicherung der Daten als auch die Sachbearbeitung al-
ler Vorg�nge. Des Weiteren entsteht durch die landesweit vernetzte Vorgangs-
bearbeitung die Mçglichkeit, die Informationen in verschiedene Datenbanken –
mit unterschiedlicher Reichweite, je nach strategischer oder operativer Auf-
gabenstellung – zu �berf�hren. Eine dieser Datenbanken ist das Tage- oder T�tig-
keitsbuch der Polizei.

7.1.2 ,Tage- bzw. T�tigkeitsbuch�

Das ,Tagebuch� der Polizei, das in den meisten Bundesl�ndern auch so genannt
wird, wurde bzw. wird bisher oft noch auf Papier f�r die jeweilige Dienststelle ge-
f�hrt und enth�lt u. a. Aktennummern, Zuweisungen von Arbeiten an zust�ndige
Sachbearbeiter, die �bernahme von Vorg�ngen durch andere oder zum Teil auch
Inhalte von Strafanzeigen wie z. B. Straftaten, Tatorte, Angaben zu Beschuldig-
ten, Gesch�digten und Anzeigenden. Inzwischen wird das ,Tagebuch� in vielen
Bundesl�ndern durch eine Datenbank ersetzt. Diese Datenbank wird entweder
f�r den Bedarf der jeweiligen Dienststelle eingerichtet, also z. B. nur f�r die Ein-
gabe bzw. die Anzeige von Sexualstraft�tern, sie kann aber auch identisch mit
dem landesweit eingesetzten Vorgangsbearbeitungsprogramm sein oder steht
mit ihm im direkten Verbund. Sowerden zumBeispiel in Hamburg durch das Vor-
gangsbearbeitungssystem ComVor entsprechende Formulare (z. B. Strafanzeige,
Beschuldigten- und Zeugenvernehmung) f�r die Alltagspraxis der Polizei zur
Verf�gung gestellt. Aus den eingegebenen Daten wird das ,Tagebuch� automati-
siert erstellt, d. h., ein Teil des eingegebenen Inhaltes einer Strafanzeige geht in
einen Index bzw. ein Register ein, das dem ,Tagebuch� entspricht. Mit der auto-
matisierten Speicherung im ,Tagebuch� werden nun alle landesweit von der Poli-
zei bearbeiteten Vorg�nge abruf- und – mit entsprechenden Programmen und Zu-
griffsrechten – auch bearbeitbar. Zu erkennen sind damit auch aktuelle Lagebil-
der. Da sich im Vorgangsbearbeitungssystem ggf. auch Tatverd�chtige befinden,
deren Verfahren nach Pr�fung durch die Staatsanwaltschaft eingestellt wird oder
die sich als unschuldig erweisen, sind die Abrufmçglichkeiten aus Datenschutz-
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gr�nden eingeschr�nkt bzw. auf bestimmte Sachbearbeiter eingegrenzt. So ist in
Hamburg eine reine Namensabfrage nicht mçglich. Zus�tzlich m�ssen immer
auch vorgangsbezogene Daten in die Suche mit eingegeben werden. Allerdings
sind Abfragen, die den verwaltungstechnischen Ablauf betreffen, wie z. B. der
Stand der Bearbeitung oder die aktuelle Zust�ndigkeit, jederzeit mçglich (Ham-
burgischer Datenschutzbeauftragter 1998 : Kapitel 5 ff.).

7.1.3 Vorgangsbearbeitungsprogramme auf Landesebene

Wie bereits erw�hnt, wird die Vorgangsbearbeitung und -verwaltung der Polizei
weitgehend mithilfe entsprechender Programme bew�ltigt. Einen �berblick �ber
die aktuell vorherrschenden landesweiten Vorgangsbearbeitungsprogramme in
Deutschland gibt Tabelle 8:

Tabelle 8:
Landesweite Vorgangsbearbeitungssysteme der Polizei im �berblick

Berlin POLIKS (Polizeiliches Landessystem zur Information,
Kommunikation und Sachbearbeitung)

Brandenburg PASS (Polizeiliches Auskunftssystem Straftaten)
ComVor (Computergest�tzte Vorgangsbearbeitung) wird
ab 2007 genutzt

Baden-W�rttemberg, Hamburg,
Hessen

ComVor (Computergest�tzte Vorgangsbearbeitung)

Sachsen-Anhalt IVOPOL (Integriertes Vorgangsbearbeitungssystem)

Sachsen IVO (Integrierte Vorgangsbearbeitung)

Nordrhein-Westfalen, Bayern,
Th�ringen

IGVP (Integriertes Vorgangsbearbeitungssystem)

Bremen, Mecklenburg-Vorpommern EVA (Elektronischer Vorgangsassistent)

Niedersachsen NIVADIS (Nieders�chsisches Vorgangsbearbeitungs-
Analyse-Dokumentations- und Informations-System)

Rheinland-Pfalz, Saarland POLADIS-neu (Polizeiliches anwendungsorientiertes
dezentrales Informationssystem)

Schleswig-Holstein @RTUS

Bez�glich ihrer Vernetzung mit anderen Systemen kçnnen ganz allgemein zwei
Arten von Vorgangsbearbeitungssystemen unterschieden werden:

U Viele Bundesl�nder trennen – auch aus Gr�nden der Datensicherheit – die Be-
arbeitung der Vorg�nge vom eigentlichen landesweiten Informations- und
Auskunftssystem, das vorwiegend als Datenbank f�r Abfragen und Recher-
chen Verwendung findet. Im Einzelfall werden die im Vorgangsbearbeitungs-
system stehenden Meldungen nochmals auf deren Relevanz �berpr�ft und
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dann selektiert ins landesweite Auskunftssystem gestellt. Sowird z. B. inHam-
burg nur ein Teil der Strafanzeigen in das landesweite Informations- und Aus-
kunftssystem POLAS �berf�hrt. Es handelt sich dabei um Beschuldigte, bei
denen auch nach Ausgang des Ermittlungsverfahrens der Tatverdacht nicht
ausger�umt ist und bei denen aufgrund einer Negativprognose die Erforder-
lichkeit der Speicherung f�r etwaige k�nftige F�lle �berpr�ft worden ist (Ham-
burgischer Datenschutzbeauftragter 1998: Kapitel 5.1 ff.). Die restlichen Tat-
verd�chtigen verbleiben mit entsprechenden Lçschfristen in der aktuellen
Vorgangsbearbeitung, die ebenfalls als Datenbank nutzbar ist. Mit diesem
Zwischenschritt kann die Recherche im Einzelfall komplizierter werden, je-
doch verbessert sich insgesamt die Qualit�t der Daten des Auskunftssystems
sowie der Datenschutz und gleichzeitig wird die Entstehung von Datenfried-
hçfen vermieden.

U Einige Bundesl�nder (z. B. Berlin, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen)
arbeiten mit Systemen, die Auskunfts- und Vorgangsbearbeitungsfunktionen
integrieren. Das heißt, alle Strafanzeigen, die ins Vorgangsbearbeitungssystem
eingegebenwerden und dort zur Bearbeitung zur Verf�gung stehen, gehen hier
gleichermaßen in das landesweite Informations- und Auskunftssystem ein.

Das Bundeskriminalamt nutzt das Vorgangsbearbeitungssystem VBS. Hier wer-
den seit Ende 2004 die bisher auf Papier gef�hrten Kriminalakten digital und
amtsweit zur Verf�gung gestellt. Eine automatische Termin�berwachung sorgt
daf�r, dass die Daten termingerecht gelçscht werden49.

7.1.4 Informations- und Auskunftssysteme auf Landesebene

Die Polizeien der L�nder verf�gen �ber verschiedene Informations- und Aus-
kunftssysteme, in denen sie dieDaten zu tatverd�chtigen Personen in unterschied-
lichem Umfang – auch in Abh�ngigkeit vom Datenschutzgesetz des Landes –
speichern. Eines dieser so genannten ,Landesdatenhaltungssysteme� ist das in
den 90er Jahren in Hamburg entwickelte Programm POLAS, das inzwischen in
einigen Bundesl�ndern als zentrales polizeiliches Auskunftssystem genutzt wird.
Dieses Programm steht imVollverbundmit INPOL-neu, dem bundesweiten Infor-
mations- und Auskunftssystem. Damit kçnnen sowohl Bundesbehçrden wie z. B.
das Bundeskriminalamt oder der Bundesgrenzschutz als auch die Polizeien der
L�nder bei entsprechenden Zugriffsrechten auf die im INPOL-Informationssys-
tem eingestellten Dateien zugreifen. Ein landesweites polizeiliches Auskunfts-
system schließt allerdings die Einrichtung regionaler und weiterer landesbezoge-
ner t�tergruppenspezifischer Programme in einzelnen Dienststellen der Polizei
nicht aus.

49 Vgl.: www.bka.de/ Weiterf�hrende Links: ,Profil, Zentralstellenfunktion�.
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Als Beispiel f�r ein landesweites Auskunftssystem soll POLAS50 Hamburg kurz
beschrieben werden, weil dieses System schon seit etlichen Jahren erfolgreich
genutzt wird. Diese Datenbank umfasst Informationen �ber tatverd�chtige Per-
sonen mit negativer Prognose (Hamburgischer Datenschutzbeauftragter 1998:
Kap. 15.1), bereits �berf�hrte Straft�ter und dazu gehçrige Fall- und Sachdaten.
In POLAS gibt es die Mçglichkeit des Einstellens von Personenbeschreibungen
sowie von Lichtbildern erkennungsdienstlich behandelter Personen. Es bestehen
Freitextfelder, die f�r die Eingabe von Personengebundenen Hinweisen (PHW)
zur Verf�gung stehen, wie z. B. f�r den Begriff ,Intensivt�ter�. Des Weiteren fin-
det sich in POLAS der INPOL-Kriminalaktennachweis (KAN), der unter be-
stimmten Bedingungen, wie z. B. l�nder�bergreifender oder erheblicher Bedeu-
tung der Straftat, vergeben werden kann (Hamburgischer Datenschutzbeauftrag-
ter 1998: 77 ff., § 2 BKA-Gesetz). Der ermittelnde Sachbearbeiter erf�hrt bei
einer entsprechenden Recherche in POLAS mithilfe des KAN beispielsweise
den vor Ort zust�ndigen Sachbearbeiter und kann, ausgestattet mit entsprechen-
den Rechten, auch auf eine Kriminalakte zugreifen, sofern sie ins System einge-
stellt ist und nicht nur in Papierform vorliegt. Der Kriminalaktennachweis wird in
allen Bundesl�ndern gef�hrt, wird jedoch von den Datenschutzbeauftragten un-
terschiedlich f�r INPOL-neu freigegeben. So wird zum Beispiel in Baden-W�rt-
temberg der Kriminalaktennachweis automatisch im Falle bestimmter schwer-
wiegender Delikte vom System selbst vergeben (Der Landesbeauftragte f�r den
Datenschutz Baden-W�rttemberg 1996: Kap. 2.1).

POLASwird grunds�tzlich als Web-Anwendung im 24-Stunden-Betrieb zur Ver-
f�gung gestellt. Jeder Standardarbeitsplatz der Polizei kann theoretisch auf das
vernetzte System zugreifen und einfache Abfragen (z. B. Personalnummern, Na-
men, Delikte) starten. DieAutorisierung desAnwenderzugriffs, der je nach Funk-
tion des Polizisten variiert, wird vom System zentral verwaltet.

Einige Bundesl�nder nutzen bei der Einf�hrung neuer Auskunfts- und Informa-
tionssysteme nicht das vom Bundeskriminalamt angebotene POLAS, sondern
eigene Entwicklungen. So wurde z. B. in Berlin POLIKS (ehemals ISVB) einge-
f�hrt. In Niedersachsen wird NIVADIS und in Rheinland-Pfalz POLADIS-neu
genutzt. Alle drei Systeme sind sowohl Vorgangsbearbeitungsprogramme als
auch Informations- und Auskunftssysteme, also integrierte Systeme. Mit NIVA-
DIS wird in Niedersachsen nochmals ein Sonderweg beschritten, weil hier das
DatenbanksystemPOLAS in das Informations- undVorgangsbearbeitungssystem
NIVADIS integriert ist. Grunds�tzlich ist davon auszugehen, dass die integrierten
Systeme nach einer Erprobungsphase ihre Leistungen in �hnlicher Weise erbrin-
gen, wie dies mit POLAS mçglich ist und dass sie außerdem verbundf�hig mit
INPOL-neu sind.

50 Eine Videopr�sentation zu POLAS und ComVor findet sich unter dem Stichpunkt ,Mediathek�
unter (www.hessen-egovernment.de).
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7.1.5 Regional begrenzte, spezifische Datenbanken und Recherche-
programme

Neben dem landesweiten Informations- und Auskunftssystem, das im Verbund
mit INPOL-neu steht, gibt es in einzelnen Dienststellen der Polizei spezifische
Datenbanken, die besondere Recherchen zulassen. Diese werden f�r bestimmte
T�tergruppen (z. B. Sexualstraft�ter, Gewaltt�ter/Sport), f�r bestimmte Regionen
(z. B. Ballungsr�ume inBayern) und/oder f�r bestimmteAufgaben (z. B. Lagebil-
der, Spezialrecherchen, Aktenverwaltung) eingerichtet. Hier werden �berwie-
gend personenbezogeneDaten erfasst. Es sollen einige Beispiele genannt werden,
die in unserem Zusammenhang von besonderer Bedeutung sind:

Intensivt�ter-Dateien

F�r die Erfassung von Intensivt�tern gibt es in einigen Bundesl�ndern eine geson-
derte Datei bei den Dienststellen, die Intensivt�tersachbearbeitung durchf�hren.
Dabei bestehen in den Bundesl�ndern unterschiedliche Vorschriften, wann eine
Person als Intensivt�ter gilt und eingestellt werden darf (vgl. Abschnitt 8.3.1). Un-
abh�ngig davon, ob eine getrennte Datenbank angelegt wird, erh�lt der T�ter im
Falle der Einstellung in das Intensivt�terprogramm in denmeisten Bundesl�ndern
im landesweiten Auskunftssystem der Polizei einen so genannten Merker oder
auch einen Personenbezogenen Hinweis (PHW). Vor dem Hintergrund des Bun-
deskriminalamtsgesetzes (BKAG § 2), nach dem das BKA dann t�tig wird, wenn
l�nder�bergreifende oder Straftaten von erheblicher Bedeutung vorliegen, wird
dieser Merker in der Regel nicht automatisch in INPOL-neu �bertragen.

Digitalisierung von Kriminalakten

Kriminalakten werden in der aktuellen Umbruchsituation bei der Polizei zwar
noch in Ordnern auf Papier gef�hrt, jedoch wird begonnen, sie in elektronische
Dateien zu �bertragen. Langfristig ist damit zu rechnen, dass alle in einer Krimi-
nalakte vorhandenen Informationen auf Datentr�ger gespeichert werden. Diese
Informationen kçnnen vielf�ltig sein und nicht nur die Straftaten, sondern auch
die Prognose sowie den sozialen und famili�ren Hintergrund des T�ters, seine Le-
bensverh�ltnisse und sein Verhalten bei polizeilichen Maßnahmen betreffen. Der
personenorientierte Bericht – oder das Personagramm – wird mit der Kriminal-
akte vom zust�ndigen Sachbearbeiter angefertigt und dient als Information f�r
Kollegen, den Richter oder Staatsanwalt. Die Kriminalakte, f�r die Aufbewah-
rungsfristen51 bestehen, kann zwei Ordner oder auch nur einige Bl�tter �ber
eine Person umfassen, je nachdem, welchen Stand sie aktuell hat und wie enga-
giert sie gef�hrt wird.

51 InBayern z. B.maximal 10 Jahre f�r Erwachsene,maximal 5 Jahre f�r Jugendliche undmaximal 2
Jahre f�r Kinder (vgl. Der Bayerische Landesbeauftragte f�r den Datenschutz 1998: Kapitel
5.3.1.2).
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Mit der Mçglichkeit, Dokumente einzuscannen und in elektronische Datenban-
ken einzuf�gen, werden zunehmend auch bereits vorhandene Kriminalakten digi-
talisiert.

CRIME – Verwaltungs-, Analyse- und Aufkl�rungsprogramm

CRIME ist ein Analysewerkzeug und Datenbank-Baukastensystem zur Aufkl�-
rung von Schwerkriminalit�t. Es ermçglicht eine ,t�terorientierte Verwaltung
vonAkten�, z. B. in der Sachbearbeitung im Intensivt�terbereich oder imRahmen
der Ermittlung von Sexualstraftaten. So werden z. B. in Hamburg alle bekannt
werdenden Sexualstraft�ter in einer CRIME-Datenbank erfasst. Da in diesen F�l-
len umfangreiche Informationen zur Person des T�ters eingegeben werden, wird
es den Sexualermittlern mittelfristig mçglich sein, auf den eigenen Datenfundus
im Falle der Ermittlung gegen unbekannte T�ter, die deliktperseverant handeln,
schnell und unkompliziert zuzugreifen. Abfragen nach einfachen und kombinier-
ten Merkmalen sind bei entsprechenden Zugriffsrechten innerhalb von Minuten
mçglich. Daneben kann CRIME auch f�r eine Volltextabfrage und die Visualisie-
rung von Beziehungsgeflechten genutzt werden. Das Programm hat Schnittstel-
len zu den zentralen Informationssystemen der Polizei, in Hamburg z. B. zu PO-
LAS und damit INPOL-neu.

Neben CRIME sind auch die folgenden Programme mit dem zentralen Informa-
tions- und Auskunftssystem kompatibel und werden f�r spezielle Ermittlungen
genutzt. Sie sollen hier beispielhaft auch f�r andere Rechercheprogramme kurz
vorgestellt werden.

ORACLE DISCOVERER

Mit diesem Auswertetool werden komplexe Abfragen in einem aus dem Daten-
pool des Landessystems extrahierten Datensatz durchgef�hrt. Damit wird bei-
spielsweise in Hamburg auch die Arbeit der Sexualermittler unterst�tzt. Das Pro-
gramm wird von speziell daf�r ausgebildeten Fachkr�ften angewandt.

GISPOL

Diese Anwendung gehçrt zu den so genannten GIS-Systemen (Geografische In-
formationssysteme). GISPOL ermçglicht die kartografische Darstellung der Kri-
minalit�tslage an bestimmten Orten. Die mit GISPOL abrufbaren Straftaten, die
w�hrend eines bestimmten Zeitraums in einem festgelegten Umkreis begangen
wurden, kçnnen mit den zugehçrigen T�tern im Rahmen der Vorgangsbearbei-
tung genauer bearbeitet werden. Weitere Abfragen bei verschiedenen polizei-
lichen Datenbanken (Einwohnermeldeamt, Kraftfahrzeugamt) sind mçglich.
�hnliche kartografische Systeme gibt es im Rahmen anderer Vorgangsbearbei-
tungsprogramme bzw. integrierter Auskunftssysteme.
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EASY

Dieses Analyseprogramm unterst�tzt komplexe Ermittlungsverfahren in Berei-
chen wie Tçtungsdelikte, organisierte Kriminalit�t und Wirtschaftskriminalit�t.
Fallbezogene und fall�bergreifende Recherchen und analytische Auswertungen
kçnnen durchgef�hrt werden. Das System ist angeschlossen an das zentrale Infor-
mationssystem Bayern und an INPOL bzw. INPOL-neu.

7.1.6 Intranet der Polizei

Das Intranet der Polizei wird nicht nur dazu genutzt, �ber dieVorgangsverwaltung
eine ,Tagebuchdatei� zu f�hren oder gezielte Abfragen an das Informationssystem
im Falle von Ermittlungen zu starten, sondern auch, um besonders schwerwie-
gende Straftaten oder gef�hrliche und gesuchte Straft�ter bei Dienststellen vor-
zustellen, wo sie auff�llig oder von denen sie gesucht werden kçnnten. Dar�ber
hinaus kann das Intranet zum Zwecke der strategischen Planung von Polizeiein-
s�tzen dienen. Dies geschieht z. B. durch

U Wichtige Ereignismeldungen (WEM):Dabei handelt es sich umkurze Berichte
(Kastner 2001: 1850), die besondere Vorf�lle, z. B. schwere Verbrechen, den
zust�ndigen oder allen Dienststellen der Polizei mitteilen. Es werden zum
Teil auch Intensivt�ter auf diesem Wege bekannt gemacht, insbesondere
wenn es sich um eine �berschaubare Anzahl handelt.

U Feststellungs- oder Beobachtungsberichte: Formlose Berichte �ber auff�llige
Ereignisse (auch wenn keine Straftat unmittelbar damit verbunden ist, z. B.
�berpr�fungenvon sich verd�chtig verhaltenden Personen), die an die f�r wei-
tere Ermittlungen zust�ndigen Dienststellen gehen.

U Lageberichte:Der Lagebericht gibt einen �berblick �ber die aktuell gemelde-
ten Straftaten in einem bestimmten zeitlichen und çrtlichen Rahmen. Dazu
werden die eingehendenMeldungen auf Abfragemitgeteilt oder eswerdenBe-
richte auf der Basis der vorhandenen Datenbanken der Polizei erstellt. Dabei
kçnnen auch kartografische Darstellungen bestimmte Kriminalit�tsschwer-
punkte bzw. Bewegungen deutlich machen.

Das Intranet bietet sich als Mçglichkeit zur Informationssteuerung bei internen
Fahndungen an:

IP: „[ . . .] es gab diesen �berfall, fremder T�ter. Und wo die Frau dann sagt: Der
war schon in der Bahn hinter mir her. Und wir nicht gleich mit allen, allen Dingen
in die �ffentlichkeit gehen, sondern diese Bilder [der Video�berwachung in der
Bahn] dann einfach in unserem polizeiinternen Netz verçffentlichen und die Kol-
legen sich melden und sagen: Ja, den kenn ich. [. . .].“

I: „Da ist dieses Intranet, und solche Geschichten sind dann nat�rlich dann ganz
gut.“

131



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap03.3D 102 26.09.2006 S. 132

IP: „Sehr, sehr, sehr hilfreich, ja. Wenn sie das dann so, so wie das fr�her dann
war, dann hat man das Bild bekommen, dann hat man Zettel draufgemacht: Um-
lauf. Dann lag das bei einem im Fach, der drei Wochen Urlaub hatte. Da lag es
dann auch drei Wochen und dann wurde das halbherzig weitergegeben. Heute
hat es jeder auf dem Rechner. Es geht in die Dienststelle. Ich als Dienststellenlei-
ter hab ’nen Verteiler, wo alleMitarbeiter der Dienststelle mit aufgenommen sind.
Ich geb� das einfach weiter, es hat jeder auf dem Rechner, es muss jeder einmal
aufmachen, draufgucken und man erreicht da ’ne große Anzahl von Mitarbeitern,
die man dann nutzen kann.“ (P 45: 118–120)

7.1.7 INPOL-neu: Das bundesweite Informationssystem der Polizei

Seit Anfang der 70er Jahre existiert mit INPOL ein bundesweites Informations-
system der Polizei. Zu Beginn der 90er Jahre war es jedoch so veraltet, dass
vomArbeitskreis II der Innenministerkonferenz ein Grobkonzept f�r INPOL-neu
angeregt und in Auftrag gegeben wurde. Die L�nder wurden im Zuge der Ent-
wicklung von INPOL-neu aufgefordert, eigene Landesdatensysteme wie auch
Vorgangsverwaltungssysteme vorzuhalten, die eine Schnittstelle zu INPOL-neu
besitzen. Zur Realisierung der L�ndersysteme wurde Ende der 90er Jahre die Ar-
beitsgruppe INPOL-Land (AGIL) eingesetzt. Die Einf�hrung landesspezifischer
Systeme wurde mit unterschiedlicher Geschwindigkeit vollzogen. Inzwischen ist
mit der Version 5 von INPOL-neu der vorl�ufige Endausbau des bundesweiten
Datenbanksystems erreicht. Aktuell l�uft die Version 4, die abw�rts kompatibel
zu allen L�ndersystemen funktioniert (Gadorosi 2003: 402 ff.).

Nach den f�r INPOL g�ltigen bundesgesetzlichen Regelungen (Bundeskriminal-
amtsgesetz, Strafprozessordnung und DNA-Identit�tsfeststellungs-Gesetz) be-
steht eine strikte Trennung zwischen Bundes- und Landesdatenbanken, die kei-
nesfalls deckungsgleich sind. Vielmehr fließen ganz bestimmte Daten der L�nder
und des Bundeskriminalamtes in INPOL-neu ein.52 Die in INPOL-neu vorhande-
nen Informationen werden sowohl vonBundesbehçrden als auch von Landespoli-
zeien eingestellt. Die Informationen sind zwar grunds�tzlich bundesweit nutzbar,
bestimmte landes�bergreifende Anfragen kçnnen jedoch nur mit den entspre-
chenden Zugriffsrechten gestartet werden. Die Zugangsberechtigung zu den ein-
zelnen Dateien bzw. Datenbanken h�ngt von Geheimhaltungskriterien, der Funk-
tion und dem Aufgabenfeld des zugreifenden Beamten ab und wird durch die je-
weiligen Errichtungsanordnungen und die Datenschutzgesetze der L�nder gere-
gelt. Die einzelnen Polizeibeamten erhalten �ber eine Chipkarte oder einen
PIN-Code, die die individuelle Reichweite des Zugriffs festlegen, Zugang zu IN-
POL-neu.

Urspr�nglich sollte INPOL-neu vorrangig dazu dienen, umst�ndliche und ar-
beitsaufw�ndigeMehrfacheingaben zu reduzieren. Durch die automatisierte Vor-

52 Vgl. zu den gesetzlichen Bestimmungen: Voß, Roschke & Tretkowski (2002: Kapitel 2).
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gangsbearbeitung sollten bestimmte, einmal eingegebene Vorg�nge automatisch
�ber die Schnittstellen in die Bundesdatei eingelesen werden kçnnen. Diese auto-
matisierte �bermittlung von Daten in INPOL-neu ist inzwischen durch spezi-
fische Datenschutzregelungen beschr�nkt: Die vor Ort ermittelnden Beamten
oder auch Analysten entscheiden nach bestimmten Vorgaben (z. B. Delikte), wel-
che F�lle INPOL-Relevanz besitzen und damit in INPOL-neu aufgenommenwer-
den (Busch 2003: 19).

Abbildung 10:
Vergleich INPOL aktuell und INPOL-neu

(Schaubild entnommen: Wirth 1999a: 31)

Das Schaubild verdeutlicht die zentralen Unterschiede zwischen der alten und
neuen Version von INPOL. Mit INPOL-neu liegen die Informationen nicht
mehr in getrennten, untereinander vernetzten Einzeldateien vor, sondern es ent-
steht ein integrierter Datenpool. Die Entstehung einer ,eigenen� logischen Daten-
bank erfolgt durch deren Attribuierung, das heißt, je nachdem, welche Funktion
(vgl. Abbildung 10) abgefragt wird, entsteht eine entsprechende Datei zur wei-
teren Bearbeitung. Die Abfragemçglichkeiten basieren auf einem komplexen Be-
rechtigungssystem. So entstehen aus dem Datenpool auch durch bestimmte Be-
rechtigungsbereiche verschiedene Teilmengen. In Anlehnung an diese Berechti-
gungsbereiche umfasst die aktuelle Version 4 von INPOL-neu drei Untersysteme
(Busch 2003: 12 ff.).

In INPOL-Z (zentral) werden die Fahndungs- und Auskunftsbed�rfnisse der gro-
ßen Mehrheit der Polizeibeamten abgedeckt. Einfache Auskunftsmasken und der
Zugriff aus dem Vorgangsbearbeitungssystem (des jeweiligen Landes) heraus er-
mçglichen die reibungslose Nutzung. Die abrufbaren Personen- und Sachdaten

133



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap03.3D 102 26.09.2006 S. 134

enthalten die Fallgrunddaten (Tatort, Tatzeit, Deliktschl�ssel, Aktenzeichen,
sachbearbeitende Dienststelle). Personendaten kçnnen auch Fotos oder Finger-
abdr�cke umfassen.

Der Bereich INPOL-F (Fall) ist insbesondere f�r die Landeskriminal�mter und
das Bundeskriminalamt gedacht. Es werden die bisherigen Datenbanken PIOS
(,Personen-Institutionen-Objekte-Sachen�), DOK-DNA (,Identifizierung von
Wiederholungst�tern, die Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen ha-
ben�), SPUDOK (,Dokumentation der Spuren imZusammenhangmit Straftaten�)
und die Falldateien ersetzt bzw. neu zusammengef�hrt. Die Datens�tze enthalten
nicht nur Text, sondern auchmultimediale Informationenwie Bilder,Videos, Fax-
kopien u. a. m. Automatische delikt�bergreifende Zusammenf�hrungen zu einer
Person wurden aus Datenschutzgr�nden nicht erlaubt. Damit wurde auch das
Prinzip der Einmalerfassung durchbrochen. „Wenn eine Person Gegenstand (ge-
heimer) Vorfeldermittlungen ist, darf es nicht passieren, dass ein kleiner Sach-
bearbeiter davon erf�hrt, nur weil er in einer ,leichten Straftat� gegen dieselbe Per-
son ermittelt.“ (Busch 2003: 18). INPOL-neu bietet jedoch f�r die daf�r berech-
tigten Anwender eine �bergreifende Suche in den Datenbest�nden aller INPOL-
Falldateien.

Der Schwerpunkt INPOL-K (Kommunikation) regelt die Schnittstellen zu den
L�ndern, die mit ihren in den letzten Jahren neu eingerichteten Systemen an IN-
POL angeschlossen sind. Hierbei wurde das bereits einige Jahre in Hamburg er-
probte POLAS zusammen mit dem Vorgangsbearbeitungssystem ComVor von-
seiten des Bundeskriminalamtes favorisiert bzw. angeboten. Ein Teil der folgen-
denDatenbankenwirdmit der n�chstenVersion 5 von INPOL-neu auch technisch
neu zusammengefasst, bleibt jedoch vom Datenbestand her erhalten. Voraus-
geschickt werden soll, dass hier zwar die relevanten, jedoch nicht alle in Deutsch-
land existierendenDateien aufgef�hrt sind. Insbesondere europ�ische, internatio-
nale und geheimdienstliche Informationssysteme, zu denen �ber INPOL-neu be-
stimmte Zugangsmçglichkeiten bestehen, werden nicht behandelt.

DieKriminalaktennachweis-Datei (KAN-Datei) ist eine Bundes-Datei, die f�r ge-
werbsm�ßige, �berçrtliche Straft�ter oder solchemit schwerwiegenden Straftaten
das Vorhandensein vonKriminalakten dokumentiert (vgl. § 100 StPO und Daten-
schutzgesetz, Bundeskriminalamtsgesetz; vgl. a. Abschnitt 7.1.4). Weil nur ein
Teil aller Straft�ter der Landespolizeien in die KAN-Bundesdatei aufgenommen
wird, bleibt es den L�ndern �berlassen, eigene Aktennachweise bzw. entspre-
chende Dateien und Merker zu f�hren (Walter 2001c: 925).

Die Personenfahndungsdatei enth�lt u. a. Namen aller Personen, die von Gerich-
ten oder Staatsanwaltschaften zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung gesucht
werden sowieNamenvonAusl�ndern, die ausgewiesenwerden sollen oder f�r die
ein Einreiseverbot besteht. Zudem sind auch Informationen �ber Festnahmen,
Abschiebungen, Aufenthaltsermittlung, polizeiliche Beobachtung, Grenzfahn-
dung vorhanden.
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Die bundesweit g�ltige Haftdatei enth�lt Personen, die in Haft sind oder waren.

In den Erkennungsdienstdateien werden erkennungsdienstliche Unterlagen ge-
speichert. Zum Beispiel Lichtbilder, Personenbeschreibungen oder Fingerabdr�-
cke.

Die Sachfahndungsdatei enth�lt alle in Deutschland als gestohlen gemeldeten
Gegenst�nde, insbesondere Fahrzeuge jeglicher Art, Ausweispapiere und Schuss-
waffen.

SPUDOK-Dateien dienen der Dokumentation der Spuren in Zusammenhang mit
Straftaten, wie z. B. Fußabdr�cke, Fingerabdr�cke, Reifenspuren, Ergebnisse
chemisch-technischer Untersuchungen f�r �berregional agierende T�ter. SPU-
DOK-Dateien und �hnliche Dateien kçnnen in umfangreichen Ermittlungsf�llen
auch auf rein lokaler Ebene (z. B. EASY in Bayern) gef�hrt werden.

Die PIOS-Datenbank umfasst ,Personen-Institutionen-Objekte-Sachen�. Diese
werden in Zusammenhang mit einem beobachteten Bereich festgehalten, d. h.,
es werden nicht nur Verd�chtige, sondern auch deren Umkreis registriert. Die be-
kanntesten PIOS-Daten sind APIS (Arbeitsdatei PIOS-Innere Sicherheit), APOK
(Arbeitsdatei PIOS-organisierte Kriminalit�t) und APR (Arbeitsdatei PIOS-
Rauschgift).

Die DOK-DNA-ANALYSE-Datenbank zielt auf die Identifizierung von Wieder-
holungst�tern, die Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen haben, mit-
hilfe des unkodierten Teils der DNA. Aktuell befinden sich ca. 380.000 Daten-
s�tze in dieser bundesweiten Datei.

Die ViCLAS-Datenbank wurde Anfang 2000 deutschlandweit eingef�hrt. In die-
ser �berregionalen Datenbank sind aufgekl�rte und nicht aufgekl�rte, versuchte
und vollendete Tçtungs- und Sexualdelikte sowie Deliktbegehungen eingestellt.
Dabei handelt es sich um Tçtungsdelikte mit unbekanntem oder unklaremMotiv,
sexuell motivierte Tçtungsdelikte,Tçtungsdelikte mit Wiederholungsgefahr und
besonderer Tatbegehungsform, außerdem um alle Vermisstenf�lle, bei denen die
Gesamtumst�nde auf ein Verbrechen hindeuten. Die sexuellen Gewaltdelikte be-
treffen Vergewaltigung, sexuelle Nçtigung, sexuellen Missbrauch unter Anwen-
dung oder Androhung von Gewalt. In Bezug auf Kinder handelt es sich um ver-
d�chtiges Ansprechen, die Anwendung kçrperlicher Gewalt oder List bei deutlich
sexuellem Hintergrund und Versuche, sie an einen anderen Ort zu bringen bzw.
aus dem Aufsichtsbereich der Eltern oder anderer Aufsichtspersonen zu entfer-
nen. Nicht aufgenommen werden ,Beziehungstaten� im sozialen Nahraum, die
keine besonderen Tatumst�nde aufweisen.

F�r die Eingabe eines Falles in die ViCLAS-Datenbank wurde ein spezieller Fra-
gebogen entwickelt, der 168 Fragen (Multiple choice und Freitext) umfasst. Ne-
ben den objektivenBefunden (Tatort u. a. m.), Angaben zumT�ter und zumOpfer
(mit dessen Einverst�ndnis) und dem Modus operandi werden auch die Motiva-

135



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap03.3D 102 26.09.2006 S. 136

tion des T�ters sowie besondere Tatbegehungsformen abgebildet. Alle Tatele-
mente sind analytisch recherchierbar. Diese Datenbank wird durch spezialisiertes
Personal gepflegt, welches die Dateneingabe durchf�hrt, die Aktualit�t der Daten
gew�hrleistet und in der Datenbank Recherchen durchf�hrt.

�ber INPOL bzw. INPOL-neu gibt es auch Schnittstellen zu den Datenbest�nden
anderer Bundesbehçrden: Das Bundeszentralregister (BZR) der Bundesanwalt-
schaft wird in Berlin gef�hrt und enth�lt vor allem Daten von Personen, die ver-
urteilt wurden, weil sie Straftaten begangen haben. Auch finden sich hier Daten
zu Personen, die in geschlossene Einrichtungen per Beschluss eingewiesen wer-
den. �ber das Zentrale Verkehrsinformationssystem (ZEVIS) des Kraftfahrzeug-
bundesamtes sind Kraftfahrzeugdaten, Halter und das Verkehrszentralregister
(Punktedatei) abrufbar. Im Ausl�nderzentralregister (AZR) des Bundesverwal-
tungsamtes werden Daten �ber nichtdeutsche Personen gespeichert, die sich in
Deutschland aufhalten bzw. hier wohnen und – mit 10 Jahren Speicherungsfrist
– die Deutschland wieder verlassen haben.

7.2 EDV-basierte Ermittlungsstrategien

Mit EDV-basierter Ermittlungsstrategie ist die systematische Erschließung von
polizeilichen Datenbest�nden zum Zweck der Aufkl�rung von Straftaten ge-
meint. Technisch gesehen handelt es sich dabei um eineRecherche in einerDaten-
bank, die nichts anderes ist als ein elektronisch gef�hrterKarteikasten. DieDaten-
bank ist im Rahmen eines Datentransfers die Schnittstelle zwischen Datenpro-
duzenten und Datennutzern (vgl. Fuhr 2004: 6 f.). Der Ermittler tritt bei einer Da-
tenbankrecherche in der Funktion des Nutzers auf. Wir haben bereits im
Zusammenhang mit der Darstellung des Suchraums ,polizeiliches Wissen� ge-
zeigt, dass dieser Prozess des Daten- und Wissenstransfers komplex und voraus-
setzungsreich ist (vgl. Kapitel 6). Aus der Perspektive des Nachfragers handelt es
sich bei einer Datenbankrecherche um eine Suche (vgl. Abschnitt 3.4), die ge-
kennzeichnet ist durch unsicheres und unvollst�ndigesWissen und bei der die Ei-
genschaften eines Suchobjekts in einem bestimmten Datenbestand (Suchraum)
mit den Eigenschaften anderer Objekte (Elemente des Suchraums) verglichen
werden. Der Vergleich selbst wird von der Software durchgef�hrt. Diese Form
der Suche wird innerhalb der Informatik bzw. der Dokumentationswissenschaft
vom Fachgebiet des Information Retrieval bearbeitet (vgl. Abschnitt 7.2.1).

In der polizeilichen Terminologie wird im Zusammenhang mit einer Datenbank-
recherche, soweit sie sich auf personenbezogene Daten von vermutlichen Straf-
t�tern bezieht, von einem Datenabgleich gesprochen (Wilksen 2001: 357). Die
Norm ist in der Strafprozessordnung in § 98 c festgelegt. Dort heißt es:

„Zur Aufkl�rung einer Straftat oder zur Ermittlung des Aufenthaltsortes einer
Person, nach der f�r Zwecke eines Strafverfahrens gefahndet wird, d�rfen per-
sonenbezogene Daten aus einem Strafverfahren mit anderen zur Strafverfolgung
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oder Strafvollstreckung oder zur Gefahrenabwehr gespeicherten Daten maschi-
nell abgeglichen werden. Entgegenstehende besondere bundesgesetzliche oder
entsprechende landesgesetzliche Verwendungsregelungen bleiben unber�hrt.“

�hnlich lautende Regelungen finden sich auch in den Polizeigesetzen der Bun-
desl�nder (z. B. Berlin: § 28, Abs. 1 ASOG oder NRW: § 25 PolG NW).

Diese rechtliche Definition umfasst selbstverst�ndlich sehr viel mehr polizeiliche
Methoden als die hier zurRede stehendeEDV-basierte Ermittlungsstrategie. So ist
z. B. die�berpr�fung vonPersonen eingeschlossen, derenDaten imRahmeneiner
Kontrolle mit der Fahndungsdatei abgeglichen werden. ImKern sind aber auf die-
ser Basis auch umfassendere Recherchen in den polizeilichen Datenbest�nden
mçglich. F�r die Durchf�hrung eines Datenabgleichs gibt es hinsichtlich der De-
liktschwere keineMindestanforderungen.Auch andere besondereAnforderungen
werden an dieDurchf�hrung nicht gestellt. Eine zentraleBedingung ist allerdings,
dass dieverwendetenDaten bereits erhobenwurden und einemStrafverfahren ent-
stammen m�ssen (vgl. Clages 2003: 261 f., Tetsch 2003: 423). Im Unterschied
hierzu kçnnen bei der Rasterfahndung (§§ 98 a, 98 b StPO) explizit Fremddaten
einbezogenwerden (Clages 2003: 36 f., Glade 2001: 1283 f.,Tetsch 2003: 574 ff.).
Allerdings liegen die rechtlichen Anforderungen hier deutlich hçher. Vorausset-
zung ist insbesondere das Vorliegen eines Anfangsverdachts im Hinblick auf
eine Straftat von erheblicher Bedeutung nach § 98 a Abs. 1 Nr. 1 bis 6 StPO.

Sowohl dem Datenabgleich als auch der Rasterfahndung53 liegt das Prinzip der
Datenbankrecherche zu Grunde. Bei beiden Fahndungsmethoden dient der Da-
tenabgleich der Identifizierung bzw. Lokalisierung von Personen. An ihrem An-
fang steht ein Ermittlungshinweis zur gesuchten Person, der systematisch mit den
Daten der Polizei oder anderer Besitzer automatisiert abgeglichen wird.W�hrend
es sich bei einem einfachen Datenabgleich in erster Linie um eine Anfrage in Be-
zug auf eine bestimmte Person handelt, besteht das Suchobjekt bei komplexeren
Verfahren oder bei einer Rasterfahndung aus mehr oder weniger sicheren Annah-
men �ber das Suchobjekt. Die darin enthaltenen Annahmen, die die Funktion
eines Ermittlungshinweises haben, treffen in der Regel auf eine unterschiedliche
Anzahl von Personen zu. In diesem Sinne entsprechen beide Verfahren einer Su-
che. Da es bei den von uns diskutierten Strategien um Ermittlungen mithilfe von
Annahmen zu polizeilichen Vorerkenntnissen geht, sind entsprechend aus-
schließlich Daten relevant, die im Kontext eines Strafverfahrens gewonnen wur-
den. Bei der hier zu untersuchenden Ermittlungsstrategie handelt es sich also in
der rechtlichen Terminologie um einen Datenabgleich.

Im Zentrum einer EDV-basierten Ermittlungsstrategie steht zwar die Datenbank-
recherche. Mit dem Begriff der Ermittlungsstrategie soll aber mehr gemeint sein.

53 Auf die Darstellung weiterer Fahndungsmethoden wie z. B. Schleppnetzfahndung, bei denen es
ebenfalls um die Nutzung von EDV-gespeicherten Daten geht, wird verzichtet, da damit inhaltlich
nichts zu der hier diskutierten EDV-basierten Ermittlung hinzugef�gt werden kann.
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In dem von uns hier vorgeschlagenen Verst�ndnis ist die EDV-basierte Ermitt-
lungsstrategie ein komplexes Instrument, das selbst wiederum in einen umfassen-
deren Ermittlungsprozess eingebunden ist. Die Komplexit�t der EDV-basierten
Ermittlungsstrategie entsteht aus folgenden Gr�nden:

U Die Informationsbeschaffung ist nicht ausschließlich auf eine Datenbank be-
zogen. Bereits innerhalb der Polizei gibt es eine Vielzahl von Datenbanken,
mit jeweils unterschiedlichen Inhalten, unterschiedlichen Zugriffsrechten
und -mçglichkeiten (vgl. Abschnitt 7.1). Dar�ber hinaus besteht im Rahmen
einer Rasterfahndung die Mçglichkeit, auf andere amtliche oder auch private
Daten zuzugreifen. Daraus resultieren unz�hlige Mçglichkeiten, von denen
die Recherche nach polizeilichen Vorerkenntnissen nur eine ist.

U Die Datenbankrecherche ist in der Regel nicht die einzige Methode, die im
Rahmen einer Ermittlung eingesetzt wird. Sie ist vielmehr als Teil einer um-
fassenden Strategie zu sehen, innerhalb der sie verschiedene Funktionen �ber-
nehmen kann. Nur selten wird am Ende einer Datenbankrecherche der T�ter
feststehen. In den meisten F�llen wird eine Datenbankrecherche zur Ermitt-
lungspriorisierung verwendet, d. h. unmittelbar im Anschluss werden weitere
Ermittlungsmethoden eingesetzt. Aus diesem Grund ist beim Einsatz einer
Datenbankrecherche abzuw�gen, welche Gesamtstrategie am ehesten zum Er-
folg f�hrenwird und ob sie çkonomisch sinnvoll und rechtlichmçglich ist. Erst
in diesem Kontext kann die Sinnhaftigkeit und Qualit�t einer Datenbankre-
cherche beurteilt werden.

U Rechtliche Bestimmungen, insbesondere die des Datenschutzes, sind bei der
Durchf�hrung von EDV-basierten Ermittlungsstrategien immer mitzureflek-
tieren und zu beachten (vgl. Abschnitt 6.3.4).

U Bedingungen, die in der Organisation liegen, sind ebenfalls zu ber�cksichti-
gen; dazu gehçren z. B. die technischen Mçglichkeiten und Kapazit�ten, die
innerhalb der Polizei vorhanden sind oder auch personelle Ressourcen. Zu be-
denken sind aber auch b�rokratische Regelungen (z. B. Zust�ndigkeitsrege-
lungen) oder die Verteilung von Fachwissen.

7.2.1 Informationstechnische Grundlagen

An dieser Stelle soll nur ein kurzer �berblick �ber die wichtigsten Konzepte aus
demBereich des Information Retrieval gegeben werden. Die Problematik und die
wichtigsten Verfahren d�rften den meisten Internet- und Computernutzern ohne-
hin vertraut sein, da die Suche mithilfe einer so genannten Suchmaschine (z. B.
Google, Yahoo, Metacrawler u. a.) ein zentrales Hilfsmittel bei der Orientierung
im Internet darstellt und Datenbanken, z. B. zur Adressverwaltung, mittlerweile
auf jedemHeimrechner laufen. Die Recherche auf einemGroßrechner und in ver-
schiedenen Datenbanken ist im Grunde dieselbe, auch wenn die Handhabung der
Dateien und die Anwendung der daf�r entwickelten Software teilweise hçhere

138



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap03.3D 102 28.09.2006 S. 139

Anspr�che stellen. In einigen Informationssystemen der Polizei sind mittlerweile
benutzerfreundliche Softwarelçsungen zur Recherche implementiert.

Bei einer Datenbankrecherche handelt es sich – wie bei einer Suche (vgl. Ab-
schnitt 3.4.3.1) – um einen Vergleich. Dieser Vergleich zwischen der Repr�senta-
tion eines Suchobjekts (Datenbankanfrage) und den Elementen des Suchraums
(Datens�tze) wird mithilfe so genannter Datenbank- bzw. Boolescher Operatoren
durchgef�hrt. Mit ihnen werden die zu vergleichenden Daten miteinander in Be-
ziehung gesetzt. Die wichtigsten Datenbankoperatoren sind ,und�, ,oder�, ,nicht�.
Daneben gibt es Vergleichsoperatoren wie kleiner (<), gleich (=) oder grçßer (>).
Alle Operatoren kçnnen miteinander kombiniert werden. Mithilfe von Operato-
ren kçnnen neben dem unmittelbaren Vergleich Mengen bestimmt werden, die
in den Vergleich einbezogen werden. Auf diese Weise kçnnen komplexe Anfra-
gen durchgef�hrt werden. So ist es bspw. mçglich, aus einem polizeilichen Infor-
mationssystem alle Personen (bzw. die Datens�tze zu den Personen) zu filtern, die
in den letzten 12 Monaten (M1) mit mehr als 5 Straftaten (M2) in mindestens
2 Deliktbereichen (M3), aber nicht als Taschendiebe aufgefallen (M4) sind
(M1 <= 12 und M2 > 5 und M3 > 2 und nicht M4).

Moderne Datenbanken kçnnen sowohl numerische (Ziffern) als auch alphanume-
rische (Buchstaben) Zeichen verwalten. Zudem kçnnen neben vorher definierten
Eingabe- und Recherchefeldern auch so genannte Freitextfelder genutzt werden.
Mit der Freitextsuche ergeben sich eine Reihe weiterer Mçglichkeiten zur Re-
cherche. So ist es mçglich, in den textlich eingegebenen Berichten, in Strafanzei-
gen etc. im Vorgangsbearbeitungssystem zu suchen. Damit entf�llt die �bertra-
gung von Sachverhalten in ein festes Raster von vorgegebenen Begriffen. Gerade
diese �bertragung auf ein bereits definiertes Merkmal stellt eine große Schwie-
rigkeit bei der Eingabe und Pflege der Daten dar. Das Problem ist, dass es entwe-
der nur sehr wenige Vorgaben gibt, mit denen sich ein Sachverhalt nicht ad�quat
abbilden l�sst oder sehr viele vorhanden sind, die die Handhabung des Systems
umst�ndlich gestalten und damit die Motivation zur Eingabe wichtiger Informa-
tionen generell senken (vgl. Abschnitt 6.2.1). Bei der Freitexteingabe ist dies
nicht der Fall. Die Suche bezieht sich auf die Wçrter, die ohnehin f�r die Darstel-
lung des Sachverhalts genutzt werden. Selbstverst�ndlich hat auch diese Form
eines Informationssystems Nachteile. So kann derselbe Sachverhalt unter Ver-
wendung unterschiedlicher Wçrter und Schreibweisen dargestellt werden. Das
Problem l�sst sichmit Thesauri teilweise beheben. Auf dieseWeise ist esmçglich,
dass z. B. bei einer Suche nach einem Tischler auch die Fundstellen angezeigt
werden, bei denen der Begriff ,Handwerker� oder ,Schreiner� enthalten ist. Selbst-
verst�ndlich kçnnen auch Regeln f�r die Darstellung bestimmter Sachverhalte
aufgestellt werden, die zu einer Normierung und damit zu besseren Suchergebnis-
sen f�hren. Es bleibt die Frage, ob sich alle eingebenden Personen, von denen es
bei der Polizei ja sehr viele gibt, tats�chlich daran halten. Neuere Datenbank-
anwendungen kçnnen sowohl standardisierte als auch freitextliche Felder verwal-
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ten. Dies ermçglicht eine parallele Verwaltung von Daten und Wissen (vgl. Ka-
pitel 7.1.5, z. B. CRIME).

In Bezug auf EDV-basierte Ermittlungsstrategien ist unter den neueren Entwick-
lungen aus dem Bereich der Datenverarbeitung vor allem das Konzept des Data
Mining viel versprechend. Data Mining ermçglicht das automatische Auswerten
sehr großer Datenmengen mithilfe statistischer Verfahren. Ziel ist das Finden von
Mustern oder statistischer Auff�lligkeiten. Auf diese Weise suchen z. B. Unter-
nehmen nach bestimmten Typen in ihrenKundendaten.54 �bertragen auf EDV-ba-
sierte Ermittlungsstrategien heißt dies, dass bspw. nach spezifischen T�tergrup-
pen gesucht werden kann, die sich durch bestimmte Gleichfçrmigkeiten in ihrem
Verhalten auszeichnen. So kçnnte das Suchobjekt ,deliktunspezifischer Mehr-
facht�ter� auch das Ergebnis eines Data Mining-Verfahrens sein. Der Vorteil
bei dauerhaft installierten Data Mining-Verfahren w�re, dass die generierten Ver-
d�chtigenprofile automatisch an aktuelle Entwicklungen angepasst w�rden.55

Beurteilung der Qualit�t der Suchanfrage

Jede Datenbankrecherche steht vor einem grunds�tzlichen Dilemma. Ihr Ergebnis
soll mçglichst alle relevanten Objekte ein- und alle nicht-relevanten Objekte aus-
schließen. Da sich die Objekte in Datenbanken h�ufig �hneln und die Suchanfrage
in der Regel Eigenschaften enth�lt, die auf viele Datenbankobjekte zutreffen, ist
dies eine schwierige Aufgabe. Dies gilt auch f�r eine Datenbankrecherche in den
polizeilichen Informationssystemen. Zum einen soll das Ergebnis einer Rasterung
alle mçglichen T�ter enthalten, zum anderen sollte die Suchmenge so klein sein,
dass sie handhabbar ist. Einerseits besteht also die Gefahr, dass bei Angabe sehr
genauer Suchmerkmale der tats�chliche T�ter ausgeschlossen wird, andererseits
wird bei einer zu großen Ergebnismenge jede weitere �berpr�fung der angegebe-
nen Personen durch individuelle Maßnahmen wie Vernehmungen etc. unmçglich.

Aus dem Bereich des Information Retrievalwerden zur Bestimmung dieser Grç-
ßen zwei Maßzahlen angeboten. Mit Genauigkeit bzw. Pr�zision (Precision)56

wird der Anteil der gefundenen relevanten F�lle an allen gefundenen F�llen be-
zeichnet, REL steht f�r relevante Objekte und GEF f�r gefundene Objekte.

Precision: p :¼ REL \ GEFj j
GEFj j

Mit Vollst�ndigkeit (Recall) bezeichnet man den Anteil der gefundenen relevan-
ten F�lle an allen relevanten F�llen.

Recall: r :¼ REL \ GEFj j
RELj j

54 Einen guten Einstieg in das Thema ermçglicht der Beitrag hierzu in der Wikipedia: http://de.wi-
kipedia.org/wiki/Data_Mining. Dort finden sich auch weitere Links auf Artikelsammlungen,
Software etc.

55 Vgl. http://www.spss.com/de/praxis/WEST_MID.pdf.
56 Dieses Maß entspricht dem hier verwendeten Punktwert des Verdachts.
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Liegt der jeweilige Wert bei 1 oder knapp darunter, hat man eine optimale Such-
anfrage bzw. ein optimales Ergebnis. Liegt der Wert umgekehrt bei 0 oder knapp
dar�ber, ist dieAusbeute sehr gering (Fuhr 2004: 16 ff.).Wirwerden diese Formeln
– allerdings an unsere Bed�rfnisse angepasst – im folgendenAbschnitt aufgreifen.

7.2.2 Datenrecherche anhand des Merkmals
,polizeiliche Vorerkenntnisse�

Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, die Mçglichkeiten zur Ver-
wendung des Suchobjekts ,deliktunspezifischer Mehrfacht�ter� im Rahmen einer
Rasterung auszuloten. Dabei ist ganz klar zu sagen, dass es sich nur um eine An-
n�herung handeln kann, da sich der tats�chliche Nutzen nur am konkreten Fall er-
weist. Im Unterschied zur konkreten Ermittlungst�tigkeit handelt es sich im Fol-
genden um eine Art Simulation oder Gedankenexperiment, das anhand eines Da-
tenauszugs des Berliner Polizeilichen Informationssystems (ISVB) durchgef�hrt
wird. Da aber nicht der komplette Datensatz zur Verf�gung stand, sondern nur die
Beschuldigten und ihre Taten, die 2003 mindestens einen Vorgang aufzuweisen
hatten, werden die Ergebnisse durch Sch�tzung an den Gesamtbestand angepasst
(vgl. Abschnitt 2.2.6). Zur Berechnung derVerdachtspunkte, auf derenGrundlage
Aussagen zur Praktikabilit�t getroffen werden sollen, wird auf die im 3. Kapitel
hierf�r entwickelte Faustformel zur�ckgegriffen werden (vgl. Abschnitt 3.4.4).

Es soll angenommenwerden, dass es um die Aufkl�rung einer Vergewaltigung im
Jahr 2003 geht. Aufgrund der Ergebnisse von Straub und Witt l�sst sich folgende
Annahme treffen: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,74 (bzw. 74%)57 weist der
T�ter polizeiliche Vorerkenntnisse allgemeiner Art auf. Unter dieser Pr�misse er-
çffnet sich der Suchraum ,polizeiliches Informationssystem�. Dabei ist klar, dass
in 26% der F�lle die gew�hlte Ermittlungsstrategie ohne Erfolg bleiben wird. Zu
den 883 F�llen von sexueller Nçtigung bzw. Vergewaltigung58 des Jahres 2003
sind 784 Personen als T�ter ermittelt worden. Von diesen T�tern wiederum haben
184 (23,5%) vor der Bezugstat keine Vorerkenntnisse, w�ren also im Fall einer
Suche im polizeilichen Informationssystem nicht im Suchergebnis enthalten. In
diesem konkreten Fall (Berlin 2003) h�tten wir also sogar eine Wahrscheinlich-
keit von knapp 80%, den T�ter in den Datenbest�nden der Polizei zu finden. Al-
lerdings teilen sich die verbleibenden 600 Personen die Eigenschaft ,polizeiliche
Vorerkenntnisse� mit ca. 660.000 anderen Personen in Berlin (vgl. Abschnitt
5.1.2). Der Verdacht verteilt sich also auf sehr viele Personen. Will man dies in
Verdachtspunkten ausdr�cken, teilt man 80 Punkte (=̂ 80%) durch die Anzahl
der Personen im Suchraum und erh�lt damit einen Punktwert von 0,0001.

57 Wahrscheinlichkeiten werden mit einemWert zwischen 0 und 1 angegeben. Die Wahrscheinlich-
keit eines bestimmten Ereignisses entspricht dabei der zuvor empirisch ermittelten relativenH�u-
figkeit.

58 Zum Aufbau der ISVB-Population vgl. Abschnitt 5.1.1.
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Im Zusammenhang mit der Darstellung des Suchobjekts ,deliktunspezifischer
Mehrfacht�ter� zeigte sich, dass sich Vergewaltiger vor allem hinsichtlich der An-
zahl der Vorerkenntnisse von anderen Straft�tergruppen unterscheiden. Es ist also
anzunehmen, dass sich die Ergebnisse einer Suchanfrage mithilfe eines derarti-
gen Merkmals verbessern lassen. Nach Straub und Witt haben 36% und nach
der ISVB-Auswertung 30% der Vergewaltiger 10 undmehr Vorerkenntnisse (vgl.
Tabelle 9). W�rde man also diesesMerkmal zur Ermittlungspriorisierung nutzen,
h�tte man – bezogen auf die Berliner Verh�ltnisse – knapp 30%, das sind 232 der
insgesamt 784 sexuellen Nçtiger/Vergewaltiger des Jahres 2003 in der Ergebnis-
menge bei einer entsprechenden Suchanfrage. Dies entspricht einer Vollst�ndig-
keit von 0,3 (232 –: 784 = 0,3).

Tabelle 9:
ISVB – Tatverd�chtige nach §§ 177/178 des Jahres 2003:
Vorerkenntnisse gesamt – gruppiert

H�ufigkeit Prozent Kumulierte Prozente

0 184 23,5 23,5

1–4 242 30,9 54,3

5–9 126 16,1 70,4

10 und mehr 232 29,6 100,0

Gesamt 784 100,1

Um das zweite Qualit�tsmerkmal des Ermittlungshinweises, die Anzahl der Per-
sonen im Suchraum, bestimmen zu kçnnen, bençtigen wir die Anzahl der Per-
sonen mit mindestens 10 Vorerkenntnissen. Diese Zahl l�sst sich anhand unseres
Datensatzes nicht genau bestimmen. Wir verwenden zur Sch�tzung zun�chst die
Beschuldigten des Jahres 2003. Das sind insgesamt 147.448 Personen. Davon ha-
ben 19.216 Personenmindestens 10Vorerkenntnisse. Das entspricht einemAnteil
von 13%. Da sich aber eine Rasterung nicht nur auf die Beschuldigten des Jahres
2003, sondern auf alle im Datenbestand vorhandenen Beschuldigten beziehen
muss, ist die Zahl deutlich hçher anzusetzen. Da im ISVB insgesamt ca. 660.000
Personen (vgl. Abschnitt 5.1.2) als Beschuldigte gespeichert sind, soll die Zahl
mit dem Faktor 4 (147.448 � 4 � 660.000) multipliziert werden. Die Grçße des
Suchergebnisses soll also auf ca. 80.000 gesch�tzt werden.59

Setzt man nun die Zahlen in die entsprechenden Formeln ein, ergibt sich folgen-
des Bild:

Die Vollst�ndigkeit einer Rasterung mithilfe des Merkmals ,T�ter hat mindestens
10 polizeiliche Vorerkenntnisse� betr�gt 0,3 bzw. 30%. Dies ist einerseits sicher
ein gutes Ergebnis, heißt aber anderseits nichts anderes, als dass 70% der T�ter

59 Angesichts des Ergebnisses sind auch grçßere Sch�tzfehler unproblematisch.
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nicht im Suchergebnis enthalten sind. Nimmt man hinzu, dass dieser Wert auf
80.000 Personen zu beziehen ist, erh�lt man auch einen sehr geringen Punktwert
des Verdachts: 0,0004.

Es zeigt sich, dass die Verwendung allein dieses Merkmals – wie zu erwarten –
noch zu keinen praktikablen Ermittlungsstrategien f�hrt.

In der folgenden Tabelle sind Vollst�ndigkeit, Pr�zision (vgl. vorherigen Ab-
schnitt) undVerdachtspunktwerte f�r verschiedene Parameter imZusammenhang
mit der Anzahl der Vorerkenntnisse ausgewiesen.60

Tabelle 10:
Vollst�ndigkeit, Pr�zision und Verdachtspunkte f�r bestimmte Auspr�gun-
gen des Ermittlungshinweises ,Anzahl polizeilicher Vorerkenntnisse�

Anzahl der Vorerkenntnisse: mindestens . . . 5 10 15

Anzahl sex. Nçtiger, die das Kriterium erf�llen 358 232 159

Anzahl Beschuldigte 2003 insgesamt, die das
Kriterium erf�llen (Personen im Suchraum)

35123 19216 12233

Vollst�ndigkeit 0,4600 0,3000 0,2100

Pr�zision 0,0100 0,0120 0,0130

Punktwert individueller Verdacht 0,0013 0,0016 0,0017

Die Zahlenverh�ltnisse bleiben etwa die gleichen, wenn f�r die Rasterung das
Merkmal ,Anzahl der Deliktbereiche� genutzt wird.

Tabelle 11:
Vollst�ndigkeit, Pr�zision und Verdachtspunkte f�r bestimmte Auspr�gun-
gen des Ermittlungshinweises ,Anzahl der Deliktbereiche polizeilicher
Vorerkenntnisse�

Anzahl der Deliktbereiche: mindestens . . . 3 5 7

Anzahl sex. Nçtiger, die das Kriterium erf�llen 396 241 142

Anzahl Beschuldigte 2003 insgesamt, die das
Kriterium erf�llen (Personen im Suchraum)

37.976 18.677 8.581

Vollst�ndigkeit 0,5100 0,3100 0,1800

Pr�zision 0,0100 0,0130 0,0170

Punktwert individueller Verdacht 0,0013 0,0017 0,0021

60 Zu beachten ist, dass die eingesetzten Werte sich nur auf die Beschuldigten des Jahres 2003
beziehen. F�r eine realistische Sch�tzung m�sste die Zahl jeweils mit dem Faktor 4 multipliziert
werden.
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Um den Wert der diskutierten Ermittlungshinweise einsch�tzen zu kçnnen, soll er
mit dem typspezifischenErmittlungshinweis ,T�ter hatVorerkenntnisse imBereich
Sexualstraftaten� verglichen werden. Auf der Basis vorliegender Untersuchungen
kann gesagt werden, dass ca. 20% der Vergewaltiger Vorerkenntnisse im Bereich
der Sexualdelinquenz haben (vgl. Abschnitt 5.1.3). Bei den sexuellen Nçtigern
des ISVB liegt der Wert noch etwas niedriger, n�mlich bei 14% (= 112 Personen).
Die Vollst�ndigkeit betr�gt entsprechend 0,14. Im ISVB-Datensatz zu den Tatver-
d�chtigen des Jahres 2003 befinden sich insgesamt 2.873PersonenmitVorerkennt-
nissen im Bereich des 13. Abschnitts des StGB. Unter diesen Voraussetzungen lie-
gen die Pr�zision bei 0,038 und der Punktwert des Verdachts bei 0,0049.

Um den Vergleich zwischen den Hinweisen ,einschl�gige� und Anzahl bzw. De-
liktperseveranz bei den Vorerkenntnissen halbwegs realistisch durchf�hren zu
kçnnen, sind noch zwei wichtige, die Qualit�t des Ansatzes beeinflussende Fak-
toren zu ber�cksichtigen.

Zum einen ist der Anteil der Frauen in den jeweiligen Gruppen in die Kalkulation
einzubeziehen. Wir wissen, dass Frauen nur zu einem Bruchteil als Vergewalti-
gerinnen vorkommen (ca. 1%, Bundeskriminalamt 2004: 138) und kçnnen aus
diesem Grund ihren Anteil ohne grçßere Reduzierung der Vollst�ndigkeit aus
den Ergebnismengen herausrechnen. Da der Anteil an Frauen unter den Sexual-
straft�tern deutlich geringer ist (ca. 5%, Bundeskriminalamt 2004: 138) als bei
der allgemeinen Kriminalit�t (ca. 25% der Gesamtkriminalit�t, Bundeskriminal-
amt 2004: 74), wird dies vor allem das Suchergebnis bei derVerwendung vonHin-
weisen zu allgemeinen Vorerkenntnissen verbessern. Dabei ist allerdings zu be-
r�cksichtigen, dass der Anteil der Frauenmit Zunahme der Vorerkenntnisse sinkt.

Zum anderen ist davon auszugehen, dass die f�r die Anschlussermittlungen zur
Verf�gung stehenden Daten und Informationen je nach zu Grunde liegender Po-
pulation variieren. Wir hatten im Kapitel 6 (Abschnitt 6.4) gezeigt, dass mit der
Deliktschwere auch Quantit�t und Qualit�t der Daten zunehmen. Man kann
also davon ausgehen, dass die Datenbasis bei den allgemeinen Hinweisen zu
den Vorerkenntnissen, wo es ja zu einem großen Teil um Kleinkriminalit�t geht,
im Mittel deutlich schlechter ausf�llt als bei den Sexualstraftaten. Welcher
Sch�tzfaktor hierzu in die Berechnungen eingesetzt werden soll, kann an dieser
Stelle nicht gesagt werden. Ein derartiger Faktor kçnnte erst auf der Basis von Er-
fahrungen genauer bestimmt werden.

Im Ergebnis zeigt sich, dass sich der Ermittlungsansatz zu den einschl�gigen Vor-
erkenntnissen, trotz niedrigerer Ausgangswahrscheinlichkeit, aber bei gleichzei-
tig geringerer Anzahl der Personen innerhalb des Suchraums als der praktikablere
erweist.W�hrend sich eine Suche auf der Basis einschl�giger Vorerkenntnisse auf
ca. 2.800 Personen im Suchraum bezieht, sind dies bei allgemeinen Vorerkennt-
nissen – je nach gew�hlter Auspr�gung – mind. etwa 8.500 Personen61.

61 Die Zahlen beziehen sich lediglich auf die Tatverd�chtigen des Jahres 2003. Bei einer Rasterung
w�renalleTatverd�chtigen des jeweiligen Polizeilichen Informationssystemseinzubeziehen (s. o.).
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Es ist mit dem Vergleich auch klar geworden, dass sich durch Hineinnahme wei-
terer Einflussfaktoren und Ermittlungshinweise die Qualit�t des Ansatzes ver-
schlechtern oder verbessern kann. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die ver-
schiedenen Ermittlungshinweise hier nur auf ihre Durchf�hrbarkeit miteinander
verglichen wurden. Inhaltlich verweisen sie auf mehr oder weniger verschiedene
Gruppen: auf eher perseverant bzw. unspezifisch handelnde Straft�ter oder auf
solche mit eher wenigen oder vielen Vorerkenntnissen. Welche Suchstrategien
und welche Ermittlungshinweise letztlich verwendet werden, h�ngt von der Deu-
tung der Spuren und der Rekonstruktion des Tatgeschehens bzw. den daraus abge-
leiteten ,T�terversionen� ab.

Die Qualit�t der diskutierten typspezifischen Ermittlungshinweise l�sst sich
auch durch Differenzierungen der sehr groben Kategorien ,Anzahl der Vor-
erkenntnisse� und ,deliktunspezifisches Handeln� verbessern. So w�re es mçg-
lich, �ber einen zeitlichen Bezug der polizeilichen Vorerkenntnisse typspezi-
fische Ermittlungshinweise zu den ,kriminellen Karrieren� von Vergewaltigern
zu generieren: Z. B. kçnnten alle Straft�ter einbezogen werden, bei denen die
Anzahl der Vorerkenntnisse von Jahr zu Jahr zugenommen hat. Nimmt man
dann bspw. noch hinzu, dass sich auch hinsichtlich der Delikte eine negative Ent-
wicklung abzeichnet (z. B. weil die Person im letzten Jahr mit mindestens zwei
Gewaltdelikten aufgefallen ist), kann man auf diese Weise zu einer handhab-
baren Ergebnismenge kommen. Bei derartigen Differenzierungen handelt es
sich um eine Form der Operationalisierung (vgl. Kapitel 3): Es wird versucht,
komplexe Annahmen �ber den T�ter auf die Ebene der Daten zu projizieren. Sol-
che Zusammenh�nge beziehen sich beim Merkmal Vorerkenntnisse meist auf
Konstrukte wie ,Gef�hrlichkeit�, ,R�ckfallwahrscheinlichkeit� oder ganz all-
gemein ,kriminelle Energie�. Es handelt sich also eher um ein hermeneutisch
zu begr�ndendes Verfahren.

Ein weiteres Beispiel daf�r, in welche Richtung Ermittlungshinweise zu polizei-
lichen Vorerkenntnissen weiter spezifiziert und entwickelt werden kçnnen, geben
Straub und Witt (2002: 10). Sie untersuchen, ob es im Hinblick auf die polizei-
lichen Vorerkenntnisse Unterschiede zwischenVergewaltigern gibt, die ihren Op-
fern Gegenst�nde oderWertsachen entwenden und solchen, die dies nicht tun. Sie
stellen fest, dass T�ter, die ihre Opfer berauben, signifikant st�rker im einschl�-
gigen Bereich, also bei den Sexualdelikten, sowie bei Raub, Erpressung und
Rauschgiftdelikten vorbelastet sind. Im Unterschied zu den gerade genannten
Operationalisierungen geht es hier um die Nutzung eines statistischen Zusam-
menhangs. Der inhaltliche Aspekt, den es bei diesem Zusammenhang sicher
auch gibt, tritt in den Hintergrund. Ein manifestes Merkmal des Tatorts wird da-
raufhin untersucht, ob es zwischen verschiedenen Straft�tergruppen statistisch
trennt, d. h. ob sich dieseGruppen imHinblick auf diesesMerkmal unterscheiden.
Dieser Ansatz zur Entwicklung typspezifischer Merkmale kann mit relativ ein-
fachen statistischen Werkzeugen verfolgt werden. So w�re es mçglich, polizei-
liche Daten mithilfe einer Diskriminanzanalyse oder anderer hierf�r geeigneter
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Verfahren (Backhaus u. a. 2000) daraufhin zu untersuchen, welches der in der Da-
tenbank befindlichen Merkmale am besten zwischen Vergewaltigern und Nicht-
Vergewaltigern trennt. Ein derartiger Ansatz birgt aber die Gefahr, dass typspezi-
fische Ermittlungshinweise mechanisch, d. h. unreflektiert, eingesetzt werden,
was im Einzelfall zu unsinnigen und kontraproduktiven Ermittlungen f�hren
kçnnte. Grunds�tzlich spricht aber nichts gegen ihre Verwendung im Rahmen
von Suchprofilen.

Damit typspezifische Ermittlungshinweise zu polizeilichen Vorerkenntnissen
sinnvoll verwendet werden kçnnen, ist es also zun�chst notwendig, dass sich Ver-
gewaltiger in Bezug auf dieses Merkmal von anderen Straft�tergruppen bzw. von
den Straft�tern insgesamt unterscheiden. F�r eine sinnvolle Verwendung reicht es
aus, wenn die diskriminierendeQualit�t desMerkmals bezogen auf den genutzten
Datenbestand vorhanden ist. Dies muss – unter Ber�cksichtigung lokaler Gege-
benheiten und des eingesetzten Informationssystems – im Einzelnen durch statis-
tische Untersuchungen �berpr�ft werden. Kriminologische Forschung m�sste an
dieser Stelle systematisch mit kriminalistischen Erfordernissen verzahnt werden.
Entscheidend f�r die Qualit�t eines derartigen Ermittlungshinweises ist letztlich
aber die Anzahl der Personen innerhalb des Suchraums. Da es sich beimMerkmal
,allgemeine polizeiliche Vorerkenntnisse� um ein Massenph�nomen handelt, re-
lativiert sich der Nutzen des Ermittlungshinweises erheblich. So droht der ,delikt-
unspezifische Mehrfacht�ter�, der Vergewaltigungen begeht, tendenziell im Heer
der Mehrfacht�ter unterzugehen.

7.2.3 EDV-basierte Ermittlungsstrategien in der Praxis

Eswurde bereits darauf hingewiesen, dass EDV-basierte Ermittlungsstrategien im
Kontext einer Gesamtermittlungsstrategie zu betrachten sind (vgl. Abschnitt 7.2).
Der kurze Blick auf die Statistik best�tigt dies und zeigt, dass einigewenige Such-
merkmale nicht gen�gen, um zu praktikablen Ergebnissen zu kommen. In diesem
Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, unter welchen Bedingungen ein
derartiger Ermittlungsansatz trotzdem zum Erfolg f�hren kann. Wir werden
hierzu imWesentlichen den Ansatz der Straftatenanalyse betrachten, der in Ham-
burg im LKA 42 (Fachdienststelle Sexualdelikte) umgesetzt wird. Der Ansatz be-
findet sich noch in der Erprobung, was unserer Untersuchung zugute kam: Ini-
tiiert durch unsere Interviews mit Mitarbeitern des LKA 42 kam es zu einem
anregenden Diskussionsprozess �ber die Mçglichkeiten EDV-basierter Ermitt-
lungsstrategien zu ,deliktunspezifischen Mehrfacht�tern�. Mitarbeiter von Ham-
burger Intensivt�ter-Dienststellen waren ebenfalls einbezogen, ummit ihnen �ber
Kooperationsans�tze zwischen Sexual- und t�terorientierten Ermittlern nach-
zudenken (vgl. Kapitel 8).

Dargestellt wird hier keine bereits fest institutionalisierte Vorgehensweise, son-
dern eine Praxis, die nach neuen Wegen sucht. Die Interviews und die Gruppen-
diskussionen aus Hamburg wurden – aufgrund der hervorgehobenen Stellung des
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Hamburger Vorgehens in diesem Kapitel – in Absprache mit dem Landeskrimi-
nalamt Hamburg nochmals erçrtert und �berarbeitet. Damit sind die Inter-
viewpassagen zwar gegl�ttet, ohne dass allerdings grçßere inhaltliche �nderun-
gen vorgenommen worden w�ren. Daneben wurden auch weitere Interviews
und andere Dokumente in die Auswertung einbezogen. Mit der Darstellung des
Hamburger Ansatzes ist keineWertung �ber andere derartige Ermittlungsans�tze
eingeschlossen. Wir halten aber den Ansatz – gerade im Hinblick auf unsere Auf-
gabenstellung – f�r viel versprechend.

7.2.3.1 Das Hamburger Konzept der Straftatenanalyse

Die Straftatenanalyse ist ein Rechercheansatz, bei dem zeitliche, geografische
und deliktische Parameter miteinander verbunden werden. Er steht im Zentrum,
wennmit der Ermittlung eines Fremdt�ters begonnenwird. In der Regelwird vom
geografischen Raum ausgegangen, in dem die Straftat stattgefunden hat. Von hier
aus wird der Fall aufgerollt. Hintergrund dieser Vorgehensweise ist die Unter-
suchung von Dern u. a. (2004: 87 f.), nach der sich der Ankerpunkt (Wohn-
oder sozialer Kontaktort) der großen Mehrheit der T�ter im n�heren Umkreis
des Tatortes bzw. des Ortes der Kontaktaufnahme zwischen T�ter und Opfer be-
findet.

Die Straftatenanalyse ist eine eigene Anwendung und nutzt die geografische
Darstellung aus GISPOL (Geografisches Informationssystem) in Verbindung
mit Grunddaten aus ComVor, dem Vorgangsbearbeitungssystem Hamburgs.
GISPOL ermçglicht eine kartografische Darstellung der Kriminalit�tslage, die
sich f�r bestimmte Orte oder Regionen genauestens aufzeigen l�sst. Mit GIS-
POL sind also Lagebilder und Straftaten grunds�tzlich in Kombination darstell-
bar. Die Ermittlungst�tigkeit konzentriert sich f�r Hamburg wegen der dichten
Besiedlung und des oft urbanen Umfeldes auf 2–3 Kilometer um den Tatort in
einem Zeitraum der letzten 2 Jahre. Sie kann jedoch im Einzelfall auch jederzeit
modifiziert werden. Weil die Eingrenzung des Tatortumfeldes nach Postleitzah-
len ggf. auch verschiedene angrenzende Bezirke mit einbezieht, kann dies f�r
bestimmte Regionen zu sehr umfangreichen Datenmengen f�hren, die kaum
zu bew�ltigen sind. Deshalb ist die Option der Abfrage entlang kleinr�umigerer
Ortsteilnummern geplant.

Die in GISPOL nach bestimmten Parametern eruierten Straftaten um den Tatort
kçnnen in einer Excel-Datei generiert und im Rahmen von ComVor weiter bear-
beitet werden. Von hier aus sind vielf�ltige Filter setzbar und weitere Eingrenzun-
gen der Anzahl der im Umkreis der Tat vorgefundenen Straftaten mçglich. �ber
die dargestellten Vorgangsnummern kçnnen die Personalien der Tatverd�chtigen
im ComVor-Index (Angaben zu Personen, Institutionen etc.) ermittelt und per-
sonenorientierte Abfragen zu Hilfe genommen werden, wie z. B. Abfragen
beim Einwohnermelde- oder Kraftfahrbundesamt. Dar�ber hinaus ist durch die
Verbindung mit POLAS alles abrufbar, was in das zentrale polizeiliche Aus-
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kunftssystem Hamburgs eingestellt ist: Es gibt Personenbeschreibungen oder
auch Informationen zum Auftreten der Person. Die entsprechenden Merkbl�tter
kçnnen elektronisch geçffnet und gelesen werden. Es bestehen auch Lichtbilder
bei erkennungsdienstlich behandelten Personen. Dies alles ist begrenzt auf das
LandHamburg. POLASwiederum ist anschlussf�hig an INPOL-neu, das bundes-
weite Auskunftssystem der Polizei. Allerdings werden diese Verbindungen auf-
grund vonEinschr�nkungenwegenDatenschutzbestimmungen undwegen des lo-
kalen und �berwiegend auf Hamburg zentrierten Ansatzes eher selten bzw. nur
bei spezifischen Hinweisen genutzt. Im Falle eines �berregional agierenden T�-
ters wird die ViCLAS-Anfrage besonders wichtig. DesWeiteren wird bei derarti-
gen F�llen Kontakt mit den entsprechenden Dienststellen der angrenzenden Bun-
desl�nder aufgenommen, um ggf. vor Ort zu kooperieren.

Die Arbeit mit GISPOL, ComVor und POLAS l�uft bereits sehr fr�h an, oft auch
schon parallel zur ersten Phase einer Fallbearbeitung: der Anzeige der Tat, der
Zeugenvernehmung und den gerichts�rztlichenUntersuchungen. Schonw�hrend,
aber auch nach der Straftatenanalyse kommenweitere komplexe, aufw�ndige Da-
tenbankrecherchen hinzu, die �ber den Zugriff auf einzelne F�lle hinausgehen.
Diese werden jedoch nicht von den Fachkr�ften des LKA 42 durchgef�hrt, son-
dern vomKriminalpolizeilichenMeldedienst des LKA 133. Dort sind zwei Fach-
kr�fte speziell f�r die Sexualermittler zust�ndig. Das hat mehrere Gr�nde: Die
Eingabe und Recherche erfordert spezielles Fachwissen, das an einer Zentral-
stelle vorgehalten wird, um einen einheitlich hohen Standard der Recherche,
aber auch der Dateneingabe zu gew�hrleisten. Zum anderen w�re das System
�berfordert, wenn in jeder Dienststelle eine komplexe Recherche abliefe. Der Da-
tenzugriff durch ,jedermann� birgt außerdem die Gefahr, dass der Datensatz ver-
�ndert wird. Im LKA 133 wird mit POLAS als Datenbank, mit ComVor als Vor-
gangsbearbeitung und mit dem ORACLE DISCOVERER als Programm f�r Spe-
zialrecherchen gearbeitet. Die Abfragen laufen routinem�ßig ab und sind ohne
grçßere Schwierigkeiten mçglich. Eine einfache Anfrage, wie z. B. die Suche
nach Sexualstraft�tern unter allen aktuell eingestellten Intensivt�tern l�uft –
wie uns demonstriert wurde – inMinutenschnelle ab. Komplexere Anfragen kçn-
nen aber auch Stunden dauern.

Aus Sicht der Sexualermittler kommen auch Mitarbeiter anderer Polizeikommis-
sariate als mçgliche Informationsquellen in Betracht. Je nach Einzelfall und
insbesondere je nachdem, wo und in welchem Milieu die Tat stattgefunden
hat, kçnnen auch çrtliche Polizeikommissariate eingeschaltet und direkt befragt
werden sowie auch Mitarbeiter von Dienststellen, die in bestimmten Szenen
agieren.

In bestimmten F�llen, insbesondere bei Verdacht auf Tatserien regional oder �ber-
regional agierender T�ter, wird die ViCLAS-Datenbank genutzt. Auch diese Da-
tenbank bedarf aufgrund ihrer Komplexit�t der besonderenDatenpflege durch das
spezialisierte Personal des LKA 211 (Operative Fallanalyse), das die Datenein-
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gaben und Recherchen durchf�hrt und die Aktualit�t der Daten gew�hrleistet. In
ViCLAS l�sst sich eine Rasterung durch viele F�lle, insbesondere �berregionale
mit besonderen Tatbegehungsmerkmalen, durchf�hren.Weil dieseDatenbank auf
bestimmte T�ter begrenzt ist, ist sie kaum geeignet, einen ,deliktunspezifischen
Mehrfacht�ter� zu finden, da Straftaten, die nicht sexuellmotiviert sind, in der Re-
gel nicht in die Datenbank eingestellt sind. Aktuell finden allerdings bei der OFA
des BKA �berlegungen statt, wie sich aktuelle Forschungsergebnisse, wie z. B.
von Straub undWitt, in die bisher auf deliktperseverantem Straft�terverhalten ba-
sierende ViCLAS-Datenbank integrieren lassen.

Eine Mçglichkeit, weitere Ermittlungsans�tze zu generieren, ist die Durchf�h-
rung einer Fallanalyse, die aber nur in wenigen Einzelf�llen, meist nach sexuell
motivierten Tçtungsdelikten erfolgt. Bei der Fallanalyse wird der Fall in einem
interdisziplin�ren Team unter Einbeziehung von Rechtsmedizinern und Psycho-
logen mit dem Ziel analysiert, den Tatablauf zu rekonstruieren, um dadurch neue
Sichtweisen zu gewinnen. Gegebenenfalls wird auch ein T�terprofil erstellt. Die
Dauer f�r eine Fallanalyse wird von Hoffmann und Musolff (2000: 241) mit 26
Personentagen angegeben. Das entspricht in etwa der Arbeitswoche eines 5-kçp-
figen Teams. Die Analyse selbst folgt einem ausdifferenzierten hermeneutisch-
sozialwissenschaftlichen Modell (vgl. Kapitel 3).

Eine Kooperation zwischen Sexualermittlern und der Mordkommission ergibt
sich nur bei den selten vorkommenden sexuell motivierten Tçtungsdelikten. In
diesen Einzelf�llen liegt die Zust�ndigkeit federf�hrend bei einer Mordbereit-
schaft, die dann, wenn erforderlich, von Mitarbeitern der Fachdienststelle Sexu-
aldelikte unterst�tzt wird.

Die w�hrend der Ermittlung zum Einsatz kommenden Informationssysteme und
Akteure sind in Tabelle 12 im �berblick dargestellt, wobei unterschieden werden
kann nach Zugriffsmçglichkeiten und damit auch Schnelligkeit der Ermittlung.
Zum einen sind eigene Recherchen am Computer mçglich, zum anderen die Auf-
tragsvergabe an LKA 13, in spezifischen F�llen wird die Operative Fallanalyse
zum Zuge kommen. Weitere Anfragen an andere Dienststellen, z. B. an die Er-
mittlungskommissariate f�r Intensivt�ter, sind mçglich.
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Tabelle 12:
Hamburger Modell der Straftatenanalyse – Einsatz von Informations-
systemen und polizeilichen Akteuren w�hrend der Ermittlungsarbeit

Ermittlungst�tigkeiten

Eigene Recherchen
(Unmittelbarer und
schneller Zugriff)

ComVor – GISPOL

Kartografische Dar-
stellung der Kriminali-
t�tslage mit Abfrage-
mçglichkeit z. B. nach
Straftaten in einem
definierten Zeitraum.
Straftatenanalyse.

ComVor-POLAS

Weitere Bearbeitung
der mit GISPOL auf-
gefundenen Straftaten
mit ComVor. T�terbe-
zogene Abfragen in
POLAS (regional) und
ggf. auch INPOL-neu
(�berregional) sind
mçglich.

CRIME-Datenbank
Sexualstraft�ter-Datei
Im Aufbau seit Januar
2005: Erfassung aller
bekannt gewordenen
Sexualstraft�ter, ihrer
letzten Straftaten und
aller ungekl�rten F�lle
einschließlich dem
„verd�chtigen Anspre-
chen von Kindern“.

In Auftrag gegebene
Recherchen als
Dienstleistungen ande-
rer LKA-Dienststellen

LKA 133
Komplexe Recherchen
z. B. Kombiabfragen in
POLAS, die Spezial-
kenntnisse erfordern.

LKA 211–OFA
Komplexe regionale
und �berregionale Re-
cherchen in der Vi-
CLAS-Datenbank, in
der spezifische sexu-
elle Gewalt- und Tç-
tungsdelikte mit R�ck-
fallgefahr eingestellt
sind.

LKA 211 – OFA
In „aussichtslosen, bri-
santen F�llen“ wird
eine Fallanalyse
durchgef�hrt. Die Er-
gebnisse dienen der
Neuorientierung in der
Ermittlung.

Weitere Anfragen Kommissariate f�r In-
tensivt�ter (KKZE):
Umfangreiches Wissen
�ber Intensivt�ter in
bestimmten Regionen.
Anfragen per E-Mail
oder ComVor nach
Hinweisen auf mçg-
liche T�ter.

�rtliche Polizei-Kom-
missariate (PK):
Spezifische Ortskennt-
nisse und Kenntnisse
von T�tern.
Telefonische oder
schriftliche Anfrage
nach Hinweisen auf
mçgliche T�ter.

Spezielle Dienststellen
und Einheiten:
SpezifischeKenntnisse
�ber bestimmte Mi-
lieus oder Szenen.
Telefonische oder
schriftliche Anfrage
nach Hinweisen.

7.2.3.2 Generierung und Anwendung von Ermittlungshinweisen bei einer
EDV-basierten Ermittlungsstrategie

Die Generierung von Ermittlungshinweisen ist bei der Straftatenanalyse, wie bei
jeder anderen Form der Ermittlungst�tigkeit, in erster Linie ein hermeneutischer
Prozess. Soweit wir das aufgrund der uns vorliegenden Informationen beurteilen
kçnnen, handelt es sich bei der Straftatenanalyse in dieser Hinsicht nicht um ein
Verfahren, das gravierend von der g�ngigen Praxis abweicht. Im Unterschied
dazu bezieht sie aber systematisch typspezifische Ermittlungshinweise ein.

Wir wollen hier aufgrund der Relevanz f�r unsere Fragestellung ausschließlich
auf geografische Hinweise und auf solche eingehen, die sich auf polizeiliche Vor-
erkenntnisse beziehen. Ermittlungshinweise zum geografischen T�terverhalten
kçnnen sowohl hermeneutisch hergeleitet und damit fallspezifisch als auch statis-
tisch generiert und damit typspezifisch sein. Ihre Verwendung d�rfte, wie im fol-
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genden Zitat von Berliner Ermittlern angesprochen, weit verbreitet und Teil des
Ermittlungsalltags sein.

IP: „Wir haben [. . .] mit eurer Hilfe mal geguckt beim letzten Tatort und dann ge-
fragt, wer wohnt denn in der N�he und sind da Leute dabei, die schon mal mit Se-
xualdelikten in Erscheinung getreten sind. Und die haben wir auch �berpr�ft.
Also da sind wir gezielt rangegangen und haben gesagt: ,Wo warst denn du zu
der und der Zeit und jetzt l�sst du dich mal fotografieren und gibst freiwillig
eine Speichelprobe ab.� Also das haben wir auch gemacht. Aber das war, wie ge-
sagt, mit Unterst�tzung der auswertenden Dienststellen.“

I: „Also da gibt’s praktisch auch Hinweise, oder an welcher Stelle sagt man, lasst
uns doch mal nachschauen, also hier in der Gegend, ob da jemand ist, der bei uns
schon mal mit Sexualstraftaten . . . “

IP: „Ja, aufgrund der Erkenntnisse, die wir, sag ich mal, gemeinsam gewonnen
haben. Dass das eben ein T�ter sein muss, der eine gewisse Ortskenntnis besitzt,
der also auch die Tat vorbereitet und dann haben wir gesagt, gucken wir doch ein-
fach, weil wir eben dann zwei Taten in der N�he hatten. Also, wie gesagt, im Ge-
gensatz zu dem andern Serient�ter, der im Stadtwald fest agiert, bezieht sich das,
glaube ich, auf zwei Bezirke [. . .]. Und dann haben wir gesagt: Dann gucken wir
doch einfach mal, verdammt schon wieder in der Ecke. Vielleicht wohnt der um
die Ecke. Was ja durchaus nicht ungewçhnlich ist. Und sind dann gezielt eben
mit Namen, die wir dann gefunden haben, an die Person rangegangen.“ (P 10:
129–133)

Der geografische Ermittlungshinweis wird zun�chst hermeneutisch hergeleitet
(,T�ter muss aufgrund seines Verhaltens Ortskenntnisse haben�) und dann mit
einem typspezifischen Ermittlungshinweis (,T�ter hat vermutlich Vorerkennt-
nisse im Bereich der Sexualdelikte�) kombiniert. Auf diese Weise kçnnen alle
Personen aus den polizeilichen Datenbest�nden ausgew�hlt werden, bei denen
beide Bedingungen erf�llt sind, d. h., die sowohl in einem bestimmten Umkreis
um den Tatort wohnen bzw. andere Ankerpunkte (Arbeitsplatz etc.) haben als
auch einschl�gige Vorerkenntnisse aufweisen. Die Annahme, dass der T�ter im
Umkreis des Tatorts einen Ankerpunkt hat, kann aber auch typspezifisch verwen-
det werden. In der Studie vonDern et al. (2004) wird ausgesagt, dass bei fast 90%
der Vergewaltigungen weniger als 20 km Luftlinie zwischen dem Kontaktort
(Kontaktaufnahme zwischen T�ter und Opfer) und dem Ankerpunkt des T�ters
(Wohnort, Arbeitsplatz etc.) liegen (ebd.: 89). Diese Entfernung ist selbstver-
st�ndlich f�r eine Großstadt kein hinreichendes Differenzierungsmerkmal. Tat-
s�chlich kann aber davon ausgegangen werden, dass die Abst�nde zwischen rele-
vanten Orten der Tatbegehung und dem Ankerpunkt in Ortschaften �ber 20.000
Einwohner deutlich geringer ausfallen. So liegt der Ankerpunkt in St�dten bei
knapp 70% der Vergewaltiger im Umkreis von 5 km vom Kontaktort (ebd.: 54).

151



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap03.3D 102 26.09.2006 S. 152

Der geografische Ermittlungshinweis kann mit einem Ermittlungshinweis zur
Anzahl der Vorerkenntnisse kombiniert werden. Aus der Verwendung beider
Merkmale lassen sich aber keine weiteren statistischen Zusammenh�nge gewin-
nen, so z. B. dass Vergewaltiger mit vielen Vorerkenntnissen einen geringeren
oder grçßeren Aktionsradius h�tten (Dern u. a. 2004: 90). Selbstverst�ndlich las-
sen sich aber beide Ermittlungshinweise im Rahmen einer Datenbankrecherche
kombinieren. Dabei ist zu beachten, dass sich die Fehlerquoten, die mit der An-
wendung derartiger Ermittlungshinweise immer verkn�pft sind, addieren. In
Hamburg wird hierzu ein pragmatischer Ansatz gew�hlt:

IP: „Ja, wir machen die Abfrage �ber die Straftatenanalyse, die auf ComVor-Da-
ten zur�ckgreift. Wir kçnnen z. B. Sexualstraftaten f�r definierte Bereiche der
Stadt Hamburg geografisch anzeigen lassen. Genauso ist es uns mçglich, f�r be-
stimmte Bereiche speziell definierte Abfragen nach bekannten Straft�tern durch-
zuf�hren, die in diesem Bereich wohnen. So ist es z. B. mçglich, nach bekannten
Personen zu suchen, die mit mindestens f�nf Straftaten auff�llig geworden sind,
oder eine bestimmte Kombination von Straftaten (Eigentums- und Gewaltdelikte)
begangen haben. Ich muss also �berlegen, welche Abfrage zur Ermittlung eines
unbekannten Sexualstraft�ters sinnvoll ist. Es gibt nat�rlich in jeder Großstadt
sozial schwache Gegenden, in denen eine große Anzahl von Personen wiederholt
kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist. Eine große Datenmenge bedeutet
hier dann auch immer einen großen Arbeitsaufwand. Sinnvoll ist somit immer
�ber kombinierte Abfragen erst einmal eine geringere Datenmenge zu erlangen
und bei Nichtermittlung des unbekannten T�ters die Recherchen auszudehnen.“
(LKA 42)

Das Problem einer zu großen Ergebnismenge besteht unabh�ngig von den ver-
wendeten Ermittlungshinweisen. Die Lçsung, die hierf�r von den Hamburger Er-
mittlern angewendet wird, ist ein experimentierender Umgang bei der Bestim-
mung der Grçßen, mit denen die Ermittlungshinweise operationalisiert werden.
Dies kann sowohl in Bezug auf den Ermittlungshinweis ,geografisches T�terver-
halten� geschehen, wenn die Grçße des einbezogenen Raumes ver�ndert wird
oder auf die Anzahl der Vorerkenntnisse, wenn hier eine mehr oder weniger große
Zahl an Vorerkenntnissen veranschlagt wird. Ziel ist es, eine handhabbare Menge
an Personen zu erhalten. Mit der Ver�nderung der einzelnen Parameter ver�ndern
sich nat�rlich auch Verdachtspunkte (Pr�zision) und Vollst�ndigkeit der Daten-
bankrecherche.

Im Hinblick auf die Grçße der Ergebnismenge ist hinzuzuf�gen, dass diese auch
in Abh�ngigkeit vom jeweiligen polizeilichen Informationssystem variiert. So
werden im Hamburger Informationssystem nur solche Straft�ter in POLAS �ber-
nommen, bei denen der zust�ndige Sachbearbeiter eine negative Prognose aus-
stellt (vgl. Abschnitt 7.1.4). Bei der Prognose werden Merkmale der Person (z. B.
Gewaltbereitschaft, ,kriminelle Energie�), ihr Umfeld (Mitt�ter, kriminelles Mi-
lieu) oder die Art der Straftat (z. B. Schwere der Tat bzw. der Tatfolgen) ber�ck-
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sichtigt. Auf diese Weise liegt einer Datenbankrecherche eine reduzierte Popula-
tion zu Grunde, die durch eine Vorselektion der infrage kommenden Personen
entsteht (vgl. auch Abschnitt 6.2.1).

Um experimentierend mit den Ermittlungshinweisen umgehen zu kçnnen, ist die
geeignete technische Ausstattung unabdingbare Voraussetzung. In Hamburg ist
dies durch den Einsatz verschiedener Auswertungstools bzw. entsprechender
Software (GISPOL, ComVor, POLAS) gegeben. Hinzu kommt die enge Zusam-
menarbeit mit der Dienststelle f�r informationelle Ermittlungsunterst�tzung
(LKA 13). Auf diese Weise ist es mçglich, derartige Datenbankrecherchen in all-
t�gliche Arbeitsabl�ufe zu integrieren undmçglichst schnell, am besten unmittel-
bar nach Bekanntwerden der Tat, umzusetzen. Dabei bleibt der Ansatz durch die
Verwendung unterschiedlicher Datenbanken und die verschiedenen Koope-
rationsbeziehungen nicht eindimensional. So wird in Kooperation mit den Mit-
arbeitern der Operativen Fallanalyse die Recherche in der �berregional angeleg-
ten Sexualstraft�terdatei ViCLAS durchgef�hrt. Im Aufbau ist zudem eine regio-
nale Sexualstraft�terdatei. Im Zuge des Kommunikationsprozesses werden im-
mer wieder neue Hinweise gegeben, neue Tat- und T�terversionen gebildet,
kommunikativ im Team und interaktiv am Computer �berpr�ft, modifiziert und
erneut �berpr�ft. Auf diese Weise kçnnen mehrere Strategien parallel umgesetzt
und deren Ergebnisse zusammengef�hrt werden.

7.2.3.3 Ermittlungsintensit�t und Zielph�nomene

W�hrend die Datenbankrecherche unter g�nstigen technischen Bedingungen und
einem geeigneten Netz an Kooperationsbeziehungen relativ schnell durchzuf�h-
ren ist, verlangen die Anschlussermittlungen in der Regel deutlich mehr Ressour-
ceneinsatz – zumal dann, wenn die Ergebnismenge relativ groß ist. Dabei stellen
sich folgende Fragen:

U Was ist eine handhabbare Ergebnismenge?

U Welche F�lle sind f�r die Anwendung typspezifischer Ermittlungshinweise
und die damit verbundenen Strategien geeignet?

Beide Fragen kçnnen nicht pauschal beantwortet werden. Zun�chst ist die Ermitt-
lungsintensit�t, d. h. der Ressourceneinsatz, von der Schwere des Delikts abh�n-
gig. Es liegt auf der Hand, dass in dieser Hinsicht zu einem vergleichsweise harm-
losen Delikt anders ermittelt wird als zu einem Sexualmord (vgl. Kapitel 4).

IP: „Wenn eine Frau von der Bahn kommend auf dem Weg nach Hause von einem
Mann sexuell bedr�ngt wird, dieser jedoch nach Widerstand durch die Frau
schnell von ihr abl�sst, wird nicht derselbe Aufwand betrieben, wie bei einer voll-
endeten Vergewaltigung in vergleichbarer Situation.“ (LKA 42)

Schwierig ist die Beantwortung der Frage nach der Grçße einer handhabbaren Er-
gebnismenge auch deshalb, weil der Ressourceneinsatz erheblich variieren kann.
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Je nach Spurenlage kçnnen imAnschluss an eine Datenbankrecherche sehr unter-
schiedliche Ermittlungsmethoden eingesetzt werden: vom Massen-DNA-Test
�ber Alibi�berpr�fung und Lichtbildvorlage bis zur Analyse von Kriminalakten,
um bspw. die Ergebnismenge durch den Vergleich anderer Merkmale weiter ein-
zugrenzen. Letzteres kann vor allem bei der Verwendung des Merkmals ,Anzahl
der polizeilichen Vorerkenntnisse� eine gute Mçglichkeit sein:

IP: „Also, wenn wir eine Datenmenge von 300 Datens�tzen haben, lassen sich
nach kurzem Studium der Kriminalakte/der POLAS-Daten schnell Personen als
mçgliche Tatverd�chtige ausschließen. Entweder sie sind notorische Schwarzfah-
rer, oder sie kommen auf Grund der T�terbeschreibung nicht infrage.“ (LKA 42)

Bei einem derartigen Verfahren spielen dann wiederum Quantit�t und Qualit�t
der vorhandenen polizeilichen Daten- undWissensbest�nde eine Rolle. Sowurde
in der Diskussion in Bezug auf eine Datenbankrecherche, zu der im Anschluss
eine Lichtbildvorlage durchgef�hrt werden soll, angemerkt, dass nicht zu allen
Straft�tern Bilder vorliegen:

IP: „Der w�rde rausfallen, weil wir eben auch kein Bild von ihm haben. Wir kçn-
nen das insofern auch nicht mit abgleichen. Ob eine erkennungsdienstliche Be-
handlung zur Beweisf�hrung im aktuellen Verfahren durchgef�hrt wird, bzw.
Lichtbilder vom Einwohnermeldeamt oder der F�hrerscheinstelle besorgt wer-
den, ist vom Einzelfall abh�ngig und immer mit Mehraufwand verbunden.“
(LKA 42)

Insgesamt kann also gesagt werden, dass die Ermittlungsintensit�t im Anschluss
an eine Datenbankrecherche erheblich variieren kann. Pauschale Antworten kçn-
nen also nicht gegeben werden.

Es bleibt die Frage, welche F�lle f�r EDV-basierte Ermittlungsstrategien geeignet
sind.

IP: „Das sind alles die F�lle, bei denen ich mçglichst wenig konkrete Hinweise
habe, genau die . . . “

I:„Eben.“

IP: „Das w�rde sich dann aufdr�ngen, dass man da so rangeht, weil das n�mlich
fast der einzige Weg ist.“ (LKA 42)

Eine quantitative Einsch�tzung fiel den Interviewpartnern schwer, wurde dann
aber doch getroffen:

IP: „Ungef�hr 50 F�lle im Jahr.“ (LKA 42)

7.2.3.4 Bewertungen und Ausblick

Datenbankrecherchen gehçren bei Sexualermittlern seit Langem zum Standard-
repertoire an Ermittlungsinstrumenten. Bei der Straftatenanalyse geht es um ein
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Konzept, das derartige Datenbankrecherchen systematisch in die Arbeitsabl�ufe
der Sexualermittler integriert. Im Folgenden sollen einige der Mçglichkeiten zur
Weiterentwicklung des Ansatzes, die mit den Mitarbeitern diskutierten wurden,
dargestellt werden.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Kooperationsbeziehungen im Rah-
men eines derartigen Ansatzes mehrere wichtige Funktionen haben. Mitarbeiter
anderer Dienststellen kçnnen sowohl Aufgaben imRahmen hermeneutisch-gene-
rativer als auch komparativer T�tigkeiten �bernehmen. In der Diskussion zeigte
sich, dass die Bildung von fallbezogenen Arbeitsgruppen ein sinnvolles Instru-
ment sein kçnnte.

In eine derartige Arbeitsgruppe kçnnte man neben den Sexualermittlern die Fall-
analytiker als Experten f�r die Herleitung von Ermittlungshinweisen einbeziehen
und auf dieseWeise ihr kriminologisch-kriminalistisches Fachwissen nutzbar ma-
chen.

IP: „Wir m�ssen �ber die Aufgaben der OFA-Dienststellen nachdenken. Ich bin
der Meinung, dass diese speziellen Recherchen zentral geleistet werden sollten.
Es darf dann auch nicht nur auf die Daten der ViCLAS-Datenbank, sondern es
muss auch auf alle Erkenntnisse des LKA 13 zur�ckgegriffen werden. Recherchen
werden dann, unabh�ngig vom Ausbildungs-/Erfahrungsstand des Ermittlungs-
sachbearbeiters, nach einem einheitlich hohen Standard durchgef�hrt. Neueste
kriminologische Erkenntnisse m�ssen Ber�cksichtigung finden.“ (LKA 42)

Als weitere Spezialisten w�ren die Mitarbeiter einzubeziehen, die f�r die Verwal-
tung und Pflege derDatenbanken zust�ndig sind, sodass eine noch bessereVernet-
zung entstehen kann. In Hamburg wird dar�ber hinaus �berlegt, ob die Zusam-
menarbeit mit den Mitarbeitern der datenverarbeitenden Dienststellen durch
die Entwicklung von Standardabfragen so gestaltet werden kann, dass im Zuge
der oft auch hektischen und unter Druck stehenden Ermittlungst�tigkeiten keine
wesentlichen Einflussfaktoren vernachl�ssigt werden.

Gerade im Hinblick auf das Suchprofil ,deliktunspezifischer Mehrfacht�ter� er-
scheint es sinnvoll, auch Mitarbeiter der Intensivt�terprogramme einzubeziehen
(vgl. Abschnitt 8.5.1). In Hamburg wird – auf Anregung durch das Forschungs-
projekt der Fachhochschule f�r Verwaltung und Rechtspflege Berlin – bereits
mit dieser Kooperation experimentiert.

IP: „F�r die Zukunft werden die Mitarbeiter der Intensivt�ter-Stellen in die Er-
mittlung nach Unbekannt-T�tern einbezogen. Die kçnnen was zu den Biografien
oder der Entwicklung der einzelnen von uns ins Visier genommenen Personen sa-
gen. Das war ja das, was Herr X. sagte, wir m�ssen eben hier eine Riesendaten-
menge oder einen Riesenpersonenkreis im ersten Ansatz auf wenige reduzieren.“
(LKA 42)
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In diesenDienststellen liegt umfassendesWissen zu bekannten Intensivt�ternvor,
die �berwiegend unspezifische und viele Straftaten begehen, darunter auch
schwer wiegende Gewaltdelikte. Bei diesem Wissen handelt es sich vor allem
um Erfahrungswissen aus dem direkten Umgang mit den betreffenden Personen.
Diese Art desWissens ist �berwiegend kommunikativ zu erschließen. Dar�ber hi-
naus gibt es aber auch in manchen Bundesl�ndern die Mçglichkeit, auf spezi-
fische Intensivt�terdateien zuzugreifen.

Neben dem Ausbau und der Institutionalisierung wichtiger Kooperationsbezie-
hungen, die auch den Zugriff auf die dort produzierten Daten einschließen,
wird auch an der Weiterentwicklung der innerhalb des Kommissariats zur Ver-
f�gung stehenden Datenbasis gearbeitet. So ist eine weitere Datenbank mit direk-
ter Zugriffsmçglichkeit im Aufbau, in der alle bekannten in Hamburg agierenden
Sexualstraft�ter ebensowie unaufgekl�rte Sexualstraftaten erfasst werden sollen.
Diese ,t�ter- und fallorientierte Verwaltung von Akten� erfolgt durch das Daten-
bankprogramm CRIME, das bereits in einigen Bundesl�ndern verwandt wird. In
der k�nftigenCRIME-Datei werden Informationen analog einer Kriminalakte zu-
sammengestellt. Damit wird es den Sexualermittlern mittelfristig mçglich sein,
schnell und unkompliziert auf den eigenen Datenfundus im Falle der Ermittlung
gegen unbekannte, weitgehend deliktperseverant handelnde T�ter zuzugreifen.
Abfragen nach einfachen und kombiniertenMerkmalen sind innerhalb vonMinu-
ten mçglich.

Ein weiterer wichtiger Punkt f�r die Fortentwicklung des Konzepts ist die dauer-
hafte Evaluation des Ermittlungsansatzes. Nachdem ein Fall abgeschlossen ist,
wird in Hamburg �berpr�ft, ob – und wenn ja, welche – Mçglichkeiten zu einer
EDV-basierten Strategie vorhanden waren. Eine erfolgte Recherche wird noch-
mals aus der Perspektive des aufgekl�rten Falles durchdacht, um auf mçgliche
Fehler und Schwachstellen in der Ermittlung zu stoßen, die beim n�chsten Fall
verhindert werden kçnnten.

IP: „Nachdem der T�ter z. B. �ber DNA-Treffer ermittelt werden konnte, haben
wir mit dem LKA 13 Recherchemçglichkeiten durchgespielt. Welche Abfrage h�t-
ten wir eigentlich starten m�ssen, um auf diesen T�ter zu kommen und in welcher
Datenmenge verbirgt er sich?“ (LKA 42)

So wurde z. B. deutlich, dass bei einem der letzten aufgekl�rten F�lle tats�chlich
ein deliktunspezifisch agierender Mehrfacht�ter, der die fragliche Sexualstraftat
begangen hatte, bei Eingabe von tatortnahen Eigentums- und Kçrperverletzungs-
delikten inKombination in POLAS aufzufinden gewesenw�re, allerdings in einer
recht großenMenge an T�tern. Dabei stellt sich dann die Frage, mit welchen wei-
teren Kriterien und Hinweisen man ihn dort h�tte einkreisen und finden kçnnen.
So h�tte z. B. die Entfernung zwischen Tat- und Wohnort des Beschuldigten ge-
messen und dann gepr�ft werden kçnnen, welche Rechercheabfrage zur Ermitt-
lung des Tatverd�chtigen h�tte f�hren kçnnen.

156



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap03.3D 102 26.09.2006 S. 157

Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt der Konzeptentwicklung betrifft die Daten-
pflege bzw. die aktive Informationsbeschaffung und -aktualisierung. Die Ein-
sicht, dass es in diesem Punkt Nachholbedarf gibt, entsteht vor dem Hintergrund
von Erfahrungen mit unzureichendem Datenmaterial. Die Informationsbeschaf-
fung soll auf ,deliktunspezifische Mehrfacht�ter� konzentriert werden.

IP: „Wir sollten aus diesen Studien auch einfach lernen, dass Vielfacht�ter, d. h.
Personen, die 10 Straftaten und mehr haben, auch dann tunlichst immer aktuelle
Bilder im Datensystem haben. Und wir kranken leider daran, dass wir zwar diese
Recherchenmachen und dann einfachmal 300 Bilder aus 300 Kriminalakten aus-
drucken, um eine sequenzielle Wahllichtbildvorlage zu machen. Nur von diesen
300, die wir dann vielleicht bekommen, haben wir von 160 Personen keine aktu-
ellen Bilder. Und wenn wir diese Recherchen machen, m�ssen wir auch zuk�nftig
dr�ber nachdenken, ob wir nicht – und das ist in Hamburg nach PolDVG [Gesetz
�ber die Datenverarbeitung der Polizei in Hamburg] mçglich – diese Leute dann
auch nach Ablauf von 5 Jahren wieder neu vorladen und sagen: Zur Gefahren-
abwehr hole ich mir ein aktuelles Lichtbild und stell es in meine Systeme ein.
Wir machen das heute schon, wenn wir in unseren Recherchen mal auf einen,
wie wir meinen, gef�hrlichen Menschen treffen und der keine aktuellen Bilder
hat. Dann erh�lt er von uns eine Vorladung, um neue Bilder zu fertigen. Bislang
hat unsere Rechtsabteilung auch diesen Ansatz immer gest�tzt.“ (LKA 42)

Es wird auch �berlegt, ob �ber die Aktualisierung des vorhandenen erkennungs-
dienstlichen Materials hinaus eine Art von Kriminalit�tslagebild zu gef�hrlichen
Sexualstraft�tern erarbeitet werden soll. Dieses Lagebild kann dannwiederum als
Grundlage f�r EDV-basierte Ermittlungsans�tze dienen.

IP: „Ich hab mir einfach mal die Frage gestellt, welche gef�hrlichen Sexualstraf-
t�ter haben wir in dieser Stadt und wie gehen wir mit denen um? Wissen wir ei-
gentlich, wo, in welcher Ecke dieser Stadt unsere Sexualstraft�ter wohnen? Das
wissen wir h�ufig leider nicht, wie wir feststellen mussten. Wenn wir aktuelle Da-
ten sammeln, haben wir auch Vorteile in der repressiven Verfolgung von Strafta-
ten. D. h., wenn wir eine �berfalltat bearbeiten und haben dort vern�nftiges Da-
tenmaterial – Bilder, Fingerabdr�cke, DNA-Material –, sind wir auch besser in
der Aufkl�rung, das braucht man nicht zu diskutieren.“ (LKA 42)

7.3 Zusammenfassung

EDV-basierte Ermittlungsstrategien wurden in diesem Kapitel als kriminalisti-
sche Handlungsstrategien aufgefasst, in deren Zentrum eine Datenbankrecherche
(Datenabgleich) in den polizeilichen Informationssystemen steht. Es wurde ge-
zeigt, dass diese Form der Ermittlung vor allem dann sinnvoll ist, wenn sie in
ein umfassenderes Konzept integriert wird. Mit der in Hamburg praktizierten
Straftatenanalyse stand ein derartiges Konzept zur Verf�gung, vor dessen Hinter-
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grund eine Auseinandersetzung mit den dort arbeitenden Mitarbeitern gef�hrt
werden konnte.

Die Straftatenanalyse ist als Routineansatz konzipiert. Bei Fremdt�tern und ab
einer bestimmten Schwere des Falls wird grunds�tzlich eine Analyse der Daten-
best�nde mit dem Ziel durchgef�hrt, alle Personen, zu denen aufgrund fall- und
typspezifischer Annahmen ein Anfangsverdacht generiert werden kann, auf
dem „Schirm“ zu haben. Die Straftatenanalyse nutzt dabei einen regionalen An-
satz und schafft es auf diese Weise, die Ergebnismenge derartiger Datenbank-
recherchen auf ein handhabbares Maß zu reduzieren. Mit dem regionalen Ansatz
als Grundlage kçnnen weitere Ermittlungshinweise genutzt werden.

Im Hinblick auf den typspezifischen Ermittlungshinweis ,Anzahl der polizei-
lichen Vorerkenntnisse� zeichnet sich ab, dass er f�r die Ermittlungspriorisierung
grunds�tzlich geeignet und praktikabel ist. Allerdings wurde der Ermittlungshin-
weis lediglich im Rahmen von nachtr�glichen �berpr�fungen getestet. Das
Merkmal ,Grad des deliktunspezifischen Handelns� wurde wie andere mçgliche
Merkmalsableitungen zu polizeilichen Vorerkenntnissen in der Praxis noch nicht
�berpr�ft, da sie nicht ohne weiteres im polizeilichen Datenbestand recherchiert
werden kçnnen. Mit den neuen polizeilichen Informationssystemen und den da-
mit verkn�pften Softwaretools d�rfte dies aber prinzipiell mçglich sein.

Aber bereits die statistische Analyse der Merkmale zu den polizeilichen Vor-
erkenntnissen hat gezeigt, dass Ermittlungspriorisierungenmit derartigen typspe-
zifischen – in Kombinationmit geografischen – Ermittlungshinweisen zumindest
ann�hernd so praktikabel sind, wie solche, die sich auf einschl�gige Vorerkennt-
nisse beziehen. Damit kann gesagt werden, dass das Suchprofil ,deliktunspezi-
fischer Mehrfacht�ter� grunds�tzlich im Rahmen EDV-basierter Ermittlungsstra-
tegien verwendet werden kann. Die Bedingungen, die dabei f�r ein g�nstiges Um-
feld sorgen, werden wir im Zusammenhang mit den Empfehlungen aufgreifen
und dort diskutieren (vgl. Kapitel 9).
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8 Intensivt�terprogramme als Suchr�ume von Sexualermittlern

Intensivt�terprogramme werden in Anlehnung an das in Kapitel 3 vorgestellte
,Modell der Suche� als Teilbereich des zentralen Suchraums ,polizeiliches Wis-
sen� betrachtet. Der Begriff des Intensivt�terprogramms umfasst sowohl die pla-
nerisch-konzeptionelle Ebene als auch die Praxis der Sachbearbeitung. Dieser
Suchraum kann bei der Ermittlung unbekannter sexueller Gewaltt�ter interessant
sein, weil es sich bei Intensivt�tern in der Regel um solche Personen handelt, die
�berdurchschnittlich viele und oftmals auch sehr unterschiedliche Straftaten be-
gehen. Insofern gibt es �bereinstimmungen mit den typspezifischen Hinweisen,
die in der Studie von Straub und Witt (2004) �ber sexuelle Gewaltt�ter nach-
gewiesen wurden: DieMehrheit begeht viele Straftaten, handelt dabei aber selten
ausschließlich deliktperseverant (vgl. Kapitel 5).

T�terorientierte Ermittlung als eine delikt�bergreifende Zust�ndigkeit f�r be-
kannte Straft�ter, wie sie in Intensivt�terprogrammen praktiziert wird, ermçglicht
zum einen die bewusste Wahrnehmung von deliktunspezifisch agierenden Mehr-
facht�tern, zum anderen werden großeWissensbest�nde �ber die eingestellten In-
tensivt�ter mit teils hoher Qualit�t der Daten geschaffen. All diese Voraussetzun-
gen sprechen f�r eine Recherche in Intensivt�terprogrammen, wenn es um die Er-
mittlung unbekannter Straft�ter im Falle schwer wiegender sexueller Gewalttaten
und Sexualmorde geht.

In Abschnitt 8.1 erfolgt zun�chst eine Einf�hrung in die neueren Entwicklungen
der t�terorientierten Ermittlung. In deren Kontext sind die Intensivt�terpro-
gramme entstanden. Es handelt sich dabei um ein Feld polizeilicher Sachbearbei-
tung, das sich im Wandel befindet. Die daraus resultierende Heterogenit�t der
,Landschaft� der Intensivt�terprogramme wird zun�chst im �berblick dargestellt
(vgl. Abschnitt 8.2). In den weiteren Abschnitten werden vertiefend folgende Fra-
gestellungen bearbeitet:

U Wie verlaufen die Konstruktions- und Zuschreibungsprozesse, wenn T�ter in
das Programm eingestellt werden, welche Zielgruppen von T�tern werden er-
reicht? (vgl. Abschnitt 8.3)

U Welche Funktion, welchen Umfang und welche Qualit�t hat das in Intensivt�-
terprogrammen generierte Wissen �ber Intensivt�ter? (vgl. Abschnitt 8.4)

U Unter demTitel ,Andockmçglichkeiten� besch�ftigenwir uns imAbschnitt 8.5
abschließend mit der Frage nach den Mçglichkeiten einer Zusammenarbeit
zwischen Sexualermittlern und Sachbearbeitern von Intensivt�terprogram-
men. Hierzu ist vor allem zu kl�ren, wie groß die �berschneidung zwischen
Intensivt�tern und sexuellen Gewaltt�tern ist und auf welches Wissen Sexual-
ermittler bei ihrer Arbeit zugreifen kçnnten.
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8.1 T�terorientierte Ermittlung (ToE) als Grundstruktur von
Intensivt�terprogrammen

Da Intensivt�terprogramme eine Form der t�terorientierten Ermittlung darstellen,
gilt es zun�chst zu kl�ren, was die besonderen Kennzeichen der ToE sind. Dabei
sind insbesondere zwei zentrale Aspekte hervorzuheben. Bei t�terorientierter Er-
mittlung handelt es sich

(1) um eine Zust�ndigkeitsregel bzw. um ein Organisationsprinzip und

(2) um eine kriminalistische Handlungsstrategie.

Die t�terorientierte Ermittlung unterscheidet sich imWesentlichenvon der delikt-
oder tatortorientierten Sachbearbeitung dadurch, dass bei der Fallzuweisung bzw.
-auswahl haupts�chlich bis ausschließlich Merkmale der Person des Beschuldig-
ten ber�cksichtigt werden. Vorl�ufer oder gewisse Vorformen t�terorientierter Er-
mittlung lassen sich bis in das 19. Jahrhundert62 zur�ckverfolgen: Sowurde schon
immer die deliktbezogene Ausrichtung der polizeilichen Zust�ndigkeiten auf-
gebrochen, wenn es sich um T�terszenen oder -gruppierungen handelt. Der Be-
reich der organisierten Kriminalit�t ist ein gutes Beispiel hierf�r. W�rde man
sich bei organisierter Kriminalit�t ausschließlich an den begangenenDelikten ori-
entieren, h�tte dies unweigerlich eine Zersplitterung der Zust�ndigkeiten inner-
halb der Polizei und damit eine ineffiziente und ineffektive Bek�mpfung derarti-
ger Gruppierungen zur Folge.

Bei der t�terorientierten Ermittlung handelt sich um eine Sonderzust�ndigkeit,
womit in der Regel ein Auswahlrecht gegen�ber der deliktorientierten Sachbear-
beitung verbunden ist. Unter Ber�cksichtigung solcher Zust�ndigkeitsregelungen
l�sst sich in der Praxis der Sachbearbeitung ein ganzes Spektrum an konkreten
Organisationsstrukturen finden, in die t�terorientierte Ermittlung eingebettet
sein kann (Schmidt 1995, Schmidt & Seip 1989). So gibt es auf der einen Seite
die ,reine Form� der t�terorientierten Ermittlung, organisiert als eine ausschließ-
liche Zust�ndigkeit einer auf T�ter spezialisierten Dienststelle. Auf der anderen
Seite gibt es eine t�terorientierten Ermittlung, die nur ganz am Rande von einer
vorwiegend deliktisch ausgerichteten Sachbearbeitung ausgef�hrt wird und da-
zwischen ein großes Spektrum anMischformen. So kann sich t�terorientierte Er-
mittlung – quasi automatisch – bei Ermittlungen im l�ndlichen Raum oder bei Po-
lizeiwachen mit �berschaubarer Zust�ndigkeit ergeben. Hier kennen die Sach-
bearbeiter normalerweise ihre ,Pappenheimer�, d. h. diejenigen, die h�ufiger po-

62 In einem Rundschreiben der ,Kurf�rstlichen Polizeidirektion der Provinz Niederhessen� vom
23. 10. 1826 heißt es: „Die Polizei muss alle Personen, von denen eine Stçrung der çffentlichen
Sicherheit zu erwarten ist, mçglichst genau kennen.“ In diesemErlasswird weiter die Einrichtung
von „Registern“ zu diesen Personen empfohlen (Schuster 1985).Vor 180 Jahren gab es also bereits
am T�ter orientierte Ans�tze, und in der Folge haben derartige kriminalistische Strategien immer
eine Rolle gespielt.
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lizeilich auff�lligwerden.DiesesWissen bildet dann dieGrundlage f�r die Zuord-
nung unaufgekl�rter Taten zu einem bekanntem T�ter.

Mit dem Zuschnitt polizeilicher Organisation auf den T�ter ver�ndert sich auch
die Handlungsstrategie. Hier steht nicht die unaufgekl�rte Tat am Anfang, son-
dern der bekannte T�ter, dem weitere Taten zugeordnet werden sollen. T�terori-
entierte Ermittlung basiert auf dem Sammeln und Zusammenf�hren von ansons-
ten �ber die gesamte Polizeiorganisation hinweg verteilten Informationen zu Tat-
und T�terstrukturen. Dieses Vorgehen sowie der Aufbau von Hintergrundwissen
erlauben eine ganzheitliche Wahrnehmung von Kriminalit�tskomplexen und
mehrfach auff�lligen T�tern. So beschreiben Schmidt und Seip (1989: 83), die
aus t�terorientierten Polizeiprojekten berichten, folgende T�tigkeiten als charak-
teristisch f�r t�terorientierte Handlungsstrategien:

U „Speicherung, Verkn�pfung und Auswertung vorliegender Informationen
(mittels EDV),

U Verbesserung der Informationslage durch gezielteMethoden wie Observation,
Fahndung, Kontrolle von Personen/Orten, Kontakte zum Milieu und zu Hin-
weisgebern,

U Gew�hrleistung des behçrdeninternen Informationsflusses, insbesondere bei
Festnahmen aus der Kerngruppe durch andere Dienststellen und durch Teil-
nahme an Dienstbesprechungen der Fachkommissariate.“

Bereits mit der kurzen Auflistung der Methoden wird zudem deutlich, dass t�ter-
orientierte Ermittlung in der Regel mit einem erhçhten Ermittlungsaufwand ver-
bunden ist und allein aus diesem Grund nicht zur Bek�mpfung der großen Masse
der Kriminalit�t geeignet ist.

Mit der Entwicklung und Implementierung von Intensivt�terprogrammen als eine
besondere Form t�terorientierter Ermittlung tritt seit Ende der 80er Jahre eine
qualitativeWende ein. Ihre Einf�hrung ist verkn�pft mit der kriminologischen Er-
kenntnis, dass f�r einen großen Teil aller Straftaten eine relativ �berschaubare
Anzahl von Straft�tern verantwortlich gemacht werden kann (vgl. Kaiser 1993:
179, Kerner 1993: 36). Bei dieser Straft�tergruppe handelt es sich �berwiegend
um ,deliktunspezifischeMehrfacht�ter�, die im Bereich der Straßenkriminalit�t63

t�tig sind. Intensivt�terprogramme sind – idealtypisch – auf diese T�tergruppe
ausgerichtet, denn bei ihr besteht, soweit sie eine bestimmte Erheblichkeits-
schwelle bei ihrenDelikten nicht �berschreitet, die Gefahr, dass sie in der routine-
m�ßigen Bearbeitung der Massenkriminalit�t nicht oder nur unzureichend wahr-
genommen wird. Man kçnnte in dieser Hinsicht von einem ,blindem Fleck� poli-

63 Mit Straßenkriminalit�t sind Straftaten gemeint, die �berwiegend auf çffentlichen Straßen,Wegen
oder Pl�tzen begangen werden. Dazu gehçren Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung
ebenso wie Raub, gef�hrliche und schwere Kçrperverletzung, Diebstahl, Sachbesch�digung etc.
Im bundeseinheitlichen Schl�ssel heißt es, dass Straßenkriminalit�t durch Pr�ventionsmaßnah-
men reduzierbar sei (vgl. Landeskriminalamt 123 2003).
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zeilicher Wahrnehmung sprechen, der auf der Basis der Deliktorientierung poli-
zeilicher Organisation entsteht. Besonders folgende Ursachen kçnnen daf�r aus-
gemacht werden:

U Durch die vorherrschende Zuordnung der Zust�ndigkeit nach Buchstaben und
Delikten achtet der Sachbearbeiter weniger auf Zusammenh�nge, wie sie sich
mçglicherweise aus der Strafanzeige ergeben, sondern konzentriert sich auf
die zu bearbeitende Straftat. Dies geschieht umso mehr, wenn er die Sachbear-
beitung unter Zeitdruck und Arbeitsbelastung durchf�hren muss.

U Wegen der definierten organisatorischen Zust�ndigkeiten kann jeder Blick
,�ber den eigenen Tellerrand� zu einerMehrbelastungwerden, sei es durch not-
wendig werdende Kontaktaufnahmen zum Kollegen, sei es durch zus�tzliche
Abfragen im Informationssystem der Polizei oder die notwendigwerdendeBe-
arbeitung weiterer Straftaten bzw. umfangreicher Akten.

U Bei fall�bergreifendem Vorgehen kçnnen Konkurrenzprobleme auftreten,
denn nur dem letztendlich zust�ndigen Sachbearbeiter wird sein Arbeitsauf-
wand im Leistungsbewertungssystem angerechnet, w�hrend andere, die den
Fall mçglicherweise zeitaufw�ndig weitervermittelt haben, ,leer ausgehen�
(vgl. Horn 2001: 14)

Intensivt�terprogramme lçsen diese Problematik durch ein auf den T�ter aus-
gerichtetes Zust�ndigkeitsprinzip, das gewissermaßen quer zur sonst bestehen-
den Organisation liegt. Dieser Ansatz b�ndelt die verschiedenen Straftaten eines
T�ters bei einem Sachbearbeiter bzw. bei einer Zust�ndigkeit und lçst damit be-
stehende Fragmentierungen derWahrnehmung auf. Auf dieseWeise kann die Po-
lizei effektiver auf intensiv handelnde Straft�ter reagieren.

Derartige Ans�tze sind allerdings nur dann sinnvoll, wenn sich die ganzheitliche
Wahrnehmung intensiv agierender Straft�ter in der Justiz, vor allem bei den
Staatsanwaltschaften fortsetzt. Dort gelten h�ufig eigene Zust�ndigkeits- und Be-
arbeitungsregeln, die sich von den polizeilichen unterscheiden und auf diese
Weise kontraproduktiv wirken. In solchen F�llen kann es vorkommen, dass die
bei der Polizei durch t�terorientierte Ermittlung zusammengestellten Informatio-
nen bei der Staatsanwaltschaft wieder auf verschiedene Stellen verteilt werden.
Die Kooperation mit Staatsanwaltschaften ist also eine wichtige Voraussetzung
f�r den Erfolg von Intensivt�terprogrammen.

8.2 Intensivt�terprogramme in der BRD im �berblick

Aus dem entwickelten Grundverst�ndnis von ,Intensivt�terprogrammen� kann
kein homogenes Erscheinungsbild abgeleitet werden. Im Gegenteil: Bei genaue-
rer Betrachtung trifft man auf eine breite Vielfalt an Ans�tzen, Organisationsprin-
zipien und Zielgruppen.
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Einen ersten Hinweis auf die sehr heterogene Landschaft der Intensivt�terans�tze
in Deutschland liefert der Bericht ,Intensivierung der Bek�mpfung von Mehr-
fach- und Intensivt�tern� (Gemeinsame Projektgruppe des UA FEK, der AG
Kripo und der Justiz 2003)64, der einen �berblick �ber 38 laufende Intensivt�ter-
ans�tze der L�nder gibt. In dieser Sammlung finden sich Projekte mit t�terorien-
tierter Sachbearbeitung zu Jugendlichen, Heranwachsenden oder Erwachsenen.
Die Maßnahmen umfassen delikt�bergreifende t�terorientierte Ermittlung, Ko-
operationsprojekte Polizei-Jugendhilfe oder Polizei-Staatsanwaltschaft, Ans�tze
vorwiegend operativer Einheiten im Drogenbereich und es werden Diversions-
projekte einbezogen; aber auch die spezifische Sammlung und Pflege von Daten-
best�nden zu Intensivt�tern gilt als Mehrfach- und Intensivt�terkonzept. An der
Aufz�hlungwird deutlich, dass der Sammlung kein definiertes Konzept zugrunde
lag, sondern dass hier alle Ans�tze erfasst wurden, die mit dem Namen Intensiv-
oder Mehrfacht�ter in Zusammenhang stehen.

Eine große Bandbreite zeigt sich auch in der eigenen Untersuchung, in der wir bei
19 Intensivt�ter-Landes- oder Einzelprogramme, die in 12 der 16 Bundesl�nder65

umgesetzt werden, eine Erhebung durchgef�hrt haben. Die folgenden Ergebnisse
basieren auf einer Fragebogenerhebung und Interviews mit Sachbearbeitern aus
Intensivt�terprogrammen66 (vgl. Kapitel 2).

Gr�nde f�r die Heterogenit�t von Intensivt�terprogrammen liegen in ihrer oft sehr
unterschiedlichen Entstehungsgeschichte, denn die neue Art der t�terorientierten
Sachbearbeitung mit Intensivt�tern hat sich oftmals vor Ort auf Grund konkreter
Vorf�lle entwickelt. So geht die Einrichtung von Intensivt�terprogrammen z. T.
auf çffentliche Vorf�lle zur�ck, die unmittelbar Handlungsdruck bei der Polizei
erzeugten. Besonderen Einfluss nahm dabei die Berichterstattung der Medien
zu Mehrfacht�tern wie z. B. dem Fall Mehmet in M�nchen oder so genannten
,Crashkids�, die Dutzende von Straftaten begehen.

Die Entwicklung und Implementierung von Intensivt�terprogrammen geht wohl
�berwiegend nicht auf aufw�ndige Lagebeobachtungen zur�ck, sondern auf die
Auseinandersetzung mit den spezifischen Bedingungen der jeweiligen Polizeien
und als Reaktionen auf konkrete Kriminalit�tsph�nomene vor Ort.

64 Gemeinsame Projektgruppe des Unterausschusses ,F�hrung-Einsatz-Kriminalit�tsbek�mpfung�
(UA FEK), der AG Kripo und der Justiz.

65 Drei Bundesl�nder setzen aktuell kein Konzept der t�terorientierten Ermittlung um und ein Bun-
desland hat sich nicht an der Fragebogenerhebung beteiligt.

66 Da jedoch nur je ein Vertreter eines konkreten Intensivt�tersachgebietes pro Landesprogramm
oder nur ein Vertreter pro lokal begrenztem Konzept befragt wurde, und dadurch die Spannbreite
der unterschiedlichen Umsetzung der Landesprogramme nicht erfasst werden konnte, stellen die
Ergebnisse der Erhebung nur eine Ann�herung an dieWirklichkeit in Deutschland dar. Durch das
empirisch gewonnene Material wird es aber doch mçglich, die Breite der aktuellen Praxis unter
der Perspektive des ,Suchraums f�r Sexual- und Todesermittler� in 12 Bundesl�ndern zu beschrei-
ben.

163



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap04.3D 159 26.09.2006 S. 164

IP: „Ausschlaggebendwar ja eigentlich, dass einmal ein Sachbearbeiter [. . .] mit
Straftaten zu tun gehabt (hat) im Olympiastadion. Da ist eine Gruppe Jugend-
licher immeraufgefallen durchBecherdiebst�hle, so kleine Sachen, immerdie Be-
cher geklaut. Ich weiß nicht, wie viel Pfand drauf war, aber ein, zwei Mark waren
damals drauf, und die haben da im großen Stile Becher geklaut und immer umge-
wechselt. Zugleich – und wir bearbeiten ja auch die jugendtypischen gef�hrlichen
Kçrperverletzungen – ist die Gruppe auch immeraufgefallen durch Kçrperverlet-
zungen. Dann hat der Kollege sich dann mal die Arbeit gemacht und ein bisschen
rumrecherchiert und ist dann draufgekommen, dass da eine Gruppe von ca. 10
Personen, die haben dann bei 20 verschiedenen Dienststellen 30 verschiedene
Sachbearbeiter besch�ftigt. Der ist dann zum K-Leiter [Kommissariatsleiter] ge-
gangen und hat gesagt: Da m�ssen wir was machen, so kann das nicht weiterge-
hen mit denen. Man ist draufgekommen, die waren wirklich t�tig quer durch das
ganze StGB und daraufhin, das war eigentlich das Ausschlaggebende.“ (P 5:
142–143)

Aufgrund dieser spezifischen Entstehungssituation blieben die meisten Pro-
gramme regional oder lokal begrenzt. Nur wenige wurden nach ihrer Erprobung
in einer Pilotphase als Standard in ein Landesprogramm aufgenommen. Dies zei-
gen die Zahlen der vorliegendenUntersuchung:Nur f�nf der untersuchten 19 Pro-
gramme werden landesweit umgesetzt. F�r alle anderen wurde eine landesweite
Standardisierung nicht als sinnvoll oder notwendig erachtet. Dies kçnnte aber
auch ein Hinweis darauf sein, dass in den restlichen sieben untersuchten Bundes-
l�ndern noch Entwicklungsraum f�r landesweite Strategien gegeben ist.

Die bestehenden Intensivt�terprogramme unterscheiden sich vor allem im Hin-
blick auf drei Dimensionen:

(1) Eine breite Varianz findet sich imHinblick auf die den Programmen zugrunde
liegenden Organisationsstrukturen. Wie wir in Abschnitt 8.2.2 noch detailliert
beschreiben werden, reicht diese von der t�terorientierten Sachbearbeitung im
Rahmen deliktorientierter Zust�ndigkeit bis zur eigenst�ndigen Dienststelle,
die sich ausschließlich mit t�terorientierter Ermittlung besch�ftigt.

(2) Auch hinsichtlich der Zielgruppen lassen sich Programme unterscheiden: In-
tensivt�terprogramme kçnnen eine erwachsenen- oder jugendspezifische Aus-
richtung haben, sich sowohl an Einzelpersonen als auch an Gruppen richten, wo-
bei Szenen und spezifische T�tergruppen, die gemeinsam in einem bestimmten
Kriminalit�tsmilieu agieren, eher selten anzutreffen sind. Auch im Hinblick auf
die Delikte gibt es unterschiedliche Ausrichtungen der Programme. Die meisten
Programme richten sich auf deliktunspezifisch handelnde Mehrfacht�ter, es sind
aber durchaus Programme zu finden, bei denen deliktische Schwerpunkte zu be-
obachten sind. Bei einem Teil der Programme, die sich speziell auf Jugendliche
richten, werden die Delikte als jugendtypische Kriminalit�t bezeichnet. In Bezug
auf die Heterogenit�t der Zielgruppen ist zudem zu beachten, dass zwar f�r alle
Programme Anordnungen oder Anweisungen zur aufzunehmenden Zielgruppe
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vorhanden sind. Allerdings bleibt den polizeilichen Fachkr�ften sowohl in landes-
weiten als auch in den regionalen Programmen Spielraum f�r die Aufnahme ein-
zelner T�ter und die praktische Gestaltung der t�terorientierten Sachbearbeitung.
Abweichungen von den eher allgemein gehaltenen Vorgaben sind in nahezu allen
19 Programmen mçglich. Auf diese Weise kçnnen die Programme flexibel auf
spezifische Kriminalit�tslagen reagieren. Die Zielgruppen sind aber aus diesem
Grund nicht allein �ber die Anweisungen zu bestimmen. Welche einzelnen
Schritte das Auswahlverfahren umfasst, das zur Aufnahme eines Straft�ters in
ein Intensivt�terprogramm f�hrt – von denVorgaben auf Erlassebene bis zur prak-
tischen Umsetzung durch die Sachbearbeiter – ist in Abschnitt 8.3 ausf�hrlich
dargestellt.

(3) Im Hinblick auf die Ziele und den daraus resultierenden Handlungsstrategien
liegt das Spektrum zwischen �berwiegend pr�ventiv ausgerichteten Programmen
und solchen, die �berwiegend repressiv ausgerichtet sind. Stehen eher die pr�ven-
tiven Aspekte im Vordergrund, so ist das Ziel, die Straft�ter idealerweise durch
Hilfe von weiteren Straftaten abzuhalten. Bei einer repressiven Ausrichtung hin-
gegen geht es v. a. um eine �berf�hrung und Verurteilung des T�ters. Mit diesen
Zielen variieren dann auch die angewandtenMethoden.W�hrend pr�ventiv arbei-
tende Programme bei Jugendlichen bspw. mit dem Jugendamt zusammenarbei-
ten, werden repressiv arbeitende eher auf die Kooperation mit der f�r Fahndung
und Observation zust�ndigen Dienststelle setzen. Im Folgenden (Abschnitt 8.2.1)
zeigen wir auf der Basis einer Befragung von Sachbearbeitern, wie pr�ventive
und repressive Zielsetzungen auf vielfach unterschiedliche Weise in den einzel-
nen Programmen nebeneinander bestehen, sich vermischen und �berlagern.

8.2.1 Zielsetzungen und t�terorientierte Handlungsstrategien

Im Rahmen der Fragebogenerhebung (�berblicksbefragung, vgl. Abschnitt
2.2.7) wurde darum gebeten, die mit dem Intensivt�terprogramm verbundenen
Zielsetzungen offen zu formulieren. In den Antworten wurden pr�ventive Ge-
sichtspunkte besonders h�ufig angesprochen. Formulierungen wie „so fr�h wie
mçglich“, „rechtzeitig“ oder auch einfach „pr�ventiv“ werden benutzt. Eng
schließen sich Formulierungen an, die auf den Abbruch und das Verhindern
von weiteren Straftaten abzielen. Auch dieser Bereich kann noch als Teil der Pr�-
vention gelten. „Effektivierung der Verbrechensbek�mpfung“ und „Inhaftierung“
stellen repressive Ziele dar. Dass es zwischen pr�ventiven und repressiven Zielen
�berg�nge gibt, legt ein befragter Sachbearbeiter nahe, wenn er die Begriffe in
der Reihenfolge „t�terorientierte Pr�vention, Intervention, Repression“ bringt.

Im Unterschied zu den offenen Antworten in den Fragebçgen dominieren in den
Interviews mit den Intensivt�tersachbearbeitern eher repressive Zielsetzungen.
Dies kann daher r�hren, dass im Fragebogen eher ideale Zielsetzungen beschrie-
ben werden, w�hrend im Interview auf Nachfrage st�rker die allt�gliche Praxis
der Intensivt�terprogramme zur Geltung kommt, und dann die pr�ventiven

165



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap04.3D 159 28.09.2006 S. 166

Aspekte zwar gew�nscht sind, jedoch in den Hintergrund treten (vgl. Abschnitt
8.4).

IP: „[. . .] das ist ja letztendlich das, waswir wollen. Nicht unbedingt das Einsper-
ren, das hab ich jetzt so salopp gesagt. Uns w�r� es angenehm, wenn sie sich sozial
verhalten und nicht straff�llig werden. Wenn wir das erreicht haben, w�r� unser
oberstes Ziel erreicht. Und werden sie weiterhin straff�llig, okay, dann m�ssen
wir sie einsperren, das heißt also, die Allgemeinheit vor denen sch�tzen. Dann
haben wir auch ein gewisses Ziel erreicht. Aber nicht eigentlich das obere Ziel,
was wir wollen normalerweise. Wir wollen nicht die Heiler sein, sag ich mal,
aber wir wollen, dass sie unsere sozialen Normen irgendwo doch einhalten.“
(P 7: 032–033)

Im Zitat wird die Ambivalenz zwischen Pr�vention und Repression deutlich. So
werden in C. zwar die Kontrollaspekte betont, jedochwird das Ziel der Pr�vention
nicht vçllig außer Acht gelassen. In G. dominiert der repressive Charakter der Ar-
beit:

IP: „Pr�ventionsgeschichten sind eigentlich im Vorfeld gelaufen in der Regel.
Wenn einer Vielfacht�ter ist, hat er schon mal ’ne kleine Karriere – auf deutsch
gesagt. Denn der wird das ja nicht von heut auf morgen, dass er hierf�r reif ist.
Im Grunde genommen haben alle Instanzen davor schon versagt. Schule, Eltern-
haus, Jugendhilfe meinetwegen, weil er ja in der Regel bei ,Jugend� vorher schon
lange Zeit in Bearbeitung war und die dann eben irgendwann mal genug haben,
und dann sagen, das ist es jetzt was f�r HVI [H�ufigkeit-Vielfach-Intensivt�ter].
Also im Grunde, wenn er zu uns kommt, ist das Kind bereits im Brunnen. Also ist
dann mit Pr�vention recht wenig gelaufen, weil er ja dann schon bei uns ist. Dann
kannman nur noch repressiv t�tig sein, wenn er nicht grade irgendwann –wir sind
dann praktisch diejenigen, die ihn dann ausbremsen, kann man so nennen.“
(P 14: 183)

Der repressiveAnsatz reicht dabei bis zur justiziellen Bewertung des T�ters, wenn
es darum geht eventuell vorhandene strafmildernde Umst�nde, die in der Person
des Intensivt�ters liegen kçnnten, aufzukl�ren:

IP: „Alsoweil das einfach in demVerfahren nochmal vorGericht ’ne Rolle spielt.
Das haben wir oft erlebt, dass dann halt die Rechtsanw�lte der T�ter versuchen,
den nat�rlich in ein entsprechendes Licht zu r�cken, dass er eben sich um Arbeit
bem�ht hat. Dass er eben, was weiß ich, was gemacht hat und das ist nat�rlich
auch ein ganz wichtiges Indiz nachher daf�r, kann er in Haft gehen oder ist da
noch was zu machen, wie auch immer. Und da mçchte das Gericht nat�rlich
auch wissen, also ist das denn wirklich wahr: Hat er sich um Arbeit bem�ht?
Hat er wirklich f�r sein Kind Unterhalt bezahlt, das er vielleicht irgendwo hat?
K�mmert er sich um seine Ex-Verflossene, dass er den Unterhalt zahlt und solche
Geschichten? Also das wird dann schon aufgearbeitet. Aber eben nicht in dem
Sinne, dass wir da versuchen, sozial auf den einzuwirken, sondern einfach nur
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die Fakten feststellen. Also ist es halt nicht so, er hat sich nicht um Arbeit bem�ht,
er zahlt schon ewig keinen Unterhalt mehr, f�r sein Kind hat er nichts getan usw.
Das sind immer so die Punkte, wo sie sagen, das ist eigentlich doch ein Guter, den
kçnnen wir gar nicht einsperren. Das versuchen wir dann eben zu beleuchten, ist
es wirklich so.“ (P 14: 184)

Auch in der Großstadt D. wird im Interview eher die Repression betont, jedoch
scheint auch immer wieder die pr�ventive Seite auf:

IP: „[. . .] es gibt eigentlich zwei Ziele: Einmal, dass man . . . die Strafverfolgung
gew�hrleistet und zwar eine effektive, dass man auch die entsprechende Sanktion
herbeif�hrt, weil je mehr umfassende Informationen ich liefern kann, desto sach-
gerechter kann ja die Entscheidung der Justiz ausfallen. [. . .] hab ich ein umfas-
sendes Persçnlichkeitsbild, kann die Person bewerten und die entsprechende
Sanktion auch draufsetzen und nat�rlich, klar, Ziel ist, dass man die Straf-
taten verhindert, also praktisch im Bereich der Pr�vention, aber auch eine gute
Strafverfolgung, eine gute Repression ist auch eine gute Pr�vention.“ (P 5:
0262–0263)

Der Interviewte zieht den Schluss:

IP: „Also ich muss sagen, wir arbeiten eigentlich nicht wirklich pr�ventiv. Also
die Arbeit ist nicht pr�ventiv. Wir bearbeiten die Anzeigen, wir versuchen Delikte
zu kl�ren, ich versuch nat�rlich, wenn ich den vor mir zu sitzen hab, versuch ich
alsowirklich, dass ich auf den noch halbwegs eingehe oder dass ich sag: ,Hçr halt
auf, das bringt doch nichts�. Man sagt dem auch, er ist bei [Name des Pro-
gramms], er steht auf der Liste – sofern er es kapiert, weil ich hab zwei, drei drauf-
stehen, die kapieren das nicht.“ (P 5: 0274–0275)

Nach den von ihnen genannten Zielen steht die Schaffung ,ad�quater Arbeits- und
Ermittlungsstrukturen� im Rahmen der t�terorientierten Ermittlung bei den be-
fragten Sachbearbeitern an zweiter Stelle. Eswerden Begriffewie ,Effektivierung
und Effizienz�, eine ,rationellere Arbeitsweise�, die ,Optimierung der Informa-
tionsgewinnung und -auswertung� genannt. An dritter Stelle finden sich Themen,
die auf grundlegende �nderungen in der polizeilichen Organisation abzielen, wie
,Aufbruch von Zust�ndigkeiten�, ,Beschleunigung der Verfahrensabl�ufe�, als
auch auf mittelbare Ziele wie ,Opferschutz� und ,Steigerung des Sicherheits-
gef�hls der Bevçlkerung�.

Zusammenfassend l�sst sich sagen, dass es sich bei der allgemeinen Zielstellung
von Intensivt�terprogrammen um ein Konglomerat unterschiedlicher Einzelziele
handelt, das am treffendsten mit der von Steffen (2003a) gepr�gten Formel „Pr�-
vention durch Repression“ beschrieben werden kann. Wir gehen davon aus, dass
es in dieser Hinsicht zwischen den einzelnen Ans�tzen eine große Varianz und in-
nerhalb der Ans�tze h�ufiger Zielkonflikte gibt. Zielkonflikte zeigen sich dann
besonders deutlich, wenn – wie in einem Bundesland beobachtet – das Auswahl-
verfahren und die Ziele in deutlichemKontrast zueinander stehen. So erscheint es
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nicht plausibel, wenn bei einem Ansatz, der sich eindeutig das Ziel Pr�vention
,auf die Fahne geschrieben� hat, ausgerechnet die jugendlichen Straft�ter aus-
gew�hlt werden, die die meisten Straftaten begangen haben.

8.2.2 Organisations- und Personalstrukturen

Intensivt�terprogramme zeigen auch hinsichtlich der organisatorischen Grund-
lagen eine große Bandbreite an Erscheinungsformen.

8.2.2.1 Organisatorische Anbindung

Intensivt�terprogramme sind �berwiegend an die Jugendsachbearbeitung (Ju-
gendkommissariate) angebunden, was auch h�ufig ihrem Entstehungskontext
entspricht. Daneben finden sich Intensivt�terprogramme – insbesondere die Pro-
gramme f�r �ltere T�ter –, die spezifischen Bereichen der Verbrechensbek�mp-
fung zugeordnet sind.

Bei den 19 von uns untersuchten Intensivt�terprogrammen findet sich ein breites
Spektrum an organisatorischen Strukturen. Dabei lassen sich grob folgende Ein-
teilungen vornehmen:

U Eher selten sind eigenst�ndige Dienststellen, die ausschließlich auf die Bear-
beitung von Intensivt�tern ausgerichtet sind (n = 1).

U Relativ h�ufig ist die Form einer Arbeitsgruppe innerhalb einer Dienststelle,
die auf Intensivt�ter konzentriert ist bzw. ausschließlich Intensivt�ter bearbei-
tet (n = 8).

U Es bestehen Arbeitsgruppen zu Intensivt�tern, die nebenbei noch andere T�-
tigkeiten �bernehmen (n = 4).

U Daneben gibt es Dienststellen, in denen keine Arbeitsgruppe besteht und die
Intensivt�ter neben der normalen Sachbearbeitung von einzelnenMitarbeitern
betreut werden (n = 3).

Drei weitere Dienststellen wollten sich nicht in das vorgegebene Raster einord-
nen. Letztlich lag aber auch deren Organisationsform in einem Bereich zwischen
t�ter- und deliktorientierter Sachbearbeitung.

Existieren eigene Arbeitsgruppen, erfolgt die Arbeit �berwiegend im Team. Ein
Interviewpartner hebt dabei folgende Aspekte hervor:

IP: „Manmuss nat�rlich auch sehen, diese Sachbearbeiter arbeiten im Team, das
darf man also nicht vergessen, das ist auch wichtig, [. . .] durch die Befçrderung
[. . .] kann es zu Personalwechsel kommen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass da
in der Gruppe gearbeitet wird und dass keiner so Herrschaftswissen ansammelt,
sondern die Gruppe muss Bescheid wissen und wenn aus der Gruppe dann mal
einer weggeht, dann sind noch gen�gend andere da, die da auch gen�gend, ann�-
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hernd oder relativ gut, was wissen. Insofern geht nie das ganze Wissen verloren,
das ist dann schon ganz gut, glaube ich.“ (P 26: 226–228)

Die Intensivt�terbetreuung als eine Aufgabe neben anderen kann in unterschied-
lichen Auspr�gungen auftreten und wird auch hinsichtlich ihrer Qualit�t unter-
schiedlich bewertet.

Dabei kommt es darauf an, ob die Intensivt�tersachbearbeitung im Mittelpunkt
bleibt oder eher nebenher l�uft.

IP: „Immer dann, wenn eine normale Kripodienststelle �berfordert ist, auf Grund
ihrer Rahmenbedingungen, dann kommt man schnell an solche besser ausgestat-
teten Dienststellen [hier: das Intensivt�terprogramm] und sagt: ,Kçnnt ihr das
auch noch mal annehmen und ihr habt ja Leute [. . .]�. Wir sind letztlich personell
mittlerweile auch so ausgestattet, dass wir auch durchaus diese F�hrungsauf-
gaben mit wahrnehmen kçnnen, ohne uns in der Intensivt�terbearbeitung – sag
ich mal – beschr�nken zu m�ssen. Eigentlich l�uft das sehr gut auch nebenbei.
Im Gegenteil, ich muss sagen, ich finde das sogar ganz angenehm, dass man sol-
che Sachen hat nebenbei, weil eben bei den Intensivt�tern sehr starke Schwankun-
gen auftauchen, was die Arbeitsbelastung angeht. Ist da eineroder sind da viele in
Haft, kommt nat�rlich f�r uns keine Arbeit mehr ran. Und die, die Kollegen sind ja
trotzdem da und m�ssen vorgehalten werden, um auch z. B. die Rufbereitschaft
aufrechterhalten zu kçnnen. Und um da ’ne entsprechende Auslastung auch hin
zu bekommen, ist es sehr angenehm, dass wir da zwischen den einzelnen Feldern
hin und her springen kçnnen.“ (P 26: 126–133)

Die Erledigung zus�tzlicher Arbeit �ber die Intensivt�tersachbearbeitung hinaus
wird nicht von jeder Dienststelle positiv gesehen. So beurteilen andere Sachbear-
beiter die zus�tzlich entstehenden Aufgaben als Qualit�tsverlust. W�hrend im
letzten Zitat gerade der Vorteil zus�tzlicher Aufgabenfelder hervorgehoben wird,
weil nicht immer gleich viele Intensivt�ter im Programm eingestellt sind bzw. Ar-
beit verursachen, beurteilt ein anderer Sachbearbeiter die zus�tzlich zu �berneh-
menden Aufgaben im Falle knapp werdender Arbeit als eine Bedrohung f�r die
Qualit�t des gesamten Ansatzes:

IP: „[. . .] Jetzt gehen wir weg von der Intensivt�tersachbearbeitung, sondern
kommen zu den Kapazit�ten und wie sind wir ausgelastet. Und dann kommen
diese Auftragszust�ndigkeiten, die nicht von Qualit�t gepr�gt sind, sondern die
vonQuantit�t gepr�gt sind.Weil andere auchmitkriegen, wie ist man ausgelastet.
Also dieses Problem seh� ich zurzeit ganz stark. [. . .] Aber wir haben keine poten-
ziellen Kandidaten. [. . .] Das ist das Problem, nat�rlich.“ (P 42: 323–329)

Wird die Intensivt�terbearbeitung von Einzelpersonen nebenher durchgef�hrt
und handelt es sich – auf Grund fehlender Ressourcen – um vonVorgesetzten ver-
ordnete Notlçsungen, sinken persçnliches Interesse undMotivation – beide eben-
falls ausschlaggebend f�r die Qualit�t der Arbeit:
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IP: „Man muss auch ganz ehrlich sagen, nicht jeder nimmt das Ganze ernst [. . .].
Weil sie andere oder gen�gend andere Arbeiten haben. Weil vielleicht auch die
Akzeptanz nicht ganz so groß ist. [. . .] Ist auch nicht jeder gefragt worden [. . .].
Sondern es wird gesagt, wer ist da, wem traut man das zu und der ist es erst
mal. [. . .] Also f�r die, die es, sag ich mal, ernst genommen haben, f�r die ist es
erfolgreich gelaufen.“ (P 7: 178–182)

8.2.2.2 Personal- und Betreuungsschl�ssel

Die Intensit�t der t�terorientierten Ermittlung wie auch die Wissensproduktion
zum T�ter erfordert eine bestimmte personelle Ausstattung. Es ist anzunehmen,
dass t�terorientierte Ermittlung dann besonders erfolgreich und damit auch moti-
viert durchgef�hrt werden kann, wenn die Anzahl der bearbeiteten T�ter pro
Sachbearbeiter so �berschaubar bleibt, dass die Person des T�ters noch vom zu-
st�ndigen Beamten als Individuum wahrgenommen werden kann.

In den untersuchten Intensivt�terprogrammen variiert der Betreuungsschl�ssel
erheblich: 3 untersuchte Programme weisen eine 1:1-Betreuung auf. In 10 Pro-
grammen hat ein Sachbearbeiter etwa 10 Personen zu betreuen. Zwei weitere Pro-
gramme liegen noch im Mittelfeld mit 25 und 30 T�tern pro Fachkraft, w�hrend
die Spitze von einem Programm mit 80 T�tern pro Sachbearbeiter gebildet wird.
Diese Zahlen sagen letztlich aber wenig �ber die Betreuungsintensit�t aus, da
nicht gesagt werden kann, wie viel neben demArbeitsaufwand f�r sonstige T�tig-
keiten an Freiraum f�r die Intensivt�ter zur Verf�gung steht. Grunds�tzlich ist
aber davon auszugehen, dass mit der Anzahl der betreuten Personen die Ermitt-
lungsintensit�t sinkt, waswiederumQuantit�t undQualit�t des zumT�ter vorhan-
denen Wissens mindert (vgl. Abschnitt 8.4). Allgemein wird in einigen Inter-
views kritisiert, dass mit Erreichen der Aufnahmekapazit�ten eine hohe Arbeits-
belastung einhergehe, die wenig Spielraum f�r Aktionen, sondern lediglich f�r
Reaktionen ließe. So seien z. B. Kontakte zu den Intensivt�tern außerhalb der Er-
mittlungen zu den Strafanzeigen nicht mçglich. Es m�sse bei den eingestellten
Intensivt�tern auch abgewartet werden, bis diese erneut auff�llig w�rden, um bei-
spielsweise erkennungsdienstliche Maßnahmen durchzuf�hren – f�r derartige
Maßnahmen im Vorfeld g�be es keine Ressourcen. Auch eine Gef�hrderanspra-
che als ,Antrittsbesuch�, deren Wichtigkeit mehrfach betont wird, kçnnte kaum
durchgef�hrt werden. Allerdings ist im Hinblick auf die Auswirkungen unter-
schiedlicher Betreuungsschl�ssel zu ber�cksichtigen, dass nicht zu allen einge-
stellten Intensivt�tern mit dem gleichen Aufwand ermittelt wird.

IP: „[. . .]Wir haben f�nf Sachbearbeiter f�rdie Intensivt�terbearbeitung bei uns.
Und wir haben im Augenblick 77 oder 78 Intensivt�ter im Programm. Davon sit-
zen ein so um die 20 bis 25, und von den 20 bis 25 sind’s die H�lfte Jugendliche,
also 14 bis 16-J�hrige haupts�chlich, die jetzt in irgendwelchen Einrichtungen in
[Land X] oder [Land Y] sitzen. Die brauchen dann noch eine besondere Betreu-
ung, weil die w�hrend der Unterbringung halt noch ermittlungsm�ßig so weit be-
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treut werden m�ssen, dass sie auch wirklich dann die Strafe abfassen, die f�r sie
vorgesehen ist, nicht, dass sie dann nur wieder rauskommen.“ (P 17: 513)

Als Gesamtzahl von Intensivt�tern, die pro Befragungsstandort erreicht werden,
benennt die H�lfte der 19 Befragten bis zu 55 T�ter, nur 4 Programme haben je-
weils �ber 120 Intensivt�ter zu betreuen. Die Pole liegen bei 0 und 395 Intensiv-
t�tern. Diese Zahlen sollen erl�utert werden: In einer Stadt mit rund 200.000 Ein-
wohner betreuen einzelne Sachbearbeiter neben der �blichen Arbeit auch 3–4 In-
tensivt�ter bei Bedarf auf Zeit. Aktuell gibt es jedoch keinen solchen Bedarf. Den
anderen Pol bildet eine Stadt mit ca. 550.000 Einwohnern und insgesamt 395 In-
tensivt�tern. Obwohl die Polizeidirektion X einer Großstadt eine �hnliche Ein-
wohnerzahl (ca. 615.000) umfasst, liegt die Zahl der dort betreuten Intensivt�ter
bei 53. Da nicht anzunehmen ist, dass die unterschiedlichen Zahlen aufgrund un-
terschiedlicher Kriminalit�tslagen entstanden sind, kann davon ausgegangenwer-
den, dass der Bedarf an t�terorientierter Ermittlung zu Intensivt�tern recht ver-
schieden eingesch�tzt wird.

Die einfache Rechnung, je mehr Zeit und Personalressourcen vorhanden sind,
desto eher funktioniert t�terorientierte Ermittlung, geht allerdings nicht zwangs-
l�ufig auf. Die personelle Ausstattung ist eine notwendige, aber keine hinrei-
chende Bedingung f�r den Erfolg. Im Einzelfall kommen Faktoren, wie Spiel-
r�ume f�r selbstbestimmtesArbeiten,Motivation und insbesondere die Erfahrung
der Sachbearbeiter hinzu:

I: „Wird wahrscheinlich auch nicht schaden, wenn Sie in verschiedenen Kommis-
sariaten bzw. in verschiedenen Deliktbereichen gearbeitet haben.“

IP: „Es kann nie schaden, aber es ist keine Voraussetzung. Man kann auch nicht
sagen, es sollten junge Leute sein, es sollten alte sein. Es hat alles seine Vor- und
Nachteile.Wir gehen ja auch auf die T�ter zu, sprechenmit denen, erkl�ren denen,
was wir machen, und warum sie besser aufhçren sollten mit ihren Taten. Und da
ist es nat�rlich besser, einen lebenserfahrenen Kollegen zu haben, der schon was
auf dem Buckel hat; andersrum, ein junger Kollege ist vielleicht motivierter. Also,
da kann man keine Aussage treffen, was jetzt der beste Beamte f�r solche Dienst-
stelle ist.“ (P 15: 80–84)

8.2.3 Beispiel: das Berliner Intensivt�terprogramm

Aus Sicht der Sexualermittler sind solche Programme interessant, die von der
Zielgruppe her ,deliktunspezifische Mehrfacht�ter�, die mçglicherweise k�nftig
noch schwere sexuelle Gewalttaten begehen bzw. bereits begangen haben, errei-
chen. Erg�nzt durch weitereMerkmale des Suchobjekts (vgl. Kapitel 5) kçnnte es
sich um Programme handeln,

U die eher �ltere, �ber 18-j�hrige T�ter erreichen,

U bei denen ,deliktunspezifische Mehrfacht�ter� in der Mehrheit sind,
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U die T�ter mit besonders schlechter Prognose bearbeiten,

U bei denen der Betreuungsschl�ssel g�nstig ist,

U bei denen besonders viel Wissen �ber einen T�ter produziert wird,

U bei denen das Wissen auch relativ leicht zug�nglich gemacht werden kann.

F�r die folgende Darstellung wurde deshalb exemplarisch das Intensivt�terpro-
gramm aus Berlin ausgew�hlt. Es steht f�r ein integriertes Konzept, in dem so-
wohl auf Bezirksebene, auf Direktionsebene als auch auf der l�nder�bergreifen-
den Ebene Berlin-Brandenburg unterschiedliche Programme ineinander greifen.
Das Alter ist in Berlin nicht festgelegt, und es werden zu mehr als einem Drittel
auch �ber 18-j�hrige T�ter erfasst. In Berlin wird besonders darauf Wert gelegt,
dass die T�ter deliktunspezifisch agieren, was nach Sch�tzung des befragten
Sachbearbeiters bei 95% der eingestellten T�ter der Fall ist.

T�terorientierte Ermittlungsarbeit gibt es in Berlin seit 1995. Sie wurde zun�chst
in einigen Direktionen erprobt. Eine Koordinationsstelle im Landeskriminalamt
wurde 2003 mit der Aufgabe eingerichtet, alle Ans�tze zusammenzufassen und
die Zusammenarbeit einheitlich zu regeln. Dieser Prozess ist inzwischen mit
dem Programm „T�terorientierte Ermittlung von Intensiv- und Mehrfacht�tern“
(IMT) abgeschlossen. Die Koordinationsstelle stellt nach Auswahl der Intensiv-
t�ter durch die zust�ndigen Sachbearbeiter diese in das Programm ein. Dar�ber
hinaus hat sie Funktionen imBereich vonZust�ndigkeitsregelungen, z. B. in Kon-
fliktf�llen und der Kommunikation, beispielsweise der Kontaktherstellung zwi-
schen ,normalen� Ermittlungsbeamten und den im Intensivt�terprogramm t�tigen
Sondersachbearbeitern. Eine T�tigkeit im Bereich der Auswertung, z. B. dem Er-
stellen von Kriminalit�tslagebildern und Sonderauswertungen zu Intensivt�tern,
ist vorgesehen, wird derzeit aber noch in geringem Umfang ausge�bt.

In Berlin kçnnen aktuell drei Intensivt�terans�tze mit verschiedenen Zielgruppen
vonT�tern unterschiedenwerden. Dar�ber hinaus existiert eine Sonderzust�ndig-
keit bei der Staatsanwaltschaft, die ebenfalls in das Programm einbezogen ist. Der
Programmteil „Kiezorientierte Mehrfacht�ter (KoMT)“ ist auf lokal agierende
junge Straft�ter gerichtet, bei denen sich eine kriminelle Karriere abzuzeichnen
beginnt. Hier steht der Pr�ventionsgedanke im Vordergrund. Der Programmteil
„Intensiv-, Mehrfacht�ter (IMT)“ hat Personen als Zielgruppe, die „bereits be-
harrlich und mit einem hohen Maß an krimineller Energie“ Straftaten begehen
(Arbeitsanweisung zur t�terorientierten Ermittlungsarbeit 2003). Zu dieser Ziel-
gruppe wird intensiv mit �berwiegend repressiver Zielstellung ermittelt. Berlin
und Brandenburg arbeiten zudem nach dem Programm ,T�terorientierte Ermitt-
lungsarbeit Berlin-Brandenburg� in F�llen zusammen, in denen T�ter �ber die
Landesgrenzen hinwegDelikte begehen. Intensivt�ter, die bereits in eines der bei-
den Berliner Programme eingestellt wurden und �ber die Berliner Landesgrenzen
hinweg auch in Brandenburg aktiv sind, werden gesondert bzw. zus�tzlich im
Rahmen des Ansatzes ,Berlin-Brandenburg� bearbeitet. Neben diesem �bergrei-
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fenden Programm arbeiten die jeweiligen Intensivt�terprogramme der Polizei in
Berlin und Brandenburg getrennt.

Im August 2004 wurden insgesamt 352 Personen in Berlin als Intensivt�ter ge-
f�hrt. Davon waren 2 Kinder, 112 Jugendliche, 115 Heranwachsende, 123 Er-
wachsene. 25 weitere Personen befanden sich im Programm ,Berlin-Branden-
burg�.

Zur Bearbeitung der Intensiv- und Mehrfacht�ter ist inzwischen jeweils ein zent-
rales Kommissariat auf der Ebene der sechs Berliner Direktionen mit jeweils ca.
f�nf bis sieben Mitarbeitern eingerichtet. Diese Dienststellen besch�ftigen sich
fast ausschließlichmit der t�terorientierten Ermittlung gegen Intensiv- undMehr-
facht�ter (IMT). Sie haben Koordinierungsfunktion f�r die auf den Abschnitten
t�tigen Kriminalbeamten, die die Mehrfacht�ter im Kiez (KoMT) bearbeiten.

Die Zielgruppe der IMT ist weder hinsichtlich des Alters noch der Delikte im Pro-
gramm genau festgelegt. Sie wird von zwei aus unterschiedlichen Direktionen
stammenden Sachbearbeitern dennoch in den Grundz�gen recht �hnlich be-
schrieben:

Sachbearbeiter der Direktion A:

IP: „Wir mçchten also diese T�ter, die quer durchs Strafgesetzbuch in allen
Dienststellen anfallen, die mçchten wir hier zentral bearbeiten. Nat�rlich fallen
dann da auch eine Menge Jugendliche mit rein [. . .]“ (P 1: 029)

Sachbearbeiter einer anderen Direktion:

IP: „Der ideale T�ter, den wir aufnehmen, ist derjenige, der alles quer durch das
Strafgesetzbuch macht. Jemand, der nur Raubtaten begeht, der wird sowieso im
Raubkommissariat schon bekannt sein und dort seinen eigenen – in Anf�hrungs-
zeichen – eigenen Sachbearbeiter haben. Aber jetzt der T�ter, der Raubtaten be-
geht, Kçrperverletzungen, Einbr�che, Diebst�hle, das ist ja das Problem, dass
das ja so verf�chert ist bei der Polizei, dass sicherlich das der ideale T�ter ist,
um hier bei uns aufgenommen zu werden, dass man die ganzen Sachen zusammen-
zieht und b�ndelt. Aber jetzt eine direkte Zielgruppe, die gibt’s nicht.“ (P 15: 103)

Delikte, die bei der Auswahl der T�ter eine Rolle spielen, sind h�ufig der Straßen-
kriminalit�t zuzurechnen. Sie umfassen ein breites Spektrum an Taten, die ein
Sachbearbeiter sehr anschaulich beschreibt:

IP: „Alle, also fangen wir bei den schwereren an, alles was auf der Straße an
Raubtaten abl�uft, r�uberische Erpressung, r�uberische Diebst�hle – also die
Ladendiebst�hle, wo sie dann festgehalten werden und wo sie mit der Sore ab-
hauen wollen, dann s�mtliche Eigentumsdelikte, Fremd-Kfz – bis rein zu den
schweren Diebst�hlen, wo wir schon aus der Straßenkriminalit�t raus kommen,
wo es schon in die Wohnung geht. Also Kioske ist noch das einfachste, wenn sie
Schnaps oder Zigaretten habenwollen, aber es geht dann auch teilweise Richtung
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Bargeld – also in die Wohnung, in Gesch�fte, in B�ros, in Praxen, BTM-Delikte
spielen immer mit eine Rolle, aber nicht die Hauptrolle – jedenfalls nicht bei die-
sen T�tern. Und Graffiti spielt eine Rolle, aber auch keine Hauptrolle, das ist im-
mer so Beiwerk, je nach dem, ob man es mit Gruppen zu tun hat, die sich auch mit
dieser Klientel dann identifizieren oder ob das Leute sind die, weiß ich nicht, ob
das so Phasen sind, die sie durchmachen, wenn sie mal mit Graffiti zu tun haben.
Also das spielt immer am Rande eine Rolle, aber ansonsten alles, was auf der
Straße abl�uft.“ (P 1: 045)

ImHinblick auf die Ziele zeigten sich in den Interviews unterschiedliche Akzent-
setzungen. Ein Sachbearbeiter stellt dem repressiven Vorgehen eine pr�ventive
Phase voran.

IP: „Also, wir arbeiten schon pr�ventiv – gerade eben diese Gef�hrderanspra-
chen – und dann das gesamte Umfeld des T�ters, also eben Eltern, unter Umst�n-
den Arbeitgeber ansprechen, schon, um pr�ventiv t�tig zu werden. Wobei man
dann eigentlich relativ schnell, sag ich mal, nach zwei oder drei Monaten fest-
stellt, hat es was genutzt? Und wenn ich dann, wenn diese pr�ventive T�tigkeit
keineWirkung zeigt, dann schwenkt man sehr schnell um und hat durch diese gan-
zenKontaktaufnahmen gleichzeitig nat�rlich viele Infos, um besser repressiv t�tig
zu werden.“ (P 17: 692)

In einem anderen ToE-Kommissariat betont ein Sachbearbeiter die repressive
Zielstellung:

IP: „Ja, ich bin Ermittler, wie wir alle hier, und unser Ziel ist, sie von der Straße zu
bringen. D. h., ichmçchte die einsperren, ich nicht, sondern mithilfe der Justiz na-
t�rlich, ich mçchte soweit, so gut vorbereiten – und das reicht eigentlich immer,
um die einzusperren, weil wir immer ’ne Masse an Straftaten haben.“ (P 1: 133)

Die Aussagen zeigen, dass auch innerhalb eines landesweit umgesetzten Pro-
gramms unterschiedliche Akzentsetzungen bei den Zielen zu finden sind. Da
dasAuswahlrecht bei den Sachbearbeitern liegt und aus diesemGrund dieDienst-
stellen auf unterschiedliche lokale Kriminalit�tslagen auch unterschiedlich rea-
gieren kçnnen, sind derartige differenzierte Entwicklungen zu erwarten und im
Sinne flexibler Reaktion auch w�nschenswert.

Mit der fl�chendeckenden und nach Zielgruppen gestaffelten Umsetzung des In-
tensivt�terprogramms ist ein wirkungsm�chtiges Instrument zur Erkennung und
intensiven Bek�mpfung von Straft�tern mit hoher ,krimineller Energie� geschaf-
fen. Nach Auskunft der Sachbearbeiter werden damit sehr gute Erfolge erzielt.

8.3 Welche Zielgruppen werden erreicht?

Ein Blick auf die bestehenden Programme und Diskussionen in der Fachçffent-
lichkeit macht deutlich: Es gibt keine allgemein verbindliche Definition des Be-
griffs ,Intensivt�ter�. In der Regel durchl�uft eine Person ein Auswahlverfahren,
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bevor sie als Intensivt�ter in ein Programm aufgenommen wird. Dieses Auswahl-
verfahren ist als Filter aufzufassen, der nur die Personen �brig l�sst, die f�r eine
t�terorientierte Bearbeitung geeignet sind. Im Zusammenhang mit unserer Fra-
gestellung ist zu pr�fen, ob dieses Auswahlverfahren als eine Form der Ermitt-
lungspriorisierung bei der Aufkl�rung sexueller Gewaltdelikte aufgefasst werden
kann, dass also am Ende des Auswahlverfahrens insbesondere solche Personen
�brig bleiben, zu denen zahlreiche unspezifische Vorerkenntnisse vorhanden
sind und denen die Begehung sexueller Gewaltdelikte in erhçhtem Maße zuzu-
trauen ist. Zu diesem Zweck sollen in diesem Abschnitt die Strukturen des Aus-
wahlverfahrens und die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Auswahl im �ber-
blick dargestellt werden. Als Zwischenergebnis werden die wichtigsten Struktur-
merkmale von Intensivt�tern im Abschnitt 8.3.4 zusammengefasst. Im Abschnitt
8.5.1 wird dann noch einmal eingehend untersucht, wie groß die Schnittmenge
zwischen Intensivt�tern und sexuellen Gewaltt�tern tats�chlich ist.

Im folgenden Schaubild wird die Struktur des Auswahlverfahrens verdeutlicht,
die sich von der sehr allgemeinen Ebene der Definition eines Intensivt�ters in
der Fachçffentlichkeit, �ber die Ebene vonRahmenvorgaben in Fachanweisungen
und Landeserlassen, �ber die Definitionen in regionalen Programmen bis hin zur
Praxis derWahrnehmung einer Person als Intensivt�ter durch die sachbearbeiten-
den Dienststellen erstreckt und mit dessen Aufnahme als Intensivt�ter in ein In-
tensivt�terprogramm abgeschlossen wird.

Abbildung 11:
Trichtermodell der Konstruktion von Intensivt�tern

Dabei lassen sich vor allem zwei Ebenen unterscheiden:

(1) Die politisch-konzeptionelle Ebene, die sich auf allgemeine Definitionen in
der Fachçffentlichkeit, in Erlassen sowie in Arbeitsanweisungen und regionalen
Konzepten bezieht. Darinwird eine grobeOrientierung f�r dieAuswahl der Inten-
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sivt�ter vorgegeben. In allenvon uns untersuchten Programmen der Bundesl�nder
sind in den Konzeptionen, Erlassen oder Dienstanweisungen zur t�terorientierten
ErmittlungDefinitionenverankert worden, die einenRahmen f�r dieAuswahl der
infrage kommenden Personenvorgeben. Auf dieser Ebene haben dieDefinitionen
– nach unserem Eindruck – neben der allgemeinen kriminal- und polizeipoliti-
schen Einordnung des jeweiligen Ansatzes vor allem die Funktion, die erhçhte
Eingriffsintensit�t und den hohen Einsatz von Ressourcen in der Intensivt�ter-
sachbearbeitung f�r diese Zielgruppe rechtlich zu begr�nden und argumentativ
abzusichern.

(2) Die Ebene des praktizierten Auswahlverfahrens:Auf dieser operativen Ebene
besitzen die zust�ndigen Beamten und Dienststellen im Rahmen der o. g. Defini-
tionen einen mehr oder weniger großen Interpretations- und Entscheidungsspiel-
raum, um den Einzelfall zu pr�fen. In der Regel werden die Definitionen in ihrer
Verbindlichkeit explizit durch praktizierte Verfahren der Suche und Wahrneh-
mung per kommunikativer oder auch EDV-gest�tzter Auswertung weiter kanali-
siert. Dabei spielt die persçnliche Einsch�tzung des zust�ndigen Sachbearbeiters
einewichtige Rolle. Die letzte Entscheidungsbefugnis f�r die Einstellung ins Pro-
gramm verbleibt meist bei der sachbearbeitenden Dienststelle.

Mit derMetapher des Trichters wird zwar idealtypisch eine schrittweise Verfeine-
rung der Auswahlkriterien nahe gelegt, es kann in der Praxis jedoch nicht aus-
nahmslos von einer zunehmenden und in sich schl�ssigen Ausdifferenzierung
ausgegangen werden, sondern es finden sich auch Br�che und Widerspr�che:
Im Einzelfall ist es mçglich, dass auf den unterschiedlichen Ebenen verschiedene
und abweichende Kriterien bei der Auswahl angewendet werden bzw. verschie-
dene Dienststellen mit jeweils unterschiedlichen Definitionen konkurrierend an
der Auswahl beteiligt sind. Die Zielgruppe, die letztendlich eingestellt wird,
muss auch nicht s�mtlicheKriterien der Erlasse erf�llen. In der Regel entsprechen
die aufgenommenen Zielgruppen jedoch den �berwiegend sehr allgemeinen Rah-
menvorgaben.

In den n�chsten Abschnitten werden die einzelnen Stationen des Trichtermodells
beschrieben: Wer ist in der Fachçffentlichkeit und auf der Erlassebene ein Inten-
siv- oder Mehrfacht�ter, welche Definitionen sind vorhanden und wer wird in der
Praxis tats�chlich eingestellt – kurz wie werden Zielgruppen von Intensivt�ter-
ans�tzen konstruiert?

8.3.1 Zur Definition des Begriffs ,Intensivt�ter� auf der fachlichen Ebene

ImZuge desAufbaus t�terorientierter Ermittlungsans�tzewird der Begriff des In-
tensiv- oder Mehrfacht�ters in den letzten Jahren bei der Polizei zunehmend ge-
braucht. Es finden sich aber auch Begriffe wie Wiederholungs-, R�ckfall- oder
Serient�ter. �ltere Begriffe wie „Gewohnheits- und Berufsverbrecher“ (vgl.
Heindl 1929) oder „Hangt�ter“ (vgl. § 66 StGB) umschreiben ebenfalls das Ph�-
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nomen, dass einige Straft�ter immer wieder und mit zahlreichen Delikten bei Po-
lizei und Justiz auffallen. Die Begriffe werden teils synonym, teils mit unter-
schiedlicher Bedeutung verwandt. Wie diese Gruppe n�her bestimmt werden
kann, bleibt aufweiten Strecken unklar bzw. variabel, und zwar vor allem deshalb,
weil nach wie vor die kriminologischen Grundlagen f�r eine genauere Definition
der T�ter fehlen bzw. kein Typ von T�ter verifizierbar ist (vgl. Kerner 1993:
36 ff.).

In Deutschland wurde die Intensivt�terdiskussion durch eine Erhebung des Lan-
deskriminalamtes Nordrhein-Westfalen zu Beginn der 80er Jahre ausgelçst (vgl.
Kaiser 1993: 179, Kerner 1993: 36). In Zusammenhang mit der Markierung von
Jugendlichen in der PolizeilichenKriminalstatistik, die imVerlauf einesBerichts-
jahres zwei Mal polizeilich in Erscheinung getreten sind und dabei mehr als ins-
gesamt 5 Straftaten begangen haben, wurde eine der ersten Definition des Inten-
sivt�ters in der BRD vorgenommen (vgl. Landeskriminalamt Nordrhein-West-
falen 1981: 123).

Seit der Einf�hrung t�terorientierter Ermittlungsprogramme in den 80er Jahren
wurde der Begriff des Intensiv- und Mehrfacht�ters immer wieder neu definiert
und �berarbeitet (vgl. Abschnitt 8.4.2).

Eine Zusammenfassung zum aktuellen Stand der Begriffsbestimmung findet sich
im ,Wçrterbuch der Polizei� von 2001 zum Begriff ,Intensivt�ter�:

„Nicht n�her definierte Bezeichnung f�r Mehrfach- bzw. Wiederholungst�ter, die
als R�ckfallt�ter nicht nur durch eine geh�ufte Straff�lligkeit in Erscheinung tre-
ten, sondern auch auf Grund der Art und Weise der Durchf�hrung sowie der
Schwere der ver�bten Straftat. Intensivt�ter, die umgangssprachlich auch als Se-
rient�ter bezeichnet werden, gelten als besonders gef�hrlich (gef�hrliche I. =
GIT), wenn ihre kriminelle Energie ein so hohesMaß erreicht, dass sie r�cksichts-
los und unverh�ltnism�ßig zum zu erwartenden Erfolg ihren verbrecherischen
Willen durchsetzen. Vorallem die �berregional agierenden gef�hrlichen I. (�GIT)
werden in besonderem Maße nach den Bestimmungen der PDV 384.2 polizeilich
beobachtet, weil von ihnen eine sehr hohe Gef�hrdung des sozialen Friedens aus-
geht.“ (Walter 2001a: 810)

Mit dem Begriff ,intensiv� werden hier sowohl quantitative als auch qualitative
Aspekte angesprochen. Mehrfachauff�llige sind – sollen sie als Intensivt�ter be-
zeichnet werden – also nach der Begehungsweise und der Schwere der Delikte
weiter zu spezifizieren, so die Definition von Walter (2001a).

Diese eingrenzende Definition, die Intensivt�ter deutlich von beliebiger Mehr-
facht�terschaft unterscheidet, findet sich in der Praxis der polizeilichen Intensiv-
t�terkonzepte und -ans�tze nicht immer. Der Begriff wird teils f�r jede Art der
Mehrfacht�terschaft benutzt, was zu seiner Aushçhlung beitr�gt und die Gefahr
der Kriminalisierung insbesondere im Kinder- und Jugendbereich birgt. Ein sol-
cher Trend zeichnet sich nach dem Bericht ,Intensivierung der Bek�mpfung von
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Mehrfach- und Intensivt�tern� (Gemeinsame Projektgruppe des UA FEK, der AG
Kripo und der Justiz 2003)67 ab. Der Projektgruppe ist es zu verdanken, dass ein
�berblick �ber 38 laufende Intensivt�terans�tze der L�nder erarbeitet wurde. Un-
ter derKategorie ,Definition� finden sich in der Synopse des BerichtsKurzfassun-
gen, die von „Konsumenten harter Drogen“ �ber „Minderj�hrige Intensivt�ter,
dauerhafter Charaktermangel“ bis hin zu „Tatverd�chtige, die innerhalb von 24
Monaten wegen mindestens 10 Straftaten auff�llig geworden sind“, reichen. Es
ist zu vermuten, dass diese vielen Definitionsans�tze dem Umstand geschuldet
sind, dass sich die meisten Intensivt�terans�tze noch in einem Experimentiersta-
dium befinden.

Im Zuge dieser Sammlung der Intensivt�terans�tze unternahm die Projektgruppe
einen Versuch einer begrifflichen Zusammenfassung in Form einer „Arbeitsdefi-
nition“. Dabei f�llt auf, dass sie offensichtlich Wert darauf legt, dass bei der Be-
zeichnung Mehrfach- oder Intensivt�ter die Eingrenzung auf schwerwiegendere
Straftatbest�nde erfolgen sollte:

„Mehrfach- und Intensivt�ter sind Personen,

U die eine besondere kriminelle Energie oder eine erhçhte Gewaltbereitschaft
gezeigt haben,

U die i. d. R. wiederholt – insbesondere in der Massen- und/oder Straßenkrimi-
nalit�t – in Erscheinung getreten sind und

U bei denen eine Negativprognose insbesondere aufgrund offensichtlicher Wir-
kungslosigkeit bisheriger Erziehungs-, Straf- und Resozialisierungsmaßnah-
men oder aus anderen Gr�nden gegeben ist.“ (Gemeinsame Projektgruppe
des UA FEK, der AG Kripo und der Justiz 2003)

Wie bereits in der Definition von Walter (2001a: 810) aus dem ,Wçrterbuch der
Polizei� wird auch in der Definition dieser Projektgruppe an erster Stelle die „be-
sondere kriminelle Energie“ oder „erhçhte Gewaltbereitschaft“ insbesondere im
Bereich der Massen- und Straßenkriminalit�t benannt68. Der Begriff der ,krimi-
nellen Energie� ist zwar nicht besonders eindeutig (vgl. Schreiber 2001: 168 ff.),
doch tr�gt er durchaus dazu bei, eine gewisse Grenze zu Erst- und Bagatellt�tern
zu ziehen. So werden auch im Definitionsvorschlag der Projektgruppe und im
,Wçrterbuch der Polizei� Bagatellt�ter aus dem Begriff des Mehrfach- und Inten-
sivt�ters ausgeschlossen. Hinsichtlich der Straftatenfrequenz bezieht die Defini-
tion der Gemeinsamen Projektgruppe mit dem Hinweis „i. d. R wiederholt“ auch
T�ter ein, die mit lediglich einer Tat aufgefallen sind. Die Negativprognose, als
weiterer Bestandteil der Definition, wird �ber die „Wirkungslosigkeit bisheriger
Erziehungs-, Straf- und Resozialisierungsmaßnahmen“ operationalisiert. Es wird

67 Gemeinsame Projektgruppe des Unterausschusses ,F�hrung-Einsatz-Kriminalit�tsbek�mpfung�
(UA FEK), der AG Kripo und der Justiz.

68 Vgl. Fußnote 61.
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darauf hingewiesen, dass auch andere Gr�nde zu einer derartigen Einsch�tzung
f�hren kçnnen.

Anders als in der Praxis der Intensivt�terkonzepte wird weder in der Definition
vonWalter (2001a: 810) noch in der der Gemeinsamen Projektgruppe (2003) Be-
zug auf das Alter der Intensivt�ter oder die Begehung breit streuender Delikte ge-
nommen.

Auch ein Zusammenhang mit (sexuellen) Gewaltdelikten wird in den genannten
Definitionen nicht hergestellt. Allerdings ist zu unterstellen, dass dieser Zusam-
menhang implizit angenommen wird, da die meisten Definitionen Kriterien wie
,kriminelle Energie�, ,erhçhte Gewaltbereitschaft� oder eine Negativprognose im
Hinblick auf die Begehung schwerwiegender Delikte enthalten.

Die beiden kommentierten Definitionen bilden eine Grundlage, auf die sich heute
viele Erlasse und regionale Programme beziehen lassen, jedoch wird in der Praxis
und Vielfalt der Programme auch von solchen Definitionen abgewichen.

8.3.2 Kernbestandteile von Intensivt�terdefinitionen in den einzelnen
Konzeptionen der Bundesl�nder und der regionalen Programme

Anhand der im letzten Abschnitt diskutierten fachlichen und politisch-strategi-
schen Definitionen zu Mehrfach- und Intensivt�tern sollen die Kernbestandteile,
die den Begriff des Intensivt�ters ausmachen, nochmals im Einzelnen verdeut-
licht werden. Es handelt sich dabei um die Kriterien ,Deliktstrukturen nach An-
zahl und Schwere� in Verbindung mit einer Einsch�tzung des Einzelfalles in
Form einer Prognosestellung. Da sich die große Mehrheit der Programme in
der Praxis auf bestimmte Altersgruppen bezieht und damit auch die Zielgruppe
definiert wird, soll auch das Alter in die Diskussion von Kernbestandteilen der
Definitionen mit einbezogen werden.

Vorab zur Veranschaulichung der Spannbreite nochmals drei Ausz�ge aus unter-
schiedlichen Konzeptionen und deren Definition von Intensivt�tern:

Im Kçlner Konzept wird ganz besonders die Begehung von Gewalttaten betont:

U „Das K 63 ermittelt in Verfahren gegen Kinder und Jugendliche als Intensiv-
t�ter, wenn ein Tatverd�chtiger aktiv handelnd mit mehr als 10 Straftaten – da-
runter einer Gewalttat – innerhalb von 12Monaten in Erscheinung getreten ist,

U als Gewaltt�ter, wenn ein Tatverd�chtiger aktiv handelnd mit mehr als 2 Ge-
waltdelikten innerhalb von 12 Monaten in Erscheinung getreten ist,

U in Einzelf�llen bei Besonderheiten, z. B. aufgrund der Schwere einer Tat, der
besonderen Persçnlichkeitsstruktur des T�ters, einer besonderen Gruppen-
struktur oder der Bedeutung der Tat in der �ffentlichkeit,
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U unter 16 Jahren, wobei dann ,die Schwelle entsprechend niedriger anzusetzen�
sei.“ (Wolke u. a. 2003b: 14)

Die Definition in der ,Fachanweisung �ber die T�terorientierte Verbrechens-
bek�mpfung� in Hamburg benennt einzelne Straftaten und nimmt dar�ber hinaus
auf die Prognosestellung Bezug:

U „Zum jungen Intensivt�ter wird jede Person erkl�rt, die das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat und im Verdacht steht, innerhalb der letzten 12 Mo-
nate in mindestens 2 F�llen an folgenden rechtswidrigen Taten beteiligt gewe-
sen zu sein: Raub/r�uberische Erpressung, Schwerer Diebstahl, sonstige Ge-
waltdelikte gegen Personen, die sich durch besondere Brutalit�t auszeichnen,
wenn sie unter Waffengewalt begangen wurden, Taten, die das Sicherheitsge-
f�hl der Bevçlkerung besonders beeintr�chtigen, wenn hinreichend Anhalts-
punkte daf�r bestehen, dass sie weiter Taten aus dem genannten Deliktbereich
begehen wird (Negativprognose, Bewertung des Einzelfalls) und die Erkl�-
rung zum Intensivt�ter aus kriminalistischen Aspekten geboten ist.

U Innerhalb der letzten 12 Monate 5-mal an vorstehenden Taten beteiligt gewe-
sen zu sein. Einer zus�tzlichen Bewertung/Negativprognose bedarf es nicht.

U Als T�ter an einer Gewalttat beteiligt gewesen zu sein, die auf besonders rohe,
menschenverachtende Weise begangen wurde, wenn hinreichend Anhalts-
punkte daf�r bestehen, dass sie weiter Taten mit besonders hohem Unrechts-
gehalt begehenwird (Negativprognose, Bewertung des Einzelfalls) und die Er-
kl�rung zum Intensivt�ter aus kriminalistischen Aspekten geboten ist.“ (Poli-
zei Hamburg 2003: 2)

In Baden-W�rttemberg ist die Definition einerseits sehr konkret, was das Alter
und die Anzahl der Straftaten betrifft. So entsteht der Eindruck einer sehr genau
bestimmten Definition, was jedoch durch die weit gefasste Ausnahmenbestim-
mung wieder relativiert wird.

„Grunds�tzlich werden in das Intensivt�terprogramm Personen mit nachfolgend
genannten Kriterien aufgenommen:

U 10–13-J�hrige mit mehr als 10 Straftaten,

U 14–17-J�hrige mit mehr als 20 Straftaten

oder

U 10–13-J�hrige mit 3 und mehr Gewaltdelikten (auch einfache Kçrperverlet-
zung),

U 14–17-J�hrige mit 5 und mehr Gewaltdelikten (auch einfache Kçrperverlet-
zung).

Voraussetzung bei allen Personen ist, dass mindestens eine Tat innerhalb der letz-
ten 18 Monate begangen wurde. Dar�ber hinaus ist es den Dienststellen mçglich,
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auch Personen, die diese formalen Kriterien zwar nicht erf�llen, aber entspre-
chend auff�llig geworden sind, in das Programm aufzunehmen.“ (Landeskrimi-
nalamt Baden-W�rttemberg 2004: 73)

Diese Zitate sollen gen�gen, um das Spektrum unterschiedlicher Konzeptionen
und Definitionen von Intensivt�tern zu beschreiben. Deutlich wird, dass Katego-
rien wieAlter der T�ter, Frequenz und Schwere der Straftaten und die Pr�fung des
Einzelfalls als wesentliche Faktoren hervortreten. Idealtypisch sollen im Folgen-
den diese vier Kernkategorien getrennt beschrieben werden.

8.3.2.1 Art des Deliktes

DasMerkmal ,Deliktart� ist in fast allenDefinitionen der untersuchtenAns�tze zu
finden. In Kombination mit der Straftatenfrequenz werden bestimmte Delikte,
Deliktbereiche oder Kombinationen aus Delikten als Bedingung f�r die Aufnah-
me, seltener auch f�r den Ausschluss genannt. In den Erlassen und Verordnungen
wird zun�chst deutlich, dass nahezu zwei Drittel der Programme nicht auf einen
Deliktbereich festgelegt sind. Nur 7 von 19 Befragten beschreiben spezifische
Kriminalit�tsfelder, wobei diese sich insbesondere um klassische Jugenddelin-
quenz herum bewegen: Gewalt-, Rohheits- und Eigentumsdelikte.

In der Mehrheit der Programme wird die Begehung von Gewaltdelikten als Vo-
raussetzung f�r eine Aufnahme ins Intensivt�terprogramm angef�hrt. Neben
der Eingrenzung auf den doch recht umfassenden BereichMassen- und Straßen-
kriminalit�t bzw. auf ,Straftaten, die das Sicherheitsgef�hl der Bevçlkerung be-
eintr�chtigen�, sind n�here Bestimmungen von Kriminalit�tsph�nomenen, die
eindeutig aus kriminologischen oder kriminalistischen Erw�gungen heraus ge-
macht werden, eher selten zu finden. In Bayern gibt es u. a. eine Spezialisierung
auf Personen, die ihre Taten „h�ufig gruppenweise“ (P 11: 626) begehen, in Ham-
burg werden zum Teil auch ,Hooligans� mit einbezogen.

Das Kriterium ,breite Streuung der Delikte� wird explizit in der Berliner Konzep-
tion angesprochen und geht in die Definitionen – wie bereits erw�hnt – ansonsten
implizit ein, wenn von Massen- und Straßenkriminalit�t gesprochen wird, da es
sich hierbei um ein relativ breites Deliktfeld handelt.

DasMerkmal Deliktart wird hier tendenziell wertend im Sinne von ,Deliktschwe-
re� genutzt. Damit kommt diesem Definitionsbestandteil (ebenso wie der Bege-
hungsweise) neben der Aufgabe, die Zielgruppe genauer zu bestimmen, die Funk-
tion der rechtlichen Absicherung der Ermittlungsmethoden zu. Damit wird der
mit dem Intensivt�terkonzept verbundene weitgehende Eingriff in die Freiheits-
rechte der Intensivt�ter mit der Schwere der Straftat legitimiert.
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8.3.2.2 Straftatenfrequenz

Die Straftatenfrequenz (Straftaten innerhalb eines bestimmten Zeitraums) wird in
allen Definitionen oder Auswahlkriterien der Intensivt�terans�tze angesprochen,
aber nicht in allen genauer bestimmt. 5 der 19 untersuchten Programme weisen
eher offene Kriterien auf: Sowird beispielsweise in Berlin von der „wiederholten
Begehung von Straftaten innerhalb eines relativ engen Zeitraums (ein Jahr)“ ge-
sprochen. Eine Besonderheit ist auch die Definition des Intensivt�teransatzes in
Hildesheim, wo es um T�ter geht, die �ber einen Zeitraum von mehreren Jahren
wiederholt straff�llig wurden.

14 der 19 untersuchten Programme haben genauere Rahmenvorgaben, die jedoch
hinsichtlich der Anzahl der Taten in einem bestimmten Zeitraum variieren. Als
Zeitraumwerden entweder 6, 12 oder 24Monate angegeben,wobei am h�ufigsten
von 12Monaten die Rede ist. Nimmt man die Deliktanzahl hinzu, dann nennt die
Mehrzahl der Programme (8) 5 bzw. 10 Straftaten in den letzten 12 Monaten als
Auswahlkriterium. Die Variationsbreite geht jedoch von „1 Gewaltdelikt in den
letzten 12 Monaten“ in M�nster bis hin zu „30 Straftaten in der Vergangenheit,
davon 5 in den letzten 12 Monaten“ in M�nchen.

Diese Vorgaben sind bei rd. 90%der Programme allerdings nicht streng einzuhal-
ten, denn sie geben den Sachbearbeitern Spielraum bei der Anwendung des Auf-
nahmekriteriums Straftatenfrequenz. Eine Mindestzahl an Straftaten kann auch
unterschritten werden, wenn es sich um eine besonders schwer wiegende Gewalt-
tat handelt. Umgekehrt f�hrt eine �berschreitung des Kriteriums selbstverst�nd-
lich nicht zwangsl�ufig zur Aufnahme als Intensivt�ter.

Das Kriterium ,Straftatenfrequenz� spielt eine herausragende Rolle bei der Defi-
nition von Intensivt�tern. Es verweist auf Personen, die w�hrend des Beobach-
tungszeitraums (max. 2 Jahre) massiv mit Delikten auffielen. Kriminelle Karrie-
ren sind jedoch mit diesem Merkmal nicht zu erfassen, da der Beobachtungszeit-
raum zu kurz undVer�nderungen in der Frequenz nicht ber�cksichtigt werden. Im
Unterschied zu unserem Suchobjekt (dem Sexualstraft�ter mit unspezifischen
Vorerkenntnissen) geht es also bei Intensivt�tern nicht um Vorerkenntnisse, die
sich �ber die gesamte Lebensspanne anh�ufen.

8.3.2.3 Einsch�tzung der Person und R�ckfallwahrscheinlichkeit

In den Definitionen werden auch Einsch�tzungen zur Person des T�ters bzw. zu
dessen Taten vorgegeben. Sehr h�ufig sind Begriffe wie die „Gef�hrlichkeit“
oder „kriminelle Energie“ einer Tatbegehung bzw. eines T�ters. In fast allen De-
finitionen enthalten sind Einsch�tzungen zur „Gefahr des R�ckfalls“, „Wieder-
holungsgefahr“ bzw. „Negativprognose“. Indikatoren zur Beurteilung der R�ck-
fallwahrscheinlichkeit werden aber nicht ausreichend an die Hand gegeben.
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Diese Bestandteile vonT�terdefinitionen sind imVergleichmit anderenMerkma-
len wie Alter oder Straftatenfrequenz am schwierigsten zu quantifizieren bzw.
operationalisieren und unterliegen in besonders hohem Maße den persçnlichen
Einsch�tzungen undBewertungen der Sachbearbeiter, die die T�ter ins Programm
stellen.

Der Begriff der ,kriminellen Energie� wird vor allem im Sinne der Deliktschwere,
aber auch in andererWeise definiert: „besondere Gewaltanwendung, R�cksichts-
losigkeit, Opferauswahl, Schadenshçhe“ (AG Junge Intensivt�ter 2003). Selbst-
verst�ndlich kann auch eine hohe Straftatenfrequenz im Sinne einer hohen krimi-
nellen Energie interpretiert werden. Die Frage ist, obmit dieser Art vonAuswahl-
kriterien Festlegungen auf bestimmte Straft�tergruppen verbunden sind. Vorstell-
bar w�re eine Fokussierung auf ,dissoziale T�ter� (vgl. Abschnitt 5.2). Jedoch sind
weder die in Intensivt�terprogrammen vorgegebenen Operationalisierungen,
noch die Beschreibungen so genannter ,dissozialer T�ter� ausreichend, um eine
solche T�tergruppe treffsicher identifizieren zu kçnnen.

Um eine ebenfalls eher diffuse Zuschreibung handelt es sich bei den Begriffen der
„gewohnheitsm�ßigen Begehung“ von Straftaten (Bayern) und der „verfestigten
kriminellen Neigung“ (Niedersachsen). Die Begriffe implizieren die Habituali-
sierung krimineller Verhaltensweisen und erinnern an den des „Berufsverbre-
chers“.

In den Definitionen finden sich dar�ber hinaus – allerdings selten – Merkmale,
die sich auf Einsch�tzungen der Person beziehen und nicht unmittelbar mit krimi-
nellen Verhaltensweisen zu tun haben. Hierzu gehçren Merkmale wie „Suchtver-
halten“, „famili�res undweiteres soziales Umfeld“, „besondere Lebensbedingun-
gen“ und „schulischer und beruflicherWerdegang“. Alle diese Begriffe zielen auf
eine eher ganzheitliche Betrachtung der Person des Intensivt�terkandidaten. Nahe
liegend w�re ihre Interpretation als negative und positive Faktoren im Hinblick
auf die R�ckfallgef�hrdung. In den Definitionen ist aber nur enthalten, dass sie
zu betrachten sind, es wird nicht n�her ausgef�hrt, wie sie interpretiert werden
sollen. Insgesamt ist die Einsch�tzung der R�ckfallwahrscheinlichkeit �ußerst
schwierig, insbesondere im Jugendbereich, wo die Entwicklungsf�higkeiten
und -mçglichkeiten noch sehr viel weiter gefasst sind als bei Erwachsenen.

Es wird im Zusammenhang mit der praktischen Umsetzung der Definitionen im
Auswahlverfahren zu zeigen sein, welche Funktionen die hier genannten Defini-
tionsbestandteile tats�chlich haben bzw. aufwelcheWeise sie interpretiert werden
(vgl. Abschnitt 8.3.3.1).

8.3.2.4 Alter

Die Festlegung vonAltersgrenzen in den Konzeptionen hat deutliche Auswirkun-
gen auf die Zielgruppen. Eine Grobeinteilung l�sst sich in dieser Hinsicht in sol-
che Ans�tze vornehmen, die auf Kinder, Jugendliche und Heranwachsende abzie-
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len und in solche, die auch Erwachsene einbeziehen. TendenziellwerdenAns�tze,
die ausschließlich auf Kinder und Jugendliche hin ausgerichtet sind, st�rker pr�-
ventiv arbeiten – im Sinne einer Stabilisierung von Lebensverh�ltnissen und Un-
terbrechung beunruhigender jugendlicher Entwicklungsphasen. Daraus resultie-
ren bestimmte Formen von Kooperationsbeziehungen, z. B. mit dem Jugendamt
oder der Schule.

Intensivt�terans�tze ausschließlich f�r Erwachsene sind derzeit eher selten. In
den von uns untersuchten Bundesl�ndern werden diese z. B. in Niedersachsen
und Bayern umgesetzt. Bei den sechs Programmen ohne Altersfestlegung werden
zu einem großen Teil auchHeranwachsende und Erwachsenemit einbezogen. Da-
r�ber hinaus gibt es Ans�tze, die explizit Kinder unter 14 Jahren einbeziehen.
Diese wurden in unsere Untersuchung nicht aufgenommen.

In 13 der 19 untersuchtenKonzeptionen gibt es eine festgelegteAltersspanne, wo-
bei in einigen Programmen im Einzelfall begr�ndete Ausnahmen zul�ssig sind.
Unter den �berwiegend auf Jugendliche und Heranwachsende bezogenen Pro-
grammen dominieren diejenigen, die auf ,unter 21� angelegt sind. Genannt wer-
den hier acht Programme, von denen sich zwei auf die Alterspanne von 8 bis 21
Jahren erstrecken. Drei weitere Programme sind f�r Jugendliche unter 18 Jahren
reserviert. Nur in einem Fall bezieht sich ein Programm auf �ber 21-j�hrige T�ter.

8.3.3 Bestimmung der Zielgruppe durch das praktizierte
Auswahlverfahren

Bislang wurden die Zielgruppen lediglich auf der Basis der Definitionen in den
Konzepten und Arbeitsanweisungen betrachtet, also der ersten Ebene des in Ab-
schnitt 8.3 eingangs skizzierten Schaubildes (vgl. Abbildung 11). Es handelt sich
bei diesen Definitionen um mehr oder weniger grobe Orientierungsrahmen, die
der weitergehenden Interpretation bed�rfen. Entscheidend f�r die Zusammenset-
zung der eingestellten Zielgruppen d�rfte die zweite Ebene, das praktizierte Aus-
wahlverfahren sein, also die Umsetzung dieser Definitionen.

Das Auswahlverfahren selbst l�sst sich – in einem analytischen Sinn – in drei Pha-
sen unterteilen:

U Die Wahrnehmungsphase: Potenzielle Intensivt�ter m�ssen zun�chst erkannt
werden, was angesichts der Vielzahl an Mehrfacht�tern nicht immer leicht
ist. In der Terminologie des im 3. Kapitel vorgestellten Suchmodells geht es
hierbei um denVergleich zwischen den in den Definitionen festgelegten Such-
objekten mit den Elementen des Suchraums. Es ist zu kl�ren, welche Metho-
den hierf�r zur Verf�gung stehen und welche Faktoren die Wahrnehmung be-
einflussen.

U Die Entscheidungsphase: Es muss entschieden werden, ob der potenzielle
Kandidat tats�chlich f�r die Bearbeitung als Intensivt�ter geeignet ist und ob
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die Kapazit�ten der Dienststelle hierf�r ausreichen. Dazu ist es notwendig,
dass dieWahrnehmung eines potenziellen Intensivt�ters zwischen verschiede-
nen Personen und ggf. auch Dienststellen kommuniziert wird. Mit diesem
Analyseschritt werden die Kommunikationswege von Informationen undWis-
sen in den Blick genommen.

U Die Einstellung ins Programm: Zuletzt ist der Kandidat in die Intensivt�terbe-
arbeitung aufzunehmen bzw. ins Programm einzustellen. Hierf�r sind be-
stimmte Arbeitsschritte vorzunehmen.

Diese drei idealtypischen Phasen des Auswahlverfahrens kommen in der Praxis
nicht in Reinform vor. In allen bislang untersuchten Intensivt�terans�tzen finden
sich zwar mehr oder weniger alle Phasen, aber in unterschiedlichen Mischungs-
verh�ltnissen wieder. �ber eine idealtypische Konstruktion des Auswahlverfah-
rens l�sst sich eine Reihe von analytischen Konzepten bilden, die eine genauere
Bestimmung der Zielgruppen erlauben.

8.3.3.1 Wahrnehmungsphase

In Abh�ngigkeit von der Region und anderen Faktoren werden sich im jeweiligen
polizeilichen Informationssystem meist mehrere hundert bzw. tausend Personen
befinden, die mindestens zehn polizeiliche Vorg�nge innerhalb eines Jahres ha-
ben und damit ein g�ngiges Intensivt�terkriterium erf�llen (vgl. Abschnitt 8.5.1).
Als Intensivt�ter werden meist aber nur einige Dutzend Personen gef�hrt. Der
quantitative Unterschied zeigt, welche Bedeutung das Auswahlverfahren f�r
die Zusammensetzung der Intensivt�ter hat und wie stark ,gefiltert� werden muss.
Es stellt sich die Frage, auf welche Weise potenzielle Intensivt�ter in der Masse
der polizeibekannten Straft�ter wahrgenommen werden kçnnen.

Hierf�r stehen grunds�tzlich drei Wahrnehmungsmedien zur Verf�gung:

(1) �ber polizeiliche Informationssysteme kçnnen potenzielle Kandidaten �ber
die oben angef�hrten, quantitativ operationalisierten Kriterien recherchiert wer-
den. 18 von 19 Programmen nutzen diese Form der Wahrnehmung. In vielen F�l-
len gibt es dabei eine Zusammenarbeit der Sachbearbeiter mit der Leitungsebene.
In f�nf Programmen wird diese Arbeit von Auswerteeinheiten �bernommen.

(2) Beobachtungen innerhalb der Polizei: Um eine Auswahl vornehmen zu kçn-
nen, bedarf es – �ber die Daten des Informationssystems hinaus – zus�tzlichen
Wissens. Die zust�ndigen Sachbearbeiter erweitern ihren Informationsstand
durch die Beobachtung aktueller Vorg�nge. Zus�tzliches Wissen wird generiert
durch Informationsaustausch auf der Sachbearbeiterebene unter Einbeziehung
deliktorientierter und çrtlicher Dienststellen. In 17 von 19 Programmen werden
diese Mçglichkeiten der Informationsgewinnung genutzt.
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(3)GeeigneteKandidaten kçnnen auch durch externe Institutionenvorgeschlagen
werden, so z. B. durch die Staatsanwaltschaft. In 8 von 19 Programmen ist dies der
Fall.

Wahrnehmung durch das Medium ,Polizeiliches Informationssystem�

Die Auswahl von Intensivt�tern �ber ein polizeiliches Informationssystem ist
normalerweise an die groben Auswahlkriterien der jeweiligen Intensivt�terpro-
gramme wie etwa das Alter angelehnt. Auf diese Weise entsteht eine gleichfçr-
mige Wahrnehmung ohne subjektive Verzerrungen. Dar�ber hinaus wird eine re-
gionale Engf�hrung vermieden, d. h., auch �berregional aktive Straft�ter inner-
halb eines Bundeslandes kçnnen ins Blickfeld gelangen. Andererseits ist dadurch
nat�rlich die Wahrnehmung auf einige quantitative Merkmale begrenzt. Im Vor-
dergrund steht die Straftatenfrequenz. Wird allein dieses Merkmal verwendet, ist
die Spezifizierung der Zielgruppe – auch �ber den bereits erw�hnten quantitati-
ven Aspekt hinaus – bei Weitem nicht ausreichend. Auf diese Weise w�rden z. B.
auch mehrfach aufgefallene Ladendiebe oder Scheckbetr�ger ausgew�hlt, die in
der Regel f�r ein Intensivt�terprogramm ungeeignet sind.

DieAuswahl �ber Informationssysteme kann also lediglich einen groben Rahmen
vorgeben, der dann weiter spezifiziert werden muss. Ganz offensichtlich ist der
rein statistisch-quantitative Weg f�r die Wahrnehmung von Intensivt�tern nicht
ausreichend.

IP: „[. . .]Wir selber gehen ja nicht rein in das System, das sagte ich ja schon, weil
wir kçnnen nur die Dateien durchforsten mit einer gewissen Grçßenordnung.
Dann krieg ich hier 1000 Datens�tze, hab ich in der Anfangsphase gemacht.
Wir sind ja hier fusioniert, die Direktion X und Y. Die Direktion X – hat es
auch gemacht – haben dann tausende von Datens�tzen bekommen, haben die
alle einzeln durchgeguckt – das kçnnen wir hier nicht leisten, das geht nicht,
vom Personalansatz her. Das ist also Mundpropaganda. Es ist ja auch tats�chlich
so, wir kriegen schon alle die, die wir haben m�ssen.“ (P 1: 119)

�ber polizeiliche Informationssysteme kann zwar nach dem Vorkommen be-
stimmter Delikte (z. B. mindestens ein Gewaltdelikt) gefiltert werden. Aber
auch dadurch ist nicht sicher gestellt, dass es sich um einen geeigneten Kandida-
ten handelt und dass die Anzahl der ausgew�hlten Personen angemessen ist.

IP: „Genau. Es wird diese Grundselektion, also ich kann’s ja an den Grundver-
fahren mal deutlich machen, es sind 88 Personen einmal selektiert worden. Es
sind davon rund 30 Personen inhaftiert gewesen, die aktuell nicht einer Sach-
bearbeitung unterliegen konnten. Dann waren es wiederum ungef�hr 20 Per-
sonen, die ohnehin einer gesonderten Bearbeitungszust�ndigkeit unterliegen, so-
dass dann aus dieser Restmenge, von diesen 45 Intensivt�tern dann die Polizei-
inspektion ihre Intensivt�ter ausw�hlen konnten. Und da m�ssen wir nat�rlich
auch etwas çkonomisch denken. Wir kçnnen da nicht sagen, in einer Polizei-
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inspektion werden 20 Intensivt�ter bearbeitet. Also wer die dann alle bearbeiten
mçchte, der schafft es nicht. Das ist also so, dass wir uns hier auch ganz klar Prio-
rit�ten setzen m�ssen.“

I: „Das machen dann die Ermittler selber, sagen, ich kann jetzt – einen oder zwei
schaff ich und dann suchen die sich einen da aus?“

IP: „Mhm. Man sieht dann nat�rlich im Behçrdenvergleich, wie viel werden pro
Inspektion bearbeitet, sodass man sich auch einsch�tzen kann und das geht in
Richtung zehn, dann ist aber auch wirklich die Grenze erreicht. Sodass also
hier die Top Ten aus X-Stadt wirklich dann auch so ’ne Richtlatte ist.“ (P 13:
197–200)

Zusammenfassend kçnnen Informationssysteme folgende Funktionen bei der
Wahrnehmung von Intensivt�tern erf�llen: Sie bilden einen Eingangsfilter und
dar�ber hinaus dienen sie oftmals dazu, einen Intensivt�ter, der bei anderen
Dienststellen auff�llig wurde und gemeldet wird, nochmals genauer unter die
Lupe zu nehmen.

Wahrnehmung durch das Medium ,t�terorientiert ermittelnder
Sachbearbeiter�

Informationen, die zum Sachgebiet Intensivt�ter gelangen, laufen beim zust�ndi-
gen Sachbearbeiter, Dienststellenleiter bzw. dem Team zusammen und werden
dort meist nochmals �berpr�ft und erg�nzt.

IP: „Dann bekommenwir von den KED’s (Kriminal- und Ermittlungsdienste) der
PK’s (Polizeikommissariate) Leute angeboten, die die gerne loswerden wollen
und f�r ausschreibungsw�rdig erachten, Akten. Dann gucken alle, die die Post-
f�cher bedienen m�ssen, Dienstleiter und Sachgebietsleiter, auch immer mal in
Fernschreiben und �hnliches rein, [. . .] das ist der Grund bei uns, mal gucken,
was dahinter steckt, was ist das f�r einer. Dann geht das ins entsprechende Sach-
gebiet: Guckt jetzt genau alle hinter, das sieht ganz gut aus, das ist heute bei uns
rein gegangen. Das sind eigentlich so die Kernpunkte. [. . .] Und dann eben was
auch schon gesagt wurde im Rahmen von Rufbereitschaften in Sachen Raub wird
nat�rlich auch immer wieder genau geguckt, wie weit ist der, ist der f�llig oder ist
der nicht f�llig.“ (P 42: 124)

In den Interviews heißt es h�ufig, dass die Dienststellen der Intensivt�terpro-
gramme „alle Informationen auf den Tisch bekommen w�rden“ (P 15: 110). Es
handelt sich dabei um die Auswertung der t�glich eingehenden Strafanzeigen.
Dabei wird grunds�tzlich �berpr�ft, ob sich eine der Strafanzeigen einem bereits
eingestellten Intensivt�ter zuordnen l�sst. Diese Form der Wahrnehmung ist also
vor allem auf aktuell t�tige und auf solche Straft�ter hin ausgerichtet, die im Zu-
st�ndigkeitsbereich der Dienststelle aktiv sind. F�llt ein Straft�ter als geeignet
auf, kann anhand des polizeilichen Informationssystems oder evtl. auch �ber
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die Kriminalakte recht schnell festgestellt werden, ob die Person tats�chlich als
Intensivt�ter infrage kommt.

Bei der Beobachtung eingehender Vorg�nge ist eher zu erwarten, dass der Sach-
bearbeiter die betreffende Person in ihrem sozialen Kontext (Bande, Milieu etc.)
sieht, da sich auf dieseWeise Verbindungen zu anderen Vorg�ngen herstellen las-
sen. Dies trifft vor allem dann zu, wenn zus�tzlichKriminalit�tslagebilder und an-
dere Auswertungen in die Wahrnehmung eingehen.

Wahrnehmung durch das Medium ,deliktorientiert arbeitende
Dienststelle�

Bereits bei den diversen Dienststellen vor Ort, die einen Vorgang zuerst bearbei-
ten bzw. ihn erçffnen, kann festgestellt werden, ob es sich bei einem Tatverd�ch-
tigen um einenMehrfacht�ter handelt. Dies ist zum Teil mit erheblichemArbeits-
aufwand verbunden und kann sicherlich – trotz der neuen Informationssysteme –
nicht immer geleistet werden. Bei Feststellen der Mehrfacht�terschaft kann eine
entsprechende Mitteilung an das Intensivt�terprogramm erfolgen, soweit eine
Dienststelle existiert bzw. im Rahmen der Polizeiorganisation des Landes ausrei-
chend bekannt ist. Eine derartige Mitteilung kann zum einen durch eine entspre-
chende Arbeitsanweisung geregelt sein, zum anderen kann der einzelne Sach-
bearbeiter den Kontakt auf informelle Weise herstellen. Letztlich sind die Inten-
sivt�terprogramme aber auf die Initiative der Kollegen angewiesen:

IP: „Die Kollegen erkennen das dann schon und versuchen das komplex aufzuar-
beiten, aber es gibt personelle Probleme, mitunter dann halt auch organisatori-
sche Probleme, ist hoch gegriffen, aber es geht halt immer darauf raus, dass
das auf der Initiative des einzelnen Kollegen beruht. Der muss wirklich, wie
der A. vorher gesagt hat, den anderen anrufen und muss sagen: ,Ah, der ist
doch auch noch gut f�r einen Raub oder das ist doch, der macht doch bestimmt
das auch noch� und dann ruf ich bei der Dienststelle an: ,Du, ich hab da einen
ganz Markanten, habt ihr nicht noch ein paar offene F�lle? Der w�re f�r was.� “
(P 5: 0379)

Ob die Wahrnehmung tats�chlich kommuniziert wird, h�ngt von den gewachse-
nen Kooperationsbeziehungen zwischen den Dienststellen ab.

IP 1: „[. . .] es gibt KEDs [Kriminal- und Ermittlungsdienste], das hab ich mitt-
lerweile auchmitgekriegt, wo es Sachbearbeiter gibt, die bestimmte T�ter einfach
nicht abgeben wollen, die haben persçnliches Interesse an den Leuten. Die mel-
den den auch nicht und du f�llst plçtzlich dr�ber, weil dir in den Tagesmeldungen
irgendwie im Zusammenhang auff�llt, sodass man sagen kann, wir nehmen den
jetzt weg, ob er will oder nicht. Ich denke aber mal, damit m�ssen wir auch leben.
Wenn da ein engagierter fleißiger Sachbearbeiter und plçtzlich nicht meldet, weil
er ihn selbst bearbeiten will, in Gottes Namen lass ihn doch.“

IP 2: „Ja, wir m�ssen uns da ja nicht um jeden streiten.“
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IP 1: „Auf der anderen Seite gibt es KEDs, wo sowohl die Sachbearbeiter wie
auch der dazugehçrige Sachgebietsleiter einen schon anbietet, weil er Arbeit
macht, nicht weil er Intensivt�ter ist. Wo man auch mal sagen kçnnte: ,Komm,
das ist das Klientel, das bei uns ausgeschrieben wird, nur weil er Euch viel Arbeit
macht. Der haut hier den Nachbarsjungen, der boxt ein M�dchen in der Schule,
der beleidigt die Lehrerin und was da alles kommt.� Da haben wir gesagt, das ist
so die unterschwellige Kriminalit�t, das ist zwar viel, und die macht auch Arbeit.
Aber das ist nicht das, was wir wollen. Aber sowelche versuchen auch einige auch
los zu werden. Weil sie keinen Bock drauf haben, die ganze Arbeit zu machen, die
damit anf�llt.“ (P 42: 365–372)

In die Entscheidung zur Weiterleitung gehen also sehr unterschiedliche Motive
ein. Dabei spielt die Arbeitsbelastung keine geringe Rolle. Die B�ndelung ver-
schiedener Verfahren zu einem Intensivt�ter ist im Rahmen der deliktorientierten
Sachbearbeitung mit erheblichem Mehraufwand verbunden, ohne dass dies als
nachweisbarer ,Erfolg� f�r die eigene Dienststelle verbucht werden kçnnte. Tat-
s�chlich handelt es sich dann um ein Problem der Entscheidungsfindung und Ko-
operation. Ob die t�terorientiert arbeitende Dienststelle in Konkurrenz zur eige-
nen gesehen wird und ob deren Arbeit f�r richtig und effektiv gehalten wird, sol-
che Einsch�tzungen beeinflussen ebenfalls die Weitergabe einer Information. Im
Falle einer Weiterleitung werden dann meist mehr Informationen zum T�ter und
dessen Hintergrund mitgeliefert als nur die Straftatenfrequenz.

Wenn es um die Wahrnehmung einzelner Sachbearbeiter geht, stellt sich immer
auch die Frage des persçnlichen Engagements. Die Sachbearbeiter ,vor Ort�,
d. h. bei den jeweiligen regionalen Dienststellen, kçnnen ganz bewusst beobach-
ten, ob sich unter den straff�lligen Personen, mit denen sie aktuell zu tun haben,
auch f�r die Intensivt�tersachbearbeitung geeignete Kandidaten befinden. Diese
Form derWahrnehmung ist zwangsl�ufig st�rker von den individuellen Erfahrun-
gen und Einstellungen der Polizisten gepr�gt und immer auf den Einzelfall bezo-
gen. Gleichzeitig erçffnet sich f�r die Sachbearbeiter der Intensivt�terprogramme
aber mit dem Kontakt zu ehemaligen Sachbearbeitern deren umfassendes und
ganzheitliches Wissen, das h�ufig aus dem unmittelbaren und l�nger w�hrenden
Kontakt mit dem Straft�ter resultiert und von daher eine sehr viel bessere Ein-
sch�tzung der Persçnlichkeit als bloße Daten erlaubt.

Auch aus der Fragebogenerhebung geht der hohe Stellenwert informeller Kon-
takte hervor. Diese werden von mehr als der H�lfte der 19 Befragten f�r ,beson-
ders wichtig� oder f�r ,wichtig� gehalten. Nur ein Drittel der Befragten h�lt infor-
melle Kontakte in Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Intensivt�tern f�r
weniger interessant.

Wahrnehmung durch das Medium ,kooperierende Dienststellen�

T�terorientierte Ermittlung in Intensivt�terprogrammen erfolgt h�ufig im Rah-
men fester Kooperationen mit anderen Dienststellen. Dies kçnnen operative Ein-
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heiten, wie Zivilstreifen oder ,Mobile Einsatzkommandos� sein, aber auch andere
Dienststellen, deren Zust�ndigkeit fachlich organisiert ist, wie ,Jugendgruppen-
gewalt� (Berlin) oder ,Graffiti� (Brandenburg). Aus der jeweiligen Kooperation
heraus richtet sich die Aufmerksamkeit auf bestimmte Kriminalit�tsph�nomene.
Auch hier werden mit der Wahrnehmung geeigneter Kandidaten bereits mehr In-
formationen zu diesen und ihrem kriminellen und sozialen Hintergrund mitgelie-
fert. Die Kommunikation d�rfte dabei zuverl�ssiger funktionieren als bei der mit
einzelnen Sachbearbeitern aus deliktorientiert arbeitenden Dienststellen, da es
sich dabei um institutionalisierte Beziehungen handelt. Allerdings ist die Wahr-
nehmung auch st�rker auf bestimmte Kriminalit�tsph�nomene und Straft�ter-
gruppen fokussiert.

Wahrnehmung durch das Medium ,externe Institutionen�

Wenn es um die Wahrnehmung außerhalb der Polizei geht, so werden neben
Staatsanwaltschaften, auch Jugendamt, Schule und Bew�hrungshilfe genannt.
Die Staatsanwaltschaften spielen bei der Wahrnehmung durch externe Institutio-
nen die wichtigste Rolle:

„Und die [. . .] zur Zeit [. . .] intensivste Variante ist, dass die Staatsanwaltschaft
jemand als Intensivt�ter erkennt, die neue Abteilung und sobald das passiert,
nimmt die Polizei ihn auch ins Programm auf. Das sind jetzt die letzten zehn T�ter
gewesen, die wir neu aufgenommen haben, dass die von der Staatsanwaltschaft
gekommen sind.“ (P 15: 110)

Staatsanwaltschaften haben an manchen Orten ihre eigene Intensivt�tersachbear-
beitung eingerichtet. Sie nutzen andereAuswahlkriterien und setzen damit andere
Akzente bei den Zielgruppen. Es gibt die Mçglichkeit, dass Intensivt�ter der
Staatsanwaltschaft in die Programme der Polizei eingestellt werden. In diesem
Fall hat die Polizei keinen oder nur geringen Einfluss auf die Auswahl.

Zielsetzungen als Determinanten der Wahrnehmung

Unabh�ngig vom Wahrnehmungsmedium bestimmt die Zielsetzung des jeweili-
gen Intensivt�terprogramms die Kriterien f�r die Aufnahme. Die Sachbearbeiter
werden sich nicht fragen, wer der ideale Intensivt�ter ist, sondern wer am besten
f�r das eigene Programm geeignet ist. Wie bereits dargestellt (vgl. Abschnitt
8.2.1) werden in denmeisten Programmen –mit unterschiedlicher Akzentsetzung
– sowohl pr�ventive als auch repressive Ziele verfolgt. H�ufig handelt es sich um
ein Konglomerat aus beiden Zielen.

Bei pr�ventiven Ans�tzen, richtet sich das Augenmerk vor allem darauf, ob Straf-
t�ter grunds�tzlich mit den spezifischenMethoden dieses Ansatzes (z. B. Gef�hr-
deransprachen, Zusammenarbeit mit dem Jugendamt) erreichbar sind. Dement-
sprechend ist die Wahrnehmung potenzieller Kandidaten haupts�chlich auf die
Zielgruppe Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Bei der Auswahl wird also
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das Alter Ber�cksichtigung finden, aber auch Art und Abfolge der Straftaten so-
wie Persçnlichkeitsmerkmale und soziales Umfeld.

Bei repressivenAns�tzen hingegenwird die Aufmerksamkeit eher auf das Bedro-
hungspotenzial der jeweiligen Person gerichtet sein. Ausgew�hlt werden hier ,ge-
f�hrliche� Personen. Die Einsch�tzung der ,Gef�hrlichkeit� beruht dabei ins-
besondere auf der Erfahrung und Beurteilungsf�higkeit der einzelnen Sachbear-
beiter.

Ein wichtiges Kriterium f�r die Gef�hrlichkeit ist die Qualit�t der begangenen
Straftaten. Dabei spielt es auch eine Rolle, ob die Taten den B�rger beunruhigen
und/oder çffentliche Aufmerksamkeit erregen:

IP 1: „Dar�ber hinaus bewerten wir – insbesondere ist mir aufgefallen in zwei
Sachen – die Vorschl�ge besonders: Erstens, wenn Presserummel da ist, zweitens,
wenn es sich um besondere Gewalttaten handelt, dann sind wir auch bereit, sehr,
sehr viel schneller und fr�her auszuschreiben.“ (P 42: 196)

IP 2: „Das sind die Straft�ter, die eben den B�rger, den Gesch�digten, in beson-
derer Weise beunruhigen. Das kann der Straßenr�uber sein, der alten Frauen die
Handtasche wegreißt oder aber auch der, der hier in der Stadt die Leute mit einer
Aidsspritze bedroht. Also nicht derjenige, der neun, zehn Betrugstaten hinlegt.“
(P 6: 253–257)

Eine hohe Anzahl von Taten wird nicht unbedingt mit ,Gef�hrlichkeit� gleichge-
setzt:

IP: „[. . .] wir haben so Sachbesch�diger am Kfz, der z. B. ’ne Straße lang l�uft,
hier mal den Spiegel abtritt, da denWischer umbiegt und ’ne Antenne hier und so.
Der hat ganz schnell 30 Straftaten gemacht. Aber es ist halt eine Nacht, wo der
einmal aufgefallen ist, sprich also eine Handlung, der wird also nicht als Intensiv-
t�ter erfasst, der hat mal wahrscheinlich einen schlechten Tag gehabt oder wie
auch immer. [. . .] Der wird dann weder als Intensivt�ter noch als Top-Ten er-
fasst.“ (P 3: 178–179)

Allerdings fließt in der Mehrheit der Programme die Prognose zur R�ckf�lligkeit
in die Beurteilung der ,Gef�hrlichkeit� ein:

I: „Wie beurteilen Sie denn, sagen wir mal, bei uns geht es ja auch um so was wie,
ja Gef�hrlichkeit oder, also Bereitschaft zu Gewalt?“

IP: „Ja, ich glaube, das sind Dinge, die sich hier rauskristallisieren, nicht nur
�ber die Taten, sondern auch �ber das Verhalten dann nach der Tat, das Verhalten
bei der Polizei, dass manmitbekommt, [. . .] wie reagiert er jetzt �berhaupt auf die
Tat, auf die Folgen der Tat, auf die Ermittlungen der Polizei, gibt’s da irgendwie
’ne Einsichtigkeit, gibt’s, ist da irgendwie Hopfen und Malz verloren, gibt’s da
vielleicht sogar entsprechende Ansagen, so nach demMotto: Interessiert mich so-
wieso alles gar nicht, ich geh jetzt in den Knast, ichmach sowiesoweiter, ihr kçnnt
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mich alle mal, also da gibt’s davon ein Bild. Ich denke schon, dass da, insbeson-
dere bei den einzelnen Sachbearbeitern, die diese Leute auchwirklich kennen ler-
nen in dieser Situation, dass man da schon Schl�sse ziehen kann – inwieweit die
dann wasserdicht sind . . .“ (P 26: 143)

Auch Kenntnisse vom persçnlichen Umfeld und den Lebensumst�nden kçnnen
dazu beitragen, die Wiederholungsgefahr besser einzusch�tzen:

IP: „[. . .] Was zum Beispiel bei meinem Patenkind, was ich schon sagte. Der hat
zwar ’neMutter. DieMutter arbeitet, ist also allein erziehend mit diesem Kind, 16
Jahre, 17 ist er jetzt. Sie selber hat aufgegeben zu erziehen. Sie hat keinen Einfluss
mehr. Er macht, was er will. Ist den ganzen Tag nicht da, muss sich halt irgendwo
ern�hren. Das heißt also, er muss sich also Geldmittel [. . .] Er arbeitet nicht, hat
auch nichts gelernt nach der Schule, Schule abgebrochen.Der ist also gezwungen,
Straftaten zu begehen.“ (P 7: 109)

Einewichtige Rolle bei der Einsch�tzung der Gef�hrlichkeit spielt der Begriff der
,kriminellen Energie�. F�r einen unserer Interviewpartner umfasst er eine „er-
hçhte Gewaltbereitschaft“, eine „negative Wiederholungsprognose“ und die
„Wirkungslosigkeit bisheriger Strafen und Resozialisierungsmaßnahmen“ (P 6:
105–113). Viele der Kriterien, die zur Bewertung der Gef�hrlichkeit einer Person
herangezogen werden, sind nur schwer zu operationalisieren. Aus diesemGrunde
kommt bei der Auswahl geeigneter Kandidaten f�r die Intensivt�terprogramme
dem ganzheitlichen bzw. implizitenWissen der Sachbearbeiter eine große Bedeu-
tung zu.

In den Zitaten wird deutlich, dass sich die Frage nach der pr�ventiven Erreichbar-
keit bzw. nach der ,Gef�hrlichkeit� eines Intensivt�ters in verschiedenen Zusam-
menh�ngen der Intensivt�tersachbearbeitung stellt: vom Auswahlverfahren bis
zur Umsetzung der Ermittlungsstrategien. Dabei ist immer wieder eine gewisse
Ambivalenz in der Bewertung der Person, vor allem bei Jugendlichen, zu erken-
nen: Zeigt das kriminelle Handeln eher Hilfebedarf an oder sind in erster Linie
repressiveMaßnahmen zu treffen? Hier scheint also ein Potenzial zu Zielkonflik-
ten und damit auch f�r eine inhomogene Auswahl von Intensivt�tern zu liegen.

8.3.3.2 Phase der Entscheidungsfindung

Organisationales Handeln besteht wesentlich aus den Regelungen von Zust�ndig-
keiten. In diesemSinne stellt sich imAugenblick der (ersten)Wahrnehmung eines
potenziellen Intensivt�ters zun�chst die Frage nach der Zust�ndigkeit. Der wahr-
nehmende Sachbearbeiter hat die Mçglichkeit, f�r sich zu entscheiden, dass es
sich bei der Person zwar um einen Mehrfach-, nicht aber um einen Intensivt�ter
handelt. In diesem Fall kommt der Wahrnehmung einer Person als (potenzieller)
Intensivt�ter keine weitere Relevanz zu – eine Entscheidung zur Zust�ndigkeit ist
in diesem Fall nicht nçtig. Wird aber die Wahrnehmung als relevant erachtet und
stimmt die Vorstellung vom Suchobjekt mit den Intensivt�terkriterien �berein, ist

192



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap04.3D 159 26.09.2006 S. 193

eine Entscheidung �ber die Aufnahme der Person in das Intensivt�terprogramm
herbeizuf�hren. Hier stellt sich also die Frage, welche Zust�ndigkeiten daraus re-
sultieren. Es handelt sich dabei in der Regel nicht um den einmaligen Akt einer
Person, sondern um einen Prozess weiterer Entscheidungen, in dem – je nach Or-
ganisationsaufbau und Verfahren – mehr oder weniger viele Personen bzw.
Dienststellen involviert sind und an dessen Ende schließlich die Entscheidung
�ber Aufnahme oder Nichtaufnahme steht.

In den untersuchten 19 Intensivt�terprogrammen entstehen im Zusammenhang
mit der Wahrnehmung eines Intensivt�ters Kommunikationsketten und Informa-
tionsfl�sse, die sich hemmend oder fçrdernd auf die Einstellung eines T�ters ins
Programm auswirken kçnnen. Wird beispielsweise von deliktorientierten Sach-
bearbeitern eine Meldung an die t�terorientierte Dienststelle weitergeleitet, erge-
ben sich funktionale Beziehungen: W�hrend eine Stelle Informationen (Beob-
achtungen) liefert, werden sie an anderer Stelle ausgewertet und beurteilt. Ganz
�hnlich verh�lt es sich, wenn die Wahrnehmung auf der Ebene von Analyseein-
heiten bzw. St�ben liegt, die �ber dasMedium ,polizeiliches Informationssystem�
wahrnehmen:

IP: „Wir haben eine Grundselektion durchgef�hrt, die sich auch erst mal nur auf
die Quantit�t der Straftaten bezog, und diese ermittelten potenziellen Intensiv-
t�ter haben wir auf die çrtlichen Dienststellen [der t�terorientierten Ermittlung]
gegeben. Und so, dass dann auch die Verantwortung sehr, sehr weit nach vorne
verlagert wird, dass dann [. . .] der jeweilige Sachbearbeiter, der am h�ufigsten
mit diesem Intensivt�ter �berhaupt zu tun hatte oder mit dem potenziellen Inten-
sivt�ter, dass es seiner Beurteilung obliegt, ob dieser T�ter �berhaupt in das Pro-
gramm �bernommen wird oder nicht.“ (P 17: 219)

Im Verlauf dieses Prozesses werden die Anfangsinformationen mit weiteren In-
formationen angereichert bzw. dort hin gelenkt, wo bereits Wissen zur betreffen-
den Person vorhanden ist. Dieses Wissen soll genutzt werden, um eine Entschei-
dung �ber die Aufnahme zu treffen.

Bei 9 von 19 Programmen gibt es auch Listen zu potenziellen Intensivt�tern, bei
denen die Entscheidung noch aussteht, also eine Phase der ,Anwartschaft�. Zu die-
sen Intensivt�terkandidaten werden dann weitere Informationen zur Person und
deren krimineller Vergangenheit gesammelt. Unter Umst�nden wird z. B. die Kri-
minalakte angefordert, um daraus vertiefendes Wissen zur Person zu gewinnen.

WelcheMerkmale bei der Entscheidung letztlich ausschlaggebend sind, l�sst sich
nicht eindeutig bestimmen. Wie bereits ausgef�hrt, spielt neben �berlegungen
zur ,Gef�hrlichkeit� bzw. R�ckf�lligkeit vor allem die çffentliche Sichtbarkeit
eine wichtige Rolle. Auch Effektivit�t und Effizienz der Maßnahme m�ssen
vor allem vor dem Hintergrund knapper Ressourcen beurteilt werden. Bei einer
sehr aufw�ndigen Bearbeitungsdauer von ca. einem Jahr kann man leicht nach-
vollziehen, dass eine Aufnahme nur dann geschieht, wenn durch die Festnahme
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und anschließende Haftstrafe oder Einstellen der Straftaten ein deutlicher Erfolg
und eine sp�rbare Entlastung f�r die Polizei sichtbar werden.

IP: „Wir greifen uns also wirklich nur die ab, die wirklich am heftigsten agieren
und wo die bisherigen Maßnahmen durch die deliktorientiert arbeitenden Kom-
missariate nicht den Erfolg gebracht haben, weil die nicht die Mçglichkeiten ha-
ben und weil die nicht die Organisationsform haben und auch die Kapazit�ten ha-
ben, dass sie dann auch mit den entsprechenden Staatsanw�lten so einen Druck
aus�ben kçnnen, dass wirklich die Verfahren auch bei der Staatanwaltschaft zu-
sammengezogen werden.“ (P 1: 57)

Das hier beschriebene (idealtypische) Vorgehen einer Entscheidungsfindung
setzt voraus, dass es einen elaborierten Ansatz mit eigenst�ndigen Intensivt�ter-
dienststellen oder eigenst�ndigen Arbeitsgruppen innerhalb von Dienststellen
gibt. Dies ist in der Mehrheit der 19 untersuchten Programme aus 12 Bundesl�n-
dern der Fall. Teilweise gibt es erhebliche Abweichungen bei der Entscheidungs-
findung in der Umsetzung der einzelnen Ans�tze.

Einen besonderen Fall stellen Intensivt�terprogramme dar, bei denen Wahrneh-
mung und Entscheidung �ber die Aufnahme in eine Datei automatisch zusam-
menfallen, wie es z. B. beim Landesprogramm Mecklenburg-Vorpommern der
Fall ist. Ein Diskussionsprozess findet hier nicht statt. Die Definition eines Inten-
sivt�ters wird ausschließlich �ber Merkmale operationalisiert, die im polizei-
lichen Informationssystem recherchierbar sind. Auf diese Weise wird die Ziel-
gruppe fl�chendeckend einheitlich definiert. Da es sich aber auch hier um eine
f�r t�terorientierte Ermittlung zu große Gruppe handelt, bedeutet dies nicht,
dass auch zu allen ausgew�hlten Personen intensiv ermittelt wird. In Mecklen-
burg-Vorpommern sind mit der Aufnahme in das Intensivt�terprogramm – so
man denn �berhaupt von einem Programm und nicht von einer Datei sprechen
will – außer der �berpr�fung und Aktualisierung der Personendaten keine wei-
teren Maßnahmen obligatorisch.69

Auch der Ansatz imLandBrandenburg hat eigeneWahrnehmungs- und Entschei-
dungsstrukturen, da dort die Intensivt�terprogramme bei den Jugendkommis-
sariaten angesiedelt sind. Dieser Ansatz kann als exemplarisch f�r einen Teil
der 12 Programme gelten, die sich verst�rkt an Jugendliche richten. Die jugend-
lichen Straft�ter werden dabei immer von derselben Dienststelle (Wohnortprin-
zip) bearbeitet, die so sich abzeichnende ,kriminelle Karrieren� fr�h erkennen
kann. Das Besondere ist hier die lange Beobachtungsphase, innerhalb derer im-
mer wieder neu �berlegt werden kann, ob man einen Straft�ter ins Intensivt�ter-
programm aufnimmt. Der �bergang zwischen ,normaler� Sachbearbeitung und
t�terorientierter Ermittlung ist hier also gradueller Natur.

69 Dies gilt nicht f�r das regional in Schwerin umgesetzte Intensivt�terprojekt.
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Abschließend sei auf einen Faktor hingewiesen, der den Entscheidungsprozess
ebenfalls wesentlich beeinflusst: die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft
(vgl. Abschnitt 8.1). Erst wenn gesichert ist, dass die gesammelten Vorg�nge zu
einem Intensivt�ter im Rahmen eines Sammelverfahrens bei der Staatsanwalt-
schaft auch gemeinsam behandelt werden, ist gew�hrleistet, dass damit die Ver-
urteilungswahrscheinlichkeit steigt. Aus diesem Grund werden z. B. in Berlin
vor allem Tatverd�chtige mit Kçrperverletzungs- und Rohheitsdelikten als Inten-
sivt�ter aufgenommen, weil darauf die Zust�ndigkeit der Intensivt�terstaats-
anwaltschaft ausgerichtet ist. Die Definitionen und Auswahlkriterien der Staats-
anwaltschaft kçnnen maßgeblich die Entscheidungen in den Intensivt�terpro-
grammen beeinflussen.

8.3.3.3 Einstellung ins Programm

Die Entscheidung �ber die Aufnahme eines Intensivt�ters ins Programm wird
mehrheitlich durch den Sachbearbeiter eingeleitet bzw. beantragt und dann
vom Dienststellenleiter entschieden. In den Interviews wird vorwiegend ein
sehr kollegiales Verh�ltnis beschrieben: Der Dienststellenleiter vertraut in der
Regel auf das Urteil der zust�ndigen Sachbearbeiter:

IP: „[. . .] Also f�r mich geht’s nur darum, �bergeordnete Gesichtspunkte dann
noch mal zu sehen. Also das kann dann darauf hinauslaufen, Arbeitsbelastungs-
dinge oder hat die Dienststelle, was ich eben sagte, auch wesentliche andere Auf-
gaben im Moment zu erf�llen. Dann m�ssen wir eventuell daf�r, dann m�sste ich
da nochmal steuernd eingreifen. Aberansonsten, wenn ein Sachbearbeiter diesen
Probanden gepr�ft hat undmir dann sagt: ,Pass mal auf, das ist einer, aus den und
den Gr�nden�, dann wird das auch so durchgezogen.“ (P 26: 377–380)

Im Einzelfallwird der Dienststellenleiter unter bestimmten Bedingungen auch al-
lein die Entscheidung f�llen:

IP: „Das ist das, was jetzt hier gesagt wurde, wenn ein KED [Kriminal- und Er-
mittlungsdienst] bei uns einen Intensivt�ter anbietet, dann bietet er ihn eben dem
Sachgebietsleiter und/oder Dienststellenleiter an. Dann kann es durchaus sein,
dass ich mir zum Beispiel den angucke, [Vorgangsbearbeitungssoftware], [Poli-
zeiliches Informationssystem] und so weiter, dass ich dann in das Sachgebiet
gehe und sag: Hier den T�ter ausschreiben. Ich sage ihnen nicht: �berlegt, ob
ihr ihn ausschreiben wollt. Da bin ich mir sicher, der muss ausgeschrieben wer-
den.“ (P 42: 435)

Nur in zwei der 19 untersuchten Programme entscheiden �bergeordnete Dienst-
stellen:

IP: „Der Sachbearbeiter wird das dann zusammenfassen, der wird dann mit mir
sprechen, und ich werde es dann der PD, der Polizeidirektion, der Analysestelle
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hier vorschlagen, dass wir die und die Person auch rein haben mçchten ins Pro-
gramm. Wir werden diese Informationen nat�rlich belegen.“

I: „Also ist das so eine Art Stabsstelle f�r Sie?“

IP: „Ja, genau. Wir selbst kçnnen jetzt nicht sagen, eigenm�chtig eine Person in
das System reinbringen, das geht nicht. Aber ich sehe da kein Problem drin.“
(P 6: 357–363)

Die Einstellung der Person wird in diesen F�llen von der Intensivt�terdienststelle
bei der �bergeordneten Stabsstelle vorgeschlagen. Der Antrag besteht aus einem
Formblatt. Manchmal wird zus�tzlich ein so genannter personenorientierter Be-
richt bzw. ein Personagramm angefertigt, in dem die wichtigsten Rahmendaten
zur Person zusammengefasst werden und die – meist formelhafte – Prognose ge-
stellt wird, dass auch in Zukunft erhebliche Straftaten von der Person zu erwarten
sind.

In einigen Intensivt�terprogrammen wird die Entscheidung �ber die Aufnahme
eines Kandidaten auch durch interdisziplin�re Team- oder Projektgruppen, durch
Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft oder auch die Entscheidung einer Ana-
lysestelle gef�llt.

8.3.4 Wichtige Strukturmerkmale der eingestellten Intensivt�ter

In den vorangegangen Abschnitten wurde gezeigt, dass es sich bei der Auswahl
von Intensivt�tern in der Regel um ein komplexes Verfahren handelt, dessen Aus-
gang von zahlreichen Faktoren beeinflusst ist. Dabei lassen sich folgende Tenden-
zen festhalten:

U Sowohl auf der konzeptionellen Ebene als auch im praktischen Auswahlver-
fahren dominieren zum einen die greifbaren Merkmale ,Anzahl und Art der
Delikte�, zum anderen die eher nicht klar zu definierenden Einsch�tzungen
zur ,Gef�hrlichkeit�. Beide Merkmale stehen in einem engen Wechselverh�lt-
nis.

U Von den Tatstrukturen her geht es um Massen- oder Straßenkriminalit�t, weil
diese Form der Kriminalit�t çffentlich sichtbar ist und damit das Sicherheits-
gef�hl der Bevçlkerung bedroht.

U Die Einstellung eines T�ters h�ngt auch davon ab, wie das Auswahlverfahren
organisiert ist:WelcheWahrnehmungsmedien werden genutzt?Mit wemwird
in dieser Hinsicht kooperiert? usw.

Auf Basis der �berblicksbefragung lassen sich diese allgemeinen Faktoren an-
hand der tats�chlich eingestellten Intensivt�ter noch etwas genauer spezifizieren.
Nach Durchlaufen des Auswahl- und Entscheidungsprozesses werden Intensiv-
t�ter mit folgendenMerkmalen in die 19 untersuchten Programme aus 12Bundes-
l�ndern eingestellt:
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Ein �berblick �ber die Verteilung des Alters der Intensivt�ter in 16 von 19 unter-
suchten Programmen, die prozentuale Angaben dazu gemacht haben, zeigt fol-
gendes Bild:

Tabelle 13:
Altersverteilung der T�ter in den untersuchten Programmen
(n = 19, 3 fehlende Antworten)

Altersspanne
(in Jahren)

. . . in Programmen
vertreten (Anzahl)

Spannweite der An-
teile – Minimum (> 0)
und Maximum (%)

Durchschnitt der
Anteile (%)

Unter 14 9 2–30 5

14–18 15 5–98 46

19–21 12 15–47 21

22–30 7 3–45 19

�ber 30 7 3–45 10

Zum Alter der eingestellten Intensivt�ter kann zusammengefasst werden:

U Bei mehr als der H�lfte der untersuchten Intensivt�terprogramme sind strafun-
m�ndige Kinder unter 14 Jahren vertreten – allerdings meist nur mit einem
sehr geringen Anteil.

U Die imDurchschnitt grçßteGruppe stellen die 14–18-J�hrigen. Sie sind zudem
praktisch in allen Programmen zu finden. Die Spannweite reicht von Program-
men mit einem sehr geringen Anteil bis zu solchen, bei denen die Intensivt�ter
fast ausschließlich aus dieser Altersgruppe rekrutiert werden.

U Bei etwa einem Drittel der Programme werden �ber 21-J�hrige als Intensivt�-
ter gef�hrt. Auch hier variieren die Anteile erheblich.

Mit dem Fragebogen wurden dieDelikte in Anlehnung an Abschnitte des Strafge-
setzbuches abgefragt, die von den ins Programm eingestellten Intensivt�tern be-
gangen werden. Die Sachbearbeiter sollten die jeweiligen Anteile f�r ihr Pro-
gramm bzw. ihre Dienststelle sch�tzen. Zum Vergleich werden die Anteile der
Deliktbereiche aus der Polizeilichen Kriminalstatistik f�r das Jahr 2004 aus-
gewiesen.70

F�r 17 von 19 Programmen kçnnen folgende Ergebnisse zusammengefasst wer-
den:

70 Da die Deliktbereiche im Fragebogen nur grob vorgegeben waren, kann es sich auch bei den
Vergleichszahlen aus der PKS nur um einen groben Orientierungsrahmen handeln.
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Tabelle 14:
Delikte der eingestellten Intensivt�ter (n = 19, 2 fehlende Antworten)

Delikte nach Abschnit-
ten des Strafgesetz-
buches

. . . in den Pro-
grammen be-
arbeitet
(Anzahl)

Spannweite der
Anteile – Mini-
mum (> 0) und
Maximum (%)

Durchschnitt
der Anteile (%)

Anteil d. De-
likte a. d. Ge-
samtkriminali-
t�t laut PKS
2004 Deutsch-
land (%)

Straftaten gegen das
Leben

5 1–10 1 rd. 0

Straftaten gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung

8 1–20 2 rd. 1

Raub, r�uberische Er-
pressung (Abschnitt 20
Strafgesetzbuch)

17 3–60 20 rd. 1

Straftaten gegen die kçr-
perliche Unversehrtheit
(Abschnitt 17 Strafge-
setzbuch)

17 3–80 23 rd. 7

Diebstahlsdelikte (Ab-
schnitt 19 Strafgesetz-
buch)

17 20–70 45 rd. 45

Vermçgen- und F�l-
schungsdelikte

13 2–12 5 rd. 18

Sonstige Straftaten 15 3–40 12 rd. 28

Die Tabelle verdeutlicht:

U DieDiebstahlsdelikte nehmen bei den untersuchten Programmen einen relativ
großen Raum ein. Sie liegen bei allen 17 Programmen �ber 20% und variieren
bis zu 70% in einem Programm. Allerdings liegt der Anteil der Diebstahlsde-
likte bei 8 von 17 Programmen unterhalb des bundesdeutschen Wertes von
rund 45% aller registrierten Straftaten.

U Straftaten gegen die kçrperliche Unversehrtheit (nach Abschnitt 17 des Straf-
gesetzbuches) sind in den Intensivt�terprogrammen am zweitst�rksten vertre-
ten. Der meist genannte Wert in 6 Programmen betr�gt 20%. Damit liegen sie
�berwiegend weit hçher als die bundesdeutschen Vergleichswerte von rd. 7%.

U Auch bei Raub und r�uberischer Erpressung sind die Anteile in allen 17 Pro-
grammen weit hçher als dies in der Polizeilichen Kriminalstatistik ausgewie-
sen wird.

U Eher marginal sind Vermçgens- und F�lschungsdelikte (nach den Abschnitten
8 und 23 StGB), die in 4 Programmen gar nicht vorkommen und in 13 Pro-
grammen zwar erfasst wurden, jedoch unterhalb eines Anteils von 12% blei-
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ben. Alle ,sonstigen Delikte�, die in einer Kategorie zusammengefasst und
nicht n�her spezifiziert wurden, sind in 2 Programmen gar nicht vertreten
und in 11 Programmen nehmen sie bis zu 40% aller Delikte ein.

U Besonders wichtig in Zusammenhang mit der Ermittlung unbekannter sexuel-
ler Gewaltt�ter war in der Fragebogenerhebung der jeweiligeAnteil der schwe-
ren sexuellen Gewalttaten und der Straftaten gegen das Leben. Hier �berrascht
das Ergebnis, da aufgrund der Interviews anzunehmen war, dass solche Taten
im Kontext der Intensivt�tersachbearbeitung nur als Einzelf�lle bearbeitet
werden. Tats�chlich kommen Straftaten gegen das Leben in gut zwei Drittel
der Programme gar nicht vor (12 von 17). Wenn sie vorkommen, bewegen
sich die Anteile in 3 Programmen bei 1–2%. In 2 Programmen, in denen �ber-
wiegendErwachsene erreicht werden, sind einmal 5% f�r dieGroßstadt Berlin
benannt und einmal 10%,wobei sich dieser Anteil auf eine Gesamtzahl von 10
Intensivt�tern des Hildesheimer Modells bezieht. Beim Anteil der Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung an allen Delikten der eingestellten Inten-
sivt�ter verhalten sich die Zahlen �hnlich: Diese Taten kommen bei rund der
H�lfte der 17 Programmegar nicht, jedoch bei 7 Programmen bis zu einemAn-
teil von 5% vor. Im Programm Hildesheim werden 20% konstatiert, was sich
allerdings auch hier nur auf 2 von 10 Personen bezieht.

Alles in allem entsprechen diese Zahlen auch den Ergebnissen aus den Inter-
views: Intensivt�ter unterscheiden sich im Hinblick auf die Taten, die sie bege-
hen, nicht gravierend von anderen Straft�tern; sie weisen allerdings in den Berei-
chen ,Raub� und ,Delikte gegen die kçrperliche Unversehrtheit� deutlich hçhere
Anteile auf. Ein weiteres wichtiges Ergebnis, das sich bereits in den Interviews
abzeichnete, wird ebenfalls best�tigt: Intensivt�terprogramme variieren breit in
Bezug auf die Delikte, die sie bearbeiten.

8.4 Die Praxis der Sachbearbeitung als Generierung von Wissen zum
T�ter

Um analysieren zu kçnnen, welches Wissen zu Intensivt�tern vorhanden ist, soll
im Folgenden die Sachbearbeitung bei Intensivt�terprogrammen genauer unter-
sucht werden. Die Sachbearbeitung wird dabei praktisch ausschließlich unter
denAspekten der Informationssammlung, -auswertung und -verwendung imHin-
blick auf die jeweils gesetzten Ziele betrachtet. Andere Aspekte der Sachbearbei-
tung, wie bspw. die Regelung vonZust�ndigkeiten, b�rokratische T�tigkeiten etc.
bleiben außen vor. Tats�chlich macht Informationsgewinnung und -management
einen großen und auch sehr wichtigen Teil der Arbeit in Intensivt�terprogrammen
aus. Kriminalistische Arbeit ist wesentlichWissensarbeit; nach unserer Einsch�t-
zung gilt dies in besonderem Maße f�r die Sachbearbeitung in Intensivt�terpro-
grammen. In der von uns durchgef�hrten Befragung gaben 16 der 19 befragten
Sachbearbeiter an, dass Informationsmanagement ,sehr wichtig� ist. Lediglich
f�r 3 war es ,eher wichtig�.
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Die Gliederung der Darstellung folgt – um Wiederholungen zu vermeiden – so-
wohl systematischen als auch chronologischen Gesichtspunkten. Im Rahmen
der Sachbearbeitung werden in einem ersten Schritt die Daten- und Informations-
best�nde der Polizei zusammentragen und – vor allem im Rahmen des Auswahl-
verfahrens – genutzt. Erst danach werden die Sachbearbeiter die dort gesammel-
ten Informationen aufgreifen, sie aktualisieren und umweitere erg�nzen. �hnlich
wie bei der Aufkl�rung von Unbekanntsachen werden die Ausgangsinformatio-
nen genutzt, um der daran ankn�pfenden Ermittlung eine Richtung zu geben.

Die verschiedenen T�tigkeiten sollen zuletzt zu idealtypischen Handlungsstrate-
gien verdichtet werden. Die Handlungsstrategien sind auf die Sammlung von Da-
ten und Informationen ausgerichtet, die im Rahmen der vorgegebenen Ziele eine
jeweils spezifische Funktion haben. Um Idealtypen handelt es sich deswegen,
weil die dargestellten Strategien nicht in Reinform vorkommen werden. Jedes
Programm entwickelt aufgrund seiner Geschichte, den Besonderheiten der Ziel-
gruppe oder der Organisationsform und anderer Faktoren eigene Antworten auf
die Bedingungen und Herausforderungen der Ermittlung – dies nicht zuletzt
auch deswegen, weil es sich bei den Intensivt�terprogrammen um einen Bereich
polizeilicher T�tigkeit handelt, der sich nach wie vor in einem Experimentiersta-
dium befindet (vgl. Abschnitt 8.1).

8.4.1 Datenerhebung und -auswertung zu polizeilichen Vorerkenntnissen

Bereits w�hrend des Auswahlverfahrens beginnt die Informationssammlung zu
den polizeilichen Vorerkenntnissen der potenziellen Kandidaten. Da die Auswahl
praktisch ausschließlich auf der Basis polizeilicher Vorerkenntnisse geschieht,
kann sie als ein Verfahren zur Informationsverarbeitung polizeilicher Daten-
und Wissensbest�nde aufgefasst werden.

IP: „Also die Aufnahme mach ich eigentlich zu 99% nur vom Polizeibestand ab-
h�ngig, [. . .]“ (P 5: 537)

Wir haben in den vorherigen Abschnitten dargestellt, welche Informationen ver-
arbeitet werden, wer daran beteiligt ist undwie sie verarbeitet werden, damit letzt-
lich eine Entscheidung �ber die Aufnahme getroffen werden kann. ImVerlauf der
Sachbearbeitung wird das Informationsmanagement zu den polizeilichen Vor-
erkenntnissen fortgef�hrt und bleibt dabei ein zentraler Aspekt der Sachbearbei-
tung. Der Zugriff auf die Daten und Informationen erfolgt �ber die verschiedenen
Speichermedien, die aufgrund der darin vorhandenen Inhalte und der verschiede-
nen Zugriffsweisen als Teilsuchr�ume aufgefasst werden sollen. Den Schl�ssel
zur Erschließung haben die t�terorientierten Ermittler bereits in der Hand: die
Identit�t der Person.
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8.4.1.1 Polizeiliche Informationssysteme (EDV-Best�nde)

Mit demZugriff auf das polizeiliche Informationssystem l�sst sich am schnellsten
ein �berblick �ber die Vorg�nge der letzten Jahre gewinnen (vgl. Abschnitt
8.3.3.1). Welche Vorg�nge tats�chlich noch vorhanden sind, h�ngt von den jewei-
ligen Speicherfristen und dem T�terverhalten ab (vgl. Abschnitt 6.3.2). �ber den
Zugriff auf INPOL und den Kriminalaktennachweis (KAN) l�sst sich zudem re-
lativ einfach feststellen, ob auch in anderen Bundesl�ndern Vorg�nge zu der be-
treffenden Person vorliegen, und �ber die Kriminalaktennachweis-Nummer kann
auf diese Unterlagen – wenn auch dann in der praktischen Durchf�hrung um-
st�ndlicher – zugegriffenwerden. Allerdings ist die Informationsdichte relativ ge-
ring. Letztlich handelt es sich dabei um die Basisdaten zur Person und der jewei-
ligen Tat (vgl. Kapitel 7).

In der Befragung der Sachbearbeiter gab es ein klares Votum f�r die Bedeutung
der polizeilichen Informationssysteme. 14 der Befragten gaben an, dass es sich
hierbei um eine ,wichtige�, vier Sachbearbeiter meinten, dass es sich um eine
,eher wichtige� Datenquelle handelt. Lediglich ein Sachbearbeiter hielt sie f�r
,eher unwichtig�.

In den meisten Intensivt�terprogrammen spielt die elektronische Datenverarbei-
tung auch w�hrend der Sachbearbeitung eine wichtige Rolle. In 14 der 19 befrag-
ten Intensivt�terprogramme werden EDV-Dateien zu den Intensivt�tern gef�hrt.
Nur in einem Fall gab es die Einsch�tzung, dass es sich hierbei um einen unwich-
tigen Teil des Informationsmanagements handelt.

8.4.1.2 Kriminalakte

In der Regel wird der Zugriff auf Vorerkenntnisse �ber die Kriminalakte inhalts-
reicher sein als �ber das polizeiliche Informationssystem. Sie ist Teil der Krimi-
nalpolizeilichen personenbezogenen Sammlung (KpS) und ist von der Ermitt-
lungsakte, die ausschließlich Informationen zum jeweiligen Vorgang enth�lt, zu
unterscheiden. In der Kriminalakte werden alle Informationen zur Person und
die wesentlichen Inhalte zu allen Vorg�ngen gesammelt. Sie enth�lt u. a. Melde-
bzw. Aufenthaltsanschriften, Strafregisterausz�ge, eine Zusammenstellung der
erkennungsdienstlichen Behandlungen, Angaben zu Haftzeiten, Bew�hrungen
oder Verschonungen sowie zu den Vorg�ngen mindestens die Strafanzeige und
den Schlussbericht (vgl.Walter 2001b: 925).Welche undwie viele Informationen
letztlich tats�chlich dort zu finden sind, h�ngt in hohem Maße davon ab, zu wel-
chenDelikten ermittelt undmit welcher Sorgfalt sie von den jeweiligen Sachbear-
beitern gespeist wurde:

IP: „[. . .] Wobei das auch immer sehr abh�ngig davon ist, wie das Engagement
der Sachbearbeiter ist, diese Kriminalakte dann auch zu f�ttern. [. . .]“ (P 2: 282)
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IP: „[. . .] bei uns gibt es zwei Leitzordner �ber eine Person, oder es gibt f�nf Blatt
�ber eine Person, [. . .]“ (P 1: 381)

Als Grund f�r die unterschiedliche Sorgfalt bei der Aktenf�hrung wird angef�hrt,
dass bei den jeweiligen Sachbearbeitern der aktuelle Vorgang im Vordergrund
steht. Die Mçglichkeit, dass die eigenen Ermittlungen in einem anderen Kontext
noch einmal relevant werden kçnnten, wird nicht gesehen oder wegen der aktuel-
len Arbeitsbelastung nicht ber�cksichtigt.

IP: „Wir haben also eine recht hohe Fehlerquote schon in Papierform. Weil der
Kollege einfach sagt, ja, da schreib ich eh nix rein und das ist hier Papier, das
geht in die Akte, das hat ja nix mit den Ermittlungen zu tun. Die erkennen also
nicht, dass die Ermittlungsakte irgendwann im Keller verschwindet. Und das ein-
zige, was von ihrer ganzen Arbeit �brig bleibt, ist eigentlich ein Merkblatt in die-
ser Kriminalakte. [. . .] Und dam�ssenwir einfach noch ein bisschenwas tun, dass
die Kollegen nicht sagen, ich arbeite jetzt f�r meinen Vorgang . . .“ (P 7: 302)

Auch im Hinblick auf die niedergelegten Inhalte werden Defizite festgestellt:

IP 1: „Da gehçren auch mal so persçnliche Daten, Handynummern und so was,
gehçrt doch da rein.“

IP 2: „Und das Gef�hl, was ich habe, wenn ich mit jemand spreche. Ist der offen,
wie verh�lt er sich, schwitzt er? Das kann ich da rein schreiben. Es n�tzt nichts,
wenn ich versuche, das wissenschaftlich zu umschreiben oder gar nichts zu schrei-
ben, sondern nur Fakten da rein zu bringen. Das n�tzt mir nichts.“

IP 1: „Nonverbale Signale.“

IP 2: „Richtig. Die m�ssen da eigentlich rein. Aber versuchen sie das allen Kol-
legen klar zu machen, dass er das machen soll. Der w�rde etwas von sich preis-
geben, n�mlich das, wie er Gef�hle aufnimmt.“ (P 7: 308–311)

NachMeinung der interviewten Sachbearbeiter sollten also auch persçnliche Ein-
sch�tzungen (vgl. Abschnitt 6.2.2) in die Akte aufgenommenwerden. Daraus las-
sen sich dann Informationen zur T�terpersçnlichkeit erschließen. Besonders er-
giebig scheinen in dieser Hinsicht Vernehmungsprotokolle zu sein.

IP: „Wenn man eine Beschuldigtenvernehmung, die zwei oder drei Jahre her ist,
liest man die nat�rlich erst mal. Ist erst mal ein anderer Sachbearbeiter – selbst
wenn man die eigenen Beschuldigtenvernehmungen noch mal liest – weil, da fal-
len einem noch tausend Sachen ein, wenn man die so liest. Man merkt bei der Ver-
nehmungmanchmal schon, na der hat den zu vernehmenden Beamten zumNarren
gehalten, der war gewitzt oder da lassen sich schon zur Persçnlichkeit ein paar
Aussagen treffen, es ist dann wieder die Frage, brauch ich die nachher, die Aus-
sagen zur Persçnlichkeit.“ (P 1: 398–401)

Welche Informationen die Akte enth�lt, h�ngt neben dem Engagement und den
F�higkeiten des Sachbearbeiters von den jeweiligen Delikten und letztlich vom
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einzelnen Fall ab. Im folgenden Fall erl�utert ein Sachbearbeiter auch den Infor-
mationsmehrwert der Kriminalakte gegen�ber dem polizeilichen Informations-
system:

IP: „[. . .] er hat einenWohnungseinbruch begangen, indem erdie T�r eingetreten
hat, das steht vielleicht noch drin [im polizeilichen Informationssystem] und es
steht vielleicht noch drin, er hat Schmuck geklaut. So, jetzt steht aber in der Kri-
minalakte noch ein bisschen mehr drin: Was war das f�r Schmuck, dann kommt
vielleicht auch noch dabei raus, hat er den Schmuck irgendwie versetzt, wenn
ja, wo. Dann interessiert mich der Hehler, wo er den versetzt hat. Wenn ich also
im Eigentumsbereich arbeite, muss ich das wissen, und, und, und. Also ist die Kri-
minalakte f�r uns immens wichtig.“ (P 1: 379–383)

Es zeigt sich, dass es bei der Auswertung der Akte durch die Sachbearbeiter ins-
besondere um nicht standardisiert abzufragende Informationen geht. Nicht mehr
die einzelne Information steht im Vordergrund, sondern das Ordnen der Daten zu
einer Geschichte bzw. zu einem Netz aufeinander bezogener Daten, die das Hin-
tergrundwissen f�r Einsch�tzungen zur Person abgeben.

Dies gilt auch f�r die Verwendung von Daten, die zwar nicht unmittelbar aus der
Polizei stammen, die aber trotzdem – in Abh�ngigkeit vom Akten f�hrenden
Sachbearbeiter – in der Kriminalakte abgelegt sein kçnnen. Dabei handelt es
sich umUnterlagen aus der Justiz (Anklageschriften, Urteile, psychiatrische Gut-
achten, Haftberichte etc.), die nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens bei der
Polizei nachtr�glich der Akte hinzugef�gt werden:

IP: „[. . .] Wenn es ein schwerer Junge ist, sag ich mal, den wir wirklich von der
Straße haben mçchten, so schnell wie mçglich, da gucken wir uns auch also an,
mit wem hat er in der Haft, wenn er schon mal in Haft war, mit wem hat er zusam-
men gesessen, schon mal, was sind denn das f�r Typen gewesen, wo kann er denn
was gelernt, was f�r Delikte kommen infrage. Hat er was Neues gelernt im Knast,
vielleicht hat er eine Lehre gemacht, das steht halt alles in der Kriminalakte drin.
Da sind die Haftdaten halt auch drin, Haftdatei, da gehen wir nat�rlich auch rein,
wenn er schon mal gesessen hat.“ (P 1: 385–389)

IP: „Sie [Urteile] sind manchmal sinnvoll, so muss man es sagen. Weil eben çfter
im Urteil sehr viel drin steht, was nirgends wo anders bekannt ist, weil eben doch
vor Gericht ganz andere Sachen dann erz�hlt werden oder ganz einfach die Leute
ihren Werdegang vor Gericht ein bisschen schildern, gerade eben Jugendliche,
weil die Richter das mit ins Urteil aufnehmen, den Werdegang der Person und
die Persçnlichkeit des T�ters. Sachen, wie sie so niedergeschrieben nirgendwo
sind.“ (P 15: 238–242)

Im Zusammenhang mit der Einf�hrung der elektronischen Aktenf�hrung wird
von einigen Sachbearbeitern die Papierakte als leichter handhabbar eingesch�tzt.
Dabei mag �bersehen werden, dass mit denMçglichkeiten der elektronischen Re-
cherche sehr schnell nach einzelnen Schl�sselbegriffen gesucht werden kann
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(vgl. Abschnitt 7.2.1). Letztlich mag die Bevorzugung von Papier eher etwas mit
dessen ,sinnlichen� Qualit�ten zu tun haben.

IP 1: „Noch haben wir sie in Papierform. Was ich auch so noch besser finde.“

IP 2: „Ja, das ist auch besser. Man soll sich also lçsen von diesem Elektronischen.
Weil umfangreiche Sachen kann man am Bildschirm nicht bewerkstelligen. Man
kann jetzt nicht �berfliegen, man kann jetzt nicht quer lesen, man muss jetzt tat-
s�chlich Zeile f�r Zeile auf dem Schirm lesen. Und das ist einfach zu zeitintensiv.
Papier kann ich einmal durch die Finger laufen lassen und find das, was ich brau-
che.“ (P 7: 299–300)

Insgesamt wird die Bedeutung der Kriminalakte als Quelle f�r die Informations-
gewinnung als ebenso groß wie die EDV-Best�nde eingesch�tzt. 15 der befragten
Sachbearbeiter halten sie f�r ,wichtig�, 4 f�r ,eher wichtig�. In den Interviews
zeigte sich, dass die Akte regelm�ßig und systematisch genutzt wird. Dabei han-
delt es sich nicht nur um eine Suche nach ,harten Daten�, sondern die Akte wird
auch in der Art eines hermeneutischen Verfahrens auf latente Strukturen hin un-
tersucht (vgl. Abschnitt 8.4.3.3). Wie bereits dargestellt, versuchen die Sachbear-
beiter bspw. anhand des Vernehmungsverhaltens Hinweise auf die Persçnlichkeit
der Person zu gewinnen. Dabei handelt es sich um einen Prozess der Wissens-
generierung: Implizites wird in explizites Wissen verwandelt. Das Verfahren,
das dabei verwendet wird, kann analog zur Rekonstruktion des Tathergangs an-
hand von Spuren verstanden werden, nur dass es sich hier um die Rekonstruktion
der T�terpersçnlichkeit und seiner Handlungsbez�ge handelt.

8.4.1.3 Kommunikation und Kooperation mit ehemaligen Sachbearbeitern

Eine weitere Informationsquelle innerhalb der Polizei sind Sachbearbeiter und
Polizisten, die Kontakt zum Intensivt�ter hatten oder haben. Die Datenquelle,
um die es sich dabei handelt, ist gewissermaßen das Ged�chtnis der Polizisten.
Bei der Erschließung dieser ,Datenquelle� kommt aber ein weiterer Aspekt, n�m-
lich der der gemeinsamen Informationsverarbeitung hinzu. Es geht dabei nicht
um ein einseitiges AbrufenvonDaten oder Informationen, sondern umdie diskur-
sive Aufbereitung des vorhandenen Wissens mit dem Ziel, die Person besser ein-
sch�tzen zu kçnnen. Gefragt ist in erster Linie also das implizite bzw. ganzheit-
liche Wissen zum Straft�ter (vgl. Abschnitt 6.2.2).

IP: „[. . .] und die Jugendbeamten sind halt dann vor Ort da, die sollen ihr Klien-
tel auch kennen, ihre Problemjugendlichen, ihre �rtlichkeiten, wo sie sich auf-
halten [. . .], dass die auch [. . .] Erkenntnisse dann entsprechend mit einbringen
und das hat sich eigentlich schon bew�hrt. Das ist eine ganz gute Geschichte.“
(P 5: 88)

�ber Kommunikation und Kooperation kann aber auch der Zugriff auf Daten er-
folgen, die innerhalb der deliktorientiert arbeitenden Dienststellen gesammelt
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wurden. Das Sammeln der relevanten Daten wird dabei an den vormals zust�ndi-
gen Sachbearbeiter delegiert.

IP: „[ . . .] und wenn ich jetzt weiß, ich hab einen, der ist bei denen schon bear-
beitet worden, dann muss ich halt den Sachbearbeiter bei dem Kommissariat an-
rufen und sagen: ,Du sag mal, was weißt du alles �ber den I.?� Und der sagt dann
schon, der h�ngt mit dem zusammen, der hat so eine gelbe [unverst�ndlich] seine
Finger drin, da spielt er ein bisschen Zuh�lter, damacht erdies, dieMçglichkeiten
zur Informationsgewinnung sind schon da, bloß muss das vom Sachbearbeiter ak-
tiv ausgehen. Also der muss sich seine Infos dann suchen.“ (P 5: 827)

Wie eng die Zusammenarbeit bzw. wie intensiv der Informationsaustausch ist,
h�ngt wesentlich von den Kooperationsformen der Intensivt�terdienststellen ab.
In einigen Intensivt�terprogrammen ist die Kooperation mit bestimmten Dienst-
stellen (Jugendsachbearbeiter, Sonderdienststellen, z. B. Graffiti) fester Bestand-
teil der Programms.

Bei diesen Programmen beginnt der Austausch von Informationen bereits im
Rahmen des Auswahlverfahrens. Meist werden von diesen Dienststellen geeig-
nete Kandidaten vorgeschlagen und die f�r die Beurteilung nçtigen Informatio-
nen werden dann gleich mitgeliefert. In der Regel werden diese Kooperations-
beziehungen w�hrend der Sachbearbeitung durch die Intensivt�termitarbeiter
aufrechterhalten (vgl. Abschnitt 8.3.3.1).

8.4.2 Erhebung neuer und Aktualisierung vorhandener Daten

T�terorientierten Ermittlern stehen grunds�tzlich dieselbenMethoden der Daten-
erhebung zur Verf�gung wie den deliktorientiert arbeitenden (vgl. auch Ab-
schnitt 3.4.5). Egal ob Beschuldigtenvernehmung oder Alibiermittlung, ob Tele-
fon�berwachung oder Observation, die Methoden bleiben die gleichen. Teilweise
erhalten diese aber eine andere inhaltliche Ausrichtung bzw. Akzentuierung
durch ihren Bezug auf eine konkrete Person. So setzt bspw. die Umfeldermittlung
(Zeugenvernehmung) bei den deliktorientierten Ermittlungen beim Umfeld der
Straftat an, also beispielsweise bei Nachbarn der Tatortwohnung. Bei der t�terori-
entierten Ermittlung wird hingegen das soziale Umfeld des T�ters ins Visier ge-
nommen.

Lediglich zwei Methoden lassen sich als mehr oder weniger spezifisch f�r t�ter-
orientierte Ermittlungen erkennen, auch wenn es sich bei ihnen eher um Weiter-
entwicklungen bereits bestehender als um neue Methoden handelt: die Gef�hr-
deransprache (vgl. Abschnitt 8.4.2.5) und der Einsatz des personengebundenen
Hinweises als Beobachtungssystem (vgl. Abschnitt 8.4.2.4).

Ansonsten unterscheidet sich t�terorientierte von deliktorientierter Ermittlung
vor allem in der Intensit�t der Ermittlung. Teilweise erhalten hierdurch auch be-
kannte Methoden eine neue Qualit�t.
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8.4.2.1 Aktualisierung der vorhandenen Daten durch Zugriff auf polizeiliche
und außerpolizeiliche Dateien (Daten)

Sp�testensmit der Einstellung des Intensivt�ters in das Programmwerden die vor-
handenen polizeilichen Daten zur Person vervollst�ndigt und nçtigenfalls aktua-
lisiert. In einer Dienstanweisung heißt es hierzu:

„Dort [zust�ndige ToE-Dienststelle] werden neben der Auswertung der Krimi-
nalakte auch noch der Aufenthaltsort und weitere erkennungsdienstliche Unterla-
gen �berpr�ft und evtl. aktualisiert. Nach dem Konzept ist in allen verf�gbaren
Informationssystemen [inkl. Verkehrsstrafsachen und Staatsschutz] zu recher-
chieren.“ (P 28: 24)

In Erg�nzung hierzu wird regelm�ßig �berpr�ft, ob die erkennungsdienstlichen
Daten zur Person noch aktuell und vollst�ndig sind. Eventuellwerden neue Licht-
bilder zur Einstellung in die polizeilichen Lichtbilddateien gefertigt. In einigen
Bundesl�ndern wird dar�ber hinaus bei der Einstellung des Intensivt�ters �ber-
pr�ft, ob eine DNA-Probe zur Identit�tsfeststellung genommen und gespeichert
werden kann (vgl. auch Abschnitt 7.1).

An die polizeilichen Daten ankn�pfend, werden in der Regel auch Datenquellen
außerhalb der Polizei, z. B. aus der Justiz oder Meldebehçrden, einbezogen. Der-
artige Aktualisierungen werden im Verlauf der Sachbearbeitung immer wieder
vorgenommen.

IP: „Ja. Wenn der in dieM�hlen geraten ist, dann wird auchwirklich alles zusam-
mengesucht. Das ist auch in der Arbeitsanweisung ToE so festgeschrieben unter
den Standardmaßnahmen f�r Intensivt�ter, dass eben solche Ausz�ge beizuziehen
sind. BZR (Bundeszentralregister), AZR (Ausl�nderzentralregister), diese ganzen
Angelegenheiten, regelm�ßig Meldeanschriften�berpr�fung und Aufenthalts-
anschriften�berpr�fung. Also so ’ne Sachen sind dann wirklich regelm�ßig
durchzuf�hren.“ (P 2: 290)

Das im Zitat genannte Bundeszentralregister (BZR) gibt Auskunft zu rechtskr�f-
tigen Entscheidungen von Strafgerichten, das Ausl�nderzentralregister (AZR)
zum Status von Ausl�ndern (Asylantr�ge, Auflagen etc.). Neben den genannten
Datenbest�ndenwerden – immer inAbh�ngigkeit vomFall bzw. der Person –wei-
tere Datenbanken, z. B. Kraftfahrzeugbehçrden, abgefragt.

In der standardisierten Erhebung wurden Einsch�tzungen zu folgenden Daten-
anfragen gegeben:
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Tabelle 15:
Auswertungen von Datenbest�nden anderer Behçrden (n = 19)

Datenbest�nde
folgender
Behçrden

,Unwichtig� ,Eher
unwichtig�

,Eher
wichtig�

,Wichtig� ,Nicht zutref-
fend�/Keine
Antwort

Meldebehçrden 2 2 6 8 1

Kfz-Behçrde 3 5 4 4 3

Justiz 2 1 8 8 –

Die Tabelle zeigt, dass Datenanfragen bei nicht-polizeilichen Behçrden – einmal
abgesehen von denAnfragen bei den Kfz-Behçrden – vomGros der Intensivt�ter-
programme zu den wichtigen Informationsquellen gerechnet werden. Allerdings
haben sie f�r die Sachbearbeiter nicht denselben Stellenwert wie die Auswertung
polizeilicher Datenbanken, die 14 der 19 Befragten f�r wichtig halten.

Anfragen bei weiteren Behçrden (Jugend-, Sozialamt, Schule etc.) und teilweise
auch privaten Organisationen (Wohnungsbaugesellschaften, Vereine etc.) sind
durchaus �blich, variieren aber von Fall zu Fall und in der Art ihrer Durchf�hrung.
Ein direkter Zugriff auf die Datenbest�nde ist in der Regel nicht mçglich. Dies
liegt insbesondere an den rechtlichen Bestimmungen, aber auch an den tech-
nischen Mçglichkeiten.

Zur Aktualisierung polizeilicher Datenbest�nde werden teilweise technische Lç-
sungen eingesetzt, die die Sachbearbeiter von der Recherchearbeit entlasten und
die Aktualit�t der Daten garantieren. Im folgenden Beispiel werden einmal in der
Woche alle erreichbaren Dateien f�r die Intensivt�ter per Software abgefragt.

IP: „[ . . .] Und dann habenwir uns dann ebenmit derHZD [ZentraleDatenstelle]
zusammengesetzt, [. . .] und da habenwir unsere Vorstellungen kundgetan und ge-
sagt: Wir wollen wissen, wenigstens einmal in der Woche. Das Programm l�uft
sonntags nachts um Null Uhr beim LKA und dann spult der eben unsere eingestuf-
ten Intensivt�ter. Mittlerweile h�tten wir jetzt alle Intensivt�ter durch, nach den
Kriterien, die ich ihnen genannt habe, unter anderem Fallzahlver�nderung, in
Haft, außer Haft, Verhandlung, DNA, neue T�ter, also so diese, diese Kriterien,
die man eben f�r den t�glichen Bedarf braucht. Und diese Liste, hab ich mir
eine Arbeitsliste geschaffen, �ndere dann jeden Montag ab bei den entsprechen-
den T�tern, wenn’s was abzu�ndern gibt, melde das an unsereWeb-Redaktion und
die stellt es dann in unseren Intrapol [Intranet] jeden Montag neu ein. Also die
Kollegen, die die Liste am Montag aufschlagen, wissen, die ist bereinigt. Wenn
da steht, der XY hat mittlerweile 380 F�lle, dann stimmt das und wenn da drin
steht, der wird gesucht wegen ,Haftbefehl wegen�, dann stimmt das auch – mit
kleinen Abweichungen noch.“ (P 24: 85)
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Im Zitat wird im Zusammenhang mit der Aktualisierung der Daten ein weiterer
wichtiger Aspekt des Informationsmanagements angesprochen: die Weitergabe
von Informationen innerhalb der Polizei (vgl. auch Abschnitt 6.3.5).

Als Fazit kann festgehalten werden, dass Intensivt�terprogramme nicht nur einen
umfassenden, sondern auch einen aktuellen Datenbestand besitzen.

8.4.2.2 Informationssammlung durch die Kooperation mit anderen
Polizeidienststellen

Neben dem oben beschriebenen Zugriff auf polizeiliche Vorerkenntnisse durch
Kooperation mit ehemaligen Sachbearbeitern gibt es weitere Kooperationen zu
anderen Dienststellen. Diese dienen sowohl der Datensammlung als auch der Zu-
sammenarbeit in anderen Bereichen, wie der Fahndung und Observation. Nicht
alle diese Beziehungen m�ssen fest institutionalisiert sein. Im Zusammenhang
mit dem Auswahlverfahren hatten wir die Sachbearbeiter gefragt, wie wichtig
f�r sie informelle Kontakte seien. Elf der Sachbearbeiter gaben an, sie w�rden
sie f�r ,eher wichtig� bzw. f�r ,wichtig� halten. Acht Sachbearbeiter hielten der-
artige Kontakte tendenziell f�r ,unwichtig�. Informelle Kontakte haben also keine
herausragende Stellung bei der Zusammenarbeit, kçnnen aber im Einzelfall – so
unsere Beobachtung – durchaus zu Akzentsetzungen bei der inhaltlichen Aus-
richtung der Programme f�hren.

In einigen Intensivt�terprogrammen ist die Zusammenarbeit mit operativen Ein-
heiten integraler Bestandteil des Konzepts. Operative Einheiten kçnnen Dienst-
stellen oder Ermittlungsgruppen sein, die auf Fahndung und Observation spezia-
lisiert sind. DerartigeAufgaben kçnnen teilweisewohl auch durch die Schutzpoli-
zei oder Zivilfahnder �bernommen werden. Dar�ber hinaus gibt es Kooperatio-
nen mit Dienststellen, die auf die Bek�mpfung bestimmter Deliktformen
ausgerichtet sind, wie z. B. Jugendgruppengewalt, Graffiti usw., und die ebenfalls
�berwiegend ,vor Ort� operieren und deswegen T�ter bzw. die jeweiligen Szenen
kennen.

Die Zusammenarbeit mit deliktorientiert arbeitenden Dienststellen wurde bereits
im Kontext des Auswahlverfahrens dargestellt (vgl. Abschnitt 8.3.3). Sie schla-
gen teilweise Kandidaten f�r das Intensivt�terprogramm vor und liefern entspre-
chende Informationen. Aber auchw�hrend der Sachbearbeitung kommt es zu Ko-
operationen bis hin zur Aufteilung von anstehenden Ermittlungsaufgaben.

Die Bedeutung der Kooperation mit deliktorientiert arbeitenden Dienststellen
und operativen Einheiten wird folgendermaßen eingesch�tzt:
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Tabelle 16:
Kooperationen mit anderen Dienststellen oder Fachkr�ften (n = 19)

Kooperationmit
. . .

,Unwichtig� ,Eher
unwichtig�

,Eher
wichtig�

,Wichtig� ,Nicht zutref-
fend� / Keine
Antwort

. . . deliktorien-
tiert arbeitenden
Dienststellen

– 2 6 10 1

. . . operativen
Einheiten

1 1 3 14 –

Die Zusammenarbeit mit operativen Einheiten wurde auch in den Interviews als
besonders wichtig herausgestellt. Sie sind vor Ort t�tig und dadurch sehr nah am
Kriminalit�tsgeschehen. Auf diese Weise wachsen den Dienststellen der t�terori-
entierten Ermittlung gewissermaßen Augen und Ohren.

IP: „Es gibt auf den Abschnitten ja immerdie Einrichtung des Streifendienstes VB
[Verbrechensbek�mpfung] oder auch auf Direktionsebene die FAO’s. Fragen Sie
mich nicht, was die Abk�rzung heißt. Fahndungsaufkl�rung, Observation oder ir-
gendwie so �hnlich. Das sind halt solche Einheiten, die eben f�r so Geschichten
auch zur Verf�gung stehen, wo eben auch der polizeiliche Sachbearbeiter sagen
kann, also der kriminalpolizeiliche Sachbearbeiter die anrufen kann und sagen
kann, kçnnt ihr da mal çfter vorbei schau’n.“ (P 2: 347)

Die Daten, die mit Hilfe der operativen Einheiten gewonnen werden, beziehen
sich also nicht mehr auf Vorerkenntnisse, sondern auf das aktuelle Verhalten
der beobachteten Person. Ausger�stetmit den Informationen aus denvorangegan-
gen Datenrecherchen sind die Fahnder in der Lage, der Person bspw. bestimmte
Autos zuzuordnen oder deren bevorzugte Aufenthaltsorte zu beobachten.

IP: „Wir haben die Akten, die werden ausgewertet, dann werden alle Erkenntnisse
eingegeben, wird versucht an weiche Daten ranzukommen, hier Schutzmann XY:
,Ja, ich weiß, der hat die und die Freundin, die und die Stammkneipe�; was nicht in
der Akte drin steht, geht in die Datenbank mit rein. So, dann wird der eben b�ro-
m�ßig abgekl�rt, BZR [Bundeszentralregister] wird angefordert, Auszug aus dem
Bundeszentralregister, solche, solche Dinge und dann gehen eben hier die Ermitt-
lungsbeamten hin, fahren raus, gucken sich mal an, wo wohnt der, wie wohnt der,
stehen da Autos rum, welche Klingelschilder vor Ort und . . .“ (P 24: 157)

Je enger die Zusammenarbeit ist, desto weniger handelt es sich um eine einglei-
sigeKommunikation, denn die operativenEinheiten erhalten umgekehrt Informa-
tionen, die sie f�r ihre Zwecke verwenden kçnnen. Der Sachbearbeiter in einem
Intensivt�terprogramm beschreibt die Zusammenarbeit mit einer operativen Ein-
heit (EG ,Straße�) als ein Zusammenspiel aus Informationsgewinnung und Um-
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setzung der Informationen in operativeMaßnahmen, das zum Erfolgskonzept des
gesamten Programms wird:

IP: „Da ist eben auch nicht zu verachten wieder der Einsatz der EG [Ermittlungs-
gruppe] ,Straße�. Weil eben sie sofort die Informationen, die praktisch der Sach-
bearbeiter vor Ort ermittelt, im Grunde genommen zugespielt bekommt. Dass sie
in ihrer T�tigkeit nachts, und sei es nur Kennzeichen, Bewegungsbild, das Auto
habenwir da gesehen, das Auto habenwir da gesehen. Und imGrunde genommen
sind die schon soweit jetzt, diese EG ,Straße�, dass sie tats�chlich ihre Pappenhei-
mer auch schon am Gang erkennen. Also wenn die vor Ort ein Auto sehen, dann
wissen die ganz genau, da gehçrt der und der zu und in dem Umfeld bewegt sich
das und das. Die haben in der Vergangenheit das gemacht. Also da sind sie hell-
hçrig, weil sie dann auch genau wissen, im Augenblick haben wir wieder so was
�hnliches. Und dann wird teilweise durch Observationsmaßnahmen oder andere
Dinge doch durch die EG ,Straße� ein Großteil an Zuarbeit geleistet, der auch die
Ermittlungsarbeit nat�rlich wieder nach vorne bringt, weil Erkenntnisse kom-
men, die dann nat�rlich noch mal hinterfragt werden kçnnen und verfestigt wer-
den kçnnen und dann – das hat oft viel dazu beigetragen zum Erfolg, das muss
man ganz klar sagen.“ (P 14: 33)

Die Variationsbreite der Kontrolle und �berwachung reicht von einem eher bei-
l�ufigen ,ein Auge darauf haben� bis hin zu eingriffsintensiven Maßnahmen wie
Observation und Telefon�berwachung. Eine – rechtlich umstrittene –Maßnahme,
die in der Art einer Observation funktioniert, aber auf Intensivt�ter ausgerichtet
ist, ist die Intensivt�terstreife:

IP: „Es gibt vom LKA X aus, das sind hier unsere Observationstruppen, eine Ein-
richtung, die schimpft sich Intensivt�terstreife. Also f�r solche Menschen, die als
Intensiv- undMehrfacht�ter eingestuft wurden und eben jetzt besonders schlimme
Finger sind, wurde mal so ein Instrument erdacht, dass man die mehr oder weni-
ger auf Schritt und Tritt begleitet, und so wie sie irgendwas begehen, was eben
nicht gesetzeskonform ist, gleich die Polizei daneben steht und sagt: ,Hier ist ir-
gendwas nicht in Ordnung, mein Freund, hier hast du Mist gebaut, so geht’s
nicht.� Also wo man eben tats�chlich dem Menschen direkt sagt: ,Also, du bist
hier unter besonderer Beobachtung. Alles was du machst, kriegen wir mit und
wenn du was machst, schreiten wir auch ganz vehement ein.� Rechtlich noch
’ne sehr schwierige Angelegenheit, weil irgendwo kommen wir schon in den Be-
reich einer Observation, beziehungsweise dahin, dass eben der nichts mehr ir-
gendwie ungestçrt machen kann. Schwierige Sache, von daher wirklich ganz
am Rande. Ist zwar offiziell bekannt �berall, weiß jeder, aber schwierige Angele-
genheit rechtlich. Bestimmt ein wirksames Instrument.“ (P 2: 351)

Auch bei der Aufbereitung und Auswertung von den in den Informationssyste-
men der Polizei vorhandenen Daten gibt es die Mçglichkeit, mit anderen Dienst-
stellen zu kooperieren. In dieser Hinsicht kommt den jeweiligen Auswerteeinhei-
ten besondere Bedeutung zu. 15 der befragten Sachbearbeiter halten diese Koope-
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rationsbeziehung f�r ,wichtig� bzw. f�r ,eher wichtig�. Lediglich vier Sachbear-
beiter halten sie f�r ,unwichtig� bzw. ,eher unwichtig�. Eine weitere, wenn auch
f�r Intensivt�terprogramme eher ,exotische� Form der Kooperation ist die Zusam-
menarbeit mit Fallanalytikern. Immerhin gaben sechs Sachbearbeiter an, dass sie
diese Zusammenarbeit f�r ,eher wichtig� bzw. ,wichtig� halten. In sieben Intensiv-
t�terprogrammen findet eine derartige Zusammenarbeit �berhaupt nicht statt.

8.4.2.3 Informationssammlung durch die Kooperation mit anderen
Behçrden

In Kapitel 8.4.2.1 wurde der einseitige Zugriff der Ermittler auf Datenbest�nde
außerhalb der Polizei dargestellt, wie er in fast allen Intensivt�terprogrammen
zu beobachten ist. Viele Intensivt�terprogramme beschr�nken sich aber nicht
nur auf das einseitige Abfragen von Daten, sondern entwickeln mehr oder weni-
ger feste Kooperationsbeziehungen zu verschiedenen anderen Behçrden. In sol-
chen F�llen erh�lt auch der Umgang mit Daten und Informationen, der dann bi-
lateral stattfindet, eine neue Qualit�t.

IP: „[ . . .] Also unsere Informationen bekommen wir schon von einigen Behçr-
den. Es ist nicht so, dass wir hier im luftleeren Raum leben und nur von uns
aus an Informationen und Hinweise gelangen. Es ist also so, dass wir sehr, sehr
eng mit anderen Behçrden sei es hier Jugendamt, Jugendgerichtshilfe, Staats-
anwalt sowieso, aber auch Schulen oder auchMçglichkeiten bis zum Sportverein,
den man dann irgendwo mit einbeziehen kann. Haben wir also gute Erfahrungen,
dass wir nicht außen vor gelassen werden, dass man auchmit uns spricht, dass wir
mit eingebunden werden.“ (P 3: 297)

Die Kooperation – und damit auch der Informationsaustausch mit den Justizbe-
hçrden – wird praktisch in allen Intensivt�terprogrammen gepflegt. Es wurde be-
reits dargestellt (vgl. Abschnitte 8.1 und 8.2), dass die Zusammenarbeit mit den
Staatsanwaltschaften unabdingbar f�r den Erfolg des Programms ist. Bestehen
aber ohnehin Kooperationen zwischen der Dienststelle der t�terorientierten Er-
mittlung und der Staatsanwaltschaft werden diese in der Regel dann auch zum In-
formationsaustausch genutzt. Tats�chlich besteht aber auch die Mçglichkeit sehr
enger Absprachen:

IP 1: „[ . . .] wir arbeiten bei uns auch quasi nur noch richtig im Auftrag der
Staatsanwaltschaft und ja, die sagen uns richtig, wir brauchen noch das und
das Verfahren und die suchen wir dann und die kriegen wir auch, weil die halt
st�ndig unterwegs sind. Die werden dann eingesperrt, aber es sind halt nur
30% unserer polizeilich gef�hrten Intensivt�ter, die einen Sonderstaatsanwalt
haben.“ (P 17: 345)

IP 2: „Wir laufen dann nicht blind los und ermitteln dort, ohne dass wir da schon
im Vorfeld da ein bisschen gekl�rt haben, in welche Richtung das so gehen kçnnte.
Also ich sag mal, der Schwarzfahrer, der notorisch da auftritt, �ber so ’ne Sachen
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reden wir nat�rlich auch nicht, wir reden schon �ber intensivere Taten auch und
die auch delikt�bergreifend sind, also das ist nicht nur mehr eine Einbruchs-
geschichte oder sonst irgendwas, da spielt schon vieles mit dabei.“ (P 17: 343)

Vor allem bei Programmen, die Jugendliche zur Zielgruppe haben, sitzen Sach-
bearbeiter der t�terorientierten Ermittlung und Staatsanw�lte im Rahmen von
Fallkonferenzen h�ufig mit weiteren Akteuren aus der Justiz und deren sozialen
Diensten am selben Tisch.

IP: „Andererseits werden Gespr�che gef�hrt in Fallkonferenzen mit der Staats-
anwaltschaft, mit den sozialen Diensten, mit der Jugendgerichtshilfe eng verbun-
den. Also in diesem Rahmen spielt sich die Kommunikation dann auch gleich ab,
dass schnell, effektiv auch darauf gezielt werden kann, dass mit den Jugendlichen
dann, also dass halt auch irgendwie was rauskommt hier.“ (P 3: 61)

Neben der Zusammenarbeit mit der Justiz kooperieren die Sachbearbeiter auch
mit Jugend�mtern. Die konkrete Ausgestaltung der Beziehungen kann dabei hin-
sichtlich der teilnehmenden Akteure, dem Grad der Institutionalisierung und der
Intensit�t der Kooperation sowie anderer Aspekte der konkreten Ausgestaltung
sehr unterschiedlich sein.

I: „Wie hat man sich denn die Kooperation mit den anderen, z. B. Jugendamt oder
Sozialamt, vorzustellen? Ist es eher so in die Richtung, dass es dann mal so eine
Konferenz gibt? Oder werden dann alle Beteiligten mal an einen Tisch geholt?
Oder ist es eher so eine Datensammlung? Oder dass die �ber die Situation der
Strafverd�chtigen dann Bescheid wissen und sagen, ansonsten interessiert es
mich nicht so?“

IP: „Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt, sag ich mal generell, Kontakt eben, dass
entsprechende Treffen stattfinden mit den Jugendgerichtshilfen, mit den Jugend-
�mtern, die ja sowieso regelm�ßig stattfinden, mit der Polizei zusammen, wo wir
uns ebenmit einklinken ganz einfach. Und dann nat�rlich eher der Kontakt zu dem
Sachbearbeiter beim Jugendamt oder so – zu der Person, dass man sagt, von Po-
lizeiseite aus erl�utert sozusagen, was Sache ist und auch eben noch irgendwelche
Hintergr�nde noch vonseiten des Jugendamtes zu erfahren. Das ist nat�rlich auch
ein Datenaustausch oder eine Absprache, dass man sagt: Was kçnnen sie ma-
chen? Was kçnnen wir machen? Wie kçnnen wir letztendlich dem Menschen hel-
fen, damit er aufhçrt?“ (P 15: 167–170)

Der Kontakt zu bestimmten �mtern ist in den meisten Intensivt�terprogrammen
nicht obligatorisch, d. h. ob ein Kontakt zu Stande kommt und mit wem, ist vom
Einzelfall abh�ngig.

IP: „Ja gut, haben wir einen jugendlichen Ausl�nder, der zum Beispiel unter Be-
w�hrungsauflagen steht, wie auch immer, hat einen Betreuer zugeordnet. Dann
fragt man da nat�rlich auch mal nach. Das ist dann fallabh�ngig. Das kann
man so pauschal nicht sagen, dass wir generell bei jedem Jugendlichen beim Ju-
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gendamt nachfragen. Also oftmals sind die eben, haben die ihre Eltern oder Er-
ziehungsberechtigten, wie auch immer, dann gibt es eigentlich keine Veranlas-
sung, weil das Jugendamt mit denen ja nicht weiter befasst ist.“ (P 14: 174)

Neben den genannten Behçrden und Diensten wird bei Jugendlichen auch gele-
gentlich die Schule kontaktiert:

IP: „[ . . .] Wir kriegen aus den Schulen Mitteilungen, dass da irgendwelche Sa-
chen sind, haben wir auch guten Kontakt zu s�mtlichen Schulleitern, wenn da ir-
gendjemand auff�llt und er da irgendeine Tendenz erkennt, da gruppiert sich ir-
gendein H�ufchen zusammen, die dazu neigen, Straftaten zu begehen, dass wir
dann auch davon Kenntnis kriegen, dass wir vielleicht da mal so ein bisschen
Auge drauf haben, dass wir auch relativ schnell darauf Einfluss nehmen kçnnen
[. . .].“ (P 3: 297)

In der folgenden Tabelle werden die Bewertungen der verschiedenen Koope-
rationsbeziehungen zu Behçrden durch die befragten Sachbearbeiter im �ber-
blick wiedergegeben. Die Kooperation mit den Staatsanwaltschaften ist f�r die
Sachbearbeiter offensichtlich die bedeutendste, aber auch die Zusammenarbeit
mit Jugend�mtern und Jugendgerichtshilfe wird weitgehend als wichtig einge-
sch�tzt.

Tabelle 17:
Kooperationen mit Organisationen (Behçrden) (n = 19)

Behçrde/
Organisation

,Unwichtig� ,Eher
unwichtig�

,Eher
wichtig�

,Wichtig� ,Nicht zu-
treffend/
Keine Ant-
wort�

Jugendamt – – 5 11 3

Jugendgerichtshilfe 4 11 4

Schulen – 3 8 5 3

Ausl�nderbehçrde 2 5 6 5 1

Allgemeiner Sozial-
dienst

– 5 2 7 5

Staatsanwaltschaft – – 2 17 –

Neben diesen Kooperationsbeziehungen wurde die Zusammenarbeit mit der Be-
w�hrungshilfe, Freien Tr�gern der Jugendhilfe, der Stadtverwaltung, den Sozial-
�mtern, dem Sozialpsychiatrischen Dienst und den Ordnungs�mtern genannt. An
der sehr unterschiedlichen Bewertung und vor allem auch bei der Angabe, dass
bestimmte Kooperationsbeziehungen in manchen Programmen �berhaupt nicht
bestehen, wird deutlich, dass es sehr stark von der jeweiligen Zielgruppe und
den Zielen abh�ngt, mit wem die Intensivt�terprogramme kooperieren.
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8.4.2.4 Zentralisierung polizeilicher Wahrnehmung durch den Personen-
gebundenen Hinweis (PHW) und Polizeiliche Beobachtung

Um dem Problem des �ber verschiedene Dienststellen verteilten Wissens �ber
Mehrfacht�ter zu begegnen, werden so genannten Merker oder Marker (manch-
mal auch Kenner) im jeweiligen polizeilichen Informationssystem in der Art
eines Personenbezogenen Hinweises (PHW) eingerichtet. Diese Hinweise dienen
im Fall einer Polizeikontrolle in der Regel dazu, den kontrollierenden Polizei-
beamten im Rahmen einer Identit�tsfeststellung mit Informationen zur Einsch�t-
zung der betreffenden Person zu versorgen. So kannmit demVermerk, der gleich-
zeitig mit den Personendaten erscheint, die Information gegeben werden, ob es
sich etwa um eine drogens�chtige, Suizid gef�hrdete oder geisteskranke Person
handelt. Weitere Hinweise dieser Art sind mçglich (Speis 2001: 1174). Der Per-
sonengebundene Hinweis ,Intensivt�ter� ist in denvon uns untersuchten Program-
men mit der Aufforderung versehen, bei der angegebenen Dienststelle bzw. dem
zust�ndigen Sachbearbeiter der t�terorientierten Ermittlung anzurufen und Mel-
dung �ber die Art des Kontakts zu geben. Eine solcheMeldung ist allerdings nicht
verpflichtend:

IP 1: „Das Problem ist, bei der Qualit�t der Straft�ter, die wir haben, bleibt das
nicht auf [Bundesland Y] beschr�nkt. So wird der Datenbestand hier regelm�ßig,
auch INPOL-Datenbestand, also auch wenn der Intensivt�ter in Frankfurt abge-
fragt wird, wird dort der Hinweis Intensivt�ter schon auftauchen. Richtig mit die-
sem Hinweis nat�rlich anfangen kann eigentlich nur jemand, der in der Polizei-
direktion [X-Stadt], der nach dieser Verf�gungslage arbeitet. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass bei einer normalen Personenkontrolle die Polizeidirektion [X-
Stadt] beteiligt wird, wenn jemand in einem andern Bundesland auftaucht.“
(P 13: 73–77)

Der personengebundene Hinweis garantiert also in erster Linie, dass innerhalb
des G�ltigkeitsbereichs des Intensivt�tererlasses – und eventuell dar�ber hinaus
– alle Polizisten, die mit der betreffenden Person Kontakt haben, dies dem zust�n-
digen Sachbearbeiter der t�terorientierten Ermittlung melden. Dies gilt gleicher-
maßen f�r den Verkehrspolizisten, der anl�sslich einer Kfz-Kontrolle die Per-
sonendaten �berpr�ft wie f�r den Sachbearbeiter bei der deliktorientiert arbeiten-
den Dienststelle, der einen Vorgang zur betreffenden Person zur Bearbeitung vor-
gelegt bekommt. Der Kontakt wird auch gemeldet, wenn der Intensivt�ter als
Gesch�digter, als Zeuge oder Mitt�ter z. B. bei einer Vernehmung genannt wird
oder auf andereWeise im Zusammenhang mit einer Straftat, Ordnungswidrigkeit
etc. auftritt. Mit der Installierung des Personengebundenen Hinweises ist also die
Grundlage f�r ein fl�chendeckendes Meldesystem gelegt.

DiesemSystem entspricht in etwa auch das der ,Polizeilichen Beobachtung� (Bro-
dag 2001: 129 f., PDV 384.2) – mit dem Unterschied, dass eine Meldung durch
den Polizisten, der Kontakt mit der jeweiligen Person hat, verpflichtend ist. Die
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Polizeiliche Beobachtung unterliegt zudem sehr viel strengeren juristischen Auf-
lagen. So bedarf es zu deren Einrichtung einer richterlichen Anordnung, was f�r
einen PersonengebundenenHinweis nicht nçtig ist. Dar�ber hinaus ist die Polizei-
liche Beobachtung in der Regel auf ein Jahr befristet und kann nur unter bestimm-
ten Bedingungen verl�ngert werden71. Der Personengebundene Hinweis bleibt
hingegen so lange bestehen, wie sich die Person als Intensivt�ter im Programm
befindet. Die zur Meldung verpflichtende Polizeiliche Beobachtung ist vor allem
beimobilen T�tern oder solchen, die an derGrenze zwischen zwei Bundesl�ndern
leben, sinnvoll, denn dasWissen �ber sie ist mçglicherweise aufmehrere Bundes-
l�nder verteilt, was zu erheblichen Problemen beimAuffinden und derKommuni-
kation dieses Wissen f�hren kann.

In der standardisierten Befragung gaben 13 der befragten 19 Sachbearbeiter f�r
ihre Programme an, einen Personengebundenen Hinweis im polizeilichen Infor-
mationssystem zu installieren. Sechs der befragten Sachbearbeiter verneinten
dies bzw. gaben hierzu keine Antwort. In einem Programm wurde dar�ber hinaus
angegeben, dass Intensivt�ter regelm�ßig zur Polizeilichen Beobachtung aus-
geschrieben werden.

Neben dem Personengebundenen Hinweis und der Polizeilichen Beobachtung
wird auch die zunehmend verbreitete Vernetzung durch das jeweilige Intranet
zur Steuerung von Informationsfl�ssen genutzt:

IP: „[ . . .] Bei den einzelnen Personen sind dann Bilder drin, eine Personen-
beschreibung, Kontakt-, Begleitperson und alles Mçgliche. Was man also wissen
muss, was letztlich dazu gef�hrt hat, dann die Straftatenbereiche, die relevant wa-
ren bisher und, und, und. Und dann funktioniert das also so, dass auch der Sach-
bearbeiter da dran h�ngt. Und diesen Sachbearbeiter kann man anklicken, dann
çffnet sich automatisch ein Mailfenster. Und dadurch, dass das in Grenzen jewei-
lig bekannt gegeben worden ist und die Leute eigentlich auch, so hab ich das jetzt
gehçrt, das verinnerlicht haben langsam, also diese zehn sind’s oder jetzt noch
diese sieben, werden alle Informationen, die gesammelt werden, dann praktisch
per Mail an den zust�ndigen Sachbearbeiter geschrieben. Das heißt, wenn je-
mand im Rahmen einer Kontrolle mal auff�llt oder einer, bei einer �berpr�fung
oder im Rahmen einer Vernehmung taucht der Name auf, dann werden alle Infor-
mationen so gesammelt, geb�ndelt und gehen auf diesem einfachen Weg, auf-
rufen, anklicken, hinschicken, zu dem Sachbearbeiter, der das wiederum b�ndelt
und sich dann bez�glich weiterer Maßnahmen mit der Staatsanwaltschaft immer
abstimmen kann. [. . .]“ (P 13: 66)

71 Die Bestimmungen zur Polizeilichen Beobachtung sind in den Polizeigesetzen der L�nder teil-
weise unterschiedlich geregelt, sodass hier nur eine allgemeine Tendenz wiedergegeben werden
kann.
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8.4.2.5 Gef�hrderansprache und Umfeldermittlung

Daten und Informationen werden auch im unmittelbaren Kontakt zum T�ter und
seinem sozialen Umfeld erhoben. Dies kann sich in einem ersten Schritt auf die
Erhebung oder Aktualisierung von Daten, wie bspw. dem aktuellen Wohnort, be-
schr�nken.

I: „Und ob er da tats�chlich wohnt, kann man anhand derMeldedaten nicht �ber-
pr�fen. Dann wird auch mal hingefahren? Sozusagen, klingeln sie doch mal, also
eine Streife wahrscheinlich, nicht selber, sondern . . .“

IP: „Solche Sachenmachen wir selber. Ummçglichst gleich auchmit demjenigen
reden zu kçnnen, um sich einen Eindruck zu machen von der Wohnsituation.“
(P 16: 160–161)

In der Regel geht es aber um eine umfassendere Informationssammlung zur Ge-
nerierung komplexer T�terbilder. EinewichtigeMethode in dieser Hinsicht ist die
Gef�hrderansprache. Diese wurde in den letzten Jahren zunehmend bei der Vor-
bereitung von Großereignissen (Demonstrationen, Fußballspiele etc.) eingesetzt,
um bekannten ,Stçrern� (Angehçrigen politischer Gruppierungen, Hooligans
etc.) zu signalisieren, dass ihre Teilnahme nicht erw�nscht ist. Dabei wird den be-
treffenden Personen gezeigt, dass sie unter besonderer Beobachtung stehen und
aus diesem Grund bei der Begehung von Straftaten mit einem hohen Ent-
deckungsrisiko zu rechnen haben (vgl. Ronellenfitsch 2003: Abschnitt 5.6).
Die Gef�hrderansprache wird mittlerweile zunehmend auch in anderen Delikt-
bereichen eingesetzt. InMannheimwird sie bspw. im Zusammenhangmit Gewalt
in Paarbeziehungen zum Schutz des Opfers verwendet. In der Dienstanweisung
zum Umgang werden als Folgemaßnahmen einer Gef�hrderansprache genannt:
Platzverweis, ggf. mit Ann�herungsverbot, Meldungen an Fahrerlaubnis- und
Waffenbehçrden zur Kl�rung der charakterlichen Eignung, Durchsuchung nach
Waffen, Androhung und ggf. Vollzug von Gewahrsam, Initiierung von beschleu-
nigten Strafverfahren, Unterbringungsmçglichkeiten nach dem Unterbringungs-
gesetz, im Einzelfall weitergehende Maßnahmen zum Schutz potenzieller Opfer
(Polizeipr�sidium Mannheim 2004). In Berlin wird die Gef�hrderansprache im
Rahmen des t�terorientierten Ansatzes zur Pr�vention von Sexualdelikten einge-
setzt. Auch dort geht es um dieAnsprache von Personen, von denen erwartet wird,
dass sie in naher Zukunft Straftaten begehen werden (Knecht 2003). Die Grund-
lage f�r das polizeiliche Handeln stellt also die Gefahrenabwehr dar. Eine spe-
zielle Befugnisnorm ist nicht vorhanden. Hinsichtlich der taktischen Durchf�h-
rung gibt es ein breites Spektrum an Mçglichkeiten:

„[ . . .] die bloße schriftlicheMitteilung, die Bitte, dieDienststelle aufzusuchen bis
hin zu Hausbesuchen, letzteres in Zivil oder auch durch uniformierte Kr�fte. Dies
zeigt, dass die Maßnahme auch �ber den direkt Betroffenen hinaus wirken kann –
z. B. beim Aufsuchen durch uniformierte Beamte an derWohnanschrift des Betrof-
fenen.“ (Knecht 2003)
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In den Intensivt�terprogrammen gehçrt die Gef�hrderansprache zum festen Me-
thodenrepertoire. 16 der 19 befragten Sachbearbeiter gaben an, dass sie dieseMe-
thode f�r ,eher wichtig� oder ,wichtig� halten. Lediglich in zwei Programmenwird
die Gef�hrderansprache nicht angewandt. Entsprechend bedeutsamwird auch der
gute und unmittelbare Kontakt zum Intensivt�ter eingesch�tzt. Alle 19 befragten
Sachbearbeiter halten ihn – unabh�ngig von der angewandtenMethode – f�r ,eher
wichtig� (8) oder ,wichtig� (11).

In der Regel wird der Intensivt�ter dann direkt angesprochen, wenn die erste In-
formationssammlung abgeschlossen ist.

IP: „[ . . .] wenn so eine Person aufgenommen wird, werden erst einmal alle In-
formationen, die wir irgendwo bekommen kçnnen, zusammengetragen, und
dann spricht man den T�ter an, diese so genannte Gef�hrderansprache. Dass
man eben sagt: Du hast dich qualifiziert durch deine Straftaten bei der Polizei be-
sondere Beachtung zu finden. Und erl�utert ihm eben, dass man jetzt f�r ihn zu-
st�ndig ist als Sondersachbearbeiter, dass fast alle Straftaten, die er begeht auf
meinem Tisch landen werden und dass man eben auch sehr viele Informationen
�ber ihn hat.“ (P 15: 146)

IP: „Das persçnlicheGespr�ch such� ich erst dann, wenn ichmeine Hintergrund-
informationen mir bereits besorgt habe, auch �ber Mitt�ter vielleicht. Mit wem
der T�ter zusammen ist, ist ja auch durchaus wichtig. Trifft man ihn alleine an
oder wirdmanvermutlich �berrascht werden, dass da eine Clique in derWohnung
sein wird oder ein gewisses Elternhaus. Also wie viel Personen wohnen da? Also
es muss schon im Vorfeld einigermaßen klar sein.“ (P 16: 168)

Neben der Gef�hrderansprachewerden in vielen Programmen auch der Freundes-
und Bekanntenkreis sowie das famili�re Umfeld offen in die Ermittlungen ein-
bezogen. Auch in diesem Punkt gibt es große �bereinstimmung zwischen den
in die Befragung einbezogenen Intensivt�terprogrammen. 18 Sachbearbeiter hal-
ten den Einbezug des Lebensumfeldes des Intensivt�ters f�r tendenziell ,wichtig�.
Lediglich ein Sachbearbeiter gab diesbez�glich ,eher unwichtig� an.

IP: „Da wird dann ein Gespr�ch gef�hrt mit den Eltern [. . .]“ (P 3: 61)

IP: „Der n�chste Punkt ist dann einfach auch: Kontaktaufnahme mit dem sozia-
len Umfeld. An die Eltern herantreten bei Jugendlichen, an Geschwister, an Mit-
bewohner, an die Schule, an den Arbeitsplatz, Kontaktaufnahme auch mal mit an-
deren Behçrden, wie Arbeits�mter, Sozial�mter usw.“ (P 15: 146)

IP: „[ . . .] Wenn er denn etwas ausgefressen hat und er wird bei der Freundin an-
getroffen, weil er sich dahin zur�ckgezogen hat oder weil er dahin gefl�chtet ist,
dannwird die nat�rlich auch eine Vorladung bekommen.Dannwird die als Zeugin
aussagen und das ist immer die Frage, wieweit bietet sie denn ihre Hilfe an. Mit
ihrer Hilfe mein ich nicht, indem sie irgendwas sagt, was ihn in die Pfanne haut,
darum geht es gar nicht. Sondernmanversucht dann schon rauszubekommen, was
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ist denn das f�r ein Verh�ltnis, ist das stabil, ist es nicht stabil, plant man die Zu-
kunft miteinander oder ist man nur zusammen, weil man grade nichts besseres ge-
funden hat oder, oder, oder.“ (P 1: 493)

In manchen Intensivt�terprogrammen wird auch die Nachbarschaft aktiv in die
Informationsgewinnung einbezogen:

IP: „Also ich sagmal, da kannman nat�rlich dann schonmal versuchen, imHaus
sicherlich auch schonmal zu ermitteln, wenn es Hausbewohner vielleicht gibt, die
ihnvielleicht auch kennen. Da gibt’s ja auchmanchmal ganz interessante Hinwei-
se, dieman erlangen kann. Die Leute beobachten sich ja teilweise dann dochmehr
als man manchmal glaubt. Und dann kann man schon ein paar Sachen erfahren,
na ja, der ist also regelm�ßig, weiß ich, von dann bis dann eben nicht zu Hause
und dann kommt er wieder regelm�ßig nach Hause. Bringt mal den oder den
mit oder die- oder denjenigen mit. Also ich sag mal, da kann man im Haus
dann sicherlich auch Recherchen machen und kriegt da sicherlich ganz gute In-
formationen, wenn man mçchte. Vielleicht auch nicht, wenn das Haus verschlos-
sen ist und sagen, nee, den kennen wir eigentlich �berhaupt nie und kennen wir
nicht. Aber das kommt halt auf die Personen drauf an, sag ich mal. Aber Ermitt-
lung im Umfeld, direkten Umfeld, also Nachbarn im Haus, Hauswart, Hausver-
waltung, zahlt er regelm�ßig seine Miete oder gibt’s da Probleme zum Beispiel
oder wie auch immer. Da kriegt man sicherlich auch Informationen, die einem
weiterhelfen kçnnen, nicht m�ssen. Aber vielleicht weiterhelfen.“ (P 16: 270)

Um das Umfeld f�r das Informationsbed�rfnis der Polizei aufzuschließen, wird
z. T. auch auf Maßnahmen der �ffentlichkeitsarbeit zur�ckgegriffen:

IP: „Es wird dann auch versucht mal �ber die Presse mal zu steuern, dass man
einfach sagt: O. K., wir geben jetzt mal eine Pressemitteilung raus: Intensivt�ter,
Leute gebt mal ein bisschen was. Wie es ja eigentlich letztendlich, oftmals bei po-
lizeilichen Zeitungsartikeln drinsteht.“ (P 24: 160–162)

Durch die Pr�senz der Sachbearbeiter vor Ort, also im Wohngebiet der Intensiv-
t�ter, entstehen Kontakte zu Nachbarn mitunter automatisch:

IP: „[ . . .] Das ist da ein relativ, wie will ich’s mal nennen, homogener Bereich
oder wie auch immer, also, enge Bebauung, da kennt jeder jeden. Da hat man
dann, weil wir da richtig aktiv da gewesen sind, ist man auch von B�rgern ange-
sprochen worden. Man hat auch mal Gesch�digte dann gehabt, die immer wieder
dann zu einem kamen, ein gewisses Vertrauensverh�ltnis aufgebaut haben und im-
mer gesagt haben: Ich habe die jetzt schon wieder gesehen, die sind mit dem und
dem verkehrt, hatten das und das Fahrzeug, sind an dem und dem Tag da und da
gewesen. Also da, das sind dann auch so Ermittlungen, die dann auch von außen
einfach auf einen zugetragen werden. Also, ich krieg jetzt immer wieder noch An-
rufe und es wird gesagt: Hier, ich hab aber das und das gesehen. Wie sieht’s denn
�berhaupt aus? Macht ihr was oder kçnnt ihr was machen? Oder: Ich will’s euch
einfach noch mal mitteilen.“ [. . .].
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Aus dem weiteren sozialen Umfeld wird der Kontakt zum Arbeitgeber genannt:

IP: „Mit dem Arbeitgeber, nat�rlich. Oder wenn er sagt, ja klar, ich hab da grad
ein Praktikum gemacht, ich hab da was in Aussicht und vielleicht ’ne �bernahme
ist da mçglich. Dann geht man nat�rlich zum Arbeitgeber. Fragt man halt nach,
wie ist das denn? Ist das denn auch so? Hat er hier ein Praktikum gemacht?
Wie sind denn seine Aussichten? In der Regel stellt man dann fest, dass die sagen,
um Gottes willen, gut, dass sie den geschnappt haben. Also der h�tte bei uns so-
wieso nicht was bekommen.“ (P 14: 186)

Im Unterschied zu den offen gef�hrten Ermittlungen spielen verdeckte Formen
der Informationsgewinnung, wie bspw. Observationen eine untergeordnete Rolle.
In elf der befragten Programme haben sie eine tendenziell unwichtige Funktion.
In zwei Programmen werden derartige Methoden �berhaupt nicht angewandt.

8.4.3 Generierung von T�terbildern im Rahmen von t�terorientierten
Ermittlungsstrategien

In den vorangegangenen Abschnitten wurde dargestellt, auf welcheWeise die In-
formationen gesammelt wurden. Es wurde deutlich, dass es ein breites Spektrum
an Methoden zur Datengewinnung, an Datenquellen und daraus resultierend an
Wissensinhalten bei den Sachbearbeitern der t�terorientierten Ermittlung gibt.
Im Anschluss daran stellt sich die Frage, welche Funktionen dieses Wissen im
Rahmen t�terorientierter Ermittlung hat. Im Hinblick auf die Ziele dieser Unter-
suchung l�sst sich mit der Beantwortung dieser Frage kl�ren, ob das Wissen, das
in Intensivt�terprogrammen vorhanden ist, zur Aufkl�rung von Sexualstraftaten
genutzt werden kann (vgl. Abschnitt 8.5).

Dabei soll im Anschluss an die Begriffe T�terversion oder -profil von T�terbil-
dern gesprochen werden. W�hrend allerdings T�terversionen bzw. -profile zur
Suche unbekannter T�ter genutzt werden und aus mehr oder weniger unsicheren
Annahmen bestehen, sind die im Rahmen t�terorientierter Ermittlung entworfe-
nen T�terbilder aus �berpr�ften Daten und Informationen zusammengesetzt.
Die Funktionen, die T�terbilder im Rahmen t�terorientierter Ermittlung �berneh-
men kçnnen, sind von den Zielen der Ermittlung abh�ngig. Weiter oben wurde
bereits dargestellt, dass diese Ziele auf einem Kontinuum zwischen Repression
und Pr�vention angesiedelt sind und sich wohl am treffendsten mit ,Pr�vention
durch Repression� bezeichnen lassen. Diese allgemeinen Ziele sollen im Folgen-
den im Hinblick auf die Verwendung von Wissen spezifiziert werden.

8.4.3.1 Fokussierung von Ermittlungsressourcen auf bestimmte Personen:
Kontrolle und �berwachung

Im Zusammenhang mit der Ann�herung an den Gegenstand ,t�terorientierte Er-
mittlung� wurde gesagt, dass es bei diesem Ermittlungstyp wesentlich um die
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B�ndelung polizeilicher Ressourcen auf einen T�ter geht, von dem eine beson-
dere Bedrohung ausgeht. F�r die Verwendung von Wissen bedeutet dies zweier-
lei:

U Wissen (Daten und Informationen) wird eingesetzt, um entsprechende Bedro-
hungs- oder Gefahrenpotenziale zu diagnostizieren. Im Rahmen des Auswahl-
verfahrens werden Mehrfacht�ter als potenzielle Intensivt�ter wahrgenom-
men.

U Da t�terorientierte Ermittlung mit teilweise erheblichen Eingriffen in die Frei-
heitsrechte der Person verbunden ist, ist es notwendig, dies zu legitimieren.
Auch hierf�r kann das gesammelte Wissen verwendet werden bzw. steht im
Fall, dass eine Begr�ndung notwendig wird, zur Verf�gung.

Die Wahrnehmung von Bedrohungspotenzialen als Ausgangspunkt f�r das Sam-
meln von Informationen setzt selbst den Einsatz von Wissen voraus. Die daf�r
eingesetzten Datenquellen und Methoden wurden im Zusammenhang mit dem
Auswahlverfahren dargestellt (vgl. Abschnitt 8.3.3). Es handelt sich dabei in ers-
ter Linie um die Beobachtung des Kriminalit�tsgeschehens �ber die Auswertung
des polizeilichen Informationssystems und das Erkennen von intensiv agierenden
Straft�tern imRahmen der deliktorientierten Sachbearbeitung. Ersteres geschieht
gewissermaßen aus der Vogelperspektive, letzteres aus dem unmittelbaren Kon-
takt zum T�ter. Diese beiden Wahrnehmungsweisen werden zusammengef�hrt
und legen das Fundament f�r die Konstruktion eines ,gef�hrlichen� Straft�ters.
DieGef�hrlichkeit der Person begr�ndet den ressourcenintensivenEinsatz und le-
gitimiert gleichzeitig denEinsatz vonMethoden, die die Intensit�t des Eingriffs in
die Freiheitsrechte rechtfertigt.

Das Konstrukt ,Gef�hrlichkeit� (,kriminelle Energie�) bildet gewissermaßen den
Kristallisationskern, an den die weiteren Daten und Informationen angelagert
werden. In einem zirkul�ren Prozesswerden die Daten dazu verwendet, das Kons-
trukt weiter zu entwickeln und zu differenzieren, was wiederum zur Folge hat,
dass weitere Daten und Informationen gesammelt werden. Im Verlauf dieses Pro-
zesses r�ckt die Person immer st�rker in den Fokus polizeilicher Wahrnehmung
und Beobachtung. Wenn man so will, werden die Person und ihr soziales Umfeld
ausgeleuchtet. Den Intensivt�terprogrammen steht daf�r eine Reihe von Metho-
den zur Verf�gung. Insbesondere mit der Installierung des Personenbezogenen
Hinweises und in der Kooperation mit anderen Polizeidienststellen, Behçrden
und Organisationen entsteht auf diese Weise ein mehr oder weniger dichtes
Netz der Kontrolle und �berwachung, das von den Sachbearbeitern zur Wissens-
generierung genutzt wird.

8.4.3.2 Abschreckung

Einmal abgesehen von einigen Intensivt�terprogrammen, die auf Kinder und Ju-
gendliche bezogen sind und diesen tats�chlich auch Hilfeangebote machen, funk-
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tionieren die praktizierten Pr�ventionsans�tze auf dem Prinzip Abschreckung:
Die betreffende Person soll wissen, dass sie nun unter besonderer polizeilicher
Aufmerksamkeit steht und von daher mit einem hohen Aufdeckungsrisiko zu
rechnen hat.

IP: „[ . . .] wenn so eine Person aufgenommen wird, werden erst einmal alle In-
formationen, die wir irgendwo bekommen kçnnen, zusammengetragen, und
dann spricht man den T�ter an, diese so genannte Gef�hrderansprache. Dass
man eben sagt: Du hast dich qualifiziert durch deine Straftaten, bei der Polizei
besondere Beachtung zu finden. Und erl�utert ihm eben, dass man jetzt f�r ihn
zust�ndig ist als Sondersachbearbeiter, dass fast alle Straftaten, die er begeht,
auf meinem Tisch landen werden und dass man eben auch sehr viele Informatio-
nen �ber ihn hat.“ (P 15: 146)

Abschreckend daran wirkt zun�chst wohl einfach die schiere polizeiliche Pr�-
senz. Dem Intensivt�ter wird klar gemacht, dass die Polizei auf ihn aufmerksam
geworden ist und nun alles daran setzen wird, ihm ,das Handwerk zu legen�. Dazu
kann gehçren, dass die betreffende Person zuHause von Polizisten in Uniform be-
sucht oder zum Gespr�ch in die Dienststelle geladen wird. Dazu gehçrt auch, sie
mit dem bereits vorhandenen Wissen zu beeindrucken. Es soll gezeigt werden,
dass dem zust�ndigen Sachbearbeiter nichts entgeht. Jeder Vorgang wird bei
ihm landen und immer wieder wird der T�ter mit demselben Sachbearbeiter kon-
frontiert sein, der immermehr �ber ihnweiß und der sich aus diesemGrund nichts
vormachen l�sst.

IP: „Der wird jetzt nachts mal wieder erwischt, sitzt in der Zelle und denkt so:
Alles gut, wunderbar, jetzt kommt irgendeiner, was weiß ich oderauch keiner, viel-
leicht einer vomDauerdienst, der kennt mich nicht, dem erz�hl ich eins vom Pferd
und bin schnell wieder zu Hause. Und jetzt passiert aber Folgendes: Es geht die
Zellent�r auf und jetzt steht sein Sachbearbeiter in der T�r. Was dann im Kopf die-
ses T�ters passiert, das ist wesentlich. Und dann wird er schnell erkennen: Mo-
ment, ich fang hier nicht bei Null an, sondern wir fangen da an, wo wir letzte Wo-
che aufgehçrt haben als ich das letzte Mal bei dem zur Vernehmung war, der kennt
mich genau, dem kann man also nichts erz�hlen – das ist ein großer Vorteil. [. . .]
Ja, es ist nicht nur der Informationsvorsprung, den wir nat�rlich haben, weil man
den gut kennt, sondern auch dieser psychologische Moment der Kontrolle. [. . .]
Ja, wir haben dich unter Kontrolle, egal wo du in X-Stadt was machst. [. . .] die
sollen schon wissen, dass wir ihnen auf den F�ßen stehen.“ (P 26: 338–353)

IP: „[ . . .] Ich kannte den vorher auch nicht. Ich habe dann mitbekommen, dass er
hier unten im ersten Fachkommissariat bei einem Sittlichkeitsdelikt anf�llig war
oder in Verdacht stand. Und dann bin ich also hingegangen, hab mich vorgestellt,
wer ich bin. Hab gesagt, hçr zu, mein lieber Freund, ich bin jetzt hier dein Paten-
onkel – und all das, was du auch machst, ob du einen umbringst, ob du klaust, ob
du ein Sexualdelikt begehst oder was auch immer. Egal, welches Delikt, du sitzt
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vor meinem Schreibtisch. Komm mal mit hoch, ihm das schon mal gezeigt, wo er
sitzt [. . .].“ (P 7: 19)

Hier geht es also zun�chst darum, dass dasWissen – zumindest zu den bekannten
polizeilichen Vorg�ngen – mçglichst umfassend ist. Es wird vermittelt, dass sich
der Intensivt�ter nicht im ,Dickicht� polizeilicher Organisation verstecken kann
und dass auch l�nger zur�ckliegende Vorg�nge immer noch bekannt sind. Voll-
st�ndig sollte das Wissen aber auch im Hinblick auf den sozialen Kontext sein,
in den der Intensivt�ter eingebunden ist. Und zwar sowohl was seine Zugehçrig-
keit zu bestimmten Gruppen oder Szenen als auch sein engeres soziales Umfeld
betrifft. Beeindrucken kann in dieser Hinsicht das Wissen zu Mitt�tern genau so
wie die Adresse der Freundin. Aus all diesen verschiedenenWissensaspekten ent-
steht ein detailliertes T�terbild, das selbst wiederum zur Abschreckung eingesetzt
werden kann: „Mir kannst du nichts vormachen, ich kenne dich . . .“.

Zum Aufbau einer Drohkulisse, die suggeriert, dass der Intensivt�ter unter bei-
nahe totaler �berwachung undKontrolle steht, gehçrt auch, dass bei derVorberei-
tung der Gef�hrderansprache, das vorhandene T�terbild auf Widerspr�che abge-
sucht wird. Ziel dabei ist es, jede Ausflucht zu verhindern.

IP: „[ . . .] Ja, das ist einfach erforderlich, dass wir mçglichst viel Background
haben, damit uns der hier nicht die Hucke voll l�gt, meine kranke Mutter und
wir wissen aus den Akten, seine Mutter ist schon seit f�nf Jahren tot, der sitzt
hier und f�ngt an zu heulen, meine kranke Mutter. Da kriegt man nat�rlich,
wenn man das das erste Mal macht . . . Ich weiß noch meine erste Zeit – deswegen
sagte ich vorhin schon, Erfahrungswissen, 10 bis 30 Jahre. Wenn ich anfange als
Kriminalbeamter – bei den ersten drei, vier Beschuldigtenvernehmungen bin ich
raus gegangen und hab gesagt, der war das nicht. Die Kollegen haben mich alle
ausgelacht und ich als KKA (Kriminalkommissar-Anw�rter), als Anw�rter, ge-
sagt, na, der war das, 100-prozentig, sp�ter hat er das Gest�ndnis unterschrieben
und hat mich d�mlich angegrinst und ich bin nach Hause gefahren, man ist die
Welt doch schlecht.“ (P 1: 372–377)

8.4.3.3 Ermittlung und Fahndung

Das Wissen, das w�hrend der t�terorientierten Ermittlung zusammengetragen
wird, wird auch f�r die Aufkl�rung unbekannter Straftaten genutzt. Genauer for-
muliert, geht es um die Zuordnung von Unbekanntsachen zu dem bereits bekann-
ten Intensivt�ter. Die Art und Weise des Einsatzes von Wissen zu diesem Zweck
ist dabei sehr unterschiedlich. Zum einen kçnnen aus dem umfangreichenWissen
einzelne, sehr konkrete Ermittlungshinweise generiert werden.

IP: „Das hatte ich jetzt hier auch gerade mit meinem M., mit dem Motorroller-
dieb, da rufen wir dann die Reviere an und sagen: Pass mal auf, ich hab jetzt
hier in dem Gebiet f�nf Rollerdiebst�hle, das kann nur der gewesen sein, der
ist hier irgendwo aufgeschlagen. Das kommt auch durch, durch solche Banalit�-
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ten wie Personenbeschreibung. Ich weiß, jetzt bei meinem M. war so ein Beispiel,
der hat so eine lilafarbene Footballjacke angehabt. Da kam irgendwo nur die
Farbe lila ins Spiel, da wussten sie genau: O. K., der ist es gewesen.“ (P 24: 350)

Die Sachbearbeiter entwickeln durch ihr gesammeltesWissen und vor allem auch
durch den unmittelbaren Kontakt zum T�ter, Intuition, die es erlaubt,Vermutun-
gen �ber Zusammenh�nge zwischen Taten und T�ter zu entwickeln.

I: „[ . . .] Sie sagen aber, sie haben die Deliktunspezifischen, die heute mit einer
Kçrperverletzung auffallen, morgen einen Ladendiebstahl begehen. Gibt es ir-
gendwo einen [Ermittlungs-]Ansatz? Vielleicht auf der Ebene, wo sie sagen,
weil sie den l�ngeren Kontakt schon haben, weil sie die Leute ja kennen, dass
so eine Art, also die Idee von uns ist so ein bisschen, dass so eine Art T�terprofil
entsteht? [. . .] oder irgend so was, so ’ne Intuition, die entsteht, wo man . . .“

IP 1: „[ . . .] die haben wir auf jeden Fall.“

IP 2: „[ . . .] die Intuition, ja, ich denke . . .“

IP 1: „[ . . .] der K., wie sie alle hießen da, die in dem BMW – Autoh�user aufbre-
chen, aber auch vorher noch jemanden auf die Nase hauen und vorher noch einen
beleidigen und M�dchen anpçbeln und an die Br�ste fassen, so was. Da wussten
wir genau, wenn es die [X-Gegend] war, entweder der, der oder der. Also das hat
man dann schon irgendwo rausgehabt. Man lag auch mal falsch, aber meistens
lag mal richtig dann. Dass man anhand eben dieses Profils eben geahnt hat,
auch oder von der Beschreibung her oder wie er sich bewegt hat, das kçnnte
der und der sein. [. . .].“ (P 24: 376–379)

Die Ermittlung funktioniert auch hier in der Art einer Suche. T�terorientiert ar-
beitende Ermittler nutzen dabei eine Objektrepr�sentation des Suchobjekts, die
zum einen auf Grund des umfangreichen Wissens sehr ausdifferenziert und
zum anderen gut validiert ist, da es sich dabei weitgehend nicht um Thesen (oder
,Versionen�) handelt, sondern um abgesichertes Wissen. Der Suchraum leitet sich
auch hier aus der Objektrepr�sentation ab. So fokussiert die Aufmerksamkeit des
Ermittlers im oben angef�hrten Zitat auf eine bestimmte Gegend, die offensicht-
lich zum Aktionsradius des Intensivt�ters gehçrt. Diese Fokussierung kann als
eine Art Ermittlungspriorisierung innerhalb des Suchraums ,von der Polizei
wahrgenommenes Kriminalit�tsgeschehen� aufgefasst werden, denn es w�re
dem Ermittler unmçglich, ab einer bestimmten Grçße der Region alle bei der Po-
lizei eingehenden Straftaten daraufhin zu �berpr�fen, ob sie f�r einen bestimmten
T�ter infrage kommen.DasVerfahren funktioniert analog zumgeografischenAn-
satz bei der EDV-basierten Ermittlung (vgl. Abschnitt 7.2.3).

Gesucht wird aber – im Unterschied zu den Ermittlungen bei Unbekanntsachen –
nicht der T�ter, sondern Taten, die dem T�ter zugeordnet werden kçnnen. Im
Grunde ist diese Form der Ermittlung mit der Zusammenf�hrung einer Serie ver-
gleichbar. W�hrend man aber bei der Serie auf den Modus operandi und ggf. auf
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Zeugenaussagen angewiesen ist, wird hier auf das gesammelteWissen zum T�ter
zur�ckgegriffen.

Der Ermittlungsvorteil gegen deliktunspezifische T�ter ergibt sich daraus, dass
der Person bereits sehr unterschiedliche Delikte zugeordnet wurden. Es ist also
mçglich, sowohl bei einem Rollerdiebstahl als auch bei einer sexuellen Nçtigung
auf den gleichen T�ter zu schließen.

Allein aus dem Umstand, dass der Intensivt�ter unter mehr oder weniger intensi-
ver Beobachtung steht, resultiert ein erhçhtes Aufdeckungsrisiko. Da das gesam-
melte Wissen auch an kooperierende Dienststellen weitergegeben wird, sind die
dort arbeitenden Polizisten f�r den Intensivt�ter sensibilisiert und richten ihre
Aufmerksamkeit auf ihn. Auch sie kennen dessen Gewohnheiten und charakteris-
tische Merkmale und nutzen sie.

IP: „Also hat er jeden Tag irgendwelche Straftaten begangen. Und weil er eben –
das sagte ich Ihnen ja schon, [X-Stadt] ist ja nicht so sehr groß und wir haben eine
Innenstadtwache, die sehr r�hrig ist. Die kennen diese Delinquenten auch. Und
wenn sie den schon gesehen haben, brauchten sie nur hinterher gehen, ins Kauf-
haus mit reingehen, dann konnten sie ihn auf frischer Tat erwischen.“ (P 7: 19)

Das gute Zusammenspiel von operativer und wissensbasierter Ermittlung wird
auch im folgenden Zitat als Ursache f�r die erzielten Ermittlungserfolge gesehen.
Neben dem Einsatz intuitiven und expliziten Wissens spielt dabei die Schnellig-
keit der Reaktion eine wichtige Rolle.

IP: „[ . . .] Das ist tats�chlich so erfolgreich bei uns, nach meinem Daf�rhalten,
weil das so ineinander greift. Diese Ermittlung vor Ort, des n�chtens und die Er-
mittlungst�tigkeit am Vorgang, die Zeugenvernehmung, dass das wirklich ein
nahtloser �bergang ist, derohne Zeitverzug vorallen Dingen wie das sonst so �b-
lich ist, wie hat man das in der KPI (Kriminalpolizeiinspektion).“ (P 14: 33)

Neben den Ermittlungshinweisen, die als Fakten (Personenbeschreibung, Ge-
wohnheiten, benutzte Kfz u. �.) vorliegen, und einem eher impliziten Wissen
zum T�ter, das eine Einsch�tzung dar�ber erlaubt, was man der Person an Hand-
lungsweisen zutraut, werdenweitere Ermittlungshinweise bei der Auswertung der
vorhanden Informationen an Widerspr�chen entwickelt (vgl. Reichertz 1991:
243 ff.).

IP: „Ja, ist das Bild, was ich von dem habe, trifft das zu oder gibt er mir vielleicht
noch Zusatzinformationen durch seinen Typus, durch seine Persçnlichkeit oder
trifft das vielleicht �berhaupt nicht zu und die Frage dann zu stellen, warum trifft
es nicht zu. Sind wir bisher falsch rangegangen, wenn wir da Ermittlungen gef�hrt
haben?Man gleicht das ab, das macht jeder f�r sich, wenn er irgendwas liest und
er sieht dann was, was ist denn das, was ich eben gelesen habe? Hier steht gr�ner
Baum, da steht Busch, der ist aber rot, rote Bl�tter. Wie kommt das dazu, dass hier
gr�ner Baum drin steht? Dann fang ich an nachzudenken, das mach ich in der
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Kriminalakte auch oder auch die Daten, die ich sonst zur Verf�gung habe. Ich
guck halt, was hab ich f�r Daten und warum treffen die nicht zu bei dem oder wa-
rum �ußern sich die mir gegen�ber ganz anders? Wie kommt es zu diesen Wider-
spr�chen? Die muss ich rausarbeiten und dann komme ich dem auch n�her, dem
T�ter. Dann kann ich entsprechend auch mit ihm arbeiten.“ (P 1: 409–414)

Das Wissen zum T�ter wird in seiner Gesamtheit auf logische Konsistenz �ber-
pr�ft.Wie bei einer Tathergangsrekonstruktion imRahmen einer Operativen Fall-
analyse m�ssen sich die einzelnen Bestandteile zu einem stimmigen Bild zusam-
menf�hren lassen. Ist dies nicht der Fall, erzeugt dies Verdacht, der dazu genutzt
wird, der Ermittlung eine bestimmte Richtung zu geben und – daran ankn�pfend –
weitere Informationen zu sammeln und auszuwerten.

Das vorhandeneWissen kann dar�ber hinaus zur Ergreifung des T�ters eingesetzt
werden, da die relevanten Aufenthaltsorte, Bekannte etc. bekannt sind.

IP: „Oder einfach nur, um festzustellen, wo h�lt er sich auf. Z. B. Sozialamt ist ein
beliebtes Ziel, wo die Leute hingehen, um ihre Kohle abzuholen. Da weiß man ge-
nau, an dem und dem Tag, um die und die Uhrzeit kommt der da hin.Wenn er einen
Haftbefehl hat, holen wir ihn da, wenn er vorher nicht freiwillig kommt und wir
ihn nicht durch Zufall irgendwo antreffen. Da kann man sich auch die Arbeit ein-
fach erleichtern. Wenn man ganz genau weiß, der hat feste Anlaufpunkte.“ (P 24:
334)

Ein wichtiger Punkt im Hinblick auf die Ermittlung zu ,deliktunspezifischen
Mehrfacht�tern� waren die kriminalistischen Probleme, die dieser T�tertypus auf-
wirft. Da er weder im Delikt noch im Modus operandi Perseveranz zeigt, versagt
ein wichtiger Ansatz bei der Ermittlung zu Unbekanntsachen. Es stellt sich die
Frage, wie wird dieser Schwierigkeit im Rahmen t�terorientierter Ermittlung in
Intensivt�terprogrammen begegnet. Es sind vor allem zwei Punkte, die in dieser
Hinsicht wichtig sind.

U Das eingesetzte Wissen ist umfassend und vor allem nicht fragmentiert (vgl.
Roth 2004: 320). Das Wissen entsteht in unmittelbarer Auseinandersetzung
mit der Person des T�ters. Dies erlaubt eine ganzheitliche Betrachtungsweise
und auf dieser Ebene werden Tat-Tat- und Tat-T�ter-Zuordnungen wieder
mçglich.

U Die Entwicklung einer T�terthese wird quasi vorgezogen. W�hrend ansonsten
von der Tat bzw. den Taten ausgegangen wird, um dann den T�ter zu suchen,
steht die T�terthese bei t�terorientierter Ermittlung am Anfang und die Taten
werden dann nachtr�glich einem T�ter zugeordnet. Die Frage ist nicht mehr
,Welcher T�ter kçnnte zu dieser Tat bzw. zu diesen Taten passen?�, sondern
,Welche Taten traue ich diesem T�ter zu?� Damit diese Art der Ermittlung tat-
s�chlich von Vorteil ist, m�ssen im Vorfeld die richtigen Personen ausgew�hlt
werden. Das Auswahlverfahren (Prognoseerstellung) ist also Teil der krimina-
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listischen Methode – zumindest dann, wenn es die ,deliktunspezifischen
Mehrfacht�ter� betrifft.

8.4.3.4 Verurteilung

Die Verurteilung eines T�ters, wennmçglich zu einer Haftstrafe, ist ein wichtiges
Ziel im Rahmen der Intensivt�terprogramme. Die Idee, die dahinter steht, ist ein-
fach: Eine Person, die sich in Haft befindet, kann in dieser Zeit keine Straftaten
mehr begehen72. Bei Ausl�ndern kann dieses Ziel durch ihre Abschiebung er-
reicht werden.73

IP: „[ . . .] Das heißt also, indirekt beeinflusst man, sag ich mal, dann also auch
die Justiz. Und letztendlich kommt dann eine langj�hrige Bestrafung raus. Das
heißt also, wir haben eine Bestrafung �ber 8 Jahre. Der eine hat sogar 15 Jahre,
wo kein Mçrder das normal kriegt. [. . .] Wenn ich jemanden f�r viele Jahre weg-
schließe, dann kann ermir viele Jahre auch nicht wehtun. Das heißt also, er bringt
mir dann die Arbeit nicht.“ (P 7: 65)

Angesichts der Zielgruppenvon Intensivt�terprogrammen, derenAuswahl h�ufig
auf der ,Gef�hrlichkeit� der Person bzw. auf deren Bedrohungspotenzial basiert,
wird eine Verurteilung in den meisten F�llen als einzige, fast zwangsl�ufige Lç-
sung des Problems gesehen – zumal vorhergehende Hilfemaßnahmen, Verwar-
nungen oder fr�here Strafen bei den betreffenden Personen wirkungslos geblie-
ben waren.

Ein letztes Mittel ihn zur Umkehr zu bewegen, ist die Abschreckung des T�ters,
durch eine Art Mobilmachung aufseiten der Polizei. Funktioniert auch das nicht,
bleibt nur noch die Verhaftung.

IP 1: „[ . . .] Weil das halt so ’ne Karrieren sind, wie mein Kollege ja schon gesagt
hat. Also die sind schon im Vorfeld gescheitert und die versuchen halt auf anderen
Wegen, wie auch immer, dort was f�r ihre Sozialprognose zu tun. Aber im Großen
und Ganzen ist bei den meisten T�tern auch Hopfen undMalz verloren gewesen.“

IP 2: „Das ist eben das Ende der Fahnenstange, wenn sie hier sind. Ist ein St�ck
weit das andere gescheitert.“ (P 14: 184–187)

IP: „[ . . .] Es ist nie ’ne Bremse gezogen worden. Immer wieder, manchmal gab es
das schon, dass zwei-, dreimal was ausgesetzt wurde an Haftbefehlen, an sich
kaum vorstellbar, aber alles schon gegeben. Und wenn man vorher wirklich nur
mal einen Jugendarrest ausgesprochen h�tte von drei, vier Wochen, w�re mçg-

72 Zumindest nicht in der �ffentlichkeit.
73 Dieses Ziel wird im Weiteren nicht diskutiert, da wir keine Intensivt�terprogramme zu dieser

Zielgruppe untersucht haben. Die Strategien zum Erreichen der Abschiebung d�rften sich aber
nicht wesentlich von denen zur Verurteilung unterscheiden.
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licherweise die Karriere so gar nicht gekommen. Und das ist nat�rlich immer
dann, wenn wir es haben, zu sp�t, einfach so.“ (P 14: 189)

Um eine mçglichst hohe Strafe herbeizuf�hren, sind zwei Dinge nçtig. Im Rah-
men der guten organisatorischen Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften
(vgl. Abschnitte 8.1und 8.2) geht es auch darum, die polizeilichen Ermittlungs-
ergebnisse so aufzubereiten, dass die Staatsanwaltschaft nur noch wenig Arbeit
hat.

IP: „Wennwir, also sag ichmal, Straftaten von einem gewissenNiveau haben oder
auch ’ne F�lle von Straftaten im gleichenNiveau, dann setze ich gerne ’ne Ermitt-
lungsgruppe dran. Weil die dann t�terorientiert, sachorientiert arbeiten kann mit
dem Ziel, ’ne sehr gute Arbeit zu machen und der Effekt dabei ist, wenn ich ’ne
gute Arbeit leiste, dann funktioniert auch der Staatsanwalt. Das heißt also, diese
– wenn ich den in [X-Stadt] oder so nehme, den Kollegen, der macht im Grunde
fast ’ne Anklageschrift. Wenn der einen Abschlussbericht schreibt, dann braucht
der Staatsanwalt nur den Namen ausradieren und schreibt seinen Namen drunter
mit einem andern Kopf drauf. Das bringt Freude bei dem Staatsanwalt und das
bringt auch wieder Freude beim Richter. Das heißt also, indirekt beeinflusst
man, sag ich mal, dann also auch die Justiz. Und letztendlich kommt dann eine
langj�hrige Bestrafung raus.“ (P 7: 65)

Der zweite wichtige Faktor ist die inhaltliche Begr�ndung f�r das vom Intensiv-
t�ter ausgehende Bedrohungspotenzial. Dies geschieht auf der ersten Ebene –
�hnlich wie im Auswahlverfahren – durch die Darstellung der H�ufigkeit und
Schwere der Straftaten. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist mit dem Zu-
sammentragen aller bereits bekannten Vorg�nge gemacht worden. Die Zuord-
nung weiterer Straftaten zum T�ter ist der zweite Schritt.

IP: „[ . . .] Da wird’s darum gehen, Kenntnisse, die man hat, zusammenzufassen
und zu versuchen auchmit kriminalistischenMitteln ein bisschen mehr �ber diese
Person zusammenzutragen.Das hat dann auchwas damit zu tun, kann ich den z. B.
observieren. Also gerade mit kriminalistischen Methoden zu versuchen, ihm ein
bisschen mehr nachzuweisen als meinetwegen nur die kleine Straftat, die jetzt ge-
rade zur Debatte steht.“ (P 8: 113)

IP: „Dann guck ich vielleicht imKVA (Kraftfahrzeugverkehrsamt), was hat deran
Autos, braucht der Autos zur Begehung seiner Straftaten, hat er jemals welche ge-
habt. Da kommen beim Intensivt�ter halt andere Sachen hinzu, f�hrt der oft ohne
F�hrerschein. Ich krieg z. B. auch Haftbefehle, wenn der zehnmal ohne F�hrer-
schein gefahren ist, krieg ich einen Haftbefehl f�r den. Den kann ich dann nat�r-
lich auch strafrechtlich nutzen, dann kann ich das alles n�mlich zusammenpacken
und kann sagen, der f�hrt auch immer zur Begehung seiner Straftat mit dem Auto
dahin, obwohl er gar keinen F�hrerschein hat. Dann macht das wesentlich mehr
Sinn f�r den Richter als wenn das irgendwann mal nachgeschoben wird, ach, da
hat er auch noch was.“ (P 1: 364)
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Neben der Konstruktion eines Bedrohungspotenzials, das nach einem harten Ur-
teil der Justiz verlangt, geht es auf einer weiteren Ebene darum, Umst�nde, die in
der Biografie oder im sozialen Umfeld des T�ters liegen und ihn eventuell in
einem milden Licht erscheinen lassen, aufzukl�ren und eventuell als Schutz-
behauptungen zu entlarven.

IP: „Was oftmals passiert, wir verschaffen uns auch noch einen gewissen �ber-
blick �ber sein soziales Umfeld, Sozialprognosen usw. Also weil das einfach in
dem Verfahren noch mal vor Gericht ’ne Rolle spielt. Das haben wir oft erlebt,
dass dann halt die Rechtsanw�lte der T�ter versuchen, den nat�rlich in ein ent-
sprechendes Licht zu r�cken, dass er eben sich um Arbeit bem�ht hat. Dass er
eben, was weiß ich, was gemacht hat und das ist nat�rlich auch ein ganz wichtiges
Indiz nachher daf�r, kann er in Haft gehen oder ist da noch was zu machen, wie
auch immer. Und da mçchte das Gericht nat�rlich auch wissen, also ist das denn
wirklich wahr: Hat er sich um Arbeit bem�ht? Hat er wirklich f�r sein Kind Un-
terhalt bezahlt, das er vielleicht irgendwo hat? K�mmert er sich um seine Ex-Ver-
flossene, dass er den Unterhalt zahlt und solche Geschichten? Also das wird dann
schon aufgearbeitet. Aber eben nicht in dem Sinne, dass wir da versuchen, sozial
auf den einzuwirken, sondern einfach nur die Fakten festzustellen. Also ist es halt
nicht so, er hat sich nicht um Arbeit bem�ht, er zahlt schon ewig keinen Unterhalt
mehr, f�r sein Kind hat er nichts getan usw. Das sind immer so die Punkte, wo sie
sagen, das ist eigentlich doch ein Guter, den kçnnen wir gar nicht einsperren. Das
versuchen wir dann eben zu beleuchten, ist es wirklich so.“ (P 14: 184)

8.5 Andockmçglichkeiten von Sexualermittlern an die Daten- und
Wissensbest�nde von Intensivt�terprogrammen

Mit dem Begriff ,Andocken� ist in der Regel das Anlegen eines Schiffes an ein
anderes oder an ein Pier gemeint. Das manchmal schwierige Mançver soll in die-
sem Zusammenhang als Metapher f�r die Kontaktaufnahme zwischen Sexual-
ermittlern und Sachbearbeitern bei Intensivt�terprogrammen verwendet werden.

In der ersten Phase des Forschungsprojekts hatten wir die Erfahrung gemacht,
dass Sexualermittler und Sachbearbeiter bei Intensivt�terprogrammen sich weder
vorstellen konnten, warum sie zusammenarbeiten sollten, noch auf welcheWeise
dies geschehen soll. Erst im Verlauf einiger Gruppendiskussionen, an denen ne-
ben den Sexualermittlern und den Sachbearbeitern der Intensivt�terprogramme
auch Operative Fallanalytiker (OFA) und Auswerteeinheiten teilnahmen, zeigte
sich, dass Kooperationsbeziehungen zwischen den Beteiligten n�tzlich sein kçn-
nen.

Unter welchen Bedingungen ist also einAndockenvon Sexualermittlern an Inten-
sivt�terprogramme n�tzlich? Um diese Frage beantworten zu kçnnen, sind zwei
Punkte zu kl�ren:

228



{luchterh_neu}20060280_BKA_vergewalt/kap04.3D 159 28.09.2006 S. 229

U Wie groß ist der Anteil an sp�teren sexuellen Gewaltt�tern unter Intensivt�-
tern?

U Welche Daten- und Wissensbest�nde sind in Intensivt�terprogrammen zu
Straft�tern vorhanden und sind diese f�r die Ermittlung bei sexuellen Gewalt-
delikten n�tzlich?

8.5.1 Zielgruppen von Intensivt�terprogrammen und Sexualermittlern

In Auseinandersetzungmit den Definitionen zu Intensivt�tern und den jeweiligen
Auswahlverfahren wurde deutlich, dass Intensivt�terprogramme ihre Kandidaten
aus dem ,Pool� an ,deliktunspezifischen Mehrfacht�tern� ausw�hlen. Da es sich
bei sexuellen Gewaltt�tern zu einem großen Teil ebenfalls um ,deliktunspezi-
fische Mehrfacht�ter� handelt, kann angenommen werden, dass es zwischen In-
tensivt�tern und sexuellen Gewaltt�tern eine mehr oder weniger große Schnitt-
menge gibt.

Im folgenden Abschnitt soll diese Annahme �berpr�ft werden. Um hierzu aller-
dings zu zweifelsfrei abgesicherten empirischen Ergebnissen zu kommen, w�re
eine Untersuchung an einer bundesweit repr�sentativen Stichprobe zu verurteil-
ten Vergewaltigern und zu Intensivt�tern notwendig. Zudem m�ssten zu den In-
tensivt�tern echte L�ngsschnittdaten verf�gbar sein, da ja nicht nur untersucht
werden soll, wie groß die �berschneidung zu der Zeit ist, in der sie als Intensiv-
t�ter bei der Polizei gef�hrt werden, sondern auch in den Jahren danach. Dies
konnte im Rahmen der Studie nicht geleistet werden.

Als Ersatz hierf�r verwendenwir ein Sch�tzverfahren, bei demwir Daten aus dem
ISVB sowie aus unserer ,�berblicksbefragung� auswerten.

Sch�tzung der Schnittmenge von sexuellen Gewaltt�tern und
Intensivt�tern auf der Basis von Daten aus dem Berliner polizeilichen
Informationssystem (ISVB)

In einem ersten Schritt bilden wir auf der Basis h�ufig vorkommender Intensiv-
t�terkriterien zur Straftatenfrequenz aus den Berliner Daten zwei Gruppen so ge-
nannter ,virtueller Intensivt�ter�. Bei beidenGruppen handelt es sich nicht um tat-
s�chliche Intensivt�ter, sondern um Personen, die die angegebenen Merkmale
aufweisen. Die �bertragung der Ergebnisse auf die realen, also in den Program-
men der Polizei registrierten Intensivt�ter ist entsprechend nur in begrenztem
Rahmen mçglich. Wie die Diskussion des Auswahlverfahrens gezeigt hat (vgl.
Abschnitt 8.3), liegt diesem zwar oft eine auf statistischenMerkmalen basierende
Vorauswahl zu Grunde, die Entscheidung liegt aber zuletzt bei den Sachbearbei-
tern. Des Weiteren wird in die Intensivt�terprogramme nur ein Bruchteil derjeni-
gen Straft�ter aufgenommen, die die in den Definitionen angef�hrten statisti-
schen Kriterien erf�llen.
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Zur besseren Einsch�tzung der ,virtuellen Intensivt�ter� standen uns die Daten zu
,realen Intensivt�tern� (n = 402) zur Verf�gung. Bei dieser Gruppe handelt es sich
um Personen, die in Berlin zum 6. 4. 2004 tats�chlich als Intensivt�ter registriert
waren. Zu diesen Personen kçnnen wir keine Angaben zu den polizeilichen
(Nach-)Erkenntnissen machen, da der Beobachtungszeitraum hierf�r zu kurz ist.

Im Folgenden werden die beiden Intensivt�tergruppen zun�chst beschrieben und
hinsichtlich der Frage untersucht, inwiefern zu ihnen deliktunspezifische polizei-
liche Vorg�nge vorliegen74. Im zweiten und entscheidenden Schritt werden mçg-
liche �berschneidungen der ,virtuellen Intensivt�ter� mit der Gruppe der sexuel-
len Gewaltt�ter untersucht. Aus diesem Grund wurde das Jahr 1995 f�r die Bil-
dung der verschiedenen Intensivt�tergruppen zu Grunde gelegt, da insbesondere
die Frage interessierte, ob (ehemalige) Intensivt�ter im Laufe ihrer ,kriminellen
Karriere� (auch) sexuelle Gewaltstraftaten begehen. Der Beobachtungszeitraum
reichte bis zum Jahr 2003.

Definition der Untersuchungsgruppen

U ,Virtuelle Intensivt�ter�: Personen, f�r die im polizeilichen Informationssys-
tem ISVB im Jahr 1995 mindestens zehn Eintr�ge ausgewiesen sind
(n = 2.453; 2,2% aller Tatverd�chtigen dieses Jahres);

U ,Virtuelle Intensivt�ter-Gewalt�: Personen, die im Jahr 1995 mit mindestens
zehn polizeilichen Erkenntnissen, einschließlich mindestens eines Gewaltde-
likts75, erfasst wurden (n = 1.202; 1,1% aller Tatverd�chtigen des Jahres
1995).

Altersverteilung 1995

Zum Bezugszeitpunkt im Jahr 1995 (Stichtag: 15.6) waren die ,virtuellen Inten-
sivt�ter� im Durchschnitt 27 Jahre (sd76 = 10,73) und die ,virtuellen Intensivt�ter-
Gewalt� 25 Jahre alt (sd = 10,44). Bei beiden Gruppen bilden die 21–29-J�hrigen
den grçßten Anteil (30% bzw. 27%); Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
machen zusammen 34% bzw. 44% der Gruppe aus. Wie aus der Abbildung 16
ersichtlich, weichen die ,realen Intensivt�ter� in der Altersverteilung deutlich
von den ,virtuellen Intensivt�tern� ab und konzentrieren sich in den j�ngeren Al-
tersgruppen. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen aus den Interviews
im Rahmen der Untersuchung von Intensivt�terprogrammen (vgl. Abschnitt
8.3.2.4).

74 Vgl. auch das Vorgehen im Abschnitt 7.2.2.
75 Definiert nach den Erfassungsgr�nden des Definitionskataloges der Polizeilichen Kriminalsta-

tistik unter der Kategorie ,Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persçnliche Freiheit� (Schl�s-
selzahl 2000+, vgl. Bundeskriminalamt 2004). Dies entspricht mit nur minimalen Abweichungen
den Strafgesetzbuch-Abschnitten 17, 18 und 20.

76 Standardabweichung als Maß f�r die Streuung der Variablen.
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Abbildung 12:
Altersverteilung Intensivt�tergruppen

}

Geschlecht und Staatsangehçrigkeit

Der Anteil von Frauen betrug bei den ,virtuellen Intensivt�tern� 9,8%, bei der
Gruppe der ,virtuellen Intensivt�ter-Gewalt� 7,2% und bei den ,realen� 3,7%
(vgl. Tabelle 18). Insbesondere die ,realen Intensivt�ter� unterscheiden sich
hier von den anderen beiden Gruppen und weisen einen noch geringeren Frauen-
anteil auf.

Bei einemVergleich der Staatsangehçrigkeit zeichnet sich ein hçherer Anteil von
Personen ohne deutsche Staatsb�rgerschaft bei den ,realen Intensivt�tern� ab. Von
den ,virtuellen Intensivt�tern� besaßen 36%, von den ,Intensivt�tern-Gewalt�
34% und bei den ,Realen� 41% keine deutsche Staatsb�rgerschaft. Genau wie
beimGeschlecht lassen sich die Unterschiede vermutlich auf das Auswahlverfah-
ren zur�ckf�hren. Intensivt�terprogramme besch�ftigen sich insbesondere mit
Straßenkriminalit�t, f�r die ein hçherer Anteil an Ausl�ndern und ein niedrigerer
Anteil von Frauen typisch sind.
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Tabelle 18:
Geschlecht bei ,virtuellen und realen Intensivt�tern�

Geschlecht ,Virtuelle Intensivt�ter� ,Virtuelle Intensivt�ter
(Gewalt)�

,Reale Intensivt�ter�

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

m�nnlich 2.213 90,22 1.116 92,85 387 96,27

weiblich 240 9,78 86 7,15 15 3,73

Gesamt 2.453 100,00 1.202 100,00 402 100.00

Anzahl der polizeilichen Vorg�nge 1995

In den beiden ,virtuellen Intensivt�tergruppen� gab es zu allen Probanden defini-
tionsgem�ß mindestens zehn polizeiliche Vorerkenntnisse. Der Durchschnitt lag
bei den ,virtuellen Intensivt�tern� bei 20,3 Vorerkenntnissen (sd = 27,70) und bei
den ,virtuellen Intensivt�tern-Gewalt� bei 19,2 (sd = 27,98). Die Verteilung des
Merkmals ,Anzahl der Vorg�nge� ist aus Tabelle 19 ersichtlich. Hieran wird deut-
lich, dass die beiden ,virtuellen Intensivt�tergruppen� sich nur marginal im Hin-
blick auf die Anzahl der Vorg�nge unterscheiden.

Ein Vergleich mit den ,realen Intensivt�tern� ist in diesem Fall nicht mçglich, da
keine Daten in Bezug auf deren polizeiliche Vorg�nge vorliegen. ,Virtuelle� wer-
den sich von ,realen Intensivt�tern� nicht gravierend unterscheiden, auch wenn
angesichts des flexiblen Umgangs mit den Aufnahmekriterien im praktischen
Auswahlverfahren davon auszugehen ist, dass es bei den ,realen Intensivt�tern�
auch einen grçßeren Anteil an Personen mit weniger als zehn Vorg�ngen gibt.

Tabelle 19:
Anzahl der Vorerkenntnisse ,virtueller Intensivt�ter� 1995

Anzahl von Vor-
g�ngen 1995

,Virtuelle Intensivt�ter� ,Virtuelle Intensivt�ter (Gewalt)�

Anzahl Prozent Anzahl Prozent

10–14 1.316 53,65 653 54,33

15–19 493 20,10 250 20,80

20–24 230 9,38 115 9,57

25–29 119 4,85 67 5,57

30+ 295 12,03 117 9,73

Gesamt 2.453 100,01 1.202 100,00
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Deliktstreuung der Vorg�nge 1995 (Anzahl der Deliktbereiche)

Als weiteres Merkmal zum Vergleich der virtuellen Intensiv- und Gewaltt�ter
wird die Deliktstreuung der Vorg�nge 1995 �ber die 30 Abschnitte des Strafge-
setzbuches herangezogen. In Tabelle 20 wird dargestellt wie sich – unterteilt
nach der Anzahl von Vorg�ngen 1995 – der prozentuale Anteil an perseverant
handelnden Personen zwischen den Untersuchungsgruppen unterscheidet. Die
linke Spalte gibt die Anzahl von Personen in den einzelnen Auspr�gungen der ka-
tegorisierten Variable ,Anzahl von Vorg�ngen 1995� an und die rechte Spalte den
prozentualen Anteil an diesen Personen, die nur Straftaten in einemDeliktbereich
(Abschnitt des Strafgesetzbuches) begangen haben. Insgesamt bewegt sich dieser
Anteil auf einem niedrigen Niveau. Bei den ,Intensivt�tern-Gewalt� liegt dieser
Anteil noch einmal deutlich niedriger. Die unerwartete Steigerung des prozentua-
lenAnteils an Perseveranten an den ,virtuellen Intensivt�tern� bei �ber 30Vorg�n-
gen ist angesichts der kleinen Fallzahlen auf den hohen Anteil an Serienbetr�gern
oder Personen mit Vorg�ngen zu �hnlichen Tatbest�nden zur�ckzuf�hren.

Damit l�sst sich sagen, dass es unter den Intensivt�tern einen relativ geringen An-
teil an Perseveranten gibt und ein Großteil als ,deliktunspezifische Wieder-
holungst�ter� bezeichnet werden kann. Bei den ,virtuellen Intensivt�tern-Gewalt�
sinkt dieser Anteil auf einenverschwindend geringen Teil (vgl. Tabelle 20). Inten-
sivt�ter, die ein Rohheitsdelikt begangen haben, scheinen also durchweg auch an-
dere Delikte zu begehen und entsprechen daher auch in diesem Punkt tendenziell
tats�chlichen Intensivt�tern.

Tabelle 20:
Anteile an deliktperseverant handelnden Personen bei
,virtuellen Intensivt�tern�

Anzahl der
Vorg�nge 1995

,Virtuelle Intensivt�ter� ,Virtuelle Intensivt�ter (Gewalt)�

Anzahl der
Personen

davon Prozent-
anteil der Per-
severanten77

Anzahl der
Personen

davon Prozent-
anteil der Per-
severanten

10–14 1.316 11,47 653 1,07

15–19 493 10,34 250 0,40

20–24 230 13,48 115 0

25–29 119 12,61 67 0

30 und mehr 295 17,97 117 0

77 Als perseverant handelnd wurden solche Personen eingestuft, deren Vorg�nge ausschließlich in-
nerhalb eines Deliktbereichs (=Abschnitt des StGB) angesiedelt sind.
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Intensivt�ter als potenzielle sexuelle Nçtiger, Vergewaltiger und
Sexualmçrder78

Nach einemVergleich der beiden Gruppen soll im Folgenden die eigentliche Fra-
gestellung im Vordergrund stehen: Begehen ehemalige Intensivt�ter im Verlauf
ihrer kriminellen Karriere (auch) sexuelle Gewaltstraftaten?Wie bereits erw�hnt,
l�sst sich diese Frage nur retrospektiv in Bezug auf die hier behandelten Gruppen
der ,virtuellen Intensivt�ter� beantworten. DieMçglichkeit besteht nicht f�r ,reale
Intensivt�ter�, da keine Daten �ber deren kriminelle Laufbahn vorliegen.

Eine mçgliche Verzerrung unserer Sch�tzung entsteht dadurch, dass die uns vor-
liegenden Daten erst 2004 aus dem Berliner polizeilichen Informationssystem
(ISVB) extrahiert wurden. Bei Kindern und Jugendlichen (bis 18 Jahre) betragen
die Lçschfristen inBerlin f�nf Jahre,wenn in denFolgejahren keineweiterenTaten
registriert werden (vgl. Abschnitt 6.3.4). Somit kçnnten in den Daten von 1995 �l-
tere Personen �berrepr�sentiert sein. Ein Vergleich mit den entsprechenden Grup-
pen der ,virtuellen Intensivt�ter� aus dem Jahr 2003 zeigt zwar, dass dieAnzahl der
Personen 1995 insgesamtdeutlich niedriger liegt79, die erwarteteVerzerrungbest�-
tigt sich aber nicht. Im Gegenteil: Der Anteil an Kindern und Jugendlichen unter
den Intensivt�tern 1995 liegt leicht �ber dem von 2003. Die im Vergleich zu 2003
geringere Anzahl 1995 an Intensivt�tern relativiert sich bei einem Vergleich ihrer
prozentualenAnteile an allen Straft�tern. Trotzdem ist zu beachten, dass es sich bei
dem hier unternommenen Versuch lediglich um eine Ann�herung handelt, deren
Ergebnisse nur unter diesen Einschr�nkungen G�ltigkeit beanspruchen kçnnen.
Sinnvoll erscheint daher auch nur eine Interpretation der Verh�ltnisse zwischen
den einzelnen Gruppen und nur in Grenzen der genauen Anteile.

Als Grundlage f�r die Auseinandersetzung mit der aufgeworfenen Fragestellung
dient Tabelle 21. Sie gibt an, wie groß der Anteil der sp�teren sexuellen Nçtiger
bzw. Vergewaltiger (also zwischen 1996 und 2003) an den verschiedenen Unter-
suchungsgruppen aus dem Jahr 1995 ist. Zur Verbesserung des Sch�tzverfahrens
wurde neben allen Straft�tern 1995 und Personenmit Sexualstraftaten 1995 die zu
Grunde gelegte Definition f�r Intensivt�ter variiert.

Die Ergebnisse zeigen zun�chst einmal, dass – wie erwartet – der prozentuale An-
teil an sp�teren sexuellen Nçtigern, Vergewaltigern und Sexualmçrdern im Ver-
gleich zu allen Straft�tern bei den Gruppen der ,virtuellen Intensivt�ter� erhçht
ist. Damit zeichnen sich die gleichen Tendenzen wie bei Straub und Witt (2002)
und in Kapitel 5 ab: sexuelle Nçtiger, Vergewaltiger und Sexualmçrder grenzen
sich von den Straft�tern insgesamt durch eine im Durchschnitt hçhere Anzahl

78 Zum Aufbau der Untersuchungsgruppe vgl. auch Abschnitt 5.1.1.
79 ,Virtuelle Intensivt�ter�: 3.571 (2003, 2,4% aller Tatverd�chtigen des Jahres) im Vergleich zu

2.453 (1995, 2,2% aller Tatverd�chtigen des Jahres); ,Intensivt�ter-Gewalt�: 1.899 (2003, 1,3%
aller Tatverd�chtigen des Jahres) im Vergleich zu 1.202 (1995, 1,1% aller Tatverd�chtigen des
Jahres).
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von Vorerkenntnissen ab. Des Weiteren zeigt sich, dass der Anteil an sp�teren se-
xuellen Nçtigern und Vergewaltigern in Abh�ngigkeit von der zu Grunde geleg-
ten Definition f�r Intensivt�ter variiert. Bei den Personen mit mindestens 5 Straf-
taten, keiner Sexualstraftat und mindestens einer Raubtat80 liegt der Anteil unter
den verschiedenen Intensivt�tergruppen an sp�teren sexuellen Nçtigern/Ver-
gewaltigern am hçchsten (5,3%). Am geringsten f�llt der Anteil bei den Personen
mit mindestens 10 Straftaten und keiner Sexualstraftat (3,2%) aus. Damit ist der
Anteil an sp�teren sexuellen Nçtigern/Vergewaltigern im Vergleich zu allen
Straft�tern 1995 um gut das Vierfache erhçht. Es zeigt sich also, dass sich allein
auf der Basis der Eigenschaft, dass Intensivt�ter in der Regel eine Vielzahl anVor-
erkenntnissen haben, der Anteil an sp�teren Vergewaltigern unter ihnen erhçht.

Bezieht man die Sexualstraft�ter des Jahres 1995 in den Vergleich mit ein, zeigt
sich, dass der Anteil an sp�teren sexuellen Nçtigern/Vergewaltigern in dieser
Gruppe prozentual am hçchsten ist. Der Anteil w�rde sich noch einmal erhçhen,
wenn ausschließlich dieVergewaltiger des Jahres 1995 betrachtet w�rden. Ihr An-
teil kann auf der Basis empirischer Untersuchungen zu deren R�ckfallquoten auf
bis zu 20% gesch�tzt werden (vgl. Kapitel 5). Im Ergebnis ist der Anteil an sp�-
teren sexuellen Nçtigern/Vergewaltigern bei ,virtuellen Intensivt�tern� einerseits
gegen�ber allen Tatverd�chtigen zwar deutlich erhçht, im Vergleich zu einschl�-
gig bekannten Tatverd�chtigen aber andererseits niedriger.

Tabelle 21:
Sexuelle Nçtiger,Vergewaltiger und Intensivt�ter –Anteile der Straft�ter, die
nach 1995 mit einer sexuellen Nçtigung bzw. Vergewaltigung auffallen

Gruppe
(Alle Merkmale beziehen
sich auf 1995)

n Anteil der sp�teren sexu-
ellen Nçtiger/Vergewalti-

ger (absolut)

Anteil d. sp�teren sexuel-
len Nçtiger/Vergewaltiger

(%)

Alle Straft�ter 113.811 1.321 1,16

min. 10 Straftaten 2.453 83 3,38

min. 10 Straftaten und
keine Sexualstraftaten

2.378 75 3,15

min. 10 Straftaten und
keine Sexualstraftaten und
min. ein Rohheitsdelikt81

1.137 56 4,93

min. 5 Straftaten und keine
Sexualstraftaten und min.
ein Rohheitsdelikt82

4.011 165 4,11

min. 5 Straftaten und keine
Sexualstraftaten und min.
eine Raubtat (A20 StGB)

1.369 72 5,26

min. eine Sexualstraftat 1.478 90 6,09

80 Definiert nach Abschnitt 20 des Strafgesetzbuches.
81 Definition nach Straftatenschl�ssel der Polizeilichen Kriminalstatistik.
82 Definition nach Straftatenschl�ssel der Polizeilichen Kriminalstatistik.
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Die bisherigen Ergebnisse geben nur Aufschluss dar�ber, wie hoch der Anteil an
sp�teren sexuellen Nçtigern/Vergewaltigern in den acht Jahren nach 1995 ins-
gesamt ist. Da aber dasWissen zu Straft�tern einer beschr�nkten ,Haltbarkeit� un-
terliegt, stellt sich die Frage, wie sich das Vorkommenvon sp�teren sexuellen Nç-
tigern/Vergewaltigern auf die Jahre nach 1995 verteilt? Zu diesem Zweck be-
trachten wir die Gruppe der Straft�ter mit mindestens 5 Straftaten, keiner Sexual-
straftat und einemRohheitsdelikt genauer. Diese Gruppe ist hierf�r geeignet, weil
im Gegensatz zu anderen Gruppen hier noch ein hoher absoluter Anteil an sp�te-
ren sexuellen Nçtigern/Vergewaltigern enthalten ist. Tabelle 22 gibt dar�ber Auf-
schluss und zeigt, dass die Anzahl der sp�teren Vergewaltiger in den Folgejahren
von Jahr zu Jahr abnimmt. Nur das Jahr 1999 bildet hier mit einemAusreißer eine
Ausnahme.

Tabelle 22:
Anteile von sp�teren sexuellen Nçtigern/Vergewaltigern unter
,virtuellen Intensivt�tern� nach Jahren

Mindestens 5 Straftaten und keine Sexualstraftaten und mindestens ein
Rohheitsdelikt

n83 %84

1996 31 0,77

1997 30 0,75

1998 24 0,60

1999 13 0,32

2000 22 0,55

2001 15 0,37

2002 14 0,35

2003 16 0,40

Gesamt 165 4,11

Um das Sch�tzverfahren abzurunden, soll die Perspektive noch einmal gedreht
und gefragt werden, wie hoch die Anteile der Personen unter den sexuellen Nçti-
gern/Vergewaltigern der Jahre 1995 und 2003 sind, die die diskutierten Intensiv-
t�terkriterien zum Zeitpunkt der Tat85 aufweisen. Auch hier wird mit verschiede-
nen Auspr�gungen der Merkmale experimentiert.

Es zeigt sich, dass ein relativ großer Anteil der sexuellen Nçtiger/Vergewaltiger
kurze Zeit vor der Vergewaltigung mit Straftaten bekannt wird. 9% der tatver-

83 Definition nach Straftatenschl�ssel der Polizeilichen Kriminalstatistik
84 Prozentualer Anteil von 4.011 Personen, die 1995 die Definition erf�llt haben.
85 Dabei wurde der Erfassungszeitpunkt zu Grunde gelegt.
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d�chtigen sexuellen Nçtiger/Vergewaltiger des Jahres 1995 und 14% des Jahres
2003 habenmindestens 5Vorg�nge in den 12 Monaten vor der Bezugstat (vgl. Ta-
belle 23). Wie der deutliche Unterschied zwischen den beiden Jahren zu Stande
kommt, kann nicht erkl�rt werden. Anzunehmen ist, dass die Daten aus dem
Jahr 2003 wegen ihrer grçßeren Aktualit�t die zuverl�ssigere Sch�tzung ermçg-
lichen. Bemerkenswert ist, dass 2003 ein �hnlich großer Anteil der sexuellen Nç-
tiger/Vergewaltiger mit mindestens einer Straftat im letzten Monat vor der Be-
zugstat aufgefallen ist. Dies kann als Hinweis auf einen deutlich erhçhten Anteil
unter Intensivt�tern gewertet werden, da es sich bei Intensivt�tern um Personen
handelt, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme durch die Begehung von Straftaten
auffallen.

Tabelle 23:
Anteile an sexuellen Nçtigern/Vergewaltigern 1995 und 2003,
die Intensivt�terkriterien aufweisen

Anzahl der Vor-
g�nge 1995

Sexuelle Nçtiger/Vergewaltiger 1995
(n = 474)

Sexuelle Nçtiger/Vergewaltiger 2003
(n = 784)

Anzahl der
Personen

Prozentanteil an
sex. Nçtigern

Anzahl der
Personen

Prozentanteil an
sex. Nçtigern

min. 5 in letzten
12 Monaten

42 8,86 107 13,65

min. 10 in letzten
12 Monaten

13 2,74 45 5,74

min. 10 Taten in
letzten 6 Monaten

8 1,69 26 3,32

min. 5 Taten in
letzten 6 Monaten

28 5,91 68 8,67

min. 1 Tat im
letzten Monat

81 17,09 112 14,29

min. 5 Taten im
letzten Monat

5 1,05 14 1,79

Sch�tzung der Schnittmenge von sexuellen Gewaltt�tern und
Intensivt�tern auf der Basis von Daten der ,�berblicksbefragung�

Bislang wurde mit demMerkmal der Straftatenfrequenz sicher ein wichtiger Be-
standteil aus zahlreichen Intensivt�terdefinitionen diskutiert. Letztlich kçnnen
aber derartige Merkmale auch in EDV-basierten Ermittlungsstrategien verwendet
werden. Es stellt sich die Frage, ob das Auswahlverfahren in den Intensivt�terpro-
grammen eventuell einen hçheren Anteil an potenziellen Vergewaltigern zur
Folge hat. Wir konnten diese These nicht quantitativ �berpr�fen, haben aber im
Rahmen der ,�berblicksbefragung� (vgl. Abschnitt 2.2.7) Sachbearbeiter aus In-
tensivt�terprogrammen gebeten, die Anteile an sp�teren (sexuellen) Gewaltt�tern
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zu sch�tzen. Zun�chst wurden sie aber nach dem Anteil an ,deliktunspezifischen
Mehrfacht�tern� befragt.

Der Anteil der ,deliktunspezifischen Mehrfacht�ter� ist nach Einsch�tzung der
Sachbearbeiter durchg�ngig hoch. In den meisten Programmen wird ihr Anteil
auf mehr als 50%, in drei Programmen sogar auf 100% gesch�tzt. In dieser Hin-
sicht gibt es also eine deutliche �bereinstimmung mit unserem Suchobjekt ,de-
liktunspezifischer Mehrfacht�ter�. Einschr�nkend ist hinzuzuf�gen, dass es
einige wenige Programme gibt, die vor allem T�ter mit einem deliktischen
Schwerpunkt bearbeiten.

Tabelle 24:
Sch�tzungen von IT-Sachbearbeitern zum Anteil verschiedener
Straft�tergruppen im jeweiligen Programm (n = 19)

Straft�tergruppe G�ltige
Antworten
(Anzahl)

Spannweite der
Anteile – Mini-
mum und Maxi-
mum (%)

Durchschnitt der
Anteile (%)

Anteil ,deliktunspezifischer Mehrfach-
t�ter� an Intensivt�tern

18 20–100 63

Anteil an Intensivt�tern, die sp�ter
schwere Sexualstraftaten begehen

15 0–20 8

Anteil an Intensivt�tern, die sp�ter
schwere Gewaltstraftaten begehen

16 2–45 12

Wir hatten die Sachbearbeiter der Intensivt�terprogramme dar�ber hinaus ge-
fragt, ob sie den von ihnen erreichten Intensivt�tern eine schwere Sexualstraftat
prognostisch zutrauen w�rden. 15 von 19 Befragten gaben hierauf eine Antwort.
9 Befragte gehen von einem eher geringen Teil aus (2–8% der T�ter), denen eine
solche Tat zuzutrauen sei. Ihre Einsch�tzungen stimmen mit den im vorherigen
Abschnitt angestellten Sch�tzungen �berein. In Kçln wird eine solche Tat 10%
der erreichten Intensivt�ter zugetraut, in Hannover, Hildesheim und Dortmund
geben die Sachbearbeiter 20% an; alle drei gehçren zu den so genannten ,Top-
Ten�-Programmen, deren Zielgruppe die Straft�ter mit den meisten Delikten ist.

Was ,schwere Gewalttaten� betrifft, so werden diese den Intensivt�tern in hçhe-
rem Maße zugetraut als schwere Sexualstraftaten. 16 von 19 Befragten gaben
hierzu ihre Einsch�tzung ab. 8 von ihnen nehmen diese Prognose f�r bis zu 8%
und 5 Programme f�r 10% ihrer T�ter an. In M�nster, Hannover und Dortmund
traut man zwischen 20 bis sogar 45% der Intensivt�ter eine schwere Gewalttat zu.
Es zeigt sich also auch im Hinblick auf die prognostizierte Gewaltbereitschaft,
dass es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Programmen gibt. Dabei
�berrascht zumindest der relativ geringe Anteil an Intensivt�tern, denen in Zu-
kunft eine schwere Gewalttat zugetraut wird. Immerhin wird die ,Gef�hrlichkeit�
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bzw. die ,kriminelle Energie� der jeweiligen Personen von den meisten Program-
men als wichtiges Aufnahmekriterium herausgestellt. Die Bedeutung dieses Kri-
teriums wird hierdurch etwas relativiert.

Res�mee

Festzuhalten bleibt, dass es in Bezug auf die ,Anzahl der Vorerkenntnisse� und de-
ren deliktische Streuung deutliche�berschneidungen zwischen unseremSuchob-
jekt und Intensivt�tern gibt. Aufgrund unserer Sch�tzung ist von einem Anteil an
potenziellen sexuellen Nçtigern bzw. Vergewaltigern unter den ,(virtuellen) In-
tensivt�tern� von mindestens 5% auszugehen. Durch das Auswahlverfahren wer-
den aus dem grunds�tzlich infrage kommenden Personenkreis, vor allem diejeni-
gen ausgew�hlt, bei denen die individuelle Prognose zur Begehung schwerer (se-
xueller) Gewaltdelikte ber�cksichtigt wird. Es ist also anzunehmen, dass sich da-
durch der Anteil an potenziellen Vergewaltigern noch einmal kr�ftig erhçht.
Andererseits ist zu ber�cksichtigen, dass in Intensivt�terprogramme derzeit le-
diglich zwischen einigen wenigen und hçchstens mehreren hundert Personen ein-
gestellt sind.Dies f�hrt tendenziell zu einer Reduktion desAnteils an potenziellen
Vergewaltigern. Dies gilt auch f�r die Effekte von Intensivt�terprogrammen. Sie
haben ja zum Ziel, intensiv agierende Straft�ter von weiteren Taten abzuhalten.
Sind sie in dieser Hinsicht erfolgreich, wird dies auch Auswirkungen auf den An-
teil an potenziellen Vergewaltigern haben.

Gleichzeitig ist zu sehen, dass Intensivt�ter aus der Logik der jeweiligen Pro-
gramme heraus bestimmtwerden. Ihre polizeilichen Vorerkenntnisse liegen �ber-
wiegend im Bereich der Massen- und Straßenkriminalit�t: Intensivt�terpro-
gramme bearbeiten vomAnsatz her eher in der �ffentlichkeit sichtbare Krimina-
lit�t. Meist will man explizit T�tern begegnen, die das çffentliche Sicherheits-
gef�hl tangieren. Es handelt sich vor allem um Straft�ter, die aktuell aktiv sind.
Dies zeigt sich daran, dass in den meisten Definitionen zu Intensivt�tern die Vor-
erkenntnisse auf einen bestimmten Zeitraum (6 Monate, 1 oder 2 Jahre) bezogen
werden. In einigen Programmen werden zudem Personen aufgenommen, die zu-
mindest einen deliktischen Schwerpunkt haben oder einer Szene, bestimmtenMi-
lieus oder kriminellen Gruppen angehçren. Intensivt�terprogramme sind zumin-
dest derzeit �berwiegend auf Jugendliche ausgerichtet. Wie sich diese Punkte auf
die Grçße der Schnittmenge zwischen sexuellen Gewaltt�tern auswirken, kann
letztlich nicht genau bestimmt werden. Lediglich der Umstand, dass ein grçßerer
Teil der sexuellen Nçtiger/Vergewaltiger in der Zeit vor der Bezugstat (sexuelle
Nçtigung/Vergewaltigung) mit anderen Delikten bei der Polizei bekannt wird,
spricht f�r eine grçßere Schnittmenge zwischen den Gruppen (vgl. Tabelle 23).

Es ist also schwierig, zu einer abschließenden Beurteilung zum Anteil an poten-
ziellen sexuellen Gewaltt�tern in Intensivt�terprogrammen zu kommen, zumal
auch von einer großen Varianz unter den Programmen auszugehen ist. Wir halten
die auf der Basis unseres Sch�tzmodells errechneten 5% f�r einen realistischen
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Sockelbetrag. Dieser stimmt mit den Einsch�tzungen der Sachbearbeiter aus In-
tensivt�terprogrammen �berein (vgl. Tabelle 24). In einzelnen Programmen wird
der Anteil auch deutlich dar�ber liegen.

Letztlich ist die Relevanz von Intensivt�terprogrammen f�r Sexualermittler nicht
unbedingt aus einem quantitativen Blickwinkel zu bewerten. In der Praxis muss
amkonkreten Fall entschiedenwerden, ob sich eineKooperationmit den Intensiv-
t�terprogrammen lohnt. In diesen F�llen kann unmittelbar auf den Fall bezogen
hergeleitet werden, – zumindest soweit die Kenntnisse bei den Sexualermittlern
vorhanden sind – ob der T�ter aus der spezifischen Klientel des jeweiligen Inten-
sivt�terprogramms stammen kçnnte. In solchen F�llen kann es durchaus sein,
dass gerade solche Merkmale relevant sind, die wir im Zusammenhang mit der
Bestimmung des Anteils an potenziellen Vergewaltigern eher negativ bewertet
haben. So kann es vorkommen, dass ein jugendlicher Vergewaltiger vermutet
wird oder einer, der einer bestimmten Szene angehçrt.

Zu ber�cksichtigen ist zudem, dass sich Intensivt�terprogramme aktuell immer
noch in einemWandlungsprozess befinden und sich mit geeigneten Maßnahmen
(Auswahlverfahren) ihre Relevanz f�r Sexualermittler verbessern l�sst (vgl. Ab-
schnitt 9.5.3).

8.5.2 Recherchemçglichkeiten in den Datenbest�nden zu Intensivt�tern

Neben der Frage, ob es sich bei Intensivt�tern um potenzielle Vergewaltiger han-
delt, ist die Frage nach den Daten- und Wissensbest�nden entscheidend f�r die
Beurteilung der Andockmçglichkeiten.

In den meisten Intensivt�terprogrammen werden Dateien zu den aktuell im Pro-
gramm befindlichen Personen gef�hrt (vgl. Abschnitte 8.3.3 und 7.1.5). H�ufig
sind diese Dateien innerhalb des Intranets der Polizei recherchierbar. Da in den
meisten Programmen zudem ein Marker (Personenbezogener Hinweis) vergeben
wird, ist ein Intensivt�ter bei entsprechenden Zugriffsrechten auch �ber dieses
Merkmal im polizeilichen Informationssystem zu finden. Auf diese Weise ist
es also problemlos mçglich, Intensivt�ter als spezifische Straft�tergruppe in
EDV-basierte Ermittlungsstrategien einzubeziehen. Der Vorteil dabei ist, dass
man bei diesen Personen mit hoher Sicherheit davon ausgehen kann, dass man
es mit �berpr�ften, vollst�ndigen und vor allem aktuellen Daten zu tun hat.

I: „Und was heißt das noch mal genau, Intensivt�terdatenbank, sowohl f�r Ju-
gendliche als auch f�r Erwachsene oder wieder nur f�r Erwachsene?“

IP: „Es gibt f�r die jugendlichen Intensivt�ter, mehr, man m�sste es mehr Datei
nennen. Also eine �bersicht �ber die jugendlichen Intensivt�ter. Man kann diese
Intensivt�ter sich auch anhand eines Lichtbildes anschauen, damit man auch in-
formiert ist. Man kann sie auch anklicken, sodass man auch hier sehen kann, mit
wem hab ich’s zu tun, was sind seine Vorlieben, was sind seine bevorzugten Straf-
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taten, seine Verhaltensweisen. Aber mehr als Lesedatei gedacht. Also zur Infor-
mation. Die Datenbank erwachsener Intensivt�ter beinhaltet recherchierf�hige
Felder. Bedeutet also, hab ich Personenbeschreibungen und die Tat, kçnnte ich
also anhand von Eingabe der Tat, die sich ereignet hat, und der Teile, die ich
aus der Personenbeschreibung habe, sehr schnell aus dieser Intensivt�ter-Daten-
bankmçgliche Intensivt�ter rausfiltern, die f�rdiese Sache infrage k�men. Sodass
man bei Geschehen einer solchen Tat auch schnell diesen Experten anrufen kann
und sagen: Hier, wir haben in der letzten Nacht einen Einbruch da und da gehabt,
das passt schon ein wenig in den Bereich des Intensivt�ters XY.“ (P 13: 147–148)

Interessant f�r die Suche sind auch die in einigen Programmen gef�hrten Dateien
der potenziellen Kandidaten. Bei diesen Personen besteht eine Art von Anwart-
schaft auf die Aufnahme als Intensivt�ter, weil sie bestimmtenMerkmalen der je-
weiligen Definition des Programms entsprechen oder von anderen Dienststellen
als mçgliche Kandidaten vorgeschlagen wurden (vgl. Abschnitt 8.3.3). Im Rah-
men des Auswahlverfahrens werden zu diesen Personen bereits viele Informatio-
nen zusammengetragen. Der Zugriff auf diese Daten d�rfte in der Regel schwie-
riger sein, da diese Personen noch keine ,offiziellen� Intensivt�ter und aus diesem
Grund auch nicht in die Intensivt�terdateien eingespeist sind.

8.5.3 T�terprofile und das Wissen in Intensivt�terprogrammen

Bereits mehrfach haben wir uns mit den Problemen besch�ftigt, vor die Ermittler
gestellt sind, wenn sie mit deliktunspezifisch agierenden Mehrfacht�tern zu tun
haben. Der g�ngige kriminalistische Ansatz, �ber Gleichfçrmigkeiten der Tat-
begehung den T�ter zu ermitteln, ist nicht oder nur sehr begrenzt mçglich. Im
Rahmen von t�terorientierter Ermittlung begegnet man diesem Problem mit
dem Einsatz umfassenden Wissens. Eine besondere Rolle spielt dabei das ganz-
heitliche Wissen zum T�ter, das Zuordnungen zwischen Taten und T�ter auf der
Basis allgemeiner Persçnlichkeitseigenschaften erlaubt. Derartige Persçnlich-
keitseigenschaften sind auch Bestandteil von T�terprofilen, wie sie von den Ope-
rativen Fallanalytikern erstellt werden (vgl. Abschnitt 3.2.3). T�terprofile werden
zwar eher selten bei der Ermittlung eingesetzt, kçnnen aber gerade bei ansonsten
nicht oder nur sehr schwer aufzukl�renden F�llen eine wichtige Hilfe darstellen.
Fallanalytiker halten sich mit der Erstellung von T�terprofilen vor allem deshalb
zur�ck, weil auf der Basis der Tathergangsanalyse auf teilweise sehr allgemeine
Persçnlichkeitseigenschaften geschlossen wird. Naturgem�ß sind derartige
Schl�sse fehlertr�chtig, da der Zusammenhang zwischen dem Handeln in einer
bestimmten Situation und derartigen Persçnlichkeitsmerkmalen meist sehr unsi-
cher ist (vgl. Dern & Trautmann 2001).

Wie gerade gezeigt, sind aber Einsch�tzungen und Kenntnisse zur Persçnlichkeit
des T�ters ein wichtiges Hilfsmittel bei der Ermittlung zu ,deliktunspezifischen
Mehrfacht�tern�. Wir wollen aus diesem Grund die Inhalte von T�terprofilen
mit den Wissensbest�nden in Intensivt�terprogrammen vergleichen. Ausgangs-
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basis ist die Gliederung eines T�terprofils, wie sie von den Operativen Fallana-
lytikern verwendet wird (Musolff 2002a: 184 f.). Wir haben die Sachbearbeiter
der Intensivt�terprogramme um Einsch�tzungen gebeten, wie viel Wissen sie
im Allgemeinen zu den jeweiligen Themen haben.

Tabelle 25:
Wissen zum Intensivt�ter (Angabe: Anzahl der Nennungen, n = 19)
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Physische Merkmale (Alter, Geschlecht,
Grçße)

– – 6 13 19 3,7

Allgemeine Einsch�tzungen zur Person

Intelligenz – 3 11 4 18 3,4

Emotionalit�t – 4 9 5 18 3,4

Kommunikative F�higkeiten – 4 8 6 18 3,4

Disziplin – 6 8 4 18 3,2

Sexualit�t 5 9 2 2 18 2,4

F�higkeiten und Kenntnisse

Praktische Kenntnisse und Fertigkeiten 1 10 5 2 18 2,8

Berufsausbildung – 2 6 11 19 3,5

Schulausbildung, -abschl�sse – 2 7 10 19 3,4

Ausge�bter Beruf – 2 7 10 19 3,4

Stellung und Sozialverhalten im beruf-
lichen Umfeld

1 6 7 2 16 3,6

Kenntnisse zur sozialen Lage

Finanzielle Situation – 6 7 6 19 3,0

Familien-/Beziehungssituation – 3 5 10 18 3,7

Freundes- und Bekanntenkreis – 3 9 7 19 3,2

Freizeitaktivit�ten – 6 7 5 18 3,3

Hobbys – 9 5 4 18 3,1
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Mobilit�t

F�hrerschein 1 3 3 11 18 3,6

Fahrzeuge 1 2 5 10 18 3,6

Bevorzugte Aufenthaltsorte – 3 9 7 19 3,2

Vorerkenntnisse / Vorstrafen

Polizeiliche Auff�lligkeiten / Vor-
erkenntnisse

– – 2 17 19 3,9

Gerichtliche Verurteilungen – – 4 15 19 3,8

Maßnahmen des Strafvollzugs 2 2 1 14 19 3,4

Bereits ein kurzer Blick auf Tabelle 25 gen�gt, um zu sehen, dass die Sachbear-
beiter ihr Wissen zum Intensivt�ter durchg�ngig als hoch einsch�tzen. In beson-
derer Weise gilt dies – wie nicht anders zu erwarten – f�r das Wissen zu den po-
lizeilichen Vorerkenntnissen (3,9) und den Verurteilungen (3,8). Das wenigste
Wissen ist zur Sexualit�t vorhanden (2,4). Auch das �berrascht nicht, da es bei
Intensivt�tern nur selten um Sexualstraftaten geht. Auffallend ist das relativ ge-
ringeWissen zu F�hrerscheinen und Fahrzeugen, auch wenn dies bei einigen Pro-
grammen auf deren junge Klientel zur�ckzuf�hren sein mag.

Auch wenn die Ergebnisse der Befragung nur einen eher oberfl�chlichen Ein-
druck vermitteln kçnnen, da hinter jedem einzelnenMerkmal ein B�ndel komple-
xer Ph�nomene steht, kann gesagt werden, dass die Wissensbest�nde zu den In-
tensivt�tern umfassend86 sind und den in T�terprofilen regelm�ßig entwickelten
Thesen entsprechen. Was sicher nicht im Rahmen dieser Befragung eingefangen
werden konnte, aber f�r Sexualermittler ein entscheidender Punkt sein d�rfte, ist
der Umstand, dass die Sachbearbeiter der Intensivt�terprogramme nicht nur ein
umfassendes, sondern vor allem auch ein ganzheitlichesWissen zu den von ihnen
betreuten Straft�tern haben (vgl. Abschnitt 6.2.2). Bei einer Ermittlung kann es
zwar durchaus auf Faktenwissen z. B. aus den oben angef�hrten Bereichen an-
kommen, in vielen F�llen wird aber das Zusammenspiel einzelner Persçnlich-

86 Wir gehen davon aus, dass die Sachbearbeiter ihre Einsch�tzungen vor dem Hintergrund der bei
polizeilicher Sachbearbeitung �blichen Informationsmenge getroffen haben.
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keitsmerkmale bzw. der Gesamteindruck der Person entscheidend sein. Dieses
Wissen kann nur im Rahmen einer kooperativ-kommunikativen Ermittlungsstra-
tegie erschlossen werden (vgl. Abschnitt 6.4). Das Such- bzw. T�terprofil dient
dabei als Leitfaden.

Innerhalb der Intensivt�terprogramme variieren Quantit�t und Qualit�t des Wis-
sens zu den T�tern in Abh�ngigkeit von der Intensit�t der Bearbeitung:

IP: „[ . . .] weil ganz einfach, weil ein T�ter, der zwei Monate nicht mehr angefal-
len ist. Da macht man dann auch weniger.“

I: „Da bekommt man dann schon wieder den n�chsten Fall?“

IP: „Ne, man hat genug zu tun mit denen, die st�ndig aktiv sind. Man kann nicht
alles zu jedem T�ter st�ndig imKopf haben. Damuss man dann auch ganz einfach
sagen: Moment, ich hol mal die Akte, ich muss bl�ttern, ich muss mich einlesen
noch mal.“ (P 15: 415–421)

Zudem ist das Wissen zu den einzelnen Intensivt�tern von den angewandten Me-
thoden abh�ngig. Es ist nicht anzunehmen, dass jede Methode (z. B. Gef�hrder-
ansprache) auch bei jedem Intensivt�ter angewandt wird. Auch Berufserfahrun-
gen und andere ,weiche� Faktoren (Lebenserfahrung usw.) der einzelnen Sach-
bearbeiter spielen eine Rolle. Von diesen und weiteren Faktoren h�ngt auch die
,Haltbarkeit� des Wissens ab.

I: „[ . . .] wie weit wird das Ged�chtnis praktisch zur�ckreichen, wenn man sagt,
weil das sind ja meistens dann, muss ja nicht unbedingt ein Intensivt�ter sein, der
jetzt aktuell gerade drin ist, sondern der vielleicht vor drei, vier, f�nf Jahren dann
. . .“

IP 1: „[ . . .] also bei den Gewaltt�tern wird das Ged�chtnis sehr weit zur�ckrei-
chen, zumindest bei den alten Hasen, jetzt wie demHerrnM., mir und Z. und noch
ein, zwei anderen, bei den anderen nicht so sehr. Bei denen w�rde das noch sehr
weit zur�ck, also bis 1998. Wir haben jetzt auch einen, dieser E., den ich Ihnen
gegeben habe, das ist ja eigentlich der einzige – mehr oder weniger – unserer In-
tensivt�ter, der auch wirklich mit massiven Sexualdelikten aufgefallen ist [. . .].
Aber was, sagenwir mal, jetzt so die Vorg�nge an sich oderdieGewaltbereitschaft
angeht, A., G., wie sie alle heißen, also da reicht das Ged�chtnis eigentlich sehr,
sehr lange. Bei den Junkies w�rde ich mal sagen eher nicht, oder?“

IP 2: „Ne, ne.“

I: „. . .die hat man gar nicht als Zielgruppe und von daher . . .“

IP 1: „Da gibt es schonmal welche, woman sagt: Ah ja, klar der und der und, weil
manmit ihm st�ndig zu tun hat, aberdas ist eigentlich die Ausnahme.“ (P 45: 533)
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Auf die Frage, wann die Daten in den Intensivt�terprogrammen gelçscht werden:

IP 1: „Das wird nat�rlich nun nicht unbedingt tagesaktuell erfolgen, diese Pr�-
fung des, dieser Jahresfrist, aber irgendwann sind die harten Fakten dann weg,
dann ist er raus aus den Datenbest�nden. Dann ist noch das vorhanden, was im
Kopf der Sachbearbeiter da ist.“ (P 45: 533)

In der folgenden Tabelle 26 werden die wichtigsten Merkmale der Daten- und
Wissensbest�nde in Intensivt�terprogrammen aus dem Blickwinkel von Sexual-
ermittlern zusammengefasst:

Tabelle 26:
Beurteilung der Daten- und Wissensbest�nde in Intensivt�terprogrammen
im �berblick

Dimension Beurteilung

Quantit�t des Wissens Das Wissen zum T�ter in Intensivt�terprogrammen reicht weit �ber das
normaleMaß an polizeilichemWissen zu einemT�ter hinaus. DasWissen
bezieht sich nicht nur auf den engenKontext von Straftaten, sondern greift
dar�ber hinaus auf das soziale Umfeld und andere Kontexte aus.

Qualit�t des Wissens –
Ganzheitliche Betrach-
tung

Das Wissen ist nicht nur umfassend, sondern enth�lt aufgrund der Er-
mittlungst�tigkeit im Rahmen von t�terorientierter Ermittlung eine neue
Qualit�t. Im unmittelbaren Kontakt mit dem T�ter entwickelt der Sach-
bearbeiter implizites Wissen. Es ist ihm prinzipiell mçglich, die Person
des T�ters bspw. hinsichtlich deren Gef�hrlichkeit einzusch�tzen.

Qualit�t des Wissens –
Validierung

Das vorhandene Wissen wird immer wieder aktualisiert, indem die
Sachbearbeiter entscheidendes Wissen aus verschiedenen Perspektiven
und/oder verschiedenen Datenquellen �berpr�fen.

Zugriff auf das Wissen
– �konomie

Das polizeiliche Wissen ist in den Intensivt�terdateien bereits gesammelt
und muss nicht erst zusammengetragen werden.

Zugriff auf das Wissen
– �berpr�fung und Er-
weiterung von T�ter-
profilen

Die Merkmale eines Suchobjekts sind immer unsicher, das Wissen zum
T�ter ist immer unvollst�ndig. Aus diesem Grund stellt eine kommuni-
kative �berpr�fung des Suchobjekts (und der darin enthaltenen Annah-
men) mit dem Sachbearbeiter eine Mçglichkeit dar, das Suchobjekt zu
korrigieren oder zu erweitern. Bspw. kçnnte dieser darauf hinweisen, dass
sein potenzieller T�ter zwar deutlich j�nger als das Suchobjekt ist, aber
dennoch den Suchkriterien entspricht, weil er �lter aussieht.

Haltbarkeit desWissens Nach dem Ausscheiden einer Person aus dem Programm werden die Da-
tenbest�nde nicht mehr gepflegt. Aufgrund kurzer Speicherfristen wird
ein Teil der Daten zudem relativ schnell vernichtet. Auch die Erinnerung
der Mitarbeiter wird relativ schnell verblassen. Mit einem Mitarbeiter-
wechsel geht das gesamte ganzheitliche Wissen verloren. Quantit�t und
Qualit�t des Wissens nehmen also relativ schnell ab.

Res�mee

IP: „�ber Intensivt�ter ist erheblich mehr bekannt, als �ber jeden anderen T�-
ter.“ (P 17: 610)
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8.5.4 Berechnungen zur Effektivit�t und Effizienz von
kooperativ-kommunikativen Ermittlungsstrategien bei
Intensivt�terprogrammen

Um die Frage, ob sich das Andocken von Sexualermittlern an Intensivt�terpro-
gramme lohnt, abschließend beurteilen zu kçnnen, sind die Faktoren ,Grçße
der Schnittmenge� und ,Wissen zum T�ter� miteinander in Beziehung zu setzen.
Wir haben dies mit Sch�tzmodellen getan, wie wir sie im Rahmen der Unter-
suchung bereits mehrfach genutzt haben. Das Modell ist lediglich als Heuristik
zu betrachten.

In einem hypothetischen Rechenbeispiel werden folgende Aussagen angenom-
men:

U Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der gesuchte Vergewaltiger in einem Inten-
sivt�terprogramm befindet oder befand, betr�gt 5% (p = 0,05, vgl. Abschnitt
8.5.1).

U DieWahrscheinlichkeit, dass der T�ter durch dasWissen, das zu ihm im Inten-
sivt�terprogramm vorhanden ist, festgestellt wird, soll bei 90% liegen. Umge-
kehrt soll die Aufkl�rungsquote ohne Zugriff auf gut fundierte Daten und um-
fassendes Wissen bei 10% liegen. Es handelt sich dabei um relativ willk�r-
liche Sch�tzwerte, die bei anderen Einsch�tzungen zu ersetzen w�ren.

Geht man von 100 schwer zu ermittelnden F�llen aus (vgl. Abschnitt 4.3), w�rde
man ohne das zus�tzlicheWissen der Intensivt�terprogramme denT�ter in 10 F�l-
len ermitteln (10% Aufkl�rungsquote ohne zus�tzliches Wissen). Mit einem In-
tensivt�terprogramm, in dem sich 5% der Vergewaltiger befinden oder befanden,
steigt die Quote auf 15 aufgekl�rte F�lle (vgl. Abbildung 13). Falls sich durch das
Auswahlverfahren des Intensivt�terprogramms der Anteil der Vergewaltiger
bspw. auf 10% erhçhen w�rde, dann stiege die Zahl der aufgekl�rten F�lle auf
insgesamt 18. Die Kooperation mit Intensivt�terprogrammen w�rde also in die-
sem Fall die Aufkl�rungsquote fast verdoppeln.
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Abbildung 13:
Sch�tzmodell zur Verbesserung der Aufkl�rungsquote durch den Einsatz
von Wissen bei kleinen Straft�tergruppen

Das Rechenbeispiel ist allerdings nur auf F�lle mit einer spezifischen Spurenlage
anzuwenden. Gibt es bspw. eine biologische Spur des T�ters, ist davon auszuge-
hen, dass er auf jeden Fall durch eine DNA-Analyse ermittelt werden kann. Der
Wissensvorsprung der Intensivt�terprogramme spielt in so einem Fall keine he-
rausragende Rolle. Anders verh�lt es sich, wenn es nur sehr vage Hinweise auf
die Person des T�ters gibt. In so einem Fall wird der Wissensvorsprung der Inten-
sivt�terprogramme tats�chlich wirksam.

Geht man also davon aus, dass die eingesetzten Sch�tzwerte halbwegs realistisch
sind, ist die Kooperation von Sexualermittlern mit Sachbearbeitern aus Intensiv-
t�terprogrammen bereits bei den zuvor ermittelten Werten f�r die ,virtuellen In-
tensivt�ter� Erfolg versprechend.

8.5.5 Bewertungen und Ausblick

Es wurde schon erw�hnt, dass die Frage nach der Zusammenarbeit zwischen Se-
xualermittlern und Sachbearbeitern der Intensivt�terprogramme anfangs meist
auf beiden Seiten Befremden auslçste. Der Grund war durchg�ngig, dass entspre-
chende Mçglichkeiten bis dahin nicht erwogen wurden. Erst im Gespr�ch, als die
Ergebnisse der Studie von Straub und Witt diskutiert wurden, begann man sich
mit der Idee einer Kooperation auseinander zu setzen. In einigen F�llen war
dann nach wenigen Wochen zu hçren, dass bereits erste Gespr�che gef�hrt wur-
den, um eine koordinierte Zusammenarbeit auf die Beine zu stellen.

Im folgenden Zitat wird deutlich, dass sich die Intensivt�tersachbearbeiter in ge-
wisser Weise f�r unser Suchobjekt ,deliktunspezifischer Mehrfacht�ter� zust�n-
dig sehen – allerdings erst, nachdem der Interviewer insistierte.
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I: „Na ja, aber wenn man’s nicht weiß, also klar, bei einschl�gigen Geschichten,
also das ist ja immer, beim Sexualmord, da geht man hier in die Sexualstraft�ter-
datei mal rein und schaut, passt es da irgendwie oder spricht mit den Leuten. Aber
gerade eben, das war bei dieser Untersuchung, die wir da zur Grundlage haben,
das eine ist die Anzahl der polizeilichen Vorerkenntnisse, dass die also wirklich
viele haben: 20 und mehr – wobei man auch differenzieren muss – und das andere
ist dieses deliktunspezifische, dass die nicht in einem Deliktbereich, sind keine
Perseveranten, aber das ist auch irgendwie logisch. Also ein Scheckbetr�ger,
der kommt auf seine 300 Taten oder so was, aber der wird jetzt nicht unbedingt
eine Vergewaltigung begehen, aber es ist genauso, wie sie es geschildert haben,
A. und Kollegen [Intensivt�ter aus dem Programm], die in allen Bereichen aktiv
sind, diese bestimmte Brutalit�t zeigen, eine bestimmte kriminelle Energie, aber
eben �bergreifend, dass . . .“

[ . . .]

IP: „Ich w�rd’s mir so gerne ans Revers, also ich, ich glaube nicht, ich glaub
nicht, dass wir da in erster Linie dann die entsprechenden Ansprechpartner w�-
ren, weil, ich weiß nicht, ob wir da entsprechende Informationen, ausreichende
Informationen h�tten, zur Verf�gung h�tten. So, wie Sie das jetzt angesprochen
haben . . .“

I: „Aberanwenwendet man sich dann?Wennman jetzt eine vage Vorstellung hat,
der ist nicht einschl�gig vorbestraft, also da gibt’s keine Vorerkenntnisse, aber es
ist ein Gewaltt�ter und der ist ein Breitbandt�ter, nennen wir ihn mal so. An wen
wendet man sich dann, wenn man jetzt . . .“

IP: „Ja, wenn Sie so sagen ,Gewaltt�ter und Breitbandt�ter�, dann w�ren nat�r-
lich zun�chst mal wir die entsprechenden Ansprechpartner. Wir kçnnten dann
eben uns dann wieder mit den entsprechenden Fachkommissariaten kurzschlie-
ßen: [. . .] und kçnnten dann eben versuchen, da r�ckzukoppeln und R�ckmeldung
zu geben, wenn es eben so einer ist, wie Sie eben geschildert haben, dann ja. Weil,
wen sollen wir sonst fragen? Nat�rlich man kçnnte jetzt auch die entsprechenden
Reviere, aber dann h�tten sie 500 Adressen, die sie abklappern m�ssten mçg-
licherweise, also in diesem Zusammenhang w�rde ich das bejahen.“

I: „Also eine zentrale Ansprechstelle, um einen Einstieg zu finden, w�ren Sie die
Richtigen?“

IP: „F�r dieses Klientel ja; delikt�bergreifend, hier Gewalt, ja. Wer sonst?“

I: „Eben.“

IP: „Ich sag mal, wenn �berhaupt, w�ren wir die richtigen, wer sonst!“

I: „Weil alle haben ja doch eher so ein bisschen die fachlichen Scheuklappen auf.“

IP: „In der Tat.“
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I: „Die kennen sich zwar wahrscheinlich im Einzelfall in ihrem Fachbereich bes-
ser aus, wissen aber nicht, was zu dem Menschen im Nachbarbereich und Erfah-
rungen im Bereich, Zusammentragen von Daten und Informationen aus der gan-
zen Polizei sind sie diejenigen, die eigentlich die Spezialisten sind.“

IP: „In diesen delikt�bergreifenden Personen mit Sicherheit, ja, kann man von
ausgehen.“ (P 24: 461–473)

Umgekehrt wissen die Sexualermittler zwar in der Regel, dass es t�terorientierte
Ermittlungsans�tze bzw. Intensivt�terprogramme gibt, aber auch sie sahen bis-
lang keine Notwendigkeit zur Kooperation.

I: „[ . . .] Sind Sie denn schon mal auf die Idee gekommen da bei den ToE-Ermitt-
lern nachzufragen und zu sagen: Ah, das kçnnte einer sein [. . .]“

IP: „Die gibt es ja auch noch nicht so sehr lange.“

I: „Na doch, so sechs, sieben Jahre.“

[ . . .]

IP: „Ich meine, ich kenn auch die Leute, ich kenn den Herrn H., ich kenn den
Herrn S. und den Herrn E. und so, aber hat sich nicht angeboten.“ (P 27:
216–223)

Neben dem unzureichendem Wissen dar�ber, was Intensivt�terprogramme
eigentlich genau machen, kann eine Zusammenarbeit auch an den Rahmenbedin-
gungen und der Arbeitsweise der Intensivt�terprogramme scheitern.

IP: „[ . . .] Bringt uns nichts. Wie gesagt, da hatten wir, als wir das ersteMal so ein
Ding hatten, oh, das ist es, jetzt brauchen wir nur noch den Kollegen [aus dem
Intensivt�terprogramm] anzurufen oder war in dem Fall eine Kollegin, die den
hat und dann wird die uns sagen: Na, der wohnt da und da und man hat das
und das gemacht und war, was weiß ich, hatte Freigang oder nicht. Und dann h�t-
ten wir pr�fen kçnnen, kommt er f�r uns in Betracht oder nicht und dann hab ich
aber leider die letzte Zeile in dem Auszug gelesen und ist seit, ach nee, in der Kri-
minalakte haben wir dann entdeckt, er ist seit drei Monaten raus aus dem Pro-
gramm, braucht man nicht anzurufen. Das bringt uns nichts.“ (P 10: 149)

Vielleicht wurde das Vorhaben auch zu voreilig aufgegeben. Nach wenigen Mo-
naten h�tte die Sachbearbeiterin u. U. noch die meisten Informationen geben kçn-
nen.Mit der ,Haltbarkeit� der Informationen zum Intensivt�ter ist aber sicher auch
ein wichtiger und schwieriger Punkt im Hinblick auf die Kooperation angespro-
chen (vgl. Abschnitt 6.3.2).

Ganz �hnlich wird dies von einem Fallanalytiker gesehen, der die Mçglichkeiten
der Zusammenarbeit mit den Intensivt�terprogrammen aufgrund ihrer Ausrich-
tung auf bestimmte Zielgruppen gegenw�rtig f�r eingeschr�nkt h�lt. Allerdings
verweist er auf das Zukunftspotenzial einer solchen Zusammenarbeit.
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IP: „Ja, also ich bin ein bisschen entt�uscht, sehe aber vielleicht irgendwo einen
Silberstreifen amHorizont. Entt�uscht deswegen, weil n�mlich der Bereich t�ter-
orientierter Ermittlungen durchaus geeignet ist, um eben Tatverd�chtige auch
rauszufiltern, um sie im Einzelfall abzupr�fen. Das Problem ist einmal die Daten-
lage, dass einige Programme enden, wenn sie dann erwachsen werden und offen-
sichtlich auch das Mengenproblem, dass eben lange nicht alle potenziellen, ge-
f�hrlichen T�ter, die eben delikt�bergreifend Straftaten und dann halt auch Sexu-
altaten begehen, dass sie l�ngst nicht alle erfasst sind, und dass es dann wohl
mehr ein Zufall w�re, jedenfalls bei dem derzeitigen Stand, die in den Dateien
der intensiven T�ter zu finden. Das muss man rein pragmatisch von heute sehen.
Aber wenn die Programme in die Zukunft weiterlaufen und die Lebensverl�ufe
l�nger begleitet werden, denk ich, wird das schon ein brauchbares Hilfsmittel
werden.“ (P 17: 838)

Die�berlegungen, die imRahmen einesVortrags und einer daran anschließenden
Diskussionmit Intensivt�tersachbearbeitern und Sexualermittlern angestellt wer-
den, sind bereits etwas konkreter. Ein Sexualermittler beschreibt f�r welche Art
von F�llen, eine Zusammenarbeit infrage kommt.

IP: „[ . . .] wennman jetzt also so eine richtige�berfalltat hat, wo es dann auch zu
einer massiven kçrperlichen Auseinandersetzung kommt, dass ich dann, wenn das
dann im [Stadtteil X, Einzugsgebiet des Intensivt�terprogramms] stattfindet, dir
einfachmal den Vorgang zur Kenntnis r�berschicke und sage: Guckt euch dasmal
an und habt ihr da irgendeinen im Visier.“ (P 31: 80)

Von der Tatausf�hrung wird auf eine bestimmte T�terpersçnlichkeit geschlossen.
Die Brutalit�t des Vorgehens ist ein Hinweis darauf, dass es sich um einen T�ter
mit großer ,krimineller Energie� handelt, der wiederum als Intensivt�ter aufgefal-
len sein kçnnte. Zudem wird der geografische Ansatz ber�cksichtigt, der auch im
folgenden Zitat vom Intensivt�tersachbearbeiter aufgegriffen wird:

IP 1: „Und weißt du was, wir w�rden genau so vorgehen wie du auch.Wir w�rden
das wahrscheinlich zun�chst mal çrtlich betrachten, dann sagen, die Tat hat jetzt
in der [X-Straße] stattgefunden – deine Tat. Da w�rden wir gerne nat�rlich zu-
n�chst mal gucken, wer von unserem Kameraden wohnt denn �berhaupt da,
wohnt in etwa in der N�he.“

IP 2: „Ja, genau.“

IP 1: „Weil dieWahrscheinlichkeit ist nat�rlich auch nicht besonders groß, dass er
dahin f�hrt und da irgendwas macht. Sondern es ist ja h�ufig genug so, dass es
dann doch çrtliche Bez�ge gibt, nicht immer, aber ich denke, da kann man h�ufig
von ausgehen.“

IP 2: „Ja, wenn es die nicht gibt, legen wir uns sowieso in aller Regel die Karten.“

IP 1: „Ja, das auch. Genau.“ (P 31: 81–85)
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Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Art einer kommunikativ-kooperativen Er-
mittlungsstrategie, d. h., es werden Informationen ausgetauscht und es wird unter
Umst�nden gemeinsam an einem T�terprofil gearbeitet. Dabei wird das implizite
Wissen, eine allgemeine intuitive Einsch�tzung zumT�ter, ausdr�cklich einbezo-
gen.

IP: „Ja. Und wenn man das jetzt verbindet mit deinen, mit deinen Informationen
oder Informationen, die da aufgrund eurer Tat dann schon vorliegen – T�ter-
beschreibung und, was weiß ich – dann fließt das nat�rlich da mit ein. Dass die
Leute sagen: Ja, der wohnt da, sieht auch so �hnlich aus, oder, dem trauen wir
das eventuell auch zu. Da kçnnte doch der eine oder andere Hinweis kommen.
Es wird immer noch . . . letztendlich warten wir da auf den Zufall. Aber wir wollen
dem Zufall ja vielleicht eine Chance geben.“

I: „Das ist ja des çfteren so, dass eben F�lle aufgekl�rt werden auch per Zufall,
durch verr�ckte Zuf�lle, ja. Aber gut, das ist nat�rlich nicht gerade wissenschaft-
lich.“ (P 31: 87–88)
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9 Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse im �berblick dargestellt
Auf der Basis unserer Resultate entwickeln wir dar�ber hinaus ein Praxismodell,
in dem verschiedene Polizeiexperten (Fallanalytiker, Auswerteeinheiten Sach-
bearbeiter aus Intensivt�terprogrammen) mit dem ,Generalisten� Sexualermittler
zusammenarbeiten und das unterschiedliche Ermittlungsstrategien integriert:
Neben einschl�gigen werden insbesondere unspezifische Vorerkenntnisse als Er-
mittlungshinweise genutzt. Zudem werden Datenbankrecherchen zusammen mit
kommunikativen Strategien zur Erschließung polizeilicher Kenntnisse bei der Er-
mittlung zu sexuellen Gewaltdelikten verwendet.

9.1 Frage- bzw. Aufgabenstellung der Untersuchung

Ziel der Untersuchungwar es, die „kriminalistisch-kriminologischen Grundlagen
f�r die Optimierung polizeilicher Methoden hinsichtlich des Forschungsgegen-
standes ,deliktunspezifischer Mehrfacht�ter� zu verbessern“ (Bundeskriminal-
amt 2003). Ausgangspunkt f�r diese Zielstellung waren die Ergebnisse der Studie
von Straub undWitt, die feststellten, dass Vergewaltiger und Sexualmçrder in der
Regel meist mehrfach und mit deliktisch breit streuenden Vorerkenntnissen bei
der Polizei als Tatverd�chtige bekannt sind. Bei Vergewaltigern handelt es sich
also zu einem großen Teil um ,deliktunspezifische Mehrfacht�ter�.

Aber nicht nur sexuelle Gewaltt�ter haben viele und unspezifische Vorerkennt-
nisse. Mehrfach- bzw. Intensivt�tert�ter werden seit vielen Jahren als wichtige
Zielgruppe der Verbrechensbek�mpfung gesehen: W�hrend sie – bzw. Teile
davon – zwar nur einen kleinen Anteil an allen Straft�tern ausmachten, seien
sie aber f�r einen sehr großen Teil der Straftaten verantwortlich. Im Forschungs-
auftrag wurde hierzu konstatiert, dass ein einheitliches, die Landesgrenzen
�berschreitendes polizeiliches Informationssystem fehlt, das diese Straft�ter-
gruppe ad�quat abbildet. Ein solches Informationssystem kçnnte zur Ermittlung
bei schweren (sexuell motivierten) Gewalttaten genutzt werden. Es wurde aber
vermutet, dass t�terorientierte Ermittlungsans�tze bzw. Intensivt�terprogram-
me, die sich mit dieser Straft�tergruppe besch�ftigen, diese L�cke teilweise
oder ganz ausf�llen kçnnten. Mit dieser Annahme r�ckten Intensivt�terpro-
gramme in das Zentrum der Untersuchung. Dabei stellten sich vor allem zwei
Fragen:

U Handelt es sich bei Intensivt�tern um potenzielle Vergewaltiger?

U Welches Wissen ist zu Intensivt�tern vorhanden und kann es im Rahmen von
Ermittlungen zu sexuellen Gewalttaten eingesetzt werden?
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Um diese Fragen beantworten zu kçnnen, war vorher eine ganze Reihe weiterer
Fragen zu beantworten: Um welche Art von ,deliktunspezifischen Mehrfach-
t�tern� handelt es sich bei sexuellen Gewaltt�tern, bei welchen F�llen kçnnten In-
formationen zu ,deliktunspezifischenMehrfacht�tern� hilfreich sein und umwel-
che Informationen bzw. um welches Wissen handelt es sich dabei?

Im Rahmen der Untersuchung sind wir diesen Fragen aus verschiedenen Blick-
winkeln heraus und mit unterschiedlichen Methoden nachgegangen. Das wie-
derum f�hrte zu einer ungeheuren F�lle an Material, das teilweise auch wieder
neue Fragen aufwarf. Der Praxisbezug der Untersuchung zwang zudem zum
�berschreiten von Fachgrenzen: Kriminalistische und kriminologische Aspekte
zeigten sich als eng mit organisationssoziologischen und informationstech-
nischen Fragen verkn�pft. Dar�ber hinaus waren zwei sehr unterschiedliche po-
lizeiliche Perspektiven zu integrieren: Sexualermittler und Intensivt�terpro-
gramme verstehen sich als unabh�ngig voneinander operierende polizeiliche Or-
ganisationseinheiten mit vçllig unterschiedlichen Zielgruppen. Im Rahmen der
Untersuchung war ein theoretisch fundiertes Konzept zu entwickeln, das alle
diese verschiedenen empirischen Befunde und Perspektiven integrierte.

9.2 Theoretische Grundlagen

9.2.1 Ermittlung als Suche

Mit der Konzeption von Ermittlung als Suche konnten die unterschiedlichen Be-
funde und Perspektiven in einem einheitlichen Ansatz integriert werden. Im Rah-
men dieser Konzeption wird zwischen dem Suchobjekt, dem Suchraum und der
Suchmethode unterschieden. Zum Suchobjekt, dem Vergewaltiger mit unspezi-
fischen Vorerkenntnissen, werden die zentralen ermittlungsrelevanten Eigen-
schaften, ,Anzahl und Streuung der polizeilichen Vorerkenntnisse� genauer be-
stimmt. Diese Eigenschaften verweisen auf den Suchraum ,polizeiliche Daten-
und Wissensbest�nde�. Innerhalb dieses Suchraums ergeben sich in Bezug auf
das Suchobjekt zwei wichtige Teilsuchr�ume: polizeiliche Informationssysteme,
in denen Daten gespeichert sind und Intensivt�terprogramme, in denen vor allem
ganzheitliches Wissen vorhanden ist. Aus diesen beiden Suchr�umen wiederum
lassen sich zwei idealtypische Ermittlungsstrategien zur Erschließung der Daten
bzw. des Wissens herleiten: EDV-basierte und kommunikativ-kooperative Er-
mittlungsstrategien.

9.2.2 Anwendung typspezifischer Ermittlungshinweise

Im Zentrum der Suche steht der Ermittlungshinweis ,sexuelle Gewaltt�ter haben
zu einem großen Teil unspezifische Vorerkenntnisse�. Es war genauer zu be-
stimmen, um welche Art von Ermittlungshinweis es sich dabei handelt und wel-
che Funktion derartige Ermittlungshinweise bei der Aufkl�rung von Straftaten
�bernehmen kçnnen. Aus diesem Grund wurde zwischen fall- und typspezi-
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fischen87 Ermittlungshinweisen unterschieden. Kriminologische Befunde in der
Art der Ergebnisse von Straub und Witt sind als typspezifische Ermittlungshin-
weise zu sehen.

Im Unterschied zu fallspezifischen werden typspezifische Ermittlungshinweise
nicht hermeneutisch, also durch Deutung von Spuren, sondern auf der Basis kri-
minologisch-kriminalistischerUntersuchungen gewonnen. Auf derGrundlage re-
lativerH�ufigkeiten kçnnenWahrscheinlichkeiten f�r dasAuftreten diesesMerk-
mals beim Suchobjekt angegeben werden. Die Qualit�t eines typspezifischen
Ermittlungshinweises h�ngt in hohemMaße davon ab, ob sich das Objekt imHin-
blick auf die gew�hlten Eigenschaften (Merkmale) von anderen Straft�tergrup-
pen bzw. allen Straft�tern unterscheidet (diskriminierende Qualit�t).

Typspezifische Ermittlungshinweise kçnnen allerdings auch bei sehr guter Qua-
lit�t alleine nie zum gesuchten T�ter f�hren, da sie ja an einer Gruppe (Typen) von
Straft�tern gewonnenwurden. Fallspezifische Ermittlungshinweise beziehen sich
auf den jeweils konkreten Fall und kçnnen aus diesemGrund dessenBesonderhei-
ten ber�cksichtigen. Fallspezifischen Ermittlungshinweisen ist also im Zweifel
der Vorzug zu geben. Typspezifische Ermittlungshinweise kçnnen aber vor allem
bei spurenarmen F�llen ein wichtiges Hilfsmittel sein, um �berhaupt einen Er-
mittlungsansatz zu generieren. Sie sind zur Ermittlungspriorisierung geeignet,
d. h., mit ihrer Hilfe lassen sich Ermittlungen auf einen bestimmten Teil des Such-
raums fokussieren. Typspezifische Ermittlungshinweise besitzen zudem einen
heuristischen Wert im Rahmen hermeneutischer Verfahren zur Generierung
von Ermittlungshinweisen. Vor dem Hintergrund statistischer H�ufigkeiten und
Zusammenh�nge lassen sich Besonderheiten eines Falls besser erkennen und dar-
stellen.

Wir haben im 5. Kapitel festgestellt, dass die untersuchtenMerkmale ,Anzahl und
Streuung der Vorerkenntnisse� tats�chlich in der Lage sind, sexuelle Gewaltt�ter
von anderen Straft�tergruppen bzw. allen Straft�tern zu unterscheiden. Da wir
diese Eigenschaften sowohl an verurteilten als auch an tatverd�chtigen Vergewal-
tigern und unter Einbezug von sexuellen Nçtigern nachweisen konnten, erweist
sich ihre diskriminierende Qualit�t als recht robust. Dabei ist deutlich darauf hin-
zuweisen, dass es sich bei den sexuellen Gewaltt�tern in Bezug auf die Merkmale
um keine homogene Gruppe handelt. Selbstverst�ndlich gibt es sexuelle Gewalt-
t�ter, die keine oder nur wenige Vorerkenntnisse haben und durchaus auch delikt-
perseverant handeln. Aus diesem Grund kçnnen diese Ermittlungshinweise im-
mer nur zu einem Teil der infrage kommenden Straft�ter f�hren.

87 Der Begriff typspezifisch verweist lediglich darauf, dass es hier nicht um eine einzelne Person
oder Tat geht, sondern um eine Gruppe oder eben einen Typus. Damit ist nicht gesagt, dass die
Bezugsgruppe tats�chlich Teil einer Typologie ist oder es sich dabei um einen empirisch und
theoretisch fundierten Typus handelt.
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Wir haben uns im 7. Kapitel in einer Art Simulation mit der Praktikabilit�t dieser
Ermittlungshinweise im Rahmen von Recherchen in polizeilichen Datenbest�n-
den auseinandergesetzt und konnten feststellen, dass sie – in Abh�ngigkeit der
eingesetzten Auspr�gungen – in dieser Hinsicht durchaus mit Ermittlungspriori-
sierungen zu einschl�gigen Vorerkenntnissen konkurrieren kçnnen. Ihre Verwen-
dung im Rahmen EDV-basierter Ermittlungsstrategien ist also zu empfehlen.

9.3 Suchobjekt ,deliktunspezifischer Mehrfacht�ter�

Ausgehend von der Erkenntnis, dass ein großer Teil der sexuellen Gewaltt�ter be-
reits vor ihrer Bezugstat (der Vergewaltigung bzw. dem Sexualmord) als ,delikt-
unspezifische Mehrfacht�ter� aufgefallen ist, war im Rahmen der Untersuchung
genauer zu bestimmen, auf welche Weise unser Suchobjekt zu konstruieren ist.
Dabei geht es vor allem um die Frage, wie die zentralen Merkmale ,Anzahl
und Streuung der polizeilichen Vorerkenntnisse�, bei denen es sich zun�chst le-
diglich umVariablen handelt, inhaltlich zu deuten sind undwelche Personengrup-
pen damit ins Auge gefasst werden.

Dabei gibt es allerdings einige Schwierigkeiten. Da die Konstruktion der Varia-
blen auf strafrechtlichen Normen basiert, lassen sie sich nicht unmittelbar auf so-
zialwissenschaftliche Konzepte und Theorien beziehen und vor diesem Hinter-
grund interpretieren. Juristische Straftatbest�nde umfassen meist sehr unter-
schiedliche Lebenssachverhalte, was eine einheitliche Deutung ebenfalls er-
schwert.

Dar�ber hinaus ist zu ber�cksichtigen, dass Anzahl und Streuung der polizei-
lichen Vorerkenntnisse nicht allein dem Handeln des Straft�ters zuzuschreiben
sind. Ob Personen von der Polizei als Straft�ter registriert werden, h�ngt vielmehr
auch von der Arbeitsweise der Polizei (z. B. Strafverfolgungsstrategien) und zahl-
reichen anderen Faktoren (Anzeigeverhalten der Bevçlkerung etc.) ab.

Unabh�ngig vom empirischen Nachweis des Zusammenhangs ist also letztlich
nicht klar, was genau mit den Variablen gemessen wird. Daher kann beim ,delikt-
unspezifischen Mehrfacht�ter� nicht von einem Typus gesprochen werden – auch
wenn die Verwendung dieses Begriffs den Eindruck erwecken mag. Es sei an die-
ser Stelle aus diesemGrund noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass es sich
weder bei sexuellen Gewaltt�tern (Vergewaltiger und Sexualmçrder) noch bei
,deliktunspezifischen Mehrfacht�tern� um Persçnlichkeitstypen handelt, von de-
nen grunds�tzlich angenommen werden kann, dass sie �ber die diskutierten
Merkmale hinaus auch noch weitere als konstante Eigenschaften aufweisen.
Beim ,deliktunspezifischen Mehrfacht�ter� handelt es sich vielmehr um ein
Konstrukt, bei dem zu kl�ren ist, was sich dahinter verbirgt und warum es imRah-
men von Ermittlungen relevant sein kçnnte. Wir haben uns diesem Konstrukt aus
verschiedenen Perspektiven angen�hert.
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In kriminologischer Perspektive r�umt der Befund von Straub undWitt mit einem
alten Vorurteil auf, das Vergewaltiger und Sexualmçrder �berwiegend als sexuell
deviante Persçnlichkeiten auffasst. Diese Vorstellung unterstellt einen engen Zu-
sammenhang zwischen einer Persçnlichkeitsstçrung und der Begehung von sexu-
ellen Gewalttaten: Die Taten werden als Symptome der Persçnlichkeitsstçrung
aufgefasst. Der T�ter hat im Laufe seiner Persçnlichkeitsentwicklung ,gelernt�,
seine emotionalen oder sozialen Probleme durch die Aus�bung sexueller Gewalt
zu ,bew�ltigen�. Sexuelle Gewalt stellt ein ,Ventil� f�r Spannungsgef�hle und psy-
chischen Stress dar. Es wird angenommen, dass sich dieser Zusammenhang zwi-
schen T�terpersçnlichkeit und begangenen Taten zun�chst durch phantasiertes,
dann auch verwirklichtes Handeln im Verlauf der individuellen Geschichte zu-
nehmend verfestigt hat und bei der Begehung der Vergewaltigung oder des Sexu-
almordes bereits Ausdruck einer Persçnlichkeitsstruktur ist. In kriminalistische
Terminologie umformuliert ist von einer Perseveranz des Handelns, und zwar so-
wohl in Bezug auf das Delikt als auch auf den Modus operandi auszugehen. Die-
ser inhaltlich-kriminologische Zusammenhang erweist sich f�r den grçßten Teil
der Vergewaltiger und Sexualmçrder als falsch. Vergewaltiger haben zwar zwi-
schen 19% (Berliner polizeiliches Informationssystem) und 27% (Straub und
Witt) einschl�gige Vorerkenntnisse (bezogen auf den Deliktbereich ,Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung�), allerdings �berwiegen unspezifische
Vorerkenntnisse (insbesondere in den Bereichen Diebstahl und Unterschlagung
sowie Straftaten gegen die kçrperliche Unversehrtheit; vgl. Abschnitt 5.1.3). Se-
xuelle Gewaltt�ter mit ausschließlich einschl�gigen Vorerkenntnissen stellen le-
diglich einenverschwindend geringen Teil von 1,5 bis 2% aller sexuellenGewalt-
t�ter dar. Wir haben f�r eine Interpretation dieses Befunds das psychologische
Konzept der Dissozialit�t angeboten, mit dessen Hilfe wiederum ein Zusammen-
hang zwischen Persçnlichkeitsstruktur und der Begehung von kriminellen Hand-
lungen postuliert wird. Wenn man so will, kann also auch hier von Perseveranz –
bei Verwendung des von Oevermann u. a. (1985: 148) vorgeschlagenen Perseve-
ranzbegriffs – gesprochen werden. Die Perseveranz, also das Beharrungsver-
mçgen, ist allerdings weder auf der Ebene der Deliktart noch auf derjenigen
des Modus operandi, also der Begehungsweise, sichtbar. Sie liegt allein auf der
Ebene des kriminellen Handelns selbst. Es wird eine Persçnlichkeit angenom-
men, bei der die Hemmschwellen zur Umsetzung von Affekt- und Triebimpulsen
durch mangelnde Empathie herabgesetzt sind. Aus diesem Grund wirken Reize,
die in der Situation liegen, gewissermaßen ungefiltert auf die Person und werden
dadurch von ihr eher spontan umgesetzt. Die Gegen�berstellung dieser beiden
Persçnlichkeitstypen, des sexuell Devianten und desDissozialen, wirft eine Reihe
von Fragen auf, die hier allerdings nicht gekl�rt werden kçnnen. Festzuhalten ist,
dass beide Typen f�r die Erkl�rung von sexueller Gewalt geeignet sind und sich
beide empirisch best�tigen lassen. Es gibt also mindestens zwei Typen von Ver-
gewaltigern und es ist anzunehmen, dass mit diesen Typen das Spektrum an Per-
sçnlichkeiten bei weitem nicht abgedeckt ist. Es ist also zu raten, sich davor zu
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h�ten, das alte Leitbild durch neue zu ersetzen. Vielmehr ist es nçtig, zu differen-
zieren.88

Im Zusammenhang mit der Betrachtung von Vergewaltigern als ,deliktunspezi-
fische Mehrfacht�ter� stellt sich auch die Frage, wie sich die Gruppe der Mehr-
facht�ter insgesamt zusammensetzt. Dies ist vor allem deshalb wichtig, weil be-
sonders solche Merkmale f�r die Verwendung als Ermittlungshinweise geeignet
sind, hinsichtlich der sich das Suchobjekt von anderen Gruppen unterscheidet
(diskriminierende Qualit�t).

Urspr�nglich ist man davon ausgegangen, dass Mehrfacht�ter ganz allgemein zu
einem großen Teil sowohl im Hinblick auf das Delikt als auch bei der Tatausf�h-
rung große Gleichfçrmigkeiten zeigen (Perseveranz). Diese Vorstellung geht auf
das Konzept des Gewohnheits- und Berufsverbrecher zur�ck. Dieser T�tertypus
zeichnet sich dadurch aus, dass er viele Straftaten begeht und dabei an seinen ein-
mal erlernten und eingeschliffenen Verhaltensweisen festh�lt. Das zu Grunde lie-
gende Konzept ist das der „minderwertigen Persçnlichkeit“, die zu tr�ge ist, um
sich st�ndig neu anzupassen (Heindl 1929). Auf dieseWeise bietet dieser Persçn-
lichkeitstypus denAnsatzpunkt f�r kriminalistischesHandeln imSinne einesMo-
dus operandi-Systems. Polizeiliches Handeln hat sich dann vor allem an diesen
Gleichfçrmigkeiten zu orientieren, um erfolgreich Straftaten aufzukl�ren. Dieser
Ansatz, der innerhalb der Polizei bis in die j�ngste Vergangenheit mit großem
Aufwand verfolgt wurde (Kriminalpolizeilicher Meldedienst), erwies sich weit-
gehend als falsch. Perseverante Mehrfacht�ter stellen auch in der allgemeinen
Kriminalit�t eine Minderheit dar. Vom ,deliktunspezifischen Mehrfacht�ter� hin-
gegen kannmit einemAnteil von 36%an allen Straft�tern (polizeiliches Informa-
tionssystem ISVB 2003) gewissermaßen als einer Normalform des Straft�ters ge-
sprochen werden.

W�rdeman das Konzept der Dissozialit�t zur Deutung aller ,deliktunspezifischen
Mehrfacht�ter� heranziehen, w�rde man es eindeutig �berdehnen. Die Begehung
von Straftaten w�re so fast immer Ausdruck einer Persçnlichkeitsstçrung. Zudem
w�rde man gelegentliche ,Schwarzfahrer� und Ladendiebe mit Berufsverbre-
chern und Gewaltt�tern in einen Topf werfen. Ein gemeinsames Merkmal aller
,deliktunspezifischen Mehrfacht�ter� mag analog zum Konzept der Dissozialit�t
allerdings sein, dass bei diesen Personen dieWahrnehmung undNutzung vonTat-
gelegenheiten besonders ausgepr�gt ist.

88 Das Problem ist – wie bei der Erforschung des Zusammenhangs von Persçnlichkeit und Krimi-
nalit�t �berhaupt –, dass Straftatbest�nde sehr unterschiedliche Lebenswirklichkeiten unter einen
Begriff subsumieren. Die Erforschung der Persçnlichkeit vonVergewaltigern hat entsprechend zu
ber�cksichtigen, dass Vergewaltigungen einen sehr unterschiedlichen motivischen Hintergrund
haben kçnnen. Es ist ein Unterschied, ob eine Vergewaltigung im Anschluss an eine gemeinsam
durchzechte Nacht begangen wird oder zur Inszenierung einer lange gehegten sadistischen Phan-
tasie.
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Die Gruppe der ,deliktunspezifischen Mehrfacht�ter� l�sst sich aber auch noch
weiter differenzieren. Sowird in der kriminologischenLiteratur immerwieder da-
rauf hingewiesen, dass ein relativ kleiner Anteil der Straft�ter f�r einen erheb-
lichen Anteil an allen Straftaten verantwortlich ist. Diese Intensivt�ter haben
f�r unsere Untersuchung herausragende Bedeutung. Es ist anzunehmen, dass
sich unter diesen Personen, die sich nicht nur durch die Begehung vieler, sondern
auch schwerer Delikte auszeichnen, auch ein erhçhter Anteil an sp�teren Ver-
gewaltigern und Sexualmçrdern befindet. Mit dieser Annahme werden ,Intensiv-
t�terprogramme� zu einem f�r Sexualermittler relevanten Suchraum.

Der Hinweis auf eine Gruppe intensiv agierender Straft�ter innerhalb der sehr
großen Gruppe der Mehrfacht�ter legt eine f�r die Verbrechensbek�mpfung ins-
gesamt wichtige Deutung nahe: Der grçßere Teil der Mehrfacht�ter handelt gele-
gentlich und ohne grçßeren Schaden anzurichten, die anderen sind Gewohnheits-
oder Berufsverbrecher mit großer ,krimineller Energie� und richten sowohl einen
enormen materiellen als auch physischen und emotionalen Schaden bei den Op-
fern an. Diese Unterscheidung ist – obwohl hierbei noch sehr stark zu differenzie-
ren ist (vgl. Kapitel 5) – f�r die langfristige strategische Ausrichtung der Polizei
von entscheidender Bedeutung. Da die Polizei mittlerweile einen großen Teil des
Straftatenaufkommens lediglich verwaltet, wird der Bedarf an einer derartigen
Differenzierung immer wichtiger. Die Polizei muss f�r sich eine Art ,Kern-
gesch�ft� definieren, innerhalb dessen sie eine aktive und gestaltende Rolle �ber-
nimmt. Dieses ,Kerngesch�ft� kçnnen nur die Straftaten und Straft�ter sein, die
eine erhebliche Bedrohung f�r die Gesellschaft darstellen. Es ist davon auszuge-
hen, dass Vergewaltiger mit dieser Zielgruppe eine gemeinsame Schnittmenge
aufweisen.

In kriminalistischer Perspektive stellen Straft�ter, die bei der Begehung ihrer Ta-
ten keine bzw. nicht sichtbareGleichfçrmigkeiten aufweisen, Ermittler vor erheb-
liche Probleme. Wir hatten die Ermittlung unbekannter T�ter als Suche konzep-
tualisiert, in deren Zentrum dieMethode des Vergleichs steht. Auf der Basis eines
Vergleichs kçnnen Straftaten zu Serien zusammengef�hrt und – falls entspre-
chende Erkenntnisse vorhanden – auch mit einer bestimmten Person verkn�pft
werden. Dazu bedarf es aber der �bereinstimmung zwischen Suchobjekt und
einem Element des Suchraums. Ein ,deliktunspezifischer Mehrfacht�ter� bietet
f�r diese Methode kriminalistischen Handelns keinen Ansatzpunkt. Die Taten
von jemandem, der an einem Tag in einen Kiosk einbricht und am n�chsten
eine Vergewaltigung begeht, kçnnen aufgrund ihres Erscheinungsbildes nicht zu-
sammengef�hrt werden. Mit anderen Worten: das Modus-operandi-System wird
durch diese Art des Vorgehens ausgehebelt.

Das hat zwei Konsequenzen. Zum einen steht zur Aufkl�rung der einzelnen Tat
nicht dasMehrwissen zur Verf�gung, das sich durch Zusammenf�hrungmehrerer
Taten ergibt. Die einzelne Tat ist also schwerer aufzukl�ren. Zum anderen wird
das Bedrohungs- oder Gef�hrdungspotenzial, das von diesemT�ter ausgeht, nicht
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erkannt. Auch dieser Aspekt des ,deliktunspezifischen Mehrfacht�ters� verweist
auf Intensivt�terprogramme bzw. die t�terorientierte Ermittlung.

Der ,deliktunspezifischeMehrfacht�ter� stellt die Polizei – in einerorganisations-
soziologischen Perspektive – aber noch aus einemweiteren Grund vor Schwierig-
keiten. Die Polizei ist in weiten Teilen nach sachlichen Zust�ndigkeiten differen-
ziert. Dies hat zur Folge, dass unterschiedliche Delikte einer Person – solange sie
unter einer bestimmten Erheblichkeitsschwelle liegen – von verschiedenen Stel-
len innerhalb der Polizei bearbeitet werden. Die bei der Massen- und Straßenkri-
minalit�t zwangsl�ufige routinem�ßige Bearbeitung der Delikte f�hrt dazu, dass
Personen, die vielfach auffallen, mit ihrer kriminellen Intensit�t nicht wahr-
genommen bzw. in dieser Hinsicht untersch�tzt werden. Die Polizei hat hier auf-
grund des fragmentiertenWissens zu diesen Personen quasi einen ,blinden Fleck�,
der durch von der Polizei abweichende Zust�ndigkeitsregelungen der Staats-
anwaltschaften noch vergrçßert wird. Auch dieser Aspekt des ,deliktunspezi-
fischen Mehrfacht�ters� verweist auf den Suchraum ,Intensivt�terprogramme�,
da anzunehmen ist, dass t�terorientierte Ermittlung als Kernvon Intensivt�terpro-
grammen geeignet ist, die fragmentierte Wahrnehmung und die Verteilung des
Wissens zu dieser Person aufzuheben.

9.4 Suchr�ume und Ermittlungsstrategien

Das Suchobjekt ,deliktunspezifischer Mehrfacht�ter� verweist auf verschiedene
Suchr�ume. Da es aus statistisch generierten, typspezifischen Ermittlungshinwei-
sen zu polizeilichen Vorerkenntnissen besteht, verweist es zun�chst auf die elek-
tronisch gespeicherten Datenbest�nde der Polizei, d. h. auf die polizeilichen In-
formationssysteme. In einer kriminologisch-kriminalistischen Perspektive er-
scheinen vor allem Intensivt�terprogramme als relevant f�r Sexualermittler (vgl.
Abschnitt 9.3). Hier stellt sich die Frage, ob die Auswahl von Intensivt�tern nicht
als eine Form der Ermittlungspriorisierung begriffen werden kann.

9.4.1 Polizeiliche Informationssysteme und EDV-basierte
Ermittlungsstrategien

Mit der Einf�hrung von INPOL-neu und der damit verbundenen Umstrukturie-
rung und Modernisierung der angeschlossenen L�ndersysteme haben sich auch
die Grundlagen f�r EDV-basierte Ermittlungsstrategien verbessert. Da die Um-
stellung der Landessysteme nicht unbedingt zu einer Vereinheitlichung gef�hrt
hat, kçnnen allgemeine Aussagen nur schwer getroffen werden, aber grunds�tz-
lich ist davon auszugehen, dass der Zugriff auf die EDV-Best�nde der Polizei
im Rahmen der Ermittlung erleichtert wurde, d. h. vor allem schneller geworden
ist und in der Regel wohl auch mithilfe entsprechender Software mehr Mçglich-
keiten der Recherche und der Darstellung von Ergebnissen zur Verf�gung stehen.
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Mit EDV-basierter Ermittlungsstrategie zu polizeilichen Vorerkenntnissen ist ins-
besondere der Zugriff auf diese Landessysteme gemeint. Technisch gesehen han-
delt es sich hierbei um eine Datenbankrecherche, rechtlich um einen Daten-
abgleich (vgl. § 98 c StPO), der imUnterschied zu einer Rasterfahndung (§§ 98 a,
98 b StPO), bei der auch auf Daten außerhalb der Polizei zugegriffen wird, relativ
geringe rechtliche Anforderungen stellt.

Typspezifische Ermittlungshinweise spielen hierbei eine wichtige Rolle, da sie
bei einer Datenbankanfrage unmittelbar als Suchkriterien eingegeben werden
kçnnen. Um die Praktikabilit�t derartiger Ermittlungsstrategien zu errechnen,
werden zwei Werte in Beziehung zueinander gesetzt. Zum einen die Wahrschein-
lichkeit f�r das Finden des T�ters im jeweiligen Suchraum, die auf der Basis em-
pirischer Untersuchungen ermittelt werden kann, und zum anderen dieAnzahl der
Personen, die sich in diesem Suchraum (Datei) befinden (vgl. Abschnitte 3.4.4,
7.2.2 und 8.5.4). Dazu vergeben wir zun�chst „Verdachtspunkte“ an die durch
den Ermittlungshinweis definierte Straft�tergruppe (z. B. alle Personen mit min-
destens 10 Vorerkenntnissen). Die Anzahl der Verdachtspunkte dr�ckt die Wahr-
scheinlichkeit aus, mit der sich der T�ter in der Gruppe befindet (Vollst�ndigkeit).
Im zweiten Schritt werden diese Punkte auf die Personen innerhalb des Such-
raums verteilt, in dem wir sie durch die Anzahl der dort befindlichen Personen
dividieren. Je grçßer die Anzahl der Personen im Suchraum, desto st�rker wird
also der Verdacht ,ausged�nnt�, d. h. jede einzelne Person erh�lt einen kleineren
individuellen Verdachtspunktwert. Je geringer dieser Wert ausf�llt, desto unprak-
tikabler erscheint die gew�hlte Ermittlungsstrategie. Es handelt sich dabei aller-
dings um eine Sch�tzung, da viele relevante Faktoren nur sehr grob ber�cksichtigt
werden. So h�ngen der bençtigte Ressourceneinsatz, die Intensit�t des Eingriffs in
die Freiheitsrechte der betroffenen Personen und die Erfolgsaussichten in hohem
Maße von den verwendeten Methoden bei den Anschlussermittlungen ab.

In Bezug auf die Verwendung der Ermittlungshinweise ,Anzahl und Streuung der
polizeilichen Vorerkenntnisse� kamen wir zu folgenden Ergebnissen. Damit die
Merkmale zu �berschaubaren Ergebnismengen f�hren, sind eher hohe Auspr�-
gungen zu verwenden. So ist es eben nicht mçglich, Mehrfacht�ter mit drei
oder vier Vorerkenntnissen zu suchen. Dies f�hrt – in Berlin – zu mehreren zehn-
tausenden Personen in der Ergebnismenge, die selbstverst�ndlich nicht alle �ber-
pr�ft werden kçnnen; auch dann nicht, wenn –wie ohnehin grunds�tzlich zu emp-
fehlen – ein geografischer Ansatz zur Verkleinerung der Ergebnismenge einge-
setzt wird (vgl. Abschnitte 5.2.8 und 7.2.3). Erst bei hohen Auspr�gungen der ein-
gesetzten Ermittlungshinweise – bei der Anzahl der Vorerkenntnisse sind es
Werte ab 10, bei der Deliktstreuung sind esWerte ab 5 – kommt man in einen Be-
reich, in dem die Durchf�hrung einer Ermittlungspriorisierung auf dieser Basis
�berlegt werden kann. Kriminologisch gesehen erscheint dies ohnehin sinnvoll,
da man davon ausgehen kann, dass man es hier mit Personen zu tun hat, die ein
erhçhtes Maß an Intensit�t bei ihren kriminellen Aktivit�ten aufweisen und von
daher auch in besonderer Weise f�r die Begehung sexueller Gewaltdelikte quali-
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fiziert sind. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass sich mit der Erhçhung der
Auspr�gungen auch die jeweiligen Irrtumswahrscheinlichkeiten erhçhen.

Grunds�tzlich kann auf der Basis der von uns angestellten �berlegungen gesagt
werden, dass EDV-basierte Ermittlungsstrategien mithilfe der hier diskutierten
typspezifischen Ermittlungshinweise eine �hnliche Praktikabilit�t aufweisen,
wie die ohnehin benutztenHinweise zu einschl�gigenVorerkenntnissen. EDV-ba-
sierte Ermittlungsstrategien zu ,deliktunspezifischen Mehrfacht�tern� stellen in
dieser Hinsicht eine sinnvolle Erg�nzung dar. Letztlich hat sich die Praktikabilit�t
aber in der Praxis zu erweisen. Die hier vorgestellten �berlegungen kçnnen hier-
f�r nur die Grundlagen liefern.

9.4.2 Intensivt�terprogramme und kommunikativ-kooperative
Ermittlungsstrategien

Intensivt�terprogramme spielen in der Verbrechensbek�mpfung in den letzten
zehn bis f�nfzehn Jahren eine zunehmend grçßere Rolle. Mittlerweile sind in vie-
len Bundesl�ndern fl�chendeckend Intensivt�terprogramme installiert. Sie sind
als eine Form t�terorientierter Ermittlung zu verstehen. Bei t�terorientierter Er-
mittlung handelt es sich zum einen um eine Art der Zust�ndigkeit und zum ande-
ren um eine Ermittlungsstrategie.

Als Zust�ndigkeitsregel durchbricht sie die am Delikt ausgerichtete Organisa-
tionsform der Polizei und ordnet die ansonsten bei verschiedenen Stellen bearbei-
teten Vorg�nge eines T�ters einer Dienststelle bzw. einem Sachbearbeiter zu. Auf
diese Weise werden polizeiliche Ressourcen auf einen T�ter fokussiert. Die
Dienststelle bzw. der Sachbearbeiter hat dabei ein Auswahlrecht. Oder anders for-
muliert: T�terorientierte Ermittlungsans�tze stehen immer vor der Aufgabe, nach
Personen Ausschau zu halten, bei denen sich eine Fokussierung polizeilicher Res-
sourcen ,lohnt�.

Als Ermittlungsstrategie bedeutet t�terorientierte Ermittlung zun�chst vor allem
eineUmkehrung bei denAusgangsbedingungen.W�hrendman �blicherweise bei
der Aufkl�rung einer Tat mit der Suche nach einem noch unbekannten T�ter be-
ginnt, steht am Anfang t�terorientierter Ermittlung ein bekannter T�ter, dem Ta-
ten zugeordnet werden. T�terorientierte Ermittlung setzt dabei – wie jede andere
Form intensiver Ermittlung – auf das Sammeln bereits vorhandener und Gewin-
nung neuer Informationen und deren systematischer Auswertung. Diese Form der
Ermittlung ist also im besonderen Maße Wissensarbeit.

T�terorientierte Ermittlung ist nicht auf eine spezifische Klientel ausgerichtet.
Sie kann bspw. im Rahmen von Ermittlungen zu organisierter Kriminalit�t auf
eine bestimmte Straft�tergruppe und deren Straftaten angewendet werden. Ge-
nauso gut besteht aber auch dieMçglichkeit, einem deliktperseveranten Betr�ger,
der mit zahlreichen kleineren Betrugsdelikten auff�llt, dem im Rahmen ,norma-
ler� Sachbearbeitung nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt wird, entschlossen
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entgegenzutreten. In diesem Sinn ist t�terorientierte Ermittlung ein Ermittlungs-
instrument, das in Abh�ngigkeit von den Personen und denDelikten auch imRah-
men sachlicher Zust�ndigkeiten angewendet werden kann.

Man kçnnte meinen, bei Intensivt�terprogrammen handle es sich um eine Orga-
nisationsformmit halbwegs klar umrissenen Zielgruppen. Dies ist aber in der Pra-
xis nicht der Fall. Die Zielgruppen von Programmen, die im Namen den Begriff
Intensivt�ter f�hren, streuen breit: von schulschw�nzenden Kindern bis zu ,ge-
f�hrlichen� Gewaltt�tern. Wir haben uns hier um ein klareres Verst�ndnis bem�ht
und uns in der Untersuchung auf Ans�tze beschr�nkt, die Kinder als Zielgruppe
ausschließen und sich auf Personen mit schwer wiegenden Straftaten richten.

9.4.2.1 Die Konstruktion von Intensivt�tern: Definitionen und
Auswahlverfahren

Intensivt�terprogramme sind zumindest konzeptionell auf ,deliktunspezifische
Mehrfacht�ter� ausgerichtet, deren Taten imBereich derMassen- und Straßenkri-
minalit�t angesiedelt sind und dabei aber unterhalb einer gewissen Erheblich-
keitsschwelle bleiben. Sie agieren im Bereich eines ,blinden Flecks� polizeilicher
Wahrnehmung, der dazu f�hrt, dass sie hinsichtlich der kriminellen Intensit�t ih-
res Handelns untersch�tzt werden (vgl. Abschnitt 9.3). Alarmiert durch F�lle –
vor allem jugendlicher – T�ter, die Dutzende von Straftaten begangen haben,
auf die weder pr�ventiv noch repressiv ad�quat reagiert wurde, initiierte die Po-
lizei Intensivt�terprogramme zur Behebung dieser Schwachstelle. Im Rahmen
der Sachbearbeitung in den Intensivt�terprogrammen werden alle Vorg�nge zu
einer Person geb�ndelt und aufbereitet und als ein Paket der Staatsanwaltschaft
�bergeben. Auf diese Weise wird das gesamte Ausmaß der kriminellen Aktivit�-
ten dieser Person sichtbar und es kann justiziell ad�quat darauf reagiert werden.

Dieses Grundverst�ndnis wird man in den meisten Intensivt�terprogrammen fin-
den kçnnen. Dar�ber hinaus legen aber die Intensivt�terprogramme in ihren Kon-
zeptionen und Arbeitsanweisungen weitere Kriterien f�r die Aufnahme von Per-
sonen in die jeweiligen Programme fest. Zudem entstehen spezifische Zielgrup-
pen in Auseinandersetzung mit der aktuellen und regionalen Kriminalit�tslage im
Rahmen des praktischen Auswahlverfahrens.

Auf der Ebene der Konzepte und Arbeitsanweisungen sind vor allemDefinitions-
ans�tze zu finden, die die Straftatenfrequenz (Anzahl von Straftaten in einem be-
stimmten Zeitraum), Art und Schwere der Delikte sowie Einsch�tzungen zur ,Ge-
f�hrlichkeit� bzw. R�ckfallwahrscheinlichkeit ber�cksichtigen. Die konkreten
Auspr�gungen dieser Merkmale variieren von Programm zu Programm. Auf
der Ebene des praktischen Auswahlverfahrens haben die jeweiligen Kooperatio-
nen mit anderen Dienststellen einen großen Einfluss auf die Zusammensetzung
der Zielgruppen. Auf diese Weise entstehen teilweise sehr spezifische Zielgrup-
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pen, zu denen �ber die bereits gemachten Aussagen hinaus nur schwer Einsch�t-
zungen getroffen werden kçnnen.

9.4.2.2 Daten- und Wissensbest�nde in Intensivt�terprogrammen

Neben der Bestimmung der Zielgruppen von Intensivt�terprogrammen ist die
Frage nach Quantit�t und Qualit�t der dort vorhandenen Daten- und Wissens-
best�nde zu stellen, bevor beurteilt werden kann, ob Intensivt�terprogramme re-
levante Suchr�ume f�r Sexualermittler sein kçnnen.

In der Untersuchung zeigte sich sehr deutlich, dass t�terorientierte Ermittlung in
erster Linie Wissensarbeit ist. Das Sammeln von Daten und Informationen und
die damit verbundene Generierung von Wissen zum T�ter stehen von Anfang
an im Zentrum der Sachbearbeitung. Bereits imAuswahlverfahren werden die re-
levanten Daten zu den polizeilichen Vorerkenntnissen zusammengetragen. Die
Sachbearbeiter greifen dabei auf die ohnehin vorhandenen Quellen, wie polizei-
liche Informationssysteme und Kriminalakten zu, erg�nzen diese aber h�ufig
durch direkte Kommunikation mit ehemaligen Sachbearbeitern. Im Rahmen
der weiteren Sachbearbeitung wird der Grundbestand an Daten sukzessive er-
g�nzt und immer wieder aktualisiert. Dabei wird auch auf Daten anderer Behçr-
den und ggf. auch weiterer Organisationen zugegriffen. Mit welchen Organisatio-
nen dabei kooperiert wird, wie intensiv die Informationssammlung ausf�llt und
auf welche Daten letztlich zugegriffen wird, h�ngt vom Fall und den jeweils be-
treuten Zielgruppen ab. Besondere Bedeutung kommt bei der Informationssamm-
lung der Gef�hrderansprache und den Umfeldermittlungen zu. Im direkten Kon-
takt werden die ohnehin bereits umfassenden Wissensbest�nde um den persçn-
lichen Eindruck erg�nzt.

Das vorhandeneWissen stellt einewesentliche Basis f�r das Erreichen der Ermitt-
lungsziele dar. Wissen ist im Auswahlverfahren nçtig, um �ber die Aufnahme der
Person als Intensivt�ter fundiert entscheiden zu kçnnen. Eswird alsMittel zurAb-
schreckung eingesetzt, indem signalisiert wird, dass die betreffenden Personen
mit einem erhçhten Aufdeckungsrisiko zu rechnen haben. Es wird vor allem
auch genutzt, um unaufgekl�rte F�lle einem Intensivt�ter zuordnen zu kçnnen.
Erst auf der Basis umfassenden und vor allem auch ganzheitlichen Wissens ist
es mçglich, erfolgreiche Ermittlungsans�tze zu ,deliktunspezifischen Mehrfach-
t�tern� zu generieren. Zuletzt dient dasWissen dazu, den Intensivt�ter einer hohen
Haftstrafe zuzuf�hren.

All dies spricht daf�r, dass in Intensivt�terprogrammen umfassendes, aktuelles
und ganzheitlichesWissen zu den dort gef�hrten Straft�tern vorhanden ist. Dabei
ist hinzuzuf�gen, dass ebenso wie die Zusammensetzung der Zielgruppen auch
Quantit�t und Qualit�t des vorhandenen Wissens von Programm zu Programm
recht unterschiedlich sein kçnnen.
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9.4.2.3 Andockmçglichkeiten

Wir kçnnen aufgrund der Heterogenit�t der Zielgruppen von Intensivt�terpro-
grammen und ihrer sehr unterschiedlichen Zuschnitte nicht zu abschließenden
und allgemeinen Beurteilungen hinsichtlich der Relevanz f�r Sexualermittler
kommen. Wir haben uns mithilfe g�ngiger Merkmale von Intensivt�tern auf der
Basis eines Auszugs aus dem Berliner polizeilichen Informationssystem (ISVB)
dieser Frage lediglich angen�hert. Auch die Beurteilung der vorhandenen Daten-
und Wissensbest�nde basiert lediglich auf einer idealtypischen Auffassung von
Intensivt�terprogrammen. Sexualermittler werden die Frage nach deren Relevanz
im konkreten Fall und in Bezug auf die jeweils infrage kommenden Programme
letztlich selbst beantworten m�ssen.

Zur Ann�herung an die Frage, ob Intensivt�terprogramme als eine Form der Er-
mittlungspriorisierung f�r Sexualermittler aufgefasst werden kçnnen, wurden zu-
n�chst Tatverd�chtige aus dem polizeilichen InformationssystemBerlins des Jah-
res 1995 ausgew�hlt, die hinsichtlich der Merkmale ,Anzahl und Art der Delikte�
g�ngigen Definitionen von Intensivt�tern entsprechen. Dabei war insbesondere
zu ber�cksichtigen, dass es sichweniger um dieAnzahl der Vorerkenntnisse �ber-
haupt, sondern um deren Anzahl in einem bestimmten Zeitraum (5–24 Monate)
handelt. Auf dieser Basis wurden von uns so genannte ,virtuelle Intensivt�ter� ge-
bildet, die dann daraufhin untersucht wurden, ob sie in der Zeit bis 2003 mit einer
Vergewaltigung auffielen. Dies traf – je nach zu Grunde gelegten Merkmalen –
auf zwischen 3–5% der Personen zu. Zum Vergleich: Lediglich 1% aller Berli-
ner Tatverd�chtigen des Jahres 1995 f�llt innerhalb dieses Zeitraums mit einer
derartigen Tat auf. Der Anteil unter den ,virtuellen Intensivt�ter� ist also um
etwa das Drei- bis F�nffache erhçht.

Diese Ergebnisse deuten – unter den genannten methodischen Vorbehalten – auf
eine, wenn auch eher geringe �berschneidung zwischen Vergewaltigern und In-
tensivt�tern hin. Unter diesen Umst�nden erscheint eine Kooperation zwischen
Sexualermittlern und Intensivt�terprogrammen im Einzelfall zwar als empfeh-
lenswert, Erfolge d�rften sich aber eher selten einstellen. Dabei ist nicht ber�ck-
sichtigt, dass imUnterschied zu den ,virtuellen Intensivt�tern� echte immer durch
ein Verfahren ausgew�hlt werden, das Faktoren wie R�ckfallgef�hrdung, ,krimi-
nelle Energie� etc. der betreffenden Personen einschließt. Es kann also angenom-
men werden, dass sich durch das Auswahlverfahren der Anteil an sp�teren Ver-
gewaltigern oder anderen Gewaltt�tern deutlich erhçht. Andererseits verkleinert
sich durch die Auswahl die Zahl der im Programm befindlichen Intensivt�ter, was
die Wahrscheinlichkeit f�r einen ,Treffer� im Fall einer Ermittlung verringert.

Zu bedenken ist ferner, dass Intensivt�ter aus einem bestimmten Segment desKri-
minalit�tsgeschehens ausgew�hlt werden: der Massen- und Straßenkriminalit�t.
Teilweise gibt es auch innerhalb dieses Bereichs noch weitere Festlegungen
bzw. Schwerpunktsetzungen auf bestimmte Kriminalit�tsph�nomene. Dar�ber
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hinaus haben die meisten Intensivt�terprogramme Jugendliche als Zielgruppen.
Diese Bedingungen m�ssen die Relevanz der Intensivt�ter als Zielgruppe f�r Se-
xualermittler nicht grunds�tzlich infrage stellen – im Einzelfall kann dies sogar
sehr hilfreich sein –, sie zeigen aber, dass ein problemloses und unreflektiertes
Andocken von Sexualermittlern derzeit nicht mçglich ist. Dies mag sich im Ver-
lauf der n�chsten Jahre noch ver�ndern, da sich die meisten Intensivt�terpro-
gramme noch in einer Art Experimentierstadium befinden und z. B. ihre Ziel-
gruppen auch auf Erwachsene ausweiten.

Im Hinblick auf die Daten- und Wissensbest�nde f�llt die Beurteilung deutlich
positiver aus. Das Wissen, das zu Intensivt�tern vorhanden ist, ist umfassend, ak-
tuell und ganzheitlich. Zudem steht das ansonsten bei ,deliktunspezifischen
Mehrfacht�tern� �ber die gesamte Organisation verteilte Wissen an einem Ort
und gut aufbereitet zur Verf�gung. Insbesondere der Umstand, dass es sich um
ganzheitliches bzw. intuitivesWissen zu den Personen handelt, ist hervorzuheben.
Die Sachbearbeiter setzen sich auf der Basis von Aktenstudium, Auswertung von
Dateien und vor allem auch in direktem Kontakt mit dem Intensivt�ter und oft
auch mit dessen sozialem Umfeld intensiv mit seiner Persçnlichkeit auseinander.
Auf dieseWeise entwickeln die Sachbearbeiter eine Art von intuitivem T�terpro-
fil, das sie bei der Zuordnung von Taten zum bekannten T�ter nutzen.

In der Untersuchung wurden Sachbearbeiter zu ihremWissen befragt. Die einzel-
nenWissensgebiete waren in Anlehnung an die Inhalte von T�terprofilen, wie sie
imRahmenOperativer Fallanalysen angefertigt werden, differenziert. Das Ergeb-
nis zeigt, dass sich Sachbearbeiter in Intensivt�terprogrammen f�r fast alle dieser
Themenbereiche kompetent halten. In besonderer Weise gilt dies selbstverst�nd-
lich f�r die Bereiche, die f�r polizeiliche Ermittlungen relevant sind: polizeiliche
Vorerkenntnisse, physische Merkmale, bevorzugte Aufenthaltsorte. In einem
mittleren Bereich befinden sich Persçnlichkeitseigenschaften, wie Emotionalit�t
oder Intelligenz. Deutlich geringer f�llt das Wissen zur Sexualit�t aus. Da Sach-
bearbeiter in Intensivt�terprogrammen nicht annehmen, dass ihr Klientel sp�ter
mit sexuellen Gewaltdelikten auffallen kçnnte, wird dies nicht �berraschen.

Das in Intensivt�terprogrammen vorhandene Wissen zu ,deliktunspezifischen
Mehrfacht�tern� stellt also den großen Pluspunkt dar. Dabei ist klar, dass die Er-
schließung dieses Wissens nicht in der Art einer Datenbankrecherche erfolgen
kann. Sexualermittler m�ssten im konkreten Fall unmittelbar mit den Sachbear-
beitern kooperieren. Diese Art der Ermittlungsstrategie ist immer dann sinnvoll,
wenn es darum geht, sehr umfassendes, ganzheitliches Wissen zu erschließen.
Wissen, das im Rahmen t�terorientierter Ermittlung geschaffen wird, ist hierf�r
ein gutes Beispiel.

Um letztlich beurteilen zu kçnnen, ob sich die Zusammenarbeit mit Intensivt�ter-
programmen f�r Sexualermittler lohnt, sind die beiden Aspekte ,Intensivt�ter als
potenzielle Vergewaltiger� und ,Wissen zum T�ter� gleichzeitig zu ber�cksichti-
gen. Wir haben hierzu ein Sch�tzmodell vorgestellt, in dessen Rahmen wir davon
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ausgegangen sind, dass der Wissensvorsprung, den Intensivt�terprogramme bie-
ten, zu einer deutlich erhçhten Aufkl�rungsquote f�hrt. Unter diesen Umst�nden
w�rde sich auch bei einer relativ kleinen �berschneidung von Intensivt�tern und
sexuellen Gewaltt�tern die Kooperation mit Intensivt�terprogrammen lohnen.

9.5 Integration verschiedener Ermittlungsstrategien
im Rahmen institutionalisierter Kooperationsbeziehungen
zwischen Sexualermittlern und Intensivt�terprogrammen
(Kooperationsmodell)

Bei den oben vorgestellten Ermittlungsstrategien handelt es sich um Idealtypen,
die in der Praxis nicht oder nur selten in Reinform vorkommen werden. Ermittler
werden in der Regel alle zur Verf�gung stehenden Mçglichkeiten ausschçpfen
und sich nicht auf eine Ermittlungsstrategie festlegen. Genauso wenig werden
sie sich bei einer Ermittlungspriorisierung ausschließlich auf einschl�gig be-
kannte Personen konzentrieren. ImAnschluss an die diskutierten Ermittlungsstra-
tegien zu ,deliktunspezifischen Mehrfacht�tern� stellt sich also die Frage, wie
diese in die Praxis der Sexualermittler integriert und wie dabei die verschiedenen
Ermittlungsans�tze optimal aufeinander abgestimmt werden kçnnen.

Bei dem im Folgenden vorgeschlagenen Praxismodell geht es um die systemati-
sche Nutzung typspezifischer Ermittlungshinweise und – daraus abgeleitet – um
die optimale Erschließung polizeilicher Daten- und Wissensbest�nde. Im Zen-
trum steht dabei eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Sexualermittlern, Fallanalyti-
kern, Auswerteeinheiten und Mitarbeitern aus dem regionalen Intensivt�terpro-
gramm.

Bevor das Modell im Einzelnen vorgestellt wird, ist zu kl�ren, f�r welches Ziel-
ph�nomen es geeignet ist.

9.5.1 Zielph�nomene

Im Rahmen der Studie wurde gezeigt, dass es beim grçßten Teil der zu bearbei-
tenden F�lle sexueller Gewalt nicht darauf ankommt, komplexe Ermittlungs-
ans�tze zu entwickeln und mit typspezifischen Ermittlungshinweisen zu operie-
ren. Hier kommt es eher auf schnelles und zupackendes Handeln an. Auf der an-
deren Seite stehen F�lle, die aufgrund ihrer Schwere, dem Bedrohungspotenzial,
das der T�ter darstellt oder der çffentlichen Aufmerksamkeit zur Einrichtung von
Sonderkommissionen etc. f�hren. In solchen F�llen werden alle zur Verf�gung
stehenden kriminalistischen Instrumente zur Anwendung gebracht und ggf.
auch Fallanalysen durchgef�hrt. Es stehen dann gen�gend Ressourcen zur Ver-
f�gung, um die Verfolgung �ber Monate, teilweise �ber Jahre hinweg aufzuneh-
men (vgl. Abschnitt 4.2.2).
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Das hier vorgeschlagene Kooperationsmodell zielt auf F�lle, die in dem Segment
zwischen leicht und sehr schwer zu ermittelnden F�llen liegen: Sie sind so gravie-
rend, dass sie von den Ermittlern ungern aufgegeben werden, sind aber anderer-
seits nicht spektakul�r genug, um vorhandene Ressourcen massiv einzusetzen.
Es handelt sich dabei um F�lle von (sexueller) Gewalt, bei denen der T�ter dem
Opfer unbekannt ist und keine Hinweise vorhanden sind, die als ,heiße Spur� be-
zeichnet werden kçnnten. Nach unserem Eindruck variiert der Anteil dieser F�lle
zum einen mit der regionalen Kriminalit�tslage, zum anderen mit der Wahrneh-
mung der Sexualermittler. Manche sch�tzen das Vorkommen derartiger F�lle als
ohnehin selten ein und sogar als immer geringer in den letzten Jahren. Andere Se-
xualermittler, besonders die sehr engagierten, erleben derartige F�lle als beson-
ders frustrierend und sch�tzen ihren Anteil entsprechend hçher ein.

Bei sexuellen Gewalttaten aus diesemmittleren Segment ist der Einsatz typspezi-
fischer Ermittlungshinweise angezeigt. Sie kçnnen beim Fehlen fallspezifischer
Ermittlungshinweise auf der Basis empirisch abgesicherter Thesen Verdacht zu
einer bestimmten Gruppe von Personen erzeugen, um damit �berhaupt einen An-
satzpunkt f�r weitere Ermittlungsmaßnahmen zu haben.

9.5.2 Generierung und Umsetzung von Ermittlungshinweisen zu
polizeilichen Vorerkenntnissen

Angesichts der Tatsache, dass etwa drei Viertel der Vergewaltiger polizeiliche
Vorerkenntnisse haben, muss der Entwicklung von T�terthesen zu diesem Be-
reich eine herausragende Stellung einger�umtwerden. Der unbekannte Vergewal-
tiger ist mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits in den Daten- und Wissensbest�n-
den der Polizei enthalten. Die Aufgabe ist es, diese Erkenntnis f�r die Ermittlung
zu nutzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob mit fallspezifischen oder typspezi-
fischen Ermittlungshinweisen operiert wird. In der praktischen Anwendung soll-
ten sich die am Einzelfall gewonnenen Erkenntnisse mit solchen aus empirischen
Studien ohnehin optimal erg�nzen.

Bereits im Rahmen des hermeneutisch-generativen Ermittlungsprozesses, also
bei der Herleitung fallspezifischer Ermittlungshinweise aus der Analyse von Tat-
ortspuren, Vernehmungen usw. sollte systematisch gefragt werden, welcher Art
die Vorerkenntnisse sein kçnnten. Typspezifische Ermittlungshinweise bzw. das
kriminologisch-kriminalistische Wissen, das ihnen zu Grunde liegt, kçnnen hier-
bei als Hintergrundfolien f�r die Herleitung fallspezifischer Hinweise genutzt
werden.

Im hermeneutischen Verfahren stehen die Ausdeutung des Tatgeschehens und die
daraus gezogenen Schl�sse zur T�terpersçnlichkeit im Vordergrund. Im An-
schluss ist es nçtig, die gewonnenen Thesen bzw. ,Versionen� zu operationalisie-
ren und damit zu praktikablen Ermittlungshinweisen umzuformen. Hierzu gibt es
eine ganze Reihe von Gesichtspunkten zu beachten:
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U ImRahmen der Studie habenwir uns �berwiegendmit den Ermittlungshinwei-
sen ,Anzahl und Streuung der Vorerkenntnisse� auseinander gesetzt. Dabei
wurde deutlich, dass es bei deren Verwendung in erster Linie auf die eingesetz-
ten Auspr�gungen ankommt. Der Umstand, dass der weitaus grçßte Teil der
Vergewaltiger Vorerkenntnisse hat und diese breit streuen, f�hrt in der Regel
zu keinem praktikablen Hinweis; daf�r gibt es zu viele Personen mit breit
streuendenVorerkenntnissen. Es kommt also entscheidend darauf an, vonwel-
cher Anzahl bzw. von welchem Ausmaß der Streuung man ausgeht. Dabei ist
auf zweiDinge zu achten. Zum einen ist auf einer inhaltlichen Ebene zu fragen,
welche Hinweise es auf der Basis der Tathergangsanalyse hierzu gibt. Wir hat-
ten im Rahmen der Studie das Konzept der Dissozialit�t zur Interpretation
zahlreicher und unspezifischer Vorerkenntnisse angeboten, ohne dies aller-
dings abschließend belegen zu kçnnen. Auf diese oder �hnliche Weise ist es
aber mçglich, inhaltliche Bez�ge herzustellen. Ist dies geschehen bzw. ist
dies nicht mçglich, stellt sich auf der technischen Ebene die Frage, wie man
die Irrtumswahrscheinlichkeit89 reduziert und gleichzeitig zu einer handhab-
baren Ergebnismenge kommt. Derartige �berlegungen sind auf der Basis em-
pirisch-statistischer Studien anzustellen.

U Neben der Mçglichkeit, die Such- bzw. Ermittlungsstrategie durch das Einset-
zen spezifischer Werte zu optimieren, gibt es dar�ber hinaus die Mçglichkeit,
die gebildeten T�terversionen durch neue typspezifische Ermittlungshinweise
zu operationalisieren. So wurde im Rahmen der Studie mit dem Merkmal
,Straftatenfrequenz� gearbeitet. Auf diese Weise w�re es z. B. mçglich, Perso-
nen ins Visier zu nehmen, die im Zeitraum unmittelbar vor der Tat ein beson-
deres Ausmaß an krimineller Aktivit�t gezeigt haben. Mithilfe derartiger Er-
mittlungshinweise ließen sich auch komplexere T�terthesen, wie z. B. zu ,kri-
minellen Karrieren�, abbilden. Zu beachten w�re dabei nat�rlich, wie diese
inhaltlich hergeleitet werden, vor allem auch deswegen, weil es außer den
im Rahmen dieser Studie dargestellten keine empirischen Ergebnisse gibt.

U Ein typspezifischer Ermittlungshinweis allein wird nur selten zu einer prakti-
kablen Ermittlungsstrategie f�hren. Erst ein komplexeres Suchobjekt, das sich
aus mehreren Ermittlungshinweisen zusammensetzt, ist hierf�r geeignet. Ein
Suchobjekt kann also als operationalisiertes T�terprofil verstanden werden.
Besondere Bedeutung kommt bei der Konstruktion eines Suchobjekts Ermitt-
lungshinweisen zum geografischen T�terverhalten zu. Erst der Umstand, dass
der weitaus grçßte Teil der Vergewaltiger im engeren Umfeld eines Anker-
punktes handelt, erlaubt dieAnwendungweiterer typspezifischer Ermittlungs-
hinweise.

89 Auf der Basis von statistischen Untersuchungen lassen sich die Wahrscheinlichkeiten daf�r an-
geben, dass der unbekannte T�ter bestimmte Merkmale aufweist. So kann in Anlehnung an die
Ergebnisse von Straub undWitt davon ausgegangen werden, dass der unbekannte T�ter mit einer
Wahrscheinlichkeit von p = 0,75 polizeiliche Vorerkenntnisse hat. Mit Irrtumswahrscheinlichkeit
ist hier gemeint, dass man sich in 25% der F�lle irren w�rde.
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U Zuletzt ist das Suchobjekt an die lokalen Gegebenheiten anzupassen. Eine me-
chanischeAnwendungw�re kontraproduktiv. Sowieman zur Ermittlungsprio-
risierung nicht einfach einen Radius von 5 km um den Tatort ziehen wird, ohne
z. B. st�dtebauliche Besonderheiten zu ber�cksichtigen, wird man vor der An-
wendung von Hinweisen zu den Vorerkenntnissen bspw. die lokale Kriminali-
t�tslage und ggf. z. B. auch die Sozialstruktur ber�cksichtigen.

Die diskutierten Gesichtspunkte, die bei der Herleitung und Anwendung typspe-
zifischer Ermittlungshinweise zu beachten sind, machen noch einmal sehr deut-
lich, dass f�r ihren Einsatz – bis auf die bereits genannten – keine festen Regeln an
die Hand gegeben werden kçnnen, sondern im Gegenteil experimentierende Ver-
fahren unabdingbar f�r einen dauerhaften Erfolg sind. Die Konstruktion des
Suchobjekts kann nur in unmittelbarer Auseinandersetzung mit deren Ergebnis-
sen erfolgen. Die Ermittler m�ssen die Mçglichkeit haben, die Auswirkungen,
die der Einsatz bestimmterMerkmale bzw. Auspr�gungen auf die Ergebnismenge
hat, zu erkennen, um ihr Suchobjekt daraufhin abstimmen zu kçnnen. Hierf�r ist
die geeignete technische Ausr�stung unabdingbare Voraussetzung.

9.5.3 Kooperationen

Ein integrierter Ansatz erfordert die Zusammenarbeit des Sexualermittlers mit
Fallanalytikern, Auswerteeinheiten und Sachbearbeitern aus Intensivt�terpro-
grammen. Gegebenenfalls w�ren weitere Spezialisten hinzuzuziehen. Die Zu-
sammenarbeit findet im Rahmen einer Arbeitsgruppe statt, die zun�chst als ein
lockerer Zusammenhang besteht, um die Grundlagen f�r die Kooperation zu
schaffen und der enger wird, wenn die Gruppe operativ arbeitet.

Sexualermittler �bernehmen innerhalb der Arbeitsgruppe die Funktion des Lei-
ters und Koordinators. Sie schlagen insbesondere F�lle vor, die im Rahmen der
Gruppe bearbeitet werden sollen.

Operative Fallanalytiker sind als Spezialisten f�r Hermeneutik und Kriminologie
vor allem f�r die Herleitung der Ermittlungshinweise zust�ndig. Sie achten da-
rauf, dass hierbei fallspezifisches Wissen konsistent mit kriminologischem Wis-
senverkn�pft wird (vgl. Abschnitt 3.2). DieseAufgabe bedeutet eine gewisseVer-
�nderung imSelbstverst�ndnis von Fallanalytikern, die sich derzeit f�r die Durch-
f�hrung von Fallanalysen und die Betreuung der ViCLAS-Datenbank zust�ndig
sehen.Wir konnten imRahmen der Untersuchung aber auch feststellen, dass Fall-
analytiker in einigen Bundesl�ndern zunehmend andereBeratungsaufgaben �ber-
nehmen, bei denen auf die Anwendung elaborierter, aber auch ressourcenintensi-
ver Methoden verzichtet wird. Das Wissen, das sich Fallanalytiker im Laufe ihrer
langen und aufw�ndigen Ausbildung aneignen, kçnnte im Rahmen eines Koope-
rationsmodells genauso kontinuierlich und systematisch in die allt�gliche Praxis
eingespeist werden wie Ergebnisse aus aktueller kriminologischer Forschung, die
bspw. im Bundeskriminalamt durchgef�hrt wird.
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W�hrend Fallanalytiker vor allem f�r den hermeneutischen Teil des Ermittlungs-
prozesses zust�ndig sind, besch�ftigen sich kooperierende Auswerteinheiten mit
dem komparativen Teil (vgl. Kapitel 3.4), d. h. mit der Umsetzung der Ermitt-
lungshinweise im Rahmen EDV-basierter Ermittlungsstrategien. Dass es sich
hier um eine Aufgabe f�r Spezialisten handelt, wurde im 6. Kapitel dargestellt.
Polizeiliche Informationssysteme sind komplex aufgebaute Datenbanken, deren
Verwendung umfangreichesWissenvoraussetzt.Wir konnten imRahmen unserer
Anfragen nach Daten immer wieder feststellen, dass der Aufwand, exakte und
stimmige Daten zu suchen, h�ufig sehr groß ist und hierf�r Vertrautheit mit
dem jeweiligen Datenbestand unbedingte Voraussetzung ist. Zudem ist f�r die
sachgerechte Durchf�hrung einer Datenbankrecherche auch das entsprechende
informationstechnologische Fachwissen notwendig. Zu den strategischen Auf-
gaben der Auswerteeinheiten w�rde zum einen die Herstellung einer ad�quaten
und funktionierenden technischen Plattform gehçren. Hierzu gehçrt die Imple-
mentierung geeigneter Software zurAnalyse desKriminalit�tsgeschehens, vor al-
lem im Hinblick auf dessen geografische Darstellung. Zum anderen w�re die Ar-
beitsgruppe als Grundlage f�r strategische und operativeAufgabenmit relevanten
statistischen Daten zu versorgen.

Sachbearbeiter aus Intensivt�terprogrammen sind als Spezialisten f�r ,deliktun-
spezifische Mehrfacht�ter� zu integrieren. Die Zusammenarbeit sollte dabei aber
�ber die bisher diskutierte, eher eingleisige Erschließung von Wissen zu dieser
T�tergruppe hinausgehen und systematisch und umfassend stattfinden. Es wurde
bereits darauf hingewiesen, dass der Anteil an potenziellen sexuellen Gewalt-
t�tern durch das Auswahlverfahren in Intensivt�terprogrammen erhçht werden
kçnnte. Das Auswahlverfahren wird damit zum zentralen Ansatzpunkt einer dau-
erhaften und systematischen Zusammenarbeit.

Bevor allerdings mit der Zusammenarbeit begonnen werden kann, sind die Mit-
arbeiter der Intensivt�terprogramme f�r die Belange der Sexualermittler zu sen-
sibilisieren und umgekehrt. Im Rahmen der Studie wurde deutlich, dass beide Ar-
beitsbereiche f�r sich zun�chst keinen Bezug zum jeweils anderen erkennen
konnten. Nachdemwir aber die Aufmerksamkeit auf mçgliche Gemeinsamkeiten
gelenkt hatten, wurden auch recht schnell Gespr�che aufgenommen.

Mit dem gegenseitigen Kennen lernen ist bereits der erste Schritt zur Kooperation
getan. Sexualermittler haben im Anschluss daran – auch ohne Einfluss auf das
Auswahlverfahren zu nehmen – die Mçglichkeit, die spezifische Klientel der In-
tensivt�terprogramme bei Ermittlungen im Einzelfall in ihre �berlegungen ein-
zubeziehen. Ein zweiter mçglicher Schritt ist dann eine beratende Funktion der
Sexualermittler bei der Entwicklung und Anwendung von Aufnahmekriterien.
Allerdings d�rften die meisten Sexualermittler mit dieser Aufgabe tendenziell
�berfordert sein, da das Erkennen sich abzeichnender Karrieren als sexuelle Ge-
waltt�ter nicht zu ihren Aufgaben- und Kompetenzbereichen gehçrt. Diese Auf-
gabe kçnnte eineArbeitsgruppe – u. U.mit externer Unterst�tzung – �bernehmen.
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Doch auch von einer solchen Gruppe wird dies angesichts eines weitgehenden
Fehlens gut fundierter empirischer Pr�diktoren zur Vorhersage sexueller (und
auch anderer) Gewaltdelikte nicht in einem Akt, sondern im Rahmen der prakti-
schen Arbeit und auf experimentierende Weise immer neu angegangen werden
m�ssen.

In einem dritten Schritt w�re zu �berlegen, ob Intensivt�terprogramme zu einem
umfassenderen Kontroll- und �berwachungssystem erweitert werden, in dem
auch die Belange der Sexualermittler – eventuell auch weiterer Fachdienststellen
– ber�cksichtigt werden. Hierzuw�re der Aspekt der Datensammlung und -aktua-
lisierung in Bezug auf die sp�tere Ermittlung zu schwerwiegenden (sexuellen)
Gewaltdelikten auszubauen. Der Aspekt einer pr�ventiven Datensammlung
�ber die Zeit der Bearbeitung als Intensivt�ter hinaus spielt in den Programmen
bislang eher eine untergeordnete Rolle.

Die Arbeitsgruppe hat sowohl strategische als auch operative Aufgaben. Die ent-
scheidende strategische Aufgabe ist es, die Grundlagen f�r die gemeinsamen ope-
rativen Aufgaben zu schaffen und zu sichern. Dazu gehçrt neben dem bereits er-
w�hnten Beschaffen und Aufbereiten kriminologischen Hintergrundwissens und
der relevanten statistischen Informationen vor allem eine �berpr�fung und Ver-
besserung dieser Grundlagen durch eine kontinuierliche Aus- und Bewertung der
bereits durchgef�hrten Ermittlungen. In der Studie wurde gezeigt, dass sowohl
EDV-basierte Strategien als auch die Kooperation mit Intensivt�terprogrammen
grunds�tzlich Erfolg versprechende Ermittlungsans�tze darstellen. Wie aber
die Ermittlungen im konkreten Fall optimal zu gestalten sind, kann nicht pauschal
gesagt werden. Dies muss in Abh�ngigkeit von der regionalen Kriminalit�tslage,
den lokalen organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen und nicht
zuletzt den zur Verf�gung stehenden Ressourcen experimentierend erarbeitet
werden (vgl. Heiner 1998). Nur auf diese Weise kann bspw. bestimmt werden,
was im Fall einer Ermittlungspriorisierung eine handhabbare Ergebnismenge
ist oder welche Auspr�gungen der verwendeten Ermittlungshinweise zu optima-
len Ergebnissen f�hren.

Im Rahmen der operativen T�tigkeiten bietet die Zusammenarbeit der Spezialis-
ten analog zurOperativen Fallanalyse dieGew�hr f�r eine umfassende und zutref-
fende Herleitung der Ermittlungshinweise und deren ad�quate Umsetzung. Die
gemeinsame Konstruktion eines Suchobjekts stellt sicher, dass alle Aspekte des
Falls ber�cksichtigt sind und die Irrtumswahrscheinlichkeiten, die beim Einsatz
typspezifischer Ermittlungshinweise immer auftreten, richtig eingeplant werden.

9.6 Ausblick

Mit dem hier diskutierten Modell wird gewissermaßen eine Alternative zu einem
Informationssystem zu ,deliktunspezifischen Mehrfacht�tern� vorgeschlagen.
Allerdings handelt es sich nicht um eine Datenbank, sondern um die Institutiona-
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lisierung von Kooperationsbeziehungen, die darauf ausgerichtet ist, sowohl ein-
schl�gige als auch deliktunspezifische polizeiliche Vorerkenntnisse systematisch
in die Ermittlungst�tigkeit einzubeziehen. Damit werden ,deliktunspezifische
Mehrfacht�ter� neben bekannten Sexualstraft�tern eine wichtige Zielgruppe
von Sexualermittlern. ,Deliktunspezifische Mehrfacht�ter� lassen sich – wie ge-
zeigt – zwar durchaus auch mithilfe EDV-basierter Ermittlungsstrategien recher-
chieren, geeigneter sind aber Strategien, bei denen umfassendes und ganzheit-
liches Wissen genutzt werden kann. Im Rahmen des hier vorgeschlagenen Mo-
dells werden beide Ermittlungsstrategien innerhalb eines Ansatzes integriert.

Wir haben gezeigt, dass Intensivt�terprogramme ein f�r Sexualermittler durchaus
relevanter Suchraum innerhalb der polizeilichen Daten- und Wissensbest�nde
sind. Es ist begr�ndet anzunehmen, dass sich unter Intensivt�tern ein erhçhter An-
teil an (sp�teren) Vergewaltigern befindet. Das umfassende und ganzheitliche
Wissen, das zu diesen Personen bei den Sachbearbeitern der Intensivt�terpro-
gramme vorliegt, ist f�r die Ermittlung unbekannter sexueller Gewaltt�ter in be-
sonderer Weise geeignet.

Da Intensivt�terprogramme – auch wenn es sich um landesweite Programme han-
delt – tendenziell an lokalen Kriminalit�tslagen ausgerichtet sind, schlagen wir
auch lokale Kooperationsbeziehungen vor. Dieser Vorschlag wird durch Unter-
suchungen zum geografischen Verhalten sexueller Gewaltt�ter auch empirisch
gest�tzt.
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Anhang

Tabelle 27:
�berblick �ber den Textkorpus der Interviews (Hermeneutische Einheit)

P-Nr. Funktion des IP

P 1 Kommissariatsleiter Intensivt�terdienststelle

P 2 LKA – Stab

P 3 Jugendsachbearbeitung

P 4 Beauftragter f�r Jugendsachbearbeitung

P 5 Polizeipr�sidium Ermittler Intensivt�terprogramm

P 6 Koordinator Intensivt�terprogramm

P 7 Sachbearbeiter Intensivt�terprogramm (Pilotprojekt)

P 8 Stab Intensivt�terprogramme des Landes

P 9 Stab Intensivt�terprogramm

P 10 Leitung Kommissariat ,Sexualisierte Gewalttat�

P 14 Sachbearbeiter Intensivt�terprogramm

P 15 Sachbearbeiter Intensivt�terprogramm

P 16 Sachbearbeiter Intensivt�terprogramm

P 17 Expertenrunde

P 21 Sexualermittler Landeskriminalamt

P 22 Fallanalytiker Bundeskriminalamt

P 23 Sexualermittler

P 24 Sachbearbeiter Intensivt�terprogramm

P 25 Sexualermittler Landeskriminalamt

P 26 Dienstleiter eines Intensivt�terprogramms

P 27 Sexualermittler

P 28 Stab Intensivt�terprogramm

P 29 Sexualermittler, Fallanalytiker und IT-Sachbearbeiter

P 30 Stab Intensivt�terprogramm

P 31 Sexualermittlung, Fallanalytiker, Leitung Zentraldirektion, Sachbearbeiter
Intensivt�terprogramm

P 32 Auswerteeinheiten

P 33 Dienststelle ViCLAS und OFA

P 35 Dienststellenleiter Ermittlung Sexualstraftaten

P 40 Fallanalytiker

P 41 Fallanalytiker
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